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Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift vorbehaljgii. 

Tartuem 

Das Wesen des Eigentums. % ^ 
Von Appellhofrichter W. Freymann. 

Vortrag, gehalten am 26. Januar 1932 auf dem I. Lettl. Juristenkongress, 

z? y 
Die dogmatische Natur des Eigentums, so einfach letzteres als 

grundlegendes Element privatrechtlicher Verhältnisse auch erscheinen 
mag, ist wohl gerade seines prämissorischen Charakters wegen, 
schwer befriedigend zu erkennen; dennoch ist die Erkenntnis des 
Eigentums eine notwendige Forderung, da auf diesem Grundelement 
das gesamte sachenrechtliche Geschehen basiert. 

Das Eigentum erscheint im römischen Recht als vollständige 
und ausschliessliche rechtliche Herrschaft der Person über eine — 
körperliche — Sache. Die aus dieser Auffassung abgeleitete Definition 
des Eigentums als des Rechts1) vollständiger Herrschaft über eine 
Sache ist auch rezeptorisch in einzelne neuzeitliche Kodifikationen 
übergegangen2). Die Unzulänglichkeit dieser offiziellen Definition, 
gerade hinsichtlich ihrer Inkongruenz mit dem Inhalt der sonstigen 
Eigentumsbestimmungen, ist schon längst erkannt worden und darum 
haben die älteren dogmatischen Eigentumstheorien, — die Zweck-
und Rechtfertigungstheorien können in diesem Zusammenhang nicht 
ins Gewicht fallen —, den Versuch unternommen, eine konkordante 

Vgl. Baron, Pandekten, 1893, § 125. Sogar Enneccerus steht in seinem Lehr­
buch des Bürgerl. Rechts, 1926, § 72 I1 auf dem Standpunkt des Herrschaftsrechts. 

2) Vgl. Art. 707 des Lettl. BGB. 
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Definition zu schaffen, die zugleich das Wesen des Eigentums zum 
Ausdruck brächte. Diese älteren Theorien zielen alle auf die Er­
k e n n u n g  d e s  E i g e n t u m s  a l s  r e c h t l i c h e r  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  P e r ­
son und Sache ab, sind aber als unbefriedigende Lösungen von der 
neueren Theorie abgelöst worden, die das Wesen des Eigentums als 
R e c h t s v e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  d e m  E i g e n t ü m e r  u n d  a l l e n  ü b r i g e n  
Subjekten auffasst. 

Indessen, wie später dargelegt werden soll, ist auch diese Auf­
fassung nicht stichhaltig und daher haben die modernen Gesetz­
gebungen angesichts der Unzulänglichkeit der bisherigen Forschungs­
ergebnisse von einer rechtlichen Definition des Eigentums ganz ab­
gesehen3). 

Soll eine erspriessliche Klarstellung des Eigentumsproblems 
in Angriff genommen werden, so kann sie naturgemäss bloss deduktiv 
aus einer allgemeinen erkenntniskritischen Beleuchtung der Stellung 
aller privatrechtlichen Normen heraus erwachsen. Alle diese Normen 
bilden zwei Kategorien und lassen sich unterscheiden, einerseits in 
d y n a m i s c h - p r i v a t r e c h t l i c h e  N o r m e n  i m  e n g e r e n  S i n n e ,  A k t i o n s  -
normen, die die privatrechtlichen Rechtsverhältnisse regeln, 
d. h. wo sich die konkreten Tätigkeitssphären mehrerer Subjekte 
schneiden, — und andrerseits, in statuaris ch-privatrechtliche 
Normen im weiteren Sinne, Konstitutionsnormen, die den Rechtsstatus 
der privatrechtlichen Faktoren der Subjekte und Objekte regeln. 
Diese Heraushebung des Status ist bereits alt und erscheint schon im 
römischen Recht, wo sie jedoch bloss äusserlich, ohne Gegenüber­
stellung zum Dynamischen zum Ausdruck kommt. Neuerdings ist 
eine statisch-dynamische Betrachtungsweise auch von Professor 
Sinaiski-Riga zur Grundlage privatrechtlicher Erkenntnis erhoben 
worden, wenn auch letzterer sie bloss relativistisch auf das Rechts­
leben bezieht, d. h. jede Rechtserscheinung von der statischen und 
dynamischen Seite betrachtet4). 

Bei der oben angeführten gegensätzlichen Unterscheidung treten 
nun die Konstitutionsnormen ihrem Wesen nach bereits aus dem 
Rahmen der echt privatrechtlichen Normen heraus, da sie inhaltlich 
die Legitimierung des Einzelindividuums seitens des Gemeinwesens 
(Staates) regeln und auch rein äusserlich, kodifikatorisch — wo 
solches der Fall ist — als Objekte der sogenannten Grundrechte, 

3) Vgl. BGB Art. 903, Schweizer ZGB Art. 641. 
4) Sinaiski, Grundlagen des Privatrechts, Riga 1926, l.B. S.45, 68, 160 u. a. 
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sowie in der Form der Personalstatuten erscheinen. Zu den ersteren 
zählen die Rechte einzelner Personalfunktionen, wie beispielsweise 
das Recht auf den Namen, die Ehre und die Unantastbarkeit. Zu den 
letzteren gehören wiederum die Rechtssätze über die staatliche Zu-
erkennung der juristischen Person in der Form ihrer Statuten; letztere 
haben jedoch für die einzelnen Mitträger des Gemeinwesens, der 
juristischen Person, selbst wiederum die Bedeutung dynamischer, 
echt privatrechtlicher Spezialnormen. 

Die statuarischen Normen sind also p r i mär inbezug auf die dy­
namischen Normen, und gehören daher auch formell nicht in das engere 
Privatrecht: sie sind bloss dessen apriorische Grundlage, da sie 
nicht die Zellen alles privatrechtlichen Geschehens, d. h. das öffent­
lich-rechtlich indifferente Rechtsverhältnis zwischen mehreren Per­
sonen regeln. 

Die ungenügende Berücksichtigung der angeführten grund­
legenden Tatsachen ist auch mit eine Erklärung dafür, warum die 
wissenschaftliche Deutung des Eigentums keine befriedigenden Er­
gebnisse gezeitigt hat. Die alten Erklärungsversuche, die den Kern 
des Eigentums in der rechtlichen Beziehung zwischen Person und 
Sache erblickten5), d. h. es als dynamisches materielles Recht 
auffassten, blieben unbefriedigend, weil nach dieser Erklärung, die 
das Eigentum aus dem Rechtsverhältnis erwachsend auffasst, letz­
teres nicht als zwischen mehreren Subjekten bestehend erkannt 
werden konnte; aber auch die neueren Theorien, die das Eigentum 
a l s  R e c h t s v e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  d e m  E i g e n t ü m e r  u n d  a l l e n  ü b r i g e n  
Subjekten auffassen6), sind nicht stichhaltig, weil hier ein konkretes 
Rechtsverhältnis überhaupt nicht vorhanden ist, das, wie Sinaiski 
richtig bemerkt7), erst mit der Rechtsverletzung seitens dieser 
übrigen Subjekte in die Erscheinung treten würde; das Eigentum 
müsste ja auch diesem Rechtsverhältnis seine Entstehung ver­
danken, aber gerade dieses ist nicht der Fall, da der Anspruch 
des Eigentümers auf die Sache primär vollständig ausserhalb 
jeglicher Rechtstätigkeit anderer Subjekte entsteht (Okkupation). 
Ferner setzt jedes subjektive Recht als Teil eines Rechtsverhält­
nisses die Erzwingbarkeit seines Anspruchs voraus und gerade diese 
Erzwingbarkeit fällt beim Eigentum vollständig fort, da der Eigen­

5) Vgl. Dernburg, I, § 17s Anm. 
6 )  S i n a i s k i ,  G r u n d l a g e n  d e s  P r i v a t r e c h t s ,  R i g a ,  I .  B . ,  S .  3 5 .  
7) Windscheid, Pandekten, B. I, §§ 38, 43. 
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tümer zur Ausübung seines Eigentums, d. h. der Sache gegenüber, 
die Hilfe des Staates nicht in Anspruch nehmen kann. Drittens ent­
hält das Eigentum auch nicht den wesentlichen Bestandteil jedes 
subjektiven Rechts, den Anspruch; dank der absoluten Natur des 
Eigentums könnte es sich hierbei bloss um einen Anspruch gegen 
jedermann handeln, aber ein solcher darf, da er einen inneren Wider­
spruch enthält, schon aus logischen Gründen nicht angenommen 
werden8); zudem würde der Inhalt dieses Anspruchs gleichbedeu­
tend mit der Anwendung des allgemeinen Unantastbarkeitsprinzips 
sein und würde daher kein spezifisches Eigentumsmoment enthalten. 

Aus all dem Gesagten ergibt sich somit, dass das Eigentum 
überhaupt nicht als dynamisches, d. h. materielles privates Recht er-
fasst werden kann, dass es überhaupt nicht ein solches Recht ist. 
Soweit das Gebiet des staatlich indifferenten Individualinteresses in 
Frage kommt, ist in der Regel die Handlung der Person, die Besitz­
ergreifung einer freien — herrenlosen — Sache oder die Ausübung des 
Eigentumes,—völlig ausser jeglichem Kontakt mit den Rechtssphären 
der übrigen Subjekte; durch die Okkupation entsteht kein Rechts­
verhältnis zwischen dem Eigner und allen übrigen Subjekten, da ein 
Rechtsverhältnis, d. h. eine konkrete Rechtsbeziehung zwischen 
mehreren Subjekten, bloss dort vorhanden sein kann, wo die Rechts­
sphären mehrerer Personen sich schneiden, d. h. sich dynamisch 
verändern; bei der Okkupation oder Eigentumsausübung seitens 
einer Person entsteht aber keine dynamische Veränderung in der 
Rechtssphäre der übrigen Subjekte, da die einzige Veränderung bloss 
eine Schmälerung der Okkupationsmöglichkeit darstellt, die ihrer­
seits, noch weniger als das Eigentum selbst, als konkretes privates 
Recht gedeutet werden kann, und auch nicht gedeutet wird, da ihr 
nicht eine rechtlich gefasste Pflicht der Duldung, seitens der übri­
gen Subjekte, das heisst, nicht eine privatrechtliche Verpflichtung, 
sondern bloss ein eventuelles materielles Interesse gegenübersteht. 

Berührt das Eigentum das Gebiet des sozialen, d. h. des Staats­
interesses, wie das z. B. beim Grundeigentum der Fall ist, so erweist 
sich die gekennzeichnete nichtprivatrechtliche Natur des Eigentums 
noch deutlicher; auf diesem Gebiet legt sich der Staat ein Anrecht 
auf das Objekt zu und aus diesem Anrecht heraus erst leitet er das 
Eigentum ab, wie das der Allodifikationsprozess des Grundeigentums 

8 )  S o  B r i n z ,  P a n d e k t e n ,  S .  2 5 2 ,  T h o n ,  R e c h t s n o r m e n ,  S .  1 5 9 ,  K i p p  ( v g l .  W i n d ­
scheidt, § 43, S. 184 und Dernburg. I, § 34). 
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beim Ablauf des Feudalsystems zeigt und wie das sogar in neuester 
Zeit zum Rechtsreflex kodifikatorisch verdichtet ist, speziell in Lett­
land, wo alles herrenlose Land zum Staatseigentum erklärt ist9). Hier 
erscheint das Eigentum theoretisch alsAusfluss eines öffentlichrecht­
lichen Verhältnisses, in welchem das Grundeigentum auf staatlicher 
Verleihung beruht, d. h. formell durch Uebertragung übergeben wird, 
ähnlich der Landverteilung aus dem staatlichen Landfond in den 
agrarreformerischen Randstaaten. 

Ist das Eigentum also nicht ein dynamisches (relatives) pri­
v a t e s  R e c h t ,  s o  i s t  e s  a n d e r e r s e i t s  a b e r  a u c h  k e i n  s t a t u a r i s c h e s  
Recht: einerseits sind letztere, soweit es sich um — positive — 
Personalstatuten handelt, rein persönlicher Natur, während das Eigen­
recht ausgesprochen sachlicher — materieller — Natur ist. Anderer­
seits ist das Eigentumsrecht auch kein negatives statuarisches — 
absolutes — Recht, d. h. kein Verbot10), denn rein formell betrach­
tet, würde das Eigentumsrecht als Verbot bloss die Teilanwendung 
des allgemeinen Unantastbarkeitsprinzips, das durchaus nicht als 
subjektives Recht gewertet werden kann n), bedeuten, und aus einem 
solchen Verbot könnte kein subjektives Recht gefolgert werden12), 
rein materiell dagegen bindet das Verbot bloss das passive Subjekt 
und besagt nicht, warum der Eigentümer sein Eigentumsobjekt be­
nutzen darf; letztlich liegt im Eigentumsrecht nicht einmal das recht­
liche Verbot als notwendiger Bestandteil, da sogar der Eigentümer 
von sich aus ein solches Verbot schaffen kann13). Ja, das Schweiz. 
Z. G. B. spricht nicht einmal vom Verbot, sondern gibt dem Eigen­
tümer bloss das Recht der Notwehr u). 

Aus dem Gesagten kann bloss die eine Schlussfolgerung gezogen 
w e r d e n ,  d a s s  d a s  E i g e n t u m  ü b e r h a u p t  n i c h t  a l s  e i n  b ü r g e r ­
liches subjektives Recht gewertet werden kann und diese 
Erkenntnis hat nun in neuester Zeit Veranlassung gegeben, das 
Eigentum bloss als eine der apriorischen Grundlagen des 
Privatrechts aufzufassen15). Das Eigentum ist Erzeugnis der Besitz­

9) Vgl. Art. 713, Anm. 1 (Reg. Anz. v. 29. Okt. 1925). 
10) Vgl. Windscheidt, Pandekten, I, § 38, Bernheimer, Probleme der Rechts­

phil. S. 52. 
u) Vgl. L oe ber, Lekcijas par ievadu tiesibu zinatne, §§ 18, 24. 
12) Derselbe, § 22. 
t9) Vgl. BGB Art. 904, Lettl. BGB Art. 874. 
") Art. 641. 
15) Vgl. Reinach, Die aprior. Grundlagen des bürgerl. Rechts (Husserls Jahr­

bücher für phänomenolog. Forschung, Band I). 
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ergreifung (Okkupation), nicht das Produkt eines Verbotes, — und 
die Besitzergreifung ihrerseits ist bloss eine Betätigung der allge­
meinen Handlungsfreiheit, die wiederum nicht ein subjektives Recht 
ist, da sie als solche nicht disponibel ist und schon rein formell kein 
passives Subjekt nötig hat 

Als Produkt der allgemeinen Handlungsfreiheit kommt das Eigen­
tum aber nur als psychophysischer Komplex in Frage und zwar ist 
es formell bloss als Funktion des Subjekts aufzufassen, da es 
nur im Zusammenhang mit diesem gleich dessen übrigen individu­
ellen, ethischen und sozialen Funktionen der Existenz, des Namens, 
der Ehre, der Selbstbetätigung usw. in die Erscheinung tritt. Das 
Eigentum ist bloss der erweiterte Geltungsbereich der Person, es 
ist eine Personalfunktion und ebensowenig ein privates Recht, 
wie etwa die Existenz der Person selbst. 

Als Funktion des Subjekts ist das Eigentum nun inhaltlich ein 
S a c h - u n d  W i l l e n s k o m p l e x ,  d e n n  e s  b e s t e h t  a u s  d e m  S a c h ­
objekt einerseits und aus der Willensfunktion des Subjekts 
andererseits, wobei diese Funktion inhaltlich als Wille der Alleinbe­
stimmung über das Schicksal eines Sachindividuums erscheint, mag 
auch die Herrschaft über einzelne Sachfunktionen — wie bei dem 
durch eine Servitut belasteten Eigentum —, auf immer oder temporär 
oder gar die Alleinherrschaft über das Ganze temporär oder inhalt­
lich bedingt — wie im Falle der Verpfändung oder Erbpachterrichtung 
— einer anderen Person überlassen sein, wo aber unter solchen Um­
s t ä n d e n  d i e  E n t s c h e i d u n g  ü b e r  d a s  S c h i c k s a l  d e r  S a c h e  a l s  E i n h e i t  
dem Eigentümer verbleibt Dieser Wille zur Alleinbestimmung über 
ein gegebenes Sachindividuum ist an sich genügend unabhängig von 
etwaiger Willensäusserung oder gar physischer Einwirkung und Ein­
wirkungsmöglichkeit auf das Objekt, — letztere verlangen nicht 
einmal die geltenden Gesetzgebungen —, da eine Willensfunktion, 
als rein psychologische Erscheinung, unabhängig von den genannten 
Postulaten bestehen kann. Gehört also zum Wesen des Eigentums 
nicht die Botmässigkeit des Objekts, so gehört dazu konsequenter­
weise auch nicht die Besitzergreifung, denn letztere hat bloss den 
Zweck den Eigentumserwerb anderen Subjekten gegenüber kenntlich 
zu machen, das Eigentum aber betrifft, wie gesagt, bloss eine Person, 
den Eigner selbst, und dieser bedarf naturgemäss, um seinen Eigen­
tumswillen auf ein Sachobjekt zu lenken, nicht einer besonderen 
Besitzergreifung. 
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Dagegen setzt das Eigentum, das als Willensfunktion ethischen 
Gesetzen unterliegt, zu seinem Entstehen die Freiheit von fremdem 
E i g e n t u m  v o r a u s  u n d  d a r i n  l i e g t  d a s  —  a l l e r d i n g s  r e c h t l i c h  i n d i f f e ­
rente — Merkmal des Anerkanntseins, das zu den wesentlichen 
Bestandteilen des Eigentums gehört. Daraus ergibt sich die Er­
kenntnis, dass das Eigentum eine ethische Willensfunktion des Sub­
jekts ist. 

Das dergestalt gekennzeichnete Eigentum findet nun seine mehr 
oder weniger vollständige Anerkennung seitens der Rechtsordnung, 
die im Eigentumsrecht ihren Ausdruck gewinnt, das an sich bloss 
Schutznorm für das Eigentum ist, ohne mit letzterem identisch zu sein, 
da ersteres seinem Wesen nach ein wirkliches Recht ist, während das 
Eigentum bloss als Objekt dieses Rechtes erscheint. 

Somit zeigt es sich, dass das Eigentum im Gegensatz zum Eigen-
tumsrecht, bloss eine der apriorischen Grundlagen privatrechtlicher 
Verhältnisse, d. h. des Privatrechts, ist16). Dank der schwer erkennt­
lichen Grenze zwischen Eigentum und Eigentumsrecht hat aber das 
Eigentum selbst den Schein eines Rechts gewonnen, wie das die 
übliche Identifizierung beider Begriffe zeigt; daher ist das Eigentum 
auch kodifikatorisch als subjektives Recht ins Privatrecht aufge­
nommen worden, obgleich es als Recht bloss eine Fiktion sein könnte, 
ähnlich der juristischen Person, bloss mit dem Unterschied, dass die 
Fiktion der letzteren auf physischem, die der ersteren auf juristischem 
Gebiet liegt. 

Aus der Inkongruenz zwischen Eigentum und Eigentumsrecht 
und aus der fälschlichen Identifizierung beider erklärt es sich auch, 
warum die materiellen Eigentumstheorien versagt hatten, denn sie 
gingen von dem bloss den Inhalt des Eigentums betreffenden Ge­
danken der Sachherrschaft aus, wo doch diese Realität für die Be­
urteilung des Eigentumsrechts als solchen völlig unwesentlich ist, — 
und ausserdem suchten sie das Eigentum als Recht auf die Sache 
aufzufassen. Die Sache schlechthin ist aber nicht Objekt des Eigen­
tumsrechts, denn letzteres hat das Eigentum selbst, d. h. die Sache in 
ihrer Beziehung zum Eigentümer, zum Gegenstand; das Eigentums­
recht ist, mit anderen Worten, nicht das Recht auf die Sache, son­
dern das Recht aus dem Eigentum. — Dass die formale Eigentums­
theorie, die bloss die Nachfolgerreihe des ursprünglichen Eigentums­

16) Vgl. oben. 
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erwerbers im Auge hat, das Wesen des Eigentums nicht berührt, da 
sie bloss eine an sich richtige, aber belanglose Tatsache betont, — 
leuchtet von selbst ein. 

Der Rechtsschutz des Eigentums wird diesem aber nicht in 
seiner reinen Form gewährt, sondern wird in Abhängigkeit von der 
Willens dokum entierung gebracht, entsprechend dem allgemeinen 
P r i n z i p  p r i v a t r e c h t l i c h e n  G e s c h e h e n s ,  f ü r  w e l c h e s  b l o s s  d i e  W i l l e n s -
äusserung rechtsbildend ist. Daher umfasst der Schutz des Eigen­
tumsrechts subjektiv nur den äusseren Dauerzustand des Eigen­
tums, wie er durch eine rechtlich bindende Eigentumserwerbung, 
d. h. durch perzeptable Willensäusserung geschaffen und bis zur 
entgegengesetzten effektiven oder konkludenten Willensäusserung,— 
mag auch der Wille selbst bereits nicht mehr vorhanden sein, — be­
steht17). Die Willensäusserung selbst, auf die auch das rein recht­
liche Prinzip der Stellvertretung ausgedehnt wird, — ist bloss dann 
eine rechtliche, wenn sie unter rechtlich fixierten Bedingungen sich 
äussert, wie sie sich aus der Eigentums erw er b ung ergeben18). 
Weiterhin ist auch objektiv wiederum der Kreis der frei okkupierbaren 
Sachen enger gezogen, denn es werden einzelne Kategorien von 
Sachen als res extra commercium vollständig der Okkupation ent­
zogen, einzelne dagegen der Okkupation bloss gewisser Personen vor­
behalten, wie das z. B. bei den Früchten einer Sache der Fall ist19). 

Aus den gekennzeichneten Prämissen heraus ergibt sich nun 
d i e  D  e f i n i t i o n  d e s  E i g e n t u m s  u n d  E i g e n t u m s r e c h t s :  E i g e n t u m  
i s t  d e r  p s y c h o p h y s i s c h e  K o m p l e x  d e s  p r ä s u m p t i v e n  
e t h i s c h e n  W i l l e n s  d e r  A l l e i n b e s t i m m u n g  ü b e r  d a s  
S c h i c k s a l  e i n e r  u n t e r  r e c h t l i c h  f e s t g e l e g t e n  B e ­
d i n g u n g e n  e r w o r b e n e n  S a c h e .  E i g e n t u m s r e c h t  i s t  
d a s  R e c h t  d e s  E i g e n t ü m e r s  a u f  S c h u t z  d i e s e s  E i g e n ­
tums innerhalb rechtlich bestimmter Grenzen20). Das 
Eigentumsrecht enthält nicht einmal eine Prohibitivnorm, denn das 
Verbot der Antastung fremden Eigentums, wie es in einigen Kodi­
fikationen erst durch besondere Willensäusserung des Eigentümers 
geschaffen wird21), liegt schon im ethischen Wesen des Eigentums 

") Vgl. BGB Art. 958, 959, Schw. ZGB Art. 718, Lettl. BGB Art. 714, 867, 868. 
18) Von Interesse ist hier die probatio diabolica. 
10) Vgl. BGB Art. 956, 958, Lettl. BGB Art. 752. 
20) Vgl. Art. 874 des Lettl. ZGB, der dieses indirekt zum Ausdruck bringt und 

somit der Definition des Eigentumsrechts am nächsten kommt. 
21) Vgl. Lettl. BGB Art. 874, BGB Art. 903. 
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begründet, weshalb auch das Schweizer ZGB ein solches Recht 
dem Eigentümer folgerichtigerweise überhaupt nicht zuspricht22). 

Die Einbeziehung des Eigentums in die Rechtssphäre geschieht 
aber nicht bloss privatrechtlich in der Form des Eigentumsrechts: das 
Eigentum findet auch eine öffentlichrechtliche Einstellung und zwar, 
wie bereits angedeutet, als Grundrecht der Eigentumsschutz­
gewährleistung, aber auch als öffentlichrechtliche Pflicht, die es als 
soziale Funktion erscheinen lässt23). Zwar tritt diese Seite des 
Eigentums in den älteren Gesetzgebungen nicht in die Erscheinung, 
da diese den Eigentumsschutz uneingeschränkt jeglicher Eigentums­
betätigung gewähren24), aber schon das Schweizerische Zivilgesetz­
buch zieht dem Sachbestimmungsschutz Grenzen, indem es ausser­
halb der Schranken der Rechtsordnung seinen Schutz verwehrt26); 
bereits als öffentlichrechtliche Pflicht fasst das Eigentum aber die 
Weimarer Verfassung vom 11. August 191926) auf, die dem Eigentümer 
die positive Pflicht auferlegt, es im Sinne des Gemeinwohls zu ge­
brauchen. Auch die spanische Konstituierende Versammlung erkennt 
am 8. Oktober 1931 verfassungsmässig die Verpflichtung aller Eigen­
tümer an, das Eigentum zur Befriedigung des Bedarfs der Öffentlich­
keit im Rahmen der Gesetze zu verwenden. 

Die oben stehenden Ausführungen wären nicht vollständig, würde 
aus ihnen nicht die legislatorisch ausserordentlich wichtige Antwort 
gegeben werden können auf die Frage, wem de lege ferenda das 
Eigentumsrecht zuerkannt werden kann. Bezeichnenderweise enthält 
das sonst vorbildliche Schweizerische Zivilgesetzbuch in dieser Hin­
sicht eine offene Frage, denn die Bestimmungen über das Eigentum 
beginnen mit dem Satz: „Wer Eigentümer einer Sache ist", ohne auf 
diese Fragestellung eine Antwort zu geben27). 

Nach den allgemeinen Grundsätzen ergibt sich als Antwort auf 
diese Frage, dass bloss einem solchen Eigentümer der Eigentums­
schutz gegeben werden kann, dessen Eigentum nicht einen ethischen 
Defekt aufweist, dass mit anderen Worten, die erstmalige Erwer­
bung einer Sache und ihre ferneren Uebertragungen nicht schon be­
stehende Rechte anderer Personen tangieren. Es kann somit theoretisch 

22) Art. 641. 
2S) Vgl. Leon D uguid, Umgestaltungen des Privatrechts 1919, S.41. 
2i) Selbst BGB. Art. 903. 
23J Art. 641. 
!6\ Arf 1KQ 
27) Art. 641, 642, 643. 
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der Eigentumsrechtschutz bloss solchen Personen zuerkannt werden, 
die den Nachweis der Rechtmässigkeit ihrer Eigentumsableitung 
erbringen können. 

Diese solchermassen theoretisch notwendige probatio diabolica 
ist aber naturgemäss nicht konsequent durchführbar und daher haben 
die geltenden Kodifikationen eine Präsumption geschaffen, die diesem 
Mangel abhilft. Das Lettländische B. G. B., das auch hierin dem rö­
mischen Prinzip folgte, setzt ganz willkürlich eine zweigliedrige 
Eigentumerwerbung fest (Art. 918), ohne dabei prinzipiell auf die 
probatio diabolica zu verzichten. 

Aus dieser Zwangslage führt nur eine Lösung heraus, die einer­
seits den Forderungen der probatio diabolica, andererseits der Mög­
lichkeit ihrer praktischen Durchführbarkeit entspricht und die ihrer­
seits daher ein präsumptorisches Element enthalten muss. Aus 
diesem Gesichtspunkt heraus ergibt sich dann als theoretisches 
P o s t u l a t  f o l g e n d e  F o r m e l  d e s  r e c h t m ä s s i g e n  E i g e n t u m s :  d a s  R e c h t  
a u s  d e m  E i g e n t u m  g e w ä h r t  j e d e r  r e c h t m ä s s i g e  E i g e n ­
t u m s e r w e r b  ( E i g e n t u m s t i t e l ) ,  f a l l s  n i c h t  d e s s e n  U n w i r k ­
samkeit vom Gegner nachgewiesen ist. Diese Fassung 
dürfte das Eigentumsrecht auf einen stabilen gesetzmässig fassbaren 
Erwerbstitel gründen, ohne auf die in Streitfällen ausschlaggebende 
probatio diabolica zu verzichten, welche ihrerseits aber dem Gegner 
zugeschoben wird, somit das Eigentumsrecht auf eine den modernen 
Rechtsbegriffen entsprechende gesunde Präsumptionsbasis stellend. 

Allgemeine Betrachtungen über das lettländische 
Disziplinarstrafgesetz 

Von P. Jacobi, Ständiges Mitglied der Juriskonsultation beim Justizministerium 

Am 7. Oktober 1930 wurde im Wege des Art. 81 der Verfassung 
das „Disziplinarstrafgesetz" (Disciplinarsodu likums) veröffentlicht, 
welches zugleich mit dem neuen lettländischen Strafgesetzbuch in 
Kraft treten soll. 

Im Hinblick auf die Wichtigkeit dieser gesetzgeberischen Arbeit 
erscheint eine nähere Betrachtung derselben angebracht. 

Das Strafgesetzbuch des Jahres 1903 enthält keinerlei Strafrechts­
normen für Disziplinarvergehen, da nach Meinung der Verfasser dieses 
Strafgesetzbuches die diesbezüglichen Normen in einem besonderen 
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Disziplinarstrafgesetz zusammenzufassen seien, welches die ver­
schiedenen dienstlichen Übertretungen in Form von Verstössen 
leichterer Natur gegen die Ordnung der dienstlichen Disziplin zu 
umfassen hätte. 

Da nach herrschender Meinung prinzipiell kein Unterschied 
zwischen disziplinaren und allgemeinen Straftaten besteht und die 
ersteren lediglich als leichtere Verstösse gegen die Dienstpflicht an­
zusehen sind, so muss das Disziplinarstrafgesetz sich nach den Grund­
prinzipien des allgemeinen Strafgesetzbuches bezüglich der Dienst­
vergehen richten, um mit ihm organisch verwachsen zu sein. Dem­
entsprechend war es nötig, bei der Abfassung des Disziplinarstraf­
gesetzes die Stellungnahme des allgemeinen Strafgesetzbuches zu den 
Beamtendelikten zu berücksichtigen. Daher war zunächst folgendes 
in Betracht zu ziehen: Während im allgemeinen Strafgesetzbuch 
Gegenstand der Beamtendelikte lediglich der Missbrauch der Amts­
gewalt ist, welche nicht jedem Bürger zusteht, sondern lediglich den 
Beamten der mittelbaren Verwaltung (no/raraeHHaro ynpaBjiema), 
wurden einfache, also leichtere Verletzungen der Dienstpflicht, so­
weit sie nicht krimineller Natur sind, als disziplinare oder Dienst­
vergehen qualifiziert. Aus diesem Grunde waren alle Disziplinar­
strafrechtsnormen nicht in das allgemeine Strafgesetzbuch aufzu­
nehmen, sondern in das Disziplinarstrafgesetz zu verweisen. 

Zwecks Bestimmung des Begriffes des Staatsdienstes erkannten 
die Verfasser des allgemeinen Strafgesetzbuches als Grundlagen an: 
dass die Staatsverwaltung einen besonderen Zweig der Staatsfunktionen 
darstellt; dass sie durch die souveräne Gewalt übertragen und nicht 
durch Willkür erworben wird; dass der Gegenstand der Staatsver­
waltung, ja sogar die Art und Weise derselben und der Charakter und 
die Grenzen der Gewalt ebenfalls nicht willkürliche, sondern durch 
Gesetz festgelegt sind; dass die Amtsgewalt eine Bevollmächtigung 
zur Ausübung derselben im Rahmen der Staatsverwaltung auf Grund 
und gemäss des Gesetzes voraussetzt. 

Bei Festlegung des Begriffes des Beamten ging das allgemeine 
Strafgesetzbuch von der Ansicht aus, dass auch vor dem Strafgericht 
als Staats- oder Kommunalbeamter zu gelten habe: 1) nur derjenige, 
der nicht als Privatperson, sondern auf Grund allgemeiner oder spe­
zieller Gesetze als Organ der Staatsgewalt anzusehen sei, und 2) jeder, 
der zu irgendeiner Handlung innerhalb der Funktionen der Staats­
verwaltung bevollmächtigt ist, auch wenn er nicht im Dienste steht. 
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Ausgehend vom Begriffe des Staatsdienstes als der Erfüllung von 
Amtsobliegenheiten der mittelbaren Verwaltung versteht das allge­
meine Strafgesetzbuch unter den Ausdrücken „Beamter" oder „Organ 
der Staatsgewalt" nur die Organe der mittelbaren Staatsverwaltung, 
wobei es für den Begriff des Beamten unerheblich ist: 

1) ob der Beamte ernannt oder gewählt ist, 
2) ob er Staats- oder Kommunalbeamter ist, 
3) ob seine Stellung eine lebenslängliche oder temporäre ist, 
4) ob der Beamte selbst ein Organ der Staatsgewalt oder nur 

dessen Stellvertreter ist, 
5) ob er laut Gesetz die Rechte des Staatsdienstes geniesst oder 

nicht, 
6) ob sein Amt ein etat- oder ausseretatmässiges ist oder auf 

einem freien Vertrage beruht, 
7) ob sein Dienst ehrenamtlich ist oder nicht, 
8) ob er sein Amt freiwillig oder in Erfüllung einer obligatorischen 

Dienstpflicht übernommen hat, 
9) ob sein Dienst ihm irgendwelche Machtbefugnisse gibt oder 

nicht (Schreiber), 
10) ob seine Tätigkeit eine geistige oder rein mechanische ist, 
11) ob sein Dienst ein amtlicher im engen Sinne ist oder nur ein 

rein dienender (Wächter, Boten), 
12) ob der Beamte mehr oder weniger ständig oder nur von Fall 

zu Fall beschäftigt ist, 
13) ob er ordnungsmässig ernannt resp. gewählt worden ist oder 

seine Ernennung bezw. Wahl anfechtbar ist, 
14) ob er den vom Gesetz für sein Amt vorgeschriebenen Zensus 

besitzt oder nicht, 
15) ob die Voraussetzungen der Amtsbekleidung (etwa infolge 

Verlust des Zensus, Erreichung der Altershöchstgrenze oder Gerichts-
beschluss) fortgefallen sind oder nicht. 

Selbstverständlich sind alle diese Umstände nur solange irrele­
vant, als im Gesetz selbst nicht darauf hingewiesen wird, dass die 
Beamten vom Strafgesetz als Privatpersonen (z. B. als Vormünder) 
und nicht als Beamte zur Verantwortung gezogen werden, oder dass 
sie einem speziell für sie erlassenen Gesetz unterworfen sind. 

Mit anderen Worten: nach dem allgemeinen Strafgesetzbuch ist 
als Hauptmerkmal des Beamten lediglich die Art seiner Tätigkeit an­
zusehen. Wenn sein Amt sozusagen dio Investitur durch die oberste 
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Staatsgewalt oder durch zuständige Organe der Staatsgewalt oder der 
Kommunalverwaltung erhalten und die Interessen der Staatsverwaltung 
im weiteren Sinne zum Gegenstande hat, so hat der diese Tätigkeit 
Ausübende die Beamtenqualität. 

Selbstverständlich ist, wie das auch die deutsche Praxis aner­
kennt, dass der Begriff der Investitur in allen den Fällen wegfällt, in 
denen die betreffende Amtsperson wenn auch im Interesse des Staates 
oder der Kommune, jedoch nicht innerhalb der betreffenden Verwal­
tung, sondern als Vertreter des Fiskus handelt, etwa in Vertretung 
desselben als Eigentümer, Unternehmer oder sonstiger Kontrahent. 
Hierher gehören alle Fälle, in denen z. B. die Dienste von Lieferanten, 
Bauunternehmern, Spediteuren, Arbeitern, Pächtern etc. in Anspruch 
genommen werden, denn in all diesen Fällen treten an Stelle der im 
Verwaltungswege angewiesenen Tätigkeit Verträge, die also nicht 
nach den Gesetzen über die Dienstpflicht beurteilt und erfüllt werden, 
sondern nach den Bestimmungen über Verträge im allgemeinen und 
über Verträge mit dem Fiskus im besonderen. 

Infolgedessen kann man zu den Beamten nur solche Personen 
zählen, die eine Amtsbevollmächtigung besitzen oder im Verwaltungs­
wege zu einer bestimmten Tätigkeit beauftragt worden sind. 

Bei dieser Definition fallen unter den Begriff des Beamten weder 
alle obengenannten Personen, die auf ihre Rechnung und Gefahr 
handeln, noch Person geistlichen Standes, Apotheker, Aerzte usw., so­
weit diese nicht im Verwaltungswege mit irgendwelchen Amtsvoll­
machten ausgestattet sind, wobei sie in diesem Falle als Beamte nur 
bezüglich dieser Bevollmächtigung gelten können, wie das z.B. auch 
bezüglich der Geschworenen, Notare, Makler und ähnl. Personen der 
Fall ist. 

Streitfragen rief lediglich die Stellung der Angehörigen der Armee 
und Flotte hervor. Diese werden in den Niederlanden ausdrücklich 
zu den Beamten gezählt. In Deutschland werden nur diejenigen An­
gehörigen der bewaffneten Macht unter die Beamten gerechnet, 
welche Polizeifunktionen erfüllen, wie z. B. die Gendarmen. Dieser 
Ansicht, als der weitaus richtigsten hat sich auch das allgemeine 
Strafgesetzbuch von 1903 angeschlossen. Es lässt sich auch nicht 
leugnen, dass der Einschluss sämtlicher im Militärdienst Stehenden 
in die Zahl der Beamten nicht nur mit dem Begriff der Investitur un­
vereinbar wäre, sondern auch grosse Schwierigkeiten für die Praxis 
bieten würde, ersteres schon deswegen, weil das Militär keinerlei 
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Anteil an der Verwaltung hat und keinerlei Amtshandlungen Privat­
personen gegenüber vornimmt, und letzteres, weil der Einschluss in 
praxi dahin führen würde, dass ungebührliches Betragen, Unbot-
mässigkeiten, Gewalttaten, Raufereien, Körperverletzungen, ja sogar 
Meineide, Fälschungen, Falschmünzerei u. a. allgemeine Verbrechen 
als Handlungen im Dienst angesehen werden müssten. Wenn jedoch 
zwecks Vermeidung dieser Ungereimtheit die Angehörigen der be­
waffneten Macht nur in Bezug auf die Erfüllung ihrer tatsächlichen 
Aufgaben als Beamte angesehen werden sollen, so wäre der Ein­
schluss derselben in den vom bürgerlichen Strafgesetz aufgestellten 
Beamtenbegriff völlig zwecklos, da die Beurteilung von Pflichtver­
letzungen von Militärpersonen aus dem Rahmen dieses Gesetzes fallen 
würde, weil sie laut den Militärgesetzen zu erfolgen hat. 

Was nun endlich die Frage anbetrifft, ob für vollberechtigte 
Staatsbeamte und die übrigen Beamten verschiedene Strafrahmen 
aufzustellen seien, so hat das allgemeine Strafgesetzbuch diese Frage 
sowohl aus praktischen wie aus theoretischen Gründen verneint, weil 
das Ausmass der Strafe im Hinblick auf die Art und Bedeutung der 
Straftat selbst festgesetzt werden muss und zwar völlig unabhängig 
davon, wer der Täter ist. 

Bezüglich des Kreises der Personen, die bei Beamtendelikten 
als Täter in Frage kommen, kam man überein, dass als Voraussetzung 
jeglichen Beamtendelikts nicht die Art der Straftat, sondern lediglich 
die Beamteneigenschaft des Täters zu gelten habe, allerdings mit der 
Einschränkung, dass der Täter die Tat in Erfüllung seiner Amts­
obliegenheiten ausgeführt hat. Ein Beamtendelikt kann also nur von 
einem Organ der Staatsgewalt begangen werden. 

Sobald jedoch eine Privatperson an einem Beamtendelikt teil­
nimmt, so ist diese nur als Teilnehmer an einem, dem betreffenden 
Beamtendelikt entsprechenden allgemeinen Delikt zu bestrafen. Wo 
hingegen ein spezielles Beamtendelikt vorliegt, da ist die Teilnahme 
einer Privatperson straflos, es sei denn, dass für die Teilnahme als 
solche eine Strafe für Privatpersonen speziell festgesetzt ist, wie z. B. 
für denVersuch, einen Beamten mittels Geschenke zu einem Beamten­
delikt anzustiften (St. G. B. 1903, Art. 149). Dieses Prinzip muss auch 
in Bezug auf die Teilnahme von Privatpersonen an Disziplinar­
vergehen Anwendung finden. Die Strafbarkeit von Privatpersonen 
für Disziplinarvergehen kann dagegen nur in dem Ausnahmefalle in 
Frage kommen, wenn die Privatperson sich ein Amt angemasst hat 
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und während der Ausübung des angemassten Amts sich disziplinarer 
vergeht. 

Es ist klar, dass solange die Tatsache der erfolgten Amts-
anmassung unaufgedeckt bleibt, der Täter als rechtmässiger Beamter 
gilt und als solcher in entsprechenden Fällen der Disziplinargerichts­
barkeit unterworfen ist, ebenso wie ein widergesetzlich in die Armee 
Aufgenommener für etwaige Militärdisziplinarvergehen strafbar ist. 
Anders liegt der Fall, wenn eine Person für die Amtsanmassung als 
solche und gleichzeitig für ein Dienstvergehen zur Verantwortung 
gezogen wird. In diesem Falle kann vom Zeitpunkt der Aufdeckung 
der Amtsanmassung an nur noch von einer Bestrafung für diese die 
Rede sein. 

Ausser Beamten im engeren Sinne können für Beamtendelikte 
als Täter andere Personen in folgenden Fällen in Frage kommen: 

1 )  f ü r  A m t s a n t r i t t  v o r  e r f o l g t e r  v o r s c h r i f t s m ä s s i g e r  E i d e s ­
leistung; 

2 )  f ü r  A m t s h a n d l u n g e n  n a c h  e r f o l g t e r  D i e n s t e n t l a s s u n g  o d e r  
-entsetzung durch Gesetz oder rechtmässige Verfügung; 

3 )  f ü r  A m t s h a n d l u n g e n  w ä h r e n d  z e i t l i c h e r  A m t s e n t h e b u n g  ( S u s ­
pension) und 

4) für die Fortsetzung von Amtshandlungen nach begangenem 
Beamtendelikt. 

In letzterem Falle kann der Beamte für eine Dienstübertretung 
zur Verantwortung gezogen werden, wenn in der eigenmächtigen 
Fortführung der Amtsgeschäfte keine Anzeichen einer Amtsanmas­
sung d. h. eines schwereren Amtsdelikts gefunden werden können, 
z. B. bei der Fortführung der Amtsgeschäfte bis zur formellen Über­
gabe derselben an den Nachfolger, da ja der Beamte auch nach 
erfolgter Entlassung seinen Posten nicht ohne weiteres verlassen 
darf. 

Auf Grund der Ansicht, dass Disziplinarvergehen als einfache 
Nichterfüllung oder unrichtige Erfüllung von Amtsobliegenheiten der 
Gegenstand eines Disziplinarstrafgesetzes sind und nicht ins allge­
meine Strafgesetzbuch gehören, haben die Verfasser des letzteren 
bezüglich des Kreises der Disziplinarvergehen sich von folgenden 
Grundsätzen leiten lassen. 

1) Der Staatsdienst ist nicht nur nicht gleichbedeutend mit dem 
Dienst auf Grund eines zivilrechtlichen Dienstvertrages, sondern hat 
sogar mit letzterem nichts Gemeinsames. Schliesst der Staat zivil­
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rechtliche Dienstverträge, so handelt er nicht kraft seiner Staats­
gewalt, sondern lediglich in der Eigenschaft einer gewöhnlichen 
zivilrechtlichen Vertragspartei, weswegen sein Verhältnis zur Gegen­
partei nicht nach öffentlichem Recht, sondern nach den Bestimmungen 
des betreffenden Vertrages zu beurteilen ist. Der staatliche Zivildienst 
ist genau ebenso wie der Militärdienst oder die Vormundschaft eine 
staatliche resp. öffentliche Pflicht. Die Sonderheit des Staatsdienstes 
wird u. a. durch den feierlichen Treueid hervorgehoben. Solange der 
Andrang zum Staatsdienst den Bedarf, wie augenblicklich, übersteigt, 
so ist der Eintritt und Austritt ein freiwilliger. Sobald aber der Bedarf 
das Angebot übersteigt, so kann der Staat gezwungen sein, eine 
Dienstpflicht einzuführen. 

So unterliegt es keinem Zweifel, dass z.B. Abschiedsgesuche von 
Militärärzten unberücksichtigt bleiben würden, wenn deren Berück­
sichtigung den sanitären Interessen der Armee widersprechen würde. 
Ebenso würden Polizeibeamte trotz entsprechender Gesuche wäh­
rend einer Epidemie nicht entlassen werden. Es bedarf keines weiteren 
Beweises, dass solche Entlassungsverweigerungen nur da erfolgen 
können, wo es sich nicht um zivilrechtliche Dienstverträge, sondern 
um einen staatlichen Dienstzwang handelt. 

2) Jede persönliche Dienstpflicht involviert Handlungen, die vom 
Gesetz fixiert, sowie auch von Bestimmungen über das Tätigkeits­
gebiet des Ressorts, Art der Handlung, dem Charakter und den Grenzen 
der Amtsgewalt eines jeden einzelnen Organs der Staatsverwaltung 
genau bestimmt werden. Private Vereinbarungen sind hier unmöglich. 

3) Die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemässe Erfüllung von 
Dienstobliegenheiten, wie auch Verstösse gegen die Vorschriften be­
züglich des Gegenstandes, der Art und Weise des Dienstes oder des 
Umfanges der Zuständigkeit bilden Inhalt der Dienstvergehen. 

4) Jede strafbare Handlung, daher auch jedes Dienstvergehen, 
ist notwendigerweise zu bestrafen. Wie auch bei allgemeinen Straf­
taten ist auch bei den Dienstvergehen die Festsetzung der Strafart 
und des Strafrahmens dem Staate überlassen, welcher sich hierbei, 
wie auch sonst, von der Zweckmässigkeit der Strafe, dem Grade der 
Schuld (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) und der objektiven Bedeutung 
der Tat zu leiten lassen hat. 

Wenn die allgemeine Ansicht dahin geht, dass der öffentliche Dienst 
eine Dienstpflicht in sichschliesst, so wäre es offenbar unzweckmässig, 
Amtsenthebung oder -Entlassung oder Dienstentsetzung als aus-
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schliessliche Strafart einzuführen. Je höher und härter nämlich die 
a n z u w e n d e n d e  S t r a f e  i s t ,  e i n  d e s t o  g r ö s s e r e s  P r i v i l e g  w ü r d e  s i e  f ü r  
den Täter sein. Und umgekehrt, wenn die Öffentlichkeit den Staats­
dienst als ihr Recht in Anspruch nimmt, wenn sie den Staatsdienst als 
Grundlage materieller Existenz ansieht und daher Gesuche um An­
stellung eingereicht werden, so würden die obenerwähnten Strafarten 
nicht nur als eine schwere Beeinträchtigung bezüglich materieller 
und politischer Güter empfunden werden, sondern sie dürften im 
Hinblick auf ihre Schwere nur mit besonderer Vorsicht angewandt 
werden, um das Los des Täters nicht über Gebühr zu verschlimmern. 

Wenn jedoch nicht nur die Staatsgewalt, sondern auch die Öffent­
lichkeit auf diesem Standpunkt steht, so ist es klar, dass nicht nur 
die Dienstentsetzung oder zeitweilige Enthebung, sondern sogar der 
Verweis und die Rüge für den Beamten eine äusserst empfindliche 
Repressivmassnahme darstellen. 

5) Ein Versuch, die Dienstvergehen durch einen besonderen 
Charakter der Strafen von den allgemeinen Delikten abzugrenzen, 
könnte nur im Hindlick auf die praktische Einfachheit bezüglich der 
Entscheidung der Zuständigkeit einen Sinn haben, ebenso wie im 
allgemeinen Strafgesetzbuch die Dreiteilung der Delikte in Verbrechen 
(russ. u. lett. „schwere Verbrechen"), Vergehen („Verbrechen") und 
Übertretungen aus diesem Grunde erfolgt ist, wobei der Unterschied 
nur aus dem Strafmass zu ersehen ist. Eine derartige Abgrenzung 
der Dienstvergehen von den allgemeinen Delikten ist für den Gesetz­
geber, der vor die Frage gestellt wird, ob das Delikt ins allgemeine 
oder ins Disziplinarstrafrecht gehört, unanwendbar. Diese Frage ist 
umso schwerer zu entscheiden, als auch Disziplinarstrafen in kurzer 
Freiheitsentziehung und Geldstrafen bestehen können und umgekehrt, 
die Strafen des allgemeinen Strafgesetzbuches für schwerere Amts­
delikte auch lediglich in der Dienstentsetzung oder anderen dienst­
lichen Beschränkungen auch ohne Hinzufügung allgemeiner Strafarten 
bestehen können. 

6) Indem somit festgestellt wurde, dass weder der besondere 
Charakter einiger Disziplinarstrafarten noch deren Schwere als 
Kriterium für die Unterscheidung der Disziplinarvergehen von den 
schwereren Amtsdelikten, die ins allgemeine Strafgesetzbuch gehören, 
dienen kann, fanden die Verfasser des letzteren folgende praktische 
Lösung: Die Amtsdelikte müssen nach demselben Prinzip, wie die 
allgemeinen Delikte eingeteilt werden, d. h. einerseits nach dem Grade 



der Schuld (Vorsatz oder Fahrlässigkeit), andererseits nach dem 
Grade der objektiven Gefährlichkeit. Daher müsste alles, was das 
allgemeine Strafgesetzbuch im Allgemeinen als Übertretung qualifi­
ziert, auch für den Beamten als solche gelten und ebenso bezüglich 
der Vergehen (npecTynjieme) und Verbrechen (TaacKoe npecTynjieme), 
allerdings unter Erhöhung des Strafrahmens für die letzteren in be­
sonderen Fällen. Im Hinblick hierauf könnten in das Disziplinarstraf­
gesetz alle allgemeinen Übertretungen der Beamten in Ausübung des 
Amts verwiesen werden, ebenso auch die Teilnahme an solchen 
Übertretungen seitens Privatpersonen. Dieser Grundsatz würde dem 
Prinzip der Gleichberechtigung aller Bürger vor dem Gesetz, bezüg­
lich gleichartiger Straftaten nicht widersprechen, da die Beamten 
genau die gleiche Verantwortung zu tragen hätten mit dem alleinigen 
Unterschied, dass die Strafen nicht in allgemeinen, sondern in be­
sonderen Disziplinarstrafen bestehen würden, zu denen auch Geld-
und Freiheitsstrafen gehören. Da jedoch nicht ausser Acht zu lassen 
wäre, dass einerseits die Annahme eines solchen Systems unbedingt 
die Schaffung eines äusserst umfangreichen Disziplinarstrafgesetzes 
zur Folge haben müsste, andrerseits jedoch die Verhängung von hohen 
Geld- und längeren Freiheitsstrafen ohne Gerichtsverfahren unzulässig 
wäre, so haben die Verfasser des allgemeinen Strafgesetzbuches als 
zweckmässig erkannt, folgenden Mittelweg einzuschlagen, dessen 
mögliche Mängel durch seine Vorteile und seine Einfachheit aufge­
wogen werden. Dieser Weg wurde schon bei Beginn der Arbeiten 
der Verfasser des allgemeinen Strafgesetzbuches durch folgende 
Grundsätze vorgezeichnet: 

a) Die Übertretung der Amtspflichten, die im allgemeinen Straf­
gesetzbuch nicht vorgesehen ist, soll als Disziplinarvergehen betrach­
tet werden, b) alles, was im allgemeinen Strafgesetzbuch als Vergehen 
oder Verbrechen qualifiziert wird, hat als ebenso schweres Beamten­
delikt zu gelten, und c) Straftaten, die nach dem allgem. Strafgesetz­
buch als Übertretungen gelten, sind in 3 Gruppen einzuteilen: 1) solche, 
für die das allgem. Strafgesetzbuch nur für den Fall Strafen festgesetzt 
hat, wenn sie von Beamten begangen werden; diese haben also nicht 
als disziplinare, sondern als kriminelle Übertretungen zu gelten; 
2) solche, für die in Bezug auf Privatpersonen eine höhere Arrest-
resp. Geldstrafe vorgesehen ist, als das Disziplinarstrafgesetz sie 
kennt; diese gelten auch für Beamte als kriminell, und 3) alle übrigen 
Übertretungen, d. h. solche, für die bezüglich Privatpersonen keine 
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höhere Geld- oder Freiheitsstrafen vorgesehen sind, als sie auch dem 
Disziplinarstrafgesetz bekannt sind; sie sind als disziplinare Ueber-
tretungen anzusehen. 

Dank diesem Prinzip entfällt auf das Disziplinarstrafrecht ein 
verhältnismässig sehr kleiner Kreis von Handlungen rein dienstlicher 
Natur, die als Uebertretungen der Beamtendisziplin oder Dienst­
übertretungen bezeichnet werden können, d. h. Handlungen, die nur 
von Beamten und solchen Personen begangen werden können, die 
sich ein Amt angemasst haben, wobei der Kreis dieser Handlungen 
durch äussert klare Merkmale erkenntlich ist: Täter kann nur der­
jenige sein, der Vollmachten als Organ der Staatsverwaltung besitzt; 
die Tat muss in der Uebertretung der Beamtendisziplin bestehen. 
Die Amtspflichtverletzung darf nicht die Uebertretung solcher Dienst­
vorschriften oderVorschriften bezüglich solcher allgemeiner Materien 
in sich schliessen, deren Uebertretung seitens Privatpersonen eben­
falls strafbar ist und dabei schwerer zu bestrafen ist, als die Höchst­
masse der Geld- und Freiheitsstrafen des Disziplinarstrafrechts es zu­
lassen würden. Sie darf auch nicht in der Duldung der Begehung 
solcher Delikte, sei es auch durch Privatpersonen, bestehen, deren 
Duldung laut dem allgemeinen Strafgesetzbuch strafbar ist. 

Die Redaktionskommission des Strafgesetzbuches vom Jahre 1903 
kam zu folgendem Ergebnis: „Der Missbrauch der Amtsgewalt unter­
scheidet sich von den disziplinaren Uebertretungen durch folgende 
Merkmale: a) der Missbrauch der Amtsgewalt kann seiner Natur 
nach nur vorsätzlich sein. Fahrlässige Handlungen gehören in diese 
Gruppe nur als Ausnahmen und auch dann nur beim Vorhandensein 
der wesentlichen Bedingung, dass die Art der Amtspflicht derart ist, 
dass sie nur mit besonderer Umsicht erfüllt werden kann, wie z. B. 
die Aufsicht über Gefangene, deren Ausserachtlassung das Entweichen 
der Gefangenen ermöglicht; b) Die Handlung muss nicht nur eine 
vorsätzliche, sondern auch eine unbedingt schädliche im Sinne 
der Schädlichkeit der Delikte überhaupt sein; c) das Objekt dieser 
Schädlichkeit kann der Staat selbst in seiner gesetzgeberischen, ge­
richtlichen oder administrativen Funktion sein, oder Einzelpersonen 
mit ihren persönlichen oder materiellen Gütern, zu deren Schutz der 
betreffende Beamte bestellt war; d) diese Interessen müssen so 
wesentlich sein, dass Angriffe auf sie, falls sie den Staat betreffen, 
alle Merkmale des gewöhnlichen Widerstandes gegen die Staats­
gewalt aufweisen, selbstverständlich im Sinne der Erreichung des 
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Zwecks und des Resultats eines solchen Widerstandes. Die Angriffe 
auf die Interessen von Einzelpersonen müssen dagegen alle wesent­
lichen Merkmale allgemeiner Delikte gegen die Person und das 
Vermögen der Bürger tragen". 

Weiter haben die Verfasser des Strafgesetzbuches ihre An­
sichten dahin geäussert, dass die Einteilung der Straftaten bezüglich 
ihrer gerichtlichen oder disziplinaren Zuständigkeit auf Grund zweier 
Merkmale zu geschehen habe, dem Vorhandensein des Vorsatzes und 
der Schädlichkeit. 

Im Anschluss an dieses Prinzip hat die lettländische Kommission 
zur Verfassung des Disziplinarstrafgesetzes sich dahin geäussert, 
dass jede formell oder materiell widerrechtliche Tätigkeit im Dienst, 
die im allgemeinen Strafgesetzbuch nicht vorgesehen ist, als Diszi­
plinarvergehen zu betrachten sei. 

Wenn der allgemeine Begriff der Dienstvergehen im Sinne der 
Dienstpflichtverletzung, die sich in widerrechtlichen Handlungen in 
der Verwaltung äussert, gleichzeitig sowohl ein Disziplinarvergehen 
als auch Dienstvergehen in sich begreift, so kann zwischen diesen 
beiden Arten von Vergehen kein prinzipieller Unterschied bestehen, 
da sowohl dieses wie jenes eine Dienstpflichtverletzung im Sinne 
der Uebertretung von Verpflichtungen und Missbrauch der Amts­
gewalt und beide Arten eine widerrechtliche Tätigkeit der Beamten 
bedeuten. 

In Anbetracht dieser Erwägungen gehören ausser den aus Fahr­
lässigkeit begangenen Straftaten vom Gesichtspunkt der Schädlich­
keit auch diejenigen Handlungen zum Gebiet der Disziplinarvergehen, 
die lediglich eine formale Pflichtverletzung oder eine Unzweck-
mässigkeit bedeuten. Dorthin gehört auch jeder allgemeinschädliche 
Missbrauch der Amtsgewalt, soweit der Schaden für die Verwaltung 
und für Privatpersonen unerheblich ist. 

Aus dem Gesagten geht hervor, wie eng das Disziplinarstraf­
recht mit dem allgemeinen Strafgesetzbuch verbunden ist. 

In Anbetracht dessen konnte die lettländische Kommission zur 
Verfassung des Disziplinarstrafrechts, eingeengt von den Prinzipien 
des allgemeinen Strafgesetzbuches, keine neuen Prinzipien aufstellen, 
sondern musste sich von dem Grundsatz leiten lassen: „dass jede 
formell oder materiell widerrechtliche Handlung im Dienste, die nicht 
ins allgemeine Strafgesetzbuch aufgenommen ist, als Disziplinarver- " 
gehen zu gelten hat." 

20 



Dieser Zusammenhang des allgemeinen Strafgesetzbuches mit 
dem Disziplinarstrafgesetz hat es veranlasst, dass in Russland die 
Einführung des Strafgesetzbuches von 1903 im vollen Umfange und 
die Ausserkraftsetzung des alten Strafgesetzbuches vom Jahre 1885 
nur gleichzeitig mit der Einführung des Disziplinarstrafgesetzes 
möglich gewesen wäre. 

Nebenbei bemerkt, war letzteres seinerzeit schon verfasst, jedoch 
nicht publiziert worden. Leider gelang es der lettländischen Kom­
mission trotz vieler Bemühungen nicht, dessen Text zu erhalten*). 

*) Im Motivenbericht vom 7. Oktober 1930 zum Disziplinarstrafgesetz heisst es 
u. a.: „Der Entwurf des neuen Strafgesetzbuches, welches lediglich Strafrechtsnormen 
enthält und die Disziplinarvergehen nicht berührt, steht in engem organischen Zu­
sammenhang mit dem Disziplinarstrafgesetzentwurf. Die russische Regierung hat 
seinerzeit anerkannt, dass die Einführung des Strafgesetzbuches von 1903 und die 
Ausserkraftsetzung des alten Strafgesetzbuches nur nach Fertigstellung des äusserst 
wichtigen Disziplinarstrafgesetzes bezüglich der Dienstvergehen möglich sei. In 
Russland war dieses Gesetz bereits ausgearbeitet und bestätigt, aber weder veröffent­
licht worden noch in Kraft getreten. So blieben in Russland bezüglich der Disziplinar­
vergehen das alte Strafgesetz (v. 1885) und andere diesbezügliche Gesetze bestehen. 
Unsere Kodifikationsabteilung hatte seinerzeit erklärt, dass auf Disziplinarsachen 
alle im alten „Swod sakonow", einschliesslich den im alten Strafgesetzbuch verstreut 
enthaltenen Disziplinarvorschriften anzuwenden seien. In der Praxis hat diese Ansicht 
keinen Anklang gefunden, denn die gleichzeitige Anwendung zweier verschiedener 
Strafgesetzbücher, deren Allgemeine Teile zudem auf verschiedenen Grundsätzen 
aufgebaut waren, und in denen für die gleichen Handlungen parallel disziplinare und 
kriminelle Artikel enthalten waren, erwies sich als unbequem und erzeugte erheb­
liche Schwierigkeiten. Gleichzeitig bildete das Fehlen disziplinarer Normen in der 
Gerichtspraxis eine Lücke- Im Leben stösst man oft auf Vergehen seitens der Be­
amten und kann sich damit nicht zufrieden geben, dass alle die Dienstvergehen, die 
auf Grund der bestehenden Strafgesetze nicht verfolgt werden können, straflos bleiben. 
Diese Lücke soll der Disziplinarstrafgesetzentwurf ausfüllen. Beide Gesetze sind in 
Ubereinstimmung gebracht, damit man in der Praxis leicht von den kriminellen auf 
die disziplinaren Normen übergehen kann, z. B. von der Untätigkeit im Amte in 
schweren Fällen auf eine solche, deren Folgen unerheblich waren und umgekehrt. 

In Anbetracht dessen und auch aus dem Grunde, dass verschiedene Dienstver­
gehen jetzt zu den Disziplinarvergehen gerechnet werden, ist es auch begreiflich, 
dass durch die Einführung des neuen Strafgesetzbuches ohne Disziplinarstrafgesetz, 
eine noch grössere Lücke entstehen würde, als sie jetzt während der Geltung des 
Strafgesetzbuches von 1903 schon besteht." 
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Gesetzgebung. 
Handelsrechtliche Gesetzentwürfe in Lettland. 

Von vereid. Rechtsanwalt H. Stegman, Riga. 

Der Mangel eines baltischen Handelsgesetzbuches macht sich schon seit 
Jahrzehnten stark fühlbar, und dies gegenwärtig umsomehr als die Wirksamkeit 
nicht kodifizierten Handelsrechts — wie es das baltische ja bekanntlich ist — 
in sehr bedeutendem Maße auf der Kontinuität von Gebrauch und Rechtsprechung 
beruht. Durch Revolution, Weltkrieg und Entstehung der baltischen Randstaaten 
ist aber die Kontinuität nicht nur im Gerichts- und Verwaltungswesen in be­
deutendem Maße unterbrochen worden, sondern auch in der Kaufmannschaft 
selbst. Hinzu kommt der Mangel an Literatur, die allerdings im Jahre 1926 durch 
das bekannte und viel gebrauchte Lehrbuch Senator Dr. Loebers (Tirdznieclbas 
tiesibu pärskats) bedeutende Bereicherung erfahren hat, wenngleich eine deutsche 
Ausgabe desselben leider noch immer vermisst werden muss. 

Der Mangel an personeller Kontinuität ist daher einer der schwerwiegend­
sten Gründe, der die Ausarbeitung eines HGB sowohl in Lettland, als auch in 
Estland und Litauen, zu einer besonders dringlichen Aufgabe macht, und so 
ist es denn hoch erfreulich, dass das lettländische Finanzministerium, im Ein­
klang mit Bestrebungen der hiesigen Wirtschaftsorganisationen und Anregungen 
des Deutschen Juristenvereins zu Riga, die Ausarbeitung einer Reihe von handels­
rechtlichen Einzelgesetzen in die Hand genommen hat. Wohl war Litauen durch 
die auch in unserer Zeitschrift veröffentlichten handelsrechtlichen Entwürfe*) 
auf dieser Bahn bereits vorangeschritten und besteht in Estland bereits seit 
dem Jahre 1927 ein Handelsregister; trotzdem stellt die lettländischerseits in 
Angriff genommene Arbeit insofern bedeutsameres dar, als die Totalität der 
handelsgesetzgeberischen Aufgaben die Basis auch der Spezialarbeiten bildet, 
und insofern verdient die Tätigkeit der lettländischen Behörden besondere 
Beachtung. Auch bei dieser Gelegenheit muss aber leider wieder einmal zu be­
denken gegeben werden, dass trotz theoretisch kaum bestrittener Notwendig­
keit der Rechtsangleichung zwischen den baltischen Staaten, praktisch leider 
auch heute noch — und sogar auf dem Gebiet des Handelsrechts — jede 
gesetzgeberische Initiative eines der baltischen Staaten die Gefahr weiterer 
Entfremdung in rechtlicher Beziehung bedeutet. Die gemeinsame Sprache ist 
bedauernswerterweise von den Regierungen auch hier noch nicht gefunden, 
und die öffentliche Meinung steht diesem ganzen Fragenkomplex leider noch 
immer viel zu teilnahmlos gegenüber, — und letzteres um so mehr, als ak­
tuelle Probleme der Wirtschaftskrise die Frage der Vergrösserung des Rechts­
territoriums immer wieder überschatten. 

Zu den seitens des Finanzministeriums unserenWirtschaftsorganisationen2) 

l) IV. Jahrgang S. 280 ff., V. Jahrgang S. 42 ff. 
In gemeinsamen Beratungen haben folgende Wirtschaftsorganisationen ein gemein­

sames Memorandum, datiert vom 29. Juni 1932, ausgearbeitet, über das im einzelnen noch 
die Rede sein wird: Rigaer Börsenkomitee, Lettländischer Kaufm. Verband, Lettl. Verband 
von Industriellen und Handwerkern, Rigaer Kaufmannskammer, Rigaer Fabrikantenverein 
Lettländischer Handels- und Industrieverband und Rigaer Kaufm. Verein. 
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zur Stellungnahme übersandten handelsrechtlichen Gesetzentwürfen gehören 
u. a. folgende: über „Kaufleute", „Firma", „H an dels bü ch e r", „Pro­
kura" und „Handelsvollmacht" und „Handelsregister". Sie alle 
gehören in die Lehre vom Handelsstand und sind in mehr oder weniger 
engem Anschluss an das deutsche HGB ausgearbeitet worden, unter selbst­
verständlicher Berücksichtigung der lex lata, sowie auch der Gesetzgebung 
anderer Staaten. 

In nachfolgendem wollen wir den Versuch machen über diese Entwürfe 
in aller Kürze zu berichten, vor allem um die allgemeinen Richtlinien dieser 
Arbeiten zu klären. 

1 .  K a u f l e u t e .  

Dem Motivenbericht des Finanzministeriums entnehmen wir: 
„Bei Ausarbeitung des Gesetzes über Kaufleute, das als Bestandteil 

des Handelsgesetzbuchs gedacht ist, sind folgende Voraussetzungen zu 
Grunde gelegt worden: 

1. das HGB ist als Nebengesetz zum Zivilgesetz anzusehen und daher 
hat es nur diejenigen Bestimmungen zu enthalten, die nicht im Zivilgesetz 
enthalten sind, und 

2. das Handelsrecht trägt internationalen Charakter, weswegen versucht 
werden muss, Gleichheit und Einklang zwischen den Handelsgesetzbüchern 
verschiedener Staaten zu erreichen. Die erste Forderung ist im neuen3) 
deutschen HGB strikt durchgeführt ... In Ansehung des zweiten Grund­
satzes war eins der geltenden Handelsgesetzbücher als Muster zu wählen, 
und zwar ein solches, das vorbildlich ausgearbeitet, verbreitet und unseren 
Verhältnissen angemessen ist . . . 

Als Muster für das Gesetz über Kaufleute hat das deutsche HGB 
(§ 1—7) gedient. Dies Gesetzbuch steht unserem nichtkodifizierten Handels­
recht, das in Lettland, mit Ausnahme Lettgallens, in Kraft ist, am nächsten, 
denn die Frage, ob der russische Handels-Ustav als Ganzes in Lettland in 
Kraft ist, ist vom lettl. Senat verneinend entschieden worden . . ." 

I m  g e l t e n d e n  G e s e t z  s e i  d e r  B e g r i f f  d e s  K a u f m a n n e s ,  a u s g e h e n d  
vom Begriff des Kaufmanns-Standes bestimmt worden, wie das noch z. T. 
das russische Gesetz vom 8. Juli 1898 über die direkten Steuern vorsah,— 
aber nicht vom Begriff des Handelsgewerbes. In Lettland bestehe der 
Kaufmannsstand jedoch nicht mehr, denn schon durch das Gesetz vom 
28. Dezember 1920 sei das genannte russische Gesetz aufgehoben worden. 
Kaufmann im Sinne des neuen Entwurfs ist, wer ein selbtändiges Handels­
g e w e r b e  z u  E r w e r b s z w e c k e n  b e t r e i b t .  D e r  B e g r i f f  d e s  K a u f m a n n s  
ist somit der des deutschen HGB, dessen §1 fast unverändert über­
n o m m e n  w u r d e  ( K a u f l e u t e  k r a f t  G e w e r b e b e t r i e b e s ) .  

An Abweichungen des Entwurfs ist vor allem hervorzuheben: Der 
Begriff des Handwerks ist durch den des Kleinunternehmens ersetzt worden, 
was dadurch motiviert wird, dass bei dem heutigen Stande der Technik es 

s) Im Gegensatz zum ADHGB. 
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nicht möglich sei, eine genaue Scheidung zwischen Handwerk und Klein­
gewerbe durchzuführen. Der Begriff des Kleinunternehmens wird jedoch im 
Gesetz über die Kaufleute nicht direkt bestimmt, sondern es ist in ihm vor­
gesehen, dass der Finanzminister im Einverständnis mit dem Justizminister 
die entsprechenden Bestimmungen erlässt, wobei als Grundlage die veran­
lagten Steuern zu dienen haben (Art. 4, Abs. 3). 

Die Art. 2 und 3 entsprechen den §§ 2 und 3 des deutschen HGB 
( K a u f l e u t e  k r a f t  E i n t r a g u n g ) ,  e b e n s o  d i e  A r t .  4  ( M i n d e r k a u f l e u t e )  
und 5 (rechtliche Folgen der Eintragung) den §§ 4 und 5; jedoch 
ist auch im § 4, Abs. 1 konsequenterweise von Handwerk überhaupt nicht 
die Rede, sondern nur von Kleinunternehmen. 

Der Art. 6, Abs. 1 und 2 lautet, abweichend von § 6 des deutschen 
H G B .  ( F o r m k a u f l e u t e ) :  

„Die Bestimmungen über Kaufleute sind auch anzuwenden betreffend: 
1. offener Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften und 
2. Aktiengesellschaften und Anteilsgesellschaften4). 
Auf Genossenschaften und deren Verbände beziehen sich diese Be­

stimmungen nur, falls sie Handel im Sinne dieses Gesetzes betreiben". 
Der Art. 7 (über Handelsprivatrecht und öffentliches Handelsrecht) 

entspricht dem § 7 des deutschen HGB. 
Wir sehen also, dass der neue Entwurf dem bewährten Vorbild des 

deutschen HGB möglichst treu gefolgt ist. Die Bestimmung, dass Genossen­
schaften, sofern sie gewerbsmässig Handel treiben, Kaufleute sind, — ent­
spricht der wachsenden Bedeutung gerade dieser Gesellschaftsform im Wirt­
schaftsleben des Landes. 

Die hiesigen Wirtschaftsorganisationen haben in ihrem Gutachten zum 
Gesetzentwurf diesen gutgeheissen, aber hervorgehoben, dass sie es für 
wünschenswert erachten, im Gesetz expressis verbis anzuführen, dass die 
Bestimmungen desselben sich auch auf Staats- und Selbstverwaltungs­
institutionen beziehen, wenn diese „Handels- oder gewerbliche Unternehmen 
unterhalten". 

2 .  F i r m a .  

Die Bestimmungen über die Firma stehen in engem Zusammenhang mit 
den Vorschriften über das Handelsregister, entsteht doch das ausschliessliche 
Recht des Kaufmanns an der Firma durch die Eintragung derselben in das 
H.Register (Art. 2 des Entwurfs). Lettland kannte das H.Register bisher nicht, 
wohl aber bestehen (im wesentlichen gewohnheitsrechtliche) Bestimmungen 
über die Firma, wie sie u. a. in den Rigaer Börsenusancen formuliert sind5). 
Der neue Gesetzentwurf lehnt sich in bedeutendem Maße an das bisherige 
Recht an und bildet dieses in der Richtung der §§ 17 ff. des deutschen HGB 
fort. Ein Vergleich des Entwurfs mit diesem Gesetzbuch ergibt in Kürze 
nachstehendes Resultat: 

Der Art. 1 des Entwurfs enthält eine Legaldefinition des Begriffes 

*) Die G. m. b. H. kennt Lettland bisher nicht. 
5) § 181 ff. 
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der Firma und entspricht dem § 17 des deutschen HGB. Die Ausschliess­
lichkeit des Rechts an der Firma entsteht durch die Eintragung im H.-Regi-
ster (Art. 2). Dem Firmenrecht entspricht die Pflicht, die Firma stets 
in vollkommener Ubereinstimmung mit der entsprechenden Eintragung im 
H.Register zu führen; in der Korrespondenz und in den Urkunden ist neben 
der Firma auch die Nr., unter der die Firma registriert worden ist, anzu­
geben 6) (Art. 3). 

Die Frage der ursprünglichen Firmenwahl (neue Firmen) behandeln 
die Art. 4—8; sie entsprechen im grossen und ganzen den §§ 18—20 des 
deutschen HGB. Die Wirtschaftsorganisationen haben jedoch den Vorschlag 
gemacht, insofern von den Prinzipien des deutschen Rechts abzugehen, als 
dem Einzelkaufmann gestattet sein sollte, seinen Vornamen abzukürzen, bzw. 
nur den ersten Buchstaben desselben in der Firma zu führen, die jedoch 
stets den vollen Familiennamen zu enthalten hat. Wir können uns diesem 
Vorschlage kaum befürwortend anschliessen, da hierdurch die Durchsichtig­
keit der tatsächlichen Verhältnisse (das Postulat der Firmenwahrheit und 
-Klarheit) leiden kann. 

Der Art. 9 des Entwurfs bestimmt, dass jede neue Firma sich klar und 
deutlich zu unterscheiden hätte von allen Firmen, die in dasjenige H.Register 
eingetragen sind, in dem die neue Firma zu registrieren wäre'). Hiernach 
ist also nicht der Ort der Niederlassung (vgl. HGB §30), sondern der 
Registerbezirk maßgebend, und da nun die Registerbezirke mit den 
Gebieten der Bezirksgerichte zusammenfallen sollen, so kann nach dem neuen 
Entwurf z.B eine Firma „Johann Müller" in Riga nicht eingetragen werden, 
falls eine Firma gleichen Namens bereits in Lemsal eingetragen ist. Die 
Wirtschaftsorganisationen gehen jedoch in ihren Vorschlägen noch weiter 
und zwar wird in ihrem Memorandum zu Art. 9 ausgeführt: 

„Die Wirtschaftsorganisationen haben sich früher immer für die Be­
gründung eines Registerbezirks für ganz Lettland ausgesprochen. Falls das 
Finanzministerium das nicht für durchführbar ansieht und vier Registerbezirke 
einführen wird — bei jedem der vier Bezirksgerichte, — so ist dennoch 
notwendig, dass jede neuanzumeldende Firma sich von allen anderen in 
einem lettländischen Register eingetragenen Firmen unterscheidet. Da der 
Gesetzentwurf über das H.Register (Art. 42) vorsieht, das das Finanzministe­
rium ein Verzeichnis aller in Lettland registrierten Firmen führt8), so müsste 
jeder Registerrichter verpflichtet werden, vor Eintragung einer Firma, sich 
in dieser Zentralstelle des Finanzministeriums davon zu überzeugen, dass die 
Bezeichnung der neuen Firma9) nicht vorher von einem anderen Kaufmann 

6) Die Wirtschaftsorganisationen haben hierzu den praktischen Vorschlag gemacht, dass 
auch der Sitz der Registerbehörde obligatorisch anzugeben sei. 

') Eine Ausnahme sollen nur neue Firmen von Akt. Ges. u. a. auf Grund eines Statuts 
begründeten Gesellschaften bilden, die sich von allen derartigen in Lettland eingetragenen 
Firmen zu unterscheiden haben (Art. 9, Abs. 3 des Entw.; vgl. § 6 d. estländischen Firmen­
gesetzes von 1927). 

8) In Form einer Kartothek. 
9) Hier ist das Wort Firma offenbar im Sinne von „Handelsunternehmen" gebraucht, 

obwohl Firma im Sinne sowohl der lex lata, als auch der lex ferenda ausschliesslich Name 
des Kaufmanns ist, sei er Einzelperson oder nicht. 
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zur Registrierung angemeldet ist." Daher schlagen die Wirtschaftsorganisa­
tionen vor, den Art. 9 Abs. 1 wie folgt zu fassen: „Jede neue Firma hat 
sich klar und deutlich von allen Firmen zu unterscheiden, die in lettländischen 
H.Registern eingetragen sind". 

Über die Zweckmässigkeit der einen oder anderen Regelung lässt sich 
natürlich streiten. Die Zentralisierungsmaxime, die dem Vorschlag der ge­
nannten Wirtschaftsorganisationen zu Grunde liegt, bringt jedoch Unbequem­
lichkeiten mit sich, die bei der grossen Zahl gleicher Vor- und Familien­
namen, gerade bei der lettischen Bevölkerung des Landes (Jänis Berzins, 
Jänis Kalnips usw.), nicht gering sein dürften. 

Von erworbenen oder abgeleiteten Firmen handeln die Art. 10—14 
des Entwurfs (vgl. die §§ 21—24 des deutschen HGB). Art. 12, der vom 
Erwerb eines bestehenden Handelsgeschäfts spricht, geht auf den § 22 des 
HGB zurück, ebenso Art. 13 auf den § 24, der übrigens nicht nur vom 
Wechsel im Bestände einer Personengesellschaft handelt, sondern auch von 
der Aufnahme eines Teilhabers durch einen Einzelkaufmann. Letzerer Fall 
war im Entwurf des Finanzministeriums nicht erwähnt, und daher ist eine 
entsprechende Ergänzung wünschenswert. Der Art. 14 bestimmt im Gegen­
satz zu den Rigaer Börsenusancen vom Jahre 1912 (§ 181), die übrigens 
nach dem Kriege in diesem Punkt bereits ausser Gebrauch gekommen waren, 
und in Übereinstimmung mit dem § 23 des deutschen HGB, dass die Firma nur 
zusammen mit dem entsprechenden Unternehmen veräussert werden kann. 
Die Frage des Namenswechsels eines Firmenträgers regelt Art. 11 des Ent­
wurfs in Analogie zum § 22 des deutschen HGB. 

Beachtenswert ist eine Bestimmung (Art. 10), derzufolge die Aenderung 
einer Firma nur in den im Entwurf vorgesehenen Fällen zulässig ist, und 
zwar, wenn die Abänderung beruht: auf dem Übergang des Handelsunter­
nehmens, dem Wechsel in der Betätigungsart des Kaufmanns, dem Namens­
wechsel eines Firmenträgers oder dem Ausscheiden eines vollen Teilhabers. 
Die Zweckmässigkeit des Vorschlages der Wirtschaftsorganisationen, hier auch 
den Fall der Aufnahme eines neuen Teilhabers vorzusehen — kann bestritten 
werden, da es sich rechtlich dabei ja wohl um einen teilweisen Übergang 
des Unternehmens handeln würde; ebenso ist jedoch die Lage im Falle des 
Ausscheidens eines Teilhabers und es wäre wohl richtiger, die Bestimmung 
des Art. 10 wie folgt zu formulieren: „Eine Aenderung der Firma ist nur 
gestattet, wenn die Aenderung entweder auf einem gänzlichen oder teilweisen 
Uebergang des Unternehmens, oder auf dem Namenswechsel eines Firmen­
trägers, oder aber auf einer Aenderung des Tätigkeitsgebietes des Unter­
nehmens beruht". 

Der Schlussartikel dieses Entwurfs (Art. 15) handelt von Missbrauch 
und Verletzung des Rechts an der Firma; hier sind Ordnungsstrafen 
des H.Registerrichters und Schadenersatzansprüche vorgesehen (vel. $ 37 des 
deutschen HGB). 

In dem Gesetzentwurf über die Firma haben nicht Aufnahme gefunden 
Bestimmungen des HGB betr. die Haftung im Falle der Veräusserung von 
Handelsunternehmungen (§§ 25—28), weil hier bereits ein Spezialgesetz be­
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steht10), sowie das H.Register betreffende Bestimmungen (§ 31—36), die in 
den Gesetzentwurf über das H.Register gehören. 

Die sehr wichtige Frage der Ubergangsvorschriften, namentlich betr. 
bereits bestehende Firmenrechte wollen wir im Zusammenhang mit dem 
Entwurf über das H. Register behandeln. 

3 .  P r o k u r a  u n d  H a n d l u n g s v o l l m a c h t .  

Auch hier schliesst sich der Entwurf eng an die Bestimmungen des 
deutschen HGB (§§48—58) an, jedoch fehlen in ihm diejenigen Vorschriften 
des HGB (vgl. § 52 Abs. 1), die durch das BPR gegeben sind (Art. 4404 ff.), 
wie auch diejenigen Vorschriften, die sich auf das H. Register beziehen 
(vgl. § 53) und im Entwurf über das H. Register Aufnahme gefunden haben. 
Andererseits waren Ergänzungen vorzunehmen, die besonders angemerkt 
werden sollen. 

Wesentlich ist die Vorschrift, derzufolge die Prokura — im Gegensatz 
zu den Bestimmungen im deutschen HGB (§ 48) und schweizerischen OR 
(Art. 458) — nur in schriftlicher Form erteilt werden kann. Das entspricht 
der lex lata. Im Gegensatz zu dieser wird jedoch im Interesse des Handels­
verkehrs von der Möglichkeit einer Terminierung abgesehen, und ist jede zeit­
liche ebenso wie jede andere Beschränkung der Prokura Dritten gegenüber 
rechtlich unwirksam. Erst dadurch wird der Prokurist zum alter ego des 
Kaufmanns, während die bisher in Leitland üblichen „Prokuravollmachten" 
mehr oder weniger beschränkten Charakter tragen. 

Die Prokura erlischt, ganz wie im deutschen Handelsrecht, nach dem 
Entwurf nicht durch den Tod des Vollmachtgebers. An Ergänzungen des 
deutschen HGB sind zu erwähnen: Vormünder und Kuratoren können Prokura 
nur mit Genehmigung des Waisengerichts erteilen (Art. 1 Abs. 3); jeder 
persönlich haftende Gesellschafter ist zum Widerruf einer im Namen der 
offenen H.Gesellschaft oder Kommanditgesellschaft erteilten Prokura ermächtigt 
(Art. 5 Abs. 1; vgl. auch den litauischen Gesetzentwurf über die Prokura, 
§ 5 Abs. 2); der Vollmachtgeber ist für Handlungen des Prokuristen auch 
vor Eintragung der Prokura im H.Register haftbar (Art. 6, vgl. hierzu Schweiz. 
OR Art. 458, Abs. 2). 

Mit den Bestimmungen des Gesetzentwurfs über die Prokura sind die 
Wirtschaftsorganisationen vollkommen einverstanden gewesen, dagegen mutet 
der Vorschlag der Organisationen, ausschliesslich die schriftliche Form auch 
für die einfache Handlungsvollmacht vorzusehen, — befremdlich an, 
und zwar auch bei Übernahme der Bestimmung des §56 des deutschen HGB, 
der die Befugnis der in offenen Läden und Warenlagern angestellten Per­
sonen vorsieht, Verkäufe zu tätigen usw. (Art. 9). Gerade das praktische 
Wirtschaftsleben erfordert hier die Formlosigkeit der Bevollmächtigung (vgl. 
z. B. auch HGB § 54, Schweiz. OR 462). Folge der obligatorichen Schrift­
lichkeit der Vollmachterteilung wäre u. a. die, dass man sich in jedem Falle, 
wo man mit Angestellten kaufmännischer Kontore zu tun hat (bei Zahlungen, 

10) Gesetz vom 13. VII. 1916 betr. den Übergang von Handels- und Gewerbeunter­
nehmungen, 
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Kaufabschlüssen usw.), erst mit dem Inhalt ihrer Vollmacht bekannt zu 
machen hätte. Der Vorschlag- der Organisationen steht in Widerspruch nicht 
nur zum geltenden Recht (BPR Art. 4364), sondern auch zu den Anfor­
derungen des Wirtschaftslebens. 

Die Bestimmungen des Gesetzentwurfs über die Handlungsvollmacht 
folgen denen des deutschen HGB und es erscheint auffallend, dass die 
Wirtschaftsorganisationen davor warnen, in die Befugnisse der in offenen 
Läden und Warenlagern Angestellten auch das Recht zum Warenempfang 
und Empfang anderer Vermögenswerte (ausser von Geld für verkaufte Ware) 
einzuschliessen, und auch sofern das in derartigen Geschäften oder Waren­
lagern üblich ist. Der Austräger von Waren kann sich doch nicht gut mit 
Vollmachten bekannt machen, und der leicht festzustellende, in Geschäften 
der betreffenden Branche bestehende Gebrauch dürfte doch wohl genügende 
Garantien bieten. 

Der ministerielle Entwurf enthält endlich noch eine sehr wichtige Be­
stimmung (Art. 12), die nicht im deutschen HGB enthalten ist, da die Frage bereits 
v o m  B G B  g e l ö s t  w i r d  ( A r t .  1 8 1 ) ,  u n d  z w a r  b e t r .  d a s  P r o b l e m  d e s  „ s e c u m  
contrahere". Da diese Frage weder im X. Bande, noch im BPR behandelt 
wird, so empfahl es sich im Gesetzentwurf über die Prokura und einfache 
Handlungsvollmacht vorzusehen, dass Prokuristen sowie Personen, denen 
einfache Handlungsvollmacht erteilt worden ist, keine Rechtsgeschäfte im 
Namen des Vollmachtgebers mit sich selbst in eigenem Namen oder als 
Vertreter vornehmen können, ausgenommen wenn das Rechtsgeschäft aus­
schliesslich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht oder aber der 
Vollmachtgeber das Rechtsgeschäft nachträglich genehmigt. 

(Fortsetzung folgt) 

Die Gesetzgebung Lettlands im I. Quartal 1932 
Von Rechtsanwalt W. M u e 11 e r 

I. 
In völkerrechtlicher Hinsicht wäre die Ratifizierung einer durch die beste­

henden Devisenvorschriften hervorgerufenen Konvention mit Frankreich über die 
Regulierung kaufmännischer Forderungen (Gbl. 73) zu vermerken. Die Regulie­
rung solcher Forderungen erfolgt auf dem Wege eines „Clearing", zu welchem 
Zweck in beiden Staaten besondere Verrechnungsbüros begründet werden; die 
Begründung des lettländischen Büros behandelt eine besondere Instruktion 
(Gbl. 83). 

Einige Abänderungen (Gbl.16) erfuhr das Konsularreglement (Gbl.17/1925), 
welche sich ausschliesslich auf die Ehren-Konsuln beziehen, deren Dienstrechte 
einige Erweiterungen erfuhren. 

II. 
In staatsrechtlicher Beziehung ist die Notverordnung über die Staatssprache 

(Gbl. 54) von Wichtigkeit. Der Gebrauch derselben ist obligatorisch: in der 
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Armee, der Flotte und allen übrigen staatlichen und kommunalen Behörden und 
Unternehmen, sowie im Verkehr derselben mit den einzelnen Bürgern und juri­
stischen Personen (Art. 2). Im Landtage wird die Sprachenfrage durch die 
Geschäftsordnung derselben geregelt, in den Sitzungen der Organe der Kommu­
nalverwaltungen können unter gewissen Voraussetzungen auch die deutsche und 
russische Sprache gebraucht werden, aber nur bis zum Jahre 1935 (Anm. zu Art.2). 
Gewisse Ausnahmen werden für die Selbstverwaltungen gemacht, falls die Ein­
wohnerschaft des betreffenden Selbstverwaltungsgebietes mindestens zur Hälfte 
den völkischen Minderheiten angehört (Art. 4). Auf Versammlungen, im kauf­
männischen Verkehr, bei der Ausübung eines Kultus, im Verlagswesen und in 
Erziehungs- und Lehranstalten ist, im Rahmen der bestehenden Gesetze, der 
Gebrauch einer jeden Sprache frei (Art. 4). Bei obligatorisch verlangter Vor­
stellung von Dokumenten an staatliche und kommunale Behörden sind denselben, 
falls sie nicht in der Staatssprache abgefasst sind, lettische Übersetzungen bei­
zufügen; eine Ausnahme bilden Geschäftsbücher (Art. 5). In der Staatssprache 
abgefasste Eingaben an wirtschaftliche Organisationen, Firmen und juristische 
Personen sind von denselben obligatorisch anzunehmen und zu besprechen 
(Art. 6). Aushängeschilder jeglicher Art sind in der Staatssprache abzufassen; 
daneben kann eine andere Sprache gebraucht werden (Art. 7). Im offiziellen 
Verkehr sind die lettländischen Ortsnamen nur in der Staatssprache zu benen­
nen (Art. 8). 

Der Gebrauch der deutschen und russischen Sprache in den Gerichten 
Lettlands ist in dieser Notverordnung nicht erwähnt. Infolgedessen ist zu 
schliessen, dass die Bestimmungen der Verordnung über die Gerichte Lettlands 
vom Jahre 1919 (Gbl. 10), laut welchen bei diesen der Gebrauch der deutschen 
und russischen Sprache nach Massgabe der Notwendigkeit und Möglichkeit zu­
lässig ist, nach wie vor in Kraft bleiben. 

Die Verfassung des Bildungsministeriums erfuhr einige Abänderungen 
(Gbl. 28), wobei aus Sparsamkeitsrücksichten gewisse Personaleinschränkungen 
vorgenommen wurden. 

III. 

Auf dem Gebiete des Verwaltungsrechts galten wieder einmal eine ganze 
Reihe von Verordnungen der Lage der Staatsbeamten (Gbl. 8.11,50, 76); hier sei 
nur erwähnt, dass infolge der Wirtschaftskrise die Gehälter der Staatsbeamten 
eine Kürzung erfuhren, welche je nach der Gehaltsklasse 3—20°/o beträgt. Ab­
geändert wurde wiederum das Verzeichnis der Zivildienstämter (Gbl. 21), sowie 
das Zivildienstgesetz (Gbl. 75); eine besondere Verordnung galt der Gagierung 
der Lehrer an Kommunalschulen (Gbl. 74). 

Von Wichtigkeit war die Notverordnung über das Inkrafttreten von Ver­
ordnungen staatlicher Behörden und Amtspersonen (Gbl. 19); die vom Minister­
kabinett in Grundlage des Art. 81 der Verfassung Lettlands erlassenen Notver­
ordnungen treten am 14. Tage, sämtliche übrigen, vom Ministerkabinett und 
anderen staatlichen Behörden im Verwaltungswege erlassenen Verordnungen 
aber am 7. Tage nach ihrer Publikation in Kraft, falls in den Verordnungen kein 
anderer Termin genannt ist. — Der Tag der Publikation zählt hierbei nicht. 
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Ergänzungen erfuhr das Gesetz über die Bewachung der Staatsgrenzen 
(Gbl. 27) hinsichtlich einiger dem Personal der Grenzwache auferlegten Beschrän­
kungen, welche sich in der Hauptsache auf politische Betätigung desselben 
beziehen. 

Das Gesetz über die Zentrale Kriminalpolizei wurde durch Bestimmungen 
ergänzt, welche die Rechte der zur Untersuchung von Spionage- und ähnlichen 
Angelegenheiten berufenen Militärpersonen regeln (Gbl. 52). 

Recht viele Bestimmungen betrafen das Wehrwesen. Die Wehrmacht 
Lettlands erfuhr eine Neueinteilung und besteht nunmehr: 1) aus dem aktiven 
Heer und 2) aus der Reserve, welche sich ihrerseits zusammensetzt aus: a) tem­
porär beurlaubten Heeresangehörigen, b) Reservisten und c) zur Landwehr 
gehörigen Personen (Abänderung des Wehrpflichtgesetzes, Gbl. 4). Von den 
übrigen Änderungen vermerken wir nur, dass Ausländer, falls sie die lettländische 
Staatsangehörigkeit annehmen, jetzt in den aktiven Dienst einzuberufen sind, 
wenn sie das 40. (früher 30.) Lebensjahr noch nicht erreicht haben. 

Vollständig neuredigiert wurde das Kriegsdisziplinarreglement (Gbl. 48), 
ohne besonders wesentliche Neuerungen zu schaffen. 

Mit dem Wehrwesen beschäftigten sich ferner: die Ergänzungen zum 
Gesetz über die höheren militärischen Kurse (Gbl. 24), die Notverordnung über 
die Versorgung von Offizieren mit Dienstbekleidung (Gbl. 45), die Abänderungen 
(wieder einmal!) des Gesetzes über die ausseretatmässigen Untermilitärs (Gbl.64) 
und die Abänderungen des Statuts des Bärentöterordens (Gbl. 63). 

Ferner wurde das Wehrpflichtgesetz und die Strafprozessordnung durch 
das Gesetz über die Strafaussetzung bei Einberufung in den aktiven Heeresdienst 
berührt (Gbl.61); die Strafaussetzung tritt für die Dauer des Heeresdienstes ein, 
falls eine Verurteilung zu Festung, Gefängnis, Arrest oder durch Arrest ersetzte 
Geldstrafe vorliegt. 

Zweimal wurde das Gesetz über die Registrierung der Zivil-Standsakten 
abgeändert, das eine Mal durch Bestimmungen über in Estnisch-Walk ge­
schlossene Ehen lettländischer Bürger (Gbl. 18), das andere — durch die Ergän­
zung, dass Eheschliessungen in den Standesämtern auch an Sonntagen vorgenom­
men werden können (Gbl. 49). 

Durch zwei besondere Gesetze (Gbl. 66, 67) werden laut Friedensvertrag 
mit Russland grundbuchmässig auf den Namen des Staates korroboriert: 1) die 
Territorien verschiedener Eisenbahnlinien und 2) das Territorium der Libauer 
Festung und des Libauer Kriegshafens. 

Stockmannshof erhielt Stadtrechte (Gbl. 58). 

IV. 

Von Wirtschaftsgesetzen ist ausser der durch die Krise bedingten Ab­
änderungen des Staatsbudgets für das Wirtschaftsjahr 1931/32 (Gbl. 6) und des 
Ergänzungsbudgets für dasselbe Jahr (Gbl. 7) in erster Linie das Gesetz über das 
Zuckermonopol (Gbl. 1) zu vermerken, laut welchem zur Einfuhr, zum Ankauf und 
zum Verkauf des eingeführten und angekauften Zuckers nur das Finanzministe­
rium berechtigt ist (Art. 1). Zur Herstellung von Zucker ist die Erlaubnis des 
genannten Ministeriums erforderlich (Art. 2), wohingegen der Handel mit dem 
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vom Staat erworbenen Zucker frei ist (Art. 3). Zu diesem Gesetz sind vom 
Finanzminister 2 Instruktionen (Gbl. 9,10) erlassen worden. 

Gegründet wurde eine Staatliche Elektrotechnische Fabrik, dessen Statut 
im Notverordnungswege (Gbl. 17) veröffentlicht wurde. Bei allen staatlichen 
Lieferungen muss sie in erster Linie berücksichtigt werden (Art. 4). 

Durch die Krise bedingt waren die Abänderungen des Gesetzes über den 
staatlichen Erwerb von Eisenbahnschienen (Gbl. 5). 

In wirtschaftspolitischer Beziehung vermerken wir ferner die Abänderungen 
des Gesetzes über die Revisionen der Genossenschaften (Gbl. 53), welche die 
Rechte und Pflichten der Revidenten betreffen und keine wesentlichen Neue­
rungen brachten. 

V. 

Zweimal wurden die Bestimmungen über den Import von Waren (Gbl. 229 
1931) abgeändert; erstens wurde die Liste der kontingentierten Waren wesent­
lich erweitert (Gbl. 35), zweitens wurde verfügt, dass Waren, welche im Kontin­
gentsverzeichnis nicht figurieren, nur bis zu der Menge von 75% des Imports 
von 1931 eingeführt werden können (Gbl. 46). 

Redaktionelle Änderungen (Gbl. 29) erfuhr das Gesetz über staatliche 
Garantien zur Förderung des Exports (nach Sowjetrussland), ebenso die Instruk­
tion dazu (Gbl. 70). 

Die für 1932 geplante Handels- und Industriezählung wurde bis auf 
weiteres aufgeschoben (Gbl. 37). 

Nicht unwesentliche Änderungen erfuhr die Steuergesetzgebung. Vor allem 
wurde dem Steuerzahler endlich einmal in der Hinsicht entgegengekommen, dass 
ausser der Bank von Lettland auch andere Banken, deren Verzeichnis im Re­
gierungsanzeiger zu publizieren ist, zur Entgegennahme von staatlichen und 
zugleich mit diesen erhobenen Kommunalsteuern befugt sind (Gesetz über die 
Entrichtung staatlicher Steuern, Gbl 25). 

Wesentlich wurde die Stempelsteuer erhöht (Gbl. 2), und zwar die ein­
fachen Sätze von Ls 6.— auf Ls 12.—, von 2 auf 5 Lat, von 1 auf 2 Lat, von 
40 Santim auf 1 Lat, von 10 auf 30 Santim und von 5 auf 10 Santim, während 
von der proportionalen Stempelsteuer folgende Sätze verändert wurden: anstelle 
0,2% wird jetzt 0,3% erhoben (darunter auch von Wechseln, weshalb auch Art. 3 
Anm. 1 der Wechselordnung demgemäss abgeändert wurde), anstelle 1% ist 
jetzt 2% zu zahlen. In Fortfall ist die Erleichterung für hier zu akzeptierende 
ausländische Tratten gekommen, für welche ehemals nur die halbe Stempelsteuer 
zu zahlen war (Art. 23). 

Erhöht wurde die Stempelsteuer für Steuerklagen und beträgt jetzt für 
Klagen: an die Unterkommission Ls 1.—, an die Oberkommission Ls 3.— und an 
den Senat Ls 5.—. Die Stempelstrafe muss nach der neuen Fassung des Art. 90 
mindestens das Doppelte des Stempelsatzes betragen und ist stets nach oben, 
unter Fortlassung der Santime, abzurunden (Art. 99). Auch die Stempelsteuer­
summe selbst ist nach oben abzurunden und zwar so, dass sie sich durch 5 teilt 
(Art. 371). Steuerfrei sind: verschiedene Eingaben an die Valutakommission, 
alle Dokumente, die vor dem 15. Oktober 1921 abgefasst worden sind und Rech­
nungen öffentlicher Krankenhäuser. 
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Abgeändert wurden die Bestimmungen über die Akzise auf Mineralwasser, 
Limonaden und Fruchtwasser (Gbl. 60), sowie auch diejenige auf Naftaprodukte 
(Gbl. 57). 

Zweimal wurde der Zolltarif abgeändert (Gbl. 3,65). Ausser der Veränderung 
einiger Sätze wurde wiederum der Termin verlängert, bis zu welchem für die­
jenigen Staaten, welche mit Lettland Handelsverträge geschlossen haben, die 
Minimalsätze anzuwenden sind, dieses Mal bis zum 15. Januar 1933. 

VI. 

Auf sozialpolitischem Gebiete wurden die Bestimmungen über die Arbeits­
vermittlungsbüros neuredigiert (Gbl. 42). Sie sind von den Stadtämtern zu ver­
walten und unterliegen der Aufsicht des Volkswohlfahrtsministeriums (Art. 4). 
Sie registrieren Nachfrage und Angebot an Arbeitskräften und vermitteln Stellen. 

Die Notverordnung über die Vertragsbüchlein (Gbl. 43) bestimmte, dass 
jeder Arbeitsvertrag, laut welchem der Arbeitnehmer länger als 2 Wochen 
beschäftigt wird, schriftlich zu schliessen ist, durch Ausreichung seitens des 
Arbeitgebers eines Vertragsbüchleins nach vorgeschriebenem Muster an den 
Arbeitnehmer (Art. 2), in welches die wesentlichsten Punkte des Vertrages und 
sämtliche Gehaltsauszahlungen zu vermerken sind (Art. 3). Übertretungen sind 
nach Art. 1381 des Strafgesetzbuches strafbar (Art. 5). 

Eine zweite Notverordnung (Gbl. 44) über die Arbeitsbüchlein bestimmte, 
dass solche für alle Arbeiter und Angestellte obligatorisch sind, falls deren 
Gehalt 200 Ls im Monat nicht übersteigt. Kein Arbeitnehmer, auf welchen 
sich diese Bestimmungen beziehen, darf ohne Vorweis eines solchen Büchleins 
angenommen werden (Art. 5). Nach Lösung des Verhältnisses hat der Arbeit­
geber in das Büchlein Vermerke über Arbeitsstätte, Dauer der Arbeit, Art der­
selben und gezahltes Gehalt zu machen ; andere Vermerke sind unzulässig. 
Übertretungen sind auch hier strafbar (Art. 7). 

Abänderungen (Gbl. 47) erfuhr auch das Unfallversicherungsgesetz; der 
Kreis der versicherten Arbeitnehmer wurde erweitert; hinzu kommen: Mitglieder 
der freiwilligen Feuerwehren und an Dreschmaschinen beschäftige Arbeiter 
(letztere gelten als beim Volkswohlfahrtsministerium versichert). 

Ferner wurde festgesetzt, dass in Fällen, wo der Verlust der Arbeitsfähig­
keit 10°/o nicht übersteigt, auf Verlangen des Pensionärs derselbe mit einer ein­
maligen Zahlung im 5-fachen Betrage der Jahrespension abzufinden ist. Bei 
einem Verlust von 11—20°/o liegt eine solche Ablösung im Ermessen der Ver­
sicherungsgesellschaft. 

Hier seien denn auch noch die Abänderungen des Gesetzes über die Woh­
nungen der Landarbeiter (Gbl. 13) erwähnt, auf die näher einzugehen sich hier 
erübrigt. 

VII. 

Auf dem Gebiet des Agrarrechts erwähnen wir die Abänderungen (Gbl. 15) 
des Korroborationsgesetzes, laut welcher der Kreis der Fälle, in welchen bei 
Austausch von Landstücken die Einwilligung der Hypothekengläubiger nicht 
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erforderlich ist, erweitert wurde (hinzu kommen die im Agrargesetz, Teil I, Art. 3, 
Pkt. „d", genannten Fälle). 

Die Abänderungen des Statuts der Agrarbank (Gbl. 33, neue Anmerkungen 
zu Art. 45 und 47) verfügen verschiedene Erleichterungen für die Schuldner der 
Bank bei Pfändung ihres Mobiliars, auch sind bei Versteigerung von Immobilien 
die neuerdings in der Zivilprozessordnung für landische Immobilien vorgesehenen 
Termine einzuhalten. 

Zweimal wurden die Bestimmungen über den Verkauf von Wald und Wald­
materialien abgeändert (Gbl. 26, 39), ebenso erfuhr auch das Gesetz über die 
Kontrolle von Exportflachs und -klee eine Änderung (Gbl. 40), während über 
Zuzahlungen zu der Entschädigung für der Regierung im Jahre 1931 übergebenen 
Flachs ein besonderes Gesetz geschaffen wurde (Gbl. 59). Den Meliorationsge­
sellschaften und deren Mitgliedern wurde gestattet, ihre Zahlungen für Aus­
führung von Meliorationsarbeiten in 2°/o-igen Pfandbriefen der Agrarbank zu 
leisten (Gbl. 41). 

VIII. 

Wieder einmal wurde die Inkrafttretung der neuen Straf- und Disziplinar­
strafgesetze vertagt, dieses Mal bis zum 1. Januar 1933 (Gbl. 72). 

In das Strafgesetzbuch wurde ein neuer Artikel 1502 aufgenommen (Gbl.36), 
laut welchem mit Gefängnis bestraft wird, wer eine andere Person dazu bewegt, 
an einem öffentlichen Meistbot nicht teilzunehmen oder ein solches zu verhindern, 
oder aber den Verkauf von fremdem Eigentum zu einem verhältnismässig nie­
drigem Preise herbeizuführen; ebenso wird auch der andere Teilnehmer einer 
solchen Verabredung bestraft, falls er sich durch Geschenke oder Versprechen 
von Vorteilen dazu bewegen lässt. 

Im Gesetz über die vorläufige Haftentlassung Strafgefangener wurde durch 
Einführung zweier neuer Artikel (71 und 72) die Möglichkeit von Protesten der 
Prokuratur an das Bezirksgericht gegen die Beschlüsse der für die Haftentlassung 
zuständigen Kommission geschaffen, während Beschwerden von Privatpersonen 
gegen einen Kommissionsbeschluss nicht zulässig sind (Gbl. 14). 

Neugeregelt wurden die Bestimmungen über die Bewachung der Gefängnisse 
und die Eskortierung von Häftlingen (Gbl. 38). 

IX. 

Auf dem Gebiete des Seerechts sind Änderungen (Gbl. 30) des Gesetzes 
über die Schiffahrtsrechte zu nennen. Ausser einigen redaktionellen Änderungen 
sind neue Bestimmungen über Bergungs- und Schlepparbeiten zu nennen, die 
auch ausländischen Schiffen gestattet werden (letztere dann, wenn das Schiff 
von einem ausländischen Hafen hergeschleppt wird). 

Erweitert wurden die Bestimmungen über die Prüfung von Seefischerbooten 
(Gbl. 31). 

In der Wechselordnung wurde (ausser der erwähnten Änderung hinsichtlich 
der Besteuerung) die am 22. Oktober 1931 vom Landtage (Gbl. 210/1931) ange­
nommene Bestimmung, dass die Ausstellung von Wechseln im Betrage von 
weniger als 50 Ls unstatthaft ist, wieder gestrichen (Gbl. 62). 
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Die Gesetzgebung Estlands im II. Halbjahr 1931. 
Von vereid. Rechtsanwalt G e rt Koch. 

I. 
Im II. Halbjahr 1931 führten die Verhandlungen mit Finnland zum 

Abschluss eines neuen Handelsvertrages1), der an die Stelle des 1921 
abgeschlossene, durch ein Zusatzabkommen 1930 ergänzten Handelsvertrages 
tritt. Der neue Handelsvertrag enthält die Meistbegünstigungsklausel, deren 
Wirkung für beide Partner durch eine Grenzhandelsklausel, und zu Gunsten 
Estlands ausserdem noch durch eine Lettländische und Litauische Klausel 
eingeschränkt wird. Über die gegenseitige Meistbegünstigung hinaus räumen 
sich die beiden Staaten noch bezüglich bestimmter Waren, teilweise im 
Rahmen fester Kontingente, besondere Zollermässigungen ein, welche sie 
sich verpflichten, keinen anderen Staaten auf Grund der Meistbegünstigungs­
klausel zuzugestehn. Der Vertrag enthält die gegenseitige Anerkennung von 
Aktien- und anderen Handelsgesellschaften. Die Frage der Cautio judicatum 
solvi wird darch den vorliegenden Vertrag nicht geregelt. Für Streitfälle 
w i r d  e i n  S c h i e d s g e r i c h t  v o r g e s e h e n .  E i n  Z u s a t z a b k o m m e n " )  z u m  W i r t ­
schaftsprovisorium mit Lettland vom Jahre 1928 setzt besondere 
Zollermässigungen für gewisse Warenkategorien, teilweise in kontingentierter 
Menge, fest. Mit Persien wurde ein Freundschaftsvertrag3) geschlossen. 

R a t i f i z i e r t  w u r d e n  d i e  G e n f e r  K o n v e n t i o n 4 )  v o m  2 .  O k t o b e r  1 9 3 0  
betr. finanzielle Hilfe, ferner ein von der XII. Arbeitskonferenz ratifizierter 
Konventionsentwurf5) betr. Gewichtsbezeichnung bei schweren Kollis auf 
Schiffen, und schliesslich eine Veränderung6) des Protokolls zu der mit der 
SSSR geschlossenen Konvention betr. Schlichtung von Grenzkonflikten. 

II. 
Die im Berichtshalbjahr mit akuter Schärfe über Estland hereinbrechende 

W i r t s c h a f t s k r i s e  r ü c k t  n a t u r g e m ä s s  d i e  g e s e t z g e b e r i s c h e  B e h a n d l u n g  w i r t ­
schaftspolitischer Fragen in den Vordergrund. Die auf Grund des 
Gesetzes über den Schutzzustand am 8. Oktober 1931 erfolgte Schliessung") 
der in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Bank G. Scheel & Co. führte zur 
Erteilung eines Moratoriums für die Bank seitens des Wirtschaftsministers 
auf Grund eines speziellen Ermächtigungsgesetzes8). Gleichzeitig wurden auf 
Grund desselben Gesetzes die Pernauer Kreditbank und die Dorpater Ge­
werbebank unter Moratoriumsschutz gestellt9). Das Moratorium hat für alle 
drei Banken nach zweimonatiger Dauer wieder aufgehört10). 

*) R. T. Nr. 53 (R. T. = Staatsanzeiger, die Numeration ist die des Berichtsjahres). 
2) R. T. Nr. 55. ' 
3) R. T. Nr. 110. 
4) R. T. Nr. 108. 
5) R. T. Nr. 112. 
6) R. T. Nr. 112. 
7) cf. in Bericht f. 1930 II i. Jahrg. V, Heft 1 d. Ztschr. S. 59. 
8) R. T. Nr. 80, 81. 
9) R. T. Nr. 81, 93. 

10) R. T. Nr. 81, 93, 105. 
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Die — allerdings zeitweiligen — Schwierigkeiten eines der grössten 
estländischen Kreditinstitute musste mit Recht als symptomatisch für die 
fortschreitende Zuspitzung der wirtschaftlichen Verhältnisse angesehen werden. 
Unter diesen Umständen waren insbesondere Vorkehrungen für die Stabil­
haltung der Währung zu treffen, umsomehr als die Deckungsreserven durch 
den katastrophalen Sturz des engl. Pfundes erheblich vermindert worden 
waren. Die währungspolitischen Massnahmen waren zunächst auf 
die Aktivierung der Handelsbilanz gerichtet. Zu diesem Zweck wird die Re­
gierung durch das Gesetz11) vom 6. November 1931 ermächtigt, die Einfuhr 
gewisser Waren zum Staatsmonopol zu erklären, wobei die dem Einfuhr­
monopol unterliegenden Waren dann entweder vom Staat selbst oder von 
Dritten auf Grund von Lizenzen eingeführt werden können. Tatsächlich ist 
die Monopolisierung der Einfuhr für eine beträchtliche Anzahl von Waren12) 
verfügt worden. Parallel wurden durch eine Novelle 13) zum Gewerbesteuer­
gesetz sämtliche Importeure gezwungen, Geschäftspatente erster Kategorie 
zu lösen. 

Immerhin schien die Drosselung der Einfuhr den Devisenabfluss 
aus Estland nicht genügend eindämmen zu können. Man entschloss sich 
daher, die Staatsregierung durch ein spezielles Gesetz14) zu ermächtigen, 
den Handel mit Devisen, ihre Aufbewahrung und Ausfuhr, den Abschluss 
von Geschäften in ausländischen Zahlungsmitteln und die Ausfuhr von Edel­
metallen (Gold, Silber und Piatina in jeder Gestalt und Legierung) einzu­
schränken. Die Regierung wurde gleichzeitig verpflichtet, jede diesbezüg­
liche Verordnung der Staatsversammlung binnen 7 Tagen als Gesetzprojekt 
vorzulegen. Die Ausführung derartiger Verordnungen wird der Estlandbank 
(Eesti Pank) übertragen, welche allein mit den von ihr hierzu ermächtigten 
Kreditinstitutionen für den Devisenhandel zugelassen wird. Die Estlandbank 
ist berechtigt zu Kontrollzwecken Einsicht in Geschäftsbücher, Dokumente, 
Briefe etc. zu nehmen. Zuwiderhandlungen gegen die Einschränkungsbestim­
mungen werden mit Geld- bzw. Freiheitsstrafe bedroht, ausserdem ist die 
Estlandbank berechtigt, die auf verbotenem Wege beschafften Devisen zum 
Börsenkurse, oder falls dieser fehlt, zu einem von der Bank selbst festge­
setzten Preise zu requirieren. 

Auf Grund dieses Ermächtigungsgesetzes ist dann eine Reglementierung 
des Devisenverkehrs auf dem Verordnungswegelo) erfolgt, welche von der 
Staatsversammlung später zum Gesetz16) erhoben wurde. Hiernach bleiben 
Kauf, Verkauf, Tausch, Verpfändung, Erteilen und Nehmen von Darlehen 
sowie die Vermittelung dieser Geschäfte der Estlandbank und den von dieser 
hierzu im Rahmen bestimmter Instruktionen ermächtigten Kreditanstalten vor­
behalten. Die buchmässige Übertragung, das Versenden und Bringen17) von 

») R. T. Nr. 90. 
12) R. T. Nr. 92, 98, 107. 
1S) R. T. Nr. 90. 
14) R. T. Nr. 94. 
15) R. T. Nr. 96, 107. 
16) R. T. Nr. 112. 
17) Ausnahmsweise ist für den aus Estland Ausreisenden die Mitnahme von 50.— Kr. 

genehmigungsfrei. 
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Devisen ins Ausland ist nur mit Zustimmung-der Estlandbank zugelassen. Die 
Versendung von Devisen durch die Post wird auf dem Verordnungswege 
durch den Verkehrsminister, der in Übereinstimmung mit der Estlandbank zu 
handeln hat, geregelt. Exporteure sind verpflichtet, die durch den Export 
erhaltenen Devisen 7 Tage nach Empfang derselben der hstlandbank zu ver­
kaufen; im Falle des Exports gegen Eestikronen, ist der Exporteur auf Ver­
langen der Estlandbank verpflichtet, ihr Devisen im Werte der exportierten 
Waren zur Verfügung zu stellen. Verboten sind Darlehnsgeschäfte (ein­
schliesslich der Garantien für Darlehen) in ausländischer Währung mit Per­
sonen, welche im Auslande wohnen. Auszahlungen von Devisenkonten bei 
Kreditinstitutionen in Devisen sind nur mit Genehmigung der Estlandbank 
zulässig, ohne diese Genehmigung haben die Auszahlungen in Kronen zu 
erfolgen. Die von der Estlandbank zur Verfügung gestellten Devisen sind bei 
Strafe nur für den erhaltenen Zweck zu verwenden, und falls das binnen 
14 Tagen nicht erfolgt ist, sind die Devisen der Estlandbank zurückzu-
verkaufen. 

Eng verknüpft mit den währungspolitischen Fragen sind die Bemühungen 
um die Ausbalancierung des Staatshaushalts. Nachdem bereits 
früher eine Reduzierung der Pensionen stattgefunden hatte, ist jetzt auch 
eine Herabsetzung der Beamtengehälter18) erfolgt. Die Etats der 
Dienststellen in Reval, Nömme und im Auslande werden mit der Höhe des 
Gehalts steigend um 2—15% gekürzt und der Dienststellen an den anderen 
Orten um 4—20% gekürzt. Die Kürzung soll einstweilen nur bis zum 
1. April 1933 Geltung behalten. Hand in Hand mit der Herabsetzung der 
Staatsausgaben geht das Bestreben, die Einnahmen zu erhöhen. Hier sind 
es zunächst zwei Novellen19) zum A k zi s e g es e t z, durch welche die Akzise 
auf Tabak, Hülsen und alkoholische Getränke erheblich erhöht wird. Bedeu­
tend erhöht wird die Benzinsteuer -0) für ausländisches Benzin, während das 
(inländische) Brennschieferbenzin einer geringeren Steuererhöhung unterliegt. 
Z u  e r w ä h n e n  s i n d  s c h l i e s s l i c h  g r o s s e  Z o l l e r h ö h u n g e n 2 1 )  f ü r  K o l o n i a l ­
waren: Kaffee, Tabak, Zucker, Leder, Textilien u. a. 

Zu den Gesetzen finanzrechtlicher Natur gehört ein Gesetz22) 
vom 30. Juni 1931, welches die Regierung ermächtigt, auch bei Einbringung 
von Zollermässigungen — und nicht wie bisher nur bei Zollerhöhungen — 
die projektierten herabgesetzten Zollsätze einstweilen in Kraft zu setzen. Die 
Wirkung dieses Gesetzes lief am 1. Oktober 1931 ab. Im Zusammenhang 
mit der Erhöhung der Tabakakzise wird die Patentsteuer23) verändert. 
Zwei Novellen-1) zum Tabaksteuergesetz enthalten die neue Vorschrift, 
dass Zigaretten und Tabak niederer Sorten nur in einheimisches Papier ver­

18) R. T. Nr. 111. 
19) R. T. Nr. 59, 111. 
20) R. T. Nr. 109. 
21) R. T. Nr. 68, 107. Der Zolltarif ist übrigens im R. T. 58 vollständig unter Berück­

sichtigung der früheren Ergänzungen und Abänderungen abgedruckt. 
22) R. T. Nr. 54. 
23) R. T. Nr. 112. 
24) R. T. Nr. 59, 111. 
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packt sein dürfen. Gesetzlich fixiert wird der jährlich zulässige Gewichts­
verlust des Tabaks, sowie auch der höchstzulässige Rabatt der Tabakfabrik 
an den Händler und die Ausgaben für Reklame. 

Erfreulicherweise wird im Berichtshalbjahr die ungewöhnlich hohe25) 
Erbschaftssteuer herabgesetzt26). Zugleich wird die Grenze der Steuer­
freiheit von 30.— Kr. auf 500.— bzw. 1000.— Kr. je nach dem Grade der 
Verwandtschaft erhöht. Im übrigen hängt die Höhe der Erbschaftssteuer 
nach wie vor vom Wert der Erbschaft und dem Verwandtschaftsgrade ab, 
doch sind die Wertabstufungen jetzt in den hohen Wertstufen differenzierter 
und der Steuerprozentsatz vielfach wesentlich geringer als bisher. Die bisher 
ganz steuerfreie Wohnungseinrichtung bleibt steuerfrei, nur wenn ihr Wert 
2000.— Kr. nicht übersteigt und der Erbgang sich zwischen Ehegatten oder 
Aszendenten und Deszendenten resp. umgekehrt vollzieht. Unter den Steuer­
gesetzen sei noch eine Novelle zum Gesetz27) betr. die landische Immobilien­
steuer erwähnt, durch welche die Steuer für solche Immobilien herabge­
setzt wird. 

Das Gesetz28) betr. die Emission 8% Pfandbriefe durch die 
Agrarbank soll Mittel für eine Konvertierung der mit einem hohen Zinsen­
dienst verbundenen kurzfristigen agraren Schulden bereitstellen. Zu diesem 
Zweck erhält die Agrarbank das Recht 8% Pfandbriefe im Betrage bis zu 
15 Millionen Kronen zum Kurse 100 zu emittieren; mit diesen Pfandbriefen 
erteilt die Agrarbank Darlehen bis zu 30 Jahren und beleiht die Immobilien 
bis zu 60°/o des Taxwertes. Der Darlehensnehmer zahlt für das Darlehen 
selbst 5,5°/o Zinsen und 0,5% Verwaltungsgebühr sowie eine der Darlehens­
dauer entsprechende Amortisation. Die Differenz von 2°/o zwischen der Ver­
zinsung der Pfandbriefe (8%) und der vom Darlehensnehmer zu zahlenden 
Zinsen (6%) werden aus dem Ansiedelungskapital aufgebracht. 

Zu nennen ist schliesslich das Gesetz29) betr. die Umgestaltung 
des Statuts des Estländischen Güterkreditvereins, welche der 
Staatsregierung innerhalb bestimmter Richtlinien übertragen wird. Nach Fertig­
stellung des Status soll dann die Führung der Geschäfte, welche zur Zeit in 
den Händen besonders eingesetzter Kuratoren liegt, zunächst auf eine 
zeitweilige Verwaltung und dann auf die statutenmässigen Organe übergehen, 
denen zugleich mit der Geschäftsführung auch die gesamten Aktiva und 
Passiva nicht nur des Estländischen Güterkreditvereins, sondern auch der 
Livländischen Güterkreditsozietät übergehen werden. 

III. 

Auf kulturellem Gebiet interessiert zunächst die neue Verord­
n u n g 3 0 )  d e r  S t a a t s r e g i e r u n g ,  w e l c h e  d i e  W a h l e n  i n  d e n  d e u t s c h e n  

25) cf. m. Bericht f. 1918—1926 i. II. Jahrg. Heft 1, S. 32 ff. 
26) R. T. Nr. 62. 
") R. T. Nr. 112. 
28) R. T. Nr. 97. 
29) R. T. Nr. 60. 
30) R. T. Nr. 63. 
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K u l t u r r a t  r e g e l t .  D i e  w e s e n t l i c h s t e  N e u e r u n g  i s t  d i e  E i n f ü h r u n g  d e r  
Personalwahl gegenüber den bisherigen Listenwahlen. Während bisher durch 
Stimmen für eine bestimmte Liste gewählt wurde, welche nicht mehr als drei 
Kandidaten enthalten durfte, deren Reihenfolge von dem Wähler geändert 
werden konnte, ist der Wähler nach dem neuen System nicht mehr an eine 
bestimmte Liste gebunden: er kann, falls er nicht für eine bestimmte Liste 
stimmen will, die von ihm gewählten Personen verschiedenen Listen entnehmen, 
indem er die Namen der von ihm Gewählten unterstreicht; im letzteren Falle 
darf der Wähler bei Ungültigkeit der Stimmen nicht mehr Kandidaten wählen, 
als in dem betreffenden Wahlkreis Ratsglieder zu • wählen sind, wohl aber 
weniger und dergestalt teilweise Stimmenthaltung üben. Übrigens ist 
es dem Wähler unbenommen, auch für eine von den vorgeschlagenen 
Listen unverändert zu stimmen. Als Novum ist ferner die Erhöhung 
der pro Liste zulässigen Anzahl von Kandidaten zu erwähnen, welche 
nicht mehr wie bisher auf 3 je Liste beschränkt bleibt; jede einge­
reichte Liste darf allerdings nicht mehr Kandidaten enthalten, als die doppelte 
Anzahl der im Wahlkreis zu bewählenden Mandate beträgt, doch sind 5 
Kandidaten je Liste stets zugelassen. Die Zahl der Ratsmandate wird von 
41 auf 42 erhöht. 

Ein Gesetz31) betr. den Dienst von Lehrkräften regelt die Voraussetzung 
für die Zulassung von Lehrkräften zum Lehramt, ihre Anstellung und Ent­
lassung, Rechte und Pflichten. Ein zweites das Schulwesen betreffende 
Gesetz12) organisiert die Aufsicht über die Lehr- und Erziehungstätigkeit und 
regelt die Rechte und Pflichten der Aufsichtsorgane. Zu nennen ist ferner 
eine Novelle33) zum Gesetz betr. die Seemannsschulen. 

Von Interesse ist ein Gesetz34) betr. die Volkshäuser. Die Volks­
häuser sollen der Mittelpunkt der kulturellen und Bildungsarbeit ausserhalb 
der Schule und ein Heim für die in ihrem Rayon tätigen gesellschaftlichen 
Organisationen sein und dementsprechend zur Unterbringung von Bibliotheken, 
Lesezimmer, sowie zur Veranstaltung von Kursen, Vorträgen etc. benutzt 
werden. Unterhalter von Volkshäusern sind die Kommunen sowie gesellschaft­
liche Organisationen, denen zu diesem Zweck sowohl staatliche Subventionen 
als auch niedrig verzinsliche (2,5%) Darlehen zur Verfügung gestellt werden. 
Die Benutzung der Volkshäuser steht allen Bildungsanstalten und gesellschaft­
lichen Organisationen zu Bildungs-, Erziehungs-, politischen, konfessionellen 
und anderen Zwecken ev. gegen eine von der entsprechenden Kreis- bzw. 
Stadtverwaltung festzusetzende Gebühr frei. Der Alkoholausschank in den 
Volkshäusern ist verboten. Die Volkshäuser unterstehen der Aufsicht des 
Bildungs- und Sozialministeriums sowie den entsprechenden Kreis- und Stadt­
schulverwaltungen. 

Auf dem Gebiet des Wehrwesens ist ein neues Reglement36) betr. 

SI) R. T. Nr. 59. 
32) R. T. Nr. 59. 
3S) R. T. Nr. 55. 
34) R. T. Nr. 53. 
35) R. T. Nr. 85. 
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den Offiziersdienst und Reglement36) der höheren Kriegsschule zu erwähnen. 
Die Geltung des Schutzzustandes3') wird in dem bisher geltenden Umfang 
bis zum 1. November 1932 verlängert. 

Eine Novelle3S) zum Eisenbahngesetz schränkt aus Sparsamkeits­
gründen für bestimmte Kategorien von Personen das Recht auf freie Beför­
derung ein. Eine Novelle39) zum Kraftwagengesetz verschärft die Bestimmungen 
b e t r .  d i e  E n t z i e h u n g  v o n  F ü h r e r s c h e i n e n .  E i n e  N o v e l l e 4 0 )  z u m  B a u g e s e t z  
erweitert die Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden beim Einschreiten im Falle 
reglementswidriger Bauten; hervorzuheben ist das der Behörde vom Gericht 
einzuräumende Recht den ungesetzlichen Bau für Rechnung des Bauherrn 
abzureissen, für den Fall, dass der Bau mit den Bauvorschriften nicht in Ein­
klang gebracht wird. 

IV. 

Im Zeichen der Krise steht eine Novelle41) zur ZPO, welche die ver­
schuldeten und durch den starken Rückgang der Preise für landwirtschaftliche 
P r o d u k t e  s c h w e r  b e t r o f f e n e n  L a n d w i r t e  v o r  r u i n ö s e n  Z w a n g s v e r k ä u f e n  
schützen soll. Der Beschlagnahme unterliegen u. a. keinesfalls Sachen, die der 
Schuldner zu seiner persönlichen täglichen Tätigkeit für seinen Beruf, Verdienst, 
Handwerk oder Gewerbe braucht, soweit de geschätzte Gesamtwert dieser 
Sachen den Betrag von Kr. 500.— nicht übersteigt (§ 973 p. 8 ZPO), sowie 
das für die Landwirtschaft notwendige bewegliche Gut in genau enumerierter 
M e n g e  ( §  9 7 3  p .  1 0  u .  §  9 7 4  Z P O ) .  D i e  B e s t i m m u n g ,  w o n a c h  d i e  z w e i t e  
Auktion mit dem gebotenen Preise beginnt, wird dahin abgeändert, dass 
die zweite Versteigerung mit dem halben Schätzungswert beginnt (§1070 ZPO). 
Ergänzt wird die ZPO durch § 10701, nach welchem im Falle der missglückten 
zweiten Auktion der beitreibende Glübiger im Laufe eines Monats das Recht 
hat, die unverkauften Sachen für den halben Schätzungspreis zu übernehmen, 
widrigenfalls die Sachen freigegeben werden. Die Frage, ob dieses bei seiner 
Publikation in Kraft tretende Gesetz sich mit rückwirkender Kraft auch auf 
sämtliche bis zu seinem Inkrafttreten erfolgten Beschlagnahmen bezieht, und 
ob diese Pfändungen, soweit sie dem Gesetz widersprechen, aufzuheben sind, 
ist nach ihrer negativen Beantwortung durch das Staatsgericht, durch eine 
weitere im Jahre 1932 angenommene Novelle42) positiv entschieden worden, 
was des Zusammenhangs wegen bereits an dieser Stelle erwähnt sei. 

Neu43) redigiert wird § 33a St PO. 
Auf handelsrechtlichem Gebiet ist das Gesetz44) betr. den un­

lauteren Wettbewerb zu nennen, welches von vereid. Rechtsanwalt 

36) R. T. Nr. 64. 
30 R. T. Nr. 87, 98. 
38) R. T. Nr. 112. 
39) R. T. Nr. 112. 
») R. T. Nr. 104. 
41) R. T. Nr. 105. 
«) R. T. 1932 Nr. 12. 
") R. T. Nr. 112. 
") R. T. Nr. 62. 
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E. v. Nottbeck in Nr. 4 des V. Jahrgangs dieser Zeitschrift bereits einer 
eingehenden Würdigung unterzogen worden ist. 

Von Interesse sind zwei arbeitsrechtliche Gesetze. Das Gesetz4j) 
betr. die Arbeitszeit in industriellen Betrieben setzt die normale Arbeits­
zeit auf 8 Stunden täglich, bzw. 48 Stunden wöchentlich fest. Bei wechselnder 
Länge der Arbeitstage kann ohne Überschreitung der 48-stündigen Wochen­
norm der Arbeitstag bis auf 9 S unden ausgedehnt werden. In (aus techni­
schen Gründen) unterbrochen arbeitenden Betrieben darf die Normalarbeits­
zeit nicht über 168 Stunden in drei Wochen betragen. Die für einen 
bestimmten Betrieb normale Arbeitszeit kann im Falle eines von der 
Betriebsleitung unabhängigen und nicht vorauszusehenden Stillstandes 
(Verderben von Rohmaterial, Versagen der Kraftstationen u. ä.) zum 
Einholen der verlorenen Arbeitszeit mit Einverständnis der Arbeiter um 
eine Stunde täglich verlängert werden; dagegen kann die normale Arbeits­
zeit in gesundheitsschädlichen Betrieben von der Staatsregierung herabge­
setzt werden. Bei einer täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden und mehr ist 
nach Ablauf der ersten 5 Stunden eine Pause von V2—l1/2 Stunden obli­
gatorisch, ausgenommen bei Betrieben, welche ununterbrochen in 3 Schichten 
arbeiten. Sofern die obligatorische Pause fortfällt, ist dem Arbeiter das Essen 
während der Arbeit zu ermöglichen. Die Überstundenarbeit wird einge­
schränkt. In besonderen Fällen kann jedoch im Interesse des Betriebes vom 
Direktor der Arbeitsschutz- und Sozialversicherungsabteilung des Bildungs­
und Sozialministeriums die Zahl der zulässigen Überstunden erhöht werden. 
Der Überstundenlohn muss mindestens 50°/o höher sein als der Normal­
stundenlohn. 

Das sog. Betriebsrätegesetz46) schafft eine Organisation der 
Arbeiterschaft innerhalb der industriellen Betriebe, welche auf wenigstens 3 
Monate gegründet sind und mindestens 25 Arbeiter beschäftigen. Die 
Arbeiterschaft eines jeden unter dieses Gesetz fallenden Betriebes wählt den 
Betriebsrat bzw. den Betriebsältesten auf ein Jahr in verschiedenem Be­
stände je nach der Zahl der Arbeiter des Betriebes. Die Aufgabe des Be­
triebsrats bzw. des Betriebsältesten ist die Mitwirkung an der Rationali­
sierung des Produktionsprozesses, an der Schlichtung von Arbeitsstreitig­
keiten, Vertretung der Interessen der Arbeiterschaft, Aufsicht über die Ein­
haltung der Arbeitsschutzgesetze u. a. Der Betriebsrat bzw. der Betriebs­
älteste ist berechtigt, vom Arbeitgeber Erklärungen über die die Arbeiter­
schaft und die Arbeitsverträge betreffenden Ereignisse im Betriebe zu ver­
langen und die Vorlegung aller durch die Arbeitsschutzgesetze vorgesehenen 
Bücher des Betriebes zu fordern. Quartaliter ist der Arbeitgeber verpflichtet 
dem Betriebsrat bzw. dem Betriebsältesten schriftlich einen Bericht über die 
allgemeine Lage des Betriebes und den zu erwartenden Bedarf an Arbeits­
kräften zu geben, und berechtigt seinerseits Geheimhaltung der gemachten 
Mitteilungen zu verlangen; diese Pflicht der Geheimhaltung besteht auch, 
nachdem die betreffenden Arbeiter aus dem Betriebe ausgeschieden sind. 

i5) R. T. Nr. 61. 
*6) R. T. Nr. 61. 
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Die Versammlungen des Betriebsrats dürfen nur mit besonderer Genehmigung1 

des Arbeitsgebers während der Arbeitszeit stattfinden. Die Versammlungen 
des Betriebsrats werden entweder vom Vorsitzenden des Rats oder vom 
Arbeitgeber einberufen; auf den vom Arbeitgeber einberufenen Versammlun­
gen hat dieser das Recht der Teilnahme mit beratender Stimme. In Betrieben 
mit über 101 Arbeiter ist der Arbeitgeber verpflichtet, nach Möglichkeit 
Räumlichkeiten für die Geschäftsführung und die Versammlungen des Be­
triebsrats zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber trägt allein die Kosten 
der Geschäftsführung und der Wahl der Betriebsräte, sowie deren Honorier­
ung, letzteres nach besonderer Taxe. Der Arbeitgeber darf die Wahl und 
die Geschäftsführung der Betriebsräte nicht hindern; die Entlassung der 
Glieder des Betriebsamts kann nur mit Zustimmung des Rats erfolgen, die 
Entlassung des Betriebsältesten nur mit Zustimmung der Arbeitergeneral­
versammlung. Wird diese Zustimmung verweigert, dann ist die Angelegen­
heit vom Arbeitsschutzinspektor auf Verlangen des Arbeitgebers einer 5-glie-
drigen Schlichtungskommission zu unterbreiten, welche aus je zwei Ver­
tretern des Arbeitgebers und der Arbeiter sowie aus einem von den 4 Ver­
tretern gewählten bzw. vom Bildungs- und Sozialminister ernannten Obmann 
besteht. Gegen die Entscheidung der Schlichtungskommission ist eine Be­
schwerde an den Bildungs- und Sozialminister zulässig. Der Betriebsrat 
steht unter der Aufsicht der Arbeitergeneralversammlung, welche das 
oberste Organ der Arbeiterschaft darstellt; sie wird aus allen über 6 Tage 
im Betriebe beschäftigt gewesenen Arbeitern gebildet und vom Betriebsrat 
oder vom Arbeitgeber einberufen; im letzteren Fall hat der Arbeitgeber das 
Recht der Teilnahme mit beratender Stimme. Die Generalversammlung hat 
stets ausserhalb der Arbeitszeit stattzufinden; die nötigen Räumlichkeiten 
muss der Arbeitgeber zur Verfügung stellen. 

Im Zusammenhang mit den beiden arbeitsrechtlichen Gesetzen ist das 
Friedensrichterstrafgesetzbuch durch eine Reihe neuer zum Teil 
recht scharfer Strafbestimmungen ergänzt worden (§§ 5115-'21, 22). 

Die Agrargesetzgebung wird durch ein sehr eigenartiges Gesetz4') 
betr. die Tilgung der auf die durch die Agrarreform enteigneten Güter ein­
getragenen Hypotheken ergänzt. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
gelten alle auf die enteigneten Güter eingetragenen Hypotheken für exgros-
siert und zwar unabhängig von der Bezahlung derselben ; der Tilgungsvermerk 
wird in den Grundbüchern ohne Konsens des Gläubigers und ohne Vorstellung 
der Obligation vorgenommen. Die Bezahlung der durch die getilgte Hypothek 
besicherten Schuld erfolgt durch die Agrarbank, welche die Gläubiger in 
einem speziellen Proklamverfahren zum Empfang des Geldes und Vorstellung 
der Dokumente auffordert. Mit dem Erscheinen des Proklams gilt die Schuld 
als gekündigt. Die im Laufe von 6 Monaten nicht erhobenen Beträge werden 
ins Depot des Gerichts eingezahlt, von wo sie im Laufe von 3 Jahren vom 
Gläubiger gegen Vorstellung der Schuldurkunde behoben werden können. 
Nach Ablauf dieser Frist verfällt der Betrag dem Staat. 

") R. T. Nr. 94. 
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Nach langen Bemühungen ist es der Partei der Landwirte endlich ge­
lungen, die Schaffung der Landwirtschaftskammer48) durchzusetzen. Die 
Landwirtschaftskammer ist eine öffentlichrechtliche berufsständische Körper­
schaft mit der Aufgabe, die Interessen der Landwirte zu vertreten und 
zu fördern. Die Kammer besteht aus 60 auf 4 Jahre gewählten Mitgliedern, 
welche von jedem estländischen Staatsangehörigen gewählt werden, welcher 
ausserhalb der Stadt- und Fleckengrenzen Land nutzt, welches mindestens 
5 ha landwirtschaftlich nutzbares oder 1 ha Gartenland enthält. Das Wahl­
recht besitzen auf gleicher Grundlage auch juristische Personen, welche ihren 
Sitz in Estland haben, mit Ausnahme des Staates. Die Kammer hat das Recht, 
ihren Bestand durch Kooptation um 10 Mitglieder zu vergrössern. Die Organe 
der Kammer sind die Generalversammlung, der Vorstand und die Revisions­
kommission. Die Kammer hat das Recht, Zweigstellen in den Kreisen ins 
Leben zu rufen. Sie ist berechtigt, eine Ergänzungssteuer auf die landischen 
Immobilien zu erheben, welche nicht höher als 10% der Grundimmobilien­
steuer sein darf. Die Kammer untersteht der Aufsicht des Landwirtschafts­
ministers, dem u. a. auch die Auflösung der Kammer auf Beschluss der 
Staatsregierung obliegt; die Neuwahlen haben im letzteren Fall binnen 
3 Monaten zu erfolgen. 

Erwähnt sei schliesslich das von der Staatsversammlung angenommene 
R e g l e m e n t 4 9 )  b e t r .  d i e  V e r w a l t u n g  d e r  S t a a t s g ü t e r .  

Aus dem Rechtsleben. 
Das Blutprobeverfahren als prozessuales Beweismittel in der 

deutschen Rechtsprechung. 

Gerichtsreferendar Dr. jur. Willy Schumacher, Bonn. 

Die Verwendung des Blutprobeverfahrens spielt ausser im Strafverfahren 
hauptsächlich im Vaterschaftsprozess, in welchem ein bestimmter Mann als 
unehelicher Vater von dem Kinde (bezw. dessen Mutter) auf Unterhalt in 
Anspruch genommen wird, eine Rolle. Der Beklagte (der angeblich unehe­
liche Vater) wird gewöhnlich einwenden, dass das Kind „offenbar nicht von 
ihm erzeugt" sein könne, und wird sich zum Beweise der „offenbaren Un­
möglichkeit" auf die Blutuntersuchung berufen. Hinwiederum wird das 
klägerische Kind dem Einwand des Beklagten, es habe noch ein dritter der 
Kindesmutter während der Empfängniszeit beigewohnt, damit begegnen, dass 
es das Blutprobeverfahren zum Beweise der „offenbaren Unmöglichkeit" 
seiner Abstammung von dem Dritten beantragt. Ob das Blutprobeverfahren 
nun diese wichtige Aufgabe als Beweismittel ausfüllt, hängt ganz von der 
Anerkennung ab, die ihm durch die Rechtsprechung zuteil oder verweigert 

48) R. T. Nr. 60. 
49) R. T. Nr. 100. 
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wird. Hierüber aber hat bis vor kurzem ein grosser Meinungsstreit in Deutsch­
land geherrscht; und auch heute bedarf manche Rechtsfrage noch der Klärung. 

Obwohl sich die bedeutendsten Forscher auf dem Gebiet der erbbiolo­
gischen Forschung schon längst darin einig waren, dass das Blutprobever­
fahren sowohl im Straf- als auch im Zivilprozess mit Sicherheit angewandt 
werden könne, um zu beweisen, dass eine Person nicht von einer bestimmten 
anderen abstammen könne, hat sich die Rechtsprechung im Deutschen Reich 
im Gegensatz zu der Oesterreichischen1) in der Beurteilung der Zuverlässig­
keit der Blutprobe als sehr zurückhaltend erwiesen. Insbesondere hat der 
8. Zivilsenat des Kammergerichts in Berlin in seinen bekannten Entscheidungen 
vom 11. Oktober 1927 (8. W. 4228/27 in J. W. 27, S. 2862) und vom 12. Ok­
tober 1928 (8. W. 8648/28 in J. W. 29, S. 467) den Blutprobebeweis für nicht 
genügend zuverlässig erklärt, um auf ihn die Feststellung der „offenbar un­
möglichen" Vaterschaft i. S. des § 1717 BGB zu stützen2). Damals hat er unter 
Hinweis auf die von den Wissenschaftlern festgestellten „Ausnahmen" ausge­
führt, dass für die Feststellung der „offenbaren Unmöglichkeit" es nicht genüge, 
dass die „Erzeugung des Kindes nach allgemeiner ärztlicher Erfahrung und 
Kenntnis ausgeschlossen" sei3). Denn diese Auffassung verkenne die für diesen 
Beweis gesetzlich vorgeschriebene Z w e ifellosigkeit, welche aus einer dauern­
den untrüglichen Beobachtung eines ausreichenden Vergleichsmaterials die 
Ausnahmslosigkeit des daraus gewonnenen Erfahrungssatzes herleite. Es 
müsse danach jede Möglichkeit einer anderen Erzeugung des 
Kindes, sowohl nach dem theoretischen Stande einer Wissenschaft, als 
a u c h  n a c h  i h r e n  p r a k t i s c h e n  E r g e b n i s s e n  v o l l k o m m e n  a u s g e s c h a l t e t  
sein, ehe sich der Ausspruch der „offenbaren Unmöglichkeit" rechtfertige. 
Dass die Naturwissenschaft solche feste Erfahrungssätze kenne, könne kaum 
bezweifelt werden. Sollten aber nach neuerer Forschung diese Sätze als aus­
nahmslos aufrecht erhalten werden können, so würde daraus folgern, dass 
die Ausnahmebestimmung des Gesetzes, die von solchen Sätzen ausgehe, 
nicht mehr zur Anwendung gelangen könne. Für §1717 BGB solle eben 
n i c h t  d i e  n o c h  s o  g r o s s e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,  s o n d e r n  n u r  d i e  
G e w i s s h e i t  a u s r e i c h e n .  S o w e i t  d i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  E r z e u g u n g  
d e s  K i n d e s  a u s  d e m  i n  F r a g e  k o m m e n d e n  G e s c h l e c h t s v e r k e h r  a u c h  n u r  
e n t f e r n t  g e g e b e n  s e i ,  k ö n n e  d a h e r  v o n  e i n e r  o f f e n b a r e n  U n m ö g ­
lichkeit nicht geprochen werden. Nun sei aber gerade der Grund­
satz von der Unveränderlichkeit der Blutgruppen von zahlreichen Ausnahmen 
durchbrochen, wie neuere Forscher festgestellt hätten. Solange nicht die 
Ursache dieser Ausnahmen erkannt sei, müsse in jedem einzelnen Unter­

1) Feststellung- Sperls in Dt. Jur. Ztg. S. 1523, Jgg. 27; ferner O. G. H. Wien v. 16. 
III. 1927; O. G. H. Brünn in J. W. 1930, S. 1631 ; vergl. aber neuerdings die zurückhaltende 
Entscheidung des O. G. H. Wien vom 31. X. 28 in J. W. 1929, S. 467. 

2) § 1717 BGB Absatz 1 hat folgenden Wortlaut: „Als Vater des unehelichen Kindes 
im Sinne der §§ 1708—1716 gilt, wer der Mutter innerhalb der Empfängniszeit beigewohnt 
hat, es sei denn, dass auch ein anderer ihr innerhalb dieser Zeit beigewohnt hat. Eine Bei­
wohnung bleibt jedoch ausser Betracht, wenn es den Umständen nach offenbar unmöglich ist, 
dass die Mutter das Kind aus dieser Beiwohnung empfangen hat". 

3) Hinweis auf Strassmann in J. W. 1927 S. 2862. 
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suchungsfalle mit der Möglichkeit eines Ausnahmefalles gerechnet 
w e r d e n .  T h e o r e t i s c h  s e i  e s  d u r c h a u s  z u l ä s s i g ,  v o n  d e r  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  
noch unbekannten Abweichung von der Erbregel auch für die Blutgruppen 
z u  s p r e c h e n .  D a m i t  s e i  d i e  f ü r  § 1 7 1 7  v e r l a n g t e  „ o f f e n b a r e  U n ­
m ö g l i c h k e i t "  i m  S i n n e  e i n e r  t h e o r e t i s c h  u n d e n k b a r e n  Z e u g u n g  
nicht mit der erfor der 1 ichen Gewisshe it erwiesen. Auch böte 
die praktische Handhabung der Blutprobenuntersuchung eine unübersehbare 
Fehlerquelle. 

Gegen diese Würdigung des Blutprobeverfahrens durch das Kammer­
gericht ist sowohl von medizinischer Seite4) als auch von juristischer0) heftiger 
Widerspruch erfolgt. Auch haben, der Stellungnahme des höchsten preussi-
schen Gerichts ungeachtet, viele Ober- und Untergerichte0) die Blutprobe 
als prozessuales Beweismittel zugelassen. Das Kammergericht hat in mehr­
facher Hinsicht Fehler begangen. Einmal ist die juristische Auslegung des 
Begriffs „offenbar unmöglich" durch das Kammergericht im Sinne einer 
theoretisch undenkbaren, ja mathematischen Unmöglichkeit unrichtig. 
Niemals kann von naturwissenschaftlich-medizinischen Grundsätzen eine 
mathematische Gewissheit verlangt werden, sind doch die Erfahrungsgrund­
sätze nur auf empirischer Untersuchung einer bestimmten Anzahl von Fällen 
(dagegen nicht aller Fälle) aufgebaut. Für die Feststellung, ob in einem bestimm­
ten Fall die Zeugung eines Kindes „offenbar unmöglich" war, kann der Gesetz­
geber aber nur von der empirischen Erfassung der Umstände dieses Einzel­
falles ausgehen. Das Gesetz kann daher auch keinen mathematischen, sondern 
n u r  e i n e n  e m p i r i s c h e n  B e w e i s  m e i n e n ,  d e r  s e i n e r  N a t u r  n a c h  n u r  W a h r ­
scheinlichkeitswert, aber keine sichere Gewissheit erbringen kann. „Offen­
bar unmöglich" kann also nur bedeuten, wie auch im Oesterreichischen Recht'), 
dass nach Lage der Umstände es so absolut unwahrscheinlich ist, dass das 
Kind von dem Beklagten stammen soll, ,,dass jede Möglichkeit einer Ab­
stammung als vernunftswidrig anzusehen ist". Diese Rechtsauffassung teilen 
auch das Reichsgericht8) seit Jahren, sowie die überwiegende Rechtsliteratur9). 
Das Reichsgericht erklärt es für den Begriff des „offenbar unmöglich" als 
u n e r h e b l i c h ,  w e n n  n a c h  d e n  Ä u s s e r u n g e n  e i n e s  S a c h v e r s t ä n d i g e n  e s  i m m e r h i n  
denkbar sei, dass ein „abnormer" den bisherigen Erfahrungen zuwider­
laufender Fall eintreten könne, denn bei dem Begriff der „offenbaren Unmöglich­

4) Vergl. die Aufsätze von Werkgartner-Strassmann in J. W. 1928, S.867; von Dr. Schiff 
in Dt. Ztschr. für die ges. ger. Medizin, Bd. 9, S. 385 ff. 

5) Vergl. Hellwig in J. W. 1928, S. 867 ff; in Jr. Rdsch. 1929, S. 168 und 177, ders. 
in J. W. 1930, S. 1556; Caro in J. W. 1929, S. 2230, Sperl a. a. O. 

6) Urteil des O. L. G. in Königsberg v. 14.VI. 29; —2. U. 182/28 in J.W. 1930, S. 82, 
Beschluss des O. L. G. Oldenburg, 1. Z. Sen, v. 17. IV. 29 —W. 37/29, Rdbrf. der Dt. Amts­
vormünder V. 43. Beschluss des O. L. G. Köln 6. Z. Sen. v. 28. V. 29 in 6. W. 121/29, des 
O. L. G. Düsseldorf, V. 6. III. 29 — 7. S. 47/29, des O. L. G. Stuttgart v. 10. III. 28.-3- W. 117/28; 
des O. L. G. Naumburg v. 9. XII. 27 — 5. W. 421/27 und a. mehr. 

') Das Oester. Gesetz kennt aber nur den Begriff „unmöglich" ohne das Wort „offenbar". 
Jedoch ist die Bedeutung dieselbe wie im dt. Recht, so: Sperl a. a. O., ferner O. G. H. Wien 
v. 16. III. 27 usw., dagegen Leonhard in J. W. 1929, S. 30. 

8) Entscheidg. in Bd. 15, S. 339 Urt. v. 14. I. 1884; R. G. St. Bd. 61, S. 202. 
') Stein-Jonas, Komm, zur ZPO zu § 286 I; Caro in J. W. 1929, S. 2230, Heusler, 

Arch. Ziv. Praxis, 62, S. S. 217 ff. 
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keit" sei nur jene höchste Wahrscheinlichkeit, bei der die ganz entfernte 
Möglichkeit einer anderen Gestaltung nicht ausgeschlossen sei, massgebend. 
Der Richter müsse sich mit einem für das Leben brauchbaren Grade von 
Wahrscheinlichkeit begnügen. 

Hinzu kommt, dass nach der Erklärung der bedeutenden Wissenschaftler, 
auf deren Feststellungen sich das Kammergericht in seinen Beschlüssen be­
rufen hat (Prof. Thomsen, Dr. Schiff, Prof. Abderhalden usw.), bis heute 
noch keine wirklichen Ausnahmen ermittelt worden sind, dass es sich bei 
den bisherigen Meldungen von Ausnahmefällen nur um sog. Scheinausnahmen 
gehandelt hat, die dadurch herbeigeführt worden sind, dass die Identität der 
untersuchten Kinder nicht festgestanden hat10). Nun werden, je nach der 
sittlichen Kulturstufe schwankend, wohl bei allen Massenuntersuchungen 
solche auf unrichtiger Identitätsfeststellung beruhende Ausnahmen festgestellt 
werden. Nicht immer aber gelingt die Entdeckung, dass es sich um blosse 
„Scheinausnahmenk< handelt. Der von dem Kammergericht für alle Ausnahme­
fälle verlangte Beweis, erst festzustellen, worauf die Ausnahme beruhe, ist 
demnach unerbringlich; das Blutprobeverfahren müsste vollends scheitern, 
wenn diese Ausnahmen nicht geklärt werden könnten. Bei der bisherigen 
Regelmässigkeit des Ergebnisses aber wäre es richtiger, dem die Beweislast 
aufzubürden, der die Fehlerlosigkeit des Blutprobeverfahrens bestreitet11). 

Auf diese Widersprüche hin hat das Kammergericht, nach Anhörung 
des vom Untersuchungsausschuss des Reichsgesundheitsrates am 6 Mai 1929 
erstatteten Gutachtens, das die Blutgruppenuntersuchung als absolut zuver­
lässig und ausschlaggebend für den Beweis der Abstammung beurteilt hat, 
s e i n e  A n s i c h t  ü b e r  d i e  U n b r a u c h b a r k e i t  d e r  B l u t p r o b e  a u f ­
g e g e b e n .  I m  B e s c h l u s s  v o m  4 .  A p r i l  1 9 3 0 1 2 )  h a t  e s  d e n  
B l u t p r o b e b e w e i s  a l s  B e w e i s m i t t e l  i m  P r o z e s s  z u g e l a s s e n .  
Damit ist nun wieder die Einheitlichkeit in der deutschen Rechtsprechung 
hergestellt, insbesondere, da auch das Reichsgericht grundsätzlich die 
Blutprobe als prozessuales Beweismitte) zulässt13). 

Dennoch sind noch nicht alle Hindernisse für die Ver­
wendung der Blutprobe im Vaterschaftsprozess, wie auch in allen 
s o n s t i g e n  g e r i c h t l i c h e n  V e r f a h r e n ,  b e s e i t i g t .  A l s  g r ö s s t e s  H e m m n i s  
steht entgegen, dass weder die Parteien (der als unehelicher Vater Be­
klagte und das klägerische Kind), noch auch die Zeugen (die Kindesmutter, 
sowie der des Geschlechtsverkehrs mit der Mutter bezichtigte Dritte), zur Dul­
dung der Blutentnahme zum Zwecke der Blutgruppenuntersuchung ge­
zwungen werden können14). Alle diese Personen haben das Recht, die Blut­

10) Thomsen, Hospitalstidende 1928, S. 331, Nr. 13; Dr. Schiff: Die Technik der 
Blutgruppenuntersuchung für Kliniker und Gerichtsärzte, 2. Auflage, Berlin 1929, S. 7 ff Dt. 
Ztschr. f. die ges. ger. Medizin, Bd. 7, S. 360 ff; Lattes, L: individualite du sang, Paris, 
1929, 192 ff u. a. 

u) Vergl. auch Hellwig, Jur. Rdsch. 1929, S. 180 ff. 
12) Aktenz. 8. W, 8557/29, J. W. 1930, S. 1605. 
1S) Vergl. besonders R. G. Z. v. 5. VI. 1930, — IV. 188/30. 
14) So das Kammergericht in Dt. J. Ztg. 1929, Sp. 1348; K. G. v. 4. IV. 1930 a. a. O.; 

R. G. Urt. v. 5. VI. 1930 — IV. 188/30; R. G. V. 16. V. 30, zur Veröffentlichung in der amtl. 
Sammlung bestimmt. 
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hergäbe zu verweigern, wie jeder Mensch das Recht hat, Eingriffe in seinen 
Körper zu untersagen. Hierzu können sie auch durch keine obligatorische Ver­
pflichtung gezwungen werden, weil der im letzten Augenblick erfolgte Widerruf 
der etwa vorher erteilten Genehmigung in den Körpereingriff diesen zu 
einer strafbaren Handlung, einer vorsätzlichen Körperverletzung, machen 
würde. Zudem gilt im Prozessrecht noch für die Partei der Grundsatz, dass 
sie nicht verpflichtet ist, dem Gegner Beweismittel durch die Inaugenschein­
nahme ihres eigenen Körpers zu verschaffen. Die in den Prozessordnungen 
vorgesehenen Fälle, in denen die Partei dennoch zur Verschaffung von Beweis­
mitteln gezwungen werden kann, sind eng auf bestimmte Gegenstände, vor 
allem Urkunden, begrenzt. Eine weitere Ausdehnung auf Blutstropfen ist recht­
lich unzulässig. Zur Ausübung eines Zwanges in dieser Hinsicht bedarf es 
daher zuvor einer Erweiterung der Prozessordnungen lo). 

Auch für die Zeugen ist die Bluthergabe nicht Inhalt ihrer Zeugnis­
pflicht. Diese enthält nach deutschem Recht nur die Verpflichtung zur wahr-
heitsgemässen Aussage und Beeidigung der in das Wissen des Zeugen ge­
stellten Tatsachen. Sie umfasst aber nicht einmal die Hergabe von Urkunden, 
geschweige denn die Duldung eines körperlichen Eingriffs oder auch nur der 
k ö r p e r l i c h e n  I n a u g e n s c h e i n n a h m e 1 6 ) .  I m  d e u t s c h e n  R e c h t  w ü r d e  a l s o  
die Entnahme der Blutstropfen gegen den Willen der Beteiligten 
eine Verletzung der verfassungsmässig durch Art. 114 gewährleisteten Freiheit 
der Person bedeuten, zivilrechtlich zum Schadenersatz gemäss § 823 BGB 
verpflichten und strafrechtlich als vorsätzliche Körperverletzung gemäss § 223 
StGB geahndet werden können. Hiervor wird sich jeder Arzt, der als Sach­
verständiger mit der Durchführung oder Vorbereitung der Blutprobe befasst 
ist, zu hüten haben. Diese Rechtsansicht wird von den obersten Gerichten, 
dem Reichsgericht und dem preussischen Kammergericht1') vertreten. Beide 
Gerichte haben die verschiedentlich in der Rechtsliteratur aufgetauchten Be­
fürwortungen18) eines Zwanges zur Blutentnahme als für deutsche Rechtsver­
hältnisse unmöglich abgelehnt. 

Interessant ist jedoch die Entwicklung im ausländischen Recht, 
s o  v o r  a l l e m  i n  O e s t e r r e i c h  u n d  i n  d e n  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  
Nordamerika. Die Oesterreichische Rechtsprechung19) (des obersten 
Gerichtshofes in Wien) sieht nach einer Mitteilung Sperls (a. a. O.) in 
A n l e h n u n g  a n  d i e  d o r t  v e r t r e t e n e  L e h r m e i n u n g 2 0 )  d i e  E i n w i  l l i g u n g  i n  
d i e  B l u t e n t n a h m e  a i s  A u s f l u s s  d e r  Z  e  u  g  n  i  s  p f  1  i  c  h  t  u n d  d a h e r  
erzwingbar an. Die Weigerung der Kindesmutter wird dort als Weigerung 
am Zustandekommen eines wahrheitsgemässen Richterspruches mitzuwirken, 
beurteilt und daher eines Rechtsschutzes nicht gewürdigt. Die Kindesmutter 
müsse daher in die Entnahme der Blutstropfen einwilligen, wenn sie nicht 

15) So auch die Vorschläge in der neuesten einschlägigen Rechtsliteratur. 
16) Vergl. die Kommentare zu §§ 383 ff ZPO, insbes. Gaupp-Stein. 
17j Vergl. oben Anm. 14) 
18) So Caro, J. W. 1930, S. 1605. 
19) O. G. H. Wien, Urt. v. 26. IV. 27; — II. 216/27, Sperl. Oesterr. Richterztg Juli 

August 1926, S. 177, 180; und Sperl. Dt. J. Ztg. 1927, S. 1523 ff. J 

20) Sperrl, a. a. O. 
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die gesetzliche Strafe der Zeugnisverweigerung treffen soll. Noch weitgehender 
i s t  d i e  R e c h t s p r e c h u n g  i n  d e n  a n g l o - a m e r i k a n i  s e h e n  S t a a t e n .  
Früher hat zwar das nordamerikanische Bundesgericht die Nötigung einer 
Person zur gerichtlichen Körperuntersuchung als „Verletzung der Bundes­
verfassung" beurteilt. Heute indessen sind nach der Rechtsprechung der 
Unionsgerichte Parteien wie Zeugen zur Gestattung der Körperuntersuchung 
und damit auch der Blutentnahme durch den Gerichtsarzt verpflichtet. 

So geschieht es denn bei den deutschen Gerichten häufig, dass 
Parteien und Zeugen, insbesondere aber die Amtsvormundschaften21) die 
Bluthergabe mit der Bemerkung verweigern, „dass sie nicht verpflichtet 
seien, dem Gegner den Beweis zu erleichtern". Die Folge dieser Weigerung 
ist bei uns die, dass der Beweisführer, zumeist der angeblich uneheliche 
Vater, seines Beweismittels bezüglich der „offenbaren Unmöglichkeit" seiner 
Vaterschaft beraubt ist. Diesem, im Interesse der Wahrheitserforschung 
unerfreulichen, Zustande wäre abgeholfen, wenn es möglich wäre, aus der 
Weigerung einen ungünstigen Schluss gegen den sich weigernden, bezw. die 
dadurch begünstigte Partei, zu ziehen, indem nun unterstellt wird, dass die 
Behauptung des Beklagten, nicht der uneheliche Vater zu sein, wahr ist. 
In diesem Falle wäre der Beweis der „offenbar unmöglichen" Vaterschaft im 
Sinne des § 1717 BGB als geführt anzusehen. Der Gedanke, eine solche 
Schlussfolgerung auf Grund freier richterlicher Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) 
zuzulassen, hat viel für sich, hat doch auch bisher die Rechtsprechung in 
der Weigerung des Verletzten, in die zu seiner Heilung notwendige Operation 
einzuwilligen, den Beweis seiner Heilbarkeit als erbracht angesehen und ihm 
den weiteren Schadenersatzanspruch versagt. Insbesondere ist wegen der 
Kostenlosigkeit und Mühelosigkeit, der Gefahr- und Schmerzlosigkeit der Blut­
hergabe bei der Blutprobe die Weigerung als Verdachtsmoment zu werten, 
dass die Aussage der sich Weigernden nicht wahr sei. Von diesem Gesichts­
punkt aus ist die Weigerung wohl als ein unsittliches und arglistiges Verhalten 
zu werten, für das die Parteien immer dann einzustehen haben, wenn die 
Verweigerung der Zeugen in ihrem Einverständnis oder gar auf ihren Antrieb 
erfolgt ist, um dem Gegner die Beweismöglichkeit seiner Behauptungen zu 
nehmen. 

In diesem Sinne haben auch Rechtsliteratur2") und Rechtsprechung23) 
vereinzelt aus der Weigerung der Kindesmutter und des Kindes auf Grund 
freier richterlicher Beweiswürdigung die „offenbare Unmöglichkeit" der 
unehelichen Vaterschaft erschlossen. 

Zahlreicher aber sind die entgegengesetzten Entscheidungen, die diese 
S c h l u s s f o l g e r u n g  n i c h t  z u l a s s e n  w o l l e n .  S o  h a t  d a s  p r e u s s i s c h e  K a m m e r g e r i c h t  
im Beschluss vom 4. April 193024) die ungünstige Schlussfolgerung aus der 
Weigerung deshalb abgelehnt, weil der Weigernde sich der Untersuchung nicht 

21) Bezüglich ihres Mündels. Vergl. die gleichen Verhältnisse in Oesterr. Sperrl a. a. O. 
22) So Caro, J. W. 1930, a. a. O., und Sperl, Dt. Jur. Ztg. a. a. O. 
23) L. G. Altona, Urt. v. 24. II. 1930 — 5, S. 344/29 in J. W. 1930 S. 1616 und die 

in ihm enthaltenen Literaturnachweise: Opet, in J. W. 1929, 2290 Bespr. zum Urt. des O. L. G. 
München, v. 11. XII. 28; Strassmann, J. W. 1930, 82. 

24) Aktenz.: 8. W. 8557/29 in Rdbrf. des A. Dr. Berfsvorm. VI. Jgg. S. 6. 
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in dem Bewusstsein, dass sie den vom Gegner zu erbringenden Beweis auch 
ergeben werde, entzogen habe; denn keine Partei könne sich bei der Blutunter­
suchung eine bestimmte Vorstellung davon machen, ob eine Nichtüberein­
stimmung der Blutgruppen festgestellt und damit die Abstammung widerlegt 
werde. Das Bewusstsein der Möglichkeit eines solchen Untersuchungs­
ergebnisses könne dem nicht gleichgestellt werden. Hier bedürfe es daher 
besonderer Umstände, um die Weigerung als treuwidrig erscheinen zu 
lassen. Dieser Grund ist aber m. E. nicht stichhaltig; denn auch sonst wird 
i n  G e s e t z  u n d  R e c h t s p r e c h u n g  s c h o n  d a s  H a n d e l n  i m  B e w u s s t s e i n  d e r  M ö g l i c h ­
keit eines für den Gegner entstehenden Schadens als sittenwidrig, sogar bis­
weilen als strafwürdig, beurteilt. _ , 

Auch das Reichsgericht aber hat in seinem Urteil vom 5. VI. 1930 ') die 
ungünstige Schlussfolgerung deshalb abgelehnt, weil das Beweismittel der Blut­
probe noch in den meisten Fällen versage, insofern höchstens 8°/o der Unter­
suchungen eine Schlussfolgerung gegen die Vaterschaft eines bestimmten Mannes 
sich ergeben haben. Es könne deshalb unter keinen Umständen gerechtfertigt 
werden, bei Weigerung des Gegners den Beweisführer so zu stellen, als ob 
sein Fall zu der geringeren Zahl derjenigen gehöre, in denen ein Ergebnis erzielt 
werden könne. Ein weiterer Grund für die Ablehnung sei auch darin zu erblicken, 
d a s s  d i e  B l u t p r o b e  n o c h  o f t  a u s  F u r c h t  v o r  d e r  U n Z u v e r l ä s s i g k e i t  
dieses Beweismittels abgelehnt werde. Erst, wenn in der Bevölkerung 
sich das Vertrauen auf die Zuverlässigkeit durchgesetzt habe, könnten Schluss­
folgerungen zugunsten des Beweisführers möglich sein. Auch diese Gründe 
des RG überzeugen nicht; erfolgt die Weigerung trotz eingehender gerichtlicher 
Belehrung über die Sicherheit der Blutprobe, und ohne dass stichhaltige Gründe 
angegeben werden, so ist für ein begründetes Misstrauen gegen den Weigernden 
Grund vorhanden. 

Immerhin wird diese Stellungnahme der Obersten Gerichte auch für die 
unteren Instanzen richtunggebend sein, sodass der Blutprobebeweis sehr oft 
an der Weigerung der daran Beteiligten endgültig scheitern wird. 

Als weitergehende Folgerung hat aber die Rechtsprechung noch den Grund­
satz aufgestellt, dass das Armenrecht zu versagen ist, wenn der Antragsteller 
nicht zugleich mit dem Armenrechtsgesuch die Einwilligungserklärung der Betei­
ligten in die Blutentnahme vorlegen kann. Denn nach Ansicht einiger Gerichte26), 
darunter auch des Kammergerichts, ist beim Fehlen dieser Einwilligungserklärung 
die Rechtsverfolgung von vorneherein aussichtslos, da der Antragsteller den 
Beweis für seine Behauptung nicht erbringen kann. Grundsätzlich wird daher 
bei Fehlen dieser Einwilligungserklärung das Armenrecht, damit der staatliche 
Rechtschutz, versagt. Diese Massnahme ist ausserordentlich scharf einschneidend, 
sind doch heute viele Kreise der Bevölkerung in ihrer Rechtsverfolgung auf 
das Armenrecht angewiesen. Zudem ist diese Rechtsfolgerung irrig, da die 
Prüfung des Armenrechtsgesuches sich nicht auf die Beweisaussicht, sondern 

25) Aktenz. IV. 188/30. 
26) K.G Beschluss V.4.IV. 1930—8.W.8557/29; O.L.G. Stuttgart V. 10111.28—2. W. 117 

in J. W. 1928, S. 2160, die es allerdings genügend sein lässt, wenn der Antragsteller die 
Einwilligung nur glaubhaft behauptet. 
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nur auf die Rechtslage an sich, erstrecken darf. Indessen ist auch die Ein­
stellung des Kammergerichts vorderhand für die unteren Instanzen richtung­
gebend. 

Als Folge dieser Rechtsprechung ergibt sich, dass das Blutprobeverfahren 
zwar an sich als Beweismittel zugelassen ist, aber durch die erlaubte Weigerung 
der Beteiligten in die Blutentnahme endgültig ausgeschaltet werden kann. Die 
Blutprobe spielt also noch bei weitem nicht die Rolle, die ihr wegen ihrer objek­
tiven Ergebnisse vor allen anderen Beweismitteln zukäme, werden doch durch 
sie die unsicheren und Unheil stiftenden Zeugenaussagen als einzige Grundlage 
der richterlichen Entscheidung ausgeschaltet. Schuld hieran ist das z. Zt. den 
Parteien und Zeugen zugestandene Weigerungsrecht. Da die jetzt geltenden 
Prozessordnungen (Straf-und Zivil-) keine Handhabe zu dem gerichtlichen Zwang 
der Bluthergabe bieten, ist eine entsprechende Änderung dieser Gesetze er­
forderlich. Vorschläge hierfür sind in der Rechtsliteratur vorhanden. 

Kaution und Armenrecht lettländischer Staatsangehöriger in 
deutschen Gerichten. 

Seitdem die Lettländische Republik mit dem Deutschen Reich am 28. 
Juni 1926 den Vertrag über Regelung der wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen Lettland und Deutschland abgeschlossen hatte, erkannten die lett-
ländischen Gerichte den Deutschen Staatsangehörigen, wenn die sonstigen 
Voraussetzungen hierzu vorlagen, anstandslos das Armenrecht zu; ebenso 
wurden von nun ab die gegen reichsdeutsche Kläger erhobenen Einreden 
auf Sicherstellung der Gerichtskosten (cautio judicatum solvi) regelmässig 
abgewiesen. Die rechtliche Grundlage zu einer solchen Praxis gab Art. 1 § 4 
des Vertrages vom 28. Juni 1926 (publ. in Lettland im RGbl. 1926/153, in 
Deutschland im RGbl. II. S. 632), der Folgendes bestimmt: 

„Die Angehörigen eines jeden der vertragschliessenden 
Teile sollen freien Zutritt zu den Gerichten und den diesen gleich­
gestellten Behörden haben, zur Verfolgung und Verteidigung ihrer 
Rechte, und in dieser Hinsicht alle Rechte und Befreiungen ge­
messen, die den Inländern zustehen . . 

In dieser Bestimmung sahen die lettländischen Gerichte eine generelle 
Gleichstellung der Reichsdeutschen den eigenen Staatsangehörigen, eine 
Gleichberechtigungsklausel, die den Angehörigen des Deutschen Reiches das 
Maximum der für Ausländer überhaupt denkbaren Rechte gewährt (denn 
kein Staat kann den Ausländer in irgend einer Beziehung besser stellen, 
als den eigenen Bürger) und die daher auf die Stellung des Deutschen 
Reichsangehörigen im Prozess in jeder Hinsicht anzuwenden ist.x) 

In der ersten Zeit nach dem Vertrage vom 28. Juni 1926 gewährten 
auch die deutschen Gerichte erster Instanz in entsprechenden Fällen lettländi-

*) Dieser Standpunkt wird u. and. vom Lettländischen Appellhof in seiner Entscheidung 
vom 22. November 1926, welche die Anwendbarkeit der „cautio judicatum solvi" auf dänische 
Bürger betrifft, und in unserer Zeitschrift, I. Jahrg. 1926 Heft 3, Seite 199, abgedruckt ist, 
vertreten. 
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sehen Staatsangehörigen das Armenrecht, das Berliner Kammergericht (Gericht 
zweiter Instanz) stellte sich dagegen in einigen Entscheidungen auf einen 
anderen Standpunkt. So erklärt der 14. Zivilsenat des Kammergerichts in 
seinem Beschluss vom 5. November 1929 in S. Dassel — Wellersen, Aus­
länder hätten nach § 114 II ZPO. auf das Armen rech t nur Anspruch, wenn 
die Gegenseitigkeit verbürgt ist. Im Verhältnis zu Lettland sei dies nach der 
Allgemeinen Verfügung vom 8. März 1922 (Just. Min. Bl. 22 S. 68) nicht 
der Fall (So auch OLG. Augsburg in Jur. Wochenschrift 1925 S. 1928 und 
Stein — Jonas, Kommentar zur ZPO. 14. Aufl. 1928 Anm. III zu § 114). In 
einem dem Senat vorliegenden Bescheide vom 9. VI. 28 habe der Preussische 
Justizminister mitgeteilt, dass sich an der durch die oben erwähnte Allgem. 
Verfügung mitgeteilten Rechtslage nichts geändert habe. 

Diesen Standpunkt vertrat das Berliner Kammergericht selbst nachdem 
Lettland dem Haager Abkommen vom 17. Juli 1905 beigetreten war (Rgbl. 
1930/36), indem der 10. Zivilsenat in seinem Beschluss vom 15. Februar 
1932 in S. Erkens — Kopp darauf hinwies, in Lettland gelte noch die alte 
russische Zivilprozessordnung. Nach ihr könne zwar gemäss § 571 Ausländern 
das Armenrecht gewährt werden, aber diese Bewilligung habe nur bedingte 
Bedeutung, weil sie jederzeit durch die vom Beklagten erhobene Einrede der 
mangelnden Sicherheit für die Prozesskosten bedeutungslos gemacht werden 
könne, so dass ein Deutscher, auch wenn ihm das Armenrecht gewährt ist, 
Sicherheit wegen der Prozesskosten zu leisten hätte. Das lettische Recht sei 
demnach für Deutsche ungünstiger, als das deutsche Recht für Ausländer. 
Daher könne die materielle Gegenseitigkeit im Sinne des §114 Abs. II ZPO. 
im Verhältnis zwischen dem Deutschen Reiche und Lettland nicht als ver­
bürgt angesehen werden. 

In letzter Zeit scheint dagegen ein Umschwung in der Stellungnahme 
des Kammergerichts in der Frage der Gewährung des Armenrechts an Lett­
länder sowie der „cautio judicatum solvi" eingetreten zu sein, denn durch Be­
schluss vom 8. April 1932 im S. Rappoport — Rappoport hat der 28. Zivilsenat 
des Kammergerichts unter Abänderung seines früheren Beschlusses vom 8. 
Januar 1932 den Beschluss des Landgerichts III in Berlin vom 5. Dezember 
1931 aufgehoben und das Landgericht angewiesen von dem Bedenken, dass 
die Gegenseitigkeit im Sinne des § 114 Abs. 2 ZPO. nicht verbürgt sei, 
Abstand zu nehmen. Die Begründung lautet im Wesentlichen wie folgt: 

„Der Senat hat sich in seinem Beschluss vom 8. Januar 1932 gleich 
dem Landgericht auf den Standpunkt gestellt, dass im Verhältnis des Deut­
schen Reiches zu Lettland die Gegenseitigkeit nicht verbürgt sei. Diese 
Auffassung deckte sich mit derjenigen des 25. Zivilsenats in Sachen 
Rudnik c/a Wölpe — 25. U. 15146. 30 und wurde abgeleitet aus § 571 Ziff. 5 
der in Lettland geltenden alten russischen Zivilprozessordnung. Nach dieser 
Bestimmung kann der Beklagte, ohne Erklärungen in der Sache selbst abzu­
geben, von dem als Kläger auftretenden Ausländer, der nicht in lettländischem 
Dienste steht und unbewegliches Vermögen in Lettland nicht besitzt, Sicherheit 
für die Kosten des Prozesses und die Schäden, die der Beklagte erleiden 
könnte, verlangen. Von dieser Verpflichtung ist der in Lettland klagende 
Ausländer an sich auch nicht durch Zulassung zum Armenrecht befreit. Der 
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Senat hat deshalb in seinem früheren Beschluss angenommen, dass die Ge­
genseitigkeit im Sinne des § 114 Abs. 2 ZPO. nicht verbürgt sei. Diese 
Auffassung Iässt sich jedoch bei nochmaliger Prüfung des gegenwärtig be­
stehenden Rechtszustandes nicht aufrechterhalten. Allerdings erscheint es 
zweifelhaft, ob an dem früher unstreitig bestehenden Rechtszustande, wonach 
die Gegenseitigkeit nicht verbürgt war (vgl. Allgem. Verf. vom 8. März 1932 — 
I. M. Bl. 22 S. 68.), schon der zwischen dem Deutschen Reich und der Lett­
ländischen Republik geschlossene Vertrag vom 28. Juni 1926 (RGBl. II. S. 
632) etwas geändert hat. Es ist nicht ersichtlich, dass die Bestimmung des 
Art. I § 4 dieses Vertrages auch die Sonderstellung, die der Ausländer nach 
der deutschen Prozessordnung auf dem Kostengebiet einnimmt, umfasst. In­
dessen kommt es darauf im vorliegenden Falle auch nicht an. Denn auf jeden 
Fall ist eine Änderung des früheren Rechtszustandes spätestens durch den 
am 26. März 1930 erfolgten Beitritt Lettlands zum Haager Abkommen über 
den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 mit Wirkung vom 26. Mai 1930 ab her­
beigeführt worden (RGBl. II 1930 S. 779). Art. 17 a. a. O. bestimmt aus­
drücklich, dass keine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, unter welcher Be­
nennung es auch sei, den Angehörigen eines der Vertragsstaaten, die in 
einem dieser Staaten ihren Wohnsitz haben und vor den Gerichten eines 
a n d e r e n  d i e s e r  S t a a t e n  a l s  K l ä g e r  a u f t r e t e n ,  w e g e n  i h r e r  E i g e n s c h a f t  
als Ausländer oder wegen Mangels eines inländischen Wohnsitzes aufer­
legt werden darf. Damit ist auch in den Fällen, in welchen das Armen­
recht einem ausländischen Kläger bewilligt worden ist, die Anwendung des 
§ 871 Ziff. 5 der in Lettland geltenden alten russischen Zivilprozessordnung 
ausgeschlossen. Da auch nach den sonst beigebrachten Unterlagen in dieser 
Sache und in der Sache Knopp gegen Büsgen und Erkens (10. U. 13775. 
31 — Hülle Bl. 145) die lettischen Gerichte den rechtlich begründeten An­
spruch deutscher Kläger auf Zulassung zum Armenrecht anerkennen und tat­
sächlich erfüllen, war der Beschluss des Senats vom 8. Januar 1932 abzu­
ändern und das Landgericht unter Aufhebung des Beschlusses vom 5. De­
zember 1931 anzuweisen, von seinem früheren Bedenken Abstand zu nehmen." 

Der in vorstehendem zum Ausdruck gekommenen neuen Auffassung des 
Kammergerichts, die sich mit derjenigen der lettländischen Gerichte deckt, 
kann nur beigepflichtet und mit Befriedigung konstatiert werden, dass nun­
mehr Aussicht vorhanden ist, dass im Rechtsverkehr zwischen Lettland und 
Deutschland die sog. „cautio judicatum solvi", die der lettländische Appell­
hof bereits im Jahre 1926 in dem oben erwähnten Urteile als „veralteten 
Hemmschuh internationaler Beziehungen" bezeichnet hatte, endgültig in 
Fortfall kommt und, was das Armenrecht betrifft, dem bisherigen Zustande 
ein Ende bereitet ist, der tatsächlich für mittellose in Deutschland Recht 
suchende Lettländer Rechtlosigkeit gleichkam, da sie dort einen Prozess nur 
unter der Voraussetzung der für sie unerschwinglichen Gerichtskosten führen 
konnten, zu denen, infolge des, ausser bei den Amtsgerichten, herrschenden 
Anwaltszwanges auch noch die nicht unerheblichen Anwaltsgebühren 
hinzukamen. 

R .  v .  F r e y  m a n n .  

51 



Rechtsprechung. 
Lettland. 

Wohnsitz bei Ehescheidung. 

In dieser Frage hat der Senat in Sachen Max Reinhardt eingehend 
Stellung genommen Die Senatsentscheidung hat folgenden Wortlaut: 

Laut Art. 3066 des BPR ist als Wohnort oder Domizil einer Person 
derjenige Ort anzusehen, der den Mittelpunkt ihres bürgerlichen Lebens 
oder ihrer Geschäfte bildet. Der Wohnsitz wird begründet: 1) durch den 
Willen sich an einem bestimmten Ort niederzulassen (animus manendi) und 
2) durch die tatsächliche Niederlassung (habitatio) an diesem Ort. Den 
Willen zur Begründung eines Domizils bringt man zum Ausdruck und zur 
Ausführung (Ausführung des Entschlusses) entweder durch Gründung eines 
neuen Haushalts oder dadurch, dass man den grössten Teil seiner Güter 
(falls nicht das erste Domizil vollständig aufgegeben wird) in jenen Ort 
bringt und daselbst zu wohnen anfängt (Art. 3067; Erdmann, System, I. 
S. 88. Anm. 2—4). Es unterliegt keinem Zweifel, dass die im Art. 3067 
angeführten Arten der Begründung eines Domizils nur als Beispiele gelten 
können und ihre Aufzählung nicht erschöpfend ist. Ausserdem sind die an­
geführten Arten der Begründung eines Domizils nicht kumulativ, sondern 
alternativ zu verstehen. Andererseits weist das BPR auf solche Handlungen 
hin, die nicht genügen, um den Willen einer Person zur Begründung eines 
Domizils an einem bestimmten Ort zu erweisen (Art. 3068 u. Anm.). Der 
Appellhof hat auf Grund der von ihm angeführten Umstände und Erwä­
gungen festgestellt und dieses leugnet an sich auch nicht die Beklagte, dass 
der Kläger am 7. Februar 1931 in Riga eingetroffen ist (jedoch nicht am 
9. Februar, wie die Beklagte in ihrer Kassationsklage behauptet), dass der 
Kläger in Riga am 8. Februar eine Wohnung gemietet hat, dass er mit der 
Direktion der Lettländischen National-Oper einen Vertrag über die Insze­
nierung der „Fledermaus" vor Schluss der Saison 1930/31 abgeschlossen 
hat und dass er am 7. Februar mit dem Deutschen Theaterverein einen 
Vertrag über die Inszenierung einiger Aufführungen in den Jahren 1931/1933 
abgeschlossen hat. Ferner hat der Appellhof festgestellt, dass der Kläger 
nach Lettland seinen Hausrat übergeführt und seine Wohnung in Riga 
weiter beibehalten hat, dass er in Bullen eine Wohnung gemietet und dort 
den Sommer verbracht hat, dass er endlich vom Innenministerium eine Auf­
enthaltserlaubnis für ein Jahr erwirkt hat, wenngleich der Kläger seit Er­
hebung der Klage (vom 14. Februar 1931 bis zum Oktober 1931) in Lett­
land nur 55 Tage verbracht hat, in welcher Zeit er Reisen nach Berlin, 
Stockholm usw. unternahm. Auf Grund dieser in der Sache festgestellten 
Umstände konnte der Appellhof zum Schluss gelangen, dass der Kläger 
schon vor Erhebung der Klage sein Domizil in Lettland begründet hatte. 
Diese Feststellung des Appellhofs bezieht sich auf die tatsächlichen Um­
stände der Sache und ist daher im Kassationsverfahren nicht weiter zu über­
prüfen. (Entsch. d. Russ. Sen. 78/41; 82/29; 88/72.) Das Hauptargument 
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der Beklagten gegen die Feststellung des Appellhofs, dass es nämlich in so 
kurzer Zeit (vom 7. Februar bis zum 14. Februar) nicht möglich sei ernstlich 
ein Domizil zu begründen, fällt hier nicht ins Gewicht. Tatsächlich sieht das 
Gesetz in dieser Hinsicht keine Minimalfrist vor, sondern weist noch aus­
drücklich darauf hin (Art. 3067 Pkt. 3 in fine), dass es eine Art der Wahl 
eines Domizils ist, wenn jemand „den grösseren Teil seiner Sachen an einen 
Ort gebracht hat und dort zu wohnen anfängt". Der Wille zur Begrün­
dung eines Domizils (die Absicht, „Entschluss" nach Erdmann; siehe auch 
die Terminologie des BPR im Art. 2936 Pkt. 3) kann folgerichtig zum Aus­
druck gebracht und in die Tat umgesetzt werden auch in einem einzigen 
Augenblick, d. h. beim Umzug an einen neuen Wohnort. Allerdings kann 
die Frage aufgeworfen werden, wie lange dieser Wille tatsächlich aufrecht­
erhalten wurde; auch in dieser Hinsicht (Art. 3071) verlangt das Gesetz, 
um das in der obenerwähnten Art begründete Domizil aufzuheben, die aus­
drückliche Bekundung eines solchen gegenteiligen Willens und seine tatsäch­
liche Ausführung. Der Appellhof weist ganz richtig darauf hin, dass dadurch 
allein, dass der Kläger als Künstler den grössten Teil des Jahres hindurch 
andere Orte und Städte aufsucht, wo er sich ebenfalls mit Inszenierungen 
beschäftigt, er nicht ohne weiteres sein einmal in Lettland begründetes 
Domizil aufgehoben hat. Im Zusammenhang hiermit ist auch die Frage — 
worauf der Appellhof richtig hinweist — verneinend zu entscheiden, ob der 
Umstand, dass der Kläger in Berlin ein Domizil besitzt, die Möglichkeit 
einer gleichzeitigen Begründung eines Domizils in Riga ausschliesst. Um ein 
neues Domizil zu begründen, ist die Auflösung des bisherigen nicht erfor­
derlich, da nach Art. 3073 gleichzeitig ein Domizil an zwei Orten bestehen 
kann (Erdmann, a. a. O. S. 88, Anm. 5). Das Gesetz schliesst dabei gar-
nicht die Möglichkeit aus, dass beide oder mehrere Domizile in wirtschaft­
licher und ideeller Hinsicht ungleich sein können; das Gesetz lässt durch­
aus eine solche Situation zu, dass das eine Domizil in diesem Sinne ein 
gewisses Ubergewicht über das andere hat, wenn nur die Tätigkeit der 
betreffenden Person sich an ihren beiden oder mehreren Domizilen konzent­
riert, wie dieses im Falle des Klägers als eines Organisators von Theater­
aufführungen von internationalem Ausmasse durchaus möglich ist. Daher 
hatte der Appellhof auch genügend Grund, das Gesuch der Beklagten, die 
von ihr aufgegebenen Zeugen darüber zu vernehmen, dass Riga im Ver­
gleich zu Berlin nicht im gleichen Masse der Mittelpunkt der Tätigkeit des 
Klägers sei, abzuweisen, denn das Gesetz (Art. 3037) lässt im Prinzip 
mehrere Domizile zu. Die Frage, ob und wieweit verschiedene Domizile in 
einer Person vereinbar sind, entscheidet das Gericht nach eigenem Ermessen. 
Der Appellhof hat die tatsächlichen Umstände zur Begründung seiner An­
sicht angeführt, warum Riga in jedem Falle als eins der Domizile des Klägers 
anzusehen ist, wo der Kläger gerade eine solche Tätigkeit entwickelt, die 
ihrem Wesen nach von der zentralen, beruflichen Tätigkeit seines Lebens 
umfasst wird. In der Erkenntnis, dass Riga, ebenso wie Berlin, das tatsäch­
liche Domizil des Klägers im juristischen Sinne ist, und nicht nur ein Auf­
enthaltsort, konnte der Appellhof die Frage über das Ubergewicht des einen 
Domizils über das andere für belanglos ansehen und eine Feststellung dieses 
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Übergewichts als überflüssig abweisen. Die Frage des Übergewichts würde 
erst dann ins Gewicht fallen, wenn der Appellhof noch nicht das Problem 
entschieden hätte, ob Riga oder Berlin das Domizil des Klägers sei. Wenn 
aber der Appellhof auf Grund der von ihm angeführten Daten anerkennt, 
dass der Kläger auf jeden Fall ein Domizil in Riga hat, dann brauchte er 
sich auch nicht in die Entscheidung einzulassen, ob der Kläger an irgend­
einem anderen Orte eine noch intensivere und umfassendere Tätigkeit ent­
wickelt, wenn nur das Gesetz die Möglichkeit mehrerer Domizile zu be­
gründen zulässt, was gerade im BPR der Fall ist. Deshalb konnte der 
Kläger sein Domizil in Riga begründen, ohne sein altes Domizil in Berlin 
oder an einem andern Orte aufzugeben, wo er vielleicht eine ebenso inten­
sive Organisationstätigkeit entwickelt. Zwar muss nach einem allgemein­
gültigen prozessualen Grundsatz die rechtliche Grundlage für einen Rechts­
anspruch schon zur Zeit der Klageerhebung vorhanden sein. Doch ist auch 
dieser Grundsatz im vorliegenden Falle nicht verletzt worden. Um sein Do­
mizil an einem bestimmten Orte zu begründen, genügt es, wie oben darge­
stellt, dass man dort auch nur zu wohnen „anfängt". Der Appellhof hat 
konstatiert, dass der Kläger schon vor Erhebung der Klage in Riga zu wohnen 
begonnen hatte, und zwar durch die tatsächlichen Massnahmen, die er bald 
nach seinem Eintreffen in Riga traf, die der Appellhof in seiner Urteils­
begründung genau aufzählt und die ad materiam von der Beklagten nicht 
bestritten werden. Der Appellhof konnte sich auf das Verhalten des Klägers 
nach Erhebung der Klage berufen, und zwar in dem Sinne, dass dieses 
dem Appellhof Grund zur Feststellung gab, dass der Kläger seinen von An­
fang an geäusserten Willen und Entschluss, in Riga ein Domizil zu begründen, 
n i c h t  a u f g e g e b e n  h a t t e ,  s o n d e r n  d a s s  e r  t a t s ä c h l i c h  i n  L e t t l a n d  z u  b l e i b e n  
und sich dort zu dauerndem Aufenthalt niederzulassen begonnen hatte. Ge­
rade um diese Absicht des Klägers zu unterstreichen, konnte der Appellhof 
seine Feststellung mit solchen weiteren Massnahmen des Klägers begründen, 
die er erst nach Erhebung der Klage ergriffen hatte. Die Motive, die den 
Kläger zur Wahl Lettlands und gerade Rigas als Domizil veranlasst haben, 
sind ein rein psychologisches Moment, und fallen deshalb bei der Entscheidung 
der Frage über die juristischen Folgen der Begründung eines Domizils im 
Sinne der Schaffung eines Gerichtsstandes nicht ins Gewicht. Die Schaffung 
eines Gerichtsstandes durch Klageerhebung ist ein rein zivilprozessualer Akt, 
auf den nicht etwa die Bestimmungen des Zivilgesetzes über fiktive oder 
simulierte Rechtsgeschäfte angewandt werden dürfen. Deshalb gibt auch der 
Art. 2951 des BPR (über fiktive Rechtsgeschäfte) und Art. 2952 (über simulierte 
Rechtsgeschäfte) der Beklagten nicht das Recht, die Zuständigkeit des Rigaer 
Bezirksgerichts auf der Grundlage anzustreiten, dass der Kläger sein Domizil 
in Riga erwählt und begründet hat mit der Absicht, dort einen Gerichtsstand 
für die Verhandlung der vorliegenden Klage zu schaffen. Ebensowenig könnte 
die Beklagte die Begründung des Domizils in Riga als fiktiv anstreiten, weil 
der angeführte Akt an sich nicht nur in einer Willensäusserung besteht, sondern 
sich in konkreten Handlungen äussert, die durch den Appellhof mit Bestimmt­
heit festgestellt worden sind. Unabhängig davon bezieht sich die Feststellung 
des Appellhofs über den fiktiven Charakter einer bestimmten Rechtshandlung 
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auf die tatsächliche Seite der Sache und ist deshalb im Kassationsverfahren 
nicht zu überprüfen. Damit fallen alle Erklärungen der Beklagten in ihrer 
Kassationsklage fort, in denen sie die Richtigkeit der Feststellungen des 
Appellhofs ad materiam anstreitet. Nach den angeführten allgemeinen Er­
wägungen sind die einzelnen Erklärungen der Beklagten in ihrer Kassations­
klage durchzusehen; hierbei ist zunächst zu bemerken, dass die Feststellung 
des Appellhofs über die Natur der tatsächlichen Vorbedingungen eines Do­
mizils, wie sie das BPR. vorsieht, zur tatsächlichen Seite der Sache gehört 
und daher im Kassationsverfahren nicht zu überprüfen ist. Der Appellhof hat 
den Begriff des Domizils richtig nach dem BPR. und der Theorie definiert, 
und die Beklagte bestreitet auch nicht, dass der Appellhof die Bestimmungen 
des BPR. inbezug auf das Domizil richtig interpretiert hat. Sie rügt nur die 
Feststellungen des Appellhofs über das Vorliegen der tatsächlichen Voraus­
setzungen für die Begründung eines Domizils in der in Rede stehenden Sache. 
Wenn nun aber — wie oben nachgewiesen — gerade diese Feststellung des 
Appellhofs eine Feststellung ad materiam ist, dann fallen alle Erklärungen 
der Beklagten, in denen sie die Richtigkeit der Feststellungen des Appell­
hofs ad materiam anstreitet, und in denen sich der Hauptteil der Kassations­
klage („A") erschöpft, ganz von selbst fort. Wenn das Domizil des Klägers 
gesetzlich in Riga begründet worden ist, dann hat er auch das Recht auf 
Grund von Art. 631, des Ehegesetzes die Ehescheidungsklage im lettländi­
schen Gericht anzustrengen. Der Umstand, dass — wie die Beklagte be­
hauptet — der Kläger tschechoslowakischer Staatsangehöriger ist, kann nicht 
die in den lettländischen Gesetzen vorgesehene Kompetenz der lettländischen 
Gerichte in Ehescheidungssachen verändern, wenn die Klage am Ort des 
Domizils des Klägers in Lettland erhoben wurde. Weder das frühere Russ­
land, noch Lettland haben sich der Haager Konvention vom 12. Juli 1902 
angeschlossen (Senatsentscheid 28/708 in Sachen Landolt); deshalb brauchte 
auch der Kläger sich weder an die tschechoslowakischen Gerichte zu wenden, 
noch mussten in seiner Ehescheidungssache die tschechoslowakischen Gesetze 
angewandt werden. Ganz im Gegenteil, laut Art. 1 des Lettländischen Ehe­
g e s e t z e s  i s t  d i e s e s  G e s e t z  a u f  a l l e  E i n w o h n e r  L e t t l a n d s  a l s  s o l c h e  
anzuwenden, also nicht nur auf die lettländischen Bürger allein (siehe den 
angeführten Senatsentscheid). Lettland hält sich also in diesem Gesetz, wie 
überhaupt in allen seinen Gesetzen, nicht an das Nationalitäts-, sondern an 
das Territorialprinzip. Die Frage über die Vollstreckbarkeit des Scheidungs­
urteils resp. seine internationale Anerkennung spielt in der vorliegenden 
Sache überhaupt keine Rolle. Damit fallen die Erklärungen der Beklagten 
im Teil „B" ihrer Kassationsklage fort. Im II. Teil der Kassationsklage be­
hauptet die Beklagte, dass in dieser Sache die im Art. 50 des Ehegesetzes 
erwähnten Vorbedingungen nicht vorhanden wären. Dennoch hat der Appell­
hof in dieser Hinsicht festgestellt, dass die Parteien zum mindesten in den 
letzten 3 Jahren getrennt gelebt haben. Diese Feststellung des Appellhofs 
bezieht sich gleichfalls auf die tatsächliche Seite der Sache und ist des­
halb im Kassationsverfahren nicht zu überprüfen. Damit werden vor allem 
auch alle Erklärungen der Beklagten im II. Teil ihrer Kassationsklage, in 
denen sie die Richtigkeit der Feststellungen des Appellhofs ad materiam 
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anstreitet, gegenstandslos. Ferner erblickt der Appellhof — im Gegensatz 
zur Beklagten — ganz richtig die Trennung der Eheleute gerade darin, 
dass sie weder einen gemeinsamen Haushalt führen, noch nähere Beziehungen 
pflegen, d. h. dass die Trennung von Tisch und Bett durchgeführt ist; hierbei 
fällt es nicht ins Gewicht, dass sie sich hin und wieder treffen, zum Beispiel 
im Interesse der Kinder. Die Beklagte hat selbst während der Sitzung des 
Appellhofs auf die Frage des Vorsitzenden (II. S. 120) ausdrücklich erklärt, 
dass der Kläger im Laufe der fraglichen 3 Jahre nicht mehr im Hause Kupfer­
graben 7, Berlin, gewohnt hat. Im Gegensatz zur Meinung der Beklagten, 
schliesst der Umstand, dass beide Parteien Künstler sind, an sich durch­
aus nicht das Zusammenleben (nicht getrenntes Leben) der Parteien aus. 
Die vorliegende Klage ist nicht wegen Zerrüttung des Ehelebens erhoben 
worden (etwa auf Grund d. Art. 49 Pkt. 3), sondern auf Grund des Art. 50, 
d. h. unabhängig von den Gründen des getrennten Lebens. Damit werden 
schliesslich auch die Erklärungen der Beklagten im II. Teil ihrer Kassations­
klage gegenstandslos. Aus diesem Grunde konnte auch der Appellhof das 
Gesuch der Beklagten, die von ihr genannten Zeugen, die darüber aussagen 
sollten, dass die Parteien sich in den von ihr angeführten Hotels und 
Restaurants getroffen haben, zu vernehmen, abweisen, weil der Appellhof ganz 
richtig darauf hinweist, dass ein solches Zusammentreffen nicht als Unter­
brechung des getrennten Lebens anzusehen ist. 

Aus den obenangeführten Gründen befindet der Senat, dass der Appell­
hof die von der Beklagten angeführten Gesetze nicht übertreten hat und 
deshalb ihre Kassationsklage als unbegründet abzuweisen ist. 

(Entsch. des Ziv. Kass. Dep. des Lettl. Senats vom 1/30. Juni 1932, 
N r .  2 0 9 8 / 3 2 ,  m i t g e t e i l t  v o n  v e r e i d .  R e c h t s a n w a l t  B .  B e r e n t ) .  

Literatur. 
Professor Dr. E. Tatarin-Tarnheyden. 

Volksstaat oder Parteienstaat. 
Rostock. 1931. Carl Hinstorffs Verlag. 

Unser Landsmann hat diese Rede bei der akademischen Feier des 
sechzigjährigen Gedenktages der Gründung des deutschen Reiches in der 
Aula der Universität Rostock gehalten. Die Arbeit trägt den Charakter einer 
Festrede und zeichnet sich durch ansprechende Form und Lebendigkeit aus. 

Die Abhandlung setzt sich u. a. mit den Arbeiten Radbruchs und 
anderen auseinander, die die Parteien als rechtliche Faktoren des Ver­
fassungslebens ansehen. Ihnen gegenüber weist Tatarin auf die in der 
Weimarer Verfassung enthaltenen Faktoren der gestalteten Volksganzheit hin, 
auf die überragende Bedeutung der volonte generale, die — fern allem 
Parteienwillen — Volkswille als Ganzheit ist. 

S t e g m a  n .  
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Dr. Edgar Tatarin-Tarnheyden, Rostock. 

Die Enteignung des deutschen Doms zu Riga 

im Lichte des modernen Staats-, Verwaltungs- und Völkerrechts. 

Beiheft zur „Zeitschrift für Völkerrecht", Bd. XVI. Breslau 1932. 

J. U. Kern's Verlag (Max Müller). 

Unter dem weitschweifigen, den Kern der Sache umgehenden Titel: 
„Ergänzung zum Gesetz über die Ueberweisung von Kathedralen an den 
ev.-luth. Bischof Lettlands und den katholischen Bischof in Riga" (Papildi-
näjums likumä par katedräju pieskirsanu Latvijas ev.-lut. biskapam un katoju 
biskapam Riga) hat die Lettländische Regierung am 29. September 1931 eine 
Notverordnung erlassen (Gbl. 192), die in deutschen Kreisen des Landes 
zutreffender als „das Gesetz über Enteignung der Rigaschen Domkirche" 
bezeichnet wird. Diese Notverordnung, welche die gesamte deutsche Bevöl­
kerung Lettlands auf das heftigste erregte, hat auch in wissenschaftlichen 
Kreisen des Auslandes, namentlich in Deutschland, lebhaftes Interesse in 
Anspruch genommen, spielen hier doch aktuelle Probleme des modernen 
öffentlichen Rechts hinein, um deren Gestaltung sich die internationale 
Rechtswissenschaft gegenwärtig müht. 

Die obengenannte, als Beiheft zur „Zeitschrift für Völkerrecht", Bd. XVI, 
erschienene Arbeit von Dr. Edgar Tatarin-Tarnheyden, ord. Professor des 
Staats- und Völkerrechts an der Universität Rostock, behandelt die rechtliche 
Seite der Massregel der lettländischen Regierung vom 29. September 1931 
in der allumfassendsten Weise, und zwar auf ihre kirchenrechtlichen Grund­
lagen hin, von der staats- und verwaltungsrechtlichen Seite des Problems, 
sowie in ihren Beziehungen zum Völkerrecht, und schliesst mit einigen durch 
die Domenteignung veranlassten rechtsphilosophischen Ausführungen. 

Die Untersuchung der kirchenrechtlichen Grundlagen der Frage in 
ihrer historischen Entwicklung über die Zeit der polnischen und russischen 
Herrschaft zu der gegenwärtig geltenden autonomen Verfassung der ev.-luth. 
Kirche Lettlands führt den Verfasser zu dem Ergebnis, dass 1. die Dom­
kirche zu Riga sich seit ihrer Erbauung im Besitz der Deutschen Rigas be­
funden hat, dass 2. selbst, wenn man bis heute ein Eigentumsrecht der 
deutschen Domgemeinde am Dom nicht anerkennen wollte, es doch keinem 
Zweifel unterliegen kann, dass seit Abscheidung einer solchen Spezial-
gemeinde aus der Rigaschen „civitas", derselben das alleinige Nutzungsrecht 
an der Kirche zugestanden hat, und dass endlich 3. der Domgemeinde im 
Moment der Enteignung der ausschliessliche Besitz am Dom, sowie das ge­
setzliche Verwaltungs- und Verfügungsrecht über die Domkirche zustand. 

Vom staats- und verwaltungsrechtlichen Standpunkte aus konstatiert 
Tatarin, dass, wenngleich die Notverordnung dem Buchstaben nach nur von 
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der Neuregelung der Verwaltung und Nutzung an der Domkirche spricht, 
dem Wesen °nach doch eine Enteignung der deutschen Domgemeinde 
gegenüber vorliegt, denn nach der herrschenden westeuropäischen Lehre 
verstehe man unter Enteignung selbst die Entziehung eines einzelnen Be­
standteils des Eigentumsrechts bzw. die Einschränkung dieses Rechts. Eine 
Enteignung dürfe aber nur auf Grund eines Gesetzes und zwar eines Ge­
setzes im materiellen Sinne stattfinden, nicht aber durch einen Einzelakt 
(Verwaltungsakt) des Gesetzgebers, der keine Normensetzung darstellt. Die 
Notverordnung hätte demnach gegen die auch in Lettland, trotz Fehlens 
eines Grundrechtskatalogs in der Verfassung, bestehende Eigentumsgarantie 
Verstössen und auch die gesetzlich festgelegte Kirchenautonomie verletzt. 
Auch habe die nach Art. 81 der Verfassung für eine Notverordnung er­
forderliche „dringliche Notwendigkeit" nicht vorgelegen. Ferner verletze 
dies individuelle Ausnahmegesetz den auch für den Gesetzgeber 
verbindlichen Satz des Art. 82 von der Gleichheit aller Bürger vor dem 
Gesetz. So habe man es materiell und formell mit einem Rechts- und Ver­
fassungsbruch zu tun. 

Dieser, dem staatlichen Recht der eigenen lettländischen Rechtsord­
nung gegenüber erfolgte Rechtsbruch ist, nach Tatarin, zugleich eine völker­
rechtliche Rechtsverletzung und zwar eine Verletzung der von Lettland in 
seiner Minderheitenschutz-Deklaration vom 7. Juli 1923 dem Völkerbunde 
gegenüber eingegangenen Bindung, konkret ausgedrückt: des in der völker­
rechtlichen Minderheiten-Schutzpflicht enthaltenen Satzes von der Gleichheit 
vor dem Gesetz, worin auch der Schutz des Eigentums enthalten ist. 

Endlich läge in der Handlung der lettl. Regierung, ausser der Ver­
letzung des positiven Rechts im staatlichen wie im völkerrechtlichen Sinne, 
noch ein tieferes Unrecht, indem die Rechtsidee, das Prinzip der Gerechtig­
keit als der tragende Leitgedanke alles Rechts verletzt worden ist. Was Lett­
land getan hat „bedeute ein verblendetes Zerstören der Grundlagen einer 
europäischen und damit einer Weltfriedensgemeinschaft". „Auch hat es", so 
schliesst Tatarin, „ganz abgesehen davon das Walten der Rechtsidee im 
eigenen Hause mit diesem Schritte, wenn nicht endgültig zerstört, so doch 
auf das allerschwerste gefährdet." 

Die hier in aller Kürze wiedergegebenen, eine vernichtende Kritik der 
Notverordnung vom 29. September 1931 enthaltenden Schlussfolgerungen des 
Verfassers sind in allen Punkten durch ausführliche wissenschaftliche Deduk­
tionen begründet und in 186 Fussnoten durch Zitate aus Schriften von 
Fachwissenschaftlern aus aller Herren Länder belegt. Es wird hier, unter 
Anwendung auf den konkreten Fall, eine für den geringen Umfang der 
Schrift (69 Seiten) erstaunliche Fülle von Fragen des Kirchen-, Staats- und 
Völkerrechts besprochen und eingehend geklärt. An der Arbeit Prof. Tatarins 
kann daher niemand achtlos vorübergehen, dem daran gelegen ist, über die 
unselige Domfrage von ihrer rechtlichen Seite her ein objektives Urteil zu 
gewinnen. 

R .  v .  F  r  e  y  m  a  n  n .  

58 



Schaeffers Grundrisse des Rechts und der Wirtschaft. 
Strafrecht. 

Allgemeiner Teil. Bd. 8, Teil 1. Leipzig, 

Verlag von C. L. Hirschfeld. 

Schaeffers Grundrisse sind in Deutschland allgemein bekannt und aner­
kannt. Es sind Leitfaden, Kompendien, von unschätzbarem Wert für den 
Studenten, der sich zum Examen vorbereitet, aber auch von grossem Nutzen 
für den Praktiker, der sich mit der Materie berufspflichtig beschäftigen muss. 

Der Akademiker, der seine wissenschaftliche Ausbildung auf einer 
russischen Hochschule erhalten hat, wird unwillkürlich an die „Konspekte" 
russischer Provenienz erinnert, die in knapper Form eine Zusammenfassung 
des unumgänglich notwendigen Stoffes enthielten, den der Student zum 
Examen beherrschen musste. Nur dass die russischen Konspekte meist von 
Studenten herausgegeben und bestenfalls vom Professor durchgesehen und 
approbiert waren, während es sich bei den Schaefferschen Grundrissen um 
Veröffentlichungen aus berufener Feder handelt: Hochschullehrer, höhere 
Verwaltungsbeamte u. Richter sind die Verfasser. . . Daher auch der nicht 
abzuleugnende praktische, ja selbst wissenschaftliche Wert der Grundrisse.— 
Die Systematik in der Behandlung des Stoffes ist beachtenswert, aber die 
zweckmässige, klare und leichtfassliche Art der Darstellung schwierigster 
juristischer Probleme ist bestechend: man kann wirklich sagen, dass da kein 
Wort zu viel oder zu wenig ist. 

Dieses alles gilt in hervorragendem Masse von der Neuauflage des 
allgemeinen Teils des Strafrechts. 

Der allgemeine Teil, der die praktische, gesetzmässige Anwendung der 
Strafrechtstheorie zum Gegenstande hat, ist heute nur zum kleinsten Teil 
Eigengut eines Staates und nur relativ an die territorialen Starfrechtsnormen 
eines Staates gebunden, denn die moderne Strafrechtsschule hat die Straf­
rechtspflege in allen zivilisierten Staaten gleicherweise beeinflusst, hat in 
allen neueren Gesetzbüchern ihren Niederschlag gefunden und ist so zum 
Gemeingut aller geworden, abgesehen von der räumlichen Bindung an die 
Strafgesetze eines Staates. Die Grundlagen der Strafrechtspflege, die im all­
gemeinen Teil zum Ausdruck kommen, sind daher in den einzelnen Staaten 
wesentlich die gleichen. So ist z. B. auch der Entwurf des neuen lettländi­
schen Strafgesetzbuches in seinem allgemeinen Teil dem Entwurf des neuen 
deutschen Strafgesetzbuches eng verwandt. Dieses sind die Gründe, die den 
allgemeinen Teil des Schaefferschen Grundrisses des Strafrechts auch für 
den Studierenden an einer nicht deutschen Hochschule wertvoll machen. In 
diesem Sinne ist besonders hervorzuheben die Vielseitigkeit und Objektivi­
tät der Darstellung, die Hinweise auf die in der Wissenschaft geltenden ver­
schiedenen Meinungen und die vorzügliche Herausarbeitung der strafrecht­
lichen Grundsätze. Die Definitionen sind stets prägnant und die vielen Bei­
spiele, die dem Leser sofort ein klares Bild der theoretischen Begriffe ver­
mitteln, mustergültig. 
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Das Buch kann einem jeden wärmstens empfohlen werden, der auf dem 
Gebiet des Strafrechts sich in kurzer Zeit positive Kenntnisse erwerben, oder 
bereits erworbene Kenntnisse befestigen und vervollständigen will. 

P .  E n g e l m a n n .  

Dr. Curt Menzel. 

Das deutsche Vorkriegsvermögen in Russland und der deutsche 
Entschädigungsvorbehalt. 

Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 1931, 236 Seiten. 

Diese, als Heft 16 der vom Berliner Institut für ausländisches öffent­
liches Recht und Völkerrecht herausgegebenen „Beiträge zum ausländischen 
öffentlichen Recht und Völkerrecht" 1931 erschienene Arbeit gibt in ge­
schichtlicher Anordnung eine Gesamtdarstellung der Entschädigungsansprüche 
Deutschlands gegenüber Sowjetrussland für die durch Sowjetmassnahmen 
(Nationalisierungen und Annulierungen) zugefügten Schäden. Im Zentrum 
der Darstellung steht der Rapollo-Vertrag vom 16. April 1922, nach dem 
(Art. II) Deutschland auf die Ansprüche verzichtet hat, die sich aus der 
Anwendung der Gesetze und Massnahmen der Sowjetrepublik auf deutsche 
Reichsangehörige oder ihre Privatrechte, sowie auf die Rechte des Deutschen 
Reiches und der Länder Russland gegenüber ergeben, jedoch nur unter 
der Voraussetzung, dass die Regierung der Sowjetrepublik auch ähnliche 
Ansprüche dritter Staaten nicht befriedigt.*) 

Hierbei wird der Gegenstand des Verzichts untersucht, es werden 
seine zeitlichen Grenzen und sonstigen Beschränkungen festgestellt und es 
wird erörtert, unter welchen Bedingungen der Verzicht ausser Kraft tritt 
und welche Rechte Deutschland dann geltend machen könnte. Neben dem 
Rapollo-Vertrage, der für das Thema der Arbeit, „sedes materiae" ist, 
werden noch eine Reihe anderer kleinerer deutsch-russischer Verträge aus 
den Jahren 1921 bis 1929 besprochen. In einem besonderen Schlusskapitel 
wird endlich die Frage erörtet, ob bisher „ähnliche Ansprüche dritter Staaten" 
durch die Sowjetregierung befriedigt worden sind. Hierbei werden herange­
zogen: a) Kollektivverhandlungen (Genua, Haag) einer Reihe von Staaten 
mit Russland vom Kollektivprotest der in Petersburg befindlichen Vertreter 
von 14 alliierten und 6 neutralen Staaten vom 13. Februar 1918 an; b) Sonder­
verhandlungen einzelner Staaten (namentlich Englands und Frankreichs) bis 
auf die allerletzte Zeit und c) direkte Verhandlungen Russlands mit ge­
schädigten Privatfirmen (die Urquhart-Konzession (1922), die Konzessions-

j) Auf den Ersatz der Kriegsschäden hat Deutschland endgültig verzichtet (Art. I. 
Rap. V.). 
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vertrage mit Harriman und mit der Lena Goldfields Co (1925), der Lieferver­
trag der General Electric Co. (1928) u. and.); besonders ausführlich werden 
die Ansprüche zweier deutscher Gesellschaften: der Gelsenkirchener Berg­
werke A/G in Dortmund und des Kaukasischen Grubenvereins G. m. b. H. 
in Hamburg behandelt, die bereits vor dem Kriege im Tschiaturi-Gebiet 
(Georgien) Manganerzländereien besassen. 

Das Buch von Dr. Menzel ist kein gelehrtes Werk, aber beileibe auch 
keine Unterhaltungslektüre zu nennen. Sein Wert liegt in dem fleissig zu­
sammengetragenen reichen Tatsachenmaterial, den Hinweisen auf die ein­
schlägige Literatur und namentlich in dem Umstände, dass vielfach der 
(französische resp. englische) Originaltext der Verträge und Erklärungen der 
Parteivertreter auf den Konferenzen etc. gegeben wird. So kann sich der 
Leser selbst ein richtiges Bild machen von den bei den wiedergegebenen 
Verhandlungen gemachten Erfahrungen und namentlich von der vom Ver­
fasser gekennzeichneten willkürlichen Art der Sowjetregierung Verträge zu 
interpretieren und ihrer Abneigung gegen fassbare Zugeständnisse; er ist 
daraufhin in der Lage die Richtigkeit der aus dem gebotenen Material ab­
geleiteten Schlussfolgerungen nachzuprüfen. Wenngleich diese, — wie das 
Buch überhaupt, — vom Standpunkte der Interessen des Deutschen Reichs 
und dessen Angehörigen ausgehen, so enthalten sie doch wertvolle Finger­
zeige und Warnungen, die auch ausserhalb Deutschlands zu beherzigen sind, 
beherrscht doch die Frage des Ersatzes für durch Massnahmen der Sowjet­
staaten verursachte Schäden wesentlich das politische Verhältnis Russlands 
auch zu anderen Staaten, insbesondere zu den Westmächten, und werden 
doch diese Fragen direkt oder indirekt berührende Verhandlungen von eini­
gen derselben noch eben zu führen versucht. 

R .  v .  F r e y m a n n .  

CÖOpHHK pikllieHiH 

TpajK^aHCKaro KaccauioHHaro nOömaro CoßpaHial-ro h Kacca-
ijioHHbix /JenapTaMeHTOB ÖMBinaro üpaBHTejibCTByiomaro 
CeHaTa paa^HCHmomnx 3aKOHonojiosKeHiH /jliHCTByiomiH b 3a-

na^Hoii JlaTBia h B 3cTOHiH. 

CocTaBAeH noM. npucHJKH. noß. A. KaHTopoM. Ilo^ pe^aKLjieß npwcHJK-
H a r o  n o B t p e H H a r o  H .  A .  L Ü T a K e A b ö e p r a .  

KHHr0H34aTeA£>cTB0 „KDphct" Pwra 1932. 

Die nicht gerade grosse Zahl der speziell den Bedürfnissen des balti­
schen Juristen angepassten juristischen Handbücher hat neuerdings eine 
sehr bedeutungsvolle Vermehrung erfahren durch die im Rigaschen Verlage 
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„Jurist" kürzlich erschienene, von den Mitauer Rechtsanwälten L. Kantor 
und N. Baron Stackelberg verfasste „Sammlung von Entscheidungen des 
Zivilkassationsdepartements und der Allgemeinen Versammlung des l. und 
der Kassationsdepartements des früheren Dirigierenden Senats, welche die im 
westlichen Lettland und in Estland geltenden Gesetze erläutern." Es ist 
dieses ein 559 Seiten umfassender Band grossen Formats, der 173 in extenso, 
wie in der offiziellen Sammlung, wiedergegebeneSenatsentscheidungen aus den 
Jahren 1891 bis 1916 inklusive enthält. Die über 100 Bände grosse offi­
zielle Sammlung der Senatsentscheidungen (vom Jahre 1865 an) ist käuflich 
nur ganz ausnahmsweise zu haben und auch ihres hohen Preises wegen 
Privatpersonen nicht zugänglich; indessen dient ein grosser Teil dieser Ent­
scheidungen noch gegenwärtig als Richtschnur bei der Interpretation der 
vielen aus Russland nach Lettland und Estland herübergenommenen Gesetze. 
So ist denn die neue Sammlung, welche speziell diejenigen Senatsentschei­
dungen prinzipieller Natur umfasst, welche seit Einführung der baltischen 
Justizreform von 1889 in livländischen und estländischen Sachen ergangen 
sind, mit Dankbarkeit zu begrüssen. Für die sachkundige Auswahl dieser 
Entscheidungen bürgt die Persönlichkeit der Verfasser, von denen Stackel-
berg, früher im russischen Zivilsenat als Oberprokureursgehilfe und Senator 
tätig, durch seine, zusammen mit M. Penkowski im Jahre 1915 unter dem 
Titel „KaccayioHHaa npaKTHKa" (Kassationspraxis) herausgegebene Sammlung 
von in die offizielle Sammlung nicht aufgenommenen Senatsentscheidungen 
bekannt ist. Die gegenwärtige Sammlung enthält hauptsächlich Entschei­
dungen, in denen das baltische Privatrecht, einschliesslich der Bauerverord­
nungen und die Zivilprozessordnung interpretiert werden, aber auch solche, 
welche sich auf die verschiedensten Einzelgesetze, Instruktionen, Statuten usw. 
beziehen. Das Inhaltsverzeichnis ist alphabetisch nach den Gesetzen und 
innerhalb dieser nach den Artikeln geordnet mit Hinweisungen auf die ent­
sprechenden Seiten der Sammlung. 

R. v. F r e y m a n n. 

Von der Kodifikationsabteihing der Saeima im Jahre 1932 
veröffentlichte offizielle Gesetzesausgaben. 

erschienen Inhalt Umfasst Gesetze bis ln : 

4. März Valsts civildienesta nolikums . . 15. Febr. 1932 2.— 3.25 
(Staatsdienstordnung) 

24. Mai Civilprocessa nolikums .... 30. April 1932 6.50 8.50 
(Zivilprozessordnung) 9.75 

21. Juli Vekseju nolikums 30. Juni 1932 —.60 1.60 
(Wechselprozessordnung) 
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In den früheren Jahren hatte die Kodifikationsabteilung folgende 
Gesetzesausgaben veröffentlicht (die später durch andere ersetzten sind hier 
nicht genannt, ebensowenig das regelmässig erscheinende Gesetzesblatt (Li-
kumu un Ministyu kabineta noteikumu kräjums). 

Wann 
erschienen 

1926 
2. Dez. 

1929 
31. Dez. 

1928 
23. Mai 

1928 
13. Dez. 

I n h a l t  

Kriminälprocesa likumi .... 
(Strafprozessordnung) 
Rokas grämata likumkräjuma lie-
totäjiem (1919—1927. g.) . . . 
(Handbuch zur Benutzung des Ge­
setzesblattes 1919—1927) 
Alfabetisks satura räditäjs Likumu 
un Min. kab. noteik. kräjumam 
1919—1927. g 
(Alphabetisches Inhaltsverzeichnis 
zum Gesetzesblatt 1919—1927) 
Nodokju nolikums 
(Steuerordnung) 

Umfasst Gesetz bis 

15. Okt. 1926 

P r e i s  i n  L a t s :  
brosch. geb. 

2.70 4.50 
5.60 

31. Okt. 1927 5.— 6.80 

31. Dez. 1927 

31. Okt. 1928 

4.90 6.60 

2.40 4.20 

Vom Justizministerium sind folgende nichtoffizielle Gesetzesausgaben 
veröffentlicht worden: 

1928 Vietejo civillikumu kopojums . . 
15. Jan. (Baltisches Privatrecht) 
1931 1903. g. 22. martä Sodu likums . 

15. Okt. (Strafgesetzbuch v. 22. März 1903.) 
1932 I. Vidzemes un Kurzemes zem-

17. Juni nieku likumi. II. Nodevu nolikuma 
noteikumi par mantojuma, dävinä-
juma, atsavinäsanas, aktu un c. 
nodeväm 
(I. Livländische und Kurländische 
Bauerverordnungen. II. Bestim­
mungen über die Erbschafts-, 
Schenkungs-, Veräusserungs-, Ak­
ten- u. a. Steuer.) 

31. Dez. 1927 12 — 

15. Okt. 1931 4.— 

15.— 

5.75 

15. Juni 1932 2.— 

\ 
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Von der Redaktion. 

Der neue sechste Jahrgang der Zeitschrift wird von Rechtsanwalt Senator 
R. von Freymann (Riga, Rainisboulevard 5, W. 3) redigiert, der bereits den 
dritten Jahrgang unserer Zeitschrift leitete. Die Redaktion wird für das regel­
mäßige Erscheinen der Hefte Sorge tragen. 

Manuskripte sind an die Adresse des Redakteurs zu senden. Unverlangt 
eingesandte Manuskripte werden nur zurückgesandt, wenn das Rückporto bei­
gefügt ist. 

* 

Die angeschlossene Sonderbeilage zu diesem Heft wird den 
Abonnenten kostenlos geliefert; getrennt ist sie zum Preise von Ls—.75 
erhältlich. 

Der Text der Gesetznovellen zum BPR ist so gestaltet worden, dass 
die betreffenden neuen Bestimmungen durch Einkleben dem im Auftrage des 
Deutschen Juristenvereins zu Riga von Dr. C. von Schilling und H. Ehlers 
herausgegebenen Werk „Lettlands Bürgerliches Gesetzbuch" ein­
gefügt werden können. 

Verantwortlicher Redakteur: vereid. Rechtsanwalt Senator R. v. Frey mann 
Druck und Verlags-A.-G. Ernst Plates, Riga, kl. Münzstr. 18, bei der Petri-Kirche 
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R I G A S C H E  Z E I T S C H R I F T  
FÜR 

R E C H T S W I S S E N S C H A F T  
Herausgegeben vom 

DEUTSCHEN JURISTEN-VEREIN IN RIGA 
ERSCHEINT VIERMAL JÄHRLICH 

R E D A K T I O N :  R A I N  I S - B O U L E V A R D  5 ,  W .  3 ,  R I G A  

t>. JAHRGANG 1932 2. HEFT 

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, au! sämtliche 
Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift vorbehalten. 

Minderheitsrechte und Stimmrechtsaktien. 
Von Prof. Dr. August Loeber. 

Die Probleme des Minderheitenschutzes und der Stimmrechts­
aktien waren Gegenstand von Erörterungen auf dem I. Haager Inter­
nationalen Kongress für Rechtsvergleichung (2.-6. August 1932, ein­
berufen von der Academie Internationale de Droit Compare). Die Be­
arbeitung der genannten Probleme war Aufgabe der dritten Sektion 
(Droit commercial, maritime et Droits intellectuelles). Dieser Sektion 
hatte auch der Unterzeichnete einen „Rapport special" auf Aufforde­
rung des Generalsekretärs, der Akademie, Prof. Dr. Baloghs eiugesandt. 
Nachstehender Aufsatz ist eine Überarbeitung jenes Rapport special1). 

Die Aktiengesetzgebung Lettlands beruht auf einem alten russi­
schen Gesetz vom 6. Dezember 1836, das dem russischen (jetzt 
lettgall.) Zivilgesetzbuch (Kodex der russ. Reichsgesetze Bd. X, Teil 1) 
inkorporiert worden ist (Art. 2139—2198). Diese Bestimmungen sind 
zum grossen Teil veraltet und in der Praxis nur mit Auswahl ange­
wandt worden. Hauptsächlich hat das Aktienrecht des alten Russland 
und damit auch Lettlands seinen Niederschlag in den Satzungen der 
Aktiengesellschaften (AG) gefunden. Nur einzelne Materien des 
Aktienrechts sind zur russischen Zeit durch Einzelgesetze geregelt 

l) Die entsprechenden Materialien des Kongresses und die darauf bezügliche 
Literatur verdankt Verfasser dem Assistenten der Volkswirtschaftlichen und Rechts­
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Lettlands, Herrn cand. jur. J. Grünberg, 
der den Verhandlungen des Kongresses beizuwohnen Gelegenheit hatte. 
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worden. Lebhafter ist die Aktiengesetzgebung Lettlands gewesen2). 
Bereits zu russischer Zeit waren eine Reihe von Gesetzentwürfen 
über AG ausgearbeitet worden, zuletzt zusammen mit dem Entwurf 
eines russischen Zivilgesetzbuches (Buch V, Art. 719—868: Recht der 
Schuldverhältnisse nebst ausführlichen Motiven, 1899. Druck der 
russischen Staatsdruckerei). Den Entwürfen ist es nicht beschieden 
gewesen, zum Gesetz erhoben zu werden. Bald nach der Staats­
werdung Lettlands wurde zur Ausarbeitung eines Entwurfes für ein 
Gesetz über AG geschritten. Festere Gestalt nahmen diese Arbeiten 
erst in letzter Zeit an. Am 6. November 1930 hat das Finanzministe­
rium die Ernennung einer Kommission zur Ausarbeitung eines 
Aktienrechtsentwurfes (E), beim Ministerkabinet beantragt. Letzteres 
ernannte darauf eine Kommission von 6 Personen, die durch Hinzu­
ziehung von weiteren 8 Personen zu einer Konsultativen Plenar-
kommission erweitert wurde3). Der E. ist im Frühjahr 1932 fertig­
gestellt worden. Der Text ist in der Zeitschrift „Ekonomists" v.J. 1932 
Nr. 6, die Erläuterungen dazu (abgefasst vom Referenten A. Celmi£s) 
in Nr. 7 u. 9 abgedruckt. Text und Erläuterungen nebst kurzer Ein­
leitung wurden als Sonderabdruck den massgebenden Organisationen 
zur gutachtlichen Äusserung übersandt. Der E. hat mit dem im 
alten Russland und jetzt noch in Lettland geltenden Konzessions­
system gebrochen und ist zum Normativsystem übergegangen. Zu 
den Problemen des Minderheitenschutzes und der privilegierten Ak­
tien hat auch der E. Stellung genommen. 

Die Minderheitsrechte gehören in das weitere Gebiet des Minder­
heitenschutzes, der auch anders, als durch Gewährung von Minder­
heitsrechten, den Minderheiten gewährleistet werden kann, beisp. 
durch die Vorschrift, dass gewisse Beschlüsse der Generalversamm­
lung (GV) nur mit einer qualifizierten Mehrheit gefasst werden 
dürfen4). Das Problem des Minderheitenschutzes hängt aufs Engste 
zusammen mit der Frage des Mehrstimmrechts, denn die auf Satzungen 
aufgebaute Kapitalgesellschaft (AG) kann sich nicht mit dem Postulat 

2) Näheres Loeber, Grundriss des Handelsrechts, Riga 1927 (lett.) §§ 53 ff. 
9) Ihr gehörten an: Departementsdirektor Kacens, als Vorsitzender, Abteilungs­

chef Kalnozols, die Rechtsanwälte Lavrentjev und Dahle als Vertreter des Finanz­
ministeriums, der ehemalige Finanzminister Petrevics, Departementsdirektor Miezis, 
der Vorsitzende der Kodifikationsabteilung Ehlers, Prof. Dr. Bukovski, Senator von 
Freymann, Senator Conradi, Rechtsanwalt Kuehn und der Verfasser dieses Aufsatzes. 

4) Ernst Wolff, Sonderheft der Zeitschr. f. ausländ, u. international. Privatrecht, 
6. Jahrg. 1932 (Deutsche Landesreferate zum Internationalen Kongress f. Rechtsver­
gleichung im Haag 1932) S. 72. 
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der Einstimmigkeit für Beschlüsse der Gesellschaft abfinden, wie 
eine solche bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts grundsätzlich 
vorausgesetzt wird (Baltisches Privatrecht Art. 4300, S. 1). 

In Folgendem soll nur von den Minderheitsrechten als solchen, 
nicht vom Minderheitenschutz i. w. S. geredet werden. 

Schon das geltende Aktienrecht Lettlands hat eine Reihe von 
Minderheitsrechten anerkannt, die auch vom E. übernommen und 
durch eine Anzahl neuer erweitert worden sind. 

1. Auf Antrag auch nur eines Aktionärs kann vom Bezirksgericht 
die zwangsweise Einberufung der ordentlichen GV (Gesetz vom 
9. Juni 1923, Gbl. Nr. 68), und auf Antrag einer Minderheit von V20 
des Grundkapitals auf demselben Wege die zwangsweise Einberufung 
einer ausserordentlichen GV durchgesetzt werden (russ. Gesetz vom 
21. Dezember 1901, Art. 11, der insoweit auch jetzt noch in Lettland 
gilt). Dieser Artikel hatte dem Vorstande zur Pflicht gemacht, eine 
GV, gleichviel ob ordentliche oder ausserordentliche, auf Verlangen 
einer Minderheit von V20 des Grundkapitals, einzuberufen; die An­
rufung des Bezirksgerichts im Weigerungsfalle war nicht vorgesehen; 
die Satzungen konnten auch geringeren Minderheiten jenes Recht 
einräumen. Nachdem, wie erwähnt, das lettländ. Gesetz vom 9. Juni 
1923 die zwangsweise Einberufung von ordentlichen GV geregelt hat, 
ist der Art. 11 gegenwärtig nur noch auf die Einberufung von ausser­
ordentlichen GV anwendbar und wird in dieser Beziehung durch die 
Vorschrift des Gesetzes vom 21. April 1921 (Gbl. 83) Art. 3 ergänzt. 
Der E. (§§ 63, 65) hat die geltenden Bestimmungen übernommen; die 
Verweisung auf die Satzungen fehlt im E. Das deutsche Handels­
gesetzbuch (HGB) § 254 und der deutsche E. (§ 103) unterscheiden 
nicht zwischen ordentlichen und ausserordentlichen GV. 

2. Gemäss Art. 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 1901 kann eine 
Minderheit von V20 des Grundkapitals auf der GV die Einsetzung einer 
Kommission von nicht weniger als 3 Personen zur Prüfung der 
Präsenzliste der Aktionäre verlangen und in jene mindenstens einen 
Vertreter ihrer Gruppe entsenden. Ebenso E. (§ 79). 

3. Einer Minderheit von Vs des auf der GV vertretenen Grundkapi­
tals steht das Recht zu, in die Revisionskommission einen Vertreter zu 
entsenden, ohne alsdann weiter an der Wahl der übrigen Glieder der 
Revisionskommission teilzunehmen (Gesetz vom 21. Dezember 1901, 
Art. 14). Besondere Bestimmungen gelten für solche Versicherungs­
gesellschaften, an deren GV satzungsgemäss auch die Versicherungs­
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nehmer teilnehmen. Hier soll nämlich das Recht der Minderheit auf 
Wahl von Gliedern der Revisionskommission nicht nach der Zahl der 
vorgestellten Aktien, sondern nach der Anzahl der dieser Minderheit 
gehörigen Stimmen bemessen werden, und zwar mit nicht weniger 
als Vs der Gesamtzahl der auf der GV vertretenen Aktionäre und Ver­
sicherungsnehmer (Gesetz vom 21. Dezember 1901 Art. 14 Anmerk.). 
Der E. hat jene Singularvorschrift nicht aufgenommen. Der E. (§ 145) 
gibt einer Minderheit erst von Vs des auf der GV vertretenen Grund­
kapitals das Recht, V3 des Bestandes der Revisionskommission (wo 
eine solche besteht: E. § 144 und Anmerk.) zu wählen. 

4. Gemäss E. § 152 kann der Registerrichter, auf motivierten 
Antrag einer Minderheit von V10 des Grundkapitals, die Liquidatoren 
von sich aus wählen. Die Antragsteller haben den Nachweis zu führen, 
dass sie mindestens 3 Monate lang Aktionäre sind. Eine der Organi­
sationen hat in ihrer Äusserung vorgeschlagen, den § 152 (in Anleh­
nung an § 145) dahin zu fassen, dass einer Minderheit von V3 des 
Grundkapitals das Recht zustehen solle, Vs des Bestandes der Liqui­
dationskommission zu wählen. Hierzu ist zu bemerken, dass der E. 
eine Liquidationskommission als solche nicht vorsieht. 

5. Der E. gibt einer Minderheit von V10 des Grundkapitals das 
Recht, auf der GV, wo die vereidigten Revidenten (Prüfer, § 135 ff.) 
gewählt wurden, oder innerhalb 2 Monate nachher, einen motivierten 
Einspruch gegen die Person der gewählten vereidigten Revidenten 
zu erheben (E. § 139, S. 2). Stimmt die GV dem Einspruch zu, so hat 
eine Minderheit von V10 des Grundkapitals das Recht, auf eigene 
Rechnung andere vereid. Revidenten zu bestellen (E. § 139, S. 5; 
ähnlich HGB § 266; deut. E. § 129 Abs. 3, 4). Die Einspruchsfrist von 
2 Monaten ist reichlich lang bemessen, worauf auch in der Äusserung 
einer der Organisationen hingewiesen ist, wo eine Frist von 1 Monat 
in Vorschlag gebracht wird. Der deut. E. setzt eine solche von nur 
2 Wochen fest. 

6. Klagen aus Haftungsansprüchen gegen die Gründer oder 
Personen, die ein Amt in der AG innehaben, müssen seitens der AG 
erhoben werden, wenn solches eine Minderheit von 710 des Grund­
kapitals verlangt (E. § 196). Die Minderheit ist solchenfalls gehalten, 
namens der AG die Klage binnen einer Frist von 3 Monaten seit dem 
Tage der GV zu erheben und ihre Aktien während Dauer des Rechts­
streits rechtzeitig beim Prozessgericht zu hinterlegen. Letzteres kann 
die seitens der Minderheit vorgeschlagene Person zum Rechtsver­
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treter der AG in diesem Prozesse ernennen (§§ 198, Abs. 2, § 197, 
S. 2; vgl. HGB §§ 268 ff.; deut. E. §§ 132, 133). Die Rechte der Minder­
heit sind durch die deut. Aktienrechtsverordnung vom 1. Oktober 1931 
noch verstärkt worden5). Statt der im E. § 196 festgesetzten Norm 
von 710> wird von einer der Organisationen eine solche von Vs vor­
geschlagen, mithin eine Erschwerung der Klageerhebung verlangt. 
Der deutsche E. hingegen fordert Klageerhebung bereits bei einer 
Minderheit von V20. Nach E. § 198, Abs. 2, S. 3 dürfen die hinterlegten 
Aktien mit Genehmigung des Prozessgerichts auch vor Beendigung 
des Rechtsstreits von den Eigentümern zurückgenommen werden. 
Dieselbe Organisation hat hiergegen (ebenso wie gegen die ent­
sprechende Vorschrift des E. § 88, Abs. 4) eingewandt, dass jene 
Aktien gleichsam als cautio de impensis zu Gunsten des Beklagten 
bis zur Beendigung des Rechtsstreits bei Gericht verbleiben sollten. 
Hierzu muss bemerkt werden, dass als Zweck der Hinterlegung nicht 
sowohl die Sicherstellung der Gegenpartei, als vielmehr der Beweis 
der Aktivlegitimation der Kläger als Aktionäre erscheint. Es ist doch 
fraglich, ob gerade da eine cautio de impensis am Platze wäre, 
wo es sich um eine Klage handelt, der ein gewisses öffentliches 
Interesse nicht abgesprochen werden kann. Fasst man dagegen die 
geforderte Hinterlegung der Aktien bloss als Festlegung der Aktiv­
legitimation der Kläger auf, so ist es verständlich, dass der E. dem 
Gericht anheimgibt, die Aktien zurückzugeben, nachdem es an Hand 
der hinterlegten Aktien die Legitimation der Kläger zur Klageerhe­
bung festgestellt. Eine cautio de impensis (oder wie gewöhnlich ge­
sagt wird: cautio judicatum solvi) käme sonst nur Ausländern gegen­
über in Frage. Dass es sich hier nicht um eine Sicherheitsbestellung 
handelt, geht übrigens klar aus dem Vorbild der zitierten Vorschrift, 
nämlich aus HGB § 269, Abs. 1 gegenüber Abs. 3, und deut. E. § 133, 
Abs. 1 gegenüber Abs. 3 hervor6). 

7. Ein Verzicht (auch der vergleichsweise) auf Geltendmachung 
der Haftungsansprüche aus der Gründung der AG ist nicht zulässig, 
wenn eine Minderheit von Vs des Grundkapitals widerspricht (E. § 193, 
S. 2; vgl. deut. E. § 34). Dieses und die nachstehend genannten 3 
Minderheitsrechte erscheinen als sogen. Sperrrechte und die in Frage 
kommende Minderheitsgruppe als „Sperrminderheit", da es sich hier 

6) Ernst Wolff 1. c. S. 74 (d). 
6) Staub, Kommentar zum deut. HGB § 269 Anm. 4. 
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nicht um die Herbeiführung eines Beschlusses, sondern um dessen 
Verhinderung handelt7). 

8. Gemäss E. § 129 ist die Verhandlung über den Jahres-Rechen-
schaftsbericht zu vertagen, wenn solches von einer Minderheit von 
1/i des Grundkapitals verlangt wird, sofern die Minderheit bestimmte, 
von ihr bezeichnete Posten des Rechenschaftsberichtes (Jahres­
abschlusses) bemängelt. Die Fassung dieses § 129 ist insofern miss­
verständlich, als darin die Vertagung nur als möglich („kann"), nicht 
als notwendig, hingestellt wird. Nach dem Sinn des § 129 sowie nach 
dessen Vorbild (deut. E. § 127 Abs. 1, S. 1) ist nicht zweifelhaft, dass 
die Notwendigkeit der Vertagung gemeint ist. Der deut. E. hat sich, 
ebenso wie schon das HGB, mit einer Minderheit von 1/io begnügt. 

9. Nach E § 73 darf auf einer GV, selbst wenn dort das gesamte 
Grundkapital vertreten ist, bei Widerspruch auch nur eines Aktionärs 
die Tagesordnung nicht durch Aufnahme neuer Punkte ergänzt 
werden. 

10. Das Gesetz v. 21. Dezember 1901, Art. 9 gibt auch nur einem 
einzigen Aktionären das Recht, verdeckte Stimmabgabe zu verlangen. 
Der E. (§ 85, S. 1) hat diese Vorschrift übernommen. Eine der Orga­
nisationen hat in ihrerÄusserung vorgeschlagen, das Einspruchsrecht 
lediglich einer Minderheit, von V4 der anwesenden Aktionäre zu 
gestatten. 

11. Als eines der wichtigsten, der Minderheit zustehenden Rechte 
(sogen. Sonderrechte) erscheint das Recht, die Beschlüsse der GV 
im Klagewege anzufechten. Die Klage kann auf Verletzung des Ge­
setzes oder der Satzungen oder darauf gegründet werden, dass der 
Beschluss unter Stimmgabe eines Aktionärs zustande kam, durch die 
er für sich oder andere Vorteile zu erlangen suchte, die den In­
teressen der AG widersprechen (E. § 86, S. 2). Ein solches Klage-
recht ist im geltenden Gesetz selbst nicht vorgesehen, wohl aber 
durch die Gerichtspraxis, auch schon des alten Russlands, voll an­
erkannt worden. Die sogen. Musterstatuten (fälchlich Normal­
statuten genannt) schweigen allerdings hierüber und enthalten nur 
die stereotype Phrase (§ 65, vgl. lettgall. Zivilgb. Art. 2138, 2191, 
Pkt. 14), dass Streitigkeiten unter den Aktionären oder dieser mit 
Vorstandsgliedern vor die GV (falls beide Parteien damit einver­
standen sind) oder (andernfalls) vor die Gerichte gebracht werden 

7) Ernst Wolff, 1. c. S. 72 ff. 
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können. Diese Bestimmung bezieht sich also nicht auf die Anstreitung 
von Beschlüssen der GV selbst, d. h. auf Differenzen zwischen dem 
einzelnen Aktionär und der AG als solcher. Die Klage des in der 
Minderheit verbliebenen Aktionärs gehört nur dann ins Aktienrecht, 
wenn sie die Anfechtung eines Beschlusses der GV zum Gegenstande 
hat, beisp. wegen versagter Dividende oder unrichtiger Berechnung 
derselben. Nach reinem Zivilrecht dagegen ist eine Klage zu beur­
teilen, die auf Auszahlung einer bereits von der GV angenommenen 
Dividende gerichtet ist, auch wenn die Dividende auf einen weiteren 
Beschluss der GV zurückgehalten wird. Im ersteren Fall nämlich 
handelt es sich um Verfolgung der aus der Aktie fliessenden Mitglied­
schaftsrechte (Organschaftsrechte), im zweiten Fall dagegen um reine 
Gläubigerrechte, wenngleich diese, als sogen. „Wertrechte", die 
Aktie zur Grundlage haben8). Dieser Unterschied tritt in Erscheinung, 
wenn der Aktionär vor Anstellung der Klage seine Aktie verkauft 
hat. Im ersteren Fall ist der damalige Aktionär zur Klage nicht mehr 
legitimiert, da seine Mitgliedschaftsrechte für ihn durch Verkauf der 
Aktie untergegangen und nur in der Person des Zessionars originär 
wiedererstanden sind. Zu demselben Ergebnis ist auch der russ. Senat 
gelangt, wenn auch unter andrer Motivierung (Urteil des Zivilkass. 
Dep. v. J. 1906 Nr. 3). Im zweiten Fall bliebe der vormalige Aktionär 
in Ansehung der Dividendenforderung, wenigstens für die Zeit bis 
zur Veräusserung der Aktie, zur Klageanstellung legitimiert, sofern 
ihm natürlich die wertpapierrechtliche Legitimation (durch Vorlegung 
der entsprechenden Dividendenkupons) zur Seite steht. Auch hier 
war der russ. Senat zum gleichen Resultat gelangt (Urteil des Ge­
richtsdepartements vom J. 1896, Nr. 1269, abgedr. bei Dobrowolski: 
CeHaTCKaa npaKTmca no ToproßbiMt ß'fcjiaM'b, t. I, H3ß. 3, Moskau 1908, 
unter Nr. 118, S. 219—224). Ausführlich ist die Anfechtungsklage im 
E. §§ 86—92 behandelt, die im wesentlichen den Bestimmungen des 
HGB (§ 271) und des deut. E. (§ 136 ff.) nachgebildet ist. Der E 
sieht für Erhebung der Klage eine Präklusivfrist von 2 Monaten vor, 
während vom Standpunkt des geltenden Rechts für solche Klagen die 
allgemeine Verjährungsfrist in Frage kommt, wodurch eine Situation 
geschaffen wird, die zu einer bedenklichen Rechtsunsicherheit und 
den grössten Unzuträglichkeiten führt. Eine der Organisationen hat 
in ihrer Äusserung befürwortet, die Frist zur Klageerhebung auf 

8) Matsuda, Kollektivismus und Individualismus im Aktienrecht, Zeitschr. f. d. 
ges. Handelsrecht, Bd. 96, S. 257 ff. 
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einen Monat festzusetzen, was zu begrüssen wäre (vgl. auch HGB 
§ 271, Abs. 2 und deut. E. § 136, Abs. 2). Ausser der Anfechtungsklage 
(s. o.) kennt der E (§ 90) auch eine Klage auf Nichtigkeitserklärung 
von solchen Beschlüssen einer GV, durch die im öffentlichen In­
teresse erlassene Vorschriften verletzt sind oder die durch Gerichts­
urteil aufgehoben sind (vgl. E § 88). Die Nichtigkeitsklage ist in einer 
Präklusivfrist von 2 Jahren anzustellen, gerechnet von der Ent­
deckung der Gesetzwidrigkeit, bezw. (wie hinzugefügt werden muss) 
vom Tage der Rechtskraft des auf die Anfechtungsklage ergangenen 
Gerichtsurteils. Für Festsetzung einer Präklusivfrist ist s. Z. Reichs­
gerichtsrat a. D. Brodmann eingetreten9). Bei Beratung des E wurde, 
unter Hinweis auf den deut. E. § 135 und die Erläuternden Bemer­
kungen dazu (S. 106), geltend gemacht, dass eine Präklusivfrist nicht 
in Frage komme, da das öffentliche Interesse nicht erlaube, nichtige 
Beschlüsse durch Fristablauf als geheilt anzuerkennen. Dement­
sprechend wurde in den E eine Variante (zu § 91) aufgenommen, der 
zufolge der § 91 (gemeint offenbar nur der S. 1) zu streichen sei. 
Unabhängig von den erwähnten Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen 
über Beschlüsse der GV (E §§ 86—91), hat der E (nach dem Vor­
gang des HGB und des deut. E (§§ 309 bzw. 191) einem jeden Ak­
tionär das Recht gegeben (§§ 164—166), eine Klage auf Feststellung 
der Nichtigkeit der AG selbst anzustellen und zwar, wenn die 
Satzungen die im E § 5, Pkt. 1—9 vorgesehenen Bestimmungen nicht 
enthalten oder diesen widersprechen, sowie wenn die Rechtsverhält­
nisse, von denen die Gründung der AG ausging, nach den Vorschriften 
des Zivilrechts anfechtbar sind. Auch diese Nichtigkeitsklage soll 
innerhalb einer Präklusivfrist von 2 Jahren (gerechnet vom Tage der 
Eintragung der AG ins Handelsregister) anzustellen sein. Bereits der 
russ. Senat (Urteil des Zivilkassat. Depart. vom J. 1895, Nr. 6) hat die 
Zulässigkeit solcher Klagen anerkannt. 

12. Zu den Minderheitsrechten gehört das Mindeststimmrecht. 
Das geltende Aktienrecht Lettlands erkennt ein Mindeststimmrecht 
nicht ausdrücklich an. bemerkt vielmehr (Art. 12. S. 2), dass Aktionäre, 
die nicht über die zur Stimmausübung erforderliche Anzahl von 
Aktien verfügen, auf Grund einer allgemeinen „Vollmacht" ihre 
Aktien zusammenlegen dürfen. Ebenso die Musterstatuten (§ 51. S. 1, 
auch lettgall. Zivilgb. Art. 2171, 2184). Das HGB (§ 252) und der 

9) E. Brodmann, über den Bericht der Aktienrechtskonimission, Zeitschr. f. d. 
ges. Handelsrecht, Bd. 94, S. 41 If. 
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deut. E. (§ 93) erklären dagegen ausdrücklich, dass jede Aktie das 
Stimmrecht gibt, ohne den Satzungen anheim zu geben, dieses Recht 
zu beschränken. Auch schon der E. eines russ. Zivilgesetzbuches 
(Buch V Art. 812, vgl. Motive dazu Bd. IV, S. 302) hat zum Ausdruck 
g e b r a c h t ,  d a s s  d a s  M i n d e s t s t i m m r e c h t  d u r c h  d i e  S a t z u n g e n  n i c h t  
entzogen werden darf. Ein in der lettländ. Konsultativen Plenar-
kommission (s. o.) gestellter Antrag, die Unentziehbarkeit des Mindest­
stimmrechts anzuerkennen und im Aktienrecht ausdrücklich festzu­
legen, wurde abgelehnt. Der E. (§ 80. S. 1) hat demnach zwar erklärt, 
dass jede Aktie das Stimmrecht gibt, jedoch mit der Einschränkung, 
dass die Satzungen ein anderes bestimmen können. Andererseits hat 
bereits das geltende Recht (Gesetz v. 30. Mai 1924: Gbl. 85), wenigstens 
für Aktienbanken, ein Maximum der Stimmrechte festgesetzt, wonach 
einem Aktionär für sich und in Vollmacht nicht mehr Stimmen ge­
hören dürfen, als Vio des Grundkapitals geben; eine Abweichung von 
diesem Grundsatz in den Statuten ist nicht zulässig. Eine gleichfalls 
als jus cogens formulierte Vorschrift war bereits durch Verordnung 
d e s  F i n a n z m i n i s t e r s  v .  6 .  O k t o b e r  1 9 2 3  ( R e g .  A n z .  N r .  2 2 3 )  A r t .  7  f ü r  
sämtliche AG (also nicht bloss Aktienbanken) erlassen worden und ist 
auch in die Musterstatuten (§ 51. S. 2) aufgenommen. Der E. (§80. S. 3) 
hat auch hier den zwingenden Charakter der erwähnten Vorschrift 
abgeschwächt und sie durch die Satzungen für modifizierbar erklärt. 

In der deut. „Reformliteratur" sind im Interesse des Minder­
heitenschutzes noch weitere 2 Forderungen verlautbart worden, und 
zwar die Gewährung des Rechts auf Vertretung im Aufsichtsrat und 
des Auskunfts- und Fragerechts in derGV10). Insbesondere das zuletzt 
erwähnte Recht und dessen Umfang ist in der deut. Rechtsliteratur 
und Praxis bestritten, sei aber, nach Müller-Erzbachn) vom Stimm­
recht nicht zu trennen. Der E. (§ 120) spricht, ähnlich wie das HGB 
(§ 263) und der deut. E. (§ 126), lediglich vom Recht eines jeden 
Aktionärs, Abschriften der Bilanz, des Gewinn- und Verlustkonto 
sowie des Gutachtens „der Revision" vom Vorstande zu verlangen. 

Die Formulierung des oben erwähnten Gesetzes v. 30. Mai 1924 
hat es vermieden, nicht die Anzahl der Aktien (im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der Aktien) sondern die Anzahl der Stimmen (im Ver­
gleich zu der, durch die Gesamtzahl der Aktien bedingten Stimmen­
zahl) zu beschränken. Der belgische C. de C. Art. 74 dagegen hat 

10) Ernst Wolff, 1. c. S. 73. 
") Müller-Erzbach, Deustches Handelsrecht, 2/3. Aufl. S. 297. 
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indessen gerade die in einer Person gestattete Anzahl der Aktien 
beschränkt: „Nul actionaire ne peut prendre part au vote pour un 
nombre d'actions depassant la 1/5 partie du nombre des actions 
emises ou les 2/s des actions representees." Eine solche Formu­
lierung gab dem Appellhof in Brüssel (Entsch. v. 15. Mai 1926) die 
Möglichkeit Mehrstimmaktien zuzulassen: „or, par le vote plural, la 
reduction legale qui ne porte que sur le nombre d'actions et non 
sur le nombre de voix est respectee"12). Vom Standpunkt des gelten­
den Rechts Lettlands und des E.dagegen könnten Mehrstimmaktien, 
als solche, nicht anders als durch ein besonderes Gesetz zugelassen 
werden. Dieses ist aber bisher nicht geschehen und auch nicht in 
Aussicht genommen. 

Dem geltenden Aktienrecht Lettlands, sowie dem E. sind die 
sog. Verwaltungsaktien überhaupt und darunter auch die Stimmrechts­
aktien (als „Mehrstimmrechtsaktien") unbekannt. Das durch die 
Stimmrechtsaktie gewährte Vorzugsstimmrecht kann entweder 
direkt dadurch begründet werden, dass gewissen Gattungen von 
Aktien ein höheres Stimmrecht beigelegt wird, oder das Vorzugs­
stimmrecht kann indirekt, beispielsw. dadurch verliehen werden, 
dass Aktien auf verschiedene Nennbeträge, aber mit dem gleichen 
Stimmrecht ausgegeben werden13) (vgl. deut. E. § 94 Abs. 1; dazu 
Erläut. Bemerk. S. 102 ff.). Bereits nach dem geltenden HGB. (§§185, 
252) sind Stimmrechtsbevorzugungen satzungsgemäss zwar zulässig, 
die Verschiedenheit der Aktiengattungen darf aber nicht lediglich darin 
bestehen, dass die eine Gattung mehr Stimmen haben soll als die 
andere Gattung. Nach dem HGB kann durch den Gesellschaftsver­
trag oder, im Wege der Satzungsänderung, durch Beschluss der GV 
a n  S t e l l e  d e r  K a p i t a l m e h r h e i t  d i e  e i n f a c h e  S t i m m e n m e h r h e i t  
vorgesehen werden. Hierdurch wird dann allerdings erzielt, dass 
das sonst ausgeschlossene Vorzugsrecht der Stimmrechtsaktien voll 
zur Geltung kommt. Der deut. E. (§ 143 Abs. 1) beschränkt nun 
aber die „Autonomie der GV" dahin, dass, neben der 3/4 Kapital­
mehrheit, für einen derartigen Beschluss der GV noch eine gewöhn­
liche Stimmenmehrheit gefordert wird. Dadurch aber, dass diese 
Beschränkungen des durch die Stimmrechtsaktien verliehenen 
Mehrstimmrechts sich nur auf finanzielle od. ähnliche Massnahmen, 

12j Fredericq, Le regime juridique des societes par actions au point de vue du 
vote privilögie et de la protection des minorites en Belgique, in der vom Institut 
Beige de Droit Compare herausgegebenen Revue trimestrielle v. J. 1932 Nr 2/3 S 69 

13J Ernst Wolff, 1. c. S. 67. 
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nicht aber auf die Wahlen zum Aufsichtsrat oder andere Beschlüsse 
organisatorischer Art beziehen, soll dem Gedanken der Notwendig­
keit eines fortdauernden Schutzes gegen Überfremdung Rechnung 
getragen werden, da, wie die Erläut. Bemerk, zum deut. E. hervor­
heben (S. 104), die Überfremdung erst dann eine wirkliche Gefahr 
bedeute, wenn sie sich auch bei der Besetzung der Verwaltungs­
stellen auswirke. Nach einem französischen Gesetz v. 16. November 
1903 waren Stimmrechtsaktien fakultativ zugelassen worden, ein 
späteres Gesetz v. 27. April 1930 hat aber solche Aktien ausdrücklich 
verboten14). 

Das geltende Aktienrecht Lettlands hat Mehrstimmaktien im 
Sinne des HGB und des deut. E. nicht vorgesehen. Wohl aber hat 
eine Notverordnung v. 13. April 1931 (Gbl. 84) betr. die Abänderung 
und Ergänzung des lettgall. Zivilgb. Art. 2160 Bestimmungen über 
Vorzugsaktien erlassen. Der Vorzug, den diese Aktien gewähren, 
besteht darin, dass sie das Recht auf eine höhere Dividende oder 
auf eine stabile kumulative Dividende und auf eine höhere Liqui­
dationsquote geben. 

In der Erläuterung, die, der Finanzminister dem Entwurf dieser 
Notverordnung beigegeben hat, wird darauf hingewiesen, dass diesen 
Vorzugsaktien eine bedeutende Rolle bei Sanierungen zufalle, da sie 
geeignet seien, neue einheimische und ausländische Kapitalien her­
anzuziehen und dadurch zur Stützung der unter einer wirtschaft­
lichen Depression leidenden AG beitragen würden. Die Emission 
solcher Aktien kann, sofern dieses in den Satzungen vorgesehen ist, 
durch Beschluss der GV verfügt werden, zu dessen Giltigkeit ein 
Quorum von 3/4 des Grundkapitals und gleichzeitig eine Majorität von 
3 / 4  d e r  a b g e g e b e n e n  S t i m m e n  ( a l s o  e i n e  q u a l i f i z i e r t e  K a p i t a l -
mehrheit und eine Stimmenmehrheit) erforderlich ist. Es sollen 
hier also die Stimmen nicht bloss gezählt, sondern auch „gewogen" 
werden. Den Kern dieser Bestimmungen bildet die Vorschrift, dass 
die Vorzugsaktien entweder das gleiche Stimmrecht wie die Stamm­
aktien oder aber nur ein beschränktes Stimmrecht, oder überhaupt 
kein Stimmrecht haben sollen. Die Entscheidung darüber liegt in den 
Satzungen. Der deut. E. (§§ 97—101 u. erläut. Bemerk, dazu S. 123, 
124) hat hier wohl als Vorbild gedient. Tatsächlich sind durch Ein­
führung dieser Vorzugsaktien in Lettland Stimmrechtsaktien aner­

u) Percerou, La question des actions ä droit de vote privilegie, suppression ou 
reglementation? (Extrait des Annales de Droit commercial franpais, etranger et 
international, 1930 Nr. 1) Paris 1930 S. 1. ff. 
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kannt, da diese Aktien bei gleichem Nennwert, sowohl unter ein­
ander als gegenüber den Stammaktien, ein verschieden bemessenes 
Stimmrecht besitzen können. In diesem Sinne können sogar die 
Stammaktien (gegenüber den Vorzugsaktien) als Stimmrechtsaktien 
in Frage kommen, wenn nämlich nur Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 
oder mit geringerem Stimmrecht als die Stammaktien emittiert 
worden sind. Denn der „Besserbehandlung im Stimmrecht braucht 
nicht eine Besserbehandlung in sonstiger Beziehung zu ent­
sprechen, vielmehr kann die im Stimmrecht bevorzugte (in casu die 
Stammaktie) in sonstiger Beziehung (nämlich da die Stammaktie kein 
Vorzugsrecht auf Dividende und Liquidationsquote haben würde) be­
nachteiligt sein"15). Im übrigen handelt es sich auch bei uns um 
„Finanzierungsvorzugsaktien", die für die AG den Vorteil bieten, 
dass sie zur Gegenleistung für die durch Emission dieser Aktien be­
schafften flüssigen Mittel nur bei Vorhandensein entsprechender 
Gewinne verpflichtet ist, während bei Schuldverschreibungen (Obli­
gationen), die sonst solchen Zwecken dienen, eine Verzinsungspflicht 
unabhängig vom Betriebsresultat begründet wäre. Der Ausgangs­
punkt der lettländ. Notverordnung ist ein anderer als der des deut. 
E. Letzterer stellt als das Primäre die Stimmlosigkeit einer gewissen 
Gattung von Aktien hin und bestimmt ferner, dass solchen Aktien ein 
Vorzug gewährt werden muss (§ 98). Die lettländ. Bestimmungen 
setzen umgekehrt fest, dass die Satzungen Vorzugsaktien vorsehen 
können und diesen die Stimmrechte entweder belassen oder be­
schränken oder endlich ganz versagen können. Im Gegensatz zum 
deut. E. (§§ 97 bezw. 98), beschränkt die lettländ. Notverordnung 
nicht den Gesamtbetrag der Vorzugsaktien. Das Fehlen einer solchen 
Begrenzung ist indessen in Fällen, wo den Vorzugsaktien kein Stimm­
recht zugestanden ist und dabei das Gesamtkapital im Verhältnis 
zum Vorzugsaktienkapital gering ist, insofern bedenklich, als die 
Stammaktionäre trotzdem mit dem ihnen allein zustehenden Stimm­
recht die AG beherrschen können, ohne sich am Aufbringen des Vor-
zugsaktienkapitals zu beteiligen (vgl. Erläut. Bemerk, zum deut. E. 
S. 123). In der lettländ. Notverordnung ist, ebensowenig wie im deut. 
E. weder ein absoluter Mindestbetrag der Dividende noch eine 
Mindestbevorzugung für die Vorzugsaktien vorgeschrieben. Die 
lettländ. Notverordnung beschränkt aber auch nicht den Prozent­
satz der auf die Vorzugsaktien etwa fallenden stabilen Dividende 

15) Ernst Wolff, 1. c. S. 67. 
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(anders der deut. E. § 97). Auch fehlen in den lettländ. Bestim­
mungen die zu Gunsten der Vorzugsaktionäre im deut. E. (§ 99, Abs. 3 
und 100) statuierten Vorschriften (betr. Bindung der Herausgabe 
neuer Vorzugsaktien an die Zustimmung der alten Vorzugsaktio­
näre und betr. Anwachsung des Stimmrechts, falls den Vor­
zugsaktionären eine Dividende für 2 Jahre nicht gezahlt ist). 
Ähnlich wie im deut. E. (§ 99, Abs. 2), kann auch bei uns die Auf­
hebung, Beschränkung oder Abänderung der Vorzüge der Vorzugs­
aktien von der GV nur unter Zustimmung der Vorzugsaktionäre be­
schlossen werden. Als Organ der Vorzugsaktionäre erscheint eine 
„parzielle Versammlung", für deren Beschlüsse in diesen Fragen ein 
Quorum von 3U der Vorzugsaktien und ausserdem eine Majorität von 
2/3 der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. Die lettländ. Notver­
ordnung sagt nicht ausdrücklich (anders der deut. E. § 101), dass 
auch die Vorzugsaktionäre ein Recht auf Teilnahme und, gegebenen­
falls, auch ein Stimmrecht in der GV besitzen. Vom Standpunkt der 
lettländ. Notverordnung ist solches selbstverständlich. Unsere Not­
verordnung berührt nicht (ebensowenig wie der deut. E.) die Steuer­
frage. Die Erläut. Bemerk, zum deut. E. heben hier hervor, dass 
die Vorzugsaktien in steuerlicher Hinsicht möglichst den Obligationen 
gleichgestellt werden sollten. Für uns käme eine derartige Gleich­
stellung nicht in Frage16). Das Institut der erwähnten Vorzugsaktien 
ist in vollem Umfange auch vom E (§§ 28—30) übernommen, darunter 
auch die erwähnte Vorschrift eines Quorums von 3/4 des Grund­
kapitals für Beschlüsse über die Ausgabe von Vorzugsaktien. Dieses 
Quorum entspricht dem vom E auch sonst für Statutenänderungen 
geforderten (E § 82, S. 2), während nach dem geltenden Recht 
(Gesetz vom 21. Dezember 1901 Art. 7 und den Musterstatuten § 59) 

16) In Lettland wird die Kapitalsteuer (Steuerreglement, Art. 240 Pkt. 1) vom 
Aktienkapital, als jährlich wiederkehrende Steuer, auf Grund der Jahresbilanz er­
hoben. Ebenso ist die Gewinnsteuer vom Reingewinn unter Zugrundelegung der 
Jahresbilanz nach den im Steuerreglement enthaltenen Vorschriften zu berechnen. 
Unter anderem sind hier vom Bruttogewinn die Schulden zu kürzen (Art. 255 Pkt. 6), 
also auch der Betrag der Obligationszinsen. Es ergibt sich somit, dass das Obligations­
kapital weder der Kapitalsteuer (da es nicht zum Grundkapital gehört), noch der Ge­
winnsteuer (da die Zinsen nicht dem Gewinn zufliessen, vielmehr vom Gewinn zu kürzen 
sind) unterliegen. AG haben ferner die Einkommensteuer von der den Aktionären 
(also auch den Vorzugsaktionären) ausgezahlten Dividende und den Gewinnab­
schreibungen zu entrichten (Art. 21 des Steuerreglements). Also auch von dieser 
Steuer werden die Obligationen nicht betroffen. Im Gegenteil, die Obligationszinsen 
sind auch bei Berechnung der Einkommensteuer (wie alle sonstigen Schuldzinsen) 
vom Einkommen der AG abzuziehen (Art. 11 Pkt. 2). Stempelsteuerpflichtig sind 
allerdings die Obligationen ebenso wie die Aktien und zwar mitl°/o vom Wertbetrage 
(Stempelsteuerordnung Art. 39 Pkt. 7). 
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hierfür ein Quorum von V2 genügt. In ihrer Äusserung zum E. hat eine 
der Organisationen auf die Bedenklichkeit eines Quorums von vollen 
3/4 hingewiesen, da der E für den Fall der Beschlussunfähigkeit einer 
GV nicht vorsieht, dass die erneut einberufene GV unabhängig vom 
Quorum beschlussfähig sei; vorgeschlagen wird daher, für den ge­
n a n n t e n  u n d  ä h n l i c h e  F ä l l e ,  e i n  Q u o r u m  v o n  3 / ö .  I n d e s s e n  g e n ü g t  f ü r  
die Beschlussfähigkeit der GV, wenn ungerechnet die Glieder nur des 
Vorstandes, des Aufsichtsrats und der Revisionskommission nur 3 
Aktionäre anwesend sind (E § 82, S. 1); eine Beschlussunfähigkeit 
der GV würde daher wohl nur äusserst selten vorkommen. Die Gefahr 
einer Überfremdung (mainmise etrangere), etwa durch Zulassung der 
Mehrstimmrechtsaktien, käme für Lettland kaum in Betracht. Denn so­
wohl einer „ausländischen" Überfremdung (durch Abgabe von Aktien an 
ausländische Kreise) als einer „inländischen" (durch Erlangung der Ma­
jorität durch unerwünschte Kreise)17) kann durch die Vorschrift, dass 
Stimmrechtsaktien nur auf den Namen lauten müssen (so deut. E, §95), 
sowie durch die alsdann mögliche Vinkulierung solcher Aktien vorge­
beugt werden. Nach dem geltenden Recht kommt für Lettland ausser­
dem in Betracht, dass hier nicht bloss sämtliche Gründer lettländische 
Bürger sein müssen, sondern dass auch der Bestand des Vorstandes und 
der Liquidationskommission in Handels-und Industrie-AG nur zu 2/s, in 
sonstigen AG sogar nur zu Va, aus Ausländern bestehen dürfen, wobei der 
Vorsitzende des Vorstandes und der disponierende Direktor unter allen 
Umständen Inländer sein müssen. Für Versicherungs-AG bestehen noch 
strengere Vorschriften (Verordnung des Finanzministers v. 6. Oktober 
1923 [Reg.-Anz.223] Art. 6). Der E (§ 2 Abs. 2) fordert, dass mindestens 
2/ö des Bestandes der Gründer Inländer sind. Uber die Beschränkung 
der Ausländer in den sonstigen Organen der AG enthält der E keine 
Bestimmungen; es ist aber anzunehmen, dass diese Frage bei der end-
giltigen Fassung des E entschieden werden wird. 

Mit Rücksicht auf den damals noch bevorstehenden I. Kongress 
der Internationalen Akademie für Rechtsvergleichung (gegr. in Genf 
am 13. Sept. 1924, s. o.) sind von den zur Frage der privilegierten Aktien 
und des Minderheitenschutzes bestellten „Rapporteurs generaux" der 
3. Sektion des Kongresses, den Professoren L. Fredericq (Gent), X. 
Janne (Lüttich) und dem Rechtsanwalt Dr. E. Wolff (Berlin) über die 
bezeichneten Fragen 3 Aufsätze erschienen, und zwar von den 2 

17) Sonntag, Zur Kritik des Entwurfes eines Gesetzes über Aktiengesellschaften 
etc. Zentralblatt f. Handelsrecht, 1931 Nr. 1, S. 15. 
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erst Genannten in der vom belgischen Institut für Rechtsvergleichung 
herausgegebenen Revue trimestrielle Nr. 2/3, und von dem zuletzt 
Genannten — in dem vom Institut für ausländ, und internationales 
Privatrecht herausgegebenen Sonderheft des 6. Jahrgangs der Zeit-
schr. f. ausländ, u. internat. Privatrecht: „Deut. Landesreferate zum 
Internat. Kongress f. Rechtsvergleichung im Haag 1932." Die 2 erst 
Genannten behandeln die in Rede stehenden Fragen vom Standpunkt 
des belgischen Rechts (Gesetz v. 25. Mai 1913, ferner das belgische 
Projekt v. 11. Dezember 1930 betr. d. Minderheitenschutz und die 
Mehrstimmaktien), der Letztgenannte — vom Standpunkt des gelten­
den deut. Rechts. Prof. J. Percerau (Paris), gleichfalls als Rapporteur 
general bezeichnet, hatte bereits früher eine Schrift über die Stimm­
rechtsaktien: La question des actions ä droit de vote privilegie, 
suppression ou reglementation? (als Sonderabzug aus den Annales 
de droit commercial frangais, etranger et international, 1930 Nr. 1) 
verfasst (s. o. die Fussnoten Nr. 3, 11, 13). 

Der Haager Kongress hat dann zu den Problemen des Minder­
heitenschutzes und der Stimmrechtsaktien, durch Formulierung seiner 
Wünsche, wie folgt Stellung genommen: 

I. In der Frage des Minderheitenschutzes ist zu untersuchen: 
1. die Art der von den Aktionären — sei es einzeln oder als 

Glieder einer Mehrheitsfraktion — zu treffenden Massnahmen gegen 
Beschlüsse der GV; die allgemeine Meinung geht dahin, dass die Ak­
tionäre sich mit ihren Ansprüchen an die Gerichte zu wenden haben. 

2. ob Einstimmigkeit der Aktionäre erforderlich ist, um den 
wesentlichen Gegenstand (Objekt) der AG zu ändern. 

3. die Kontrolle der Geschäftsführung der Verwaltung und die 
Organisation der Ansprüche aus der Haftung der Verwaltung, sowie 
die Kontrolle der Organisation der GV. 

II. Inder Frage der Stimmrechtsaktien werden die nachstehenden 
Richtlinien aufgestellt: 

1. Beim gegenwärtigen Stand der wirtschaftlichen und Rechts­
verhältnisse ist die vollständige Beseitigung der Stimmrechtsaktien 
weder wünschenswert noch durchführbar. Den Gefahren, die eine 
Mehrstimmaktie mit sich bringt, ist durch geeignete Vorschriften zu 
begegnen, beispielsweise durch Begrenzung der Anzahl der, gewissen 
Kategorien von Gesellschaftsanteilen, zuzubilligenden Stimmen. 

2. Zu wünschen ist, dass das Stimmrecht niemals gegen das 
Interesse der Gesellschaft ausgeübt werde. 
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Das Aktienrecht der Russischen Sowjetrepublik (Gesetz über die 
AG v. 17. August 1927, in deut. Übersetzung, abgedruckt in Zeitschr. f. 
d. ges. HR Bd. 91 S. 406 ff. u. Zeitschr. f. Ostrecht v. J. 1928. S. 100 ff.) 
unterscheidet staatliche AG und sog. gemischte AG. Als staatliche gelten 
solche, die in ihrem Statut vorsehen, dass sämtliche Aktien aus­
schliesslich Staatsbehörden oder staatlichen Unternehmen gehören 
müssen. Als gemischte gelten solche, bei denen satzungsgemäss nur 
ein Teil der Aktien Staatsbehörden oder staatlichen Unternehmen 
gehören oder denen das Recht zustehen muss, mindestens die Hälfte 
des Bestandes der Verwaltungsorgane zu besetzen und mindestens die 
Hälfte der Dividende zu beanspruchen (Art. 3). Jede Aktie gibt das 
Stimmrecht (Art. 48. S. 1), soweit die Satzungen nicht ein anderes 
festsetzen. Die Satzungen können zulassen, dass Aktien mit 
verschiedenen Berechtigungen und Verpflichtungen (Aktien ver­
schiedener Gattungen) emittiert werden (Art. 57). Allein diese 
Möglichkeit hat in Sowjetrussland praktische Bedeutung nicht 
gehabt. Dem Schutz der Minderheitsrechte ist wenig Rechnung 
getragen. Die Minderheit, die mindestens V20 des Grundkapitals ver­
tritt, ist befugt, die zwangsweise Einberufung einer ausserordentlichen 
GV zu verlangen und ein Mitglied in die Revisionskommission zu 
entsenden (Art. 77, 93). Ferner gibt das Gesetz einem jedem 
Aktionär, dessen Rechte durch einen Beschluss der GV verletzt sind, 
das Recht, einen solchen Beschluss binnen Monatsfrist im Klagewege 
anzufechten (Art. 84). Ein weitergehender Schutz der Minderheiten 
wäre nach dem System der Rätewirtschaft insofern bedeutungslos, 
als ein Kampf der Minderheit gegen die Mehrheit, beim Fehlen finan­
zieller oder industrieller Gruppen unter den Aktionären, kaum denk­
bar erscheint. Diese Bestimmungen und die daran geknüpften 
Bemerkungen gelten für beide der genannten Typen der AG. Zu 
bemerken wäre noch, dass das räterussische Aktiengesetz Inhaber­
aktien nicht anerkennt, da solche, als „Seele der kapitalistischen 
Wirtschaft" mit dem vom Aktiengesetz betonten Charakter der AG 
als Personalgesellschaften (nicht kapitalistischen Unternehmen) nicht 
vereinbar sein sollen18). 

Die sehr ausführlichen Bemerkungen des Rigaer Börsenkomitee 
zum Entwurf konnten in diesem Aufsatze nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

18) Landkof, Vorbemerkung zum Aktiengesetz, Zeitschr. f. Ostrecht, 1928, S.97 ff. 
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Das Rechtsverhältnis der Stadt Riga zur Rigaer 
Stadt-Diskonto-Bank. 

Von Appellhofrichter P. Engelmann. 

Es könnte auf den ersten Blick erscheinen, als habe die Frage 
über das Rechtsverhältnis der Stadt Riga zur Rigaer Stadt-Diskonto­
bank, oder — um den Kernpunkt der Sache zu treffen — die Frage, 
ob die Stadt Riga Eigentümerin der Diskontobank ist, nur rein juri­
stische Bedeutung, als sei sie eine Doktorfrage, deren theoretische 
Beantwortung praktische Folgen nicht zu haben brauchte. Aber die 
Geschichte der Bank lehrt uns das Gegenteil. 

Bereits einmal ist diese Frage in ihrer ganzen Schwere an die 
Diskontobank herangetreten, als nämlich im Jahre 1908 das Landge. 
rieht zu Mannheim wegen einer Forderung gegen die Stadt Riga die 
Pfändung eines Guthabens der Diskontobank angeordnet hatte, aus 
der Erwägung heraus, dass die Stadt Riga Eigentümerin der Stadt-
Diskontobank, und das Guthaben der Bank in Wahrheit ein Guthaben 
der Stadt Riga sei. Die Frage ist auch heute noch aktuell und in 
erster Linie für die Bank von grösster wirtschaftlicher Bedeutung: 
ist nämlich die Stadt Riga Eigentümerin der Bank, so hört letztere 
auf ein selbständiges Kreditinstitut zu sein und ihr weiteres Be­
stehen als einer kommerziellen Bank ist in Frage gestellt. Als be­
sonders krasses Beispiel möchte ich die Lazard-Brothers-Schuld der 
Stadt Riga anführen, denn falls Riga Eigentümerin der Bank ist, 
könnten Lazards zwecks Sicherstellung ihrer Forderung an die Stadt 
die Pfändung der Kapitalien der Bank beantragen und die Folge wäre, 
dass die Diskontobank ihre Kassen schliessen müsste. 

Auch steuer-technisch und kommunal-politisch ist die Entschei­
dung der Frage für beide Teile, für Bank und Stadt, wichtig und wir 
sehen daher, dass durch die Verhältnisse'bedingt, diese Frage immer 
wieder auftaucht und in den einschlägigen Institutionen, Stadtamt, 
Direktorium der Bank und Steuerdepartement, zur Diskussion steht. 
Es gibt bereits eine kleine Literatur in dieser Frage, die hier ange­
führt sei: 

1) Das bereits erwähnte Urteil des Landgerichts zu Mannheim i/S. 
des Ingenieurs Smreker gegen die Stadt Riga. 

2) Ein Gutachten der drei Rigaschen Rechtsanwälte Kaehlbrandt, 
von Krohl und Erdmann. 

3) Zwei Gutachten des Prof. Neubecker. 
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4) Ein von mehr als zwanzig namhaften baltischen Juristen 
unterzeichnetes Gutachten (welches oft erwähnt wird, aber nicht 
mehr aufzufinden ist.). 

5) Ein Gutachten des Prof. Wilhelm von Seeler. 
6) Ein Gutachten des Rigaschen vereid. Rechtsanwalts und 

Direktors der Diskontobank, R. v. Büngner. 
Von denen das Landgericht, die drei Rechtsanwälte und Prof. 

Neubecker den Standpunkt vertreten, dass die Stadt Riga Eigen­
tümerin der Diskontobank ist, die 20 Juristen, Prof. v. Seeler und 
Büngner jedoch den entgegengesetzten Standpunkt. 

W a s  i s t  n u n  d i e  D i s k o n t o b a n k  f ü r  e i n  j u r i s t i s c h e s  
G e b i l d e  u n d  i n  w e l c h e m  V e r h ä l t n i s  s t e h t  s i e  z u r  S t a d t  
R i g a ?  

Soll diese Frage richtig entschieden werden, so muss auf die 
G e s c h i c h t e  d e r  B a n k  u n d  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  V e r f a s s u n g  
der Stadt Riga zurückgegriffen werden. Der Mangel an Zahlungs­
mitteln zu Ende des XVIII. Jahrhunderts — an barem Silbergeld — 
war der Anlass zur Begründung eines Kreditinstituts. Die Rigaschen 
Kaufleute halfen sich bis dahin aus der schweren Lage dadurch, dass 
sie „Reverse" für ihre Schuldverpflichtungen ausstellten, welche von 
Hand zu Hand gingen. Kamen aber die Waren aus dem Auslande, 
hauptsächlich aus Kurland (das damals noch nicht zu Russland ge­
hörte) und Litauen, so musste mit barem Gelde gezahlt werden, das 
schwer zu haben war. Es ergab sich daher die Notwendigkeit ein 
Institut zu schaffen, welches den Kaufleuten gegen die erwähnten 
Reverse bei Berechnung einer mässigen Diskontgebühr bares Silber­
geld hergeben sollte. 

So kam es zur Gründung der „Diskontokasse". 
Am 22. V. 1794*) trat in Riga eine Versammlung der handeltreiben­

den Bürgerschaft und der an der Börse handelnden fremden Kauf­
leute zusammen, um über einen zur Diskontierung der Reverse zu 
ermittelnden Fonds zu beraten. Es wurde beschlossen, eine Diskonto­
kasse zu begründen. Dem Antrag der Versammlung gemäss wurde 
durch Vermittlung des Rigaschen Rats eine Verfügung des damaligen 
Statthalters (General-Gouverneurs), Baron von der Pahlen, erwirkt, 
der am 31. V. 1794 die Gründung der Diskontokasse genehmigte, welche 
am 8. VI. 1794 ihre Tätigkeit eröffnete. Das nötige Kapital im Be­

*) Dr. E. v. Stieda: das livländische Bankwesen, Leipzig 1909. 
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trage von 38.500 Reichstaler Albertus gestattete der General-Gouver­
neur leihweise der beim Zivildepartement des Rigaschen Stadt-Magist­
rats bestehenden Gerichtskasse (aus den Depositengeldern dieser 
Kasse), zu entnehmen, jedoch unter der Bedingung, dass die seit 1736 
in Riga bestehende Handlungskasse und die Rigasche Stadtgemeinde 
für die Rückzahlung der Gelder in die Gerichtskasse garantieren. Die 
Garantie wurde erteilt, die 38.500 Taler Albertus wurden ausgezahlt 
und die Diskontobank begann ihre Tätigkeit. Doch schon am 15. XII. 
1796, also nach etwa 2V2 Jahren, zahlt die Diskontokasse das Dar­
lehen voll zurück und arbeitet von da ab mit eigenem Kapital. Die 
erste Direktion besteht aus zwei Ältesten der St. Marien-Gilde und 
noch vier von der Gilde gewählten Kaufleuten. Als 1796 die Statthalter­
schafts-Verfassung aufgehoben wurde, wurde zu diesen von der 
Ältestenbank der St. Marien-Gilde zu wählenden 6 Direktoren noch 
vom Rigaschen Rat aus seiner Mitte ein Inspektor in die Diskonto­
kasse delegiert. 

Hierzu sei Folgendes bemerkt: 
Bis zum Jahre 1786 wurde die Stadt Riga vom Rat unter Teilnahme 

der beiden Gilden verwaltet. Den ersten Stand bildete der Rat. Die 
Grosse oder St. Marien-Gilde bildete den zweiten Stand und setzte sich 
aus Kaufleuten, Gelehrten, Künstlern und Goldschmieden zusammen. 
Es ist daher falsch, die Grosse Gilde als Korporation der Rigaer Kauf­
mannschaft zu bezeichnen, vielmehr bildete sie schlechthin die obere 
Schicht der bürgerlichen Bevölkerung der Stadt. Den dritten Stand 
bildete die Kleine- oder St. Johannis-Gilde, die allerdings als Korpo­
ration der Handwerker zu bezeichnen ist, denn sie bestand aus zünftigen 
Meistern der „Deutschen Handwerksämter". Rat und beide Gilden 
übten das Stadtregiment aus. Im Jahre 1786 wurde die Städteordnung 
der Kaiserin Katharina II. in Riga eingeführt, der Rat und die beiden 
Gilden wurden aufgehoben und Livland und Estland eine Stadthalter-
schafts-Verfassung gegeben, welche im Jahre 1796 von Kaiser Paul I. 
wieder aufgehoben wurde, wobei in Riga die früheren Stände in alle 
ihre alten Rechte wieder eingesetzt und die alte deutsche Verfassung 
restituiert wurde. Die alte Verfassung war also von 1786—1796 suspen­
diert und gerade in diese Zeit fällt die Stiftung der Rigaer Diskonto­
kasse (1794). Das muss besonders hervorgehoben werden, um die 
Auffassung, als wäre vielleicht die Diskontokasse von der Grossen 
Gilde begründet und daher als ihr Eigentum anzusprechen — von 
vornherein abzutun. Am Ende der60er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
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erachtete die Direktion der Diskontokasse eine Erweiterung des In-
stituts in eine Bank für wünschenswert und stellte ein Bankstatut in 
Petersburg vor, das am 28. April 1871 die allerhöchste Bestätigung 
erhielt, worauf sie unter dem Namen „Rigaer Stadt-Diskonto-Bank" in 
Grundlage dieses neuen Statuts im Jahre 1873 ihre Tätigkeit fortsetzte. 
Dieses Statut, ergänzt durch einige die Operationen der Bank er­
weiternde Zusätze und durch die notwendigen Abänderungen, die sich 
durch die im Jahre 1878 erfolgte Einführung der russischen Städte­
ordnung in Riga ergaben, bestand bis zum Jahre 1925. Die durch die 
Staatswerdung Lettlands veranlasste Neuregelung der Verhältnisse 
machte auch eine Änderung der Statuten der Diskontobank notwendig. 
Die neuen Statuten wurden, nachdem sie von der Rigaer Stadtverord­
neten-Versammlung angenommen worden waren, am 22. XII. 1925 
vom Finanzminister bestätigt. Bei Ausarbeitung der neuen Statuten 
sind grundlegende Änderungen nicht vorgenommen worden, wohl 
aber wurde darauf Gewicht gelegt, die Bestimmungen, welche das 
gegenseitige Verhältnis der Stadt Riga und der Diskontobank be­
treffen, klarer und genauer zu formulieren, um einer falschen Aus­
legung ein für allemal vorzubeugen. So wurde im § 1. der Statuten 
expressis verbis festgestellt, dass die Bank eine selbständige 
juristische Person ist, (was sie, wie das später ausgeführt werden 
soll, zweifellos auch schon vorher gewesen ist), und in den §§ 3 und 
76 — dass die Stadt Riga für die von ihr geleistete Garantie der 
Operationen der Bank 25% vom Jahresgewinn der Bank erhält (um 
zu betonen, dass das Verhältnis zwischen Stadt und Bank ein rein 
kaufmännisches — „do ut des" — ist). 

Geschichtlich sei noch Folgendes hervorgehoben: in der Be­
stätigungsurkunde des Generalgouverneurs vom Jahre 1794 heisst es, 
dass die Stiftung der Diskontokasse „zum allgemeinen Besten des 
Handels und des ganzen Publici gereichen soll". (Stieda S. 124). Als 
die Stadt nach dem napoleonischen Kriege im Jahre 1814 in eine 
äusserst schwierige Finanzlage geraten war, ging sie die Diskonto­
kasse um ein Darlehn von 22.000 Rubeln an. Die Administration der 
Diskontokasse weist aber das Ansuchen des Rates der Stadt zurück, 
weil darin „eine fremdartige der ursprünglichen Stiftung zuwider­
laufende Verwendung des Fonds" zu erblicken sei. (E. v. Stieda). 
Im Jahre 1871 wird gemäss dem Antrag der Administration der Dis­
kontokasse der Zweck der Stiftung erweitert, indem das neue Statut 
bestimmt, dass die Diskontokasse „zum Zweck der Unterstützung des 
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Handelsund der Industrie zu Riga in eine Rigaer Stadt-Diskonto­
bank reorganisiert werden solle" (Stat. 1871, § 1., Abs.). Der Hinweis 
auf die Industrie ergab sich logischerweise aus der Entwicklung 
einer solchen in Riga seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. 

Dieses ist in Kürze das historische Bild der Entwicklung der 
Diskontobank im Rahmen der politischen Verhältnisse, das uns die 
Grundlage abgeben soll zur Bestimmung seines juristischen Cha­
rakters. 

Aus obigen Ausführungen ist zu ersehen, dass die Diskontokasse 
weder von der Stadt Riga noch für die Stadt Riga begründet worden 
ist. Die Stadt ist niemals, weder an der Diskontokasse, noch an der 
Diskontobank mit irgendwelchen Kapitalien beteiligt gewesen. Un­
bestreitbar hat die Diskontokasse und die aus ihr hervorgegangene 
Diskontobank von ihrer Stiftung an bis auf den heutigen Tag gemäss 
dem Willen der Stifter (einer Anzahl Rigascher Kaufleute, zu der auch 
„fremde" Kaufleute gehörten), gemäss der Bestätigung des General-
Gouverneurs („zum Besten des Handels und des ganzen Publici"), 
gemäss der Auffassung ihrer Administration und auch ihren Statuten 
g e m ä s s  —  e i n e n  s e l b s t ä n d i g e n ,  d e r  A l l g e m e i n h e i t  d i e ­
nenden Zweck gehabt. Sie ist also stets eine Stiftung mit einem 
Selbstzweck gewesen, eine juristische Person, ein Rechtssubjekt 
mit eigenem Kapital, eigenen Rechten und eigenen Verbindlichkeiten. 

Gegen das Vorliegen eines Selbstzweckes (und somit 
auch gegen den Stiftungscharakter und die selbständige juri­
stische Persönlichkeit der Bank) argumentieren allerdings das Mann­
heimer Landgericht und die drei Rechtsanwälte, in deren Gutachten 
(S. 60) behauptet wird: der Diskontobank fehle „die Selbstbestimmung 
über das Resultat ihrer Tätigkeit", da über den Reingewinn die Stadt­
verordneten-Versammlung verfüge. Diese Behauptung steht aber in 
offenbarem Widerspruch zu den Statuten der Bank (1871, §101; 1925, 
§76, 77), laut welchen das Direktorium selbst und allein darüber zu 
bestimmen hat, wieviel vom Jahresreingewinn dem Reservekapital 
zuzuführen ist. Wie allgemein bekannt ist, kann die Stadtverordneten-
Versammlung nur über den ihr von der Direktion der Bank zugewie­
senen Teil des Reingewinns, der seit 1925 mit 25% des Jahresgewinns 
fixiert ist, frei verfügen. 

Dass die Diskontokasse eine Stiftung mit selbständiger eigener 
Persönlichkeit und Vermögensfähigkeit ist, wird sowohl durch das 
Baltische Privatrecht, als auch durch das gemeine Deutsche Recht, 
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das bekanntlich Subsidiarrecht des Baltischen Priv. Rechts ist, ein­
wandfrei begründet. 

Die von Erdmann (System des Priv. Rechts der Ostseeprovinzen, 
Riga, 1889, Bd. I., S. 125) vertretene Auffassung, als verlange das Balt. 
Priv. R. zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung die „Personifika­
tion" seitens der Obrigkeit, wird von Seeler, als auf einem Irrtum 
beruhend, widerlegt. 

Es ist interessant, dieser Frage näher zu treten, obgleich sie für 
unseren Fall nicht von ausschlaggebender Bedeutung ist. Erdmann 
stützt sich auf Art. 2348 und 2351 des BPR. Zum besseren Verständnis 
seien die beiden Artikel hier angeführt, sie lauten: 

Art. 2348. Perpetuelle Fideikommisse, desgleichen Vermächt­
nisse, können nicht nur zu Gunsten von physischen Personen, 
sondern auch zum besten bereits bestehender oder neu zu 
gründender gottgefälliger, wohltätiger und gemeinnütziger An­
stalten verordnet werden. 
Art. 2351. Neue Stiftungen der Art (Art. 2348) bedürfen der 
obrigkeitlichen Bestätigung und erlangen durch diese die 
Rechte der Persönlichkeit. 

Beide Artikel, 2348 und 2351, befinden sich im Titel III des Erb­
rechts, beziehen sich also auf letztwillig angeordnete Stiftungen. 
Irgend eine andere Vorschrift über Bestätigung oder besondere „Per­
sonifikation" einer Stiftung enthält das Priv. Recht nicht. Auch das 
russische Reichsrecht kennt keine besondere Personifikation, sondern 
nur eine Bestätigung („yTBepacßeme"). Ausschlaggebend dürfte in 
dieser Frage das gemeine Deutsche Recht als Subsidiarrecht des 
Balt. Priv. Rechts sein, welches nach der allgemeinen heute herr­
schenden Rechtsauffassung zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung 
überhaupt keinerlei Mitwirkung der Obrigkeit verlangt, also weder 
Bestätigung, noch Personifikation. Gierke (die Genossenschaftstheorie, 
Berlin 1887, S. 84, Abs. 3) sagt, dass für das gemeine Recht auch die 
Entstehung von Stiftungen ohne Staatsgenehmigung behauptet werden 
muss. Ebenso Gierke (Deutsches Privatrecht, Bd. I., S. 650—651): 
„die Anerkennung der Stiftung als Person ist durch allgemeinen 
Rechtssatz an ihr rechtliches Dasein geknüpft. Sie tritt, falls sie eben 
als selbständige Stiftung gewollt ist, entweder als Person, oder über­
haupt nicht ins Leben" (Literaturnachweis daselbst). Es ergibt sich 
also folgendes: die Diskontokasse ist von ihren Begründern als Stiftung 
gewollt und konnte nur als Stiftung gewollt sein. Sie ist vom General­
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gouverneur, der zuständigen Autorität, bestätigt worden und trat ins 
Leben und in Wirksamkeit. Und jede Stiftung tritt „falls sie eben als 
selbständige Stiftung gewollt ist — wie wir soeben gehört haben — 
entweder als Person oder überhaupt nicht ins Leben". 

Aber auch wenn man sich der Ansicht Erdmanns von der Not­
wendigkeit der Personifikation einer Stiftung anschliesst, würde doch 
eine solche in der Bestätigung der Diskontokasse bei ihrer Begrün­
dung seitens des General-Gouverneurs, als auch in der allerhöchsten 
Bestätigung der Statuten der reorganisierten Diskontobank im Jahre 
1871 liegen. Es kann doch nicht behauptet werden, dass der General-
Gouverneur zur Zeit der Statthalterschaft, als er die Stiftung der 
Diskontokasse bestätigte, seine Amtsbefugnisse überschritten hätte 
und demzufolge die damalige Bestätigung nicht zu Recht bestände. 
W i e  m a n  d i e  S a c h e  a l s o  n i c h t  n i m m t ,  s o w o h l  v o m  S t a n d p u n k t  
d e s  B a l t .  P r i v .  R e c h t s  ( a u c h  i n  d e r  E r d m a n n s  c h e n  A u s l e ­
g u n g ) ,  a l s  v o m  S t a n d p u n k t  d e s  g e m e i n e n  D e u t s c h e n  
Rechts, muss die zur Diskontobank reorganisierte Diskontokasse 
als eine selbständige Stiftung, und ihr Vermögen als ein selbständiges 
Stiftungsvermögen, das nicht der Stadt Riga gehört, betrachtet 
werden. 

Auch der Art. 713 des Balt. Priv. Re chts bestätigt diese An­
nahme. 

Art. 713 lautet: Zur Erwerbung des Eigentums sind nicht 
nur physische Personen fähig, sondern auch juristische 
Personen, wie namentlich die Krone (der Fiskus), Korporati­
onen aller Art (die Ritterschaftan, die Städte und die städti­
schen Gemeinden und Korporationen, die Land- oder Bauern­
gemeinden), Stiftungen jeder Art (Kirchen, wohltätige und 
g e m e i n n ü t z i g e  A n s t a l t e n ,  G e l e h r t e  u n d  L e h r a n s t a l t e n ,  K r e d i t ­
kassen etc.), Sachengesamtheiten, denen juristische Persön­
lichkeit zusteht, namentlich Erbschaften. 

Wir ersehen aus diesem Artikel, dass nach Balt. Priv. R. Korpo­
rationen und Stiftungen nicht ein und dasselbe sind, da sie nebenein­
ander namhaft gemacht werden, und dass der Gesetzgeber die Kredit­
kassen direkt als Stiftungen bezeichnet. Nun ist allerdings nicht 
jedes Unternehmen, das sich den Namen „Kreditkasse" beilegt, oder 
im Kreise seiner Kunden gewöhnlich so genannt wird, als Kreditkasse 
im Sinne des Gesetzes zu verstehen, wie nicht jede Privatschule als 
Lehranstalt, oder jede wissenschaftliche Vereinigung als „gelehrte 
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Anstalt" im Sinne des Art. 713 betrachtet werden kann. Selbstver­
ständlich hat das Gesetz nur solche Kreditinstitute im Auge, die von 
ihren Begründern „als selbstständige Stiftung gewollt sind". Aber 
irgendwelche im Lande bestehenden Kreditkassen muss das Gesetz 
doch gemeint haben, denn es ist nicht anzunehmen, dass der Gesetz­
geber als Beispiele solche Rechtsgebilde anführt, die in seinem 
Lande überhaupt nicht vorkommen. Zur Zeit des Erlasses des Ge­
setzes, im Jahre 1864, bestanden aber in Livland nur 3 Institute, die 
als Kreditkassen im Sinne des Gesetzes anzusehen waren, nämlich 
die Rigaer Handlungskasse, die Rigaer Diskontokasse und die Dorpa-
ter Leih- und Diskontokasse. Es ist daher anzunehmen, dass der Ge­
setzgeber im Art. 713 auch die Diskontokasse als selbständige Stif­
tung im Auge gehabt hat. Die Ansicht von Prof. Neubecker, als seien 
im Art. 713 unter Kreditkassen die drei ritterschaftlichen Kreditinsti­
tute gemeint, ist als unzutreffend abzulehnen, da die herrschende 
Ansicht in der Literatur (Stieda, Erdmann, Seeler) die ritterschaft­
lichen Kreditinstitute als „Korporationen" bezeichnet. 

Wir wollen uns aber Prof. Neubecker durchaus anschliessen, 
wenn er sagt, es spräche „eine allgemeine Vermutung dafür, dass 
d i e  G e r i c h t e  i m  G e l t u n g s g e b i e t  d e s  b e t r .  R e c h t s  d i e s e s  
Recht wohl kennen werden". Um nun diese Ansicht der Ge­
richte im Geltungsgebiet des betr. Rechts zu erfahren, wurde in der 
bereits erwähnten vor dem Landgericht zu Mannheim verhandelten 
Klagesache der Diskontobank auf Aufhebung der Beschlagnahme 
ihrer Gelder eine Auskunft vom Präsidenten des Rigaer Bezirksge­
richts eingeholt. Die Auskunft lautet folgendermassen: 

„Der kaiserlich-deutsche Konsul ist zu benachrichtigen, dass 
die Rigasche Stadt-Diskontobank auf Grund ihres auf vorschrifts-
mässigem Wege bestätigten Statuts als juristische Person funktio­
nierend das Recht hat, selbstständig Klagen zu erheben und sich ein­
zulassen auf Klagen, die gegen sie erhoben sind, wobei in der Praxis 
des Rigaschen Bezirksgerichts über diese Fragen niemals irgend­
welche Zweifel oder Streitigkeiten entstanden sind". 

Erschöpfender, kürzer und prägnanter konnte der Präsident des 
Gerichts sämtliche hier in Betracht kommenden Fragen garnicht be­
antworten und aus seiner Auskunft geht zweifellos hervor, dass die 
Diskontobank eine selbständige rechtsfähige Person ist. Die Ge­
richte — das Rigaer Bezirksgericht und der Appellhof in Petersburg 
— haben auch stets die juristische Persönlichkeit der Diskontobank 
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und das Eigentum derselben an den Kapitalien der Bank anerkannt. 
Die Bank hat alle ihre Prozesse stets in ihrem eigenen Namen ge­
führt. Immobilien sind vom Gericht wiederholt der Bank auf ihren 
Namen zugesprochen und in den Grundbüchern auf ihren Namen 
korroboriert worden. 

Prof. Neubecker und das Gutachten der drei Rigaschen Rechts­
a n w ä l t e  K a e h l b r a n d t , v o n K r o h l  u n d  E r d m a n n ,  z i e h e n  e i n e P a r a l e l l e  
z w i s c h e n  d e r  R i g a e r  S t a d t - D i s k o n t o b a n k  u n d  d e n  d e m  
r u s s i s c h e n  N o r m a l s t a t u t  u n t e r l i e g e n d e n  s t ä d t i s c h e n  
Banken und kommen zum Schluss, dass die Diskontobank und das 
in ihr arbeitende Kapital der Stadt Riga gehören. Die drei Rechtsan­
wälte deduzieren folgendermassen: Da im Kreditustaw die Diskonto­
bank unter den „städtischen Kommunalbanken" namhaft gemacht 
ist und diese letzteren im Normalstatut als „städtische Institutionen" 
(„ropoACKifl y^peiKfleHiH") bezeichnet werden, so ist die Bank eine 
städtische Institution. Da ferner städtische Institutionen nicht ein­
zelne, selbständige juristische Personen sind, sondern zusammen 
mit der Stadt nur eine Person bilden, so müsse die Diskontobank 
und das in ihr arbeitende Kapital als der Stadt Riga gehörig be­
trachtet werden. 

Ein Blick auf das Gesetz selbst lehrt uns, dass von allen diesen 
Behauptungen gerade das Gegenteil der Fall ist. 

Im Art. 68 des Kreditustaws (Svod. sak., Bd. XI., Teil II., Abschn. 
X., Ausg. v. 1862 und 1893) heisst es ausdrücklich, dass diejenigen 
städtischen Banken, welche auf Grund besonderer Statuten und 
Regeln begründet sind, sich nach den für sie erlassenen Statuten 
und Regeln zu richten haben, und in der Anmerkung zum Art. 68 
werden als solche Banken angeführt die Dorpater Bank und die 
Rigaer Stadt-Diskontobank. (Diese Anmerkung ist in den späteren 
Ausgaben des Gesetzes als selbstverständlich und überflüssig fortge­
lassen worden). Die Stadt-Diskontobank übt also ihre Tätigkeit auf 
Grund ihres Spezialstatuts, das für sie erlassen ist, aus. Das im 
Kreditustaw (Svod. sak., Bd. XI, Teil II., Absch. XI.) vorgesehene 
Normalstatut für städtische Banken hat für sie keinerlei Geltung. 
Es ergibt sich das auch schon daraus, dass alle Abschnitte des Nor­
malstatuts, wie: Allgemeine Bestimmungen, Geschäftsführung, Rechen­
schaftspflicht, Operationen der Bank u. s. w. im Statut der Diskonto­
bank durch besondere Bestimmungen geregelt sind. Ebensowenig 
beziehen sich auf die Diskontobank die allgemeinen Bestimmungen 
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über die Gründung und Betriebseinstellung von Kreditinstitutionen 
(Svod. sak., Bd. XI., Teil II., Abt. X.), denn sowohl die Gründung, wie 
die Liquidation der Diskontobank, ist im § 1. des Statuts vom Jahre 
1871 besonders geregelt, indem festgestellt ist, dass die seit 1794 in 
Riga bestehende Diskontokasse zum Zweck der Unterstützung des 
Handels und der Industrie in Riga auf Grund des Statuts vom 28. IV. 
1871, in eine Rigaer Stadt-Diskontobank umgewandelt wird. In dem­
selben § 1. dieses Statuts werden auch die Umstände bestimmt, unter 
denen die Bank liquidieren muss. In den russischen Reichs-Grundge­
setzen (Svod. sak., Bd. I., Teil I., Ausg. v. 1857) bestimmt der Art. 47, 
dass das russische Reich verwaltet wird in genauer Grundlage der 
von der allerhöchsten Gewalt ausgehenden Gesetze, Vorschriften 
und Statuten; ferner der Art. 70, dass ein in einer Spezialsache oder 
für eine Spezialtätigkeit erfolgter allerhöchster Befehl für diese be­
sondere Sache oder dieses besondere Tätigkeitsgebiet die Geltung 
des allgemeinen Gesetzes aufhebt, und der Art. 79, dass spezielle 
Gesetze durch ein nachher erfolgtes allgemeines Gesetz nicht auf­
gehoben werden. Das russische Finanzministerium hat daher bei 
verschiedenen Verhandlungen mit der Rigaer Stadt-Diskontobank 
immer wieder anerkannt und hervorgehoben, dass für die Diskonto­
bank allein und ausschliesslich ihr SpezialStatut zu gelten habe, in 
keiner Weise aber das sogenannte Normalstatut, und hat besonders 
auch noch darauf hingewiesen, dass das Normalstatut sich nur auf 
solche städtische Banken, welche von einer Stadt mit ihren eigenen 
städtischen Mitteln begründet worden sind, beziehe, nicht aber auf 
solche Banken, die nur unter städtischer Aufsicht stehen und deren 
Direktion von der Stadt gewählt wird. 

Aber auch die Behauptung, dass die im Normalstatut vorge­
sehenen städtischen Kommunalbanken „städtische Institutionen" (im 
Sinne von Behörden, Verwaltungen) sind, ist durchaus abwegig. Der 
Art. 2. des Normalstatuts besagt gerade das Gegenteil: die Banken 
sind städtische Stiftungen, oder anders ausgedrückt Stadt-Stiftungen, 
oder Stadt-Anstalten, selbständige Rechtssubjekte. Das besagt erstens 
der im Art. 2. gebrauchte Ausdruck „y^pesKAema", der in der russi­
schen Rechtssprache regelmässig dem deutschen Wort „Stiftung" 
entspricht (Vergl. z. B. Barons Lehrbuch der Pandekten in russ. 
Übersetzung von Petraschitzky, S. 56. f. f.; auch in der russischen Aus­
gabe des Balt. Priv. Rechts im anfangs zitierten Art. 2351 ist das 
deutsche Wort „Stiftung" mit „y^peacaeme" wiedergegeben). Und das 
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besagt noch deutlicher der Art. 92 (Ausgabe 1893) des Kreditustaws, 
Abschn. X., der sich unter der Titelüberschrift „Schliessung der 
Kreditanstalten ohne Konkurseröffnung" befindet. Er lautet: 

„Die Summen, welche nach Tilgung der Schulden der Kredit­
anstalt (Art.91) verbleiben, werden verteilt unter die Aktionäre, 
Mitglieder oder Teilhaber, bei den städtischen Kommunalbanken 
aber unterliegen sie der Bestimmung, die getroffen ist in dem 
Statut der Bank oder bei der Stiftung des Grundkapitals der­
selben. In Ermangelung einer solchen Bestimmung — werden 
s i e  d e m  V e r m ö g e n  d e r  S t a d t  e i n v e r l e i b t " .  

DieAusdrucksweise „werden demVermögen derStadt einverleibt" 
(o6pamaK>TCH B-b ropoßCKia cpe/i;cTBa) spricht wohl deutlich dafür, dass 
das Vermögen der Bank früher der Stadt nicht gehört hat. Aber wenn 
man auch die Behauptung der drei Rechtsanwälte — die Diskontobank 
sei eine im Nörmalstatut vorgesehene städtische Bank—gelten lässt, 
so ist doch die weitere Deduktion, dass sie keine selbständige juri­
stische Persönlichkeit ist, sondern samt ihrem Kapital der Stadt Riga 
gehört, jedenfalls falsch, denn die in der Literatur unbestritten herr­
schende Meinung (Borowikowsky, Gauger, Akimoff) und die Praxis 
des russ. Senats erklären ganz eindeutig die städtischen Kommunal­
banken für juristische Personen und sprechen stets von den „eigenen" 
Kapitalien dieser Banken. Auch die neue Fassung des Kreditustaws 
vom Jahre 1912, die den Artikel über die städtischen Kommunalbanken 
radikal geändert hat, lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass 
der Gesetzgeber die Diskontobank als städtische Kommunalbank im 
Sinne des Normalstatuts nicht betrachtet. Der obengenannte Art. 68 
des Abschn. X der Ausgabe 1893, welcher in der Ausgabe von 1903 
durch den Art. 81 ersetzt wurde, hat im Art. 81 der Ausgabe vom 1912 
eine ganz neue Fassung erhalten und eine Anmerkung, welche besagt, 
dass das Normalstatut der städtischen Kommunalbanken von nun ab 
a u f  s ä m t l i c h e  s t ä d t i s c h e  B a n k e n ,  s o w o h l  n e u  z u  b e g r ü n d e n d e ,  a l s  a u c h  
alle schon bestehenden, anzuwenden ist, wobei für die Banken, 
w e l c h e  a u f  G r u n d  b e s o n d e r e r  S t a t u t e  u n d  R e g e l n  i h r e  
Tätigkeit ausüben, und zwar für die namentlich angeführten 
Banken von Saraisk, Kaluga, Ostaschkoff, Tomsk und Ustjug eine drei­
jährige Frist vorgesehen ist, während welcher sie auf das Normalstatut 
überzugehen haben. Die Rigaer Stadt-Diskontobank und die Dorpater 
Bank, die doch als erste Kommunalbanken Spezialstatute besassen, 
und in der Ausgabe des Kreditustaws von 1862 als einzige Banken mit 
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Spezialstatuten genannt sind (alle anderen Banken mit Spezialstatuten 
sind erst viel später begründet worden), werden in der Anmerkung zu 
Art. 81 der Ausgabe 1912 überhaupt nicht erwähnt, und weder vor 
noch nach Ablauf der dreijährigen Frist ist an die Diskontobank weder 
vom Finanzministerium, noch von irgend einer anderen staatlichen 
Institution jemals das Ansinnen gestellt worden, sein allerhöchst be­
stätigtes Statut gegen das Normalstatut einzutauschen. Das ist doch 
ein einwandfreier Beweis dafür, dass der Gesetzgeber die Diskonto­
bank überhaupt nicht als städtische Kommunalbank im Sinne des 
Kreditustaws ansah. Und wie das russische Finanzministerium die 
Diskontobank stets als selbständige Bank mit eigenem Kapital ange­
sehen hat, so hat es auch das lettländische Finanzministerium gehalten, 
als es am 22. Dezember 1925 die neuen Statuten der Diskontobank 
bestätigte, in denen—um ein für allemal jeden Zweifel auszuschalten— 
expressis verbis gesagt ist, dass die Diskontobank eine juristische 
Person mit dem Sitz der Verwaltung in Riga ist, und dass die Bank 
der Stadt Riga für die Garantie der Bankoperationen jährlich 25% vom 
Reingewinn zahlt (welcher Prozentsatz zwischen der Stadt und der 
Diskontobank frei vereinbart wurde). 

Bei dieser Gelegenheit ist die Frage der Rechtmässigkeit 
d e r  B e s t ä t i g u n g  d e r  D i s k o n t o b a n k  i n  l e t t l ä n d i s c h e r  Z e i t  
durch den Finanzminister einer kurzen Prüfung zu unterziehen. 

Die Statuten der Diskontobank vom Jahre 1871 sind allerhöchst 
bestätigt worden, die späteren Änderungen in den Jahren 1873 und 
1880 wurden durch allerhöchst bestätigte Reichsratsgutachten ins 
Leben gerufen, und in der „Sammlung der Gesetze etc." publiziert. 
Die russischen Gesetze sind in Lettland in Geltung, soweit sie durch 
die neue lettländische Gesetzgebung und die Verfassung nicht abge­
ändert sind (resp. diesen nicht widersprechen). Gemäss ihren Statuten 
steht die Diskontobank unter Aufsicht der Rigaer Stadtverordneten­
versammlung (in der alten Ausgabe der Statuten ist gesagt: „Stadt­
kommunalverwaltung"), die wegen der ihr obliegenden Bürgschaft 
für die Operationen der Bank an dem Statut interessiert ist. Ausserdem 
steht die Bank, wie alle Kreditinstitutionen, unter Aufsicht des Finanz­
ministeriums. Die von der Direktion der Bank ausgearbeiteten neuen 
Statuten wurden der Stadtverordnetenversammlung, welcher die 
Wahrung der Rechte der Stadt gegenüber der Bank zusteht, zur 
Durchsicht und Bestätigung vorgestellt, und die Stadt hat durch­
weg den neuen Statuten zugestimmt. Das Recht der Bestätigung der 
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Statuten von Banken und Aktiengesellschaften (die in russischer Zeit 
allerhöchst erfolgte) ist nach der Staatwerdung Lettlands auf das 
Finanzministerium übergegangen, welches von sich aus fortlaufend 
die Statuten von Banken und Aktiengesellschaften bestätigt hat, ohne 
dieselben etwa dem Parlament zur weiteren Bestätigung vorzustellen, 
sodass man zum Schluss kommen muss, dass die Bestätigung der 
neuen Statuten der Diskontobank ganz der Kompetenz des Finanz-
ministers unterlag. Dass die Bestätigung der Statuten durch den 
Finanzminister zu Recht erfolgt ist, ist zweifellos, denn die Änderung 
im Kreditustaw vom Jahre 1912, welche die Unterordnung sämtlicher 
städtischer Kommunalbanken (sei es sofort, sei es im Laufe von drei 
Jahren) unter das Normalstatut verfügte, hat sich — wie das vorhin 
schon ausgeführt wurde — nie auf die Rigaer Stadt-Diskontobank 
bezogen, die nie eine städtische Kommunalbank im Sinne des Kredit­
ustaws gewesen ist und als solche vom Staat auch nie angesehen 
worden ist. Auch wenn man sich auf den entgegengesetzten Stand­
punkt stellt, muss doch darauf hingewiesen werden, dass im Laufe 
der drei Jahre, während welcher trotz des Krieges der Regierungs­
apparat in Rassland in allen Zweigen der Verwaltung in den nicht 
okkupierten Gebieten auf Grund der bestehenden Gesetze, also normal, 
funktioniert hat, an die Diskontobank nie das Ansinnen gestellt worden 
ist, auf das Normalstatut überzugehen. Der Art. 81 des Kreditustaws 
vom Jahre 1912 ist also de facto auf die Diskontobank nie angewendet 
worden. 

Auch der Name, den die Rigaer Stadt-Diskontobank 
trägt, kann weder eine praesumtio juris, noch eine praesumtio facti, 
zu Gunsten der Stadt Riga begründen*). Mit demselben Recht könnte 
die Vermutung statuiert werden, dass die Deutsche Reichsbank dem 
Deutschen Reich gehöre. Dass dieses nicht der Fall ist, kann am 
besten durch die Sensation auf der II. Haager Reparationskonferenz 
illustriert werden, als die deutsche Reichsregierung gegen das Veto 
des Reichsbank-Präsidenten eine Beteiligung der Reichsbank an der 
Bank für internationale Zahlungen auf gesetzlichem Wege nicht durch­
zusetzen vermochte. 

*) Solche Namen haben nach den Erfahrungen des Lebens überhaupt keine 
juristische Bedeutung und können dabei auch keine Präsumtionen begründen. Als 
Beweis sei der „Rigaer städtische Kreditverein" angeführt, der sogar die Bezeichnung 
eines „städtischen" führt und doch mit der Stadt Riga, als solcher, in keinem recht­
lichen Zusammenhang steht. 
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Ziehen wir eine Parallele zwischen den Statuten der 
D i s k o n t o b a n k  u n d  d e n  g e l t e n d e n  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  
Stadtverwaltungen, so müssen wir gleichfalls zum Schluss 
kommen, dass die Stadt Riga nicht Eigentümerin der Bank ist. Nach 
den Statuten hat die Bank den Zweck, den Handel und die Industrie 
zu unterstützen, und die Stadt Riga haftet als Bürge für die Operationen 
der Bank. Aus dieser Bürgschaft ergibt sich das Recht der Stadt, die 
Direktion der Bank und die Revidenten zu wählen und den Rechen­
schaftsbericht zu kontrollieren. In den Statuten ist das Aufsichtsrecht 
der Stadtverordnetenversammlung über die Tätigkeit der Bank beson­
ders namhaft gemacht: das bedeutet doch wohl, dass die Stadt nicht 
Eigentümerin der Bank ist, denn wäre sie es, so läge kein Grund vor, das 
Aufsichtsrecht hervorzuheben, das jedem Eigentümer ipso jure zusteht. 
Ebenso verhält es sich mit der Bürgschaft der Stadt Riga für die Ver­
bindlichkeiten der Bank: wäre die Stadt Eigentümerin der Bank, so 
hätte sie für die Operationen der Bank ipso jure aufzukommen, und 
diese Verpflichtung brauchte nicht in den Statuten besonders erwähnt 
zu werden. 

Das Kapital der Bank steht im Eigentum der Bank, und nicht 
im Eigentum der Stadt: wo immer nur in den Statuten vom Kapital 
der Bank die Rede ist, wird ausschliesslich vom eigenen Kapital der 
Bank und von ihrem Eigentum an dem Kapital gesprochen. So 
werden die Operationen der Bank in erster Linie durch das Grund­
k a p i t a l ,  d a s  R e s e r v e k a p i t a l  u n d  d a s  g e s a m t e  V e r m ö g e n  d e r  B a n k  
sichergestellt. Der Ankauf und Verkauf von zinstragenden Papieren 
geschieht für Rechnung der Bank. In den alljährlichen 
Rechenschaftsberichten der Stadt Riga, in denen alle Aktiva der 
Stadt (Grundstücke, Kapitalien und Unternehmungen) angeführt sind, 
befindet sich das Kapitalvermögen der Diskontobank nicht als Aktiv­
posten, während im städtischen Budget die Darlehen der Bank an 
die Stadt Riga als Schulden in den Passiva figurieren. Die Beamten 
der Bank werden nicht von der Stadt, sondern von der Direktion der 
Diskontobank ernannt, während in sämtlichen städtischen Institu­
tionen die Beamten vom Stadtamt ernannt werden. Die Beamten 
der Bank sind nicht städtische Beamten und sind auch nie als 
solche von der Stadt angesehen worden: sie haben eine eigene 
Pensionskasse und erhalten für ihren Dienst keine Pension von der 
Stadt Riga. 

Auch der Art. 3105 des Balt. Priv. Rechts lässt sich als Be­
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weis dafür anführen, dass die Diskontobank ein selbständiges Rechts­
subjekt ist und der Stadt Riga nicht gehört. 

Der Art. 3105 lautet: Unter einem Vertrage ist im weiteren 
S i n n e  j e d e  g e g e n s e i t i g  e r k l ä r t e  E i n w i l l i g u n g  v e r s c h i e ­
dener Personen inbezug auf Rechtsverhältnisse zu verstehen, 
welche dadurch begründet, geändert oder aufgehoben werden 
sollen. . . . 

Daraus folgt, dass eine physische oder juristische Person nie­
m a l s  V e r t r ä g e  m i t  s i c h  s e l b s t ,  s o n d e r n  n u r  m i t  e i n e r  a n d e r e n  
Person schliessen kann. Die Stadt hat mit der Diskontobank fort­
laufend Verträge geschlossen, wie Kommissionsverträge, Mietverträge, 
Darlehnsverträge und dergl., woraus folgt, dass Bank und Stadt zwei 
verschiedene Rechtssubjekte sind. Diese Verträge sind stets auf 
der Grundlage freier Vereinbarung geschlossen worden, wobei be­
merkt sei, dass die Bank oft Darlehnsgesuche der Stadt Riga nicht 
bewilligt hat, wogegen die Stadt nicht ankämpfen konnte, sondern 
sich den für sie ungünstigen Entscheidungen der Bank fügen musste. 
Wäre die Stadt Eigentümerin der Bank, so müsste sie ihren Willen 
der Bank gegenüber durchsetzen können. 

Immobilien sind vom Gericht wiederholt der Bank auf ihren 
Namen zugesprochen und in den Grundbüchern auf ihren Namen 
korroboriert worden, was nicht möglich gewesen wäre, falls die 
Diskontobank nicht ein selbständiges Rechtssubjekt wäre, sondern 
der Stadt Riga gehören würde. 

Nehmen wir als Beispiel ein solches Gerichtsurteil, in dem es 
heisst: „In Grundlage dieser Erwägungen hat das Bezirksgericht 
verfügt, das am 7. Dezember 1902 im Rigaschen Bezirksgericht 
meistbietlich verkaufte Immobil der Schuldner D. & M 
welches aus einem städtischen Grundzinsstück besteht, 
auf den Namen der Rigaer Stadt-Diskontobank unter Wahrung der 
Rechte der Stadt Riga als Obereigentümerin für die Summe von 
13.010 Rubel zu korroborieren". Darauf erfolgt die Verfügung der 
Grundbuchbehörde, durch welche die Rigaer Stadt-Diskontobank als 
Eigentümerin des genannten Grundstücks „nebst Wahrung des 
Obereigentums der Stadt Riga" ins Grundbuch eingetragen wird. 
Wollte man nun annehmen, dass alle Vermögensrechte der Diskonto­
bank in Wahrheit Vermögensrechte der Stadt Riga sind, so müsste 
man daraus die Folgerung ziehen, die Stadt Riga habe an einem 
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Grundstück, an dem ihr das Obereigentum zustand und nachdem das 
Untereigentum durch Konfusion an die Stadt übergegangen war, nun 
noch das Untereigentum von sich selbst erworben, und an diesem 
sinnlosen Unternehmen haben mitgewirkt die Direktoren der Dis­
kontobank, das Bezirksgericht und das Grundbuchamt! 

Auch die Stadt Riga selbst hat nie auf dem Standpunkt gestanden, 
dass sie Eigentümerin der Diskontobank sei, und auch nach der 
Staatswerdung Lettlands hat eine gemischte juristische Kommission 
aus Vertretern der Stadt und der Bank dieses besonders fest­
gestellt. 

Fassen wir alles Obenerwähnte zusammen, so ergibt sich, dass 
die Diskontokasse, resp. die Diskontobank nicht von der Stadt Riga 
begründet worden ist, und auch nicht für die Stadt Riga, dass die 
Diskontobank eine juristische Person ist mit eigenem Kapital und 
eigenen Rechten und Verbindlichkeiten, dass die Stadt weder an der 
Diskontokasse noch an der Diskontobank jemals mit städtischen 
Mitteln beteiligt gewesen ist, dass für die Diskontobank als Spezial­
gesetz ausschliesslich deren Statut, in keiner Weise aber der allge­
meine russische Kreditustaw Geltung hat, und dass die Stadt an der 
Bank nur diejenigen Rechte hat, welche ihr im Statut der Bank zu­
gesprochen sind. 

Auf die Frage nach dem juristischen Charakter der Diskonto­
bank kann nur die Antwort erfolgen: 

Die Rigaer Stadt-Diskontobank ist ein selbständiges Rechts­
subjekt mit eigener juristischer Persönlichkeit und eigenemVermögen. 
Sie ist eine selbständige Stiftung, an der die Stadt nur diejenigen 
Rechte hat, welche ihr in den Statuten der Bank zugesprochen sind, 
oder genauer gesagt: 

d i e  D i s k o n t o b a n k  i s t  e i n e  S t i f t u n g ,  d i e  u n t e r  G a r a n ­
t i e ,  K o n t r o l l e  u n d  M i t w i r k u n g  d e r  S t a d t  R i g a  v e r w a l t e t  
w i r d .  
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Gesetzgebung. 
Die Gesetzgebung Lettlands im II. und III. Quartal 1932. 

Von Rechtsanwalt W. Mueller. 

I. 
In völkerrechtlicher Hinsicht wurden vom Landtage folgende inter­

nationale Konventionen ratifiziert: die Brüsseler Konventionen vom 23. Sep­
tember 1910 über die Vereinheitlichung verschiedener Bestimmungen über 
den Zusammenstoss von Schiffen (Gbl. 142) und über Hilfeleistung und 
Rettungsarbeiten auf See (Gbl. 143), sowie die Warschauer Konvention vom 
31. Januar 1930 über die Unifizierung verschiedener Bestimmungen über den 
internationalen Lufttransport (Gbl. 144). Mit der Sowjetunion wurde ein 
Nichtangriffspakt (Gbl. 139) und im Zusammenhang damit auch ein Schlich­
tungsvertrag (Gbl. 140) abgeschlossen, laut welchem sich die Vertrags­
schliessenden Staaten verpflichten sämtliche Streitigkeiten, welche nicht auf 
diplomatischem Wege geregelt werden, einer viergliedrigen, paritätisch zu­
sammengesetzten Schlichtungskommission zu übergeben. Eine mit Oesterreich 
über Auslieferung von Verbrechern und Rechtshilfe in Strafsachen geschlossene 
Konvention wurde ratifiziert (Gbl. 138), mit Holland — ein Vertrag über 
gegenseitige Anerkennung von Schiffsvermessungsbüchern (Gbl. 141). 

II. 

Auf staatsrechtlichem Gebiet vermerken wir die Abänderung des 
Gesetzes über die Staatsangehörigkeit (Gbl. 87), laut welcher die Termine zur 
Beantragung der lettländischen Staatsangehörigkeit für Seeleute, wie auch 
für in Lettland wohnhafte Staatenlose verlängert wurden. 

Die Geschäftsordnung des Landtages erfuhr eine Abänderung hinsichtlich 
des Modus der Einreichung dringlicher Anfragen (Gbl. 121). 

III. 

Bedeutend mehr wurde wiederum in verwaltungsrechtlicher Hin­
sicht geleistet. 

Eine Ergänzung der Verfassung der Polizei (Gbl. 96) verbietet den 
Polizeibeamten die Beteiligung an politischen Parteien oder Organisationen, 
sowie auch die Teilnahme an politischen Versammlungen in Dienstkleidung. 

Geregelt wurde durch eine Notverordnung (Gbl. 155) der Gebrauch 
von Waffen seitens der Polizei; die Fälle, in welchen derselbe zulässig ist, 
erfuhren im Verhältnis zu dem ehemaligen Usus eine nicht unwesentliche 
Erweiterung; gesondert wird der Gebrauch von Gummiknüppeln be­
handelt. 

Zahlreiche Aenderungen (Gbl. 190, 100) erfuhr das Gesetz über den 
Dienst in Heer und Flotte; sie haben kaum prinzipielle Bedeutung, so 
dass auf sie hier nicht näher eingegangen werden kann, ebensowenig, wie 
auf die in der Berichtsperiode erfolgten Abänderungen der Gesetze über die 

3 97 



Kriegsschule (Gbl. 184) und die höheren militärischen Kurse (Gbl. 19). 
Durch eine Notverordnung (Gbl. 154) wurde der Kriegsminister ermächtigt 
im Wirtschaftsjahr 1932 33 vorzeitige Entlassungen der in den obligatorischen 
Heeresdienst Einberufenen vorzunehmen. Erweitert wurden die Bestimmungen 
über die Pensionen von Kriegsbeschädigten und deren Hinterbliebenen 
(Gbl. 185); unter anderem werden sie auch auf Personen bezogen, welche 
der Polizei oder dem Schutzkorps („aizsargi") Hilfsdienste leisten und dabei 
verunglücken. 

Die Grundgebühr für Auslandspässe wurde durch eine Notverordnng 
auf Ls 20 erhöht (Gbl. 88). 

Im Gesetz über die Bildungsanstalten wurde das Quorum für die 
Sitzungen der Schulverwaltung verringert, und zwar von % auf x/2 (Gbl. 80). 

Eine zweite das Bildungswesen betreffende Notverordnung (Gbl. 102), 
welche den Unterricht der lettischen Sprache in den Minderheitsschulen schon 
mit der ersten Grundschulklasse beginnen lassen wollte, wurde vom Landtage 
wieder aufgehoben. 

Das Gesetz über das Staatsarchiv wurde insofern erweitert (Gbl. 118), 
als hinsichtlich desselben nunmehr die kommunalen Behörden den staatlichen 
gleichgestellt wurden und u. a. auch verpflichtet sind, dem Archiv alle 
erledigten Akten einzusenden, aus dem Verkehr gezogene Siegel zu über­
geben usw. Privatpersonen werden verpflichtet im Bedarfsfalle dem Staats­
archiv zu gestatten in ihrem Privatbesitz befindliche Dokumente, Akten usw. 
kopieren zu lassen. 

Neugeregelt wurden die Bestimmungen über das staatliche historische 
Museum (Gbl. 198); sie erscheinen in wesentlich erweiterter Form als 
selbständiges Gesetz, während ihnen ehemals nur eine Abteilung des Gesetzes 
über den Denkmalsschutz gewidmet war. Auch letzteres wurde völlig neu 
ediert (Gbl. 199), während eine dritte selbständige Notverordnung die Samm­
lung der lettischen Folklora zum Gegenstande hat (Gbl. 200), welche früher 
gleichfalls im Denkmalsschutzgesetz ihre Regelung fand. 

Neuerlassen, obwohl nicht wesentlich verändert, wurden die Bestimmungen 
über die Bewahrung der Jugend vor Schmutzliteratur (Gbl. 117). 

Im Gesetz über die Loterien wurden die Bestimmungen über die 
Beantragung von Genehmigungen von Verlosungen ein wenig geändert (Gbl. 99). 

Auf dem Gebiete des Kommunalrechts wurde die Städteordnung 
durch Bestimmungen über den Kurort Kemmern ergänzt (Gbl. 103), für 
welchen eine Stadtverordnetenversammlung von 4 gewählten Gliedern und 
3 Beamten der Badeanstalt geschaffen wurde. 

Die Bestimmungen über die Einnahmen und Ausgaben der Städte wurde 
hinsichtlich der Inseratensteuer abgeändert (Gbl. 120); die Höhe der­
selben wird in Abhängigkeit von der Tirage der entsprechenden Edition 
gebracht und schwankt zwischen 5 und 20%. Befreit von der Steuer sind 
Inserate in staatlichen und kommunalen Institutionen. 

Festgelegt wurden die Grenzen der Stadt Oger (Gbl. 134). 
Das Gesetz über die Kr e isko m m u nen wurde durch eine Bestimmung 

über den Modus der Auszahlung der staatlichen Subvention ergänzt 
(Gbl. 114). * 
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IV. 

Naturgemäss wurde dem wirtschaftlichen und wirtschaftspoli­
tischen Gebiet grössere Aufmerksamkeit zuteil. 

Neben dem Budget für das Wirtschaftsjahr 1932/33 (Gbl. 131) ist 
hier das Gesetz über die Deckung der ausserordentlichen Ausgaben im 
Wirtschaftsjahr 1932/33 zu nennen, durch welches der Finanzminister er­
mächtigt wird, mit Erlaubnis des Ministerkabinetts zu genannten Zwecken 
vorläufige Kredite bis zu Ls 10000 000 in Anspruch zu nehmen (Gbl. 108); 
ebenso erscheint wieder, in etwas veränderter Form, ein Gesetz über Kredite 
für die Staatseisenbahnen (Gbl. 107), zu deren Bedürfnisse auch eine aus­
ländische Anleihe in der Höhe bis zu Ls 20000000 aufgenommen werden kann 
(Gbl. 107). 

Abgeändert wurden die Bestimmungen über die Wegebauanleihe 
mit Prämien von 1931 hinsichtlich der Tirage der Anleiheobligationen und 
der Verteilung der Gewinnste (Gbl. 186). 

Das Gesetz über die Staatsdarlehen und ihre Besicherung wurde 
durch einen neuen Artikel ergänzt, laut welchem zugunsten der staatlichen 
Agrarbank auch Kredithypotheken grundbuchmässig ingrossiert werden können 
(Gbl. 95). 

Auch das Gesetz über staatliche Lieferungen erfuhr gewisse Ab­
änderungen hinsichtlich derjenigen Lieferungen, die ohne Anforderung einer 
Kaution vergeben werden können (Gbl. 166). 

Ein besonderes Gesetz (Gbl. 127) regelte die staatlichen Einkaufspreise 
für Flachs im Erntejahre 1932. 

Von grosser Wichtigkeit war die Notverordnung über das Getreide* 
einfuhrmonopol und die Regulierung des inneren Getreidemarktes (Gbl. 84)^ 
Nach derselben ist die Einfuhr von Brotgetreide nur dem Landwirtschafts­
ministerium gestattet (Art. 1). Dasselbe wird, zwecks Förderung der einheimi­
schen Landwirtschaft, zum An- und Verkauf von Roggen und Gerste im Inlande 
ermächtigt (Art. 3, 6), wobei die Preise vom Ministerkabinett normiert werden 
(Art. 4). Auch kann der Landwirtschaftsminister verbindliche Verordnungen 
über die verhältnismässige obligatorische Vermahlung verschiedener Getreide­
sorten erlassen (Art. 7). Schliesslich werden für Uebertretung des Gesetzes 
administrative Geldstrafen (bis Ls 5000) vorgesehen (Art. 9). 

Von Bedeutung waren die Abänderungen des Gesetzes über die Opera­
tionen mit ausländischer Valuta (Gbl. 173); sie definieren eingehend die 
Begriffe der „ausländischen Zahlungsmittel" und der „Forderungen in aus­
ländischer Valuta", deren Erwerb, Veräusserung und Ausfuhr ohne ent­
sprechende Genehmigung verboten ist. Hierunter werden jetzt verstanden: 
a) jeglicher Art Metallgeld, auch solches aus dem Verkehr gezogenes Edel­
metallgeld, das einen bestimmten Marktwert hat (gemeint werden in erster 
Linie Goldrubel), Papiergeld, Banknoten, Zahlungsanweisungen (diese neu 
hineinbezogen), Schecks, Tratten mit erfolgtem Akzept, und Wertpapiere, 
deren Aussteller im Auslande domiziliert sind; b) Forderungen in ausländischer 
Valuta, die aus Verträgen, Kredit- und Börsengeschäften resultieren, auch 
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Versicherungspolicen in ausländischer Valuta, deren Aussteller ihren Wohnsitz 
im Auslande haben (Anm. zu Art. 1). 

Zugleich damit wird auch der Versuch der Übertretung dieses Ge­
setzes unter Strafe gestellt, was bis dahin nicht der Fall war (Art. 10). 

Auf Grund von Art. 7 des Valutagesetzes erliess das Ministerkabinett 
eingehende Bestimmungen über die Anmeldung von Exportgeschäften (Gbl. 174). 

Zur Überwachung der Preisbewegung und Ermittlung der Produktions­
k o s t e n  w u r d e  b e i m  F i n a n z m i n i s t e r i u m  d a s  A m t  e i n e s  P r e i s i n s p e k t o r s  
geschaffen (Gbl. 160). Derselbe untersteht direkt dem Finanzminister (Art. 2), 
ist berechtigt Normen hinsichtlich der Verringerung von Preisen in Handel 
und Industrie festzusetzen, wie auch die Einhaltung der festgesetzten Preise 
zu überwachen (Art. 3). Zu diesem Zweck ist er berechtigt von Kaufleuten 
und Industriellen die Vorstellung aller betreffenden Daten, u. a. auch den 
Vorweis von Geschäftsbüchern zu verlangen (Art. 4.). Widersetzlichkeit 
wird administrativ bestraft (Art. 5.). 

Abgeändert wurden die Bestimmungen über den Import von Waren, 
auch über den von Zeitungspapier, indem im Zusammenhang mit der er­
folgten Erhöhung einiger Zollsätze die Kontingentierung des Imports verschie­
dener Warengruppen v/ieder aufgehoben wurde (Gbl. 145, 158). 

Andererseits gab es wieder neue Einschränkungen des Imports, und -
zwar der Einfuhr von medizinischen Bakterienpräparaten, Serums u. a., die nur 
von der Serum-Station der Universität Lettlands eingeführt werden dürfen 
(Gbl. 97). 

Abgeändert wurde das Gesetz über Malzextrakt (Gbl. 85, 109); auf­
gehoben wurde die im Jahre 1931 erlassene Notverordnung über die Her­
stellung von Malz (Gbl. 163). 

Eine unwesentliche Ergänzung erfuhr das Gesetz über den Verkauf 
staatlichen Waldes (Gbl. 159). 

I m  V e r s i c h e r u n g s w e s e n  w u r d e  v e r f ü g t ,  d a s s  a l l e  R e c h t e ,  w e l c h e  
laut geltenden russischen oder lettländischen Gesetzen dem Innenminister 
zustanden, nunmehr dem Finanzminister gehören (Gbl. 168). 

Im Gesetz über die Versicherung von staatlichem und privatem Gut 
in der Versicherungsabteilung des Finanzministeriums wurde eine Ergänzung 
geschaffen (Art. 41), laut welcher in genannter Abteilung auch Schiffe 
privater Eigentümer versichert werden können (Gbl. 169). 

An dieser Stelle wären auch die zahlreichen Abänderungen des Eisen­
bahngesetzes (Gbl. 106) zu nennen, welche im allgemeinen keine wesent­
lichen Neuerungen bringen; sie beziehen sich zum grössten Teil auf die Be­
förderung von Gütern (neu sind verschiedene Bestimmungen über „Express­
sendungen"). Von grösster Wichtigkeit ist jedoch die neue Fassung des 
Art. 97, der die Haftung der Eisenbahnen für durch die Exploitation der­
selben hervorgerufenen Tod oder Körperverletzung behandelt. Während 
früher der Geschädigte nur die Tatsache des Unglücksfalles nachzuweisen 
hatte, somit eine Schuld der Eisenbahn präsumiert wurde und dieselbe nur 
durch Nachweis ihrer Unschuld der Haftpflicht entgehen konnte, wird jetzt 
verfügt, dass eine Haftpflicht nur dann vorliegt, falls der Geschädigte be­
weist, dass der Unglücksfall von der Eisenbahn resp. deren Angestellten 
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verschuldet wurde. Eine solche Abwälzung der Beweislast auf den Ge­
schädigten erscheint, besonders in Hinsicht auf die oft recht schwierige Be­
weisführung, kaum gerechtfertigt; es ist nicht einzusehen, warum hier von 
einem allgemein angenommenen Prinzip abgewichen wurde. Durchsichtig 
ist jedenfalls die Tendenz die Haftpflicht des Staates, der ja in erster Linie 
in Betracht kommt, nach Möglichkeit zu verringern. 

Gleichfalls die Eisenbahnen betrifft eine Abänderung des Gesetzes über 
die Masse und Waagen, deren Kontrolle bei den Eisenbahnen der Oberver­
waltung derselben zusteht (Gbl. 178). 

Zweimal wurde der Zolltarif abgeändert (Gbl. 133,146), wobei die 
Bestimmung gewisser Zollsätze innerhalb vorgeschriebener Grenzen dem 
Ministerkabinett überlassen wurde (2. allgemeine Anmerkung). 

Von der Versicherungssteuer wurden jetzt auch nicht nur die 
Immobilien, sondern auch die Mobiliarversicherungen der Kommunen be­
freit (Gbl. 112). 

Die landische Immobiliensteuer für das Jahr 1932 wurde mit 0,2°/o 
vom Ertragswert festgesetzt (Gbl. 152). 

Veränderungen erfuhr ferner das Gesetz über die Besteuerung 
alkoholhaltiger Getränke (Gbl. 104). 

Eine Notverordnung regelte die Belohnung der Entdecker von Steuer­
delikten (Gbl. 170). Der Denunziant kann bis 30% der bezahlten Straf­
summe erhalten, worüber das Steuerdepartement zu entscheiden hat, dessen 
Beschluss vom Finanzminister zu bestätigen ist. Falsche Denunziation wird 
laut Art. 4441 des Strafgesetzbuches bestraft (Art 7), was den recht wenig 
sympathischen Charakter dieser Notverordnung wohl kaum wesentlich ändert. 

Verhältnismässig wenig wurde auf sozialpolitischem Gebiet 
geleistet. Die durch Notverordnung vorgenommenen Abänderungen des 1931 
erlassenen Pensionsgesetzes (Gbl. 195), durch welche u. a. gewisse Erspar­
nisse erzielt werden sollten, wurden vom Landtage zum grössten Teil ab­
gelehnt; es bleibt nur eine geringfügige Aenderung des 3. Teils dieses Ge­
setzes (Gbl. 196). Weniger gut ging es den ehemaligen russischen Pensio­
nären, deren Bezüge empfindlich verringert wurden (Gbl. 126); in dieser 
Hinsicht ging der Landtag noch rigoroser vor, als das Ministerkabinett in 
ihrer durch den Landtag aufgehobenen Notverordnung (Gbl. 93) es beab­
sichtigt hatte, während andere, den Erwerb des Anrechts auf die Pensionen 
erschwerenden Bestimmungen vom Landtage wieder fallengelassen wurden. 

In das Gesetz über die Arbeitszeit wurden neue Bestimmungen 
über die Angestellten von Stiften, Kinderhorten und Schwefelheilanstalten 
hineingenommen (Gbl. 92); sie werden den Angestellten der Krankenhäuser 
gleichgestellt, d. h. sie stehen im Allgemeinen ausserhalb des Gesetzes 
über die Arbeitszeit (Art. 19), haben aber Anspruch auf den in diesem 
Gesetz vorgesehenen Urlaub (Art. 18). 

Das Gesetz zur Bekämpfung der Trunksucht wurde dahin abge­
ändert (Gbl. 167), als der Handel mit alkoholischen Getränken und der Aus­
schank derselben an Sonnabenden und Tagen vor Feiertagen nunmehr keinen 
besonderen Beschränkungen unterworfen wird, sondern wie an gewöhnlichen 
Wochentagen gestattet ist. 
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V. 

Auf dem Gebiet des Agrarrechts wurde wieder einmal eine Aende-
rung im Gesetz über die Bewertung und den Verkauf von Fondlandstücken 
(Gbl. 49/1923) vorgenommen (Gbl. 110), welche die 1931 erlassene Notver­
ordnung (Gbl. 219/1931) ersetzt. Die Bestimmungen über die Möglichkeit 
einer Revision der Festsetzung des Auskaufspreises werden auch auf Wald­
grundstücke bezogen. Die Befreiung genossenschaftlicher Organisationen 
vom Auskaufspreis für ihnen zu Schulzwecken zugesprochenes Land und 
Gebäude gilt nur für die Zeit, während welcher eine solche Schule tatsäch­
lich unterhalten wird. 

Zweimal wurde das agrarische Korroborationsgesetz (Gbl. 41/1923) ab­
geändert; die erste Aederung (Gbl. 177) betraf die Befugnisse der Land­
wirtschaftsnotare, die wieder ein wenig erweitert wurden, während sich die 
zweite (Gbl. 187) auf die in Art. 3, Pkt.e des Agrarreformgesetzes genannten, 
der Einbeziehung in den staatlichen Landfond nicht unterliegenden Land­
stellen bezog; für den Auskauf derselben wird vom Landwirtschafismini-
sterium als Termin der 31. Dezember 1933 festgesetzt, bis zu welchem Tage 
diesem Ministerium sämtliche Unterlagen vorzustellen sind, widrigenfalls die 
Einbeziehung der Grundstücke in den staatlichen Landfond droht. Eine 
diesbezügliche Ergänzung wurde auch im Agrarreformgesetz angenommen 
(Gbl. 188). 

In das Gesetz über den Zinsfuss der Pfandbriefe der staatlichen Agrar­
bank wurde die Möglichkeit der Emission von 3% igen Pfandbriefen hinein­
genommen (Gbl. 191), und zwar wird dieser Zinsfuss den Eigentümern lan­
discher Industrieunternehmen berechnet (Gbl. 20j). 

Auch im Gesetz über die Auskaufsverträge hinsichtlich vom Landfond 
erworbener Grundstücke wurde eine Änderung vorgenommen; laut dieser 
werden die für die Erwerber von Industriegrundstücken vorgesehenen Er­
leichterungen bezüglich des Zinsfusses für den Auskaufspreis nur dann ge­
währt, falls das Grundstück ohne Gebäude zugesprochen wurde (Gbl. 202). 

Die staatlichen Getreidereserven nebst dazu gehörigem Betriebskapital 
wurden liquidiert (Gbl. 171). 

Auch auf agrarpolitischem Wege wurden einige Anstrengungen ge­
macht. Das Gesetz über das Getreideeinfuhrmonopol wurde bereits erwähnt. 
E i n  a n d e r e s  G e s e t z  ( G b l .  1 3 0 )  g a l t  d e r  F ö r d e r u n g  d e r  B u t t e r p r o d u k t i o n ;  
für den Export von Butter werden den Herstellern auf ein Jahr fixierte Preise 
garantiert; sollten die Weltpreise weniger als die festgesetzte Norm betragen, 
wird den Herstellern die Differenz vom Landwirtschaftsministerium vergütet. 
In ähnlicher Weise soll die Schweinezucht gefördert werden (Gbl. 132). 

Umgearbeitet und wesentlich spezifiziert wurden die Bestimmungen über 
die Auswahl von Zuchtpferden (Gbl. 201). 

VI. 

In der Gerichtsverfassung wurden die Bestimmungen über die 
Gerichtsvollzieher umgearbeitet (Gbl. 135). Ihre Kaution haben sie periodisch 
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zu ergänzen und zwar erstens durch eine zweimal im Jahr vorzunehmende 
Erhöhung von 10% der ursprünglichen Kaution und ausserdem allmonatlich 
in progressiver Abhängigkeit von der von ihnen vereinnahmten Gebühr. Ausser­
dem wurde die Taxe der Gerichtsvollzieher für ihre Amtshandlungen (Beil. 
zu Art. 237) einer vollständigen, den jetzigen Verhältnissen angepassten 
Neubearbeitung unterzogen. 

Im Gesetz über die Inhaftierten wurden die Bestimmungen über die 
Disziplinarstrafen (Art. 399) abgeändert, wobei das Verbot eines Besuches 
des Verteidigers oder Anwalts eines Inhaftierten, sowie des Schriftwechsels 
mit denen für unstatthaft erklärt wurde (Gbl. 157). Die in diesem Jahre vom 
Ministerkabinett erlassene Notverordnung, durch welche die Bestimmungen 
über die bedingte vorläufige Haftentlassung ergänzt wurden, wurde vom 
Landtage wieder aufgehoben (Gbl. 129); statt dessen wurde nur verfügt, dass 
die Aufsicht über die Gesetzmässigkeit der Beschlüsse der zur Haftentlassung 
kompetenten Kommission dem Bezirksgericht obliegt Beschwerden der Pro-
kuratur gegen diese Beschlüsse sind also nicht mehr zulässig. 

Von Wichtigkeit und zu begrüssen war die Abänderung des Art. 643 
der Kriminalprozessordnung, welche dem Zivilkläger in Strafsachen die 
Möglichkeit gibt, auf seinen Antrag die Zivilklage auch in seiner Abwesen­
heit verhandeln zu lassen, während früher der Zivilkläger, »esp. sein Anwalt 
unbedingt persönlich zu erscheinen hatte, widrigenfalls die Zivilklage im 
Strafverfahren nicht verhandelt wurde, was oft mit Unzuträglichkeiten ver­
knüpft war. 

VII. 

I m  S e e r e c h t  w u r d e  d a s  G e s e t z  ü b e r  d i e  S c h i f f s h y p o t h e k e n  u n d  S e e ­
forderungen durch vollständige Neubearbeitung der Abteilung über die 
Sicherstellung und Beitreibung von Forderungen durch Pfändung der Schiffe 
oder Eintragung von Vermerken in das Schiffsregister erheblich ergänzt 
(Gbl. 128). Sie ähneln den Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die 
auf Immobilien gerichteteten Beitreibunngen und sind im Vergleich mit der 
ursprünglichen Fassung vom Jahre 1928 viel detaillierter gefasst, wodurch 
viele Lücken dieser ursprünglichen Fassung ausgefüllt wurden. 

Die Änderungen des Gesetzes über die Schiffahrtsrechte (Gbl. 111), 
welche eine in diesem Jahre erlassene Notverodnung ersetzt, verbessert bloss 
einen in dieser unterlaufenen redaktionellen Fehler. Ebenso sind die Ab­
änderungen des Gesetzes über das administrative Personal der Schiffe 
(Gbl. 94) meist redaktioneller Natur. 

I m  A k t i e n r e c h t  w a r  d a s  G e s e t z  ü b e r  d i e  h e r r e n l o s e n  A k t i e n  u n d  A n t e i l e  
(Pays) von erheblicher Bedeutung. Das Ministerkabinett erliess eine recht 
rigorose Notverordnung (Gbl. 105), durch welche alle Aktionäre und Anteil­
besitzer vor dem 18. November 1918 gegründeter Gesellschaften ihre Aktien 
bzw. Anteile dem Finanzministerium binnen 6 Monaten anzumelden hatten, 
widrigenfalls diese Aktien resp. Anteile als herrenlos galten und vom Staat 
okkupiert werden konnten. Diese Bestimmungen wurden vom Landtage 
wesentlich gemildert und abgeändert. Nach dem vom Landtage ange­
nommenen Gesetz (Gbl. 175) haben diejenigen Aktionäre bezw. Anteilbesitzer 
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vor dem 18. November 1918 gegründeter Gesellschaften, welche nach diesem 
Datum sich weder an den Versammlungen der Gesellschaften beteiligt, noch 
Dividende erhalten haben, ihre Aktien bezw. Anteile bei den Verwaltungen 
der Gesellschaften anzumelden (Art. 1). Die Verwaltungen der Gesellschaften 
haben dem Finanzministerium ein Verzeichnis der anzumeldenden und ange­
meldeten Aktien bezw. Anteile vorzustellen (Art. 6). Stellt sich dabei heraus, 
dass mindestens Vio der Aktien bezw. Anteile nicht angemeldet ist und die 
Inhaber nicht bekannt sind, so wird für diese Aktien vom Waisengericht 
ein Kurator ernannt (Art. 8, 9), welcher alle Rechte des Inhabers geniesst. 
Derselbe hat durch öffentlichen Aufruf die Inhaber zu ermitteln und bloss, 
falls sich die Inhaber im Verlauf von 10 Jahren nicht melden, fallen d ese 
Aktien bzw. Anteile als herrenlos dem Staat zu (Art. 11). Das Gesetz ent­
hält ausserdem nähere Bestimmungen darüber, wie zu verfahren ist, falls die 
Originalaktien abhanden gekommen oder nicht ausgereicht sind, sowie auch 
über die Art der Verwaltung der Aktien bezw. Anteile. Diese Vorschriften 
können hier nicht näher berührt werden. 

I m  K o n k u r s r e c h t  v e r m e r k e n  w i r  d a s  G e s e t z  ü b e r  d i e  V o r s t e l l u n g  
von auf Konkurse bezüglichen statistischen Daten (Gbl. 101). Solche Daten 
haben dem staatlichen Statistischen Amt sowohl die Bezirksgerichte nach 
Insolvenzerklärung, wie auch die Vorsitzenden der Konkursverwaltungen 
nach Abschluss des Konkurses vorzustellen. Nichterfüllung dieses ist nach 
Art. 1381 des Strafgesetzbuches strafbar. 

I m  P r i v a t  r e c h t  w u r d e  A r t .  9 9 2  a b g e ä n d e r t ,  w e l c h e r  d i e  A n l e g u n g  
von Fenstern an oder nahe der Grundstücksgrenze behandelt (Gbl. 122). 
Sie ist bei Neubauten nur dann gestattet, falls die betreffende Wand oder Mauer 
4 Meter oder mehr von der Grenze entfernt ist. In bereits vorhandenen Mauern 
oder Wänden können jedoch unter bestimmten Umständen Fenster auch dann 
angelegt werden, falls genannte Entfernung nicht eingehalten ist. Ausgenommen 
von der Wirkung dieses Artikels bleibt der erste Steinbaurayon Rigas. 

Durch eine Notverordnung (Gbl. 183) werden die Forderungen der 
Obereigentümer aus vor dem 18. März 1920 geschlossenen Obrok-, Grundzins-
und Erb Pachtverträgen aufgewertet, wobei anstelle eines russischen 
Rubels bis zu Ls 2.50 berechnet werden kann. Da diese Notverordnung zur­
zeit im Landtag beraten wird und eine Abänderung in Aussicht steht, bleibt 
eine Erörterung der weiteren Vorschriften dieser recht aktuellen Bestimmungen 
bis zur Annahme des entsprechenden Gesetzes durch den Landtag vorbehalten. 

Die Gesetzgebung Estlands im I. Halbjahr 1932. 
Von vereid. Rechtsanwalt Gert Koch, Reval. 

I. 
Im Berichthalbjahr wurden die Handelsverträge mit Finn­

land1) und Frankreich2) einigen Änderungen unterworfen. Ratifiziert wurde 

l) R. T. Nr. 15 (R. T. == Staatsanzeiger); die Numeration ist die des Berichtsjahres. 
») R. T. Nr. 28. 
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die Genfer Konvention 3) vom 21. Mai 1931 betr. die Gründung einer Inter­
n a t i o n a l e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  H y p o t h e k a r k r e d i t .  

II. 

Auf verfassungsrechtlichem Gebiet ist eine Verfassungsänderungs­
vorlage zu erwähnen, welche neben einer Herabsetzung der Zahl der Staats­
v e r s a m m l u n g s m a n d a t e  d i e  E i n f ü h r u n g  d e s  P r ä s i  d e n  t s c h  a f t s i n s t i  t  u  t s  
vorsah. Der von der Staatsversammlung gebilligte Entwurf ist jedoch bei 
der im August 1932 vorgenommenen Volksabstimmung mit knapper Mehr­
heit abgelehnt worden. 

Die wirtschaftliche Lage hat sich im Berichthalbjahr kaum ent­
spannt. Die Aufmerksamkeit der Gesetzgebung konzentriert sich daher auch 
hauptsächlich aufFragen finanz- und wirtschaftspolitischerNatur.ImVordergrunde 
steht hierbei die Frage der Stabilhaltung der Währung. Hierbei ist zunächst 
im Anschluss an die im Bericht für 1931-II4) erwähnte Beschränkung des 
Devisenverkehrs, auch der Verkehr inländischer Zahlungsmittel zwangs­
geregelt worden0); verboten ist die Ausfuhr estländischer Zahlungsmittel 
ins Ausland ohne Genehmigung der Estlandbank; ebenso ist die Einzahlung 
von EKronen auf Konti ständig im Auslande wohnender Personen oder 
Unternehmer in bar oder durch Übertragung genehmigungspflichtig. Zuwider­
handlungen sind strafbar. Zur Behebung der durch diese Gesetze sich 
ergebenden Schwierigkeiten im internationalen Zahlungsverkehr wird die 
Staatsregierung ermächtigt Clearingabkommen6) zu treffen. Die Bemühungen 
u m  d i e  A k t i v i e r u n g  d e r  H a n d e l s b i l a n z  f ü h r t e n  z u r  A u s d e h n u n g  d e s  E i n ­
fuhrmonopols7) auf eine beträchtliche Anzahl von Warengattungen. Von 
Interesse ist in diesem Zusammenhang schliesslich ein Gesetz, welches die 
Regierung ermächtigt, für die Verpflichtungen der inländischen gegenseitigen 
Schiffsversicherungsgesellschaften im Betrage bis zu 500000.'— Kr. die 
Garantie zu übernehmen (R. T. Nr. 30). Auch hier handelt es sich letzten 
Endes um die Aktivität der Zahlungsbilanz. 

Die Massnahmen zur Ausbalancierung des Staatshaushalts werden im 
Berichtszeitraum fortgesetzt. Eine Erhöhung der Einnahmen wird aus einer 
Reihe von Zollerhöhungen8) (Zucker u. a.) erwartet. Durch die Ein­
führung9) der sogen. „Zuckersteuer" werden im Inlande hergestellte, als 
auch eingeführte Zuckerwaren (ausgenommen Getränke) mit einer Steuer 
belegt, welche 15% vom Wert der vom Unternehmen umgesetzten Zucker­
waren beträgt; auf eingeführte Zuckerwaren wird eine Steuer von 20%/ 
vom Wert erhoben. Parallel erfolgen Sparmassnahmen. Erfreulicherweise 
hat die Staatsversammlung bei sich selbst durch Herabsetzung der Abgeord­
netendiäten10) begonnen. Die Ausführung des 1928 beschlossenen Eisen­

s) R. T. Nr. 18. 
4) cf. Rig. Zeitschr. f. RechtSw. Jahrg. VI, Heft 1, S. 35. 
5) R. T. Nr. 6. 
6) R. T. Nr. 28. Ein derartiges Abkommen ist mit Frankreich geschlossen worden 

(R. T. Nr. 30). 
7) R. T. Nr. 51. ö) R. T. Nr. 30, 33. 
8) R. T. Nr. 11, 22, 47. l0) R. T. Nr. 30. 
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bahnprogramms11) wird einstweilen aufgeschoben. Eine Novelle zum Budget­
gesetz12) legt besonderes Gewicht darauf, dass das Ausgabenbudget nur 
soweit realisiert wird, als das Einlaufen der Einnahmen dieses gestattet. 

Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit wird das gleichzeitige Be­
kleiden zweier staatlicher oder kommunaler Stellen 13) verboten. Gleichzeitig 
erhält die Staatsregierung das Recht Personen aus dem Staats- oder Kom­
munaldienst zu entlassen, deren Ehegatte ebenfalls im Staats- oder Kommu­
naldienst etatsmässig Posten mit einem bestimmten Minimalgehalt bekleidet. 
Schliesslich wird die Möglichkeit geschaffen, Staats- und Kommunalbeamte, 
welche ihre Alterspension ausgedient haben, zwangsweise zu pensionieren. 
Das Gesetz gilt einstweilen nur bis zum 1. April 1934. Durch ein weiteres 
Gesetz14) wird bestimmt, dass kein Ausländer in Estland eine Anstellung 
haben darf ohne diesbezügliche Genehmigung des Justiz- und Innenministers. 

Das Gesetz vom 22. I. 193215) richtet sich gegen den Zinswucher 
und setzt als höchstzulässigen Zinsfuss 8% jährlich fest; für terminierte 
Einlagen, Girokonti etc. wird der maximale Zinssatz auf 6'Vo festgesetzt. 
Die Sätze von 6% bzw. 8°/o inkludieren auch sämtliche Konventionalstrafen 
und sonstige Vergütungen für die Nutzung des Geldes („Kommission", 
„Damno" u. ä), ausgenommen die Verwaltungskostenbeträge in Hypotheken­
banken, die tatsächlichen Spesen der Leihhäuser und Kreditanstalten, deren 
Maximalhöhe auf dem Verordnungswegel6) festgesetzt wird. Keiner Be­
schränkung unterliegen Zinsen, welche aus Estland ins Ausland oder um­
gekehrt gezahlt werden, sofern der ausländische Zahler bzw. Empfänger 
ausländischer Staatsangehöriger ist, seinen Wohnsitz im Auslande hat und 
die Zinsvereinbarung nicht mit seinem in Estland ansässigen Bevollmächtigten 
getroffen worden ist. Das Gesetz trat am 1. II. 1932 in Kraft. Die Wirkung 
dieses Gesetzes bezieht sich jedoch auch auf Zinsvereinbarungen, welche 
vor seinem Inkrafttreten abgeschlossen worden sind. Die vor dem 1. II. 1932 
nach den hohen Sätzen über den 1. II. 1932 hinaus im Voraus gezahlten 
Zinsen unterliegen der Rückzahlung nicht. 

Mit Rücksicht auf die besonders schwere Lage der Landwirtschaft 
wurde den Landwirten und den Personen, welche wenigstens 75% ihres 
Einkommens aus der Landwirtschaft ziehen, die Einkommensteuer für das 
Steuerjahr 1932 auf 50% reduziert17). Der starke Preisrückgang der Preise 
für Vieh führte zur Schaffung ständiger Märkte18) für lebendes Schlachtvieh 
fRinder, Schweine, Schaffe) und für Fleisch in den Städten. Käufer und 
Verkäufer sind u. a. verpflichtet, die erzielten Preise einer Notierungs­
kommission mitzuteilen, welche die Preise alsdann veröffentlicht. 

Von geringerem Interesse sind einige kleinere finanzrechtliche Gesetze 
bzw. Novellen betr. landische Immobiliensteuer19), Kopfsteuer20), Trakteur-
steuer21), Reingewinnsteuer22), Einkommensteuer23), Bodenertragskapital24), 
sowie betr. die Ermächtigung der Regierung zur Übernahme der Garantie20) 

") R. T. Nr. 30. ") R. T. Nr. 9. 21) R. T. Nr. 29. 
12) R. T. Nr. 29. ») R. T. Nr. 29. ") R. T. Nr. 29. 
18) R. T. Nr. 30, 37. l8) R. T. Nr. 2. 2S) R. T. Nr. 29. 
ir) R. T. Nr. 26. >9) R. T. Nr. 25. 24) R. T. Nr. 31. 
15) R. T. Nr. 7. »o) R. T# Nr> 25. ") R. T. Nr. 30. 

106 



für die Pfandbriefe der Bank für langfristige Darlehen im Betrage bis zu 
2000000.— Kronen. Fertiggestellt wurde das neue Statut des Estländischen 
Güterkreditvereins26). Umgearbeitet wurde das Gesetz27) betr. die Vergütung 
für Dienstfahrten. 

An die Stelle der Bestimmungen des Bd. XVI T. 2 des Russischen 
Reichsgesetzbuchs über die Beitreibungen im unstrittigen Verfahren tritt das 
Gesetz betr. die administrative B e i tr ei b u n g iS), welches unter starker 
Anlehnung an die ZPO die Zwangsbeitreibung der öffentlichrechtlichen 
Leistungen (Steuern, Gebühren etc.) neu regelt. Hervorgehoben sei, dass 
Klagen gegen Handlungen des vollstreckenden Beamten im Administrativ­
verfahren an den örtlichen Friedensrichter zu richten sind. 

III. 

Auf ve rwaltungsrechtlichem Gebiet ist die Neuorganisierung des 
Steuerapparates29) zu nennen. Die Vereinheitlichung und Zusammen­
fassung der bisher in einem reichlichen Dutzend verschiedener Gesetze ver­
streuten Bestimmungen über die Steuerbehörden, Besteuerungsverfahren, 
Klageweginstanzen und -verfahren usw. ist nur zu begrüssen. 

Auf dem Gebiet des Wehrwesens wird der Zusammenhang zwischen 
dem Heer und dem Schutzkorps durch ein Gesetz30) verstärkt, laut welchem 
der Chef des Schutzkorps das Recht erhält, Mitglieder des Schutzkorps zu 
Korporalen und Unteroffizieren des Schutzkorps zu befördern, wobei die 
dergestalt Beförderten alle Rechte und Pflichten von in der Reserve befind­
lichen Korporalen und Unteroffizieren der Armee besitzen. 

Die Regierungsverordnung betr. die Deutsche Kulturselbstver­
waltung wird im Zusammenhang mit der Novelle zum Autonomiegesetz 
vom Jahre 193131) in einigen Einzelheiten verändert32). Bestätigt wurde 
von der Staatsregierung der Beschluss des Kulturrats die Grenze des steuer­
freien Alters von 18 auf 20 Jahre festzusetzen33). Unbedeutend wird die 
Wahlverordnung für den jüdischen Kulturrat verändert34). 

Als im Jahre 1920 die Gildenvermögen als ständische Vermögen 
durch das Ständeaufhebungsgesetz der Verwaltung des Fürsorgeministeriums 
unterstellt wurden35), sollte durch ein Spezialgesetz das Schicksal dieser 
Vermögen unverzüglich geregelt werden. Dieses ist dann auch nach nicht 
ganz 12 Jahren geschehen36). Die Immobilien der Revaler, Dorpater und 
Narvschen Gilden fallen zum Teil an den Staat, zum Teil an die Städte 
Reval und Narva sowie zum Teil an die Handels- und Industriekammer, 
wobei die Nutzung der Immobilien durch gewisse Zweckbestimmungen ge­
bunden ist. Alle bezüglich der Gildenvermögen geschlossenen Verträge 

20) R. T. Nr. 9 cf. m. Bericht f. 1931-1 i. Jahrg. VI, Heft 1, S. 37 d. Zeitschr. 
") R. T. Nr. 30. 29) R. T. Nr. 1, 31. 
28) R. T. Nr. 2. 30) R. T. Nr. 6. 
31) cf. m. Bericht f. 1931-1 i. Jahrg. V, Heft 3, S. 172 d. Zeitschr. 
S2) R. T. Nr. 6, 51. iS) R. T. Nr. 2. 3l) R. T. Nr. 42. 
88J cf. m. Bericht f. 1918—1926 i. Jahrg. II, Heft 1, S. 32. 
39) R. T. Nr. 12. 
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gehen mit allen Rechten und Pflichten auf die neuen Eigentümer über. 
Durch dasselbe Gesetz wird der dem Staat gehörige Revaler Turm die 
„Dicke Margarete" der Stadt Reval zu Eigentum übergeben. 

Ohne grösseres Interesse ist eine Novelle8') zum Privatschul­
g e s e t z .  

Die auf das Medizinalwesen bezüglichen Gesetze werden durch 
das Gesetz betr. die Berufstätigkeit des Sanitätspersonals38) ergänzt und 
zum Teil ersetzt. 

Auf dem Gebiet des Verkehrswesens ist ein neues Radioreglement39) 
zu nennen; ferner eine wenig interessante Novelle40) zum Landstrassen-
gesetz, sowie ein Gesetz41) betr. Zwangsenteignung von Land für die Bahn­
station Pedja. 

Die Entschädigungsfrage im Zusammenhang mit der Agrarreform 
hat in einer Anzahl von Fällen zu Kompromissen geführt, welche eine 
kürzere Tilgungsdauer der Entschädigungspfandbriefe als ursprünglich vor­
sehen. Es werden daher ausser den in 55 Jahren zu tilgenden Pfandbriefen 
solche mit 20 und 9-jähriger Tilgungsfrist emittiert werden42). Die bisher 
bestehenden gesetzlichen Beschränkungen betr. die Grösse von Bauerland­
stellen werden aufgehoben43). 

Besondere Berücksichtigung hat im Hinblick auf die Wirtschaftskrise 
die Landwirtschaft erfahren. Neben einem teilweisen Erlass der Ein­
kommensteuer44) und Zinsermässigung45) wird den verschuldeten landischen 
Wirtschaften die Möglichkeit geboten ein Moratorium46) bis zu 2 Jahren 
zu erhalten. Der Antrag auf Erteilung des Moratoriums wird bei besonders 
hierfür eingesetzten Kommissionen gestellt unter wahrheitsmässiger Dar­
legung des gesamten Vermögensstatus und der dem Schuldner bekannten 
Gläubiger. Das Moratoriumsgesuch wird im Beisein des Schuldners und der 
der Kommission bekannten Gläubiger, soweit sie zugegen sind, verhandelt. 
Hierbei hat die Majorität sämtlicher Gläubiger das Recht mit bindender 
Wirkung für die Minorität den Schuldner unter Moratoriumsschutz zu stellen; 
doch wird ein solcher Majoritätsbeschluss nur wirksam, wenn er von der 
Kommission bestätigt wird. Im übrigen hat die Kommission das Recht, falls 
die Gläubiger das Moratorium verweigern, von sich aus beim Wirtschafts­
minister die Erteilung des Moratoriums bis zu 1 Jahr vorzuschlagen; die 
Dauer eines derart erteilten Moratoriums kann vom Wirtschaftsminister auf 
ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Erteilung von Moratorien soll 
grundsätzlich nur an lebensfähige Wirtschaften erfolgen. Während der Dauer 
des Moratoriums ist ein Verkauf von Immobilien des Schuldners verboten; 
ebenso darf dem Schuldner weder das Entfernen von seinem Wohnort ver­
boten werden (ZPO § 12221), noch darf er zur Angabe seiner Zahlungs­
mittel ins Gericht zitiert (ZPO § 12224) oder für insolvent erklärt werden. 

37) R. T. Nr. 27. 39) R T# Nr> 14. R# T Nr> 2ß. 
ss) R. T. Nr. 24. «) R. T. Nr. 26. «) R. T. Nr. 6. 
4S) R. T. Nr. 30; aufgehoben sind §§ 58, 59, 208 der EBV; §§ 114, 118, 221, 223 der 

LBV; §§ 21, 22, 37 der besonders für Ösel geltenden bauerprivatrechtlichen Bestimmungen 
von 1865. 

**) R. T. Nr. 29. 4S) R. T. Nr. 29. ") R. T. Nr. 31, 37. 
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Das Mobiliar des Schuldners ist vor dem Zwangsverkauf geschützt ausser 
für öffentlichrechtliche Strafsummen, kommunale Steuern, Alimente und ge­
wisse Gehaltsforderungen, sowie Entschädigungszahlungen für Unfälle auf 
Grund des Arbeitsschutzgesetzes. Gleichen Schutz mit dem Schuldner ge­
messen bezüglich ihres mobilen und immobilen Vermögens die mit dem 
Schuldner solidarisch Haftenden, solange ihr Vermögen nicht wegen anderer 
Forderungen in Anspruch genommen wird. Während des Moratoriums ist es 
dem Schuldner verboten seine Gläubiger zu befriedigen; er kann übrigens 
verpflichtet werden, bestimmte Einnahmen bei der Kommission zu hinter­
legen. Für gewisse Verfügungen über sein Vermögen benötigt der geschützte 
Schuldner die Zustimmung der Kommission. Das Moratorium kann unter 
gewissen Voraussetzungen vorzeitig aufgehoben werden. Gegen sämtliche 
Beschlüsse der Kommission sind Klagen an das Friedensrichterplenum im 
Administrativverfahren zulässig. Der zweite Teil des Gesetzes enthält einige 
Strafbestimmungen. 

Von geringerem Interesse ist eine Novelle4') zum Gesetz betr. die 
Wassergenossenschaften und die Ausführungsverordnung zum Gesetz betr. 
die Landwirtschaftskammer48). 

IV. 

Eine Novelle49) zum Gerichtsverfassungsgesetz (§§ 251la und 
257) regelt die Rechte des Staatsgerichts und seines Vorsitzenden, Revisionen 
bei allen Gerichten vorzunehmen. Eine weitere Novelle50) zum selben Gesetz 
(§ 365), setzt das Quorum für die zweite Generalversammlung des Rechts­
anwaltsbarreaus von V2 auf 1/<i der Zahl der dem Barreau unterstehenden 
vereidigten Rechtsanwälte herab. 

In dem bisher gebührenfreien Administrativprozess werden neuerdings51) 
Gerichtsgebühren im Betrage von 2—10 Kronen erhoben, doch werden die 
Bestimmungen der ZPO betr. das Armenrecht auf die APO ausgedehnt. 
Anwaltskosten werden im Administrativprozess nicht vergütet. 

Einige Veränderungen hat die Zivilprozessordnung aufzuweisen. 
§ 1868 wird dahin abgeändert0'2), dass Auktionen landischer Immobilien nur 
zwischen dem 1. Oktober und 1. April stattfinden dürfen. § 828 in neuer 
Redaktion53) bestimmt, dass sämtliche dem Gericht zugehenden Eingaben 
und Klagen als an dem Datum des Poststempels im Gericht eingelaufen zu 
betrachten sind. Zur Zwangsvollstreckung nach § 1611 ff. werden neuer­
dings54) zugelassen Arbeiterlohnforderungen auf Grund von Lohnbüchern. 
Ferner wird die ZPO durch die §§ 20971—20979 ergänzt00), welche die An­
fechtung der vom Dispacheur aufgemachten Dispache regeln. Zuständig 
für diese Sachen ist das Reval-Hapsaler Friedensrichterplenum, welches die 
Angelegenheit nach — nötigenfalls auf dem Wege der Publikation erfolgter — 
Ladung der Interessenten verhandelt und nach Prüfung des Materials und 
eventueller neuer Beweise die Dispache entweder ganz aufhebt, oder mit 

") R. T. Nr. 30. 50) R. T. Nr. 26. 5S) R. T. Nr. 17. 
48) R. T. Nr. 6. 61) R. T. Nr. 17. 54) R. T. Nr. 26. 
") R. T. Nr. 17. ") R. T. Nr. 29. 55) R. T. Nr. 21. 
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oder ohne Veränderungen bestätigt. Die Urteile des Plenums können nur 
durch Kassationsklagen beim Staatsgericht angefochten werden. Die gleichen 
Prozessbestimmungen gelten für die Beschwerde über die Weigerung des 
Dispacheurs eine Dispache, mangels Vorliegens einer grossen Havarie, auf­
zumachen. Die Taxen für die Aufbewahrung beschlagnahmten Guts werden 
für das Triennium 1932—1934 neu festgesetzt"6). 

Das Friedensrichterstrafgesetzbuch wird durch verschärfte 
Strafbestimmungen (§§ 1013, 1014) gegen Radio-Schwarzsender bzw. Schwarz­
hörer ergänzt. Neuredigiert wird im Zusammenhang mit der Herabsetzung 
des Zinsfusses der Wucherparagraph (1802). 

Nachdem das Staatsgericht sich in der Entscheidung 1929 Nr. 77 gegen 
die von der russischen Senatspraxis anerkannten verkürzten Verjährungs­
fristen der Policenbedingungen bei Versicherungsverträgen ausgesprochen 
hatte, ist das BPR durch § 43621 ergänzt07) worden, welcher eine einjährige 
Verjährungsfrist für Klagen aus Versicherungsverträgen festsetzt. Die Ver­
jährung wird durch schriftliche Mahnung unterbrochen. 

Auf handelsrechtlichem Gebiet ist das neue Wechselgesetz08) vom 
19. Januar 1932 zu erwähnen, welches im wesentlichen eine Ubersetzung des 
russischen Wechselgesetzes von 1903 darstellt. Als wesentliche Neuerung ist 
die Erhöhung der Verzugszinsen bei protestierten Wechseln von 6 °/o auf 
8% zu nennen. Die Wechselfähigkeit wird den veränderten Verhältnissen 
gemäss allen Personen zugestanden, welche sich verpflichten können. Bei 
Teilzahlungen ist der Wechselinhaber neuerdings verpflichtet eine besondere 
Quittung zu geben, während bisher über Teilzahlungen auf dem Wechsel 
quittiert wurde. Fortgefallen sind die Jahrmarktswechsel (§ 43a WG) und 
der auf Finnland und Polen bezügliche § 85a WG. 

Erhebliche Änderungen für das Bankwesen bringt das neue Kredit­
gesetz09). Ein näheres Eingehen auf seine Bestimmungen verbietet sich 
hier wegen Raummangel. Erwähnt sei nur, dass die behördliche Aufsicht 
über die Tätigkeit der Kreditinstitute erheblich erweitert worden ist. Das 
neue Kreditgesetz tritt etappenweise in Kraft und soll ab 1. Juli 1933 in 
allen Teilen Geltung haben. 

Die systematische Ausserkraftsetzung bzw. Erneuerung der Bestimmungen 
d e s  r u s s i s c h t e n  H a n d e l s g e s e t z b u c h e s  w i r d  d u r c h  d a s  H a v a r i e -  u n d  D i s p a ­
cheure setz60) um einen weiteren Schritt gefördert. Das neue Gesetz 
ersetzt §§ 438—465 des russischen HGB. Der erste Teil des neuen Gesetzes 
enthält neben einer allgemeinen Begriffsbestimmung der grossen Havarie 
eine detaillierte Aufzählung spezieller Fälle der grossen Havarie, sowie 
Bestimmungen über die im Rahmen der grossen Havarie zu berechnenden 
Schäden und Kosten, welche von den an Schiff, Fracht und Ladung 
Beteiligten gemeinsam zu tragen sind. Beschädigungen an Schiff, Zu-
behörungen und Ladung sind, soweit sie nicht zur grossen Havarie gehören, 
besondere Havarie und werden vom Eigentümer getragen. Der Anspruch 
auf Aufmachung der Dispache verjährt binnen 2 Jahren, gerechnet vom 

60) R. T. Nr. 2. 58) R T. Nr. 17. 60) R. T. Nr. 21 
67j R. T. Nr. 26. S9) R. T. Nr. 31. 
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Zeitpunkt des Inkrafttretens der Dispache. Der zweite Teil des Gesetzes 
regelt das Dispacheverfahren bei dem von der Handels- und Industrie­
kammer gawählten und vom Wirtschaftsminister bestätigten Dispacheur. 

Eine Novelle61) zum Gesetz betr. die Genossenschaften und ihre Ver­
b ä n d e  s c h a f f t  z u  G u n s t e n  d e r  g e g e n s e i t i g e n  S c h i f f s v e r s i c h e r u n g s -
gese 1 ls c h a f t e n eine Ausnahme von dem Grundgesetz, dass auf der 
Generalversammlung jedes Mitglied nur eine nicht übertragbare Stimme hat. 
Die Frage des Stimmrechts und seiner Übertragbarkeit ist der statuten-
mässigen Regelung überlassen, mit dem einzigen Vorbehalt, dass kein Mit­
glied der Schiffsversicherungsgesellschaft auf der Generalversammlung mehr 
als die Hälfte aller Stimmen in sich vereinigen darf. 

Lettland. 

Rechtsprechung. 
Die Unterlassung der Forderungsanmeldung im Nachlassver-
iahren ist für die Errechnung der Erbschaftssteuer belanglos. 

Das Nachlassgericht (die III. Abteilung des Rigaschen Bezirksgerichts) 
hatte die Erbschaftssteuer mit Ls 3583,87 errechnet. Der Appellhof er-
mässigte den Betrag der Steuer bis auf 1.725,75, indem er den Betrag einer 
im Nachlassverfahren auf Grund des Proklams angemeldeten Forderung von 
Ls 74.324,87, welche das Bezirksgericht nicht berücksichtigt hatte, von dem 
mit der Erbschaftssteuer zu belegenden Nachlasse abzog. Andere, aus den 
Handelsbüchern des Erblassers sich ergebenden Forderungen an die Masse 
hatte auch der Appellhof aus dem Grunde unberücksichtigt gelassen, weil 
die Gläubiger dieselben beim Nachlassgericht in der Proklamfrist nicht ange­
meldet hatten. Diesen Standpunkt des Appellhofs erachtete der Senat im 
Prinzip für falsch. 

Die Entscheidungsgründe, soweit sie sich auf die hier zunächst in 
Betracht kommende Forderung der R. K. Bank von Ls 74.091,22 beziehen, 
besagen folgendes. 

Die Erbin beruft sich direkt auf ein Schreiben der Bank, in welchem 
deren Forderung als bestehend angegeben wird, sowie auf einen dem Ge­
richt vorgelegten Auszug aus den Handelsbüchern der Bank, deren Richtig­
keit der Appellhof nicht anzweifelt. Der Umstand, dass die Bank selbst 
ihre Forderung nicht angemeldet hat, ist belanglos. Der Zweck des Pro­
klams in Nachlassachen ist allein die Feststellung des Bestandes des Nach­
lasses. Indem der Antragsteller seinen Antrag auf Erlass des Proklams 
stellt, hat er vor allem selbst die Personen zu nennen, die resp. deren 
Forderungen (Ansprüche) ihm bekannt sind, und diese Personen sind zwangs­
läufig durch besondere Zustellungen zu laden (ZPO., Art. 1690, Pkt. 3; 

01) R. T. Nr. 29. 
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1698, 1701., Pkt. 2). Seine Forderung anzumelden ist dagegen nur ein 
Recht des Interessenten und ihn hierzu zu zwingen steht nicht in der Macht des 
Antragstellers. Die nichtangemeldeten Forderungen hat das Gericht bloss zu 
präkludieren, wodurch der Gläubiger aber die nicht angemeldete Forderung 
nicht endgültig verliert, falls er beweist, dass das Proklam ihm ohne sein Ver­
schulden unbekannt geblieben ist oder falls der Antragsteller die Forderung des 
Gläubigers verheimlicht resp. wenn das Gericht selbst sich einer Übertretung 
des Gesetzes schuldig gemacht hat (ZPO., Art. 1701—1703). Auch die ange­
meldete Forderung prüft das Gericht nicht ihrem Inhalte nach (ZPO., Art. 1698). 
So beweist weder die Anmeldung einer Forderung deren Richtigkeit, noch,— 
und das ist die Hauptsache, — beweist die Nichtanmeldung, dass die 
Forderung nicht besteht. Deshalb kann der Erbe, entgegen der Ansicht des 
Appellhofs, dadurch allein, dass eine Forderung, die er, der Erbe, aner­
kannt und die er selbst dem Gerichte bekanntgegeben und für welche er 
Beweise beigebracht hat, nicht angemeldet war, keinesfalls das Recht ver­
lieren zu verlangen, dass der Betrag dieser Forderung bei Errechnung des 
der Erbschaftssteuer unterliegenden Nettowerts des Nachlasses von dessen 
Bruttowerte abgezogen werde. Der Appellhof stellt die Forderung der Bank 
ihrem Inhalte nach nicht in Zweifel und behauptet nicht, sie sei in simula-
tiver Absicht aufgegeben worden. Somit hat der Appellhof, indem er sich 
weigerte die erwähnte Forderung der Bank vom Bestände des Nachlasses 
abzuziehen, den Art. 213 des Steuerreglements (Ausg v. J. 1914) verletzt. 

Was hingegen die Forderungen der übrigen Gläubiger betrifft, deien 
Höhe die Erbin mit Ls 7448,81 angegeben hatte, so fand der Senat, der 
Appellhof habe genügenden Grund gehabt sie aus dem Bestände des Nach­
lasses nicht auszuschliessen, weil die Erbin über die Existenz dieser Forde­
rungen keine Beweise beigebracht und auch nicht angegeben hatte, was das 
für Gläubiger waren. Darauf, dass die oben angegebene Summe in dem Aus­
zuge aus den Handelsbüchern des Erblassers angegeben war, habe die Erbin 
erst in ihrer Kassationsklage hingewiesen; deshalb habe der Senat diesen 
Hinweis, welcher der Beprüfung des Gerichts, welches die Sache der 
Hauptsache nach entschied, nicht vorgelegen hatte, nicht berücksichtigen 
können. (Entsch. d. Ziv. Kass. Dep. des Lettl. Senats vom 29. September 1932 
Nr. 2099 in Sa. Vencelides). 

A n m e r k u n g .  D e n  o b e n  w i e d e r g e g e b e n e n  E r w ä g u n g e n  d e s  S e n a t s ,  
soweit sie sich auf die Forderung der Bank beziehen, Hesse sich noch Fol­
gendes hinzufügen. 

Das nach dem im westlichen Lettland geltenden Baltischen Privatrecht 
bestehende Aufgebotsverfahren, das unter anderem auch in Erbschaftssachen 
zur Anwendung kommt (BPR., Art. 373, 2451,2597, 2619, 2620, 2629, 2630,2652 
u. a.; ZPO., Art. 1584, 1631, 1710, 1711 u. a. n. d. Ausg. v. 1932) begründet eine 
Ausnahme vom Grundprinzip des Zivilprozesses, wonach niemand gezwungen 
werden kann wider seinen Willen den Rechtsweg zu beschreiten um seine 
Rechte geltend zu machen (nemo invitus agere cogatur). Die Folgen des 
Ausserachtlassens der Ediktalzitation in Erbschaftssachen bestehen darin, 
dass angenommen wird, alle diejenigen, welchen irgend welche Ansprüche 
an den Nachlass oder Widerspruchsrechte gegen die letztwillige Verfügung 
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zustehen, als da sind Erben, Legatare, Fideikommissare, Gläubiger, diese 
Ansprüche oder Rechte jedoch in der Proklamfrist nicht geltend gemacht 
haben, seien dieser ihrer Rechte verlustig gegangen resp. hätten auf die­
selben verzichtet (ZPO., 1710); mit anderen Worten: hätten das Klage-
recht verloren. Das Aufgebotsverfahren verfolgt keinerlei fiskalische Ziele. 
Die Erbschaftssteuer besteht erst seit dem 15. Juni 1882 und das Gesetz hier­
über geht vom Erbrecht des russischen Zivilgesetzbuches (Reichsges.-Buch, 
Bd. X, T. 1, Art. 1239 ff., 10663 ff.) aus, welches ein Aufgebotsverfahren im 
Sinne des BPR. nicht kennt (s. Conradi u. Walter, Ausg. v. 1927, S. 156, u. 
Erdmann, System, Bd. III, S. 411). Die Erhebung von Steuern und also 
auch der Erbschaftssteuer gehört grundsätzlich überhaupt nicht zu den Auf­
gaben des Gerichts als Organ der Rechtspflege und ist diesem durch das 
Gesetz vom 15. Juni 1882 nur aus Zwecksmässigkeitsgründen auferlegt 
worden. 

Ferner wäre zu beachten, dass laut Art. 208 des Erbschaftssteuer­
gesetzes (Reichsges.-Buch, Bd. V, Ausg. v. J. 1914) der Wert des mit der 
S t e u e r  z u  b e l e g e n d e n  N a c h l a s s v e r m ö g e n s  v o n  d e n  E r b e n  s e l b s t  d e k l a ­
riert wird und gemäss der Beilage zum Art. 212 desselben Gesetzes (P.5) 
d a s  G e r i c h t  d i e  H ö h e  d e r  z u  e r h e b e n d e n  S t e u e r  a u f  G r u n d  d e r  D e k l a ­
rationen der Erben festsetzt. 

Endlich sind die Erben gesetzlich (ZPO, Art. 1636, vgl. auch d. Entsch.d.Lettl. 
Senats v. 28. Okt. 1926 Nr. 417 in Sa. Mironow) nicht verpflichtet sich wegen Erb­
bestätigung und Festsetzung der Erbschaftssteuer unbedingt an das Gericht zu 
wenden. Tun sie das nicht, so wird die Höhe der Erbschaftssteuer vom Steuer­
departement errechnet, ohne dass ein Aufgebotsverfahren stattfindet. So haben 
denn Aufgebotsverfahren und Erbschafssteuer nichts miteinander zu tun. Dieses 
gilt auch insbesondere für die Frage, in wie weit Schulden des Erblassers oder der 
Erbmasse vom Nachlasse bei Errechnung der Erbschaftssteuer abzuziehen sind. 
Hier haben sich die zuständigen Stellen (Gericht oderSteueramt) ausschliesslich 
an die im Art. 213 des Steuergesetzes aufgestellten Regeln zu halten. Tatsächlich 
tun sie das gewöhnlich auch, ohne diese Abzüge davon abhängig zu machen, ob die 
entsprechenden Forderungen im Aufgebotsverfahren angemeldet waren oder nicht. 
Nie wird z.B. eine solche Anmeldung verlangt von Dienstboten und Arbeitern des 
Erblassers wegen rückständigen Lohnes, von Ärzten und Krankenschwestern we­
gen des ihnen zukommenden Honorars für ärztliche Hihe und Pflege des Verstor­
benen (Art.213 P.l), von Sargmachern, Kirchen und Friedhofsverwaltungen wegen 
der Bestattungskosten (das., P. 2), von staatlichen und kommunalen Institutionen 
wegen rückständiger Steuern (das., P. 3) usw. Bei der Prüfung solcher Forderungen 
sind in praxi immer nur die von den Erben beigebrachten Beweisstücke mass­
gebend. Warum soll das nicht auch bei anderen Arten von Forderungen der Fall 
sein, insbesondere bei solchen, die durch Handelsbücher belegt sind, umsomehr, 
als diese in P.6 desselben Artikels speziell als solche, die hier in Betracht kommen, 
genannt werden? 

Wenn man somit den Schlussfolgerungen des Senats in, der obenerwähnten 
konkreten Sache durchaus beistimmen muss, soweit sie sich auf die Ausschliessung 
der Forderung der R.K.Bank aus dem mit der Erbschaftssteuer zu belegenden Be­
stände des Nachlasses beziehen, so lässt doch die Anerkennung seitens des Senats 
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der Berechtigung der Verweigerung eines solchen Ausschlusses durch den Appell­
hof hinsichtlich der Forderungen der „übrigen Gläubiger" Bedenken auf­
kommen. 

Wie bereits oben erwähnt, setzt das Gericht die Höhe der Erbschaftssteuer 
auf Grund der von den Erben eingereichten Deklarationen fest (Steuerges., Art.212 
Beil., P. 5), „welche", fährt das Gesetz fort, „nötigenfalls durch Urkunden zu 
belegen sind, wobei die Regeln über die Taxation von Nachlassgütern zur Richt­
schnur zu nehmen sind". Somit verlangt das Gesetz dokumentaiische Belege für 
die Richtigkeit der Angaben der Erben nicht unbedingt und in allen Fällen,sondern 
nur dann, wenn es nötig erscheint, wobei die Erwähnung der Regeln über die Taxa­
tion von Nachlassgütern den Gedanken aufkommen lässt, dass das Gesetz hier den 
Fall im Auge hat, wenn die Angaben der Erben mit diesen Regeln nicht überein­
stimmen. Wenn man nun aber auch zugibt, dass das Gericht über das Bestehen 
einer Notwendigkeit der Beibringung von Unterlagen für die Richtigkeit der An­
gaben der Erben nach seinem Ermessen erkennen kann, so kann jedenfalls, an­
gesichts der Fassung der zitierten Gesetzesbestimmung („nötigenfalls") den Erben 
nicht zur Schuld angerechnet und hieraus für sie ungünstige Folgerungen gezogen 
werden, wenn sie es unterlassen gleich bei Aufstellung der Deklaration über den Be­
stand der Erbschaft alle einzelnen Posten der Deklaration dokumentarisch zu be­
legen. Hält das Gericht Belege für notwendig, so soll es sie verlangen. Dieses folgt 
auch aus der allgemeinen Regel des Art. 458(368) der ZPO, laut welchem in dem 
Falle, wenn das Gericht bis Verhandlung der Sache erkennt, dass für gewisse für 
die Entscheidung der Sache ausschlaggebende Umstände keine Beweise beige­
bracht sind, es hierüber den Parteien Mitteilung zu machen und ihnen eine Frist 
zur Klärung dieser Umstände zu stellen hat. Wenn eine solche Bestimmung für 
das streitige Verfahren besteht, so muss sie umsomehr für das Verfahren der frei­
willigen Gerichtsbarkeit gelten, wo naturgemäss das in ersterem prävalierende 
Verhandlungsprinzip, der Grundsatz des Parteibetriebs, gegenüber dem Unter­
suchungsprinzip, dem Amtsbetrieb zurücktritt*). In der konkreten Sache V. waren 
bei dem Einreichen der Nachlassdeklaration, wie allgemein üblich, überhaupt keine 
Belege beigeschlossen worden, weder für die Forderungen der R.K.Bank, noch für 
diejenigen der „übrigen Gläubiger". In der Appellationsinstanz dagegen waren 
notariell bestätige Auszüge aus den Handelsbüchern des Handelsunternehmens des 
Erblassers und der R.K.Bank vorgestellt worden, deren Richtigheit vom Gericht 
nicht angezweifelt wurde. In dem Buchauszug der Firma V. figurierte neben der 
Schuld an die R.K.Bank von Ls 74091.22 der Posten: „Kreditoren-Konto: diverse 
7 448.81". Auf diese Buchauszüge wies die Erbin in ihrer Beschwerde an den 
Appellhof bei Vorstellung der Buchauszüge direkt hin, indem sie sich darauf berief, 
dass aus ihnen der Bestand des Nachlasses ersichtlich sei. Dass im Buchauszug der 
Firma V. die Namen der einzelnen Gläubiger nicht genannt und die einzelnen 
kleinen Schuldposten zu einer Gesamtsumme zusammengezogen waren, konnte 
allenfalls dem Appellhof, zufolge des oben Dargelegten, Veranlassung geben, 
nähere Daten von der Erbin einzufordern, nicht aber zum Ausschluss dieses Po­
stens, als eines unbewiesenen, aus der Zahl derjenigen führen, welche den Aktiv­
bestand des Nachlasses auf dessen reellen Wert herabsetzen. Die Bemerkung des 

*) Vgl. L. Rosenberg, Lehrbuch d. Deutsch. Zivilprozessrechts. 1929. § 62 III la. 
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Senats, der Hinweis der Erbin auf die Existenz der Forderungen der „übrigen 
Gläubiger" habe dem Appellhofe als dem Gerichte, welches die Sache der Haupt­
sache nach entschieden hat, nicht vorgelegen, ist — wie aus obigem ersichtlich — 
u n z u t r e f f e n d .  R .  v .  F r e y m a n n .  

Chronik. 
Internationaler Kongress für Rechtsvergleichung 

im Haag vom 2.—6. August 1932. 

Der von der Internationalen Akademie für Rechtsvergleichung im August 
1932 im Haag einberufene Kongress war die erste Versammlung aller der­
jenigen Theoretiker und Praktiker, die in der Rechtsvergleichung einen neuen 
Weg zur Entwicklung des internationalen Rechtsempfindens erblicken. Die 
Rechtsvergleichung, die zuallererst als eine neue Methode der Betrachtung 
von juristischem Material in Erscheinung trat, wurde zuerst in Lyon als Fach 
gelesen. In der ersten Zeit als Abart der allgemeinen Rechtsgeschichte be­
trachtet, wurde sie allmählich zu einer die Rechtssysteme aller Länder und 
alle Rechtsgebiete umfassenden juristischen Hilfsdoktrin, die dank einer Reihe 
von hervorragenden Gelehrten den jetzt von ihr eingenommenen Platz in 
der Rechtswissenschaft errungen hat. Die Namen von Joseph Kohler, Sir 
John Macdonell, Raymond Saleilles und Ernst Zitelmann sind mit der Rechts­
vergleichung eng verbunden. Die Zeitschrift für vergleichende Rechtswissen­
schaft und die 1925 eingegangene Rheinische Zeitschrift für Zivil- und 
Prozessrecht waren die leitenden Organe der deutschen Rechtsvergleichung. 

Der in diesem Sommer stattgehabte Kongress war der erste inter­
nationale Kongress der wissenschaftlichen Rechtsvergleichung. Nach dem 
Urteil des Dekans der juristischen Fakultät der Londoner Universität Prof. 
J. E. G. de Montmorency umfasst die Rechtsvergleichung als Studienfach 
folgende Ziele: Vergleichung der gewohnheitsrechtlichen Institute, das Kennen­
lernen der Rechtssysteme der Antike und deren Vergleichung, das Studium 
des Einflusses des römischen Rechts auf die modernen europäischen Rechts­
systeme, das Studium des internationalen Privatrechts und die Untersuchung 
der die Rechtsvereinheitlichung ermöglichenden Elemente im Recht 
der Jetztzeit, vornehmlich im Handels- und Wirtschaftsrecht. Somit sind die 
Methoden der Rechtsvergleichung auch andere geworden: seinerzeit waren 
sie rein technische, man stellte identische und ähnliche Normen fest, sowie 
auch dogmatische und terminologische Abweichungen, — jetzt hingegen 
stützt man sich auf grundlegende Studien der vergleichenden Rechtsgeschichte, 
der primitiven Rechte, der juridischen Ethnologie und Archäologie um dann 
in der modernen Rechtsvergleichung folgerichtig vorgehen zu können. Andrer­
seits zergliedert man die einzelnen Rechtsnormen, sondert fremden Einfluss 
aus, und vergleicht dann die einzelnen Rechtselemente untereinander. Das 
moderne positive Recht ist das Resultat vieler und schwer feststellbarer 
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geistiger Einflüsse, deren endgültige Feststellung nur nach systematischen 
Vorstudien möglich ist. Deshalb sucht man neben den oben angeführten 
Studienzielen der akademischen Rechtsvergleichung nach sog. Schulbeispielen, 
bei denen: 1. die Gegenüberstellung der fremden und der eigenen Rechts­
elemente eine leichtere ist, 2. die Elemente des ureigenen Rechts dem all­
gemeinen Naturrecht näher stehen, und 3. das Gewohnheitsrecht scharf 
hervortritt. Als gute Schulbeispiele werden neuerdings das islamitische1) und 
das schottische Recht2) genannt. Die modernen rechtsvergleichenden Methoden 
haben sich arn besten in den von Julius Magnus herausgegebenen „Tabellen 
zum internationalen Recht" und in Prof. Franz Schlegelberger's „Rechts­
vergleichendem Handwörterbuch für das Zivil- und Handelsrecht"3) bewahrt. 

Die idealen Ziele der Rechtsvergleichung hat der Begründer des ersten 
rechtsvergleichenden Katheders Prof. Dr. E. Lambert wie folgt zusammen-
gefasst4): die Rechtsvergleichung muss die Rechtswissenschaft in eine durch 
die allgemeine und vielen anderen Wissenschaften schon eigene Idee des 
Universalismus gekennzeichnete soziale Wissenschaft verwandeln. In 
dieser Gestalt erschien die vergleichende Rechtswissenschaft zurzeit des 
diesjährigen Haager Kongresses. Dank der opferfreudigen Tätigkeit des 
Generalsekretärs der Internationalen Akademie für Rechtsvergleichung Herrn 
Prof. Elemer Balogh war es gelungen nahe an 350 eminente Juristen beisammen­
zusehen, die 28 Länder repräsentierten0). Die Kongresstätigkeit erfolgte in 
5 Sektionen, von denen jede vier Grundprobleme zu untersuchen hatte. In 
vielen Fragen wurden Resolutionen, in fünf Fragen wurden Vorschläge für 
die Tagesordnung des nächsten Kongresses angenommen. Vor Herausgabe 
der Kongressmateriale, die zum Frühjahr 1933 erfolgen soll und die 5 bis 
6 Bände umfassen würde, ist es schwer ein Urteil über die wissenschaftlichen 
Erfolge dieses Kongresses und seine Rolle im Entwicklungsgang der wissen­
schaftlichen Rechtsvergleichung zu fällen. 

Die erste Sektion befasste sich mit Fragen der allgemeinen Rechts­
wissenschaft. Dank der in den Tagungen dieser Sektion waltenden idealen 
Geistesrichtung und der durch die Leiter und Redner entfachten Hingabe, 
war auch ihre auf die allgemeine Fortbildung der Rechtswissenschaft und 
der Rechtsvergleichung gerichtete Tätigkeit erfolgreich. Die Tätigkeit der 
ersten Sektion fand ihren Höhepunkt im Beschluss eine unter den Auspizien 
der Akademie stehende internationale Rechtsfakultät zu gründen. 
Die Gründung ist in der Hoffnung erfolgt in dieser Rechtsschule die Fort­
setzung derjenigen Ideen einer internationalen Verständigung und Zusammen­
arbeit verkörpert zu finden, die seinerzeit den Geist der Bologner Schule der 

') D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano (1926). 
2) Lord Macmillan, Scots Law as a Subject of Comparative Study (1932). 
3) Besprochen in dieser Zeitschrift, Jahrgang III, S. 215. 
4) E. Lambert, Le role d'un Congres international de Droit Compare (1929), S. 4—7. 
5) Ein genauerer Kongressbericht ist im „Tieslietu Ministrijas Vestnesis", 1932, S. 276ff. 

abgedruckt worden. Ausserdem ist an dieser Stelle auf zwei Berichte zu verweisen, denjenigen 
von Prof. E. Balogh in der „Deutschen Juristenzeitung", 1932, Sp. 1102ff., und von Dr. E. 
Barda im „Journal du Commerce", 1932, Nr. 2238. Eine ausführliche Kongressreportage brachte 
während des Kongresses die holländische Tagespresse („Het Vaderland", „Nieuwe Rotter-
damsche Courant"). 
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Glossatoren und der Postglossatoren darstellte. Voraussichtlich würde sich 
diese Rechtsfakultät im Haag befinden und vorläufig nur sechs Katheder 
umfassen: vergleichende Rechtsgeschichte, Völkerrecht und internationales 
Privatrecht, Zivil- und Zivilprozessrecht, Handelsrecht, Straf- und Straf­
prozessrecht, und vergleichendes öffentliches Recht. Die der Internationalen 
Akademie für Rechtsvergleichung nahestehenden Gelehrtenkreise hoffen diese 
Fakultät zur Hochburg der wissenschaftlichen Rechtsvergleichung zu machen. 
Ein ausgearbeiteter Plan von Hochschullehreraustausch auf demselben Gebiet 
der Rechtsvergleichung soll die Lehren dieser neuen Rechtsschule in die 
ganze Welt verbreiten. Ausserdem wurde von der Sektion folgender Wunsch 
ausgesprochen: „die gesetzgebenden Organe sollen Grundprinzipien des 
Rechts einerseits so präzise wie möglich aufstellen, und doch andrerseits 
sie genügend elastisch schaffen um den Richtern die Möglichkeit zu geben 
die Vielgestaltigkeit und die eintretenden Aenderungen und Komplikationen 
des sozialen Lebens zu berücksichtigen". 

Viel nüchterner und sachlicher gestaltete sich die Arbeit der zweiten 
Sektion. Gewisse theoretische Erfolge auf dem Gebiete der Rechtsver-
gleichung konnten festgestellt werden bei den Debatten anlässlich zweier 
von der Sektion untersuchter Probleme: über die Beziehungen des Handels­
rechts zum Zivilrecht6), und über den Abschluss und die Nichterfüllung von 
Verträgen"). Dabei wurde anerkannt, dass das Handelsrecht und, aus dem 
Gebiet des bürgerlichen Rechts, das Obligationenrecht eben dank voraus­
g e g a n g e n e r  r e c h t s v e r g l e i c h e n d e n  F o r s c h u n g e n  s i c h  a l s  d u r c h a u s  r e c h t s -
vereinheitlichungsfähig erwiesen haben. Die Sektion billigte auch den 
Standpunkt, dass es nicht wünschenswert ist das Zivil- und Handelsrecht zu 
vereinheitlichen. Ausführliche Debatten, ein im allgemeinen vorsichtiges und 
den Schwierigkeiten Rechnung tragendes Vorgehen, und eine kleine Anzahl 
von Resolutionen kennzeichneten die Aktivität dieser dem Zivil- und Zivil­
prozessrecht gewidmeten Sektion. Bezüglich der Feststellungsurteile wurde 
folgende Resolution angenommen: „Das Feststellungsurteil widerspricht als 
Prozessart weder dem Charakter noch dem Ziel der richterlichen Gewalt, 
denn indem es das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechts in einer kon­
kreten Frage anerkennt — bindet es die Streitparteien mit der Kraft einer 
res judicata. Im Gegenteil, diese Prozessart muss als eine den Streitparteien 
und dem sozialen Leben nützliche betrachtet werden, denn sie bedingt die 
Entwicklung juridischer Beziehungen, beugt ungesetzmässigen Akten vor und 
gibt den Streitparteien die Norm für ihr zukünftiges Handeln. Der Richter 
habe jedoch darauf zu achten, dass ein reelles und ernsthaftes Interesse an 
einer Feststellung eines Rechtsverhältnisses vorhanden sei." 

Noch lebensverbundener und praktischer erwies sich die Tätigkeit der 
handelsrechtlichen Sektion. Die Resultate tragen aber eher den 
Charakter von Vorarbeiten zur Rechtsvereinheitlichung. Für diese Auffassung 
spricht auch das rein formelle Moment, dass die III. Sektion, entgegen der 

fi) E. Heymann, Die Beziehungen des Handelsrechts zum Zivilrecht (1932). 
7) E. Rabel, Zustandekommen und Nichterfüllung schuldrechtlicher Verträge im all­

gemeinen, in: Deutsche Landesreferate zürn Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung 
im Haag (1932), S. 28ff. 
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Praxis der anderen Sektionen, die Resultate ihrer Tätigkeit als Konstatierung 
einer allgemeinen Rechtstendenz (z. B. in Fragen des Vorzugsstimmrechts 
und Minderheitsschutzes im Aktienrecht)8) und als Formulierung allgemein­
gültiger Prinzipien (betreffs Krediteröffnung) bezeichnete. Interessant sind 
die Resolutionen in der Frage des Autorrechts der Journalisten. Die in 
diesen Resolutionen formulierten Prinzipien bedeuten einen weiteren und 
erfolgversprechenden Ausbau der auf der 1928 in Rom tagenden Konferenz 
angenommenen Abänderungen der Berner Konvention, und somit auch eine 
wichtige Neuerung auf dem Gebiet des theoretischen Urheberrechts. Bezüg­
lich des Rundfunkrechts wurde anerkannt, das es wünschenswert wäre, dass 
der Schutz der Sender eine internationale Wirkung bekäme. 

In den Sitzungen der vierten Sektion, die dem öffentlichen und 
dem Strafrecht galt, war der persönliche Kontakt zwischen den einzelnen 
Kongressteilnehmern am stärksten ausgeprägt. Solches erklärt sich wohl 
dadurch, dass diese Sektion die Traditionen der vorausgegangenen inter­
nationalen strafrechtlichen Kongresse übernommen und auch gleichzeitig 
deren Erbe angetreten hatte. Bezüglich der Haftung des Staates wurde die 
Resolution angenommen, dass der Staat prinzipiell für seine Beamte haften 
solle, aber der Staat soll für den Fall, wenn das Vergehen ausserhalb der 
Ausübung von Dienstobliegenheiten geschehen sei, ein Regressrecht gegen 
den Beamten haben. Der Schadenersatz soll wenn möglich in Geld und nicht 
in Naturalien bestehen. 

Die strafrechtlichen Themata riefen erregte Debatten hervor, und zum 
Schluss wurden detaillierte Resolutionen angenommen, die sich: 1. auf die 
Auslieferung und 2. auf die Bestrafung von Straftaten, die ausserhalb des 
Staatsgebietes Ausländer begangen haben, beziehen. Betreffs der Frage der 
Auslieferung würde man an den Völkerbund herantreten und ihm konkrete 
Vertragstypen vorschlagen, die dann als Grundlage für internationale Ver­
träge gelten könnten. Was die politischen Verbrechen betrifft, so soll nur 
der Staat, von dem man die Auslieferung fordert, kompetent sein zu 
beurteilen, ob das Verbrechen ein politisches ist oder nicht. Ueber eine 
These, die den Wunsch der Gründung eines ständigen Internationalen Straf­
gerichtshofes aussprach, wurde in der Sektion nicht abgestimmt. 

Die dem Völkerrecht und internationalen Privatrecht gewidmete fünfte 
Sektion zeigte, was Begeisterung und Idealismus anbetrifft, dieselben 
Charakterzüge, wie die erste, aber da die zu behandelnden Materien schon 
von Natur einen stark rechtsangleichenden Zug aufweisen, so war auch die 
Tätigkeit dieser Sektion mehr rechtsvereinheitlichend, als rechtsvergleichend. 
In der Frage der Nationalität der Handelsgesellschaften wurde die Resolution 
wie folgt abgefasst: „Die Nationalität der Handelsgesellschaften richtet sich 
nach dem Ort, wo sie ihre juridische Existenz begonnen hat, wobei alle 
Staaten, ausser demjenigen der Handelsgesellschaften, nach freiem Ermessen 
alle Massnahmen treffen dürfen, die zum Schutze eigener Interessen ge­
reichen". 

8) Ich verweise hiermit auf den Artikel von Prof. Dr. A. Loeber am Anfang dieses 
Heftes, wo sich auch ein Hinweis auf die dieses Problem betreffende Kongressliteratur befindet. 
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Ausser der Gründung der internationalen Rechtsfakultät, wurde die Heraus­
g a b e  e i n e r  i n t e r n a t i o n a l e n  Z e i t s c h r i f t  f ü r  R e c h t s v e r g l e i c h u n g  
beschlossen. Ebenfalls soll die von der Akademie schon begonnene Heraus­
gabe einer Quellensammlung des positiven Rechts fortgesetzt werden, und 
ein mehrsprachiges internationales juristisches Wörterbuch nebst einem Ver­
zeichnis der gebräuchlichen Abkürzungen zusammengestellt werden. Die 
nächsten Kongresse für Rechtsvergleichung sollen dem ersten in regelmässigen 
Abständen von 2—3 Jahren folgen. 

Ausser der Fortbildung der rechtsvergleichendenWissenschaft, 
die sich dank dem immer zunehmenden Universalismus von einer Neben­
doktrin in eine allgemeine theoretische Richtung der Rechtswissenschaft 
u m z u w a n d e l n  s c h e i n t ,  u n d  e i n e m  p e r s ö n l i c h e n  K o n t a k t  z w i s c h e n  d e n  G e ­
lehrten aller Länder, bezwecken diese Kongresse eine Rechtsanbahnung, 
die nicht als mechanische Rezipierung erscheinen soll, sondern sich auf tief­
gehende und methodische rechtsvergleichende Studien begründen wird9). 

J .  G r ü n b e r g s .  

Literatur. 
Schäeffers Grundrisse des Rechts und der Wirtschaft. 

Bd. 20: Kirchenrecht, 
12.—14. Aufl. Verlag von C. L. Hirschfeld, Leipzig, 1933. 

Was P. Engelmann bei der Besprechung von Bd. 8 der Schäefferschen 
Grundrisse (Strafrecht, Allgem. Teil) in Heft 1 — 1932/33 —(S. 59 ff.) über 
diese Grundrisse im allgemeinen ausgeführt hat, gilt auch von dem eben er­
schienenen, völlig neu überarbeiteten Bd. 20 (Kirchenrecht). 

Die Neuauflage unterscheidet sich von den beiden vorhergegangenen 
Auflagen nicht nur dadurch, dass die in der Zwischenzeit eingetretenen, 
insbesondere durch die Lateranverträge und die preussischen (kath. und 
evang.) Konkordate bedingten Veränderungen berücksichtigt worden sind, 
sondern auch durch eine klarere Systematik des gebotenen, auch im äusseren 
Umfang start vermehrten Stoffs. Vorausgeschickt sind, wie bisher, 3 Tabellen10). 
Neu eingefügt ist ein Üeberblick über das heute als unentbehrlich ange­
sehene Schrifttum. 

Die Einleitung bringt das Begriffliche und rechtlich Grundlegende. 
Das erste Buch (geschichtliche Entwicklung) behandelt die im Ver­

gleich zu bisher etwas gekürzte Geschichte 1. von Kirche und Kirchenrecht 
und 2. von den Kirchenrechtsquellen; wie notwendig, sind weltliche (staatliche) 

9) Vergl. E. Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung (1925), be­
sprochen in dieser Zeitschrift, Jahrgang II, S. 132 f. 

10) Über die im Deutschen Evangelischen Kirchenbund zusammengeschlossenen evange­
lischen Kirchen, über den verfasungsmässigen Aufbau der evangelischen Kirche der Alt-
preussischen Union (Versehentlich ist hier der Name „altpreussische" eingesetzt— z.B. S. VIII—), 
sowie über die wichtigsten orientalischen Kirchen. 
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und kirchliche Rechtsquellen in historischer Reihe aufgezählt und beschrieben, 
sodass hier die Überschrift (S. 31) zu eng gewählt ist. 

Das zweite Buch enthält das Verfassungsrecht der katholischen Kirche 
und der evangelischen Kirchen im deutschen Reich, namentlich das der 
evangelischen Kirche der Altpreussischen Union. Es fragt sich, ob diese 
Verfassung nicht vielleicht doch zu eingehend wiedergegeben worden ist. 
Gerade ausserhalb Deutschlands wird es vermisst, dass neben den Verfas­
sungen der übrigen evangelischen Kichen im deutschen Reich nicht auch die 
Verfassungen der evangelischen Kirchen der Niederlande, Dänemarks, 
Schwedens, Finnlands, der baltischen Staaten und Litauens, ferner Ungarns 
und Rumäniens kurz skizziert sind. 

Der Herausgeber würde damit nicht nur formal, soweit die kontinental­
europäischen Kirchen in Frage kommen, dem Titel des Buches „Kirchen­
recht" noch mehr gerecht werden, sondern auch die kirchliche Rechtslage der 
evangelischen Auslanddeutschen (z. B. im Baltikum, Litauen, Polen, Rumänien, 
Ungarn usw.) vergleichsweise umreissen und durch kurze Darstellung be­
sonders der evangelischen Staatskirchen (namentlich in Schweden, Finn­
land), diese wichtigen Organisationsmöglichkeiten beleuchten können. 

Die Verwaltung 1. in der katholischen Kirche, 2. in den evangelischen 
Kirchen des Reichs ist Gegenstand der Darstellung im dritten Buch, während 
das völlig umgearbeitete und erweiterte vierte Buch das Staatskirchenrecht 
im deutschen Reich und in Oesterreich skizziert. 

Trotz der im Titel nicht erkennbaren Beschränkungen auf das Kirchen­
recht im deutschen Reich kann der Grundriss den katholischen und evan­
gelischen Geistlichen, den Lehrern, zumal an höheren Schulen, den Politikern, 
sowie den Studenten der Theologie, der Rechtswissenschaft, der Geschichte 
und der Staatswissenschaften auch in Lettland warm empfohlen werden. Denn: 
Nicht nur der geschichtliche Teil und die die katholische Kirche betreffen­
den Unterteile des zweiten und dritten Buches haben ihres Inhalts wegen 
Bedeutung über die Grenzen des deutschen Reichs hinaus, sondern auch in 
der Darstellung des evangelischen Kirchenrechts finden sich sehr viel unab­
hängig von der deutschen Kirchengesetzgebung bestehende Sätze des evan­
gelischen Kirchenrechts, die demzufolge allgemeine Gültigkeit besitzen. Und 
in der Gliederung des Stoffes, in der Zuverlässigkeit der Darstellung, (hier 
abgesehen von einigen Zitierungsungenauigkeiten — z. B. Seite 49 —) und 
in der Sinnfälligkeit der drucklichen Anordnung ist der auch als Nachschlage­
werk sehr gut verwendbare Grundriss mustergültig. 

G o t t f r i e d  L a n g e r .  

Prof. Max Laserson: Das Minoritätenrecht der baitischen Staaten. 
(i. d. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht u. Völkerrecht, Band II, 

Heft 3/4, 1931). 

Bei der Armut an staatsrechtlicher Literatur über die baltischen Staaten 
ist jede wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet dankenswert, besonders 



dankenswert aber ist diese wertvolle Abhandlung, die nicht nur aktuell ist, 
sondern ein vertieftes Verständnis für die Rechtslage der Minderheiten in 
den baltischen Staaten vermittelt. Der Verfasser ordnet die minderheiten­
rechtliche Gesetzgebung der baltischen Staaten in die Rechtsgeschichte 
Zwischeneuropas ein, klärt ihr Verhältnis zur völkerbündischen Normgebung 
und stellt die Besonderheiten der Gesetzgebung Lettlands, Litauens und 
E s t l a n d s  d a r .  S t e g m a n .  

Repertorio della legislazione mondiale. 
Direttore: Prof. Avv. Salvatore Galgano, ord. nella R. Universitä di Napoli. 
Herausgegeben vom Istituto di studi legislativi 1932, Roma, Palazzo di Giustizia. 

Das im Jahre 1925 in Rom begründete Institut für gesetzgeberische 
Studien (Istituto di studi legislativi), das sich einen Weltruf verschaft hat 
durch die im Jahre 1927 begonnene Herausgabe des grossen rechtsver-
gleichenden Jahrbuchs „Anouario di diritto comparato e di studi legislativi", 
von dem bereit 5 Bände erschienen sind1), ist gegenwärtig mit einem neuen 
kapitalen Werk unter dem Namen „Repertorio della legislazione mondiale" 
an die Öffentlichkeit getreten, das geeignet ist in noch grösserem Masse, 
als das erste, der Förderung rechtsvergleichender Wissenschaft und Gesetz­
gebung zu dienen, insbesondere, weil der von ihm vermittelte Stoff nicht bloss 
in italienischer Sprache wie im „Annuario", sondern auch in den Sprachen 
der Länder gegeben wird, deren Recht die betreffende Arbeit behandelt. 

Das „Repertorio" will eine vollständige systematisch und alphabetisch 
in Form eines Wörterbuchs geordnete Übersicht der womöglich in allen 
Ländern der Welt erscheinenden Gesetze geben. Der erste, über 400 Seiten 
umfassende Band der Edition wurde vom Initiator derselben, dem unermüd­
lichen Generalsekretär des „Istituto di studi legislativi", Prof. Salvatore 
Galgano dem kürzlich im Haag abgehaltenen Internationalen Kongresse für 
Rechtsvergleichung2) vorgelegt und hat dort volle Anerkennung gefunden. 
In demselben wird in ungefähr 20 Sprachen über die laufende Gesetzgebung 
während der ersten fünf Monate des Jahres 1932 in 120 Ländern berichtet. 

Der zweite Band, der die übrigen Monate des Jahres 1932 umfassen 
wird, ist in Vorbereitung und soll binnen Kurzem erscheinen. 

Überdies geht das Institut mit der Absicht um, ergänzend gekürzte 
Ausgaben des „Repertorio" in anderen Sprachen als der italienischen zu 
veröffentlichen. In erster Linie sind englisch und französisch in Aussicht 
genommen. Auf diese Weise will das Institut den Juristen aller Länder einen 
Kompass (bussola) zur Orientierung in dem weiten Meer der Gesetzgebung 
der Welt in die Hand geben. Nach dem „Annuario" zu urteilen, welches als 
Meisterwerk der juristischen Literatur bezeichnet werden kann, darf nicht 
daran gezweifelt werden, dass dem Institut dieses sein Vorhaben gelingen wird. 

R .  v ,  F r e y  m a n n .  

1) S. diese Zeitschrift, IV, Jahrgang 1930, Heft 4, Seite 291. 
2) S. hierüber den Bericht von J. Grünberg auf S. 115 dieses Heftes. 
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Dr. Robert von Hippel: Lehrbuch des Straf rechts. 

Berlin, Verlag von Julius Springer, 1932. 

Der Altmeister der deutschen Strafrechtswissenschaft Prof. R. v. Hippel, 
hat mit seinem soeben erschienenen „Lehrbuch des Strafrechts" der Theorie 
und Praxis ein wertvolles Buch geschenkt. 

In seinem Vorwort weist der Verfasser auf die Entstehungsgeschichte 
seines Lehrbuches hin. Als die zwei ersten Bände seines grundlegenden Werkes 
über das deutsche Strafrecht erschienen waren,1) von denen der erste Band 
die allgemeinen Grundlagen des Strafrechts umfasst, der zweite die all­
gemeinen Lehren vom Verbrechen behandelt, war der Verfasser vor die 
Alternative gestellt, entweder den ersten beiden Bänden einen dritten Band 
folgen zu lassen — den besonderen Teil des Strafrechts, — oder zunächst 
auf der Grundlage der ersten zwei Bände eine Gesamtdarstellung des Straf­
rechts in Form eines Lehrbuches zum Abschluss zu bringen. Es ist dem Ver­
fasser, Form und Inhalt nach, in meisterhafter Weise gelungen, das Gesamt­
gebiet des Strafrechts in etwas über 403 Seiten Text zu meistern. Das 
vorliegende Lehrbuch zeichnet sich durch Klarheit der Ausdrucksweise aus. 
Jede den Studierenden nur zu leicht verwirrende Problematik wird vermieden; 
es wird auf die Praxis, vor allem auf die Entscheidung des Reichsgerichts, 
entsprechend Gewicht gelegt. Die persönliche Stellungnahme des Verfassers 
zu den einzelnen grundlegenden Fragen ist in präziser Form überzeugend 
zum Ausdruck gebracht. Ueberall spürt man die souveräne Beherrschung des 
Stoffes, das abgeklärte Urteil des Verfassers, der ja bekanntlich in den 
Strafrechtsreformbestrebungen der Jahre 1902—13 führenden Einfluss hatte. 

Aus dem reichen Inhalt des Lehrbuches sind besonders zu erwähnen 
der Abschnitt über die Wirksamkeit des Strafrechts, über Kausalzusammenhang 
und im Speziellen die Darlegung der Theorie der sogenannten adäquaten 
Verursachung, über Notstand, Vorsatz, Täterschaft und Teilnahme. Stets ist 
der Verfasser bemüht, unbeeinflusst von der Tagesmeinung zur objektiven 
Erkenntnis zu gelangen. Bei der Besprechung der so heiss umstrittenen Frage 
über Rechtsgrund und Zweck des Strafrechts im Zusammenhang mit Ver­
geltung, General- und Spezialprävention weist der Verfasser in beherzigender 
Weise darauf hin, dass der beste Gesetzgeber, Richter und Strafvollzugs­
beamte der sei, welcher „die konstanten und variablen Strafzwecke am besten 
zu vereinigen versteht". 

Sehr wertvoll sind die vielen Anmerkungen, welche den Studierenden 
Anreiz geben, sich in die einzelnen vom Verfasser berührten Fragen zu 
vertiefen. 

Ein erschöpfendes Sachregister dient zur mühelosen Auffindung der im 
Lehrbuch behandelten Fragen. 

Es ist zu wünschen, dass das Lehrbuch auch bei uns unter den 
Studierenden und den in der praktischen Arbeit stehenden Kriminalisten 
w e i t g e h e n d e  V e r b r e i t u n g  f i n d e t .  L .  v .  W i t t e .  

') S. Jahrgang IV, Heft 4, S. 290 unserer Zeitschrift. 
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Civilprocesa nolikums 
1932. g .  izdevums 

ar Latvijas Senäta Civila Kasäcljas Departamenta 
paskaidrojumiem. 

Sastädljusi: Senators F. Konradi un Rigas Apgabaltiesas loceklis A.Walter 

§§ 1-853. 

Izdevnieclba „Jurists". 

Die bewährten Herausgeber der Entscheidungen des Zivilkassations-
departaments des Lettländischen Senats Senator F. Conradi und Bezirks­
richter A. Walter haben den lettländischen Juristen zum bevorstehenden 
Weihnachtsfest diesmal eine Extragabe bescheert: die in lettischer Sprache 
im Jahre 1932 von der Kodifikationsabteilung der Saeima offiziell heraus­
gegebene neue Ausgabe der Zivilprozessordnung, aber mit Kommentaren, 
entnommen den Entscheidungen des Lettländischen Senats. Vom Abdruck 
von Entscheidungen des früheren russischen Senats, resp. von Thesen aus 
denselben ist absichtlich abgesehen worden, sowohl in der Annahme, dass 
diese Entscheidungen den lettländischen Juristen ohnehin zugänglich sind 
durch die Arbeiten der verschiedenen russischen Kommentatoren, als auch 
aus Rücksicht darauf, dass die Aufnahme auch der russischen Senatsent­
scheidungen den Umfang und dadurch auch die Handlichkeit (und offenbar 
auch des Preises) des Buches ungemein vergrössert hätte. In der soeben 
herausgebrachten ersten Lieferung sind die Artikel 1—853 der ZPO. (nach 
der neuen Nummeration, der in Klammern auch die frühere beigefügt ist) 
enthalten. 

Diese neue Ausgabe erleichtert dem Praktiker ausserordentlich das 
sich Bekanntmachen mit den richtunggebenden Entscheidungen des höchsten 
Gerichtshofs Lettlands auf dem Gebiete des Zivilprozesses, indem nunmehr 
das Nachschlagen in den verschiedenen bisherigen Editionen (der Beilage 
zur Zeitschrift des Justizministeriums, den 9 Lieferungen der Conradi-Walter-
schen Sammlung u. a.), die neben der ZPO. auch andere Teile der Gesetz­
g e b u n g  u m f a s s e n ,  f o r t f a l l e n  k a n n .  R .  v .  F r e y  m a n n .  

Senator F. Conradi und Bezirksrichter A. Walter. 
Izvilkumi no Latvijas Senäta Civllä Kasäcljas Departamenta 

spriedumiem (IX), Nr. 1. 

Riga 1932, Verlag „Jurists". 

Die allen Juristen Lettlands unentbehrlich gewordene Sammlung von 
Senatsentscheidungen „Conradi und Walter" erscheint von jetzt ab nicht 
mehr im Selbstverlage der Autoren, sondern im Verlage „Jurists", Riga, 
Freiheitstrasse 7, Tel. 31057, und zwar in etwas veränderter Gestalt, sofern 
die einzelnen Lieferungen allmonatlich herausgebracht werden sollen, was durch­
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aus zu begrüssen ist, weil auf diese Weise die Praktikern so nötige Kenntnis 
prinzipieller Senatsentscheidungen rascher vermittelt wird. Das oben be­
zeichnete, kürzlich erschienene Heft (die 9. Lieferung der Sammlung) ist 
das erste der neuen Serie. Die 8. Lieferung, noch im Selbstverlage der 
Autoren, soll demnächst erscheinen. 

Auf die neue Serie kann abonniert werden und zwar beträgt der 
Abonnementspreis pro Jahr Ls 27, pro Halbjahr Ls 15 und pro Vierteljahr 
Ls 9. 

Bücher- und Zeitschriftenschau. 
Zusammengestellt von Senator F. Conradi. 

Bücher. 
Abkürzungen. 

1. W. — Juristische Wochenschrift. 
L. f. H. u. K. = Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht. 
Z. f. S. — Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 
D. J. Z. = Deutsche Juristen-Zeitung-, 
L. Z. f. D. R. = Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht. 
Z. f. O. = Zeitschrift für Ostrecht. 
B. f. i, P. = Blätter für internationales Privatrecht. 

Allgemeines. 

K .  A u r a t h s .  D a s  W e s e n  d e r  s o g e n a n n t e n  f r e i e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Berufe. Düsseldorf 1930, H. Hoch. 5,50 M. (J. W. 1932 Nr. 9.) 

E .  J e n k s .  S o u r c e s  a n d  I n d i c i a l  O r g a n i s a t i o n  o f  E n g l i s h  L a w .  H a l l e  
1931. 64 S. (J. W. 1932 Nr. 8.) 

F. Mess. Nietzsche, der Gesetzgeber. Leipzig 1930, Memer. 408 S. 
20 M. (J. W. 1932 Nr. 1.) 

M .  R ü m e l i n .  E r l e b t e  W a n d l u n g e n  i n  W i s s e n s c h a f t e n  u n d  L e h r e .  T ü ­
bingen 1930, Mohr. 3 M. (J. W. 1932 Nr. 1.) 

F .  S c h l e  g e l b  e r g e r  u n d  W. Hoche. Das Recht der Neuzeit 1914— 
1932. 7. Aufl. Berlin 1932, Vahlen. 6,20 M. (J. W. 1932 Nr. 4.) 

F .  S t i e  r - S o m l o  u n d  A .  E l s t e r .  H a n d w ö r t e r b u c h  d e r  R e c h t s w i s s e n ­
schaft. 7. Band (Ergänzungsband). Berlin und Leipzig 1931, de Gruyter & Co. 
38,70 M. (J. W. 1932 Nr. 38, Z. f. S. 52 Bd. 2./3. H.) 

Arbeitsrecht. 
H .  D  e r s c h  u n d  E .  V o l k m a r .  A r b e i t s g e r i c h t s g e s e t z .  4 .  A u f l .  M a n n ­

heim 1931, J. Bensheimer. 24 M. (J. W. 1932 Nr. 19.) 
G. H o e n i g e r  u n d  H .  H o e n i g e r .  A r b e i t s r e c h t .  1 7 . — 1 8 .  A u f l .  M a n n ­

heim 1931, Bensheimer 901 S. 9 M. (J. W. 1932 Nr. 19.). 
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Handelsrecht. Konkursrecht. 
F .  B o n d i  u n d  E .  W i n c k l e r .  D i e  P r a x i s  d e r  F i n a n z i e r u n g .  B e r l i n  1 9 3 0 ,  

O. Liebmann. 525 S. (Z. f. H. u. K. 97. Bd. 1. H.) 
E .  B r u c k .  R e i c h s g e s e t z  ü b e r  d e n  V e r s i c h e r u n g s v e r t r a g  n e b s t  d e m  z u ­

gehörigen Einführungsgesetz. 7. Aufl. Berlin und Leipzig 1932, de Gruvter 
& Co. 563 S. 14 M. (J. W. 1932 Nr. 34/35.) 

G .  C l e e v e s  u n d  H .  R a u t e n b e r g .  R e c h t s s c h u t z  d e s  V e r s i c h e r t e n .  
Berlin 1932, Heymann. 8 M. (J. W. 1932 Nr. 34/35.) 

H. G ro ss m a n n - Dörth. Das Recht des Überseekaufs. Bd. 1 Mann­
heim 1930, J. Bensheimer. 468 S. (J. W. 1932 Nr. 23.) 

W .  H a  1 1  s t e i n .  D i e  A k t i e n r e c h t e  d e r  G e g e n w a r t .  B e r l i n  1 9 3 1 ,  V a h l e n .  
17,50 M. (J. W. 1931 Nr. 42.) 

M .  H a r n i k .  D a s  g e r i c h t l i c h e  A u s g l e i c h s v e r f a h r e n  u s w .  I I .  T e i l :  j u g o ­
slawisches und tschechoslowakisches Recht (Im Anhange die Gesetzestexte). 
Wien 1931. 170 S. 12 M. (J. W. 1932 Nr. 3.) 

M .  H o m b u r g e r .  A u f s i c h t s r a t  u n d  B i l a n z p r ü f e r  i m  n e u e n  A k t i e n r e c h t .  
Berlin 1932, Heymann. 6. M. (J. W. 1932 Nr. 36.) 

E .  J a e g e r .  K o m m e n t a r  z u r  K o n k u r s o r d n u n g .  6 .  u .  7 .  A u f l .  B e r l i n ,  d e  
Gruyter & Co. I. Bd. 828 S. 49 M. (J. W. 1932 Nr. 3.) 

A .  K o c h .  B a n k e n  u n d  B a n k g e s c h ä f t e  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  
der Rechtsverhältnisse. Jena 1931, G. Fischer. 16 M. (J. W. 1932 Nr. 36.) 

H .  L a c h n e r .  D a s  n e u e  K o n k u r s -  u n d  A u s g l e i c h s r e c h t  J u g o s l a w i e n s .  
Wien 1930. 182 S. (Z. f. H. u. K. 97. Bd. 1. H.) 

F .  L a u f k e .  D i e  H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n  u n d  d a s  z w i n g e n d e  R e c h t .  P r a g  
1931, R.Lerche. 279 S. (Z. f. O. 1930 Nr. 10, J. W. 1931 Nr. 42.) 

J .  L e h m a n n  u n d  E .  H i r s c h .  V e r o r d n u n g  ü b e r  A k t i e n r e c h t .  M a n n ­
heim 1931, J. Bensheimer (J. W. 1932 Nr. 10.) 

J .  M a k o  w e r .  N o t v e r o r d n u n g  ü b e r  A k t i e n r e c h t  v o m  1 9 .  S e p t .  1 9 3 1  u n d  
Ubersicht über Gründungssteuern. Berlin 1931, Struppel Winkler. 62 S. 2 M. 
(J. W. 1931 Nr. 43/44.) 

B .  M a n a s s e  u n d  A .  L e v i .  V e r g l e i c h s t e c h n i k  b e i  Z a h l u n g s s c h w i e r i g ­
keiten. Berlin und Wien 1930, Spaeth u. Linde. 168. S. (Z. f. H. u. K. 97. Bd.l.H.) 

A .  M a n e s .  G r u n d z ü g e  d e s  V e r s i c h e r u n g s w e s e n s .  5 .  A u f l .  L e i p z i g  1 9 3 2 ,  
Teubner. 204 S. 4 M. (J. W. 1932 Nr. 34/35.) 

A .  M a n e s .  V e r s i c h e r u n g s w e s e n .  S y s t e m  d e r  V e r s i c h e r u n g s w i r t s c h a f t .  
5. Aufl. 2. Bd.: Güterversicherung. Leipzig 1931, Teubner. 316 S. 20 M. 
(J. W. 1931 Nr. 45). 3. Bd.: Personenversicherung. Leipzig 1932, Teubner. 
356 S. 20 M. (J. W. 1932 Nr. 34/35.) 

N e u f e 1 d - S c h wa r z. Kommentar zum Handelsgesetzbuch ohne See­
recht. I. Bd.: Handelsstand und Handelsgesellschaften ohne Aktienrecht. 
II. Bd.: Handelsgeschäfte. Berlin 1931, Heymann. Preis je 18 M. (J. W. 1932 
Nr. 14). 

R .  R e i c h a u .  D a s  A m t  d e s  H a n d e l s r i c h t e r s  i n  P r e u s s e n .  B e r l i n  1 9 3 2 .  
Heymann. 98 S. 3 M. (J. W. 1932 Nr. 23.) 

G e o r g e s  R i p e r t .  D r o i t  M a r i t i m e .  3 .  A u f l .  I . —  I I I .  B d .  P a r i s  1 9 2 9 ,  
1630. 1083, 1076 u. 959 S. (Z. f. H. u. K. 96. Bd. 4. H.) 
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M .  R o t o n d i .  T r a t t a t o  d i  d i r i t t o  d e l l ' i n d u s t r i a .  2  B d e . »  1 8 7  u .  1 8 6  S .  
Padova 1930 u. 1931. (Z. f. H. u. K. 97. Bd. 4. H.) 

R .  R u t h .  D a s  D e p o t g e s e t z  u n d  s e i n e  R e f o r m .  M a r b u r g  1 9 3 0 ,  E l w e r t .  
59 S. (Z. f. H. u. K. 97. Bd. 1. H.) 

R .  R u t h  u n d  K .  S c h m a l t z .  D i e n e u e  B i l a n z  d e r  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  i n  
rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Beleuchtung. Berlin 1932, Vahlen. 
(Z. f. H. u. K. 98. Bd. 1./2. H.) 

C .  S c h r a m m .  B e t r i e b s s p i o n a g e  u n d  G e h e i m n i s v e r r a t .  M a n n h e i m ,  B e r l i n ,  
Leipzig, J. Bensheimer 1930. 121 S. (Z. f. H. u. K. 97. Bd. 1. H.) 

E .  S c h w e i n g r u b e r .  D i e  w i r t s c h a f t l i c h  s c h w ä c h e r e  V e r t r a g s p a r t e i .  
Bern 1930, Stämpfli & Co. 223 S. (Z. f. H. u. K. 97. Bd. 4. H.) 

S t a u b .  K o m m e n t a r  z u m  H a n d e l s g e s e t z b u c h .  N a c h t r a g  z u r  1 2 .  u .  1 3 .  
Aufl. enthaltend die Vorschriften der Verordnung über Aktienrecht vom 
19. Sept. 1931. Berlin 1932, de Gruyter & Co. 10 M. (J. W. 1932 Nr. 23) 

Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivanti. 2 Bde., 
754 u. 876 S. Roma 1931. (Z. f. H. u. K. 97. Bd. 4. H.) 

Staats- und Verwaltungsrecht. 

A .  B u s c h k e .  D i e  G r u n d r e c h t e  d e r  W e i m a r e r  V e r f a s s u n g  i n  d e r  R e c h t ­
sprechung des Reichsgerichts. Berlin 1930, Stilke 6 M. (J. W. 1932 Nr. 1.) 

D r e w s .  P r e u s s i s c h e s  P o l i z e i r e c h t .  A l l g e m .  T e i l .  2 .  A u f l .  B e r l i n  1 9 2 9 ,  
Heymann. 118 S. (Z. f. S. 51. Bd. 6. H.) 

K .  D u c m a n i s .  L e o  P e t r a z i c k a  t i e s l b u  u n  v a l s t s  t e o r l j a  s a k a r ä  a r  
mäclbu par morali. Riga 1931. g. 356 lp. (Tiesl. min. Vestn. 1931 Nr. 6/7.) 

J .  E b e r s .  S t a a t  u n d  K i r c h e  i m  n e u e n  D e u t s c h l a n d .  M ü n c h e n  1 9 3 0 ,  
Hueber. 13,80 M. (D.J.Z. 1931 Nr. 19.) 

F .  F l e i n e r .  I n s t i t u t i o n e n  d e s  D e u t s c h e n  V e r w a l t u n g s r e c h t s .  8 .  A u f l .  
Tübingen 1928, Mohr. 449 S. (Z. f. S. 51. Bd. 6. H.) 

H a t s c h e k .  L e h r b u c h  d e s  d e u t s c h e n  u n d  p r e u s s i s c h e n  V e r w a l t u n g s ­
rechts. 7. u. 8. Aufl. Leipzig 1931, Deichert. 536 S. (J. W. 1932 Nr. 7.) 

A .  H e n s e l .  G r u n d r e c h t e  u n d  p o l i t i s c h e  W e l t a n s c h a u u n g .  T ü b i n g e n  
1931, Mohr. 34 S. 1,80 M. (J. W. 1932 Nr. 7.) 

F.W. Jerusal em. Die Staatsgerichtsbarkeit. Tübingen, Mohr. 15,60 M. 
(J. W. 1932 Nr. 44.) 

H .  M a n n h e i m .  P r e s s r e c h t .  B e r l i n  1 9 2 7 ,  J .  S p r i n g e r .  1 1 2  S .  ( Z .  f .  S .  
51. Band 6. Heft.) 

H .  R a s c h h o f e r .  H a u p t p r o b l e m e  d e s  N a t i o n a l i t ä t e n r e c h t s .  T ü b i n g e n ,  
Enke. 12,50 M. (Z. f. O. 1932 Nr. 2.) 

R .  S c h l o t t m a n n .  D i e  V e r f a s s u n g e n  E n g l a n d s ,  N o r d a m e r i k a s ,  F r a n k ­
reichs, der Schweiz, Deutschlands. Berlin 1931, Stilke (J. W. 1932 Nr. 8.) 

G .  A .  W a l t z .  S t a a t s r e c h t .  ( X I .  T e i l  v o n  D a s  g e s a m t e  d e u t s c h e  R e c h t  
in system. Darstellungen, herausg. von R. Stammler.) Berlin, Stilke. 8 M. 
(J. W. 1932 Nr. 7.) 
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Strafrecht und Strafprozess. 
H .  B r u n s .  K r i t i k  d e r  L e h r e  v o m  T a t b e s t a n d .  B o n n ,  R ö h r s c h e i d .  4  M .  

(J. W. 1932 Nr. 37.) 
E .  C a r s t e n .  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  S t a a t s a n w a l t s c h a f t  i n  D e u t s c h l a n d  b i s  

zur Gegenwart. Breslau 1932. 124 S. 4,90 M. (J. W. 1932 Nr. 13.) 
L .  E b  e r m a y e r ,  A .  L o b e ,  W .  R o s e n b e r g .  R e i c h s s t r a f g e s e t z b u c h  m i t  

besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichls. 4. Auf). 
W. de Gruyter & Co. 1929. (Z. f. S. 52. Bd. 1. H.) 

F .  E x n e r .  S t u d i e n  ü b e r  d i e  S t r a f z u m e s s u n g s p r a x i s  d e r  d e u t s c h e n  
Gerichte. Leipzig 1931, Wiegandt. 119 S. 3,90 M. (J. W. 1932 Nr. 13.) 

H a n s  v o n  H e n d i g .  D i e  S t r a f e ;  U r s p r u n g ,  Z w e c k ,  P s y c h o l o g i e .  S t u t t ­
gart-Berlin, Deutsche V.-A. 1932. 8,25 M. (J. W. 1932 Nr. 42.) 

S .  K u t t n e r .  D i e  j u r i s t i s c h e  N a t u r  d e r  f a l s c h e n  B e w e i s a u s s a g e .  B e r l i n  
u. Leipzig 1931. 76 S. (Z. f. S. 51. Bd. 5. Heft, J. W. 1932 Nr. 13.) 

F .  v .  L i s z t .  L e h r b u c h  d e s  d e u t s c h e n  S t r a f r e c h t s .  2 6 .  A u f l .  1 .  B d .  E i n ­
leitung und Allgem. Teil. Berlin u. Leipzig 1932, de Gruyter & Co. 488 S. 
13,50 M. (J. W. 1932 Nr. 13, Z. f. S. 52. Bd. 2./3. H.) 

E .  M e z g e r .  S t r a f r e c h t .  E i n  L e h r b u c h .  M ü n c h e n  u .  L e i p z i g ,  D u n c k e r  
& Humblot. 17 M. (J. W. 1932 Nr. 24, Z. f. S. 52. Bd. 1. H.) 

P .  P l a u t .  D e r  Z e u g e  u n d  s e i n e  A u s s a g e  i m  S t r a f p r o z e s s .  L e i p z i g ,  
Thieme. 20 M. (J. W. 1932 Nr. 37.) 

F .  S c h a f f  s t  e i n .  D i e  a l l g e m e i n e n  L e h r e n  v o m  V e r b r e c h e n  i n  i h r e r  
Entwicklung durch die Wissenschaft des gemeinen Strafrechls. Berlin 1930, 
Springer. 19,60 M. (D. J. Z. 1931 Nr. 19.) 

E .  S c h m i d t .  S t r a f r e c h t s r e f o r m  u n d  K u l t u r k r i s e .  T ü b i n g e n  1 9 3 1 ,  M o h r .  
24 S. 1,80 M. (J. W. 1932 Nr. 13.) 

L .  Z  i m m e r l .  A u f b a u  d e s  S t r a f r e c h t s s y s t e m s .  M o h r  1 9 3 0 .  ( Z . f . S . 5 2 . B d . l , H . )  

Völkerrecht. 

Tautu Savienibas merlp un organizäclja. Sastädijis Tautu Savienibas 
Sekretariats kä rokas grämatu skolotäjiem. No francu valodas tulkojis 
K. Ducmanis. Riga 1931. g., 121 lpp. (Tiesl. Mio. Vestn. 1931. g. Nr. 8/9, Jurists 
1931. g. Nr. 8/9.) 

E .  V a n s e l o w .  V ö l k e r r e c h t .  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  P r a x i s  d e r  S t a a t e n .  
Berlin 1931, Mikler & S. 28 M. (J. W. 1931 Nr. 40.) 

Zivilrecht und Zivilprozess. 

K .  C a k s t e .  N o m a k s a s  p i r k u m s  L a t v i j ä  u n  ä r z e m e s .  R i g a  1 9 3 1  g .  7 7  l p p .  
(Jurists 1931 g. Nr. 8/9.) 

E .  C o h n .  D a s  r e c h t s g e s c h ä f t l i c h e  H a n d e l n  f ü r  d e n j e n i g e n ,  d e n  e s  a n ­
geht, in dogmatischer und rechtsvergleichender Darstellung. Marburg 1931. 
336 S. (Jurists 1932 Nr. 4/5, J. W. 1932 Nr. 23.) 
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A .  d e  L a p r a d e l l e  e t  J .  P .  N i b o y e t .  R e p e r t o i r e  d e  D r o i t  i r t e r n a -
tional. Tomes I—V 1929; VI—VIII1930; IX—X 1931. Paris. (Z.f.0.1932 Nr.2) 

F .  L e s k e  u n d  W .  L o e w e n f e l d .  D i e  R e c h t s v e r f o l g u n g  i m  I n t e r n a ­
tionalen Verkehr. 1. Bd.: Der Zivilprozess in den europäischen Staaten und 
ihren Kolonien. Neue Bearb. Berlin 1930, C. Heymann, l.u.2. Lief. (Z. f. O. 
1932 Nr. 3.) 

H .  L e w a  I d .  D a s  d e u t s c h e  i n t e r n a t i o n a l e  P r i v a t r e c h t  a u f  G r u n d l a g e  
der Rechtsprechung. 2. Heft 1931. Leipzig, Tauchnitz (Z. f. O. 1930 Nr. 12, 
D. J. Z. 1931 Nr. 20, J. W. 1932 Nr. 8.) 

L o e h n i n g ,  B ä s c h  u n d  S t r a s s m a n n .  T a s c h e n k o m m e n t a r  d e s  B G B .  
Berlin 1931, Liebmann. 1762 S., Dünndruckpapier (J. W. 1932 Nr. 30.) 

M a g n u s .  T a b e l l e n  z u m  i n t e r n a t i o n a l e n  R e c h t .  1 .  H e f t :  Z i v i l p r o z e s s ­
recht. 2. Aufl. Berlin 1931. 217 S. 18 M- (J. W. 1931 Nr. 49/50.) 

G .  M e l c h i o r .  D i e  G r u n d l a g e n  d e s  d e u t s c h e n  i n t e r n a t i o n a l e n  P r i v a t ­
rechts. Berlin u. Leipzig 1932, de Gruyter & Co. 24 M. (J. W. 1932 Nr. 38.) 

E .  N e b e n z a h l .  D a s  E r f o r d e r n i s  d e r  u n m i t t e l b a r e n  V e r m ö g e n s v e r ­
schiebung in der Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung. Berlin 1930, 
Ebering. 106 S. (Z f. H. u. K. 97. Bd. 1. H.) 

A .  N u s s b a u m .  D e u t s c h e s  i n t e r n a t i o n a l e s  P r i v a t r e c h t .  T ü b i n g e n ,  M o h r .  
24,20 M. (J. W. 1932 Nr. 38.) 

P l a u c k s  K o m m e n t a r s  z u m  B G B .  3 .  B d . :  S a c h e n r e c h t .  5 .  A u f l .  B e r l i n  
u. Leipzig 1932, de Gruyter & Co. 14 M. (J. W. 1932 Nr. 18.) 

M .  P l a n i o t  e t  G .  R i p e r t .  T r a i t e  p r a t i q u e  d e  d r o i t  c i v i l  f r a n s a i s .  
Tome VI et VII: Obligations. Paris 1930/31. (D. J. Z. 1931 Nr. 17/18.) 

H .  S i b e r .  G r u n d r i s s  d e s  d e u t s c h e n  b ü r g e r l i c h e n  R e c h t s .  2 .  S c h u l d ­
recht. Leipzig 1931, Meiner. 504 S. 16 M. (J. W. 1932 Nr. 2.) 

G .  S o l o  w e i t  s c  h  i k .  D a s  E h e r e c h t  S o v e t r u s s l a n d s  u n d  s e i n e  S t e l l u n g  
im internationalen Privatrecht. Leipzig 1931, Buske. 132 S. (Z. f. 0.1932 Nr.7.) 

C .  S t e r n  u n d  K .  M i t t e l s t e i n .  D i e  M i e t e  n a c h  d e m  R e c h t e  d e s  
D e u t s chen Reiches. 4. Aufl. Berlin 1932, Vahlen. 792 S.28M.(J.W. 1931 Nr. 52.) 

H .  W e i n h a u s e n .  D i e  S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g .  B e r l i n  1 9 3 2 .  5 , 5 0  M .  
(J. W. 1932 Nr. 43.) 

Die Zivilgesetze der Gegenwart. Begründet von K. Heinsheime r. 
2. Bd.: Das Zivilrecht Englands in Einzeldarstellungen. I. Teil. 711 S. 56 M. 
Mannheim 1931, J. Bensheimer (J. W. 1932 Nr. 8.) 

Verantwortlicher Redakteur: vereid. Rechtsanwalt Senator R. v. Freymann 
Druck und Verlags-A.-G. Ernst Plates, Riga, kl. Münzstr. 18, bei der Petri-Kirche 

128 



R I G A S C H E  Z E I T S C H R I F T  
FÜR 

R E C H T S W I S S E N S C H A F T  
Herausgegeben vom 

DEUTSCHEN JURISTEN-VEREIN IN RIGA 
ERSCHEINT VIERMAL JÄHRLICH 
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(j. JAHRGANG 1933 3. HEFT 

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, au! sämtliche 
Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift vorbehalten. 

Sicherungsverwahrung. 
Von Erwin Cube, Vizedirektor des Gefängnisdepartements am Justizministerium. 

Unter den vielen Problemen, die das Kriminalrecht und die 
Kriminalpolitik vom Ende des XVIII. Jahrhunderts an beschäftigen, 
beginnt in unserem Jahrhundert die Sicherungsverwahrung eine 
immer grössere Rolle zu spielen. 

Die Bestrafung gefährlicher Rechtsbrecher bezweckte von jeher, 
wenn auch zuerst ungewollt, neben der Vergeltung auch die Sicherung 
der Gesellschaft vor der Wiederholung des Rechtsbruchs. Die Todes-
und harten Körperstrafen, wie zum Beispiel das Handabschlagen, 
fügten dem Rechtsbrecher nicht nur ein Übel zu, sondern sie machten 
ihm auch die Wiederholung seiner gemeingefährlichen Tätigkeit un­
möglich. Als dann am Ausgang des XVIII. Jahrhunderts die lang­
fristigen Freiheitsstrafen aufkamen, da übten auch sie, und auch 
wieder anfangs ungewollt, neben der Vergeltung einen Schutz der 
Gesellschaft vor den Gewohnheitsverbrechern aus. Wenn langjährige 
Gefängnisinsassen nach der damaligen zermürbenden Haft die Anstalt 
verliessen, so waren sie meistens harmlose Invaliden geworden, die 
die Gesellschaft nicht mehr zu fürchten brauchte*). 

Doch auch die Gefängnisstrafe in ihrer ursprünglichen Form er­
reichte nicht das erhoffte kriminalpolitische Ziel. Die Rechtsbrecher 
werden nicht gebessert und ihre Zahl wird nicht kleiner. Neue 

]) H. v. Hentig. Die Strafe. Berlin 1932. pag. 251, 255. 
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Probleme tauchten auf, neue Ideen wurden verwirklicht, in den eng­
lischen Kolonien erwuchs das Progressivsystem mit seinem allmäh­
lichen Übergang in die Freiheit, das jetzt in allen Staaten eingeführt 
ist oder wird. In England und in Amerika entstanden die bedingte 
und unbefristete Verurteilung, die vorläufige Entlassung, die Jugend­
gerichtsbarkeit und andere kriminalpolitische Institute. 

In dieser Zeit der grossen Strafvollzugsreformen, die in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts einsetzte, war es einer der grössten 
Gedanken moderner Kriminalpolitik, die Freiheitsstrafe, wie Hentig 
sagt, „in ihre chemischen Bestandteile zu zerlegen." Die Vergeltungs­
elemente der Freiheitsentziehung sollten von ihren Sicherungs- und 
Gesellschaftsschutzelementen getrennt werden. Die Freiheitsent­
ziehung sollte in einem Falle eine Strafe sein und im anderen Falle 
musste sie asoziale und gemeingefährliche Menschen aus der Gesell­
schaft entfernen. So entstanden 2 Arten von Freiheitsentziehung: die 
Gefängnisstrafe und die Sicherungsverwahrung, die nur den Schutz 
der Gesellschaft vor asozialen Elementen anstrebte. 

Bei solch einer Schutzdetinierung kommen verschiedene Kate­
gorien von Rechtsbrechern in Betracht: geisteskranke, geistig-minder­
wertige und unverbesserlich rückfällige Verbrecher. Alle diese 
kriminellen Elemente müssen verwahrt werden, die einen in Irren­
häusern und Trinkeranstalten, die anderen in Gefängnissen. Wer, 
wohin? — das muss die Kriminalwissenschaft, vereint mit der Me­
dizin, entscheiden. 

Wie ist nun bisher der Gedanke der Sicherungsverwahrung 
realisiert worden? Die Gesetzgebung der einzelnen Staaten geht hier 
verschiedene Wege. In einigen Gesetzen und Gesetzentwürfen ist die 
Verwahrung als sichernde Massnahme nach der Strafe vorgesehen, 
andere Entwürfe kennen nur Verwahrung ohne vorausgehende Strafe. 
Verwahrung, als sichernde Massnahme nach der Strafe, gibt es in 
den Relegationsstaaten: Frankreich, Portugal, Mexiko u. a., in einigen 
Staaten der amerikanischen Union, in Norwegen, Italien, England und 
seinen Dominien (preventive oder reformative detention) und 
schliesslich in den Entwürfen von Österreich, Serbien, Griechenland, 
der Tschechoslowakei und im deutschen Entwurf von 1927. Nur Ver­
wahrung kennen die Entwürfe von Dänemark, Finnland, Schweden 
und der Schweiz. 

In einigen Ländern ist die Anordnung der Sicherungsverwahrung 
obligatorisch, in anderen fakultativ. Die Verwahrung wird überall 
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vom Strafrichter angeordnet. Die Bestimmungen über die Art des 
Verfahrens, wie die Notwendigkeit einer Sicherungsverwahrung fest­
gestellt werden soll, sind spärlich und verschiedenartig: ein Entwurf 
verlangt das Gutachten Sachverständiger, ein anderer eine besondere 
begutachtende Behörde etc. Regelmässig werden für die Sicherungs­
verwahrung besondere Anstalten vorgesehen, nur wo das aus ökono­
mischen Gründen unmöglich ist, werden besondere Abteilungen in 
schon bestehenden Anstalten zugelassen. Wie sich aber diese be­
sonderen Anstalten oder Abteilungen von den bestehenden Straf­
anstalten oder Gefängnissen unterscheiden sollen, ist nirgends scharf 
und klar gezeichnet. Arbeitszwang ist vorgesehen, aber auch hier 
fehlen nähere Bestimmungen; manchmal werden Arbeiten in freier 
Luft erwähnt. Manche Entwürfe sprechen von einer erzieherischen 
Wirkung der Sicherungsverwahrung, aber die Eigenart dieser Er­
ziehung bleibt wiederum unbestimmt. Auch in der Dauer der Ver­
wahrung sind die Bestimmungen verschieden: in England werden 
bestimmte Termine (von 5—10 Jahren) mit Zulassung vorläufiger Ent­
lassung festgesetzt. In den Entwürfen ist die Verwahrung meistens 
unbefristet, manchmal mit Mindest- und Höchstmassen und manchmal 
absolut unbestimmt, d. h. unter Umständen auch lebenslänglich. Die 
Relegation in entlegene Gebiete ist immer unbefristet. Die Entlassung 
aus der Sicherungsverwahrung geschieht gewöhnlich auf Probe, mit 
Fristen von 2—10 Jahren. 

Die Sicherungsverwahrung steckt also, wie wir sehen, noch 
ganz in den Anfängen, wirklich eingeführt ist sie nur in England, 
Italien, Norwegen, Australien und einigen Staaten der amerikanischen 
Union, in den Entwürfen dagegen figuriert sie überall, aber die Art 
ihrer Verwirklichung ist noch recht unbestimmt2). 

Auch bei uns, in Lettland, ist ein Sicherungsverwahrungsentwurf 
in den Landtag eingereicht worden. Dieser Entwurf wurde im Jahre 
1928 auf Initiative des Ministerpräsidenten Juraschewski ausge­
arbeitet, weil ein grosser Teil der schweren Verbrechen von Ge­
fängnisentlassenen verübt wird. In der juristischen Kommission des 
Landtages ging der Entwurf nicht durch. Die linken Kommissions­
glieder meinten, dass die Novelle der Gefängnisadministration zu 
grosse Rechte einräumt. Der Entwurf blieb liegen und ist am 15. Sep­

2) Entwurf eines deutschen Strafgesetzbuches. Drucksache des Reichstages 1927. 
Anlage [, pag. 75, 76. 
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tember 1932 au! Drängen des Innenministeriums mit einigen Ab­
änderungen erneut eingereicht worden. 

Der Entwurf ergänzt folgendermassen die im Art. 64 unseres 
Kriminalkodex erwähnten Bestimmungen für die Gewohnheits- und 
Berufsverbrecher: 

Wenn ein Rechtsbrecher nach Verbüssung einer Zucht­
haus- oder Zwangsarbeitsstrafe, aber, vor Ablauf von 5 Jahren 
ein neues Verbrechen begeht, das einer Gefängnis- oder 
schwereren Strafe unterliegt, so kann ihm das Gericht, auf 
Initiative der Kommission für vorläufige Entlassung, eine 
Sicherungsverwahrung von 2—10 Jahren bestimmen. Die 
Kommission soll, auf Vorschlag der Gefängnisadministration, 
diese Initiative ergreifen, wenn sie zur Uberzeugung gelangt, 
dass der Verurteilte während des Strafvollzugs sich nicht ge­
bessert hat und die öffentliche Sicherheit bedroht. Das Gut­
achten der Kommission muss dem Gericht 2 Monate vor dem 
im Urteil vorgesehenen Entlassungstermin zur Bestätigung 
vorliegen. 

Die in der Sicherungsverwahrung Befindlichen können 
vorläufig entlassen werden, wobei sie aber 3 Jahre einer 
Aufsicht unterliegen. Wenn der vorläufig Entlassene die ihm 
auferlegten Verpflichtungen nicht erfüllt, sich schlecht auf­
führt und die öffentliche Sicherheit bedroht, wird er vom ört­
lichen Friedensrichter zur erneuten Sicherungsverwahrung 
bis zu einem Jahre verurteilt. Die zur Sicherungsverwahrung 
Bestimmten unterliegen dem Zuchthausregime mit Arbeits­
zwang. 

Die Begründung zum Gesetzentwurf erklärt die Notwendigkeit 
der Sicherungsverwahrung mit der Abschaffung der Deportation durch 
das Gesetz der temporären russischen Regierung („Kerenski-
regierung") vom 26. April 1917 und mit der Unzulänglichkeit der 
Polizeiaufsicht nach Verbüssung der Strafe, die nur in den seltensten 
Fällen durch eine Aufsicht der Fürsorgevereine ersetzt wird. Die 
gefährlichen Rezidivisten sollen deshalb in einer besonderen Ab­
teilung eines grösseren Gefängnisses isoliert werden. 

Dieser Entwurf ist 1929 von Professor Neureiter in unserer Zeit­
schrift besprochen worden. Professor Neureiter protestiert gegen die 
Fassung, dass das Gericht die Sicherungsverwahrung bestimmen 
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„kann" und will das „kann" durch ein „muss" ersetzt wissen. Ausser­
dem tritt er für eine Nichtterminierung der Verwahrung ein. 

Was nun die Einfügung der Sicherungsverwahrung in das 
moderne Strafvollzugssystem betrifft, so sei es hier gestattet, Vor­
schläge, die Landgerichtsdirektor Dr. Rambke am 18. April 1932 in 
einer Jahresversammlung des Brandenburger Gefangenenfürsorge-
vereins machte3) und deren Verwirklichung auch bei uns nicht un­
möglich wäre, zu referieren. 

Die Pflicht des Staates — seine Bürger vor den Verbrechern zu 
schützen, will man jetzt hauptsächlich durch den Erziehungsstraf­
vollzug verwirklichen. Während der Strafzeit soll der Täter erzogen 
und dann, nach seiner Entlassung, in die Gesellschaft wiedereinge­
gliedert oder resozialisiert werden. Während im Strafurteil der Ver­
geltungsgedanke noch führend ist, rückt der moderne Strafvollzug 
von diesem Prinzip ab und bezweckt fast ausschliesslich, den Ge­
fangenen zu einem gesetzmässigen und geordneten Leben zu er­
ziehen. 

In Deutschland, und besonders in Preussen, ist nach dem Kriege, 
unter dem Einfluss politischer Strömungen ein neues Strafvollzugs-
system ausschliesslich auf dem Erziehungsgedanken aufgebaut 
worden. 

Während wiederholter Studienreisen in Deutschland durfte ich, 
dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen der betreffenden Be­
hörden, eine Reihe grösserer und kleinerer Strafanstalten und Ge­
fängnisse besichtigen und ihren Betrieb kennen lernen. Ich habe 
dabei den Eindruck gewonnen, dass trotz vorbildlicher Einrichtung 
der Gefängnisse und selten gewissenhafter und gründlicher Arbeit 
der Strafvollzugsbeamten das gesteckte Erziehungsziel nicht erreicht 
wird. Dieser pädagogische Misserfolg ist wohl, wenigstens teilweise, 
durch den nach dem Kriege unter dem Einfluss überhumaner Be­
strebungen eingetretenen Verfall der Gefängnisdisziplin zu erklären. 
Von nicht genügender Disziplin zeugen die sich immer wieder­
holenden Unruhen, Überfälle auf das Aufsichtspersonal und die häu­
figen Entweichungen4). Wenn der Gefängnisbeamte bei der Aus­
übung seines Berufs sich beständig in Gefahr befindet, so kann 

s) Bericht der Zentralstelle für das Gefangenenfürsorgewesen der Provinz 
Brandenburg 1931. Berlin 1932. 

*) Im Jahre 1925 wurden in den preussischen Geiängnissen 1503 Entweichungen 
registriert, was 28 pro Mille der durchschnittlichen Belegung ausmacht. 
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natürlich von einer erfolgreichen Erziehung der Gefangenen keine 
Rede sein. Jetzt werden auch in Deutschland immer häufiger 
Stimmen laut, dass der Erziehungsstrafvollzug in seiner gegen­
wärtigen Form sich nicht bewährt und vor allen Dingen eine straffere 
Disziplin einzuführen sei. 

Auch Rambke ist der Meinung, dass der Erziehungsgedanke im 
modernen Strafvollzug sich nur zum geringen Teil verwirklichen lasse. 
Den Hauptfehler sieht er in einem Zuviel an Erziehungsobjekten. Den 
Erziehungsstrafvollzug beherrscht der Gedanke, dass jeder Mensch 
erziehbar sei. Das preussische Justizministerium sagt in seiner Schrift 
„Der Strafvollzug in Preussen": „grundsätzlich darf von keinem von 
vornherein davon ausgegangen werden, dass er sich weder erziehen 
noch belehren lasse, auch nicht beim Psychopathen. Unerziehbar ist nur 
der Geisteskranke." Diesem Optimismus stellt Rambke die alte biblische 
Weisheit entgegen, dass das Dichten und Trachten des menschlichen 
Herzens von Jugend auf böse ist. Vielleicht kommt einmal die Zeit, 
wo menschliche Kunst es fertig bekommt, einen Menschen vollständig 
umzumodeln, vielleicht wird einmal auch die Lepra zu heilen sein, 
„zur Zeit aber stehen wir diesen Problemen mit dem non possumus 
wenn auch nicht objektiver Unmöglichkeit, so doch menschlichen 
Unvermögens gegenüber". Zur Zeit werden, nach Rambkes Meinung, 
die im Strafvollzug tätigen und oft sehr wertvollen Erziehungskräfte 
wahllos auf alle Gefangenen angesetzt5). Der zukünftige Strafvollzug 
muss in seinem erzieherischen Inhalt entlastet werden. Um das zu 
erreichen, teilt Ramke die Gefangenen in 3 Gruppen: in Rechtsbrecher, 
die man nicht erziehen kann, in solche, die man nicht erziehen soll, 
und in Rechtsbrecher, die man erziehen kann und soll. 

1. Zu den Rechtsbrechern, die man nicht erziehen kann, ge­
hören die Schwerpsychopathen und die Berufsverbrecher. Erstere 
interessieren uns hier nicht, da sie in die Irrenanstalt und nicht in 
den Strafvollzug gehören. Die Berufsverbrecher dagegen stehen im 
Mittelpunkt unseres Interesses. Es sind das Leute, die jedem Straf­
richter und Strafvollzugsbeamten zur Genüge bekannt sind und „die 
jedem Erziehungsversuch und jedem Erzieher eine aus überragender 
Intelligenz, Willensstärke und Bosheit geborene Opposition entgegen­
stellen"6) : Hochstapler, Einbrecher, Hehler und manchmal auch Mörder, 
die nach verbüsster Strafe gleich neue Verbrechen begehen und an 

5) Rambke im oben zitierten Bericht 36—38. 
0) Rambke 39. 
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ein geordnetes Leben überhaupt nicht denken. Heindl berechnet die 
Zahl solcher Berufsverbrecher in Deutschland auf 85007). Die 
Lombrososche Theorie vom delinquente nato taucht, wenn auch in 
veränderter Form, in der Wissenschaft immer wieder auf; noch kürz­
lich hat der Münchner Psychiater Lange in seinen Untersuchungen 
über eineiige und zweieiige Zwillinge festgestellt, dass bei gewissen 
Menschen unter bestimmten Verhältnissen das Verbrechertum natur­
bedingt ist8). Bei solchen Typen soll man nicht einmal Erziehungs­
versuche machen. 

2. In Hunger und Not werden oft Verbrechen von Menschen be­
gangen, die ebenso wie wir wissen, dass man nicht stehlen und 
betrügen soll. Wir dürfen nicht sagen, dass wir in ähnlicher Notlage 
nicht ebenso gehandelt hätten. Und dann die Verbrecher aus innerer 
Not, für die auch keine Erziehungsnotwendigkeit besteht: ein Mann, 
der den Liebhaber seiner Frau oder ein Vater, der den Verführer 
seiner Tochter tötet, und schliesslich die vielen Verbrecher aus Fahr­
lässigkeit: Schofföre, Eisenbahnbeamte u. a. —alle sie sind Verbrecher 
und müssen ihre Schuld wiedergutmachen, aber in den Erziehungs­
strafvollzug gehören sie nicht hin9). 

3. Die dritte Gruppe bilden Rechtsbrecher, die die verbrecherische 
Tat aus Leichtsinn, Charakterschwäche und innerer Unausgeglichen­
heit verübt haben, und die noch nicht zu bereuen verlernt haben. 
Diese soll man zu erziehen versuchen, damit sie in Zukunft den Ver­
suchungen des Lebens gefestigter entgegentreten können. 

Mit der richtigen Verteilung der überführten Rechtsbrecher in 
diese 3 Gruppen und mit der entsprechenden Behandlung einer jeden 
Gruppe will Rambke einen neuen Strafvollzug oder, wie er es nennt, 
eine neue „Urteilsfolge" aufbauen. 

1. Rechtsbrecher, die man nicht erziehen kann, sind Gesell­
schaftsschädlinge, bei denen man nicht von einer Schuld reden kann. 
Sie sind in einem gewissen Sinne krank und ebenso wie man Lepra-
kranke, die doch wahrlich nicht an ihrer Krankheit schuld sind, aus 
der Gesellschaft ausschliesst, ebenso gilt dieser Notwehrakt auch für 
Schwerpsychopathen und Berufsverbrecher — sie gehören in die 
Sicherungsverwahrung, die einen in Irrenhäuser, die anderen in die 
obenerwähnten Verwahrungsanstalten mit straffer Disziplin und 

7) Heindl „Der Berufsverbrecher" p. 192. 
8) Rambke 39. 
8) Rambke 41—43. 
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Arbeitszwang. Die Dauer- und Sicherungsverwahrung soll unbefristet 
sein und bei ausgesprochenen Berufsverbrechern soll man vor lebens­
länglicher Verwahrung nicht zurückschrecken. Nach Heindl genügte 
in Australien die Verurteilung von wenigen Berufsverbrechern zu 
lebenslänglicher Sicherungshaft, um innerhalb von 3 Jahren die 
schwerste Kriminalität auf 50% zu senken. Wenn aber der deutsche 
Strafgesetzentwurf mit seiner 3 jährigen Verwahrung zum Gesetz wird, 
so wird er nach Heindls Ansicht in Verbrecherkreisen nur ein „ver­
ständnisinniges Schmunzeln" auslösen. Die Detinierung einer 
grösseren Zahl geaichter und alle Gefängnisschliche und Kniffe gut 
kennender Rezidivisten auf lange Zeit und unter Umständen auch 
lebenslänglich ist natürlich ein schwieriges gefängnistechnisches 
Problem, an dessen richtiger Lösung die Gefängniswissenschaft und 
Praxis mit allem Ernst herantreten sollten. 

2. Die Rechtsbrecher der zweiten Gruppe, die die Tat aus in­
nerer oder äusserer Not oder aus Fahrlässigkeit begangen haben, 
müssen ihre Schuld durch einen Nutzen, der der Gesellschaft zu Gute 
kommt, wieder gut machen und das sollen sie in Forst- und Land­
kulturen, Strassenbauten und ähnlichen staatlichen Unternehmen tun. 
Sie sollen kaserniert gehalten werden, aber die arbeitsfreie Zeit ge­
hört ihnen. Eine gefängnisartige Verwaltung fällt weg. Soweit sie 
sich dieser Ordnung nicht fügen oder schlecht arbeiten, werden sie 
in die dritte Gruppe übergeführt. Die Arbeit in solch einem „Arbeits­
dienst" soll eine innere Entsühnung bilden, die den Rechtsbrecher 
„innerlich frei macht und ihn von dem Schuldgefühl gegenüber der 
Gesellschaft befreit." Die zum Arbeitsdienst Verurteilten würden 
dann einem Arbeitsamt und nicht der Gefängnisverwaltung unter­
stehen. In den Arbeitskasernen könnten auch eine gewisse Selbst­
verwaltung und ein den Verhältnissen angepasstes Stufensystem zu­
gelassen werden.10) 

3. Was die Rechtsbrecher, die man erziehen kann und soll, 
anbetrifft, so gehören sie in den Erziehungsstrafvollzug, der im 
grossen Ganzen im Rahmen der neuzeitlichen Praxis funktionie­
ren soll. 

Rambke bestimmt also für Rechtsbrecher, die man nicht erziehen 
kann — Sicherungsverwahrung,\für Rechtsbrecher, die man nicht er­
ziehen soll — Arbeitsdienst und für Rechtsbrecher, die man erziehen 
kann und soll — Erziehungsstrafvollzug. 

10) Rambke 47, 48-
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Mit diesem Aufbau wäre die Rolle, die die Sicherstellung im 
Strafvollzug oder in der „Urteilsfolge" spielen kann, gekennzeichnet. 

Nur noch einige Worte über die Kosten der Sicherungsver­
wahrung. Es sind ja zum grossen Teil die mit der lebenslänglichen 
Internierung verbundenen grossen Ausgaben, die ihr so viele Gegner 
machen. Heindl kommt aber in seinem Buche „Der Berufsverbrecher"11) 
zu dem interessanten Schluss, dass diese Ansicht eine irrige ist. Er 
beweist, dass die Polizei, Justiz, Zeugen, Gutachten und Gefängnis­
kosten für den in Freiheit gesetzten und wieder delinquierenden Be­
rufsverbrecher 6 mal so gross wie die jährlichen Verwahrungskosten 
sind. Ferner weist er darauf hin, dass die Berufsverbrecher, laut 
kriminalstatistischen Daten, durchschnittlich mindestens alle 2 Jahre 
einmal den Strafrichter wegen ihrer Spezialdelikte beschäftigen. In 
Deutschland gibt es, wie schon erwähnt, 8500 Berufsverbrecher. 
Ihre Verwahrung würde 8500 X 1275 RMk = 11037 500 RMk 
kosten. Wenn nun alle diese Verbrecher delinquierend in Freiheit 
wären, so würden die Verfolgungskosten für sie 6mal soviel betragen; 
da sie aber, wie gesagt, 1 mal in 2 Jahren delinquieren, so betragen 
die Verfolgungskosten nicht 6, sondern 3 mal soviel als die jährlichen 
Verwahrungskosten, also 3X11037500RMk = 33112500 RMk. Ersparnis 
22075000 RMk.12) Nach dieser Berechnung müsste für Lettland ein 
Verwahrungsgefängnis für 275 Mann genügen. Der Unterhalt dieser 
275 Berufsverbrecher würde jährlich 200000 Lat kosten und müsste 
nach Heindls und Rambkes Berechnungen auch bei uns anJustiz-
und Polizeikosten eine Ersparnis von 400000 Lat ergeben. 

Dabei ist der grosse Schaden, den die Berufsverbrecher der 
Privatwirtschaft zufügen und der mit ihrer Eliminierung aus der Ge­
sellschaft wenigstens zum grossen Teil in Wegfall kommt, noch nicht 
einmal in Betracht gezogen. Heindl führt eine in Bonkers Monthly 
(Chicago März 1923) veröffentlichte Berechnung, die auf Mitteilungen 
der Versicherungsgesellschaften, Polizeibehörden und Handelskam­
mern beruht, an.13) Danach sollen in den Vereinigten Staaten jährlich 
durch Einbruch 223 Millionen Dollars, durch Diebstahl 152 Millionen, 
durch Raub 49 Millionen entwendet werden. Durch Kreditschwindel 
entstand ein Schaden von über 100 Millionen. Ungefähr die gleiche 
Summe wurde an falschen Schecks kassiert. Die Betrüger kosteten 

") p. 327. 
12) Rambke 54. 
13) Heindl 315. 
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der amerikanischen Privatwirtschaft alljährlich circa 2 Milliarden 
Dollar. 

Der Rambkesche Vorschlag, die „Urteilsfolge" auf einer richti­
gen Klassifikation der Rechtsbrecher aufzubauen und der Sicher­
ungsverwahrung dabei den ihr gebührenden Platz anzuweisen, stösst 
also auch auf keine unüberwindlichen finanziellen Hindernisse und 
müsste deshalb in der Praxis ernste Beachtung finden. 

Mit der richtigen Verwertung der Sicherungsverwahrung wird 
die Kriminalpolitik eine neue scharfe Waffe für den Kampf mit dem 
Verbrechern gewinnen. Und in diesem erbitterten Kampfe ist jede 
neue Waffe von grossem Wert. Hier soll es keine Abrüstung nur 
Aufrüstung geben! 

Zur Sicherungsverwahrung. 
Bemerkungen zu vorstehendem Artikel. 

Von Ferdinand Neureiter, Vorstand des gerichtlich-medizinischen Institutes 
an der Universität zu Riga. 

Wenn ich mich in meiner Eigenschaft als gerichtlicher Mediziner 
zu dem uns soeben mitgeteilten Gesetzprojekte über die Einrichtung 
einer Sicherungsverwahrung für unverbesserliche Gewohnheitsver­
brecher äussern soll, so kann ich mich verhältnismässig kurz fassen. 
Denn das, was ich mir seinerzeit in dieser Zeitschrift1) zum Ent­
würfe vom Jahre 1928 zu bemerken erlaubte, gilt eigentlich im Wesen 
auch für den augenblicklich zur Diskussion stehenden Regierungs­
vorschlag. Leider besteht auch heute noch der Satz zu Recht, dass 
wir im Staate kein Mittel haben, um uns vor dem gefährlichen Ge-
wohnheits- und Berufsverbrecher wirksam zu schützen. Es muss 
daher mit grosser Befriedigung zur Kenntnis genommen werden, 
dass man sich erneut entschlossen hat, in dieser Beziehung Wandel 
zu schaffen, und nunmehr nicht nur wie bisher bei gemeingefähr­
lichen verbrecherischen Geisteskranken, sondern auch bei Rückfall­
verbrechern, die durch unsere Strafsanktionen nicht zu bessern 
w a r e n  u n d  s i n d ,  e i n e  V e r w a h r u n g  a l s  s i c h e r n d e  M a s s n a h m e  

') Siehe Neureiter, Zum Gesetzprojekt über das Arbeitshaus, über die 
Sicherungsverwahrung und über die Bestellung von 4 Fürsorgern für Haftentlassene, 
im III. Jahrgang dieser Zeitschrift, Heft 4, 1929. 
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(neben der Strafe und über diese hinaus) zulassen will. Damit ist 
zweifelsohne ein wichtiger Schritt nach vorwärts im Sinne einer 
naturkundlich orientierten Verbrechensbekämpfung intendiert, ein 
Schritt, dem sicherlich alle an der Weiterentwicklung unserer Straf­
rechtspflege interessierten Kreise beipflichten werden, handelt es 
sich doch hier im Prinzipe um die Schaffung eines Institutes, das 
geeignet ist, dem verderblichen Wirken der ärgsten Gesellschafts­
schädlinge ein Ende zu bereiten. 

Allerdings nimmt die Freude über diesen kühnen Entschluss 
unserer Regierung beträchtlich ab, sobald man sich den Entwurf 
näher besieht. Denn da muss leider festgestellt werden, dass alle die 
Einwände, die ich gegen die Fassung des Projektes vom Jahre 1928 
vorgebracht habe, unberücksichtigt geblieben sind. Vor allem berührt 
es ausserordentlich peinlich, dass wiederum die Dauer der Anhaltung 
auf 2—10 Jahre, denen unter Umständen noch ein weiteres Jahr hin­
zugefügt werden kann, beschränkt ist. Das ist meiner Meinung nach 
ein grober Fehler und widerspricht völlig dem Wesen dieser Schutz­
vorkehrung. Ich verstehe, bei einer Massregel, mittels der eine 
Besserung und Erziehung des Verurteilten erstrebt wird, da hat es 
einen Sinn ihre Anwendung der Dauer nach zu befristen, da braucht 
man ein Mindest- und ein Höchstmass : ein Mindestmass, das garan­
tiert, dass die Beeinflussung nicht zu kurz und schon darum allein 
erfolglos bleibt, und ein Höchstmass, um zu verhindern, dass nicht 
Individuen, bei denen trotz der langen Dauer der Einwirkung der 
Erziehungszweck nicht erreicht werden konnte, unnütz immer noch 
weiter „behandelt" werden. Bei der Verhängung der Sicherungs­
verwahrung spielen aber dergleichen Absichten gar keine Rolle. 
Durch sie soll und kann niemand gebessert und erzogen werden. 
Sie kommt doch, wie das Gesetz ausdrücklich besagt, überhaupt nur 
dann in Frage, wenn es sich um einen vorbestraften und unverbesser­
lichen Schwerverbrecher handelt. Die Sicherungsverwahrung hat 
die Gesellschaft vor dem rechtwidrigen Tun solcher Menschen zu 
schützen, die sich durch unsere Strafen nicht zum Guten bekehren 
und vom Rückfall abhalten lassen. Will und soll sie diesen ihren 
Zweck ganz erfüllen, so darf sie nicht in ihrer Dauer durch die 
Normierung einer Höchstgrenze beschränkt sein. Aber auch die 
Festsetzung eines Mindestmasses erscheint in diesem Zusammen­
hange bedenklich. Vernünftiger Weise sollte die Dauer der Unter­
bringung ausschliesslich vom Zustand des Delinquenten abhängen: 
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„Der Verurteilte werde nicht länger seiner Freiheit beraubt, als es 
zum Schutze der öffentlichen Sicherheit notwendig ist; er werde 
aber auch nicht freigelassen, solange er der öffentlichen Sicherheit 
noch gefährlich ist". Oder mit anderen Worten gesagt: Will der 
Gesetzgeber mit der Sicherungsverwahrung wirklich eine Detention 
des Gewohnheitsverbrechers für die Zeit seiner Gefährlichkeit er­
reichen, so müsste er folgerichtig auf jede zahlenmässige Frist­
setzung von vorne herein verzichten, dafür aber verfügen, dass die 
Anhaltung solange (und nur solange und nicht mindestens 2 Jahre!) 
zu währen hat, als es ihr Zweck erfordert. 

Eine Abänderung des Gesetzestextes in dem angegebenen Sinne 
muss unsere Kritik heute genau so wie angesichts des Entwurfes 
vom Jahre 1928 unbedingt verlangen. Dahingegen fordere ich derzeit 
im Gegensatz zu meinen früheren Ausführungen nicht mehr, dass die 
S i c h e r u n g s v e r w a h r u n g  s e l b s t  f ü r  G e w o h n h e i t s v e r b r e c h e r  z w i n g e n d  
vorgeschrieben werde. Denn es kann wirklich, wie die Begründung2) 
zum Entwürfe eines allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches vom 
Jahre 1927 bemerkt, Fälle geben, in denen trotz der zur Zeit der 
Entscheidung zweifellos vorhandenen Gefährlichkeit des Verbrechers 
eine Sicherungsverwahrung entbehrlich ist, weil ihr Zweck schon 
durch die Strafe erreicht wird, wie zum Beispiel bei Verurteilung zu 
lebenslanger Freiheitsstrafe oder bei Verurteilung zu einer Strafe 
von solcher Dauer, dass der Verbrecher zur Zeit seiner Entlassung 
schon wegen seines Alters voraussichtlich nicht mehr imstande sein 
wird, jene Verbrechen zu begehen, zu denen er neigt. Somit pflichte 
ich heute unserem Entwürfe durchaus bei, wenn er die Verurteilung 
zur Sicherungsverwahrung in das Ermessen der zuständigen Behörde 
stellt, sie also als „Kann"- und nicht als „Muss"-Vorschrift im Gesetze 
verankert. 

Alles, was bisher gesagt wurde, gilt sowohl für das neue wie für 
das alte Projekt, unterscheiden sich doch beide in den erwähnten Be­
ziehungen ganz und gar nicht von einander. Eine Differenz — und 
zwar eine sehr wesentliche — besteht lediglich im modus procedendi 
bei der Beschlussfassung über die Verhängung der Sicherungsver­
wahrung und in der Umschreibung der Voraussetzungen, die die Anhal­
tung rechtfertigen sollen. Wohl kommt nach beiden Entwürfen eine 
Sicherungsverwahrung nur für Personen in Frage, die zu einer Ge­
fängnisstrafe oder zu einer schwereren Strafe für ein Verbrechen 

2) Seite 48. 
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verurteilt wurden, das sie vor Ablauf von 5 Jahren nach der Ver­
büssung einer Zwangsarbeits- oder Korrektionshausstrafe begangen 
haben. Laut Entwurf vom Jahre 1928 war aber die Entscheidung 
über das weitere Schicksal des Sträflings ausschliesslich in die Hand 
des Gerichtes gelegt, das auf Sicherungsverwahrung nur erkennen 
konnte, wenn es sich überzeugt hat, dass sich der Täter dem Ver­
brechen gewohnheitsmässig ergibt oder das Verbrechen berufsmässig 
betreibt und dadurch die öffentliche Sicherheit gefährdet. Dahin­
gegen soll dies jetzt ganz anders werden. Freilich das letzte Wort 
steht auch nach dem neuen Projekte dem Gerichte zu. Aber dies soll 
in der ganzen Frage nur mehr bestätigend oder ablehnend tätig 
werden, während die Initiative einer besonderen, im Gesetz vom 1. 
August 1917 vorgesehenen Kommission anvertraut ist. Nun, dagegen 
liesse sich noch nichts wesentliches einwenden. Dass aber die er­
w ä h n t e  K o m m i s s i o n  i h r e n  S p r u c h  a u f  e i n e n  V o r s c h l a g  d e r  G e ­
fängnisverwaltung hin fassen soll und zwar auf Grund der Er­
kenntnis, dass sich der Verurteilte während der Straf verbüssung nicht 
gebessert hat, seine Freilassung daher die öffentliche Sicherheit ge­
fährden würde, das will mir absolut nicht behagen. Denn erhebt man 
den Entwurf in dieser Fassung zum Gesetz, so wird schliesslich in 
der Praxis aus unserer ganzen Sicherungsverwahrung binnen kurzem 
nur eine korrektioneile Nachhaft für Leute, die sich im Ge­
fängnis während des Strafvollzuges schlecht aufgeführt haben. Und 
das ist doch mit dem Projekt bestimmt nicht beabsichtigt. Für die 
Beschlussfassung über die Notwendigkeit einer zeitweiligen oder 
dauernden Anhaltung ist nicht die Führung in der Strafhaft entschei­
dend, sondern das Benehmen in der Freiheit, in der sozialen Ge­
meinschaft. Da letzteres zu beurteilen die Gefängnisadministration 
mit dem besten Willen nicht fähig ist, so dürfte ihr auch nicht das 
Vorschlagsrecht bei der Verurteilung zur Sicherungsverwahrung zu­
stehen. Meiner Meinung nach ist nur das Gericht imstande, sich die 
notwendigen Unterlagen für die Urteilsbildung in dieser für die Ge­
sellschaft und für den Sträfling gleich bedeutungsvollen Frage zu 
verschaffen, von ihm allein sollte daher—wie im Entwurf vom Jahre 
1928 vorgesehen — die Anregung zur Erörterung über die Zweck­
mässigkeit einer Verwahrung ausgehen und die Unterbringung 
schliesslich verfügt werden, soferne sich der Täter dem Verbrechen 
gewohnheitsmässig ergibt oder das Verbrechen berufsmässig be­
treibt und dadurch die öffentliche Sicherheit gefährdet. 
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Damit finde die Kritik für heute ihren Abschluss. Wie das Ge­
sagte bereits zur Genüge erhellt, begrüsse ich durchaus die Absicht 
der Regierung, in unser Strafgesetz gemäss dem Vorbilde anderer 
Gesetzgebungen das Institut der Sicherungsverwahrung für unver­
besserliche Gewohnheits-und Berufsverbrecher aufnehmen zu wollen, 
glaube aber, dass der Entwurf vom Jahre 1928 mit kleinen Änderun­
gen den erstrebten Zwecken wesentlich besser entspricht als das 
derzeit aktuelle Projekt. Meinem Dafürhalten nach wäre das Ideal 
eine Ergänzung des Strafgesetzes, die folgendermassen lautete: 

§ 642: Wer zu einer Gefängnisstrafe oder zu einer schwereren 
Strafe für ein Verbrechen, das er vor Ablauf von 5 Jahren 
nach der Verbüssung einer Zwangsarbeits- oder Korrektions­
hausstrafe begangen hat, verurteilt wurde, kann auf Grund 
eines Gerichtsbeschlusses nach der Verbüssung der Strafe in 
Sicherungsverwahrung genommen werden, wenn er nach der 
Erkenntnis des Gerichtes einen Hang zum Verbrechen hat 
oder sich berufsmässig dem Verbrechen ergibt und dadurch 
die öffentliche Sicherheit gefährdet. In der Sicherungsver­
wahrung bleibt der Verurteilte so lange, als es der Zweck 
dieser Massnahme erfordert. 

Gesetzgebung. 
Handelsrechtliche Gesetzentwürfe in Lettland. 

Von vereid. Rechtsanwalt H. Stegman, Riga. 

(Fortsetzung). 

4 .  H a n d e l s b ü c h e r .  

Die Frage der Beweiskraft von Handelsbüchern ist in Lettland im 
Prozessrecht geregelt (ZPO, Ausg. 1932, Art. 35, Anlage Pkt. 7—14, 
Art. 554 ff. Handelsprozess Art. 233 ff.). Daher konnte sich der neue Ent­
wurf auf die Lösung der Fragen, wer H.-Bücher zu führen hat und wie diese 
zu führen sind, beschränken. 

Auch in den Bestimmungen dieses Entwurfs wird vom deutschen HGB 
ausgegangen. Grundlegend ist der Art. 1 (vgl. HGB § 38), demzufolge jeder 
Kaufmann, ausgenommen der Kleinkaufmann1), buchführungspflichtig ist; in 
ihm ist aber gleichzeitig eine Vorschrift enthalten, die im Gegensatz auch 

') Vgl. Seite 23 dieses Jahrganges unserer Zeitschrift. 
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zu den Bestimmungen des deutschen und schweizerischen Rechts steht und 
nach der aus den H.-Büchern der Gewinn und Verlust ersichtlich sein soll. 
Mit Recht weist die Erläuterung des Finanzministeriums darauf hin, dass 
damit jeder Kaufmann zur Führung seiner Bücher nach den Grundsätzen 
doppelter Buchführung verpflichtet wird. Unrichtig ist die Auffassung der 
Wirtschaftsorganisationen, dass nicht aus dem genauen Text des Entwurfs, 
wohl aber aus den Erläuterungen zu ihm, die obligatorische Einführung der 
Doppik ersichtlich sei. Gewiss kann aus jeder ordnungsmässigen (auch ein­
fachen) Buchführung Gewinn und Verlust errechnet werden, ersichtlich sind 
diese aber aus den H.-Büchern nur bei doppelter Buchführung, deren 
charakteristisches Zeichen gerade das Gewinn- und Verlustkonto ist, „weil 
dadurch Reinvermögen und erzielte Erfolge scharf gegenüber gestellt 
werden"'2). 

Wir sind aber mit den Wirtschaftsorganisationen ganz einer Meinung, 
wenn auch wir die Auffassung vertreten, dass die Pflicht zu doppelter 
Buchführung für unsere Verhältnisse nicht tragbar ist. Wenn schon im 
zivilisierteren und wohlhabenderen Westen die Gesetzgeber sich gescheut 
haben, die doppelte Buchführung zur Pflicht zu machen, umsomehr sollte 
diese technisch gewiss sehr wünschenswerte Massnahme bei uns zu Lande, 
wo die Verhältnisse kleiner und auch primitiver sind, zum mindesten noch 
hinausgeschoben werden. 

Der weitere Inhalt des Entwurfs lehnt sich recht eng, auch in seinem 
Aufbau, an die entsprechenden Vorschriften des deutschen HGB (§§ 38 
bis 44) an. 

Da die bisher auch im baltischen Lettland geltenden Art. 669 ff. des 
russ. H.-Gesetzbuchs inhaltlich recht dürftig und veraltet waren, so konnte 
von deren Weiterentwicklung nicht die Rede sein, und da die einschlägigen 
Bestimmungen des deutschen HGB den im baltischen Lettland üblichen An­
forderungen an die Buchführung entsprechen, so war ihre Uebernahme nur 
natürlich. 

Die Wirtschaftsorganisationen haben am weiteren Entwurf Unwesent­
licheres auszusetzen gehabt, und zwar beziehen sich die Einwände meist 
gerade auf Vorschriften, in denen der Entwurf vom deutschen HGB abweicht, 
wie z. B. in der Frage der Verbesserung von Eintragungen. Der Entwurf 
verlangt bei Streichungen oder Korrekturen (Art. 5, vgl. HGB § 43) einen 
besonderen Vermerk, der zu unterzeichnen ist. Mit Recht halten die Wirt­
schaftsorganisationen diese Vorschrift für unnötig; sie schlagen vor, sich mit 
der Bestimmung zu begnügen, dass nur solche Korrekturen zulässig sind, 
die man als solche erkennen kann. 

5 .  H a n d e l s r e g i s t e r .  

Waren die bisher behandelten Gesetzentwürfe ausschliesslich materiell­
rechtlichen Inhalts, so trägt der Entwurf zum Gesetz über das H.-Register 
vornehmlich prozessualen Charakter. 

2) Vgl. Lehmann-Hoeniger, Lehrbuch d. H.-Rechts, I., S. 100. 
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Er zerfällt in mehrere Abschnitte: I. Registerbehörde. II. Zu registrie­
rende Daten. III. Anmeldungen zwecks Eintragung in das Register. IV. Füh­
rung des Registers. V. Firmenverzeichnis. VI. Strafen. VII. Beschwerde­
ordnung. VIII. Ubergangsbestimmungen. 

I. Registerbehörde. 

Die Frage, ob das Handelsregister von einer Verwaltungsbehörde oder 
aber vom Gericht geführt werden soll, ist im Entwurf im letzteren Sinn ent­
schieden, und mit Recht, denn es sind juristische Probleme, die seitens der 
Registerbehörde gelöst werden müssen. Auf Zweckmässigkeitserwägungen 
kommt es nicht an, aber wohl auf lebensvolle richterliche Entscheidung. Es 
erfordern die Fragestellungen des Firmenrechts verständnisvolles Eingehen 
auf die Bedürfnisse des Verkehrs, Entscheidungen unter Berücksichtigung von 
Treu und Glauben, aber nach festen rechtlichen Prinzipien, d. h. richterliches 
Urteilen, nicht freies Ermessen nach Utilitätsgründen, und darum ist zu er­
warten, dass Richter zur Erledigung dieser Aufgabe weit geeigneter sein 
werden, als Verwaltungsbeamte. 

Die Handelsregisterbezirke fallen nach dem Entwurf mit den Tätigkeits­
gebieten der Bezirksgerichte zusammen, und daher bestimmt die Plenar-
versammlung des Bezirksgerichts aus der Zahl ihrer Mitglieder den Handels­
registerrichter (Art. 1). Dass bei dieser Wahl besondere Aufmerksamkeit 
dem Umstände gewidmet sein sollte, dass die geeignetste Persönlichkeit 
designiert wird, ist selbstverständlich, und praktisch ausserordentlich wichtig. 
Ebenso wie man einen Städter nur schwer zur Entscheidung agrarer Streitig­
keiten verwenden kann, ebenso ungeeignet dürften in landischen Verhält­
nissen grossgewordene Persönlichkeiten für die Erfüllung der recht subtilen 
handelsregisterrichterlichen Obliegenheiten sein. 

Der Bestimmung des Entwurfs (Art. 1), das H.-Register bei den Be­
zirksgerichten einzurichten, können wir wohl nur zustimmen, glauben aber, 
dass der Ergänzungsvorschlag der Wirtschaftsorganisationen, im Gesetz von 
einer besonderen H.-R egister-Behörde zu sprechen, durchaus begründet 
ist — um dadurch die Notwendigkeit der Autonomie der neuen Institution 
besonders herauszustellen. 

Die H.-Registerbehörde ist demnach der autonomen Grundbuchbehörde 
möglichst anzugleichen, nicht aber den bereits bestehenden Registerabtei­
lungen der Bezirksgerichte, denen die Registrierung von Vereinen und Ge­
nossenschaften obliegt. Die bestehenden Registerabteilungen sind in praxi 
den anderen Abteilungen der Bezirksgerichte so stark angeglichen worden, 
dass z. B. die Registerabteilung in Riga im Gegensatz zum Gesetz (vgl. 
Gerichtsverfassung Art. 369 ff.) sogar aus einer einzelrichterlichen Institution 
zu einem der anderen Richterkollegien geworden ist. Und gerade diese Er­
fahrungen haben die Wirtschaftsorganisationen nur ungern auf den Gedanken 
verzichten lassen, die Führung des H.-Registers einer Verwaltungsbehörde 
zu übertragen. Es wird daher Aufgabe der Justizverwaltung sein, den Be­
weis zu erbringen, dass die gehegten Besorgnisse unbegründet waren. Wenn 
die Wirtschaftsorganisationen sich schliesslich doch mit dem Gedanken ab­
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gefunden haben, dass das H.-Register von einer richterlichen Behörde ge­
führt werden soll, so war der ausschlaggebende Grund hierfür eben der, 
dass die Grundbuchbehörden unnötige Bürokratie vermeiden, und es trotz, 
namentlich durch die Agrarreform bedeutend gestiegener Anforderungen ver­
standen haben, den Erfordernissen des Wirtschaftslebens zu genügen. Aber 
die dargelegten Befürchtungen sind es denn auch gewesen, die die Wirt­
schaftsorganisationen veranlasst haben, den Wunsch auszusprechen, dass in 
Anlass der zu diesem Gesetz zu erlassenden Einführungsordnung vorgesehen 
werde, dass die Registerbehörde eine allgemein zugängliche autonome Be­
hörde ist, mit ihrem Sekretär und ihrer besonderen Kanzlei. 

Die zweite grundlegende Frage ist die: wer ist registerpflichtig? 
Und auch hier machen die Wirtschaftsorganisationen gegenüber dem Ent­
wurf Bedenken geltend. 

Der Entwurf bestimmt nämlich, dass jeder Kaufmann (im Sinne des 
Gesetzes über Kaufleute) registerpflichtig sei; ausgenommen aber sind Staats­
und Selbstverwaltungsinstitutionen, autonome Staatsunternehmungen, Genossen­
schaften und deren Verbände, sowie Kleinkaufleute (Art. 2). Demgegenüber 
weisen die Wirtschaftsorganisationen darauf hin, dass die Ausnahme keines­
falls für Staats- und Selbstverwaltungsinstitutionen sowie autonome Staats­
unternehmungen Geltung haben sollte, und ebensowenig für Genossenschaften, 
und letzteres um so weniger als das Gesetz über Kaufleute (Art. 6) ja 
ausdrücklich vorsehe, dass die Bestimmungen über Kaufleute auch auf 
Genossenschaften anzuwenden seien, sofern sie Handel betreiben. 

Die erwähnte legislative Schwierigkeit ist letzten Endes praktischer 
Natur: die amtlichen Stellen wollen sich nicht der Registrierung unter­
werfen, und die Regierung hält das auch nicht für nötig, weil von den im 
H.-Register zu registrierenden Daten nur ein Teil für Personen öffentlichen 
Rechts in Frage kommt. Trotzdem wäre es bei der grossen Zahl ver­
schiedenartiger staatlicher und kommunaler Unternehmungen wichtig, dass 
ein Register für diese Unternehmungen eingeführt werde, wenngleich zuge­
geben werden muss, dass die Eintragung dieser Unternehmungen in das 
Handelsregister, das ja für Kaufleute bestimmt ist, weder praktisch noch 
prinzipiell richtig wäre. Wesentlich ist betr. staatliche und kommunale Be­
triebe vor allen Dingen, dass man weiss, wer vertretungsberechtigt ist, und 
wie weit z. B. die Vertretungsmacht des Direktors eines städtischen Elektri­
zitätswerks, des Exploitationsdirektors der Eisenbahn u. a. geht. Ebenso halten 
wir die Registrierung aller Genossenschaften und deren Verbände für not­
wendig, glauben jedoch, dass die obligatorische Registrierung kaufmänni­
scher Firmen eine so überaus wichtige, keinen weiteren Aufschub duldende 
Frage ist, dass es nicht zweckmässig wäre, die Einführung des geplanten 
Gesetzes von der Aufnahme der vorgeschlagenen Erweiterungsbestimmungen 
abhängig zu machen, und würden daher empfehlen, die legislative Frage der 
Reform der Registrierung von Genossenschaften und Vereinen und ebenso 
das Problem der Registrierung staatlicher und kommunaler Unternehmungen 
später in einem besonderen Gesetz zu behandeln. 

Wir kommen zur Form des Registers (Art. 3—8). 
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Das Register besteht aus einzelnen Folien. Jedes Folio zerfällt in die 
Überschrift (Firma und Register-Nr.) und Rubriken, die die notwendigen 
Eintragungen zu enthalten haben. 

Der Form nach sind 2 Registertypen zu unterscheiden: das Register A 
— für Einzelkaufleute, offene H.-Gesellschaften und Kommanditgesellschaften, 
sowie das Register B — für Aktien u. a. auf Grund von Statuten begrün­
dete Gesellschaften. Anlagen zum Gesetz enthalten die Muster. 

Die weiteren Bestimmungen behandeln Archiv, Kartothek usw. 
Wichtig ist ferner die Frage der Publizität des H.-Registers 

(Art. 9—10). 
Der Entwurf bestimmt hierzu: „Zur Einsichtnahme in das Register und 

die ihm angeschlossenen Dokumente ist jedermann berechtigt, ebenso kann 
jedermann Registerauszüge und Abschriften von Dokumenten verlangen sowie 
Atteste darüber, dass ein Umstand nicht in das Register eingetragen ist" 
(Art.. 10). Nach Meinung der Wirtschaftsorganisationen geht der Entwurf betr. 
die Öffentlichkeit zu weit; sie schlagen — zwecks Vermeidung von Chantage 
und unlauteren Machinationen — vor den Art. 10 in seinem ersten Satz wie 
folgt zu fassen: „Zur Einsichtnahme in das Register und zum Empfang von 
Registerauszügen ist jedermann berechtigt; die dem Register angeschlossenen 
Dokumente kann jeder einsehen, der beweisen kann (sollte wohl besser 
heissen: „glaubhaft machen kann"), dass er in der betreffenden Sache 
interessiert ist. Abschriften von Dokumenten, die sich auf eine Firma be­
ziehen, können nur mit schriftlichem Einverständnis dieser Firma oder auf 
Gerichtsbeschluss ausgereicht werden". 

Zu dieser Kontroverse ist ferner darauf hinzuweisen, dass die Wirt­
schaftsorganisationen anscheinend keinen Einspruch dagegen erheben, dass 
jedermann Atteste darüber erhalten kann, dass ein Umstand nicht registriert 
ist und das ist sicherlich praktisch durchaus begründet. Im übrigen halten wir 
die Vorschläge der Wirtschaftsorganisationen für zweckmässig und schliessen 
uns ihren Bedenken gegen die unbeschränkte Publizität, namentlich 
was Dokumente (z. B. Gesellschaftsverträge) anbetrifft, durchaus an. 

II. Zu registrierende Daten. 

Die der Eintragung unterliegenden Daten sind je nach dem, ob es sich 
um Einzelkaufleute handelt oder um Offene bzw. Kommanditgesellschaften, 
oder aber um Aktien- bzw. andere auf Grund von Statuten begründete Ge­
sellschaften, verschiedene. Das ergibt allein schon die verschiedene rechtliche 
Gestaltung. Betr. den Einzelkaufmann sind ausser der Firma, dem bürger­
lichen Namen des Firmenträgers u. a. zu seiner Identifizierung dienender 
Umstände, wie Geburtsort u. a. m., die Branche, der Sitz des Unternehmens, 
das Eröffnungsdatum des letzteren, event. Filialen, die Namen von Pro­
kuristen, event. güterrechtliche Eheverträge des Firmenträgers, sowie die Ver­
pachtung des Unternehmens nebst Firma einzutragen (Art. 11). Betr. Personen­
gesellschaften sind auch einzutragen: der Gesellschaftstyp,besondere Vertretungs­
befugnisse der Gesellschafter u.a.m. (Art. 12). Betr. Aktiengesellschaften sind zu 
registrieren: Firma, Zweck der Gesellschaft, deren Sitz, Filialen, Gundkapital, 
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Stückelung und Gesamtzahl der Aktien, Namen und nähere Bezeichnung der 
Vorstandsglieder und disponierender Direktoren sowie von Prokuristen, Datum 
der Registrierung der Gesellschaft und Datum einer event. notwendigen Re­
gierungserlaubnis, Bestimmungen über die Vertretungsmacht von Vorstands­
gliedern und disponierender Direktoren (Art. 13). Betr. ausländische Gesell­
schaften, die in Lettland zur Tätigkeit zugelassen worden sind, sind u. a. 
einzutragen: der Stammsitz der Gesellschaft und der Sitz ihrer Abteilung in 
Lettland, das Grundkapital und das zu Zwecken der Geschäftstätigkeit in 
Lettland ausgeschiedene Kapital u. a. m. (Art. 14). Eine weitere Bestimmung 
ordnet die allgemeine Pflicht zur Registrierung der wichtigsten Daten betr. 
Administration, Konkurs, Kuratel bzw. Vormundschaft und Liquidation des 
Unternehmens bzw. des Kaufmanns (Art. 15). Die Pflicht zur Eintragung 
aller Veränderungen der eingetragenen Umstände wird besonders hervor­
gehoben (Art. 16). 

III. Anmeldungen zwecks Eintragung in das Register. 

Die Anmeldung zur Eintragung hat im Laufe von 14 Tagen, gerechnet 
von der Eröffnung der Tätigkeit des Unternehmens an, zu erfolgen (Art. 17). 
Falls aber ein Einzelkaufmann oder ein offener Gesellschafter bzw. Komple­
mentär nicht Lettländer ist, so darf das Unternehmen nur nach Eintragung 
in das H.-Register seine Tätigkeit eröffnen (Art. 18). Diese Bestimmnng 
empfiehlt sich vor allen Dingen, um die einheimischen Wirtschaftsunterneh­
mungen vor Verlusten zu schützen, die infolge der Undurchsichtigkeit der 
Rechtslage eintreten können. Dasselbe gilt für ausländische Aktiengesell­
schaften; vor Eröffnung der Tätigkeit ihrer inländischen Abteilungen müssen 
diese im H.-Register eingetragen sein (Art. 19)3). 

Besondere (konstitutive) Bedeutung kommt der Eintragung in das H.­
Register betr. alle inländischen Aktien- u. a. auf Grund eines Statuts be­
gründeten Gesellschaften zu: nur durch die Eintragung in das H.-Register 
erhalten sie die Rechte einer juristischen Person (Art. 19). Hierzu ist zu be­
merken, dass sich diese Bestimmung jedoch nicht auf Genossenschaften, deren 
Verbände oder gar Vereine bezieht, denn diese unterliegen ja nicht der Ein­
tragung in das H.-Register; für sie gelten nach wie vor besondere Vor­
schriften, auf die übrigens das Gesetz wohl zweckmässigerweise in einer 
Anmerkung verweisen sollte. Ferner muss in diesem Zusammenhange darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass der Gesetzentwurf betr. das H. Register 
davon ausgeht, dass der Entwurf zu einem Gesetz über Aktiengesellschaften4) 
gleichzeitig in Kraft treten wird. In letzterem aber ist vorgesehen, dass an­
stelle des für Aktiengesellschaften bisher geltenden Konzessionssystems das 
Registrationssystem tritt; das entsprechende Anmeldeverfahren aber soll das 
H.-Registergesetz regeln. 

3) Vgl. hierzu das französische Gesetz betr. das H.-Register vom 6. März 1919. 
Vgl. „Ekonomists" Nr. 7 u. 9 f  1932, wo der Entwurf in extenso (lettisch) wieder­

gegeben ist. 
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Für Veränderungen zu registrierender Umstände ist die Anmeldefrist 
eine dreitägige (Art. 20). Die weiteren Bestimmungen (Art. 21—25) regeln, 
wer anmeldepflichtig ist, was für Dokumente vorzustellen sind, ferner die 
Form; es wird Schriftlichkeit für die Anmeldung zum H.-Register gefordert, 
wobei die Unterschriften vom Notar oder vom H.-Registerrichter zu beglau­
bigen sind; die Beglaubigung erübrigt sich jedoch, wenn die Unterschriften 
im Register bereits in beglaubigter Form vorliegen. Für die Anmeldung und 
für die Richtigkeit derselben haften die Anmeldungspflichtigen (Art. 26). 

IV. Die Führung des Registers. 

Die Vorschriften des Entwurfs über das Verfahren in H.-Registersachen 
sind in vieler Hinsicht den entsprechenden Vorschriften, der Grundbuch­
ordnung angeglichen worden. 

Der H.-Registerrichter hat die Anmeldung daraufhin zu prüfen: 1. ob 
die Anmeldung den Vorschriften des H.-Registergesetzes entspricht; 2. ob 
die angemeldeten Daten der Registrierung überhaupt unterliegen und 3. ob 
die Daten der Registrierung in dem vom betr. Richter geführten Register 
unterliegen (Art. 27, vgl. Not-Ordn. 352). Der H.-Registerrichter ist jedoch 
n i c h t  v e r p f l i c h t e t ,  d i e  R i c h t i g k e i t  d e r  a n g e m e l d e t e n  D a t e n  d e m  I n h a l t e  
nach zu prüfen, wohl aber ist er berechtigt, von den Anmeldenden Erklä­
rungen und Beweismittel anzufordern und Ermittelungen vorzunehmen 
(Art. 28). Der Sinn dieser Bestimmung ist der, dass der H.-Registerrichter, 
wie die Motive zum Entwurf es ausdrücken, nur diejenigen Daten registriert, 
an deren Richtigkeit er nicht zweifelt. Es handelt sich hier in der Regel 
somit um ein Glaubhaftmachen, nicht aber um direkte Beweisführung, da 
für die Richtigkeit der zur Eintragung angemeldeten Daten der Anmeldende 
selbst verantwortlich ist, und der H.-Registerrichter nur in Ausnahmefällen 
(in denen der Eintragung konstitutive Bedeutung zukommt, z. B. bei der 
Registrierung von Aktiengesellschaften) die Richtigkeit der Unterlagen auch 
inhaltlich zu prüfen hat. Diese Bestimmung unterscheidet das Verfahren in 
H.-Registersachen von dem in Grundbuchsachen, denn — im Gegensatz zum 
Grundbuch — liefert der Eintrag im H.-Register grundsätzlich keine Rechts­
vermutung für das Bestehen oder Nichtbestehen von Rechtsverhältnissen0). 

Uber jede Anmeldung verfügt der H.-Registerrichter gesondert; die 
Verfügung ist in das Tagebuch (Journal) einzutragen und vom Richter zu 
unterzeichnen; sie kann entweder zum Inhalt haben, dass die angemeldeten 
Daten zu registrieren sind, oder aber die Ablehnung der Registrierung; 
letzterer Beschluss ist zu motivieren (Art. 29, vgl. Not-Ordn. Art. 353). Die 
Verfügung hat im Laufe von 3 Tagen (gerechnet vom Tage der Anmeldung) 
zu erfolgen. (Art. 30, vgl. auch Not-Ordn. 350) und ist vom Sekretär 
(unter dem Datum der Verfügung) nicht später als am nächsten Tage in das 
Register einzutragen und vom H.-Registerrichter zu unttvzeichnen (Art. 31, 
vgl. Not-Ordn. 356). 

5) Vgl. Lehmann-Hoeniger: Lehrbuch des Handelsrechts, 1921, I. S. 109; anders das 
Grundbuch, vgl. B. P. R. 812 u. a. m., vgl. jedoch Art. 40 des Entwurfs weiter unten. 
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Zwei weitere Artikel enthalten Bestimmungen über Korrekturen. Hierbei 
sind zu unterscheiden: a) augenscheinliche Fehler (Versehen) und b) inhalt­
lich falsche Eintragungen. Erstere korrigiert der Richter einfach durch eine 
neue Verfügung; war jedoch die korrigierte Verfügung dem Anmeldenden 
bereits bekannt gegeben, so ist letzterer zu hören (Art. 32, vgl. Not-
Ordn. 368). Inhaltlich falsche Eintragungen sind dagegen erst zu korrigieren, 
nachdem der Richter den Anmeldenden davon (schriftlich) benachrichtigt 
hat, eine vierzehntägige Einspruchsfrist abgelaufen und kein Einspruch er­
hoben worden ist, bzw. nachdem der Richter den Einspruch abgewiesen hat 
(Art. 33); letztere Bestimmung findet im Verfahren in Grundbuchsachen 
ihre Analogie nicht, wohl aber in ausländischen Bestimmungen betr. das 
H.-Register (vgl. das deutsche Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit 
§ 142>' 

Von diesen Fällen der Korrektur fehlerhafter Eintragungen sind zu 
unterscheiden Fälle, in denen Eintragungen durch spätere gegenstandlos ge­
worden sind; erstere sind auf Verfügen des Richters rot zu streichen 
(Art. 34). 

Wenn der H.-Registerrichter begründete Kenntnis davon erhält, dass 
ein im H.-Register eingetragener Kaufmann nicht mehr wirtschaftlich tätig 
ist oder dass er keinerlei Vermögen hat, so fordert er vom Kaufmann Er­
klärungen über dessen Lage an; laufen diese im Laufe eines Monates nicht 
ein, oder aber erhält der Richter Erklärungen, die obige Nachrichten bestä­
tigen, oder aber solche Erklärungen, die der Richter für unbegründet er­
achtet, — so verfügt er: a) betr. Gesellschaften, die auf Grund eines Statuts 
begründet sind, Liquidation und ernennt die Liquidatoren und b) betr. 
Einzelkaufleute, offene H.-Gesellschaften und Kommanditgesellschaften — 
die Löschung im H.-Register (Art. 37). 

Erwähnenswert ist ferner, dass Eintragungen betr. Filialen von H.­
Unternehmungen nur nach Registrierung des Kaufmanns am Niederlassungs­
orte des Hauptunternehmens, und solche Unternehmungen, zu deren Eröff­
nung der Kaufmann behördlicher Erlaubnis bedarf, nur nach Erteilung einef 
diesbezüglichen Erlaubnis vorgenommen werden dürfen (Art. 35 u. 36). 

Die der Registrierung unterliegenden Daten sind, falls sie nicht schon 
auf Grund anderer Bestimmungen zu veröffentlichen waren, im Reg.-Anz. 
(Vald. Vestn.) zu publizieren; dagegen sind die Statuten von Aktien- und 
Anteilsgesellschaften nach wie vor in einer Zeitschrift nach Bestimmung des 
Finanzministers zu veröffentlichen (Art. 38). 

Für die Registrierung werden Gebühren erhoben, deren Höhe der 
Justizminister im Einvernehmen mit dem Finanzminister bestimmt (Art. 41). 

Wir kommen zur Frage der rechtlichen Bedeutung von Ein­
tragungen in das Register. Sie wird in den Art. 39 u. 40 des Ent­
wurfs behandelt. Wegen der Wichtigkeit gerade dieser Bestimmungen geben 
wir sie nachstehend in Übersetzung wieder. 

39. So lange eine in das H.-Register einzutragende Tatsache 
nicht eingetragen und bekannt gemacht ist, hat sie dritten Personen 
gegenüber keine rechtliche Bedeutung, ausgenommen, wenn ihnen 
die Tatsache bekannt war oder bekannt sein musste. Solcheine Be­
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deutung gewinnt die Tatsache nur durch ihre Eintragung in das 
Register und durch die Bekanntmachung, ausgenommen wenn dritten 
Personen die Eintragung und Bekanntmachung unbekannt war oder 
nicht bekannt sein musste. 

Im Geschäftsverkehr mit einer Abteilung (Filiale) des Unter­
nehmens eines in das H.-Register einzutragenden Kaufmannes ist 
diejenige Eintragung und Bekanntmachung entscheidend, die der­
jenige Registerrichter vorgenommen hat, in dessen Bezirk sich die 
Abteilung befindet. 

40. Wer mit einem Kaufmann ein Rechtsgeschäft schliesst 
oder sich zu einer rechtlichen Handlung einem Kaufmann gegenüber 
verpflichtet, kann den in gesetzlicher Ordnung bekannt gemachten 
Inhalt des H.-Registers für richtig ansehen, ausgenommen die Un­
richtigkeit war ihm bekannt oder musste ihm bekannt sein. 

Wenn wir diese Bestimmungen des Entwurfs mit dem deutschen HGB 
vergleichen, so finden wir, dass der Art. 39 des Entwurfs dem § 15 des 
HGB im grossen und ganzen entspricht; ein wichtiger Unterschied besteht 
aber dennoch, denn wenn der § 15, Abs. 1 bestimmt, dass solange eine 
einzutragende Tatsache nicht eingetragen und bekanntgemacht ist, sie von 
d e m j e n i g e n ,  i n  d e s s e n  A n g e l e g e n h e i t e n  s i e  e i n z u t r a g e n  w a r ,  e i n e m  
Dritten nicht entgegengesetzt werden kann (es sei denn, 
dass sie diesem bekannt war), — bestimmt unser Entwurf (unter ähn­
l i c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n ) ,  d a s s  d i e  T a t s a c h e  k e i n e  r e c h t l i c h e  B e ­
deutung dritten Personen gegenüber habe. Liegt nach 
deutschem Recht somit relative Unwirksamkeit vor (vgl. auch schweizer 
O. R. 861, Abs. 3), so ist es nach dem Entwurf anders; ihm zufolge haben 
wir es mit absoluter Unwirksamkeit Dritten gegenüber zu tun, was z. B. bei 
der Erteilung von Prokura zur Folge hätte, dass vom noch nicht gehörig 
registrierten Prokuristen mit Dritten im Namen des Prinzipals geschlossene 
Rechtsgeschäfte unwirksam wären, was jedoch nicht nur offenbar unbillig 
wäre, sondern auch dem Art. 6 des Gesetzentwurfs über Prokura und 
Handlungsvollmacht widerspräche (vgl. VI. Jahrgang, S. 27 dieser Zeitschrift). 
In anderen Fällen wie z. B. dem der Aufnahme eines Teilhabers in eine 
offene H.-Gesellschaft liegt eine dem Art. 39, Abs. 1 des Entwurfs wider­
sprechende gesetzliche Bestimmung jedoch nicht vor; aber auch hier er­
schiene es ungerecht, absolute Unwirksamkeit gegenüber dritten Personen 
zu bestimmen, und erscheint die Bestimmung des deutschen Rechts richtiger, 
denn Eintragung und Bekanntmachung sollen ja nicht der Konstituierung von 
Rechten dienen, sondern sollen (wenigstens in der Regel) nur ein Mittel der 
B e k a n n t g a b e  d a r s t e l l e n .  D i e  V o r s c h r i f t  d e s  d e u t s c h e n  R e c h t s ,  d i e  a l l e i n  
dem Dritten die Einrede mangelnder Registrierung gibt6), verdient 
daher den Vorzug vor der projektierten Regelung des Entwurfs, die diese 
Einrede bei strikter Interpretation nicht nur dem Dritten, sondern auch dem 

6) Umgekehrt kann der Dritte aber die noch nicht registrierten Tatsachen demgegen­
über verwerten, in dessen Angelegenheit die Eintragung zu erfolgen hat, Lehmann-Hoeniger 
a. a. O.. S. 110. » 
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Kaufmann und seinem direkten Kontrahenten (Teilhaber, Prokuristen usw.) 
gewährt. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die in unserem Entwurf vorgesehene 
Gleichsetzung des „bekannt sein müssens" dem tatsächlichen „bekannt sein" 
über die Bestimmungen sowohl des schweizerischen O. R. (Art. 861, Abs. 3), 
als auch des deutschen HGB (Art. 15, Abs. 1) hinausgeht, und wohl kaum 
mit Recht: bekannt sein muss nur die eingetragene und in gehöriger Form 
bekannt gemachte Tatsache; alles weitere führt zu Rechtsunsicherheit. 

Soweit die negative Seite des Publizitätsprinzips. Betreffend die posi­
tive Seite des Publizitätsprinzips sind bedeutsame Abweichungen vom deut­
schen Recht nicht zu verzeichnen. 

Was dagegen den Inhalt des Art. 40 des Entwurfs betrifft, so finden 
wir weder im deutschen noch im schweizer Recht ein Analogon. Es unter­
liegt keinem Zweifel, dass nach deutschem Recht das H.-Register grundsätz­
lich nur Tatsachen zur öffentlichen Kenntnis bringt, und dass der Eintrag 
keine Rechtsvermutung für das Bestehen oder Nichtbestehen von Rechts­
verhältnissen begründet. Ist z. B. eine offene H.-Gesellschaft eingetragen, so 
spricht nicht mal eine Rechtsvermutung für die Gültigkeit des Gesellschafts­
vertrages 7). Diesem Grundsatz widerspricht nun aber der Inhalt des Art. 40 
unseres Entwurfs, der seinerseits wiederum im Widerspruch zu dem Art. 28 
steht, der den H.-Registerrichter ausdrücklich von der Verpflichtung ent­
bindet, die inhaltliche Richtigkeit der angemeldeten Daten zu prüfen, für die 
vielmehr der Anmeldende selbst (Art. 26) einzustehen hat. Wir müssen uns 
daher für die Streichung des Art. 40 aussprechen bzw. für seine ausdrück­
liche Einschränkung auf diejenigen Fälle, in denen den Eintragungen in das 
H.-Register konstitutive Wirkung zukommt. Das sind namentlich: a) die 
Entstehung der Kaufmannseigenschaft (Art. 2 u. 3 d. Gesetzentwurfs über 
Kaufleute; Kaufleute kraft Eintragung), b) die Entstehung des Rechts an der 
Firma (Art. 2 d. Gesetzentwurfs über die Firma), c) die Entstehung von 
Aktien- u. a. auf Grund eines Statuts zu begründenden Gesellschaften, ausser 
Genossenschaften (Art. 19). 

V. Firmenverzeichnis. 

Die Dezentralisation der H.-Registerstellen ergab die Notwendigkeit 
(nach französischem Muster8) eine Zentralstelle zu schaffen, die über die 
allerwichtigsten Umstände Auskunft geben soll. Dieses zentrale Firmen­
verzeichnis ist im Entwurf aber nur als Auskunftsstelle gedacht; das hier 
zu Informalionszwecken konzentrierte Material soll richtig sein, ihm kommt 
aber keinerlei rechtliche Bedeutung zu. Rechtliche Bedeutung hat allein das 
lokale H.-Register. 

Die H.-Registerrichter haben der Zentralstelle allmonatlich alle die­
jenigen Daten zu melden, die in das Firmenverzeichnis gehören. Letzteres 
wird in Form einer Kartothek geführt. Die Kartothek enthält: 

7) Vgl. hierzu Lehmann-Hoeniger, a. a. 0., S. 109. 
8) Gesetz über das H.-Register vom 6. März 1919, Art. 10. 
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1. jede in Lettland registrierte Firma, deren Registernummer, Sitz des 
Kaufmanns und Datum der Registrierung der Firma; 

2. die Namen, Geburtsort und -Datum aller Kaufleute (Einzelkaufleute, 
offenen Gesellschafter und Komplementäre) und 

3. die Verweisung auf das betr. H.-Register. 
Das Firmenverzeichnis wird vom Finanzministerium geführt; es ist all­

gemein zugänglich; Auszüge kann jedermann erhalten (Art. 42—44). 

VI. Strafen. 

Der H.-Registerrichter hat ein Aufsichtsrecht und eine Aufsichtspflicht 
betr. die Erfüllung der durch das Gesetz den Kaufleuten auferlegten Ver­
pflichtungen; dementsprechend sieht der Entwurf denn auch Strafen vor, 
und zwar Ordnungsstrafen und Kriminalstrafen. Ordnungsstrafen (in Geld) 
legt der H.-Registerrichter selbst auf, und zwar: a) für falsche Angaben — 
bis Ls 500.—; b) für Unterlassung von Anmeldungen in den gesetzlich vor­
geschriebenen Fristen — bis Ls 20.— für jeden Tag des Verzuges, jedoch 
höchstens Ls 500.—. Gemäss Art. 1381 des Str. G. B. ist im Strafverfahren 
(durch den Friedensrichter) zu ahnden: die Verletzung des Art. 18 dieses 
Gesetzes, d. h. die Eröffnung der Tätigkeit eines Handelsunternehmens, zu 
dessen Firmenträgern ganz oder teilweise Ausländer gehören, vor Regi­
strierung im H.-Register (Art. 45—47). 

VII. Beschwerdeordnung. 

Verfügungen des H.-Registerrichters können in der Ordnung der 
Sonderbeschwerde an das Bezirksgericht beklagt werden. Gegen Be­
schlüsse des Bezirksgerichts ist Kassationsbeschwerde an den Senat zulässig 
(Art. 48). 

VIII. Ubergangsbestimmungen. 

Das Grundprinzip des Gesetzentwurfs über das H.-Register und auch 
des Entwurfs über die Firma ist das, dass das Gesetz keine rückwirkende 
Kraft haben soll. Demnach wird ausdrücklich bestimmt, dass Kaufleute, deren 
Firma vor Verkündung des Gesetzes über das H.-Register im zuständigen 
Stadtamt registriert worden ist, ihre bisherige Firma unverändert beibehalten 
können (Art. 50). 

Um die Einführung des H.-Registers sowohl für die Kaufmannschaft 
als auch für die Behörde zu erleichtern, ist dann weiter vorgesehen, dass 
das Gesetz erst in 3 Monaten nach seiner Verkündung in Kraft treten soll 
(Art. 54), und dass diejenigen Kaufleute, die ihre Tätigkeit bereits vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes eröffnet hatten, im Laufe eines Monats die An­
meldung zur Registrierung vorzunehmen haben (Art. 49); ferner ist dann 
auch bestimmt, dass die für die Erledigung der Anmeldungen dem Richter 
gegebene Frist von 3 Tagen und die eintägige Frist zur Vornahme der Ein­
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tragung in das Register für die Registrierung von alten Firmen nicht gelten 
soll (Art. 52). Die Schwierigkeiten der Organisation des H.-Registerwesens 
motivieren diese Ausnahmebestimmungen bereits genügend. 

In diesem Zusammenhang ist ferner ein durchaus begründeter Vor­
schlag der Wirtschaftorganisationen hervorzuheben, der davon ausgeht, dass 
bei gleichzeitiger Anmeldungsmöglichkeit für alte und neue Firmen (im 
Laufe des ersten Monats nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes) es 
geschehen könne, dass mit alten Firmen gleichlautende neue Firmen ange­
meldet und registriert werden, bevor diese alten Firmen im H.-Register neu 
eingetragen worden sind, und die alten Firmen daher ihrer Rechte verloren 
gehen. Die Wirtschaftsorganisationen machen deswegen den Vorschlag, den 
Art. 49 des Entwurfs durch eine Bestimmung zu ergänzen, derzufolge im 
ersten Monat nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nur alte Firmen registriert 
werden sollen, während mit der Registrierung neuer Firmen erst nach Ab­
lauf dieses Monats begonnen werden soll. Wir können diesem Vorschlag 
zustimmen, und ebenso dem Vorschlage im Gesetz ausdrücklich vorzusehen, 
dass die Rechtschreibung der Firma allein der Anmeldende bestimmt. Es 
ist dies notwendig um einen Konflikt mit dem Gesetz über die Rechts­
schreibung von Vor- und Familiennamen in Dokumenten (Gbl. Nr. 31/1927)9) 
zu vermeiden und entspricht den Bestimmungen über die Staatssprache 
(Gbl. Nr. 54/1932), die gestatten als Firma („Firmenbezeichnung") auch 
nicht lettische Bezeichnungen zu wählen (Art. 7). 

Gesetzgebung und Kodifikation im früheren Russland 
und in Lettland. 

Von H. Ehlers, Chef der Kodifikationsabteilung. 

Am 31. Januar dieses Jahres vollendeten sich hundert Jahre, seit durch 
das Manifest Kaiser Nikolaus I. vom 31. Januar 1833 das grossartig ange­
legte Kodifikationswerk des zarischen Russland durch Herausgabe des 
„Reichsgesetzbuches" (Cboat» 3aKOHOBt>) seinen Abschluss fand. Gleichzeitig 
mit diesem erschien auch die ,,Vollständige Gesetzsammlung" (rioAHoe 
CoöpaHie 3aKOHOBi>). 

Dieses bedeutsame Ereignis der russischen Rechtsgeschichte ist von 
ausschlaggebendem Einfluss auch für Lettland gewesen, welches in gesetz­
geberischer Hinsicht die Kontinuität mit der russischen Gesetzgebung ge­
wahrt hat. Aus einem Teil des früheren russischen Staatsterritoriums her­
vorgegangen, hat Lettland, auf Beschluss des Volksrats vom 5. Dezember 
1919 (Gbl. 154), auch die früheren, bis zur Oktoberrevolution 1917 auf 
seinem Territorium gültigen russischen Gesetze übernommen, soweit diese 
nicht durch neue Gesetze aufgehoben oder zu der Verfassung des lettlän-
dischen Staates und der Plattform des Volksrats in Widerspruch stehen. 

8) Vgl. hierüber R. von Freymann: Das lettländische Namensgesetz im 3. Jahrgang 
d i e s e r  Z e i t s c h r i f t  S .  1 5  f f .  

153 



So liegt es denn nahe, einen kurzen Rückblick auf die historische 
Entwicklung der auf Sammlung und Systematisierung des gesetzgeberischen 
Materials gerichteten Arbeiten in Russland und die Grundlagen und Struktur 
der Kodifikation dort und in Lettland zu werfen. 

I. 

Es war Nikolaus I. vergönnt gewesen, den Mann zu finden, nach dem 
einst der grosse englische Staatskanzler Bacon zur Verwirklichung seines 
grandiosen Programms vergeblich gesucht hatte. „Wenn die Gesetze", sagte 
dieser, „aufeinanderfolgend sich in einem so grossen Masse vermehren und 
in einen derartig chaotischen Zustand geraten, dass es notwendig wird, sie 
in ihrem ganzen Umfange zu systematisieren und in ein harmonisches und 
beweglicheres Ganzes umzugestalten, so sollte die Lösung dieser Aufgabe 
als erste Pflicht betrachtet werden. Eine solche Tat wäre wert, heroisch 
genannt zu werden, der aber, welcher sie vollführt, verdiente den Namen 
eines Gesetzgebers und Reformators". 

Nachdem die ersten Bemühungen um eine Kodifikation der Gesetze 
schon unter Peter dem Grossen, etwa mit dem Jahre 1700, eingesetzt hatten 
und von ganzen zehn gesetzgeberischen Kommissionen fruchtlose Versuche 
gemacht worden waren, einen die ganze russische Gesetzgebung umfassenden 
Kodex zu schaffen, entstand erst in Michael Speransky der glänzende 
Kodifikator, der mit geringen Mitteln die erste vollständige Sammlung der 
bestehenden Reichsgesetze zusammenstellte und die erste Ausgabe des 
Reichsgesetzbuches schuf. 

Am 1. Januar 1772 im Gouvernement Wladimir als Sohn eines Priesters 
geboren, hatte der später in den Grafenstand erhobene Speransky eine viel­
seitige Tätigkeit als Administrator, zuletzt als Generalgouverneur von Sibirien 
hinter sich, als ihm 1826 von Nikolaus I. die Kodifizierung der Gesetze auf­
getragen wurde. Ausserordentlich begabt und vielseitig gebildet, mit hervor­
ragenden Kenntnissen in den alten und den westeuropäischen Sprachen, war 
er von Nikolaus I. mit der administrativen Verwaltung des grossen Reiches 
betraut worden und ist in dem Schreiben damaliger ausländischer diploma­
tischer Vertreter als allmächtig geschildert worden. In ausserhalb Russlands 
erschienenen Schriften wird Speranski von Engländern mit V. Pitt verglichen, 
von Deutschen — mit Hardenberg und Stein, von Franzosen — mit Turgot 
und von Schweden — mit Oxenstierna. 

Ursprünglich beabsichtigte Speransky, wie es auch das Ziel der früheren 
Kommissionen gewesen war, einen neuen Kodex zu schaffen, unabhängig von 
den bestehenden Gesetzen und, falls geboten, mit Anlehnung an fremdländische 
Rechtsquellen; nur als Einleitung zu dieser Arbeit sollte eine gesonderte 
Sammlung aller Gesetze überhaupt und der in Kraft bestehenden im be­
sonderen zusammengestellt werden. Nikolaus I. erklärte sich aber mit diesem 
Plan nicht einverstanden und befahl, nicht an Schöpfung neuer Normen 
zu denken, sondern die alten auf fester Basis aufzubauen. Sein besonderes 
Interesse an dieser Arbeit betonend, schuf Nikolaus I., zwecks Sammlung und 
Systematisierung der Gesetze, nach Aufhebung der früheren Kommissionen 
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die sogenannte „II. Abteilung der Kanzlei Seiner Kaiserlichen Majestät", in 
der das ganze gesetzgeberische Material konzentriert werden sollte. Zum 
nominellen Chef dieser Abteilung wurde der Rektor und Professor der 
Universität Moskau Balugjanski ernannt, während die ganze Verwaltung und 
auch die persönliche Berichterstattung an den Kaiser Speransky auf­
getragen wurde. 

Speransky war es auch, auf dessen Schultern die ganze Arbeit lasten 
sollte. Er musste damit beginnen, die von der früheren Kommission ver­
bliebenen alten Beamten durch einige Professoren und junge Absolventen 
der Hochschulen zu ersetzen. Durch sein Beispiel, seine unermüdliche 
Arbeitskraft und sein nie erlahmendes Interesse verstand es Speransky, seinen 
Mitarbeitern die für die Arbeit notwendige Begeisterung einzuflössen. Ent­
sprechend der Begabung und Erfahrung der Einzelnen verteilt, wurde die 
Arbeit mit ausserodentlicher Genauigkeit durchgeführt. Waren es doch 
fünfundvierzig umfangreiche Bände der Reichsgesetze und fünfzehn Bände 
(in diesen letzteren allein etwa 42000 Artikel) des Reichsgesetzbuches, in 
welchen das vorhandene Material niedergelegt wurde. Und galt es doch in 
bezug auf jede einzelne im Laufe der Jahre erlassene Norm festzustellen, 
ob sie noch in Kraft ist oder durch spätere abgeändert oder ersetzt worden ist, 
ob eine Norm sich nicht ganz oder teilweise an verschiedenen Stellen wieder­
holt, ob die einzelnen Normen sich nicht gegenseitig widersprechen u. dergl. 
Für jeden einzelnen Teil des neu zu schaffenden Reichsgesetzbuches und der 
diesen vorausgehenden historischen Ubersichten verfasste Speransky selbst 
die einzelnen Pläne oder Uberschriften, in denen deren Inhalt und Einteilung 
in Bücher, Hauptstücke, Abteilungen usw. angegeben waren. Viele dieser 
vorläufigen Angaben wurden später abgeändert, aber sie gaben doch die für 
die Arbeit nötigen Anhaltspunkte. Bei der II. Abteilung wurde eine grosse 
Typographie errichtet und während ein Teil der Beamten aus den verschie­
denen Ressorts das Material, welches in die „Vollständige Gesetzsammlung" 
aufgenommen werden sollte, heranholten, überprüften und in Druck gaben, 
besorgten die anderen die aus dieser Sammlung nötigen Auszüge, welche 
als in Kraft bestehende Normen in das „Reichsgesetzbuch" einverleibt werden 
mussten. Fast den ganzen Tag über war Speransky in der Abteilung und 
überwachte persönlich die Entwicklung und den weiteren Verlauf der Arbeit, 
jeden Abend aber mussten die älteren Redakteure, der Reihe nach, mit ihren 
Heften in seinem Arbeitszimmer erscheinen, um hier zusammen mit 
ihm zuerst die historischen Ubersichten und darauf den dogmatischen Teil 
(wie damals das für das Reichsgesetzbuch bestimmte Material genannt wurde) 
durchzusehen, wobei jede Zeile der fünfzehn Bände von Speransky überprüft 
wurde. Die einzelnen wichtigeren Teile wurden von Speransky dem Kaiser 
vorgelegt und mit ihm durchgesprochen. Alle Beamten waren angewiesen, 
wöchentlich schriftliche Konspekte vorzustellen, mit genauer Angabe des 
von ihnen Geleisteten. 

Nur dank der eifrigen Mitarbeit aller Beteiligten war es möglich, dass 
schon im Sommer 1827, also ein Jahr nach Beginn der Arbeit, die historischen 
Ubersichten über den Gang und die verschiedenen Etappen der ganzen Ge­
setzgebung seit 1649 vorlagen. 
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Die erste „Vollständige Gesetzsammlung" (FIoAHoe CoöpaHie 3aKOHOBt>) 

wurde am 1. Mai 1828 in Druck gegeben und am 17. April 1830 fertigge­
stellt, während das „Reichsgesetzbuch" (Cboat> 3aKOHOB-b) Ende 1832 zum 
Abschluss gebracht werden konnte. 

Durch sein Manifest vom 31. Januar 1833 verfügte Nikolaus I.: das 
Reichsgesetzbuch zu publizieren, ihm volle Gesetzeskraft beizumessen und das­
selbe vom 1. Januar 1835 in Kraft treten zu lassen, die einzelnen Ressorts aber zu 
verpflichten, über alle bei der praktischen Anwendung desselben entstehen­
den Fragen vorstellig zu werden, zwecks diesbezüglicher Abänderung in den 
nach Massgabe der Anhäufung des betreffenden Materials herauszugebenden 
„Fortsetzungen" (npoAOAHieHia). 

Das Reichsgesetzbuch bestand aus acht Teilen, welche in fünfzehn 
Bände zusammengefasst waren. 

In den Jahren 1842 und 1857 erfolgte die zweite und dritte vollständige 
Neuausgabe des Reichsgesetzbuches, auch in fünfzehn Bänden und nach dem-
delben System, wie die erste Ausgabe. Auch diese Ausgaben sind durch 
periodisch erschienene Fortsetzungen ergänzt und abgeändert worden. Ausser­
dem wurde am 15. August 1845 das erste Buch des XV. Bandes durch ein 
neues Strafgesetzbuch ersetzt. 

Laut Manifest vom 1. Juli 1845 befahl Nikolaus I., alle im Ostseege­
biete geltenden Rechtsbestimmungen zu sammeln und entsprechend dem 
Plane des Reichsgesetzbuchs anzuordnen, dessen Vervollständigung diese 
Sammlung der provinziellen Rechtsbestimmungen sein sollte. Der zum grössten 
Teil vom Dorpater Professor Georg von Bunge kodifizierte III. Teil des neuen 
Gesetzwerks, enthaltend das Liv-, Est- und Kurländische Privatrecht, erschien 
1864 in offizieller russischer und deutscher Ausgabe und ist, ohne wesent­
liche Abänderungen, noch heute bei uns und in Estland als Bürgerliches 
Gesetzbuch in Kraft1). Da es aber für unzweckmässig gehalten wurde, die 
im Ostseegebiet geltenden Rechtsbestimmungen in das Reichsgesetzbuch auf­
zunehmen, sind diese, gleich den für Finnland bestehenden Normen und den 
in den Jahren 1839 und 1851 herausgegebenen Militär-, resp. Marinege­
setzen, dem allgemeinen Reichsgesetzbuch nicht einverleibt worden. 

Auch die unter Alexander II. im Jahre 1864 erlassenen neuen Gesetze: 
Gerichtsverfassung, Zivil- und Strafprozessordnung und Notariatsordnung — 
Hessen sich ihres reformatorisch-freiheitlichen Geist atmenden Inhalts wegen 
nicht ohne weiteres dem System des Reichgesetzbuches von 1832 anpassen 
und wurden diesem später als neuer XVI. Band angefügt. 

Da dem Reichsgesetzbuch durch das Manifest vom 31. Januar 1833 
Gesetzeskraft zugesprochen worden war, musste die Frage entstehen, ob es 
überhaupt anders als auf gesetzgeberischem Wege abgeändert werden konnte. 
Die Antwort darauf erfolgte auf Befehl Nikolaus I. vom 30. August 1834 in 
dem am 12. Dezember desselben Jahres vom Kaiser bestätigten Gutachten 
des Reichsrats über die Anwendung des Reichsgesetzbuchs und dessen 
Fortsetzungen, und lautete dahin, dass eine jede spätere Ausgabe des Reichs-

*) Die letzte deutsche Ausgabe dieses Gesetzbuchs wurde im Jahre 1928 im Auftrage 
des Deutschen Juristenvereins von Dr. Carl v. Schilling und Herbert Ehlers herausgegeben. 
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Gesetzbuches oder der Fortsetzungen den Vorzug vor den vorhergehenden 
habe, da in jenen Hinweise auf die Abänderungen und Ergänzungen durch 
die neueste Gesetzgebung enthalten seien. Die Tätigkeit der II. Abteilung 
bestand also in dieser Hinsicht in der Konstatierung der in einem gewissen 
Zeitraum in der Gesetzgebung erfolgten Abänderungen und der in dieser 
Zeit eventuell festgestellten Fehler in den früheren Ausgaben. Diese Kodi­
fikationsarbeit erhielt somit den Charakter einer ständig fortlaufenden 
Arbeit. 

Es ist zu bemerken, dass die Tätigkeit der II. Abteilung und der dieser 
nachfolgenden Institutionen nicht darin bestand, in den einzelnen Rechtsge­
bieten neue juristische Normen zu schaffen, sondern dass es ihre Aufgabe 
war, das schon vorhandene Rechtsmaterial zu sammeln und zu systemati­
sieren, indem der Text der früher veröffentlichen Bestimmungen mit dem In­
halt der später erlassenen Gesetze in Übereinstimmung gebracht wurde und 
alle sich auf dieses oder jenes Rechtsgebiet beziehenden Gesetzesakte in 
einzelne Bücher zusammengefasst wurden2). Nur der ersten Ausgabe des 
Reichsgesetzbuchs wurde Gesetzeskraft verliehen, während die späteren 
Kodifikationsausgaben keine Bestätigung der gesetzgebenden Institutionen 
erhielten. Im Zusammenhang damit hat der Russische Senat wiederholt 
darauf hingewiesen, dass den kodifizierten Gesetzbüchern der Charakter ver­
bindlicher Normen nur so lange zusteht, bis sich nicht Fehler in ihnen er­
geben, wie zum Beispiel in dem Falle, wenn ein Artikel nicht in Einklang 
mit den Rechtsquellen steht, auf welche dieser Artikel gegründet ist oder 
auf dessen Text sich die betreffenden Rechtsquellen beziehen. Im Gesetz 
der Saeima Lettlands vom 30. März 1926 über die Kodifikationsabteilung 
(Gbl. 30) ist im Artikel 8 expressis verbis gesagt, dass der Originaltext 
eines Gesetzesaktes den Vorzug vor dem kodifizierten Text eines Gesetzes 
hat. Der auf kodifikatorischer Grundlage verfasste Artikel unterscheidet sich 
dadurch von einem auf legislativem Wege geschaffenen, dass dieser letztere 
eo ipso verbindliche Kraft hat und seine Rechtsgültigkeit nicht angestritten 
werden kann. 

Bis 1882 funktionierte die II. Abteilung als völlig selbständige Institution 
unter Leitung eines Oberdirigierenden, der, mit den Rechten eines Ministers 
ausgestattet, an den Sitzungen des Ministerkomitees teilnahm und in Angelegen­
heiten der ihm anvertrauten II. Abteilung persönlichen Vortrag beim Kaiser hatte. 

Um die Arbeit an der Herausgabe des Reichsgesetzbuches und dei 
Fortsetzungen desselben der Tätigkeit der höchsten gesetzberatenden Insti­
tution im Reich — dem Reichsrat—anzunähern, wurde durch den Befehl vom 
23. Januar 1882 die II. Abteilung der eigenen Kanzlei Seiner Kaiserlichen 
Majestät in eine Kodifikationsabteilung beim Reichsrat umgestaltet, wobei 
dem Oberdirigierenden dieser Abteilung die Rechte des Chefs der früheren 
II. Abteilung verliehen wurden. Wenngleich die innere Organisation der 
Kodifikationsbehörde durch ihre Umgestaltung nicht berührt wurde, so wurde 

2) S. hierüber den Aufsatz von Baron B. Düsterloh: „Einige Worte über das 
Wesen der Kodifikation und deren Geschichte" im 3. Heft Jahrgang I — (1926/27) unserer 
Zeitschrift. 
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doch der Charakter ihrer Funktionen durch den Befehl vom 23. Januar 1882 
und die am 11. Juni und 5. November 1885 bestätigten Gutachten des Reichs­
rats wesentlich verändert. Erst jetzt wurde die Kompetenz der Kodifikations­
behörde in bezug auf die Neubearbeitung des Reichsgesetzbuches auf legis­
lativem Wege festgelegt. Solange sich die Kodifikationstätigkeit unter der 
unmittelbaren Aufsicht des Kaisers befand, war sie eine Funktion der 
obersten Regierungsgewalt, geleitet vom persönlichen Willen des Monarchen. 
Nach Umgestaltung jedoch der Kodifikationsbehörde in eine selbständige 
Hauptverwaltung, welche ihre Funktionen als der höchsten Regierungsgewalt 
untergeordnet ausübte, war es geboten, die Rechte, Pflichten und Aufgaben 
dieser Behörde auf legislativem Wege zu bestimmen. Wenn der Chef der 
II. Abteilung niemand anderem als persönlich dem Monarchen unterstellt 
gewesen war, so unterschied sich der Oberdirigierende der Kodifikationsab­
teilung in nichts von den Ministern. Als die II. Abteilung unmittelbar dem Kaiser 
unterstellt war, handelte sie im Namen des Monarchen und ihre Akte waren 
als der von ihm geäusserte Wille anzusehen. Jetzt aber, nach Übergang der 
Kodifikationstätigkeit an eine auf Grund des Gesetzes handelnde besondere 
Hauptverwaltung, bekamen deren Akte, mit Ausnahme der Fälle, wo ein vom 
Monarchen besonders erhaltener Befehl vorlag, den Charakter dem Gesetze 
unterstellter Handlungen. Falls aber irgendeine Handlung der Kodifikations­
abteilung weder durch das Gesetz, noch durch einen besonderen Befehl des 
Monarchen zu rechtfertigen war, konnte sie auch keine Gesetzeskraft haben. 

Das Gesetz vom 11. Juni 1885 bestimmte den Modus der Zusammen­
stellung der „Vollständigen Gesetzsammlung". In diese Sammlung wurden 
in der Reihenfolge ihres Erlasses alle Gesetzbestimtnungen und allerhöchsten 
Befehle aufgenommen, die in der vorgesehenen Ordnung, mit Angabe der 
Nummer, unter der sie vom Senat in der ,,Sammlung der Gesetzbestim­
mungen und Regierungsverfügungen" (Coöpame y3akohemh h pacnopHtfieHiii 
llpaBHTeAbCTBa) publiziert worden waren, veröffentlicht wurden. 

Das Gesetz vom 5. November 1885 bezieht sich auf die Umarbeitung 
des Reichsgesetzbuches. In der neuen Ausgabe sollte im allgemeinen das 
System der früheren Ausgaben beibehalten werden, nur wurden die oben­
erwähnten Gesetze vom Jahre 1864 über die Gerichtsreform, die zuerst auf 
den II., X. und XV. Band verteilt worden waren, wie gesagt, in einem neuen 
(XVI.) Bande konzentriert. Die Einteilung in acht Teile wurde fallengelassen 
und das gesamte Gesetzesmaterial wurde auf die sechzehn Bände folgender-
massen verteilt: 

Band I. Grundgesetze und Verfassung der Zentralen Regierungs­
institutionen, 

Band II. Verfassung der lokalen staatlichen und Kommunalinstitutionen, 
Band III. Zivildienstordnung, 
Band IV. Wehrpflichtsordnung und Landesprästanden, 
Band V. Steuerordnung, 
Band VI. Zollgesetze, 
Band VII. Münz- und Montangesetze, 
Band VIII. Forstgesetze und Rechnungswesen, 
Band IX. Ständeordnung, 
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Band X. Zivilgesetze, 
Band XI. Gesetze über die fremden (nichtorthodoxen) Religionsgemein­

schaften, Lehrwesen, Kreditgesetze, Wechselordnung, Handelsgesetze, Konsular-
ordnung, Industrie- und Gewerbeordnung, 

Band XII. Verkehrs- und Bauordnung, Landwirtschaft, 
Band XIII. Wohlfahrts- und Medizinalwesen, 
Band XIV. Passordnung, Pressegesetze, Präventivpolizeiwesen, 
Band XV. Strafgesetze, 
Band XVI. Gerichtsverfassung, Zivil- und Strafprozessordnung und 

Notariatsordnung. 
Der Kodifikationsabteilung wurde es anheimgestellt, neue Ausgaben des 

Reichsgesetzbuches entweder im vollen Umfang, oder aber durch allmähliche 
Editionen einzelner Bände und Teile erscheinen zu lassen. Sowohl die Fort­
setzungen des Reichsgesetzbuches, welche sich nur auf einzelne Bände oder 
Teile desselben beziehen, als auch diejenigen, welche den ganzen Umfang 
desselben umfassen, sollten auf Veranlassung des Oberdirigierenden der Kodifi­
kationsabteilung nach Massgabe der Notwendigkeit erscheinen. Das Er­
scheinen neuer Ausgaben des Reichsgesetzbuches sollte in vorgeschriebener 
Weise, auf Grund allerhöchster Befehle, vom Senat publiziert werden. Daraus 
ist ersichtlich, dass dem Oberdirigierenden der Kodifikationsabteilung in 
bezug auf die Herausgabe des Reichsgesetzbuches ein selbständiges Verfügungs­
recht zugestanden worden war, und dass nur die Veröffentlichung der kodi­
fizierten Ausgaben einer allerhöchsten Genehmigung bedurfte. Weiterhin sah 
das Gesetz von 5. November 1885 vor, dass in den Fällen, wo bei der Re­
digierung einer neuen Ausgabe des Reichsgesetzbuches oder bei der Inkor­
porierung neuer Gesetzbestimmungen in dasselbe Fragen zu klären sind, die 
nicht auf kodifikatorischem Wege gelöst werden können, dem Oberdirigierenden 
der Kodifikationsabteilung das Recht zusteht, dem Reichsrat eine diesbezüg­
liche Abänderung oder Ergänzung der betreffenden Artikel des Reichsgesetz­
buches oder anderer Gesetzbestimmungen vorzuschlagen. Dasselbe galt für die 
Fälle, wo die Kodifizierung auf Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit 
bestehender Gesetze stiess. 

Die angestrebte Annäherung der Kodifikationstätigkeit an die Gesetz­
gebung führte aber nicht zu dem erwarteten Resultat und, zwecks vollständiger 
Vereinigung der kodifikatorischen und der legislativen Funktionen in der 
Kompetenz des Reichsrats, wurden durch allerhöchsten Befehl vom 18. Sep­
tember 1893 die Amter des Oberdirigierenden der Kodifikationsabteilung und 
dessen Gehilfen liquidiert, die Abteilung der Aufsicht des Reichssekretärs 
unterstellt und bei diesem der Posten eines Gehilfen, mit den Rechten eines 
Ministergehilfen, kreiert. 

Durch dasselbe Gesetz wurde der Kodifikationsbehörde aufgetragen, ihr 
Gutachten über alle von den Ressorts ausgearbeiteten Gesetzprojekte zu geben. 

Auf Grund des nach den Direktiven dieses Erlasses ausgearbeiteten 
und allerhöchst bestätigten Reichsratsgutachtens vom 27. Dezember desselben 
Jahres (1893) funktionierte die Kodifikationsbehörde ganze 24 Jahre, bis zur 
Februarrevolution 1917, als sie mit Liquidierung des Reichsrats und der 
Reichsduma durch die Verordnung der Temporären Regierung vom 19. Sep­
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tember des genannten Jahres als selbstständige Institution, unter dem Namen 
„Kodifikationsabteilung beim Dirigierenden Senat", diesem angegliedert 
wurde. Auf Grund dieser Verordnung sollte von jedem Departement des 
Senats ein Senator, als Personen mit praktischer Erfahrung in den einzelnen 
Rechtsgebieten, an den Kodifikationsarbeiten teilnehmen und mit den be­
ständigen Mitarbeitern der Kodifikationsabteilung einen besonderen Rat bilden. 
Es war aber der so organisierten Kodifikationsbehörde nicht beschieden, in 
neuem Bestände zusammenzutreten, denn Anfang 1918 musste mit dem 
Senat auch die Kodifikationsabteilung, nach zweiundneunzigjähriger ununter­
brochener Arbeit, ihre Tätigkeit einstellen. 

Als letzte Arbeit der Kodifikationsbehörde, welche sich auf alle sechzehn 
Bände des Reichsgesetzbuches bezieht, ist die Fortsetzung des Jahres 1914 
anzusehen. Ausserdem erschienen in den Jahren 1914—1916 Ausgaben von 
einzelnen Teilen des Reichsgesetzbuches, und dann, als letzte Ausgabe, die 
neue Senatsverfassung (von 1917), welche unter anderen das Gesetz vom 26. 
Dezember 1916 über die Reorganisation der alten Senatsdepartements (aller 
ausser den beiden Kassationsdepartements, ihrer allgemeinen Versammlung 
und Vereinigten Session) und die Verordnung der Temporären Regierung 
vom 13. Mai 1917 über einige Abänderungen in der Senatsverfassung ent­
hielt, welch letztere durch die neue politische Konstellation bedingt waren. 
Leider ist bis jetzt kein Exemplar dieser auch für uns wichtigen, die Senats­
verfassung in der Ausgabe von 1915 ersetzenden, Ausgabe in Lettland auf­
zufinden gewesen.3) 

II. 

Mit Übernahme der früheren russischen Gesetze und dem nach diesen 
aufgebauten Regierungsapparat musste auch in Lettland die Schaffung einer 
Kodifikationsbehörde erwogen werden, umsomehr als der junge Staat eine 
intensive gesetzgeberische Tätigkeit entfaltete und eine Sammlung der bei 
uns noch anzuwendenden früheren Gesetze unumgänglich schien. So wurde 
auch schon Anfang 1919 eine Behörde begründet, welche, der Staatskanzlei 
angegliedert, die Sammlung der Gesetze und Regierungsverfügungen (Likumu 
un valdibas rlkojumu kräjums) herauszugeben begann und mit der Sammlung 
der neuerlassenen Gesetze beauftragt wurde. Durch die Verordnung vom 
25. Oktober 1920 (Gbl. 221) wurde dann die Kodifikationsabteilung geschaffen, 
welche sich zuerst im Bestände des Justizministeriums befand, dann aber 
laut Gestz vom 30. März 1926 (Gbl. 30) der Saeima angegliedert wurde. 
Die Loslösung der Kodifikationsabteilung vom Justizressort und ihre An-
gliederung an die gesetzgebende Institution war auf folgende Erwägungen 
zurückzuführen. Die besonderen Aufgaben der Kodifikationsbehörde sind 
ihrem Charakter nach mit der Tätigkeit keines der Ministerien in Einklang 
zu bringen. Die Kodifikationsbehörde hat entweder ganz selbständig zu 
sein oder kann nur dem einen oder anderen gesetzgebenden Organ ange­

3) Von der Kanzlei des Lettländischen Senats ist der Text der Senatsverfassung 
(YHpeJMeHie ripaBHTeAbcTByioiijaro CeHaTa) nach der Ausgabe vom Jahre 1917 auf hekto­
graphischem Wege in einer beschränkten Zahl von Exemplaren reproduziert worden. 
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hören. Die Zusammenstellung des Reichsgesetzbuches geschieht im allge­
meinen Staatsinteresse, völlig unabhängig von der Tätigkeit eines oder des 
anderen administrativen Ressorts. Die von den Ressorts der Kodifikations­
behörde zur Begutachtung einzureichenden Gesetzprojekte sind von dieser 
nicht ad materiam und abhängig von den besonderen Interessen des be­
treffenden Ressorts zu prüfen, sondern nur vom rechtlichem Standpunkt aus 
(z. B. ist die Beziehung des Projekts zu den Grundgesetzen und anderen 
bestehenden Bestimmungen, zu den in der Rechtswissenschaft angenommenen 
Prinzipien u. dergl. in Betracht zu ziehen), vom Standpunkt der gesetzge­
berischen Technik, sowie inbezug auf Redigierung und Sprache. So erteilt 
die Kodifikationsabteilung ihre Gutachten aus ganz anderen Erwägungen, als 
es dem einen oder anderen Ressorts erwünscht sein könnte, und die von 
ihr vertretene Meinung kann häufig der Ansicht des betreffenden Ressort­
chefs widersprechen. 

Hauptsächlich aus diesen Gründen war es für richtig befunden worden, 
die Kodifikationsbehörde von der administrativen Verwaltung, mit der sie 
nichts gemeinsames hatte, loszulösen und sie dem Parlament anzuschliessen. 

Dieses geschah, wie gesagt, durch das Gesetz vom 30. Mai 1926, 
welches der Kodifikationsabteilung folgende Pflichten auferlegt. Die Kodi­
fikationsabteilung hat: 1. die „Sammlung der Gesetze und Verordnungen des 
Ministerkabinetts" (Likumu un Ministru kabineta noteikumu kräjums) — ge­
kürzt „Gesetzblatt" (Gbl.) genannt — und nötigen Falls verschiedene Nach­
schlagewerke legislativen Inhalts herauszugeben, 2. die Gesetze zu kodifi­
zieren, d. h. das gesetzgeberische Material nach den einzelnen Rechtsge­
bieten zu systematisieren und die offiziellen Ausgaben der Gesetzbücher zu­
sammenzustellen, in denen der Text der früher edierten Gesetze mit den 
später veröffentlichten legislativen Akten, ohne Abänderung deren Inhalts, in 
Einklang gebracht ist, und 3. über die ausgearbeiteten Gesetzprojekte und 
die vom Ministerkabinett herauszugebenden Verordnungs- und Instruktions­
projekte Gutachten vom Standpunkt der legislativen Technik und der Kodi­
fikation abzugeben. 

Nimmt wohl die Herausgabe des Gesetzblatts nur wenig Zeit in An­
spruch, so fordern die von der Kodifikationsabteilung verlangten Gut­
achten über die von den einzelnen Ressorts ausgearbeiteten und dem 
Ministerkabinett einzureichenden Projekte eine ganz besondere Anspannung 
und Vielseitigkeit. Ist doch in bezug auf jedes einzelne Projekt eine ganze 
Reihe wesentlicher Momente in Erwägung zu ziehen: ob sie auf dem Ver-
waltungs- oder auf dem gesetzgeberischen Wege durchzuführen sind, ob im 
letzteren Falle in der Zeit zwischen den Parlamentssessionen der Artikel 81 
der Verfassung angewandt werden darf, der dem Ministerkabinett in dieser 
Zeit das Recht gibt, mit Ausnahme der in diesem Artikel erwähnten Fälle, 
Verordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen, ob, ferner, die dem Minister­
kabinett zur Annahme auf Grund des genannten Artikels 81 oder aber zur 
Weitergabe an die Saeima einzureichenden Projekte nicht zur Kompetenz 
der Verwaltungsbehörden oder anderer Organe, wie, zum Beispiel, der ört­
lichen Selbstverwaltungen, der verschiedenen Religionsgemeinschaften oder 
anderer autonomer Organisationen gehören, deren Angelegenheiten häufig 

3 161 



nicht auf legislativem Wege zu regeln sind, ob die äussere Konstruktion der 
Projekte den Prinzipien der legislativen Technik entspricht, ob die Redak­
tion klar und die Terminologie richtig und mit der juridischen Formu­
lierung auf den entsprechenden Rechtsgebieten in Einklang gebracht ist, 
ob die Artikel der einzelnen Projekte nicht anderen bestehenden Bestimmungen 
widersprechen und vielleicht eine Abänderung oder Ergänzung bestehender 
legislativer Akte hervorrufen, ob die in den Projekten berührten Fragen in 
analogen Fällen nicht anders entschieden worden sind, wobei festzustellen 
ist, ob eine Abweichung mit Absicht zugelassen, oder aber das frühere Ge­
setz nicht in Erwägung gezogen worden ist, ob der Inhalt der Projekte den 
Motiven und der Meinung des Autors entspricht, ob die Hinweise auf 
andere Gesetze oder kodifizierte Ausgaben richtig sind, ob das von einem 
Ressort ausgearbeitete Projekt nicht auch die Interessen eines anderen 
berührt und daher eine Verständigung mit diesem bedingt. 

Dieses alles und noch viele besondere Fragen, die in den konkreten 
Fällen entstehen können, müssen bei der Begutachtung der Gesetzprojekte 
gelöst werden, und es ist verständlich, dass bei der grossen Anzahl der von 
den Ressorts und auch von den Parlamentskommissionen einlaufenden Projekten 
(im Durchschnitt etwa 300 im Jahr) der Kodifikationsabteilung zur Erfüllung 
ihrer Hauptaufgabe — der Herausgabe der Gesetzbücher — nur verhältnis­
mässig wenig Zeit verbleibt. 

In die von der Kodifikationsabteilung herauszugebenden Gesetzbücher 
werden aufgenommen: 1) die bis zum 24. Oktober (also bis zum Beginn der 
Oktoberrevolution) veröffentlichten früheren russischen Gesetze, 2) die von 
den Lettländischen gesetzgebenden Institutionen (Volksrat, Konstituierende 
Versammlung und Saeima) veröffentlichten Gesetze und 3) die vom Minister­
kabinett auf Grund des Gesetzes vom 16. Juli 1919 (welches vor Annahme 
der Verfassung dem Ministerkabinett das Recht gab, Notverordnungen zu 
erlassen) und Artikel 81 der Verfassung herausgegebenen Verordnungen. 
In der Anmerkung zu dem betreffenden Artikel (5) des Gesetzes über die 
Kodifikationsabteilung ist gesagt, dass in die kodifizierten Gesetzbücher die 
sich auf den Inhalt dieser Bücher beziehenden, vom Ministerkabinett auf dem 
Verwaltungswege angenommenen Bestimmungen nur in Form von Beilagen 
aufgenommen werden können. 

Wenn bei der Ausarbeitung der Gesetzbücher Fragen entstehen, welche 
auf kodifikatorischem Wege nicht gelöst werden können und eine Abänderung 
oder Ergänzung bestehender Gesetze erfordern, sowie in den Fällen, wo sich 
beim Kodifizieren geltender Gesetze Lücken oder Widersprüche ergeben, 
berichtet der Chef der Kodifikationsabteilung darüber dem Präsidium der 
Saeima, welches das von der Kokifikationsabteilung nötigenfalls ausgearbeitete 
Abänderungsprojekt dem Parlamentsplenum unterbreitet. 

Vor Zusammenstellung eines Gesetzbuches stellt die Kodifikationsabteilung 
dem Präsidium der Saeima einen motivierten Bericht darüber vor, mit Angabe 
des in das Buch zu inkorporierenden gesetzgeberischen Materials. Das 
Erscheinen einer kodifizierten Ausgabe publiziert das Präsidium der Saeima 
zur öffentlichen Kenntnisnahme im Regierungsanzeiger, und eine Bestätigung 
der Kodifikationsausgaben ist, wie schon hingewiesen, nicht vorgesehen. Das 
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neuherausgegebene Gesetzbuch ersetzt die frühere Kodifikationsausgabe, wobei 
jedoch, bei eventueller Inkongruenz eines Artikels mit dem Originaltext, der 
letztere als ausschlaggebend anzusehen ist. Dasselbe gilt für die Originaltexte 
der von der Saeima ratifizierten Konventionen, in bezug auf die Übersetzung 
dieser Texte. 

Der Chef der Kodifikationsabteilung und die Redakteure sind berechtigt, 
an den Kommissionssitzungen der Saeima in bezug auf Fragen technisch­
gesetzgeberischer und kodifikatorischer Art mit beratender Stimme teilzu­
nehmen, doch hat sich die Kodifikationsabteilung in der Praxis ihres geringen 
Bestandes wegen darauf beschränken müssen, ihre beständigen Vertreter nur 
in der Juristischen Kommission und in der Kommission zur Ausarbeitung des 
neuen Strafgesetzbuches zu haben, in die eine oder andere Sitzung der übrigen 
Kommissionen aber ihre Mitarbeiter nur auf besondere Aufforderung von Seiten 
der Kommissionen zu entsenden. 

Wenn die von den einzelnen Ressorts ausgearbeiteten und dem Minister­
kabinett einzureichenden Gesetz-, Verordnungs- und Instruktionsprojekte einer 
obligatorischen Begutachtung durch die Kodifikationsabteilung bedürfen, so 
steht es den Parlamentskommissionen in bezug auf die von ihnen angeregten 
Gesetzprojekte frei, auf diesbezüglichen Beschluss ein Gutachten vom kodi-
fikatorischen Standpunkt zu verlangen. Es ist dies wohl in bezug auf viele, 
besonders die wichtigen Projekte, der Fall gewesen, während das dem Prä­
sidium der Saeima zustehende Recht, ein Gesetzprojekt nach der zweiten 
Lesung im Plenum der Kodifikationsabteilung zur nochmaligen Durchsicht 
zuzusenden, in der Praxis nicht ausgenutzt worden ist. 

Während der Zeit ihres Bestehens hat die Kodifikationsabteilung folgende 
kodifizierte Gesetzbücher erscheinen lassen: Bestimmungen über die Ver­
sicherung der Arbeiter und anderer besoldeter Arbeitskräfte in Krankheits­
fällen (im Jahre 1922), ersetzt durch die am 10. Juli 1930 herausgegebene 
Verordnung über die Krankenkassen (Gbl. 114); Allgemeine Bestimmungen 
und I. Buch der Strafprozessordnung — das Verfahren im Friedensgericht (1923), 
ersetzt durch die den ganzen Strafprozess umfassende Ausgabe von 1926; 
Allgemeine Bestimmungen und I. Buch der Zivilprozessordnung — das Ver­
fahren im Friedensgericht (1923), ersetzt durch die den ganzen Zivilprozess 
umfassende Ausgabe von 1932; Gerichtsverfassungsgesetz (1924); Gemeinde­
gerichtsordnung (1924); Wechselordnung (1925), ersetzt durch die Ausgabe 
von 1932; Strafprozessordnung (1926); Steuerordnung (1928); Staatsdienst­
ordnung (1932); Zivilprozessordnung (1932) und Wechselordnung (1932). 
Ausserdem hat die Kodifikationsabteilung noch folgende Ausgaben erscheinen 
lassen: die in Lettland geltenden von der Russischen Temporären Regierung 
im Jahre 1917 erlassenen Verfügungen; Verzeichnisse der im Regierungs­
anzeiger veröffentlichten Verfügungen der Ministerien und anderen Staats­
institutionen, geordnet nach den Rechtsgebieten, auf welche sich diese 
Verfügungen beziehen; ein Handbuch zur Benutzung des Gesetzblatts für 
die Jahre 1919—1927 und ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis zum Gesetz­
blatt für dieselben Jahre. Abhängig von der Menge des aufzunehmenden 
Materials, erscheint periodisch die „Sammlung der Gesetze und der Ver­
ordnungen des Ministerkabinetts". In Vorbereitung befinden sich Projekte 
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von Gesetzbüchern, welche die Bestimmungen über Abgaben, Stadt- und 
Landkommunen, Akzise und Lehranstalten enthalten sollen. Endlich soll in 
nächster Zeit ein schon seit langem vorbereitetes Handbuch im Druck er­
scheinen, welches zusammen mit einem genauen alphabetischen Verzeichnis 
den ganzen zum 31. Dezember 1932 zu Kraft bestehenden Text aller seit 
Gründung des Staates bis zum genannten Termin im Gesetzblatt veröffent­
lichten Gesetzbestimmungen und Verordnungen des Ministerkabinetts enthalten 
wird. Dieses Nachschlagewerk soll dazu dienen, in bezug auf jede im 
Gesetzblatt veröffentlichte Bestimmung festzustellen, ob diese noch Gesetzes­
kraft hat, ob und wann sie aufgehoben, in ein kodifiziertes Gesetzbuch auf­
genommen oder aber abgeändert ist, und wie der geltende Text lautet. 

Es ist, speziell aus wissenschaftlichen Kreisen, der Kodifikationsabteilung 
der Vorwurf gemacht worden, dass sie nicht nach einem auf weite Sicht ausge­
arbeiteten Programm arbeite und dass das Erscheinen der einen oder anderen 
Ausgabe einen mehr oder weniger zufälligen Charakter trage. Es muss aber auch 
hier wieder betont werden, dass dieTätigkeit der Kodifikationsabteilung in dieser 
Beziehung ganz von den Resultaten abhängt, welche die Parlamentsarbeit und 
die gesetzgebende Tätigkeit der Regierung zeitigt. Zur Herausgabe eines zu­
sammenfassenden Gesetzbuches kann erst dann geschritten werden, wenn das 
in diesem zu konzentrierende Material nicht nur kodifikatorisch bearbeitet, 
sondern in erster Linie vom Gesetzgeber zum Abschluss gebracht worden 
ist. Wenn jedoch die eine oder andere in das betreffende Gesetzbuch zu 
inkorporierende Norm vom Parlament angenommen werden wird, kann in 
den wenigsten Fällen auch nur einigermassen sicher vorausgesagt werden. 
Solange aber die Schwierigkeiten in der Wirtschaft und die Unbeständigkeit 
in den politischen Gruppierungen fortdauern, kann auch die Gesetzgebung 
nicht die Stabilität zeigen, welche vielleicht eine intensivere Herausgabe neuer 
Gesetzbücher ermöglichen würde. 

Die Gesetzgebung Lettlands im IV. Quartal 1932. 
Von Rechtsanwalt W. Mueller. 

I. 
I n  v ö l k e r r e c h t l i c h e r  H i n s i c h t  v e r m e r k e n  w i r  i n  d e r  B e r i c h t s p e r i o d e  

bloss die Ratifizierung des Ergänzungsaktes zur Berner Konvention vom 
23. Oktober 1924 über die Warenbeförderung auf Eisenbahnen (Gbl. 217), 
sowie den Abschluss eines Handelsvertrages mit Brasilien (Gbl. 258). 

II. 

Verhältnismässig wenig wurde auf dem Gebiet des Staats- und 
Verwaltungsrechts geleistet. Hierher gehört in erster Linie ein Gesetz 
über die Oberleitung der bewaffneten Kräfte (Gbl. 247). Die 
Ausarbeitung eines Staatsverteidigungsplanes liegt einem besonderen Staats­
verteidigungsrat ob, welcher aus dem Staatspräsidenten als Vorsitzenden und 
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10 Gliedern — teils Militärs, teils Ministern — besteht (Abschnitt 1). In 
folgendem werden in diesem Gesetz dann die Rechte und Pflichten des Ober­
befehlshabers und des Kriegsministers (Abschn. 3 u. 4) sowie ihre gegen­
seitigen Beziehungen (Abschn. 5) behandelt. 

Im Gesetz über die Veranstaltungen wurde die Bestimmung des 
Art. 51, aufgehoben (Gbl. 229), weiche in gewissen Fällen eine Zahlung zu­
gunsten des dejourierenden Polizeibeamten vorsah. — Vollständig neure­
digiert dagegen wurde das Gesetz über öffentliche Bekanntmachungen (Gbl. 
240), welches sich stark den ehemals geltenden Bestimmungen anlehnt. Neu 
i s t  d i e  R e g e l ,  d a s s  d i e  V o r s c h r i f t e n  ü b e r  d e n  G e b r a u c h  d e r  S t a a t s ­
sprache an erster Stelle sich nicht auf Wahlplakate bei Landtags- und 
Kommunalwahlen beziehen, welche nur eine Uberschrift in der Staatssprache 
tragen müssen. Gestattet wird die Anbringung von Bekanntmachungen an 
Immobilien und Mobilien des Staates und der Kommunen auch ohne beson­
dere Erlaubnis derselben, insoweit kein Verbot erfolgt (Anm. 2 zu Art. 4). 

Abgeändert wurde die Verfassung der Kunstakademie (Gbl. 205), 
neugeschaffen ein Gesetz über private Kommerzinstitute (Gbl. 210), deren 
Aufgabe die Förderung und Verbreitung der Kommerzwissenschaften und die 
Ausbildung von Fachleuten ist (Art. 2); sie können mit Erlaubnis des 
Ministerkabinetts begründet werden, gelten als Hochfachschulen und unter­
stehen dem Bildungsministerium (Art. 1); sie haben u. a. die Rechte 
juristischer Personen (Art. 3). 

I n  k o m m u n a l r e c h t l i c h e r  H i n s i c h t  w ä r e n  n u r  d i e  A b ä n d e r u n g e n  
(Gbl. 230) der Bestimmungen über die Einnahmen, Ausgaben, Voranschläge 
und Berichte (Gbl. 2/1921) zu nennen: sie betreffen den Strassenhandel 
(Art. 40), wobei gewisse Vergünstigungen für mit eigenen Produkten han­
delnde Landbewohner vorgesehen werden, und die Abgaben für die Sani­
tätskontrolle von Fleisch (Art. 81, 82). 

An dieser Stelle vermerken wir noch die Ergänzung (Gbl. 244) zum 
Gesetz über die Beschränkung des Erwerbs, der Nutzung und Verwaltung 
von Immobilien (Gbl. 92/1927), und zwar wird die Übertretung der Bestim­
mungen dieses Gesetzes unter Strafe gestellt (also nach Art. 1381 des 
Strafgesetzbuches). 

Herausgeschoben (Gbl. 253) wurde die Inkrafttretung der Notverordnung 
über die Normen der Obrok-, Erbpacht- und Grundzinszahlungen (Gbl. 182), 
und zwar bis zum 1. April 1933; bis dahin wird wohl der Landtag diese 
Bestimmungen durchberaten haben. 

III. 

Die grösste Aufmerksamkeit wurde selbstredend der Wirtschaft 
zuteil. In staatswirtschaftlicher Hinsicht nennen wir in erster Linie das 
durch die Krise hervorgerufene Ergänzungsbudget für das Wirtschaftsjahr 
1932/33, dessen Inhalt laut einem schon vor Jahren eingefürten Modus nicht 
mehr publiziert wird. 

Viel besprochen wurde der Vertrag zwischen der Regierung und der 
„Foundation Company, New-York" über die Fertigstellung eines 
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endgültigen Projektes der Exploitierung einer hydro-elektrischen Kraftstation 
an der Düna, die Ausführung der Bauten dieser Station und Finanzierung 
derselben, welcher vom Landtage ratifiziert wurde (Gbl. 257). Laut diesem 
Vertrag übernimmt die „Foundation Company" die Ausarbeitung des ge­
nannten Projektes nebst dazugehörigen Nebenarbeiten, und, im Falle, dass 
die zur Ausführung notwendigen Mittel aufgebracht werden, den Bau der 
Station und einer Reihe dazugehörender Anlagen (Art. 1, 2). Diese „not­
wendigen Mittel" sollen durch eine äussere Obligationsanleihe gewonnen 
werden, welche die „Foundation Company" unterzubringen hat (Art. 23), 
jedoch sind auch andere Finanzierungsmöglichkeiten vorgesehen. Inwieweit 
dieser Vertrag realisierbar und staatswirtschaftlich gerechtfertigt ist, unter­
liegt hier nicht der Beurteilung. 

Die durch das Gesetz vom 2. Mai 1932 (Gbl. 107) gewährten Kredite 
für Staatseisenbahnen wurden in solche für staatliche Wege umgewandelt 
(Gbl. 250). 

Der Regierung wurde das Recht gegeben, sich an einer Fleischindustrie-
und Export-Aktiengesellschaft zu beteiligen, um dort die Majorität des 
Aktienkapitals zu erlangen (Gbl. 208). Diese Gesellschaft hat hinsichtlich 
des Exports von lebenden Schweinen und Bacon Monopolrechte. 

Die Privatwirtschaft wurde in erster Linie durch die einschneidenden 
Abänderungen des Zinsgesetzes vom 18. Dezember 1926 (Gbl. 174/1926) 
berührt. Bekanntlich hatte dieses Gesetz den zulässigen Höchstsatz für 
Zinsen auf 12°/o jährlich festgesetzt. Eine Notverordnung vom 1. Oktober 
1932 (Gbl. 204), welche am 15. Oktober desselben Jahres in Kraft trat, 
ermässigte diesen Höchstsatz auf 10% p. a., schuf ausserdem eine Aus­
nahme für Kreditanstalten, welche langfristige Darlehen durch Emmission 
10%-ger Pfandbriefe erteilen, indem diesen gestattet wurde, ausser dem 
erwähnten Zinssatz und der Tilgungszahlungen, noch 1/2% p. a. zur Deckung 
der Verwaltungskosten zu erheben. Diese Notverordnung wurde durch das 
Gesetz vom 24. Dezember v. J. ersetzt (Gbl. 242), welche mit dem 1. 
Januar d. J. in Kraft trat: durch dasselbe erfuhr der höchstzulässige Zins­
satz eine weitere Verringerung und zwar auf 8% jährlich. Dabei wurde 
festgesetzt, dass bis zum 1. Januar 1933 fällige Zinszahlungen sich nach 
den jeweils in Kraft gewesenen Bestimmungen zu richten haben, d. h. für 
die Zeit bis zum 15. Oktober 1932 können 12% erhoben werden, für die 
Zeit vom 15. Oktober bis zum 31. Dezember 1932 — 10%, von da ab 
aber nur 8%. 

Infolge der grossen Bedeutung dieses Gesetzes und zum besseren Ver­
ständnis desselben geben wir es nunmehr in der Form wieder, in welcher 
es jetzt nach Erlass der Novelle vom 24. Dezember 1932 in Kraft ist. 
Es lautet: 

„Das Gesetz über den Zinssatz für Darlehen. 
1. Für alle Art Darlehen, sowie bei aller Art vermögensrecht­

lichen Geschäften, deren wirtschaftlicher Zweck ein Darlehen ist, 
ist es gestattet, Zinsen nicht höher als 8 vom Hundert jährlich zu 
vereinbaren oder zu nehmen. 
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2. Alles, was unter Umgehung dieses Satzes vereinbart ist, 
unabhängig davon, unter welcher Bezeichnung (Provision, Kom­
mission, Porto, Zwangseinlagen, Vergütung für diverse Dienst­
leistungen u. ähnl.), ist nicht verbindlich, und falls dafür Zahlung 
geleistet worden ist, ist die gezahlte Summe zurückzuzahlen. 

A n m e r k u n g  1 :  F ü r  W e c h s e l ,  d e r e n  Z a h l u n g s o r t  a u s s e r h a l b  
des Aufenthaltsorts des Wechselinhabers liegt, können über den 
erlaubten Zinshöchstsatz hinaus Inkassospesen genommen werden, 
jedoch nicht mehr als V4% von der Wechselsumme. 

A n m e r k u n g  2 :  I n s t i t u t e n  l a n g f r i s t i g e n  K r e d i t s  i s t  e s  g e ­
stattet, über acht Prozent und den Tilgungsbeitrag des dargelie­
henen Kapitals hinaus noch einhalb Prozent zur Deckung ihrer Ver­
waltungskosten zu erheben. 

3. Zinsen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes für eine 
Zeit von höchstens 6 Monaten schon voraus bezahlt sind, sind nicht 
zuzrückzuzahlen, unabhängig von deren Höhe, ausgenommen in den 
vom Gericht bestraften Fällen von Wucher. 

4. Der der Übertretung dieses Gesetzes Schuldige ist auf 
Grund von Art. 1381 des Strafgesetzbuchs zu bestrafen, falls ihm 
nicht Kriminalverantwortung auf Grund von Art. 608 des StGB 
droht. . . 

Die für die Jahre 1931 und 1932 festgesetzte Kontingentierung 
des Imports von Zeitungspapier wurde „ausnahmsweise" auch auf das Jahr 
1933 ausgedehnt (Gbl. 255), ebenso wie auch die Beschränkungen der Ein­
fuhr einer Reihe anderer Waren (Gbl. 256). 

Nicht ganz unwesentlich dürfte die ausländische Wirtschaft durch das 
Gesetz über die ausländischen Handlungsreisenden (Gbl. 224) berührt werden. 
Dieselben haben, falls sie hier keinen Handelsschein gelöst haben, bei ihrer 
Ankunft in Lettland eine besondere Steuer zu entrichten (Ls 150.— monatlich 
bezw. Ls 600.— jährlich), bis zu deren Bezahlung die mitgeführten Warenmuster 
vom Zollamt zurückbehalten werden. Für Übertretungen dieser Bestimmungen 
droht administrative Geldstrafe bis zu Ls 1000.— 

Sehr rege war ferner erklärlichermassen auch die Steuergesetz­
gebung. 

Das Gesetz über die Krisensteuer (Gbl. 256/1931) erfuhr einige Ab­
änderungen (Gbl. 209), indem der Kreis der von der Steuer befreiten Objekte 
ein wenig erweitert wurde; die Steuer wird (als Zuschlag zur Immobiliensteuer) 
nicht erhoben von städtischen Immobilien, welche landwirtschaftlichen Charakter 
haben; als Zuschlag zur Einkommensteuer fällt sie fort, falls der Steuerzahler 
vor Inkrafttreten des Gesetzes Lettland unter Liquidierung seiner Einnahme­
quellen verlassen hat, ebenso, wenn die Krisensteuer weniger als Ls 2.— 
jährlich ausmacht. 

Eine besondere Krisensteuer wird im Betrage von 5% zugunsten des 
Staates von sämtlichen Lotteriegewinnen erhoben (Gbl. 235). 

Erheblich verändert (Gbl. 239) wurde das Gesetz vom 31. Dezember 1931 
ü b e r  d i e  B e s c h a f f u n g  v o n  M i t t e l n  z u r  B e k ä m p f u n g  d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t .  
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Laut den Abänderungen haben besoldete Angestellte, deren Einkommen, 
Ls 200.— monatlich übersteigt, 2% ihres Einkommens zu zahlen, die übrigen 
wie früher, 1%. Ebenso ist auch für die Angehörigen freier Berufe, falls 
deren durch die Steuerbehörden festgesetztes Jahreseinkommen Ls 2400.— 
übersteigt, nunmehr 2°/o dieses Einkommens zu zahlen. Ferner werden für 
die Art der Erhebung dieser Abgabe, welche in 3 Terminen — am 30. April, 
31. August und 31. Dezember — zu zahlen ist, eine ganze Reihe neuer 
Bestimmungen eingeführt, deren genauere Besprechung hier nicht möglich ist. 

Eine ganze Reihe von Abänderungen erfuhr auch das Stempelsteuer­
gesetz (Gbl. 222). Eine Aufzählung der einzelnen, kaum in einem Zusammenhang 
stehenden Änderungen, welche grösstenteils redaktionellen Charakter tragen, 
würde zu weit führen, daher müssen wir uns hier auf die uns am wichtigsten 
erscheinenden beschränken. Abgeschafft wurde die Besteuerung von Steuerklagen 
an die Unterkommissionen (bisher Lsl.—), erweitert der Kreis der steuerfreien 
Dokumente, wozu u. a. jetzt jeglicherart Mitgliedskarten von Vereinen, Koopera­
tiven usw., Dokumente, welche bis zum 1. Oktober 1932 zur Beschaffung von 
Pässen vorgestellt wurden, Kaufverträge, durch welche der Staat oder die 
Kommunen Immobilien erwerben, Gesuche um Gehalt u. a. gehören. 

Hinsichtlich der Stempelsteuer erfuhr auch Art. 3, Anm. 2 der Wechsel­
ordnung eine Abänderung, durch welche u. a. die Vorschrift fallen gelassen 
wird, dass die Stempelmarken auf der linken Seite des Wechsels anzubringen 
sind; es genügt, wenn sie sich auf der Vorderseite befinden (Gbl. 227). 

Auch das Gebührengesetz („Nodevu nolikums") erfuhr einige Ab­
änderungen (Gbl. 230). Von der Veräusserungssteuer (Krepoststeuer) wurden 
auch die Kommunen, die Bank von Lettland und die staatliche Hypothekenbank 
befreit, falls sie Immobilien durch Meistbot oder Ersitzung erwerben (Art. 234 
Pkt. 16). Die Frist, bis zu welcher kommunale oder private Kreditanstalten 
im Meistbot erworbene Immobilien zu veräussern haben, ohne für den Erwerb 
im Meistbot die Veräusserungssteuer zu zahlen, wurde von einem auf zwei 
Jahre verlängert (Art. 269). 

Zweimal wurde das Steuergesetz („Nodokju nolikums") abgeändert; 
das erste Mal hinsichtlich der landischen Immobiliensteuer für Jungwirtschaften, 
welche die bisher für 6 Jahre gewährten Vergünstigungen nunmehr 9 Jahre 
gemessen sollen (Gbl. 220), das zweite Mal hinsichtlich der Einkommen­
steuer, von welcher die kooperativen Milchwirtschaftsgenossenschaften befreit 
wurden (Gbl. 221). 

Die für alkoholhaltige Stoffe vorgesehene Steuer wurde auch auf 
Parfümeriewaren und kosmetische Präparate (unter Ausschluss von Seifen) 
ausgedehnt; die Steuer für diese Objekte beträgt bis zu 30% ihres 
Wertes (Gbl. 237). 

Von den Abänderungen des Zolltarifs (Gbl. 219, 251) wäre die neue 
Fassung der Anmerkung 2 zu Art. 3 zu nennen, laut welcher die Regierung 
ermächtigt wird, Minimaltarife auch für diejenigen Staaten in Anwendung zu 
bringen, mit welchen Lettland keinen Handelsvertrag geschlossen hat, falls 
in diesen Staaten auch Lettland hinsichtlich seines Exportes nicht schlechter 
gestellt ist, als andere Staaten. 
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IV. 
In sozialpolitischer Hinsicht wäre nur die Ergänzung zum Unfall-

versicherungsgesetz zu nennen, durch welche in gewissen Fällen eine 
Restitution von Fristen für Pensionsanwärter durch den Finanzminister 
vorgesehen wird (Gbl. 245). 

V. 

Zur Linderung der Not der landischen Wirtschaften wurden zwei 
Gesetze erlassen: durch das erste wurden den Eigentümern und Pächtern 
landischer Grundstücke, welche bei der staatlichen Agrarbank ein Darlehen 
im Betrage bis zu Ls 1500.— aufgenommen haben, die Zinszahlungen auf 
2 Jahre gestundet, ebenso auch Zinszahlungen Eigentümern städtischer 
Grundstücke an die Hypothekenbank, falls der Ertragswert des Grundstückes 
Ls 3000.— nicht übersteigt und das Wohnhaus auf demselben nicht mehr 
als 8 Zimmer aufweist (Gbl. 238). Das zweite Gesetz über die zwangsweise 
Novation einiger Schulden (Gbl. 249) gibt der staatlichen Agrarbank 
das Recht zur Übernahme von Schulden der Besitzer von Landwirtschaften 
unter der Voraussetzung, dass: 1. der Steuerwert des Grundstückes nicht 
grösser als Ls 5000.— ist, 2. die Schuld vor dem 1. Januar 1932 entstanden 
ist, 3. der Schuldner sein Grundstück selbst bewirtschaftet, 4. ihm Zwangs­
versteigerung droht und 5) der Schuldner eine Umwandlung eines kurzfristigen 
Darlehens in ein langfristiges nicht vorgenommen hat; für eine Person kann 
Schuldübernahme nur im Betrage bis zu Ls750.— erfolgen (Art. 1). In ähnlicher 
Weise kann auch die Hypothekenbank Schulden übernehmen, welche zu 
langfristigen Investierungen kontrahiert wurden; hier beträgt die Höchstnorm 
Ls 2000.— für einen Darleiher (Art. 2). Die Gläubiger der auf solche Art 
novierten Forderungen erhalten für dieselben Pfandbriefe der betreffenden 
Banken, welche mit 6°/o verzinst und zum Jahre 1937 eingelöst werden (Art. 4,5). 
Die hierfür erforderlichen Mittel werden aus dem Fond zur Erneuerung des 
wirtschaftlichen Lebens und dem Staatsbudget beschafft; die Gesamtsumme 
beträgt: für die Agrarbank 12 Millionenen Lat und für die Hypothekenbank 
3 Millionen Lat. Die Darleiher haben die Schuld an ihre neuen Gläubiger 
zu tilgen: an die Agrarbank — im Laufe von 28 Jahren und an die 
Hypothekenbank — laut der Geschäftsordnung derselben. 

In agrarpolitischer Hinsicht ist ferner das Gesetz zur Förderung der 
Zuckerindustrie zu verzeichnen (Gbl. 211), durch welches ein besonderer 
diesem Zweck bestimmter Fond geschaffen wird, welcher aus 5% Abzügen 
von Zahlungen für an die Zuckerfabriken gelieferten Rüben, Abzügen der 
Zuckermonopolverwaltung vom importierten Zucker und l°/oigen Zuschlag 
vom Reingewinn aus dem Zuckermonopol gebildet wird. Ausserdem werden 
ergänzende Kredite bis zu Ls 5000000.— vorgesehen. 

Ein anderer Fond wurde zur Förderung der Fischerei begründet 
(Gbl. 231); dieser wird in der Hauptsache aus Zahlungen der Heringsimporteure 
im Betrage von 5°/o des Wertes der importierten Ware gebildet. 

Durch das Gesetz über die Stammbäume von Pelztieren (Gbl. 225) 
wurde die Registrierung sämtlicher in Lettland aufgezogener Silber- und 
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Blaufüchse bei der Veterinärverwaltung obligatorisch gemacht. Dortselbst 
werden auch die Stammbäume für diese Pelztiere geführt. 

VI. 

In der Gerichtsverfassung wurden die Bestimmungen über die 
Gebühren der Gerichtsvollzieher hinsichtlich der Erhebung der Beitreibungs­
kosten in Armen- und Arbeitslohnsachen ein wenig abgeändert; falls sie 
nicht vom Schuldner erhoben werden können, zahlt diese Gebühren der 
Staat, aber nur im Betrage von 25% (Gbl. 226). 

I m  S t r a f g e s e t z b u c h  w u r d e n  d i e  B e s t i m m u n g e n  d e s  S t r a f g e s e t z ­
buches über die Verfälschung von Genussmitteln (Art. 209, 210, 
2101, 211 und 218) einigen Änderungen unterzogen, wobei die Tatbestände 
im allgemeinen ein wenig erweitert wurden; in einigen Fällen wurde auch 
das Strafmass erhöht (Gbl. 243). 

Von ganz anderer Bedeutung sind hingegen die Abänderungen der 
strafrechtlichen Bestimmungen über Fruchtabtreibung (Gbl. 248). Bis 
jetzt wurde laut Art. 465 des Strafgesetzbuches die Mutter für die Ab­
treibung der Frucht mit Korrektionshaus bis zu 3 Jahren bestraft: laut der 
Novelle ist hier als Strafmass nur Gefängnis vorgesehen (also bei mildern­
den Umständen der Ubergang zu Arrest gestattet); dabei ist andererseits 
der Tatbestand näher präzisiert und erweitert, unter denselben fällt nunmehr 
auch die Zulassung anderer Personen zur Abtreibung, was in der früheren 
Fassung nicht gesagt war. 

Auch für diejenigen, welche eine Abtreibung bei einer anderen Person 
vornehmen, sind laut der neuen Fassung des Art. 466 die Strafen durchweg 
gemildert: wird die Abtreibung mit Einwilligung der Mutter vorgenommen, 
so ist Gefängnis (anstatt Korrektionshaus) vorgesehen, während für Abtrei­
bung ohne Einwilligung der Mutter Korrektionshaus nicht unter 3 Jahren 
droht (früher Zwangsarbeit). 

Von ganz besonderer Wichtigkeit ist jedoch der neueingeführte Artikel 
4661, welcher die Fälle der straffreien Abtreibung behandelt und folgender-
massen lautet: 

„Die Abtreibung einer Frucht ist nicht als strafbar anzusehen, 
wenn dieselbe durch einen Arzt vorgenommen wird, um für die 
Schwangere eine Lebensgefahr oder eine schwere Erschütterung 
ihrer Gesundheit abzuwenden. 

Ebenso ist die Abtreibung einer Frucht als nicht strafbar an­
zusehen, wenn sie auf Wunsch der Schwangeren von einem Arzt in 
den ersten drei Monaten der Schwangerschaft vorgenommen wurde 
zur Verhütung: 

1) die Geburt eines Kindes mit schweren geistigen oder kör­
perlichen Defekten; 

2) der Geburt eines Kindes, welches in den in Art. 517—523 
des Strafgesetzbuches bezeichneten Fällen erzeugt würde (also in 
Fällen der Verführung Minderjähriger und Unzurechnungsfähiger, 
Blutschande usw.); 
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3) der Geburt eines Kindes, welches für die Mutter oder ihre 
Familie eine schwere Notlage („posts") herbeiführen würde. 

Besonders der letzte, sehr weit gefasste Passus schafft auf diesem 
Gebiet einschneidende Veränderungen. 

Die Einführung des neuen Straf- und Disziplinargesetzbuches wurde 
wiederum aufgeschoben; man hatte den Mut, auch jetzt noch einen Termin 
— den 1. Juli 1933 — zu nennen. Hoffentlich glückt es. 

Der Strafprozessordnung wurde ein neuer Artikel 9761, ein­
verleibt, welcher, durch einen gegebenen Anlass hervorgerufen, Strafaus­
setzung vorschreibt, falls ein zu einer Freiheitsstrafe Verurteilter in den 
Landtag gewählt wird. Mit Ablauf des Mandats oder Auslieferung durch 
den Landtag hört die Strafaussetzung auf (Gbl. 212). 

Von der Zuständigkeit der Friedensgerichte wurden durch Ergänzung 
des Art. 40 der Strafprozessordnung die Fälle des Art. 420 des Straf­
gesetzbuches ausgenommen (unbarmherziger Umgang mit Deszendenten 
bezw. Mündeln, welche das 17. Lebensjahr nicht erreicht haben, Veran­
lassung derselben zur Bettelei und missbräuchliche Nötigung zur Ehe­
schliessung). 

Die Gesetzgebung Estlands im II. Halbjahr 1932. 
Von vereid. Rechtsanwalt Gert Koch, Reval. 

I. 

Das System der Handelsverträge wurde im Berichtzeitraum zu­
nächst durch einen Vertrag mit Spanien1) erweitert. Der Vertrag enthält 
eine Meistbegünstigungsklausel, welche jedoch wie üblich zu Gunsten Estlands 
durch die Baltische und Russische Klausel eingeschränkt ist; dagegen be­
hält sich Spanien das Recht vor Portugal, den spanischen Kolonien, dem 
Protektorat Marokko und den Latein-Amerikanischen Staaten Vergünstigungen 
zuzugestehen, welche von der Wirkung der Meistbegünstigungsklausel aus­
geschlossen sein sollen. Die Frage der Rechtshilfe wird in Grundlage der 
Haager Konvention vom 17. Juli 1905 geregelt. Mit Brasilien2) wird ein 
Handelsabkommen geschlossen, welches ebenfalls vom Prinzip der Meist­
begünstigung ausgeht; für beide Partner gilt die Grenzverkehrs- und Zoll­
unionklausel ; zu Gunsten Estlands besteht ausserdem noch die Baltische 
und Russische Klausel. Das Wirtschaftsprovisorium mit Lettland3) wurde 
durch ein Zusatzabkommen ergänzt. 

Mit der SSSR4) wurde ein Nichtangriffspakt, verbunden mit einem 
Schiedsvertrag einstweilen für die Dauer von 3 Jahren geschlossen. 

*) R. T. Nr. 91. (R. T. = Staatsanzeiger; die Numeration ist die des laufenden Jahres). 
») R. T. Nr. 88. 
s) R. T. Nr. 92. 
*) R. T. Nr. 62. 
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Mit England5) wurde ein Rechtshilfeabkommen getroffen, welches sich 
auf Zivil- und Handelssachen erstreckt. Es regelt die Frage der Zustellung 
von Dokumenten, der Beweisaufnahme, des Armenrechts sowie der cautio 
judicatum solvi. 

Schliesslich wurde mit England6) ein Abkommen über die Regelung 
der Hinterlassenschaft verstorbener Seeleute getroffen. 

II. 

Nachdem der im Herbst 1932 zur Volksabstimmung gelangte, vom 
Parlament gebilligte Verfassu ngsänderungs entwurf abgelehnt worden 
war, ist von dem Verbände der Freiheitskämpfer ein neuer Entwurf im Ver­
fahren des Volksbegehrens eingebracht worden7). Ob dieser Entwurf 
zur Abstimmung gelangen wird, ist z. Zt. noch ungeklärt. Gleichzeitig wird 
von der Staatsversammlung ein neuer Verfassungsänderungsentwurf ausge­
arbeitet. Es handelt sich bei der Verfassungsreform auch jetzt noch in erster 
Linie um die Frage der Präsidentschaft, dann aber auch um die Frage des 
zahlenmässigen Bestandes der Staatsversammlung, der nach dem Entwurf der 
Freiheitskämpfer von 100 auf 50 Abgeordnete herabgesetzt werden soll. 

Die durch die schwere wirtschaftliche Depression in den Vordergrund 
gerückten finanz- und wi rt schaf t s po Ii t is ch e n Fragen haben auch 
im II. Halbjahr 1932 ihre akute Schärfe leider nicht eingebüsst. Im Hinblick 
auf die ausserordentlichen Zeiten ist dann auch zu ausserordentlichen Mitteln 
gegriffen worden, indem die Staatsregierung durch ein Ermächtigungs­
gesetz8), dessen Verfassungsmässigkeit übrigens nicht unbestritten ist, in die 
Lage versetzt wurde, auf dem Verordnungswege sehr wichtige Rechtsgebiete 
zu regeln. Das Ermächtigungsgesetz bezweckt die Ausbalancierung des Bud­
gets, die Förderung der Ausfuhr und die Stabilhaltung der Währung, sowie 
Herabsetzung der Lebenshaltungskosten und Bekämpfung der Arbeitslosig­
keit. Zu diesem Zweck soll die Staatsregierung u. a. berechtigt sein, Budget­
kürzungen vorzunehmen, neue Steuern in gewissen Grenzen zu erheben, 
Normierung der Handelspreise vorzunehmen, eine Prämienanleihe bis zu 
5 Millionen Kronen bis zu 20 Jahren aufzunehmen, und schliesslich auch 
staatliche Klassenlotterien zu veranstalten. Das Ermächtigungsgesetz enthält 
am Schluss die Strafbestimmungen für die Verletzung der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen; vorgesehen sind Geld- und Freiheits­
strafen. 

Auf Grund dieses Ermächtigungsgesetzes ist dann zunächst einmal eine 
Verordnung9) erlassen worden, welche die Erhebung einer Steuer anordnet 
bei Einzahlungen in EKronen auf bei Kreditanstalten bestehenden Konten 
ständig im Auslande wohnender Personen, bei von Kreditinstitutionen für 
Rechnung ständig im Auslande wohnender Personen vorgenommenen Inkassos, 
sowie bei jeglichen Devisenverkäufen. Die Steuer wird bis zum 1. September 

&) R. T. Nr. 62. 8) R. T. Nr. 92. 
6) R. T. Nr. 62. 8) R. T. Nr. 94. 
7) Beilage zu R. T. Nr. 97. 

172 



1933 im Betrage von 15% erhoben und soll ab 1. September 1933 monat­
lich um 72% fallen. Die Steuer wird von der an der betr. Operation be­
teiligten Kreditanstalt erhoben und zweimal monatlich an die Estlandbank 
abgeführt, wo aus diesen Steuerbeträgen ein Spezialfonds gebildet wird, 
welcher zur Förderung der Ausfuhr bestimmt ist. Von der sogen. Devisen­
steuer sind u. a. befreit Tilgung und Verzinsung bis zu 8% p. a. von aus­
ländischen Anleihen der Kreditanstalten, Verlängerung ausländischer Wechsel 
und Ubersenden von Wechseln ins Ausland, Devisenverkäufe der Kredit­
anstalten untereinander und an die Estlandbank, Einzahlungen bei inländi­
schen Kreditanstalten zu Gunsten im Auslande wohnender Personen, wenn 
die Einzahlungen nicht zur Uberweisung in das Ausland bestimmt sind, 
nicht geschäftliche persönliche Operationen von Mitgliedern ausländischer 
Gesandtschaften, sowie Uberweisung von Konsulargebühren u. a. Ausserdem 
wurde der Wirtschaftsminister ermächtigt, einzelne Operationen besonders 
von der Stener zu befreien, wie z. B. die Tilgung und Verzinsung bis zu 
8°/o p. a. der ausländischen Darlehen der Exportindustrie, Prämien-, Provisions­
und Schadenszahlungen inländischer Versicherungsgesellschaften an auslän­
dische Versicherungsgesellschaften, Verrechnungen der Reisebüros mit dem 
Auslande u. ähnl. 

Durch zwei weitere Verordnungen10) der Staatsregierung wurden die 
öffentlichrechenschaftspflichtigen Unternehmungen mit einer 0,5%—2% hohen 
Umsatzsteuer und physische Personen mit einer ergänzenden, progressiv 
von 2% bis 7% steigenden Einkommensteuer (sog. Krisensteuer) belegt. 
Von der Umsatzsteuer sind befreit Kreditanstalten, Lichtspielunternehmungen, 
Restaurationen und mit der Zuckersteuer und Tabakakzise belegte gewerb­
liche Unternehmungen. Von der sogen. Krisensteuer sind befreit Einkommen 
unter 50 Kr. monatlich. 

Zum Zweck der Preisregulierung wurde durch eine weitere Verord­
nung11) das Amt eines Preiskommissars geschaffen, der von der Staats­
regierung ernannt wird. Der Preiskommissar hat das Recht, zur Feststellung 
der Warenqualität und des Selbstkostenpreises Revisionen in Handels- und 
Industrieunternehmungen vorzunehmen und im Falle einer unangemessenen 
Spanne zwischen Selbstkosten- und Verkaufspreis den letzteren für den 
Gross- und Kleinhandel mit verbindlicher Kraft zu fixieren. Gegen die Fi­
xierung des Preises kann sich der Betroffene binnen 7 Tagen beim Wirt­
schaftsminister beschweren, der die Sache der Preisfestsetzungskommission 
zur Entscheidung überweist. Letztere ist durch den Beschluss des Kommissars 
nicht gebunde n, sie kann daher nicht nur die Beschwerde ohne Folge 
belassen, sondern auch die Preise sowohl herauf- als auch herabsetzen. Der 
Kommissionsabschluss wird zur Bestätigung dem Wirtschaftsminister vorge­
legt, welcher den Beschluss bestätigen oder verändern oder die Sache an 
die Kommission zurückweisen kann. Ist gegen die Preisfestsetzung des Preis­
kommissars keine Beschwede eingegangen, so tritt der Beschluss des Kom­
missars in Kraft, sobald er vom Wirtschaftsminister bestätigt ist. Bei einer 

10) R. T. Nr. 96, Nr. 100. 
11) R. T. Nr. 96. 
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Veränderung der Kalkulationsgrundlagen können die Beteiligten eine Revision 
von sich aus vornehmen. 

Ebenfalls auf dem Verordnungswege wurden die bereits Ende 1931 
einmal gekürzten Beamtengehälter12) für die Zeit vom 1. Januar bis 
zum 31. März 1933 aus Budgetrücksichten um weitere 4% bis 8% herab­
gesetzt. Die erst im April des Berichtsjahres neu fixierten Bestimmungen 
betr. die Vergütung für Amtsfahrten wurden — ebenfalls durch eine Ver­
ordnung13) — aus Sparsamkeitsgründen verändert. 

Im Zusammenhang mit der Zwangsregulierung des Devisenverkehrs 
wurden die Sanktionen für die Überschreitung der entsprechenden Be­
stimmungen für das Gebiet des Schutzzustandes verschärft. Das Handeln 
mit Devisen wird auf Grund des Gesetzes über den Schutzzustand15) vom 
Chef des Innenschutzes besonders verboten unter Androhung einer Freiheits­
strafe bis zu 3 Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 3.000.— Kr.; die 
Strafen werden auf administrativem Wege verhängt. 

Im Interesse einer Förderung der Ausfuhr wurde der Fleisch- und 
Fleischwarenexport16) unter staatliche Kontrolle gestellt. Neuredigiert wird 
das Gesetz betr. die Ausfuhrkontrolle von Früchten1'). 

Das im Zusammenhang mit dem staatlichen Einfuhrmonopol geschaffene 
Lizenzsystem hat nicht befriedigt; es ist dann die Einfuhr einer beträcht­
lichen Anzahl von Waren wieder freigegeben worden18). Die Zolltarife19) 
wurden mehrfach verändert, und zwar teils herauf-, teils herabgesetzt. Die 
Staatsregierung wurde ermächtigt20) künftig nicht nur Zollerhöhungen, sondern 
auch Zollermässiguugen, welche als Entwürfe in das Parlament eingebracht 
werden, einstweilen auf dem Verordnugswege in Kraft zu setzen. 

Neben der Einführung der obenerwähnten speziellen Krisensteuer hat 
eine Erhöhung einiger bereits bestehender Steuern stattgefunden. Erhöht 
wurden die in der Notariatsordnung § 29 und die im Gebührengesetz 
(Sammlung d. R. R. Bd. V) §§ 277 und 280 vorgesehenen Gebühren21) 
sowie eine Reihe von Sätzen des Stempelsteuergesetzes -2), verdoppelt wurde 
die Kraftwagensteuer für Autobusse23). Die staatliche Immobiliensteuer24) 
von in den Administrativgrenzen der Städte belegenen Immobilien wird 
neuerdings in der Höhe von 15% von der städtischen Steuer erhoben; die 
staatliche Steuer wird zusammen mit der städtischen Steuer veranlagt und 
bezahlt, worauf der staatliche Steueranteil von der Stadt an den Staat abgeführt 
wird. Neu eingeführt wirdeine Steuer zu Gunsten der Feuerwehr25), welche bei 
Versicherungen gegen Feuer, Explosion und Blitzschlag in der Höhe von 15% 
von der für den Versicherungsvertrag zu entrichtenden Stempelsteuer er­
hohen wird. Die Feuerwehrsteuer wird von den Versicherungsgesellschaften 

ia) R. T. Nr. 100. 
,9) R. T. Nr. 96. 
") R. T. Nr. 77. 
16) cf. m/Bericht f. 1930-11 im Heft 1 Jahrg. V. d. Ztschr. 
i e )  R .  T .  N r .  6 3 .  2 1 )  R .  T .  N r .  8 6 .  
17) R. T. Nr. 61. ») R. T. Nr. 88. 
1S) R. T. Nr. Nr. 67, 69. 29) R. T. Nr. 88. 
19) R. T. Nr. Nr. 57, 67, 77, 92, 93, 97. ") R. T. Nr. 91. 
20) R. T. Nr. 62. 25) R. T. Nr. 91. 
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zusammen mit der Stempelsteuer abgeführt. Ohne grösseres Interesse sind 
eine Novelle26) zum Erbschaftssteuergesetz und eine Novelle zum Gesetz 
betr. die Steuerorganisation. 

Durch eine Novelle27) zum Budgetgesetz wird die Staatsregierung 
ermächtigt, im Budgetjahr 1932/33 bei der Estlandbank einen Kredit bis zu 
9 Mill. Kronen aufzunehmen. Dem Justiz- und Innenministerium wird durch 
ein Spezialgesetz28) ein Gefängnisneubau in Reval sowie der Abschluss der 
hierfür notwendigen Verträge zum Teil ä cto des Budgets der folgenden 
Jahre gestattet. 

Neu redigiert wird das Gesetz29) über den Darlehnsfonds für die 
Schifffahrt. Wesentlich herabgesetzt wird der Zinsfuss für die Darlehen: er 
schwankt zwischen 2°/o und 4% statt 6% wie bisher. Dagegen steigt der 
Zinsfuss im Falle eines Verzuges bei der Tilgung auf 8°/o. 

Die Amtsdauer der kommunalen Verordnetenversammlungen wird von 
3 auf 4 Jahre erhöht. Durch dasselbe Gesetz wird die einmonatige Frist für 
Beschwerden an das Staatsgericht in Sachen der Stadtverordnetenwahlen 
auf 7 Tage herabgesetzt30). Einige unwesentliche Veränderungen bringt 
eine Novelle31) zum Gesetz betr. die Wahlen in die Staatsversammlung. 
Die Dauer des Schutzzustandes32) wird bis zum 1. November 1933 verlängert. 

Ohne grösseres allgemeines Interesse ist ein Gesetz 53) betr. Pferde­
pässe nebst einer diesbezüglichen Verordnung34), sowie eine Novelle03) zum 
Berggesetz. Für die Stadt Reval trat ein neues Baureglement36) in Kraft. 

III. 

Der Bestand des Staatsgerichts wurde im Berichtjahr um ein Mit­
glied erweitert37). 

Das durch das sog. „Gesetz betr. das eiserne Inventar" geschützte 
bewegliche schuldnerische Vermögen38) wird durch zwei Novellen39) für 
Beitreibung von Alimenten, Krankenkassenzahlungen, Dienst- und Arbeits­
lohn für nicht mehr als 1 Jahr und Steuerforderungen freigegeben. Im 
Zusammenhang hiermit wurde § 1215 a. ZPO durch eine Anmerkung er­
gänzt, derzufolge der aus dem auf Betreiben der privilegierten Gläubiger 
vorgenommene Verkauf des „eisernen Inventars" erzielte Erlös nur zur 
Deckung der privilegierten Forderungen verwendet werden darf. Uber­
steigt die Summe der privilegierten Forderungen den Erlös, dann werden 
die Steuern vorweg bezahlt, worauf der Rest unter die übrigen Gläubiger 
proportional verteilt wird. Durch eine weitere Novelle40) zur ZOP wird 
die Bestimmung über die Kassationskaution verändert, und zwar wird für 
den friedensrichterlichen Instanzenweg die Mindestnorm der Kaution von 5 

26) R. T. Nr. 84. 30) R. T. Nr. 86. 3i) R. T. Nr. 100. 
27) R. T. Nr. 62. 31) R. T. Nr. 63. S5) R. T. Nr. 92. 
28) R. T. Nr. 62. 32) R. T. Nr. Nr. 84, 86. 3e) R. T. Nr. 59. 
29) R. T. Nr. 91. 33) R. T. Nr. 89. 37) R. T. Nr. 61. 
38) § 973 pp. 8 u. lo. ZPO, cf. m/Bericht f. 1931-11: Jahrg. VI Heft I d. Ztschr. 
3ß) R. T- Nr. Nr. 12, 88. 
") R. T. Nr. 91. 
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auf 10 Kronen erhöht (§ 190 ZPO). Für die allgemeinen Gerichte wird die 
Kaution auf l°/o vom Streitwert festgesetzt und durch eine Mindestnorm 
von 25 Kronen und eine Höchstnorm von 500 Kronen limitiert (§ 800 ZPO). 
Durch dieselbe Novelle werden das Friedensrichterplenum II und der Appell­
hof verpflichtet, dem Staatsgericht zusammen mit der Kassationsklage eine 
Abschrift ihres Urteils zu übersenden. 

Zusammen mit den zivilprozessualen Gebühren werden auch die 
Gebühren des Strafprozesses41) erhöht und zwar die Kaution bei Kassations­
klagen gegen Urteile der Friedensrichter von 2 auf 5 Kronen (§ 177 StPO). 
Neu eingeführt wird eine Gerichtsgebühr für alle Strafsachen, welche durch 
Vergleich niedergeschlagen werden können. Die Gebühr beträgt beim Frie­
densrichter 5 Kronen, bei den Friedensrichterplena I und II — 10 Kronen 
und beim Appellhof — 15 Kronen. Die Gebühr ist zusammen mit der Klage 
bzw. Appellationsklage einzureichen, beim Fehlen der Gebühr wird dem 
Kläger eine 7-tägige Frist zur Begleichung derselben gegeben; wird die 
Gebühr auch dann nicht bezahlt, so wird die Klage bzw. die Appellations­
klage dem Kläger retourniert. Von den Gebühren befreit sind Staats- und 
Kommunalinstitutionen, Häftlinge, das Armenrecht geniessende Personen und 
insolvente Schuldner. Die unterliegende Partei hat die von der obsiegenden 
Partei ausgelegten Gebühren dieser zu erstatten; war die obsiegende Partei 
von der Zahlung der Gebühren befreit gewesen, wird der unterliegende Teil 
zur Bezahlung der Gebühren an den Staat verurteilt; neu geschaffen wurden 
§§ 461, 1471, 3032 und 8651 StPO. 

Die Bemühungen um die Stabilhaltung der Estländischen Währung sind 
nicht ohne Widerspruch aufgenommen worden. Vielmehr war aus Kreisen 
der Bevölkerung heraus, welche sich von einer Senkung des Kronkurses 
Vorteile versprachen, eine lebhafte Propaganda für den Kronsturz entwickelt 
worden. Im Hinblick auf die ausserordentlich kritische Lage der Wirtschaft 
hat sich das Parlament dazu entschlossen, die Propaganda unter Strafe zu 
stellen; der neu geschaffene § 2752 des alten Strafgesetzbuches bedroht 
sie, sofern sie öffentlich erfolgt, mit Gefängnis von 4—8 Monaten und, soweit 
sie nicht öffentlich erfolgt, mit Haft von 3 Wochen — 3 Monaten. 

Auf handelsrechtlichem Gebiet hat die Staatsregierung in Grund­
lage des Gesetzes42) über die Schiffszusammenstösse eine Verordnung43) 
betr. die Verhütung von Schiffszusammenstössen in den Binnengewässern 
erlassen, welche eingehend die Frage der Lichter, Signale u. ähnl. behandelt. 

Eine Novelle 44) zum Gesetz betr. die Genossenschaften und ihre Ver­
bände ermöglicht es den genossenschaftlichen Revisionsverbänden durch 
einen vom Justiz- und Innenminister zu bestätigenden Beschluss ihrer General­
versammlung diejenigen ihrer Mitglieder von der obligatorischen Revision 
zu befreien, die nicht Waren produzieren, umarbeiten oder verkaufen, die 
nicht Versicherungsgeschäfte betreiben oder Geld ausleihen oder Einlagen 

") R. T. Nr. 91. 
ja) cf. m/Bericht für 1930/1 i. Jahrg. IV. Heft, 3 S. 194 ff. d. Ztschr. 
") R. T. Nr. 57. 
") R. T. Nr. 88. 
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empfangen. Die dergestalt von einer Revision befreiten Genossenschaften 
können jederzeit auf Beschluss der Generalversammlung als auch auf Ver­
langen des Justiz- und Innenministers wieder den revisionspflichtigen Ge­
nossenschaften zugezählt werden. 

Die Agrargesetzgebung ist im Berichtshalbjahr auf eine starke 
Senkung der landwirtschaftlichen Verpflichtungen abgestimmt. 

Die Verzinsung der staatlichen landwirtschaftlichen Darlehen sowie 
der Auskaufsschulden wird auf 2% p. a. herabgesetzt; in ausserordentlichen 
Fällen kann der Zinsendienst erlassen werden und eine Stundung der 
fälligen Zahlungen bis zu 5 Jahren erfolgen; die Verzugszinsen werden auf 
6% p. a. herabgesetzt; von den aus Waldkäufen entstandenen Schulden 
wurden 10%—30°/o des jeweiligen Schuldbetrages für die Dauer von drei 
Jahren von der Verzinsungs- und Amortisationspflicht befreit45). Von 
geringerem Interesse ist eine Novelle46) zum Gesetz betr. das Bodenertrags­
kapital, sowie eine Novelle4') zum Gesetz betr. den Baconfonds. 

Erwähnt sei schliesslich, dass zur Bekämpfung des Getreiderostes die 
Vernichtung der Berberitze und des Kreuzdornes angeordnet worden ist48). 

Aus dem Rechtsleben. 
Londoner Brief 

über das Patronatswesen in England. 
Das englische Staatskirchentum (The Anglican, Established Church) 

ist vom Protestantischen, wie es vor dem Kriege als Landeskirchentum 
bestand, in mancher Hinsicht sehr verschieden. Die Besonderheiten er­
fordern zu deren Verständnis längere Ausführungen, welche hier nicht am 
Platze sind1). Ich beschränke mich daher im Nachfolgenden auf den Hin­
weis auf eine besondere Art der Kommerzialisierung des Patronatsrechtes, 
mit der seit 1898 (Benefices Act, 1898) ernstlich, doch bisher ohne Erfolg, 
der Kampf geführt wird. 

Die Berufung des anglikanischen Geistlichen erfolgt durch den Patron, 
dessen Stelle in sehr vielen Fällen der Staat einnimmt. Wo Privatpersonen 
das Patronatsrecht besitzen, sind es häufig solche, welche das Ernennungs­

") R. T. Nr. Nr. 84, 89, 91, 92. 
t9) R. T. Nr. 91. 
") R. T. Nr. 90. 
«) R. T. Nr. 91. 
l) Die Auffassung des Durchschnittsengländers über Religion und Kultur ist wesens­

verschieden von der des Deutschen. Nicht das Dogma, sondern organisatorische Fragen des 
kirchlichen Lebens sind in England von ausschlaggebender Bedeutung, z. B. das praktische 
Kirchentum, die Stellung des Priesters in der Kirche, die Bedeutung der Laien innerhalb der 
kirchlichen Gemeinde usw. Die anglikanische Kirche ist ein Kompromiss zwischen katholischer 
Organisation und protestantischem Dogma. Die 39 Artikel des Prayer Book sind die Grund­
gesetze der herrschenden Kirche Englands. Das Prayer Book ist 1549 eingeführt. Endgültige 
Fassung 1661. (Anmerk. der Red,) 
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recht käuflich erworben haben. Das übertragbare Patronatsrecht zirkuliert 
im Verkehr unabhängig von denjenigen Grundstücken, an welche es ursprüng­
lich gebunden war. In dieser Form wird es nach der ihm entsprechenden 
Übertragungsurkunde „Advowson" genannt. 

Nicht einmal jeder gebildete Engländer weiss sich über dies eigen­
tümliche Institut Rechenschaft zu geben. Die „Advowson" ist erblich, und 
wie gesagt übertragbar, und kann folglich auch von Nichtanglikanern er­
worben werden; auch Nichtchristen können sie erwerben2). 

Oft soll es eine Kapitalanlage zu Gunsten eines der geistlichen Karriere 
sich widmenden Verwandten sein. 

Es ist nicht nötig weiter auszuführen, dass das religiöse Gefühl vieler 
durch das Bestehen dieses Gebahrens verletzt wird. Zu verwundern ist es 
aber, dass in dieser Angelegenheit fast nichts geschehen ist. 

Der scheinbar entscheidende Vorstoss kam erst nach dem Kriege, als 
von den drei massgebenden Strömungen innerhalb der Staatskirchlichen 
Gemeinden der Ankauf der „Advowson" von besonderen Trusts betrieben 
wurde, welche den Gemeinden Prediger der von dem betreffenden Trust 
beliebten Richtung gewissermassen aufdrängten. Ein Abfall der Gemeinde­
glieder von der schon sonst nicht starken anglikanischen Kirche wurde 
hierdurch noch besonders gefördert. 

Die Kirchenversammlung (Church Assembly) als oberste kirchliche 
Institution Englands, in welcher seit 1919 Klerus und Laien vertreten sind, 
und in welcher der Lord Hugh Cecil eine der führenden Persönlich­
keiten ist, hat nur ein Vorschlagsrecht. Die Vorschläge gehen erst an 
ein aus je 15 Mitgliedern der beiden Kammern bestehendes Komitee3), 
dann zur Entscheidung an das Parlament. Letzteres verwarf vor einigen 
Jahren die revidierte Fassung des Common Prayer Book, obgleich die 
Bischöfe fast einstimmig und auch die Laienvertretung für die neue Fassung 
waren4). In der Advowsonfrage erfolgte im Jahre 1923 eine anscheinend 
durchgreifende Massregel, genannt: Benefices Act (1898), und (Amendment) 
Measure 1923 (14 & 15 Geo. 5, Nr. 1). Durch das Benefices Act wurde 

2) Über die freiwerdenden Pfarrstellen hat die Kirche nur ein beschränktes Verfügungs­
recht. Über die Hälfte der Pfarren wird noch heute vom Patron nach dessen Gutdünken 
besetzt. Diese Ansprüche gehen auf Lehnrechte, Kauf usw. zurück. Die andere Hälfte der 
Pfarren besetzt die Krone resp. der König in seiner Eigenschaft als Summus Episkopus, 
teils erfolgt die Besetzung durch Universitäten, Bischöfe, Kathedralen. Dieses Patronatsrecht 
ist ein dingliches Recht und darf als solches entäussert werden. Wer es besitzt, hat auch das 
Recht nach Belieben die vakanten Pfarren zu besetzen. Der Bischof hat nur ein wenig wirk­
sames Einspruchsrecht. Die Gemeinde hat bei der Ernennung des Pfarrers nicht mitzu­
sprechen. (Anm. der Red.) 

3) „Ecclesiastical Committee" genannt, aus ernannten Vertretern bestehend. 
*) Durch die Church of England Assembly (Powers) Act von 1919 und die Enabling 

Act desselben Jahres hat die Church Assembly das Recht erhalten in kirchlichen Angelegen­
heiten Anträge ins Parlament einzubringen. Die Church Assembly besteht aus einem Haus 
der Bischöfe mit 38 Mitgliedern, einem Haus der übrigen Geistlichen mit 251 Mitgliedern 
und aus einem Laienhaus, darunter auch Frauen. Nennenswerten Einfluss hat dieses kirchliche 
Parlament sich nicht zu sichern vermocht. Der Vorschlag der Church Assembly da« Prayer 
Book einer entsprechenden Revision zu unterziehen, fand im Parlament keine Gegenliebe und 
wurde im Dezember 1927 und zum zweiten Mal im Juni 1928 abgelehnt. (Anm. der Red.) 
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festgelegt, dass nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes der Patronatsherr 
von seinem Recht die Pfarre zu besetzen nur noch zweimal Gebrauch 
machen darf. Bei eintretender dritter Vakanz erlischt sein Recht. 

Im November 1932, stand die Frage des übertragbaren Patronats-
rechts wieder zur Verhandlung der Church Assembly. Das Projekt gibt 
den Kirchengemeinden (Parochial Church Council) ein Rückkaufsrecht, 
welches binnen einer dreijährigen Frist dann ausgeübt werden kann, wenn 
das Patronatsrecht durch Verkauf seit 1923 veräussert worden ist. 

Die im Jahre 1923 beschlossene Massregel hatte den unerwünschten 
Erfolg ärmere Patronatsherren zum Verkauf und die oben erwähnten Trusts 
zum Aufkauf der Advowsons zu ermuntern. Von 14000 Benefizien sind 
nach den neuesten Erhebungen über 1000 in die Hände der Patronatstrusts 
übergegangen, obgleich schon seit 1898 zur Gültigkeit der käuflichen Über­
tragung eine Anzahl formeller und materieller Voraussetzungen vorgesehen 
waren (Registrierung, Übertragung in toto, Jahresfrist seit Besetzung der 
Pfarre, Nichtigkeit einer Abmachung zu Gunsten einer bestimmten Person, 
Rückkaufsklausel u. a. m.). 

Hierbei muss eine Eigentümlichkeit der englischen Rechtsordnung 
berührt werden, welche nicht in wenigen Worten abgetan werden kann. 
Am besten wird sie durch Beispiele erläutert. Sie gipfelt in der Tatsache, 
dass eine Pficht der englischen Behörden die Beobachtung der Gesetze 
zu überwachen nur als Ausnahme, nicht als Regel angenommen werden 
kann. Allgemein, doch nicht mehr ausnahmslos gilt der Satz, dass die 
Beobachtung des Gesetzes nur durch Richterspruch erzwungen werden kann. 
Die Verfolgung im Zivil- wie im Strafprozesswege ist aber kostspielig. 
Folglich greift die Behörde zu diesem Mittel nur falls es sich bezahlt macht. 
So sollen z. B. von 10 000 und mehr registrierten Zollvergehen nur ein ganz 
geringer Prozentsatz verfolgt worden sein. Ebenso steht es mit dem Zeichnen 
von Schecks ohne Deckung. Oben erwähnte ich die Ablehnung der von 
der Kirchenversammlung vorgelegten revidierten Version des Common Prayer 
Book durch das Parlament. Trotzdem wird es von einer Anzahl Geistlichen 
beim Gottesdienst benutzt. Die betreffenden Geistlichen werden aber nicht 
disziplinarer zur Rechenschaft gezogen, weil ein disziplinarisches Verfahren 
von dem Bischof der betreffenden Diözese eingeleitet werden müsste, dieser 
aber nur zu oft selbst wohl für die neue Redaktion eingetreten sein mag0). 

Die Debatte in der Church Assembly am 18. November 1932 brachte 
prinzipielle Gegensätze zum Ausdruck. Die Gegner betonten, dass die Novelle 
den Kirchengemeinden den Kauf des in Privathänden noch befindlichen 
Patronatsrechts gestatte, selbst wenn dasselbe schenkungsweise in solche 
Hände gelangt sei. Falls keine Einigung betreffend des Preises erfolge, solle 
ein Schiedsgericht hierüber entscheiden; dass dann aber die Gemeinde das 
Patronatsrecht nicht selbst ausüben dürfe, sondern, dass es dann dem Patronats-

5) Die vollständige Wiedergabe des Gesetzmaterials in: The Complete Statutes 
o f  E n g l a n d ,  c l a s s i f i e d  a n d  a n n o t a t e d  i n  c o n t i n u a t i o n  o f  H a l s b u r y ' s  L a w s  
of England („Halsbury's Statutes of England" genannt) Bd. VI. Ecclesiastical Law. 
London (Butterworth & Co.) 1929. 4. pp. LXXXVIII 1258 84. 
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büro der Diözese (Patronage Board) übertragen werde. Das zwingende 
Kaufsvorrecht der Gemeinde sei eine Verletzung erworbener Rechte, un­
englisch, wie ein Bischof sich ausdrückte. Die Anzahl der Gemeinden, die 
das Recht ausnutzen würde, sei gering und rechtfertige nicht eine Ausnahme 
von Rechtsgrundsätzen. Das nötige Geld würde dann doch von wenigen 
Wohlhabenden aufgebracht werden. Die Besetzung der Pfarren würde dann 
in bischöfliche Hände kommen, da die genannten Boards, obwohl die Ein-
gepfarrten der Diözese repräsentieren, doch weder unabhängig noch eigentlich 
den Gemeinden dienen. Es würde die katholisch-anglikanische Richtung da­
durch gefördert. Die Massregel sei unwahr und rechtswidrig. Die Ab­
stimmung ergab: 

Bischöfe dafür 13 dagegen 5 
K l e r u s  „ 1 1 1  „  3 8  
Laien „ 109 „ 51 

Es wird gewiss noch einige Zeit verstreichen, bevor die Angelegenheit 
endgültig vom Parlament erledigt werden wird6). 

Dr. A. Meyendorff. 

Rechtsprechung. 
Lettland. 

Anwendung der Valutaexport-Bechränkungen auf Tratten 
und Schecks. 

Seit Erlass der „Bestimmungen über ausländische Valutaoperationen 
vom 8. Oktober 1931 und deren Ergänzungen vom 29. Oktober 1931 und 
15. September 1932 (Gbl. 197/1931, 218/1931 u. 173/1932) hat der Lett-
ländische Senat mehrfach Gelegenheit gehabt zu ihrer Interpretation und 
Anwendung in der Praxis Stellung zu nehmen. 

Wir geben hier drei solche Entscheidungen des Kriminalkassations-
Departements im Auszuge wieder. 

I. 
Art. 4 der „Bestimmungen über ausländische Valutaoperationen" (Gbl. 

197/1931) bestimmt, dass in- und ausländische Zahlungsmittel nur mit Er­
laubnis der Valutakommission ins Ausland ausgeführt oder überwiesen 
werden dürfen. 

In der Anmerk. zu Art. 1 derselben Bestimmungen sind diese Zahlungs­
mittel aufgezählt, wobei unter ihnen auch die Tratte genannt ist. Dem-
gemäss sehen gen. Bestimmungen die Tratte als Zahlungsmittel direkt vor, 
und das Verbot, Tratten ins Ausland zu übersenden, ist kategorisch und 

6) Der Schreiber des vorstesend abgedruckten Briefes ist der ehem. Livländische Landrat, 
Abgeordneter und Vizepräsident der russischen Reichsduma Alexander Baron Meyendorff, 
gegenwärtig Professor an der Scool of Economice and Political Science der Untversität London. 
(Anm. der Red.). 
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hängt nicht von der Frage ab, ob der Übersender einer Tratte im Auslande 
oder in Lettland irgendwelche Konten hat oder nicht, auch nicht davon, zu 
welchem Zweck oder in welcher Absicht eine Tratte übersandt worden ist 
und ob eine solche Tratte überhaupt in Lettland zur Zahlung präsentiert wird. 

Zur Anwendung der Art. 4 und 10 der Bestimmungen genügt es, wenn 
das Gericht konstatiert, dass der Schuldige ohne Erlaubnis der Valuta­
kommission ein Dokument ins Ausland übersandt hat, das nach Inhalt und 
Form den in der W. O. vorgesehenen Kennzeichen der Tratte entspricht, 
und dass er das vorsätzlich getan hat; alle übrigen Kennzeichen sind vom 
Standpunkt des in Art. 4 und 10 der Bestimmungen vorgesehenen ver­
brecherischen Tatbestandes aus bedeutungslos. 

Im konkreten Falle hat das Gericht im Urteil festgestellt, dass der An­
geklagte Kalnin am 13. Febr. 1932 ohne Erlaubnis der Valutakommission 
eine Tratte über $ 93.— als Zahlung an die Firma „Phototechnische Werke 
Sillib und Brückmann und Gebr. Freundorfer" aus Lettland nach München 
übersandt hat und dass diese Tratte nach Inhalt und Form alle die Requisite 
enthalten hat, die die Bestimmungen des Art. 84 W. O. in bezug auf solche 
Wechsel vorsehen. Das Gericht hat auch festgestellt, dass obengenanntes 
Verhalten des Angeklagten ein vorsätzliches gewesen ist, mit der Absicht, 
die obengenannten Bestimmungen zu umgehen. Demgemäss hat das Gericht 
im Verhalten des Angeklagten alle in Art. 1 und 4 der Bestimmungen vor­
gesehenen Kennzeichen festgestellt. Der Hinweis in der Kassationsklage, 
dass das Gericht Verpflichtungen und Haftung des Angeklagten Kalnin als 
Trassanten lt. dem ausgestellten Wechsel im Urteil nicht näher ergründet 
sowie auch nicht festgestellt habe, auf welche Weise gegen den ausgestellten 
Wechsel Zahlung zu leisten wäre, ist nicht als Grund zur Aufhebung des 
Urteils anzusehen, denn derlei Umstände sind bei Entscheidung der Frage 
nach der Verantwortung des Angeklagten bedeutungslos. 

Für irrelevant in der Frage der Bestrafung des Angeklagten ist gleich­
falls der Hinweis in der Kassationsklage, dass im konkreten Falle gegen die 
Tratte noch nicht Zahlung geleistet worden, und daher tatsächlich ein Ab­
strömen von Valuta aus Lettland im Zusammenhang mit der Ausstellung 
und Übersendung der Tratte ins Ausland nicht vor sich gegangen ist, ein 
solches aber nur eventuell in Zukunft vor sich gehen könnte. Eine Verletzung 
der Art. 141 und 152 Str. P. O. und des Art. 4 der „Bestimmungen über 
ausländische Valutaoperationen" ist im Urteil des Bezirksgerichts nicht 
vorhanden. 

(Ent. d. Krim. Kass. Dep. des Lettl. Senats vom 26. November 1932 
Nr. 1019 in Sachen Ludwig Kalnin). 

II. 

Der Tatbestand ist nach Feststellung des Gerichts folgender: der An­
geklagte Alfred Schmeil hat am 13. Okt. 1931 ohne Erlaubnis der Valuta­
kommission der Firma \,N. V. Bandoengsche Kininefabriek" in Amsterdam ein 
Trattenblankett (Blankotratte) über Hfl. 376.43 mit dem Akzept der lett-
ländischen Aktiengesellschaft „Union" übersandt. Dieses Verhalten des An­
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geklagten hat das Bezirksgericht als ein im Art. 4 der „Bestimmungen über 
ausländische Valutaoperationen" (Gbl. 197/1931) vorgesehenes rechtswidriges 
Verhalten qualifiziert und den Angeklagten lt. Art. 10 genannter Bestimmungen 
bestraft. Das Bezirksgericht hat im Urteil darauf hingewiesen, dass der An­
geklagte durch sein Verhalten „ein Abströmen von Valuta aus Lettland be­
wirkt habe", da ein Akzept auf einer Tratte nach Ansicht des Gerichts eine 
wechselrechtliche Verpflichtung des Akzeptanten begründet, und dass jede 
ausländische Firma oder Person, in deren Hände ein solches mit einem 
Akzept versehenes Trattenblankett gelangt, dieses Blankett ausfüllen und die 
Beitreibung gegen die Aktiengesellschaft „Union" in Riga richten könne. 
Diese Motivierung des Gerichtsurteils ist mit obengenannten, wie auch mit 
den Bestimmungen der W. O. nicht in Einklang zu bringen. Art. 4 der 
„Bestimmungen über ausländische Valutaoperationen" bestimmt, dass aus­
ländische und inländische Zahlungsmittel nur mit Erlaubnis der Valuta­
kommission ins Ausland ausgeführt oder übersandt werden dürfen. Durch 
diese Bestimmungen ist unter anderem auch die Ausfuhr von Tratten ver­
boten. Diese Bestimmungen sind eine „lex specialis" und nicht extensiv zu 
interpretieren. Um daher auf den Angeklagten die im Art. 10 dieser Be­
stimmungen vorgesehene Sanktion anzuwenden, muss das Gericht konstatieren, 
dass der Angeklagte eine Tratte ins Ausland ausgeführt resp. übersandt 
hat, d. h. eine Tratte im Sinne der Wechselordnung. Der Wechsel als 
solcher und auch die Tratte ist ein Dokument, dessen Kennzeichen und 
Form von der Wechselordnung festgesetzt sind. Diese einmal festgesetzte 
Form gilt für alle Skripturakte im Wechsel und diese sind, was die Tratte 
betrifft, erschöpfend in den Art. 84 und 85 der W. O. angegeben. Wenn 
einem Dokument solche formelle Kennzeichen (Requisite) fehlen, ist es nicht 
als Wechsel anzusehen (W. O. Art. 86). 

Eine Blankotratte, auf der die Bezeichnungen des Remittenten und 
des Trassaten fehlen und die nicht einmal vom Trassanten unterschrieben 
ist, und auf der sich nur eine „Akzept"-Aufschrift befindet, ist kein vollen­
deter Wechsel, sondern nur ein Wechsel-„Projekt". (Entsch. des Ziv. Kass. 
Dep. des ehem. Russ. Senats Nr. 5 v. J. 1906, Nr. 32 v. J. 1913, Nr. 27 
v. J. 1916). Deshalb und in Ansehung des Art. 86 W. O. hat ein Wechsel-
blankett (Blankowechsel) mit einer Akzeptaufschrift allein nicht die Be­
deutung eines Wechsels, ehe das Blankett mit dem im Art. 84 W. O. vor­
gesehenen Wechselinhalt ausgefüllt ist. Von einer späteren „Ausfüllung" 
eines solchen Blanketts kann auch nicht die Rede sein, wenn auf ihm 
sogar die Unterschrift des Trassanten fehlt und eine solche Unterschrift 
nicht durch den Namen irgend eines erdachten Trassanten ersetzt werden 
kann. Lt. Art. 15 u. 16 W. O. erhält ein Dokument erst mit dem Moment 
Wechselkraft, in dem der Wechselgeber (im gegebenen Falle der Trassant) 
den Wechsel dem ersten Wechselnehmer übergibt. 

Im konkreten Falle hatte die Blankotratte, soviel aus dem Gerichts­
urteil zu ersehen ist, im Moment ihrer Abänderung noch keine Kraft 
erlangt und war überhaupt noch keine vollendete Tratte in wechselrecht­
lichem Sinne. Deshalb konnte mittels eines solchen unvollendeten Wechsels 
resp. durch seine Übersendung ins Ausland keinerlei Valuta ins Ausland 
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„abströmen", und hat der Hinweis im Urteil, dass der Angeklagte schon 
durch die Übersendung erwähnten Wechselblanketts ins Ausland „einen 
Abstrom von Valuta aus Lettland bewirkt habe", keine tatsächliche Be­
gründung. Als Beweis dafür, dass lt. den Bestimmungen v. J. 1931 ein 
„Blankoakzept" nicht als Zahlungsmittel anzusehen war (Anm. zu Art. 1 
der Bestimmungen), könnte man unter anderem schon den Umstand ansehen, 
dass am 15. September 1932 Ergänzungen und Abänderungen dieser Be­
stimmungen erlassen wurden (Gbl. 173/1932), die erstmalig die Bestimmung 
eingeführt haben, dass als ausländische Zahlungsmittel auch „Tratten mit 
der Unterschrift des Akzeptanten (Akzept) allein" anzusehen sind. Dem-
gemäss waren Akzepte bis zum Inkrafttreten der angeführten Ergänzungen 
nicht als ausländische Zahlungsmittel anzusehen und sind als solche erst 
durch die neuerlassene Gesetzesnorm anerkannt, die keine rückwirkende 
Kraft hat. (Entsch. d. Krim.-Kass. Dep. des Lettl. Senats vom 26. November 
1932, Nr. 776 in Sachen Alfred Schmeil). 

III. 

Im konkreten Falle hat das Bezirksgericht Alfred Schmeil lt. Art. 10 
obiger Bestimmungen dafür bestraft, dass er in Übertretung des Verbotes 
des Art. 4, am 5. XI. 1931 ohne Erlaubnis der Valutakommission der 
F i r m a  „ N .  V .  B a n d o e n g s c h e  K i n i n e f a b r i e k "  i n  A m s t e r d a m  e i n e n  G i r o -
Scheck N. A. 366626 über Ls 297.80 auf die Bank von Lettland über­
sandt hat, gegen welchen Scheck erwähnte Firma auch die Valuta von der 
Bank von Lettland empfangen hat. Das Bezirksgericht hat Alfred Schmeil 
mit Gefängnis und Geldstrafe im Betrage von Ls 1489 bestraft, indem es 
letztere Strafe für den Fall der Zahlungsunfähigkeit in 8-monatige Haft 
umwandelte. Sein Erkenntnis über Schmeils Schuld hat das Bezirks­
gericht auf das Geständnis des Angeklagten selbst und die der Sache 
beigefügten Dokumente gegründet und hat auch die Vorsätzlichkeit seines 
Verhaltens konstatiert, indem es feststellte, dass der Angeklagte sich 
mehrfach an die Valutakommission um die Erlaubnis gewandt hatte, Schecks 
ins Ausland übersenden zu dürfen, eine solche Erlaubnis ihm jedoch nicht 
erteilt worden war, weshalb er das ohne Erlaubnis heimlich getan hat. 
Diese Umstände ergeben logisch die Schlussfolgerung des vorsätzlichen 
Verhaltens des Angeklagten. 

Entgegen den Hinweisen in der Kassationsklage spricht die Anm. zu 
A r t .  1  d e r  „ B e s t .  ü b .  a u s l .  V a l u t a o p e r a t i o n e n "  d i r e k t  ü b e r  d e n  S c h e c k  
als Zahlungsmittel, der Vorsatz aber, dem Staat Schaden zuzufügen, die 
wirschaftlichen Kräfte des Staats zu verringern, gehört nicht zum Tatbestande 
des von den Art. 4 u. 10 der Bestimmungen vorgesehenen verbrecherischen 
Verhaltens, ebensowenig wie das Merkmal der Deckung des Schecks. Das 
Verbot des Art. 4 der Bestimmungen, ohne Erlaubnis der Valutakom­
mission Schecks ins Ausland auszuführen, ist kategorisch und hängt nicht 
von der Absicht oder dem Zweck ab, zu welchem ein Scheck übersandt 
worden ist. Ebenso unbegründet ist der Hinweis in der Kassationsklage, 
dass die Bestimmungen nur die Ausfuhr resp. Übersendung von Ausland­
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schecks ins Ausland ohne Erlaubnis der Valutakommission verbieten und 
dass die Übersendung von Inlandschecks ins Ausland überhaupt nicht 
strafbar sei, denn diese Anschauung steht in direktem Widerspruch zu 
dem Inhalt des Art. 4 der Bestimmungen. Der Umfang der Geldstrafe 
ist lediglich nach Massgabe der Wertbezeichnung des ungesetzlich über­
sandten Zahlungsmittels zu bemessen. Daher ist das Bezirksgericht im 
Einklang mit Art. 10 der Bestimmungen verfahren, als es den Umfang der 
Geldstrafe nach dem im Scheck angegebenen Wert festsetzte. (Entsch. 
d. Krim. Kass. Dep. des Lettl. Senats vom 26. November 1932, Nr. 776 in 
Sachen Alfred Schmeil). 

Literatur. 
Zum Problem des Rechtsschutzes wirtschaftlicher Minoritäten 

namentlich im Deutschen Reich. 
Eine Studie von Gottfried Langer. 

Zum siebzigsten Geburtstage (19. Januar 1931) des Geheimrats Dr. Richard 
Schmidt, des bekannten Forschers auf dem Gebiet der Allgemeinen Staatslehre, 
haben ihm eine Anzahl seiner Schüler und Freunde als Festgabe eine Sammlung 
von Abhandlungen unter dem Titel „Gegenwartsfragen aus der allgemeinen 
Staatslehre und der Verfassungstheorie" überreicht, herausgegeben 1932 bei 
C. L. Hirschfeld von Hans Gmelin und Otto Koellreuter. 

Zu dieser Sammlung gehört auch eine in der Überschrift gekennzeichnete 
Arbeit von Dr. Gottfried Langer, Professor an der Universität Königsberg und 
dem Institutum Herderianum in Riga. 

Wenn man von Minderheitenschutz spricht, so meint man heute gewöhnlich 
die nationalen Minderheiten. Rechtsschutzbedürftig sind aber nicht nur diese, 
sondern auch zahlenmässig kleinere Gruppen einer Ganzheit auf anderen Ge­
bieten, als dem politischen oder nationalen, unter anderem auf dem sozialen 
und wirtschaftlichen Gebiete. Auf dem letzteren ist die Schutzbedürftigkeit der 
Minoritäten unter den Aktionären einer Aktiengesellschaft bereits allgemein an­
erkannt und man kann hier füglich schon von einem ausgebildeten Minderheiten­
schutzrecht sprechen. Wirtschaftliche Minderheiten gibt es aber überall da, wo 
eine organisierte Ganzheit, ein Verband im weitesten Sinne, zahlenmässig in 
grössere und kleinere Teile nach dem Merkmal des Besitzumfanges zerfällt, also 
bei Vereinen, Kapital- und Personengesellschaften, Selbstverwaltungskörper­
schaften, endlich bei der Bevölkerung des Staats in seiner Gesamtheit. Wenn da­
bei bei der Willensbildung durch Abstimmung nach Kopfzahl der Wille der 
Mehrheit verfassungsmässig als der Wille der Gesamtheit gilt, so ist der Boden 
für den Interessenkampf und somit die Voraussetzung für den Schutz der bei 
der Willensbildung ausgeschlossenen Minderheit gegeben. So kann z. B. das 
Problem eines gerechten Interessenausgleichs bei Gesetzen über Monopole, 
Zölle, Steuern, sozialen Lasten, bei Kreditgewährung oder Subventionierung aus 
öffentlichen Mitteln u. dgl. m. entstehen. 
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Dr. Langer sieht nun einen wirksamen Rechtsschutz solcher wirtschaftlicher 
Minderheiten darin, dass gewisse Angelegenheiten des Wirtschaftslebens, die 
rechtlicher Regelung fähig sind, der Regelung durch Mehrheitsentscheidung 
im Staat oder in der territorialen Selbstverwaltung ganz oder teilweise ent­
zogen werden. 

Dieses könne einmal in materieller Hinsicht durch die Anerkennung 
von wirtschaftlichen Grundrechten geschehen, die normalerweise Grenzen für und 
Schutz gegen die Staatsmacht, unter Umständen also auch gegen die ausschliess­
lich mehrheitsbeeinflusste Gesetzgebung bilden sollen. Zu solchen Grund- oder 
Freiheitsrechten gehören namentlich: die Freiheit des Eigentums, der Besitzver­
waltung und der Verwendung von Einkommen und Vermögen, ferner die Ver­
tragsfreiheit, die Freiheit der Arbeit, der Unternehmungsgründung und des Bo­
denerwerbs, die Freiheit der Ausübung der allgemein als erlaubt geltenden 
Berufe, des Handels- und Gewerbebetriebes, sowie des Markt-, Geld- und Zah­
lungsverkehrs. Sofern sich die Staaten oder die lokalen Selbstverwaltungskörper­
schaften selbst als Wirtschafter betätigen, erschiene es gerechtfertigt ihnen noch 
besondere Verpflichtungen aufzuerlegen, die sich aus der „Pflicht staatlicher 
Zurückhaltung" ergeben. Diese Zurückhaltung müsste sich äussern in der Be­
schränkung der wirtschaftlichen Eingriffsrechte und der gesetzlichen Regelung 
der Voraussetzung solcher Eingriffe, des zulässigen Masses derselben, der Ent­
schädigungspflicht sowie der Notwendigkeit eines besonderen Verfahrens bei 
Streit über die Frage, ob ein Schaden vorliegt, und über die Höhe der Ent­
schädigung. 

Da nun aber nicht allen wichtigen Rechtsgrundsätzen für Inhalt und Grenzen 
der wirtschaftlichen Freiheit- und Eingriffsrechte Grundrechtseigenschaft beige­
l e g t  w e r d e n  k a n n ,  s o  w ä r e  d e r  m a t e r i e l l e  R e c h t s s c h u t z  d u r c h  e i p e n  f o r m e l l e n  
zu ergänzen, der darin besteht, dass die Gültigkeit eines wirtschaftliche Angele­
genheiten behandelnden Gesetzes nicht allein von der Mehrheitsentscheidung 
eines Organs im Staat oder in der territorialen Selbstverwaltung abhängig ge­
macht wird, was auf zwei Wegen erreicht werden kann. Einerseits kann der Staat 
diejenigen wirtschaftlichen Aufgaben, die nur eine besondere Wirtschaftsgruppe 
angehen, der Organisation dieser Gruppe, z. B. der Handelskammer, der An­
waltskammer u. dgl. m. zur selbständigen Regelung und eigenen Verwaltung 
übertragen und diese wirtschaftlichen Selbstverwaltungen nur der staatlichen 
Aufsicht unterstellen. Andererseits kann verfassungsmässig die Gültigkeit eines 
wirtschaftliche Angelegenheiten behandelnden Gesetzes bedingt sein durch die 
Zustimmung einer in der Verfassung vorgesehenen Einzelperson (Monarch, Prä­
sident) oder eines neben dem Parlament oder dem Volk stehenden, von dessen 
Mehrheit nicht abhängigen Organs (Senat, Oberhaus, Reichswirtschaftsrat, 
Magistrat). Vielfach würde auch genügen, das Tätigwerden des Staates von 
einem Antrag der wirtschaftlichen Minorität abhängig zu machen, die damit 
erreichen würde, dass Mehrheitsbeschlüsse, die an sich nicht genehmigungs­
pflichtig sind, der Aufsichtsinstanz unterbreitet werden, die zwischen den Ab­
stimmungsgruppen vermitteln und gegebenenfalls den Streit entscheiden kann. 

Das sind in grossen Zügen die Grundlagen, auf denen sich Dr. Langer 
den Rechtsschutz wirtschaftlicher Minoritäten aufgebaut denkt. Manches davon 
ist hier und da bereits verwirklicht worden; namentlich finden sich in der 
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Deutschen Reichsverfassung Bestimmungen in der vom Verfasser empfohlenen 
Richtung. Sein Verdienst ist aber, alles das in ein System gebracht und als 
eine Aufgabe des Staats hingestellt zu haben zur Annäherung an die soziale 
Gerechtigkeit, die ohne Zweifel durch die starre Durchführung des demokrati­
schen Prinzips, wonach immer nur die nach Kopfzahl auf Grund des allgemeinen 
und gleichen Stimmrechts hervorgegangene Mehrheit die entscheidende Macht 
hat, starke Einbusse erleidet. Der Verfasser ist sich dessen wohl bewusst, dass 
die Durchführung seiner Ideen in grösserem Masstabe die wirtschaftliche Gesetz­
gebung wesentlich erschweren würde, weist aber mit Recht darauf hin, dass 
eine solche Erschwerung kein Nachteil wäre, weil die Möglichkeit Gesetze häufig 
und ohne grössere Schwierigkeiten zu verändern zu Rechtsunsicherheit führt, 
unter der nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das Ansehen von Gesetz und 
R e c h t  l e i d e n .  R .  v .  F r e y m a n n  

Leske-Loewenfeld. 
Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr. 

Band I. 

Der Zivilprozess in den europäischen Staaten und ihren Kolonien. 
1. und 2. Lieferungen. 

Das Standartwerk „Leske-Loewenfeld-Rechtsverfolgung im internationalen 
Verkehr" und seine nicht hoch genug einzuschätzenden Vorzüge sind zu 
bekannt, als dass jemandem mit einem Werturteile über die 1930 und 1931 
erschienene neue Bearbeitung der beiden ersten Bände, die das Zivilprozess­
recht der europäischen Staaten und ihrer Kolonien behandeln, gedient wäre. 
Es sei hier nur erwähnt, dass diese neue Bearbeitung tatsächlich eine 
durch die grundlegende Umgestaltung des politischen Gesichts Europas seit 
dem Weltkriege, die neuen Rechtsgedanken, die sich seither durchgesetzt 
haben, und die veränderte Weltwirtschaft mit ihrem gesteigerten Rechtsver­
kehr veranlasste völlige Neuschöpfung darstellt, deren Ziel entsprechend dem 
Grundgedanken des ganzen Werkes ein überwiegend praktisches ist: einem 
in einem fremden Lande Recht Suchenden Einblick in dessen Einrichtungen 
für die Rechtsverfolgung zu gewähren und die Kenntnis der Voraussetzungen 
für den Gebrauch dieser Einrichtungen zu vermitteln. Es sind bisher zwei 
Lieferungen der neuen Folge erschienen; die erste enthält: Deutschland, 
Oesterreich, die Schweiz, die Tschechoslowakei, Ungarn, die Niederlande 
und Danzig. Die zweite — die Union der Sowjetrepubliken (Russland), 
die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, das Memelgebiet, die 
skandinavischen Länder, Dänemark, Island, Norwegen, Schweden und Finn­
land und die Balkanstaaten Rumänien, Türkei, Bulgarien und Jugoslavien. 
Die dritte Lieferung, welche die übrigen europäischen Länder und ihre aus­
wärtigen Besitzungen umfassen wird, soll noch in diesem Halbjahr erscheinen. 

Am ausführlichsten wird Deutschland behandelt. Der betreffende Ab­
schnitt der ersten Lieferung, der ganz speziell das internationale Zivilprozess­
recht zum Gegenstand hat (Verf. Berthold Lehmann u. Dr. George Krauss) 
gibt auf 150 Seiten mit seinen unzähligen Gesetzeszitaten, Judikatur- und 
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Literaturangaben eine so vollständige Darstellung der Materie, dass sie einem 
Handbuch gleichkommt und für den auswärtigen Leser einen vollkommen 
ausreichenden Wegweiser darstellt, der ihn befähigt ohne Zuhilfenahme von 
anderen Schriften sich in allen ihn interessierenden Rechtsfragen zurechtzu­
finden. 

Das in Estland, Lettland und Litauen geltende Prozessrecht ist in der 
Weise zum Ausdruck gebracht, dass zuerst die gemeinsamen, in diesen 
Ländern aus der russischen Zivilprozessordnung übernommenen Bestimmungen 
gegeben werden (Verf. Boris Gerschun, fr. Rechtsanwalt aus St. Petersburg, 
z. Zt. Berlin), worauf dann, bei Eingliederung in dasselbe System der Dar­
stellung, die besonderen zivilprozessualen Vorschriften für jedes dieser drei 
Länder folgen, durch welche nach deren Staatswerdung Aenderungen in das 
russische Prozessrecht hineingebracht wurden (Verf.: für Estland Rechtsan­
walt Gert Koch — Reval, für Lettland Rechtsanwalt Bernhard Berent — Riga 
und für Litauen — Rechtsanwalt Jacob Robinson — Kaunas). 

R .  v .  F r e y m a n n .  

Civilprocesa nolikums, 1932. g. izdevums, ar Latvijas Senata 
Civila Kasacijas Departamenta paskaidrojumiem. 

Sastädljusi: Senators F. Konradi un Rigas Apgabaltiesas loceklis A.Walter. 

§§ 854—1779. Izdevnieclba „Jurists". 

Von dieser Ausgabe, über die im letzten Heft unserer Zeitschrift (S. 123) 
berichtet wurde, ist nunmehr die zweite, die ganze Arbeit abschliessende 
Lieferung erschienen, welche die Art. 854—1779 der ZPO (Ausg. v. J. 1932) 
nebst Beilagen umfasst. Beigeschlossen ist, ausser dem Inhaltsverzeichnis 
und dem „vergleichenden Verzeichnis" (dem Numerationsverzeichnis) der 
offiziellen Ausgabe 1932 der ZPO, ein alphabetisches Sachregister, das 
75 Seiten umfasst. 

Bücher- und Zeitsehriftenschau. 
Zusammengestellt von Senator F. Conradi. 

Zeitschriften, 

Juristische Wochenschrift. 
1931 Nr. 40. F. Oetker, Zur Herbsttagung der Deutschen strafrechtl. Ge­

sellschaft. — F. Härtung, Das Gnadenrecht in der Kriegs- und Nach­
kriegszeit. — J. Cahn, Die Rechtsprechung des Reichsgerichts über 
Untreue des Bevollmächtigten. 

1931 Nr. 41. Die Notverordnung vom 6. Oktober 1931. 
1931 Nr. 42. Dr. Schiegelberger u. a., Aktienrecht. 
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1931 Nr. 43/44. E. Brodmann u. E. Hagelberg, Fehlerhafte Sach­
gründung und ihre Heilung. — M. Hachenberg u. H. Pinner, Ka­
pitalherabsetzung in erleichterter Form. — H. Neufeld, Der Erwerb 
eigener Aktien. — K. Arndt, Die „Provision-Doktrin" — ein Ersatz 
f ü r  d i e  S i c h e r u n g s a b t r e t u n g  v o n  F o r d e r u n g e n .  —  W .  L u e t g e b r u n e ,  
Die Strafbestände des Depotgesetzes usw. — Nothmann, Aktien-
strafrecht und Notverordnung. — R. Held, Notverordnung — Rechts­
pflege — Anwaltschaft. 

1931 Nr. 45. Gerhard u. a., Gesetz über die Beaufsichtigung der Privat-
versicherungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6. Juni 1931. — 
W. Mose hei, Erstprämie und Folgeprämie. 

1931 Nr. 46. C. Neukirch u. Dr. Erdsiek, Pfund = Pfund? 
1931 Nr. 49/50. R. Held u. a., Der Entwurf einer Zivilprozessordnung. — 

K. Thalheim, Die Einkommenslage der deutschen Rechtsanwälte. — 
M. Pagenstecher, Einrede der Rechtskraft und Ausschlusswirkung 
des § 616 ZPO im Eheanfechtungsprozess. 

1931 Nr. 52. H. Pünder u. a., Vierte Verordnung des Reichspräsidenten 
zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des 
inneren Friedens. Vom 8. Dez. 1931. — Dr. Bloch, Der Sturz aus­
ländischer Währungen. 

1932 Nr. 2. M. Friedländer, Fachanwaltschaft. — Dr. Levin, Über die 
Lokalisierung der Rechtsanwaltschaft (Zum Entwurf einer ZPO). 

1932 Nr. 3. R. Held, Die Zwangsvollstreckung (Zum Entwurf einer ZPO). 
—  H .  C o h n ,  R ü c k t r i t t s r e c h t  u n d  V e r g l e i c h s v e r f a h r e n .  —  H .  C a h n ,  
Die Streitfragen der Praxis des Vergleichsverfahrens. 

1932 Nr. 6. M. Grünhut, Grenzen strafbarer Täterschaft und Teilnahme. 
—  F .  H a y m a n n ,  E r s a t z a n s p r ü c h e  b e i  V e r f o l g u n g  v o n  V e r b r e c h e r n .  

1932 Nr. 7. K. Schäfer, Das preussische Polizeiverwaltungsgesetz vom 
1. Juni 1931. — Dr. Riewald, Der rechtliche Inhalt der öffentlichen 
Grundstückslast. 

1932 Nr. 8. W. Kiesselbach, Die amerikanische Justiz. — K. N. L1 e w e llyn, 
Die deutsche Justiz. 

1932 Nr. 9. G. Prölss, Der Entwurf einer ZPO. 
1932 Nr. 10. M. Hachenburg u. J. Lehmann, Bilanzen und Bilanz­

prüfung. — O. Netter, Grenzen der aktienrechtlichen Offenbarungs­
pflicht. — H. N e u f e 1 d, Bilanzierungserleichterungen. Durchführung 
der erleichterten Kapitalherabsetzung. — Dr. W e i s b a r t, Der Begriff 
der Ausverkäufe. 

1932 Nr. 11. A. Brandt, Weltkraftfahrrecht. 

1932 Nr. 12. S. v. d. Trenck, Goethe und das Recht. — J. Fuchs, 
Goethe als Rechtsanwalt. — Dr. M a 11 h e s, Goethe als Jurist. — 
D r .  W i e r u s z o w s k i ,  G o e t h e  u n d  d i e  T o d e s s t r a f e  —  H .  S c  h a c k ,  
Der Schutz gegen Rundfunkstörungen. 

1932 Nr. 13. Dr. Bell, Verschärfung des Ehrenschutzes und Sicherung der 
verantwortungsbewussten Presse. — Dr. Wittland, Zur Umgestaltung 
des Dienststrafrechts in Preussen. 
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1932 Nr. 14. K. Bernard, Die Verordnungen über das Deutsche Kredit­
a b k o m m e n  v o n  1 9 3 2 .  —  H .  H a r t e n s t e i n .  E .  G u c k e n h e i m e r ,  
Devisenrecht. 

1932 Nr. 16/17. Selbsthilfe der Anwaltschaft (Forts.; Heine, Feucht-
wanger u. a.), — Wirtschaftsprüfer (Forts.; Gilbert, Güldtnagel). — 
M. Friedländer, Die Fiktionen als Hilfsmittel der Anwendung des 
Prozessrechts. — Dr. Woltereck. Dr. Pörtner, Der Entwurf einer 
ZPO (Forts.). — M. Friedländer, Die Vergütung der vorprozes­
sualen Tätigkeit des Rechtsanwalts. — K.Anraths, Die wissen­
schaftliche Tätigkeit im Dienste objektiver Zwecke und diejenige im 
Dienste subjektiver Interessen. 

1932 Nr. 18. E. Bumke, Vom Reichsgericht. — Dr. Reut he. Dr. Ferge, 
Der Entwurf einer ZPO (Forts.). — Dr. Kurlbaum, Das Revisions­
verfahren. 

1932 Nr. 19. V. Friese, Die Ermächtigung des Vergleichsrichters zur Kün­
digung von Lehrverträgen. — Dr. Rohlfing, Das Aussetzen im Ar­
beitsverhältnis. 

1932 Nr. 21. W. Kr am er, Die „wirtschaftliche Betrachtungsweise" in der 
Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs und des Reichsgerichts. — 
G. Graf Luxburg, Die Sicherung der Altersversorgung als Ver­
mögen und Einkommen des Versicherten. 

1932 Nr. 22. G. Crusen, Das Problem der Richterwahl. 
1932 Nr. 23. H. Neufeld, Aktieneinziehung und Börsenzulassung — 

M. Hachenburg, Die Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine 
GmbH. — H. Schachian, Das Wirtschaftsrecht und sein Normen­
kreis. — K. Thierse h, Die Devisengesetzgebung des Auslandes. 

1932 Nr. 24. Bondy, Fragen der Strafzumessung bei jungen Rechts­
brechern. — F. Härtung, Die Rechtsnatur des Gnadenrechts. 

1932 Nr. 25/26. Best, Verwirkung? — E. Reimer, Der Konkurs des 
Patent-, Warenzeichen- und Wettbewerbsverletzers. 

1932 Nr. 27. Die Notverordnungen vom 14. Juni 1932. 
1932 Nr. 28. K. Landsberg, Die Kraftfahrzeugsverkehrsordnung vom 

10. Mai 1932. — A. Brandt, Das neue Vorfahrtsrecht. 
1932 Nr. 30. W. Kiesselbach, Rechtsvertretung und Anwaltschaft. — 

Levin, Vom Unfug des Sparens. — K. Anraths, Die wissenschaft­
liche Tätigkeit im Dienste objektiver Interessen und diejenige im Dienste 
subjektiver Interessen (Forts.). — K. Meyer, Die Justizreform in 
Bayern und die Anwaltschaft. 

1932 Nr. 34/35. A. Petersen, Versicherung und Rechtsprechung. — 
F. Haymann, Haftung des Versicherers für schuldhaft verzögerte Er­
ledigung von Versicherungsanträgen. 

1932 Nr. 36. A. Pinn er, Zur Reform des Aktienrechts. Aufsichtsratsfragen. 
— A. Nussbaum, Garantien aktienrechtlicher Publizität. 

1932 Nr. 37. R. Lehmann, Internationele Zusammenarbeit im Strafrecht.— 
E.Schmidt, Die Klage auf Widerruf. — Roch er, Das Postgeheimnis 
und seine Wirkung im Verfahren der Zivil- und Strafprozessordnung. 
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1932 Nr. 38. V. Zwehl, Änderungen des italienischen Privatrechts nach 
dem Kriege. — W. Fried mann.. Einiges über Zwangsvollstreckung, 
einstweilige Verfügung und Arrest im englischen Recht. 

1932 Nr. 39. Selbsthilfe! (Forts.). — Horch, Klagen und Zwangsvoll­
streckungen gegen den Fiskus in dem Reich und in den deutschen Ländern. 

1932 Nr. 40/41. Recht der Notverordnungen. 
1932 Nr. 42. F. Oetker, Deutsche strafrechtliche Gesellschaft. — G. Rad­

bruch, Der Erziehungsgedanke im Strafwesen. — Wachinger, Zur 
Frage der Erzwingbarkeit der Blutentnahme für die Blutgruppen­
bestimmung. 

1932 Nr. 43. Das Recht der Notverordnungen. 
1932 Nr 44. Riewald, Vollstreckungstitel und Leistungsgebot, im Ver­

waltungszwangsverfahren. 

Deutsche Juristen-Zeitung. 
1931 Nr. 17/18. Nöldeke, Dem 36. Deutschen Juristentage in Lübeck. — 

Die Fragen des 36. Deutschen Juristentages. 
1931 Nr. 19. Wunderlich, Der 36. Deutsche Juristentag in Lübeck. — 

Baumbach, Der Entwurf einer Zivilprozessordnung. I. 
1931 Nr. 21. Blomeyer, Gerland u. Zeiler, Entwurf eines Gesetzes 

zur Förderung der Rechtssicherheit. — Seel, Beamtennotrecht. 
1931 Nr. 22. Kaufmann u. Zahn, 50 Jahre deutscher Sozialversicherung. 

Abraham, Zins und Recht. 
1931 Nr. 23. Baumbach, Der Entwurf einer Zivilprozessordnung. II. — 

Oertmann, Die Rechtsprechung des Reichsgerichts in Zivilsachen. 
— Richter, Doppelverdiener — österreichischer Gesetzentwurf. 

1931 Nr. 24. Triepel, Der Eingriff in wohlerworbene Beamtenrechte. — 
Brandis, Teilweise Nichtigkeit von Rechtsnormen. — Bonn, Wirt­
schaftsgestaltung und Hochschulziele. — Schoen, Ein Kubanischer 
Strafrechtentwurf. — Bunge, Vereinfachung liegt in der Verkürzung. 

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht. 
96. Bd. 4. Heft. F. Haussmann, Holdinggesellschaften, Investmenttrusts 

und verwandte Gebilde. 
97. Bd. 1. Heft. F. Haussmann, Holdinggesellschaften, Investmenttrusts 

und verwandte Gebilde (Schluss).- — Senckpiehl, Zwischenspediteur 
und Unterspediteur. — E. Heymann u. A. Bergmann, Zur Rechts­
stellung der Vertreter öffentlicher Verbände in gemischt-wirtschaftlichen 
Unternehmungen. 

97. Bd. 2./3. Heft. R. Callmann, Der Unternehmensbegriff im gewerb­
lichen Rechtsschutz. — K. Goldmann, Wirtschaftsrechtliche Grund­
lagen eines Ausgleichsverfahrens und die Neugestaltung der Vergleichs­
ordnung. — E. Schmey, Voting trusts. — B. Hepner, Das franzö­
sische Aktienrecht und seine Reformprobleme. — I n h u Isen, Englische 
Gesetze (1929/1930). 
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97. Bd. 4. Heft. G. Frommhold, Die rechtliche Natur des Rembours­
geschäfts. — R. Alexander, Der Differenzeinwand im Warentermin-
handel. — Berthold, Ein Preisgaberecht bei Nebenleistungsgesell­
schaften. 

98. Bd. 1./2. Heft. B. Hepner, Das französische Aktienrecht und seine 
Reformprobleme. — G. Boehmer, Ein Rechtsgutachten, abgeschlossen 
I. 4. 1931. — K. Spiliopoulos, Rechtsfragen des Chartervertrags, 
rechtsvergleichend dargestellt. — O. v. Büch ler, Bankanweisung und 
Check in der russisch-litauschen Gerichtspraxis. 

Zeitschrift für Ostrecht. 
1931 Nr. 8/9. Starzewski, Artikel 126 der poln. Verfassung und das 

Oberste Verwaltungsgericht. — Landkof, Neue Aufgaben und Wege 
der Sovetkreditreform. — Bukowsky, Die Fortentwicklung des russ. 
Zivilprozessrechts in Lettland. — Prochazka, Vom Standpunkte des 
tschechoslowakischen Obersten Gerichtes zur Überstundenentloh­
nung. 

1931 Nr. 10. Cerepachin, Der Schleppvertrag im See- und Binnenschiff­
fahrtsrecht der Sovetunion. — Gor sie, Der zivilprozessuale Einschlag 
im jugoslawischen neuen allgem. Verwaltungsverfahren. — Laday, Die 
Reform des Zwangsvergleichsgesetzes in Rumänien. — Loeber, Zu­
sammenstellung der seerechtlichen Gesetzgebung Lettlands. 

1931 Nr. 11. Kumaniecki, Stand der Vereinheitlichung des Verwaltungs­
rechts in Polen. — Kaunschansky, Übersicht über den heutigen 
Rechtszustand in Rumänien. 

1931 Nr. 12. Karadze-Iskrow, Die öffentlichen Sachen nach Sovetrecht. 
—  S c h u s t e r ,  D a s  u n g a r i s c h e  K a r t e l l g e s e t z  

1932 Nr. 1. Hesse, Die Aufwertung im Memelgebiet. 
1932 Nr. 2. Nemirovsky. Das neue Strafgesetzbuch der RSFRS. — 

Pore scu, Ein Überblick über die Schutzmarkengesetzgebung Ru­
mäniens. 

1932 Nr. 3. Grödinger, Das wirtschaftliche Verwaltungsrecht — eine neue 
Disziplin im Recht der Sovetunion. — Tomcsanyi, Ungarns konsti­
tutionelle Entwicklung und gegenwärtige staatsrechtliche Lage. — 
Epstein, Die Stellung der nationalen Minderheiten im innerstaat­
lichen Recht der Tschechoslowakei. — Das tschechoslowakische Post­
sparkassengesetz. 

1932 Nr. 4. Grodsinsky, Das Rechtsmittelverfahren im Sovet-Strafprozess. 
—  D a n c k e l m a n n ,  D i e  r e c h t l i c h e  T r a g w e i t e  d e s  i n  d e m  d e u t s c h ­
polnischen Liquidationsabkommen erklärten Forderungsverzichts. — 
Estland, Gesetz über die Wohnungsaktiengesellschaften. 

1932 Nr. 5. Kerschagl, Die Devisengesetzgebung und Devisenbewirt­
schaftung in Südosteuropa. — Barasch, Das Handelsregister im 
rumänischen Handelsrecht. — Hawlitzky, Fragen des internationalen 
Privatrechts bei der Ehescheidung poln. Staatsangehöriger wegen bös­
licher Verlassung. — Saarmann, Die Strafrechtsreform in Estland. 
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1932 Nr. 6. Fenichel, Das polnische internationale Prozessrecht nach der 
neuen ZPO. — Dolenc, Die neuesten Änderungen in den strafrecht­
lichen Gesetzen Jugoslaviens. — Cerepachin, Die Haftung des 
Frachtführers für Verlust und Beschädigung nach dem Binnenschiff-
fahrts- und Eisenbahnrecht der UdSSR. — Lettland, Gesetz betr. 
A d m i n i s t r a t i o n  i n  E r w e r b s u n t e r n e h m u n g e n ,  ü b e r s ,  v o n  B o c h m a n n .  

1932 Nr. 7. Sagadin, Der gegenwärtige Stand der Rechtsajisgleichung auf 
d e m  G e b i e t e  d e r  ö f f e n t l i c h e n  V e r w a l t u n g  i n  J u g o s l a v i e n .  —  W o l t e r ,  
Die Novelle zur polnischen Strafprozessordnung. 

1932 Nr. 8/9. Warschauer, Grundsätzliche Bemerkungen zu dem Urteil 
des Haager ständ. Internat. Gerichtshofes vom 26. 4. 1928 im ober-
schlesischen Schulstreit. — V. Fridstein, Der Einfluss der litauischen 
V e r f a s s u n g  a u f  d i e  ü b e r n o m m e n e  r u s s i s c h e  G e s e t z g e b u n g .  —  E .  N e -
mirovsky, Fragen des subjektiven Verbrechenstaatbestandes in der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung der Sovet-Union. — Sovetunion: 
R e g l e m e n t  b e t r .  K o m i s s i o n e n  f ü r  N i c h t v o l l j ä h r i g e .  —  T s c h e c h o ­
slowakei: Tabelle der von der tschechoslow. Republik bis zum 
23. 3. 1932 abgeschlossenen Staatsverträge. 

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 
51. Bd. 5. Heft. H. Gerland, Die notwendigen Garantien einer einheit­

l i c h e n  R e c h t s e n t w i c k l u n g  i m  R e i c h  u n d  i n  O e s t e r r e i c h .  —  G .  V o c k e ,  
P r o b l e m r e s t e  d e r  U n t e r l a s s u n g s k a u s a l i t ä t  u n d  i h r e  L ö s u n g .  —  H . W e l z e l ,  
Kausalität und Handlung. — E. Bern dt, Untersuchungsrichter oder 
Staatsanwalt? — W. Lisser, Die prozessuale Behandlung des Wahr­
heitsbeweises. — C. Leonhardt, Das erdichtete Erlebnis in der eidlichen 
Zeugenaussage usw. — K. Doerner, Politik und Strafrecht im Ausland. 

51. Bd. 6. Heft. H. Drost, Fragen der Strafrechtspolitik auf dem 36. 
Deutschen Juristentag. — E. Mezger, Strafzumessung im Entwurf.— 
W .  H e r t z ,  H e r a u f s e t z u n g  d e r  S t r a f m ü n d i g k e i t s g r e n z e ? — F .  H ä r t u n g ,  
Das Jugendgerichtsgesetz im Entwurf eines Einführungsgesetzes zum 
Allgem, Deutschen Strafgesetzbuch und zum Strafvollzugsgesetz. — 
H. Henkel, Strafrecht und Religionsschutz. — K. Schäfer, Die 
polizeiliche Strafverfügung nach dem neuen preussischen Polizeiver­
waltungsgesetz. — G. Auer, Neues ungarisches Strafrecht. 

52. Bd. 1. Heft. G. Battaglini, Die Garantien des Beschuldigten bei 
Verhängung von sichernden Massnahmen im italienischen Recht. — 
H. Eiserhardt, Das „gemeinschädliche" Verhalten. — Bibliographie 
des Bewahrungsproblems. — R. Skorpil, Zentralisation und Dezen­
tralisation im Österreich. Jugendgerichtswesen. — K. Si ege rt, Notstand 
und Putativnotstand in der Strafrechtsreform. — Gut jähr, Kein Recht 
der Polizei auf angemessenen Platz bei Überwachung von öffentlichen 
Versammlungen. — Valkema-Blouw, Kriminalpolitik in Holland. 

52. Bd. 2./3. Heft. v. Ge mm in gen, Kriminalpolitischer Schulenstreit und 
Versuchsbestrafung. — L. Ehrlich, Die neuere Rechtsprechung zur 
Untreue des Bevollmächtigten.— E. Schwinge, Identität der Tat im 
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Sinne der Strafprozessordnung. — K. Schäfer, Die Handhabung der 
bedingten Strafaussetzung in Preussen. — W. Mittermaier, Die straf­
r e c h t l i c h e  G e s e t z g e b u n g  Ö s t e r r e i c h s  v o n  1 9 2 9 — 1 9 3 1 .  —  K .  D o e r n e r ,  
Das Strafrecht der Tschechoslowakischen Republik. 

52. Bd. 4. Heft. E. Kohlrausch, Sterilisation und Strafrecht. — R. Fetscher, 
Die Sterilisierung aus eugenischen Gründen. —W. Gruhle, Schwach­
sinn, Verbrechen und Sterilisation. — H. Luxenburger, Zur Frage 
der Schwangerschaftsunterbrechung und Sterilisierung aus psychiatrisch-
eugenischer Indikation. — M. Waithard u. P. Burkhard, Die so­
matischen Folge- und Begleiterscheinungen der Schwangerschafts­
unterbrechung, insbesondere auch bei gleichzeitiger Sterilisation. — 
F .  K i r s t e i n ,  S o w j e t r u s s i s c h e  E r f a h r u n g e n  ü b e r  l e g e  a r t i s  a u s g e ­
führte Schwangerschaftsunterbrechungen.— J. Blas balg, Ausländische 
und deutsche Gesetze und Gesetzentwürle über Unfruchtbarmachung. 
—  E .  M e z g e r ,  M i t t e l b a r e  T ä t e r s c h a f t  u n d  r e c h s w i d r i g e s  H a n d e l n .  

Tieslietu Ministrijas Vestnesis. 
1931 Nr. 1./2. K. Dislers, Balsstiesigais pilsonis, veletäjs un veletäjä legi-

timesana. — P. Lejips, Sodisana un sodi etikas gaismä. 2. un 3. nod. 
—  K .  V i k m a n i s ,  P i e z l m e s  p i e  l i k u m p r o j e k t a  p a r  a d m i n i s t r a t i v ä m  p a -
velem. — V. B u k o v s k i s, Latvijas mantojumu tieslbu projekts. 

1931 Nr. 3./4. V. Sinaiskis, Ipasuma tieslbu robezas un ierobezojumi 
sakarä ar ipasuma tiesibu jedzienu. — V. Bukovskis, Latvijas manto­
jumu tiesibu projekts (turp.). — A. Sväbe, Livonijas senäkäs bruijnieku 
tiesibas (turp.). — Z. Levenbergs, Nodziedzigie nodarljumi pec ires 
likuma. — P. Lejips, Sodisana un sodi etikas gaismä. 4., 5. un 6. nod. 

1931 Nr. 5. K. Dislers, Tautas pasnoteiksanäs princips tiesiskas valsts pa-
matojumä. — F. Cielens, Vai Saeima arvvienkärsu likumu var iero-
bezot savas likumdosanas tiesibas? — C. Sillings, Nacionalais vai 
teritorialais princips. — A. Kruglevskis, Prof. L. Petrazickis f. — 
Tiesu prakse. 1931. g. 21. febr. tiesnesu sanäksme izlemti jautäjumi. 

1 9 3 1  N r .  6 . / 7 .  K .  D i s l e r s ,  B a i s o s a n a s  t i e s i b a  u n  p i e n ä k u m s .  —  A .  Bo­
rna nis, Qimenes tiesibas. — K. Caksvte, Nomaksas pirkums Latvijä 
un ärzemes. — A. Loebers, 1931. g. Zenevas konferences oträ sesijä 
piepemtä uniformä ceku likuma piemerosana Latvijä. 

1931 Nr. 8./9. K. Valters, Pilsetuvun lauku pasvaldlbu pilnvarojumi lietu 
vesanai tiesu iestädes. — K. Cakste, Nomaksas pirkums Latvijä un 
ärzemes (turp.). — A. Loebers, Jautäjumä par apdrosinäsanas tiesibu 
unifikaciju. — A. Sväbe, Livonijas senäkäs bruppieku tiesibas (turp.). 
—  V .  B u k o v s k i s ,  L a t v i j a s  m a n t o j u m u  t i e s i b u  p r o j e k t s  ( t u r p . ) .  —  
G .  R u b i n s t e i n s ,  Z v e r i n ä t u  a d v o k a t u  s t ä v o k l i s  L a t v i j ä .  

1931 Nr. 10. J- Grinbergs, Konosamenta paveidi un vidustipi starp tiem. 
—  T .  U d r i s ,  L a t v i j a s  p r o k u r a t u r a s  r e o r g a n i z a c i j a s  p r o b l e m a .  —  
V. Bukovskis, Latvijas mantojuma treslbu projekts (turp.).—V. Neu-
manis, Saraksts par Latv. Republ. laikä no 1. I. 1920 Ildz 31. XII. 1930 
noslegtiem un oficiali publicetiem valsts ligumiem sistematiskä kärtibä. 
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1931 Nr. 11./12. A. Sväbe, Livonijas senäkäs bruppieku tiesibas (beigas). 
—  V .  B u k o v s k i s ,  L a t v i j a s  m a n t o j u m a  t i e s l b u  p r o j e k t s  ( b e i g a s ) .  —  
N. Vinzarajs, Jautäjumä par transmisiju vietejo civillikumu kopojumä. 
—  T .  U d r i s ,  L a t v i j a s  p r o k u r a t u r a s  r e o r g a n i z a c i j a s  p r o b l e m a  ( t u r p . ) —  
D. Eljasevs, Tiesäsanas izdevumi prasibäs par darba algu. — 
D. E1 j a s e vs, Piezlme pie jaunäkiem pärgroz. un papild.civilprocesa likumos. 

1932 Nr. 1./2. Li kums par gimenes tiesibäm. Projekts. — Li kums par 
mantosanas tiesibäm. Projekts. — Nepilngadigo tiesäsanas reformas 
materiali. — V. Neumanis, Saraksts par Latvijas Republ. . . . valsts 
llg. sistem. kärtlbä (turp.). 

1932 Nr. 3-/4. M. Lazersons, Hugo Grocijs kä dabisko un starptautisko 
tieslbu teoreti^is, — T. Udris, Latvijas prokuraturas reorganizacijas 
problema (turp.). — V. Neumanis, Saraksts par Latv. Republ. . . . 
valsts llg. sistem. kärtlbä (beigas). — Nepilngadigo tiesäsanas reformas 
materiali. — Senata civ. kas. dep. spried. (1927). — Senata adm. 
Dep. spried. (1927). 

1932 Nr. 5.16. L. Sulcs, Velesanas pienäkums Cechoslovakijas satversmes 
tiesibäs. — T. Udris, Latvijas prokuraturas reorganizacijas problema 
(beigas). — Nepilngadigo tiesäsanas reformas materiali (beigas). — 
G. Rubinsteins, Ar kädu zimognodevu apmaksäjami izllgumi? — 
Senata civ. kas. Dep. spried. (1927).— Senata adm. Dep. spried. (1927). 

1932 Nr. 7./8. K. Ducmanis, Likumdosanas elementi un likumu sagatavo-
sana dazäs ärvalstls. — A. Rüsis, Starptautiskäs juridiskäs palidzibas 
instituta unifikacija Latvijas, Lietuvas un Igaunijas starptautiskä sa-
tiksme. — N. Vinzaräjs, Gadljuma loma savstarpe jos (sinallagmatiskos) 
ligumos. — J. Lauva, „Ieraduma tiesibas" vai „parasu tiesibas". — 
A. Sväbe, Piezlme pie J. Lauvas kga raksta. 

1932 Nr. 7./9. V. Bu kovsk i s, Mantojuma prasiba vai testamentu apstrldosu 
prasibu iesniegsanas termipi. — J. Grinbergs, Pirmais starptautis-
k a i s  t i e s l b u  s a l l d z i n ä s a n a s  k o n g r e s s .  —  V .  S i n a i s k i s :  A r v e d s  S v ä b e ,  
Livonijas senäkäs brupijieku tiesibas; teksta un avotu kritika. 

Jurists. 
1931 Nr. 6./7. V. Sinaiskis, Juridiskä folklora. — A. Loebers, Franka-

türa pec L. c. 1. 4265. p. — K. Vikmanis, Tiesnesu organizäcijas 
ä r v a l s t l s .  —  P .  J a k o b i ,  D i s c i p l i o ä r s o d u  l i k u m s  ( t u r p . ) .  —  N .  V a l t e r s ,  
Latvijas juristu kongress. 

1931 Nr. 8./9. J. Kemanis, Jauno advokätu stäzu pienäkumi. — L. Rubin­
s t e i n s ,  P i e s p r i e s t a s  s u m m a s  n o m a k s a  v a i r a k o s  t e r m i p o s .  — V .  D a n e n ­
bergs, Noteikumi par akciju sabiedribäm. —V. Sinaiskis, Juridiskä 
folklora (beigas). — P. Jakobi, Disciplinarsodu likums (turp.) 

1932 Nr. 1. V. Sinaiskis, Pirmais juristu kongress. — O. Jurkovska, 
I. Latvijas juristu kongress. — A. Strausmanis, Vai Latvijas kole-
giälä tiesa, kä pirmä instance visäs nekriminälä rakstura lietäs, bütu 
atstäjama.— H. Hi lim ans, Vai vajaga ievest sodu likumä vazas, kä 
soda veidu. — Disciplinarsodu lik. (turp.). 
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1932 Nr. 2. V. Sinais kis, Vai vajag juristiem aizvert durvis ?— J. Smidts, 

Advokatüra Skandinävijas valstls. — M. Eljasovs, Käpec atcejams 

kr. pr. lik. 605 (557.) p. paredzetais termips liecinieku uzdosanai? — 

P. Jakobi, Disciplinarsodu likums. — K. Vikmanis, Civilprocessa 

lik. 186. (136.) p. grozijumi tiesu prakse. 

1932 Nr. 3. V. Sinaiskis, Civillikumu revizija vvai Latvijas civilkodekss. 

K. Lübbe, Maksäjumu pagarinäsana. — J. Smidts, Belgijas advo­

k a t ü r a .  —  V .  S i n a i s k i s ,  T i e s i b a  u z  l a u l i b u .  —  J .  G r i n b e r g s ,  

J a u t ä j u m ä  p a r  g r ä m a t v e d l b a s  t i e s i b a s  i z v e i d o s a n o s .  —  G .  J a k o b i ,  

Disciplinarsodu likums (beigas). 

1932 Nr. 4./5. N. Ripke, Attaisnoto apsüdzeto procents Latvijä. — 

K. v Vik m a n i s, Likumprojekts par administrativam pavelem. — 

J. Smidts, „Projekts" Nr. 2. — M. Krons, Kä reälizejamas aiztüre-

sanas tiesibas parädniekam pretojoties. — N. Vinzaräjs, Vai pär-

jaunojuma institüts paturams modernäs civiltiesibäs.— A. Rüsis, Savu 

pilsopu neizdosanas problema. 

3aKOHi> h 

Ks 3 (23). O. Tpy3eH6epn), Hstj AHeBHHKa lopHCTa. — C. ToreAb, 

CoBpeMeHHan nocTaHOBKa Mkpt» 6opb6bi ct> npeeTynHoeTbK). — C. Bt-

A f l j j K H  H T » ,  F I p o 6 A e M b i  c y ^ a  ( c y ^ T j  h  n a p A a M e H T b )  ( O K O H M . ) .  —  A .  A a 3 a -

p  e  H  K  o ,  P y c c K i ß  n p o e K T b  1 9 1 7 .  r .  o  c y A e Ö H o f i  C A y a t ö k .  —  B . K a y H e A b -

COHT), Euje o npaBOBONTb noAOiKeHiH 3arpaHH4H. HMyiij. pyccKHXi) aKij. 

npe^npinTiö, HayioHaAH3HpoB. COBCTCK. AenpeTaMH. — F". CMHPHOBT>, 

Cßoeo6pa3HbiH qepTbi Mexo-CAOßayKaro YroAOBHaro YAOHieHifl 1926. r. 

— 3aKOHonpoeKTb o CY^T NPHCAAIHBIX'B 3ACBAATEAEII B AaTßiw. 

<NS 4 (24). FI. HKOÖH, HEOTAOJKHAA PECPOPMA NPEAßAPHTEABHARO CAIACTßIA. 
A. A a 3 a p e H K O ,  Kt d  Bonpocy o  B B e a e H i H  3 a u j H T b i  H a  npeaßapHTeAb-

HOMTJ CA^ACTBIH BT) PoCCl'H. A. T OAB4EHBEÖ3EP'B, „HPE3BBIMAÖHBIE" 
yKa3bi R epMaHCKaro FIpaBHTeAbCTBa. —  I \  C M H P H O B T J ,  Euje no n0B04y 

npoeKTa Mexo-CAOBayKaro YroAOBHaro YAOJKemH 1926. r. 

JVb 5 (25). C. T H M a u i e B b ,  S ß O A i o y i f l  C o ß t T C K a r o  Y r o A O B H a r o  n p a B a .  —  
M .  B H U I H H K T ) ,  F I p O Ö A e M a  Y H p e 4 H T e A b H O f i  B A a C T H .  B .  B y K O B C K i f i ,  

OÖSOPTJ 3aKOHOAaTeAbHOH 4-feHTeAbHOCTH AaTBiw. — C. Tperyöoß'b, 
Cy4e6HO-THXHHqecKa« 9KcnepTH3a. — B. OpHAMTeßH-b, CoßtTCKoe 
npaßo. — A. roAaH-b, Bbicuiifi opraH-b aAßonaTCKaro caMoynpaBAeHia. 
H. XaCKHHT), Pe(J)OpMa M-fecTt» 3aKAK>HeHifi B*b FIpyCCiH. — ÜOHCHeHiH 
Kb 3aK0H0np. o cy4"t npnc. 3actAaTeAew Bb AaTBin. 

Ns 6 (26). C. THMameB-b, 9BOAiou,ia CoßtTCKaro npaBa (npo40AiK.) — 

M. BHUIHÄKT), FIpoßAeMa yqpe4HTeAbHOÖ BAacTH (npOAOA».) — 

B .  B y K O B C K i Ö ,  0 6 3 0 p - b  3 a K O H O 4 a T e A b H O 0  4 - f e H T e A b H O C T H  A a T B i w  

(np0A0AJK.). — C. Tperyöoß'b, Cy4e6HO-TexHHHecKaa 3KcnepTH3a 

(npoAOAÄ.). — FI. AeoHac-b, 3aK0H04aTeAbCTB0 B03p04HBineöcH AHTBW. 
— A. T o A a H TJ, Bbicmiw oprarnj aAßonaTCKaro caMoynpaßAeHin (OKOHH.) 
—  W .  X a C K H H T ) ,  P e c p o p M a  MTCTB 3aKAK)HeHifi BT> npyceiH (npOAOAÄ.). 

— FLOHCHEHIH KT> 3aK0H0np. o cy4"k npwc. 3act4. BT> AaTßiü. 
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ks 7 (27). C .  T H M a u i e B T ) ,  sboaio^h CoBi-rcKaro yr0A0BHar0 npaBa 

(OKOHH.) M. BHUIHHKTJ, FIpoßAeMa YHPEAHTEABHOTT BA3CTH (np04.) 

B .  B y K O B C K i f i ,  O Ö 3 0 p i J  3aKOHOAaTeAbHOÖ 4-feHTeAbHOCTH Aaißin 

(np040A*.). —  C .  T p e r y ö o ß ' b ,  C y A e Ö H O -TexHHHecKaa aKcnepTH3a 
(OKOHH.). — M. Aa3epcoHi>, TpaHctpopMaijiH Mipoßoro nyÖAHHHaro 

npaBa. — H. X a c K H H PetpopMa M^CTB 3aKAK)HeHifi BT> IlpycciH. — 

FIOHCH. KT> 3aK0H0np. o cy4"k npnc. 3aci4aTeAefi Bb AaTBiw (OKOHH.) 
n° 8 (28). M. Bh U I H H K T d ,  n p o ö a e m a  y h p e 4 h t e a b h 0 f i  BAaCTH (okohh.). — 

B. ByKOBCKifi, 0630p-b 3aK0H04aTeAbH0H 4-feaTeAbHOCTH AaTBiw 
(np040A}K.). — K. CaapMaHb, 3aK0H04aTeAbCTB0 ScTOHl'w B"b OÖAaCTH 

YroAOBHaro npaBa. — B. <T)pH4iHTewH,b, Kt> Bonpocy o cy4eÖHofi 
NPOB^pKt KOHCTHTyU,iOHHOCTH 3aKOHOBb. B. CHERHPEBT), Kb B0-
npocy o neHciw 6bmm. pyccKHMt» neHcioHepaMTj. — M. XaCKHHT), Pe-

(popMa M-fecTt» 3aKAK)HeHin Bb ripycciH (npo40AÄ.). 

N° 9 (29). B. ByKOBCKifi, 0630pT» 3aK0H04aTeAbH0H 4"feHTeAbHOCTH AaTBiw 

(np040AÄ.). — K. CaapMaH-b, 3aK0H04areAbCTB0 9cTOHiw Bb 06-
AACTH yr0A0BHar0 npaBa (npo40AJK.). — B. Ct>PW4UJTEFIH'bf Kb BO-
npOCV O CY4EÖHOFI npOB'tpK'b KOHCTHTyyiOHHOCTH 3aKOHOB"b (OKOHH.). — 
B. CHerHpeBT), K-b Bonpocy o neHciw öbiBmwM'b pyccKHMb neHcioHe-
paRlb (OKOHH.) — H. XaCKHHT», Pe(pOpMa NlfeCTb 3AKAIOHEHIH Bb 

IlpycciH (np040Aai.). — A. BHTHHTJ, Teopia H npaKTHKa AHKBH4AIJIH 
KyAanecTBa. — A. AeBiiiTefiH'b, 3aKOHb oötj a4MHHWCTpau,iflXb. 

JVs 10 (30). B. ByKOBCKifi, 0630pi> 3aK0H04aTeAbH0H 4-feHTeAbHOCTH AaTBiw 

(OKOHH.). — K. CaapMaHt), 3aK0H04aTeAbCTB0 3cTOHin BT> oÖAacTH 

yroAOBHaro npaBa (OKOHH.). — B. $pH4iUTeHH'b, CoB^TCKoe rocy-

4apcTBo w Me»4yHapo4Hoe npaBO. — H. X a c K w H T>, PecpopMa M^CTb 

3AKAK)neHi« BI> npycciw (OKOHH.). — A. BwTwwb, Teopia H npaKTHKa 
AHKBH4au,iH KyAanecTBa (OKOHH.). — FI. H., O 4onynjeHiw 3aujHTbi Kb 

ynacTiio Ha npe4BapHTeAbHOM ,b CA^CTßiw. 

Druckfehlerberichtigung. 
Im Heft 2 des laufenden Jahrganges, Seite 110, Zeile 2 von unten bis 

Seite 111, Zeile 1 von oben heisst es: 

„Der Anspruch auf Aufmachung der Dispache verjährt binnen 

2 Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der Dispache". 

Statt dessen soll es heissen: 

„Der Anspruch auf Aufmachung der Dispache verjährt binnen 

2 Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt des Eintreffens im Be­

s t i m m u n g s h a f e n ;  A n s p r ü c h e  a u s  d e r  D i s p a c h e  v e r j ä h r e n  

in 2 Jahren, gerechnet vom Zeitpunkte des Inkrafttretens 

der Dispache". 

Verantwortlicher Redakteur: vereid. Rechtsanwalt Senator R. v. Freymann 

Druck und Verlags-A.-G. Ernst Plates, Riga, kl. Münzstr. 18, bei der Petri-Kirche 
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ERSCHEINT VIERMAL JÄHRLICH 

REDAKTION: RAINIS-BOULEVARD 5, W. 3, RIGA 

6. JAHRGANG 1933 4. HEFT 

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, auf sämtliche 
Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift vorbehalten. 

Der Deutsche Einheitsstaat, 
Von Rechtsanwalt Dr. jur. Hans L a n g in Würzburg. 

Von den beiden Gleichschaltungsgesetzen erstreckte das erste, 
das „vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem 
Reich" vom 31. März 1933 (RGBl. 1933 I, 153) (GleichschG.) die Macht­
stellung der Reichsregierung und der hinter ihr stehenden Bewegung 
auf die Länder, während das „zweite Gesetz zur Gleichschaltung der 
Länder mit dem Reich" vom 7. April 1933 (RGBl. 1933 I, 173) in der 
Fassung der Gesetze vom 25. April und 26. Mai 1933 (RGBl. I, 225 u. 
293 (StatthG.) den Zweck hat, diese politische Gleichschaltung zu 
erhalten. Rechtsgrundlage der beiden Gesetze ist das Ermächtigungs­
gesetz vom 24. März 1933. Gestützt auf diese Grundlage beseitigen 
sie widersprechendes Reichsverfassungsrecht und auf Grund des 
Art. 13 RV. widersprechendes Landesverfassungsrecht. 

Neben das Gesetzgebungsrecht des Volkes, neben das der Volks­
vertretung (Landtag, Bürgerschaft), das zwar bestehen bleibt, aber 
nach dem Vorbild des Reiches in den Hintergrund treten muss, und 
neben das weiterbestehende, aber immerhin eingeschränkte Notver­
ordnungsrecht nach Art. 48 IV RV. bezw. den ergänzenden Vor­
schriften der meisten Landesverfassungen tritt ein selbständiges 
Gesetzgebungsrecht der Landesregierung (§§ 1 und 2 GleichschG.) 
Ein Vorläufer liegt in der Verordnung des Reichspräsidenten zur 
Sicherung der Haushalte von Ländern und Gemeinden vom 24. August 
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1931 vor, die die Landesregierungen ermächtigte, Massnahmen im 
Verordnungswege auch unter Abweichung vom Landesrecht zu treffen, 
die zum Ausgleich der Haushalte von Ländern und Gemeinden er­
forderlich waren. Die neue Gesetzgebungsermächtigung unter­
scheidet sich grundsätzlich von dieser und den früher üblichen 
Ermächtigungsgesetzen. Sie ist inhaltlich unbeschränkt, hat nur an 
der Landesverfassung eine gewisse Schranke. Die auf Grund der Er­
mächtigung erlassenen Normen sind keine Rechtsverordnungen, 
sondern Gesetze im formellen Sinn der bisherigen Staatsrechtslehre. 
Damit ist der Gesetzesbegriff des parlamentarischen Systems, der die 
Mitwirkung der Volksvertretung erforderte, erledigt und ein jahr-
zentelanger Streit der Staatsrechtslehre verschwunden. Die Be­
deutung dieser Erkenntnis, dass die von der Landesregierung be­
schlossenen Gesetze als formelle Gesetze im bisherigen Sinn zu 
werten sind, liegt vor allem darin, dass sie zur Ausfüllung jedes Ge­
setzesvorbehalts genügen. Ein Gesetz der Landesregierung kann 
alles regeln, was nach der in der RV. getroffenen Zuständigkeitsver­
teilung zwischen Reich und Ländern überhaupt Gegenstand der 
Landesgesetzgebung sein kann. Nach ausdrücklicher Bestimmung 
gilt dies auch für die Aufstellung des Haushaltsplans, die Kreditauf­
nahme und die Übernahme von Sicherheitsleistungen. Die Schranke 
der RV. und der Reichsgesetze ist gemäss Art. 13 RV. nicht über­
steigbar. Auf das Gesetzgebungsrecht der Landesregierung finden 
die Vorschriften der Länderverfassungen über den Gang der Gesetz­
gebung — beispielsweise Volksentscheid über ein von der Volksver­
tretung beschlossenes Gesetz — keine Anwendung, weil sich diese 
Vorschriften nur auf die in den Länderverfassungen geregelten Ge­
setzgebungswege beziehen. Da sich Landesregierung und Volksver­
tretung hinsichtlich ihres Gesetzgebungsrechts gleichberechtigt 
gegenüberstehen, fehlt jedem Organ eine Einwirkungsmöglichkeit 
auf die vom andern beschlossenen Gesetze. Bei der Einheitlichkeit 
des politischen Willens im heutigen Deutschland werden aus dieser 
Regelung, die unter dem alten System zu erheblichen Reibungen 
hätte führen können, keine Schwierigkeiten entstehen. 

Die von den Landesregierungen beschlossenen Gesetze können 
nur zur Neuordnung der Verwaltung einschliesslich der gemeindlichen 
Verwaltung und zur Neuregelung der Zuständigkeiten von den Landes­
verfassungen abweichen. Die Einrichtung der gesetzgebenden Körper­
schaften als solche dürfen sie nicht berühren. Diese Einschränkung 
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verliert ihre Bedeutung insoweit, als neugewählte Volksvertretungen 
durch verfassungsänderndes Gesetz der Landesregierung das unein­
geschränkte Recht zur Abweichung von der Landesverfassung geben. 
Die Einschränkung verhindert nach der amtlichen Erläuterung, dass 
an den Grundlagen des verfassungsmässigen Staatsaufbaus durch ein 
Gesetz der Landesregierung gerüttelt wird. Dies gilt zunächst hin­
sichtlich der Bestimmung in Art. 17 RV. — von dem aber Abs. I S. 3: 
„Die Landesregierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung" 
durch § 4 StatthG. aufgehoben ist — sodann hinsichtlich der grund­
legenden Landesverfassungsbestimmungen über die verfassungs­
mässigen Organe. Der durch eine Landesverfassung vorgesehene 
Staats- oder Ministerpräsident konnte auf Grund des GleichschG. nicht 
beseitigt werden, während § 6 StatthG. alle landesverfassungsrecht­
lichen Bestimmungen über das Amt eines Staatspräsidenten mit der 
Ernennung eines Reichsstatthalters ausser Kraft setzt.x) Die Schranke 
in § 2 II GleichschG., dass die Einrichtung der gesetzgebenden 
Körperschaft als solche nicht berührt werden darf, bedeutet eine Art 
institutioneller Garantie. Einzelne Rechte können der Volksvertretung 
genommen werden, ihr Wesen muss erhalten bleiben. Zum Wesen 
der Volksvertretung gehört nur, dass sie aus der Wahl des Volkes 
hervorgegangen ist und dass sie — wenn auch nicht allein — das 
Recht der Gesetzgebung hat. Dagegen rüttelt beispielsweise eine 
Änderung der verfassungsrechtlichen Wahlbestimmungen weder an 
den Grundlagen des Staatsaufbaus noch an der Institution der Volks­
vertretung als solcher. Die Bestimmung in § 1 I GleichschG., dass 
die Landesregierungen Bestimmungen über die Ausfertigung und 
Verkündung der von ihnen beschlossenen Gesetze treffen, ist durch 
§ 1 I Ziff. 3. StatthG. aufgehoben, wonach die Ausfertigung und Ver­
kündung aller, auch der von der Landesregierung beschlossenen 
Gesetze dem Reichsstatthalter zusteht. 

Staatsverträge, die sich auf Gegenstände der Landesgesetz­
gebung beziehen, bedürfen nicht der Zustimmung der an der Gesetz­
gebung beteiligten Körperschaften. Sie werden von der Landesre­
gierung, die auch die erforderlichen Durführungsvorschriften er-
lässt, selbständig abgeschlossen. 

Während die Verfassungsautonomie der Länder hinsichtlich der 

*) Gesetze, die von den Landesregierungen unter Abweichung von der Landes­
verfassung erlassen werden sollen, müssen mit Begründung dem Reichsminister des 
Innern vorgelegt werden. 

1* 199 



Landesorgane im Grunde nur durch Art. 17 RV. eingeschränkt war, 
hat das GleichschG. in seinen §§ 4—11 ins Einzelne gehende Be­
stimmungen über die Bildung der Volksvertretung in den Ländern 
getroffen: Zunächst werden die Volksvertretungen der deutschen 
Länder mit Ausnahme des preussischen Landtags aufgelöst. Ihre 
Neubildung erfolgt nach den Stimmzahlen, die bei der Reichstags­
wahl vom 5. März 1933 innerhalb eines jeden Landes auf die Wahl­
vorschläge unter Ausschluss der kommunistischen Partei entfallen 
sind. In den Ländern Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden 
werden den Wählergruppen so viel Sitze zugewiesen, als die Ver­
teilungszahl — in Bayern und Sachsen 40 000, in Württenberg 25000, 
in Baden 21000 — in der Gesamtzahl der für die Wahlvorschläge 
abgegebenen Stimmen enthalten ist, wobei ein Rest von mehr als der 
Hälfte der Verteilungszahl der vollen Verteilungszahl gleich geachtet 
wird. Für die übrigen Länder mit Ausnahme Preussens werden für 
die neu zu bildenden Volksvertretungen Höchstzahlen festgesetzt 
und die auf die Wählergruppen entfallende Mandatszahl nach dem 
Landeswahlrecht ermittelt. Die neuen Volksvertretungen gelten mit 
dem 5. März 1933 als auf vier Jahre gewählt. Eine vorzeitige Auf­
lösung ist — auch für den preussischen Landtag — während dieser 
vier Jahre unzulässig, während eine Auflösung des Reichstags 
ohne weiteres die Auflösung der Volksvertretungen der Länder be­
wirkt. Nach Ablauf der vier Jahre steht die Auflösung und die An­
ordnung der Neuwahl dem Reichsstatthalter zu (§ 1 I Ziff. 2 StatthG.) 
Die Gleichschaltung zwischen Reichstag und den Volksvertretungen 
der Länder ergibt sich aus der Tatsache, dass die Stimmenzahl für 
die Reichstagswahl Grundlage für die Zuteilung der Spitze zur 
Landesvolksvertretung ist, noch mehr aber aus ihrer Verkoppelung 
hinsichtlich ihrer Lebensdauer: Erreicht der Reichstag seine normale 
Lebensdauer, so auch die Landesvolksvertretung, ein früher Tod des 
Reichstags bringt auch sie zum Sterben. 

Die Staatsregierung ist Landesorgan geblieben. Sie war bisher 
nach Art. 171 RV. von einem anderen Landesorgan, der Volksvertretung, 
sowohl in der Berufung wie in der Abberufung abhängig. Diese Ab-
ängigkeit ist durch § 11 Ziff. 1 und § 4 StatthG. beseitigt, dafür aber die Ab­
hängigkeit vom Reich auf dem Wege über den Reichsstatthalter ein­
geführt: Dieser ernennt und entlässt den Vorsitzenden und auf 
dessen Vorschlag die übrigen Mitglieder der Landesregierung. Miss-
trauensbeschlüsse der Volksvertretung gegen den Vorsitzenden und 
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die Mitglieder von Landesregierungen sind unzulässig. Dadurch ist 
die Grundlage des Länderparlamentarismus beseitigt. Soweit Landes­
verfassungen das Amt eines Staatspräsidenten vorgesehen haben, 
sind diese Bestimmungen mit der Ernennung des Reichsstatthalters 
ausser Kraft getreten. 

Der Reichsstatthalter hat die Aufgabe, für die Beobachtung der 
vom Reichskanzler aufgestellten Richtlinien der Politik zu sorgen (§ 1 
StatthG). Er ist der politische Beaufragte des Reichskanzlers zur Gleich­
schaltung des politischen Willens zwischen Reich und Ländern. Seine 
Beziehungen zum Land bestehen darin, dass er dem Land angehören 
„soll", dessen Staatsgewalt er ausübt (§ 2 I) und dass er nur für die 
Dauer einer Landtagsperiode ernannt wird (§ 31). Viel stärker ist seine 
Abhängigkeit vom Reichskanzler, da er auf dessen Vorschlag vom 
Reichspräsidenten ernannt wird und jederzeit abberufen werden 
kann (§ 1 I). Er ist Organ des Reichs, nicht des Landes. Er ist 
politischer Führer, nicht Beamter; deshalb finden auf ihn die Vor­
schriften des Reichsministergesetzes sinngemäss Anwendung. Er 
darf nicht gleichzeitig Mitglied einer Landesregierung sein. Er hat 
seinen Amtssitz am Sitz der Landesregierung. Für mehrere Länder, 
deren jedes weniger als zwei Millionen Einwohner hat, kann ein ge­
meinsamer Reichsstatthalter, der Angehöriger eines dieser Länder 
sein soll, ernannt werden2). Den Amtssitz bestimmt der Reichspräsi­
dent (§2). Seine Dienstbezüge, die durch Verordnung vom 1. Juni 1933 
festsgesetzt wurden, gehen zu Lasten des Reichs (§ 3 II). Dem Reichs­
statthalter stehen folgende Befugnisse zu: Die Ernennung und Ent­
lassung des Vorsitzenden der Landesregierung und auf dessen Vor­
schlag der übrigen Mitglieder der Landesregierung; Auflösung der 
Volksvertretung und Anordnung der Neuwahl vorbehaltlich der oben 
dargelegten Ausnahmen; Ausfertigung der Landesgesetze einschliess­
lich der von der Landesregierung auf Grund ihres Gesetzgebungsrechts 
beschlossenen und Verkündung binnen Monatsfrist im Landesgesetz­
blatt; auf Vorschlag der Landesregierung Ernennung und Entlassung 
der unmittelbaren Staatsbeamten und Richter, soweit sie bisher durch 
die oberste Landesbehörde erfolgte; das Begnadigungsrecht; das 
Recht, auf Grund des § 2 I des Gesetzes vom 7. April 1933 Titel zu 
verleihen. Die Ausübung des Beamtenernennungs- und des Begnadi­
gungsrechts kann der Reichsstatthalter teilweise der Landesregierun­

2) In dieser Bestimmung zeigen sich vielleicht Linien der künftigen Entwick­
lung in der Zusammenlegung lebensunwerter kleiner Länder. 
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gen übertragen, die zur Weiterübertragung ermächtigt sind. Weiter­
hin kann er in den Sitzungen der Landesregierung den Vorsitz über­
nehmen, hat aber kein Stimmrecht (Art. 63 RV), wonach die Länder 
im Reichsrat durch Mitglieder ihrer Regierung vertreten werden, 
bleibt unberührt. Au! die Abstimmung der Regierungsvertreter hat 
der Reichsstatthalter nur eine mittelbare, aber im Ernstfall wirksame 
Einflussnahme durch seinen Vorsitz in den Sitzungen der Landes­
regierung und durch sein Recht, die Mitglieder der Landesregierung 
zu entlassen3)4). Preussen nimmt in der Reichsstatthalterfrage eine 
Sonderstellung ein. Für Preussen wird kein Reichsstatthalter er­
nannt, dessen Rechte übt vielmehr der Reichskanzler aus. Dieser 
kann die Ausübung der in § 1 I Ziff. 3—5 StatthG. genannten Rechte 
— Ausfertigung und Verkündung der Landesgesetze, Ernennung und 
Entlassung der unmittelbaren Staatsbeamten, Begnadigungsrecht — 
auf den Ministerpräsidenten übertragen, der zur Weiterübertragung 
ermächtigt ist. Mitglieder der Reichsregierung können gleichzeitig 
Mitglieder der preussischen Landesregierung sein (§ 5 StatthG). 

Ziehen wir das Ergebnis der beiden Gleichschaltungsgesetze, so 
sehen wir, dass das bisher mächtigste Landesorgan, die Volksvertre­
tung in ihrer Machtstellung aufs schwerste geschwächt ist, da die 
Landesregierung nunmehr von ihr unabhängig geworden ist und ein 
selbständiges Gesetzgebungsrecht bekommen hat. Im Kampfe zwi­
schen Volksvertretung und Landesregierung ist diese im Sinne einer 
autoritären Staatsführung Sieger geblieben. Sie hat aber einen neuen 
Herrn im Reichsstatthalter bekommen. Diese Institution, der die po­
litisch wichtigsten Befugnisse zustehen, verschiebt das Schwer­
gewicht eindeutig auf das Reich. Nach der Gleichschaltung der po­
litischen Willensbildung wird in Berlin allein noch regiert, in den 
Ländern nur noch verwaltet. Damit ist die Eigenstaatlichkeit der 
Länder beseitigt. Die Länder bestehen noch als Territorien, ihre 
ruhmreiche Geschichte lässt sich nicht wegdenken und an der ge-
fühlsmässigen Verbundenheit des Volks zum Heimatland will niemand 
rütteln. Aber Länder im bisherigen Wortsinn sind verschwunden. 
Damit ist auch der theoretische Streit, ob unter der Weimarer Ver­
fassung die Länder noch als Staaten zu betrachten seien, erledigt. 

3) Ob nach dieser völligen Gleichschaltung zwischen Reich und Ländern der 
Reichsrat überhaupt noch Lebensberechtigung hat, wird erst die weitere Entwicklung 
zeigen können. 

4) Es sei hier der Hinweis gestattet, dass das StatthG. die Wiederkehr der Mon­
archie in den Ländern unmöglich macht. 
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Das war in meinen Augen immer eine Spielerei mit Worten, da jede 
Meinung andere Erfordernisse für den Begriff Staat aufstellte. Nach 
der Auffassung der Allgemeinheit waren sie Staaten; denn sie hatten in 
dem grosszügigen Rahmen des Art. 17 RV. das Recht, nach eigenem 
Ermessen ihre Angelegenheiten zu ordnen, sie verfügten über eine 
gewisse Fülle politischer Macht und hatten das Recht und die Mög­
lichkeit, in freier Willensgestaltung sich nicht nur in stets gleicher 
Linie mit dem Reich als dem höheren Organismus, sondern auch 
gegen dessen politische Richtung zu betätigen. Jetzt haben wir den 
Einheitsstaat5) in scharfer Ausprägung mit besonders enger persön­
licher Verbindung zwischen Reich und Preussen. 

Damit hat eine lange Geschichte ihren voraussehbaren Abschluss 
gefunden und den Beweis erbracht, dass im Staatsleben nicht Para­
graphen, sondern der Besitz der politischen Macht entscheidet. Der 
Kern des langsamen Todes der Länder lag in der Weimarer Ver­
fassung, die ihnen nach herrschender Lehre einen gewissen Besitz­
stand an Eigenstaatlichkeit nicht unabänderlich garantierte, sondern 
auf dem Wege des verfassungsändernden Gesetzes die Zuständig­
keitsverteilung der RV. zwischen Reich und Ländern umzustossen 
erlaubte. Damit bestand die Eigenstaatlichkeit der Länder nur auf 
Ruf und Widerruf. Die Länder waren hinsichtlich ihres Fortbestehens 
dem Ermessen des Reichsgesetzgebers ausgeliefert. Ob überhaupt, 
wann und wie das Reich von diesem Ermessen Gebrauch machte, 
war allein eine Frage der jeweiligen Kräfteverteilung. In Zeiten, in 
denen das Reich wegen innen- oder aussenpolitischer Schwierig­
keiten schwach war, wären die Länder vor Eingriffen geschützt. Das 
Rückgrat wurde ihnen 1919 durch den Übergang der Finanzhoheit auf 
das Reich gebrochen und mit dem Erstarken der Reichsmacht wurde 
immer wieder auf dem Wege des Finanzausgleichs die Eigenstaat­
lichkeit der Länder auszuhöhlen versucht. In der Zeit des Ruhr­
einbruchs und der Inflation und einige Jahre danach lag der politi­
sche Schwerpunkt Deutchlands bei den Ländern. Damals wäre das 
Urteil des Reichsstaatsgerichtshofs im Preussenstreit einfach unmög­
lich gewesen. Meiner Auffassung nach widersprach es den Grund­
gedanken der Weimarer Verfassung; denn den Ländern stand die 

5) Es ist überflüssig und täuschend, da einen neuen Sinn in einen alten fest­
stehenden Begriff tragend, wenn Bilfinger, D. J. Z. 1933, 581 ff. von der „noch festge­
haltenen bundesstaatlichen Struktur Deutschlands", von einem „deutschen Bundes-
Staat neuer Art" spricht. 

203 



ihnen überlassene Staatsgewalt voll und ungeteilt zu und konnte 
ihnen — von der praktischen Undurchführbarkeit abgesehen — auch 
zum Teil nicht genommen werden. Das Urteil zeigt aber, dass auch 
der gewissenhafteste Richter sich bei staatsrechtlichen Entschei­
dungen den wirklichen politischen Machtverhältnissen nicht entziehen 
kann, weil eben im Staatsrecht die Machtlage oft gleichzeitig die 
Rechtslage darstellt. Die Entscheidung hat auch bewiesen, welch 
unglückliche Lösungen am grünen Tisch getroffen werden, wenn 
dynamische Kräfteverhältnisse durch Urteil festgelegt werden sollen. 
Dieses Urteil eigentlich hat die Eigenstaatlichkeit der Länder besei­
tigt und es muss wundernehmen, dass es damals von manchen Seiten 
als Sieg des föderalistischen Staatsgedankens gefeiert wurde. Es wäre 
interessant, ausführlich die immer weitere Auslegung des Art. 48 RV. 
in Rechtsprechung und Rechtslehre zu untersuchen, die den wirk­
lichen Machtverhältnissen und den politischen Bedürfnissen des ab­
sterbenden parlamentarischen Systems Rechnung trug. Das neue 
Deutchland stellt nach dem Führergedanken die Zusammenballung 
der Macht in einer Hand dar. Ihr konnte die durch den Ausfall Preus-
sens und durch den Sieg des Nationalsozialismus in den Ländern ge­
schwächte Länderfront nichts ähnliches an politischer Macht und 
Geschlossenheit entgegensetzen. Deshalb ging die Reichsregierung 
über das unaufschiebbare Problem der Regelung des Dualismus zwi­
schen Reich und Preussen hinaus und hat in wenigen Sätzen für 
ganz Deutschland reinen Tisch gemacht, ein grosses einheitliches 
Deutschland geschaffen. Es hätte ja auch den inneren Lebens­
gesetzen der Bewegung, die alle Klassen- und Interessengegensätze 
überbrückte, die einen einheitlichen politischen Willen schuf, wider­
sprochen, wenn sie vor den Ländern Halt gemacht hätte und in 
diesen Zellen einer einst vielleicht abweichenden politischen Ein­
stellung bestehen gelassen hätte. 

Der Traum, den nicht die schlechtesten Deutschen geträumt, ist 
erfüllt. Die grösste staatsmännische Tat seit der Reichsgründung 
des Jahres 1871 ist vollbracht6). 

®) Damit ist auch das Leben des Reichsstaatsgerichtshofs — wenigstens hinsicht­
lich seiner wichtigsten Aufgabe, der Entscheidung nichtprivatrechtlicher Streitig­
keiten zwischen dem Reich und den Ländern — erloschen. Er war im alten System 
als Garant der Landesrechte gegen verfassungswidrige Willkür unerlässlich. Im 
gleichgeschalteten Einheitsstaat ist er fehl am Platz. Zudem wird sich die starke po­
litische Führung des Reichs in ihren Entscheidungen durch ihn nicht einengen lassen 
wollen. 
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Bemerkungen eines Arztes zu den §§ 218 und 219 
des Strafgesetzbuches vom Jahre 1933. 

Von Ferdinand Neureiter, 
Vorstand des gerichtlich-medizinischen Institutes an der Universität zu Riga. 

Aufgefordert in meiner Eigenschaft als Arzt und gerichtlicher 
Mediziner zu den §§218 und 219 des Strafgesetzbuches vom Jahre 
1933 *) Stellung zu nehmen, kann ich zunächst mit einiger Befriedigung 
vermerken, dass sich der Gesetzgeber nunmehr endlich entschlossen 
hat, seine bisherige Einstellung gegenüber dem Kurpfuschertume bis 
zu einem gewissen Grade zu ändern und einen Teil der Forderungen, 
wie sie von ärztlicher Seite und insbesondere von mir2) des öfteren 
geäussert wurden, zu berücksichtigen. Während nämlich derzeit laut 
§ 195 des Gesetzes vom Jahre 1903 nur die entgeltliche Kranken­
behandlung desNichtarztes mittels giftiger oder starkwirkender Stoffe 
mit einer Strafe bedroht ist, wird in Hinkunft 1. die Verwendung der 
erwähnten Stoffe und anderer starkwirkender Hilfsmittel bei laien­
medizinischen Heilversuchen überhaupt, d. h. selbst wenn dafür eine 
Entschädigung nicht genommen wurde, und 2. die gewerbs- und 
erwerbsmässige Leistung der Geburtshilfe durch jeden, der dazu vom 
Staate nicht oder nicht mehr autorisiert ist, bestraft werden. Ferner 
sollen von nun an auch Feldschere, Sanitäre, Krankenschwestern, 
Krankenpflegerinnen und Hebammen der Strafe verfallen, welche ihre 

*) Publiziert im Gbl. („Likumu un Valdlbas rikojumu kräjums") 1933. Der §218 
lautet in deutscher Übersetzung folgendermassen: 

§ 218. Wer, ohne das Recht zur Krankenbehandlung besessen zu haben, 
oder wer dieses Rechtes verlustig geworden ist und mit giftigen und stark­
wirkenden Stoffen oder starkwirkenden Hilfsmitteln jemanden behandelt hat 
oder sich gewerbsmässig in gewinnsüchtiger Absicht mit der Geburtshilfe 
beschäftigt hat, wird bestraft: 

mit Arrest bis zu 3 Monaten oder mit einer Geldstrafe nicht höher 
als 300Lats. 

Mit der gleichen Strafe werden bestraft: 
1. ein Arzt, der einen Kranken ohne seine Einwilligung oder, falls er 

unzurechnungsfähig ist, ohne die Einwilligung seiner Eltern oder deren 
Vertreter behandelt hat, sofern nicht eine im Gesetz oder in einer ver­
bindlichen Verordnung vorgesehene Zwangsbehandlung vorgelegen 
hat oder das Eingreifen des Arztes aus Mitleid erfolgt ist; 

2. Feldschere, Sanitäre, Krankenschwestern, Krankenpflegerinnen und 
Hebammen, die ohne triftigen Grund die für ihre Tätigkeit durch Ge­
setz oder Verordnungen bestimmten Grenzen überschritten haben. 

2) Vgl. Neureiter, Uber das Kurpfuschertum in Lettland, Eesti Arst 1928 Nr. 10 
und Gesundheitslehrer, 1930 Nr. 2 A[ idem, Zur Bekämpfung der Kurpfuscherei 
durch das Gesetz, Latvijas ärstu zurnals, 1929 Nr. 7/8; idem, Kritische Bemerkungen 
zu einigen Bestimmungen des neuen lettländischen Strafgesetzbuches, Rigasche Zeit­
schrift für Rechtswissenschaft, 1930 Nr. 4. 
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durch die Approbation erlangten Befugnisse ohne triftigen Grund 
überschritten haben. 

Dies alles bedeutet gegenüber früher entschieden einen Fort­
schritt, aber eben nur einen Fortschritt, der Idealzustand ist damit 
noch lange nicht erreicht. Denn nach dem Gesetze vom Jahre 1933 
erstreckt sich das Verbot der erwerbs- und gewerbsmässigen Laien­
betätigung leider nur auf das Gebiet der Geburtshilfe; die Verarztung 
Gesunder und Kranker ist nach wie vor jedem verstattet, sofern er 
sich dabei der Verwendung giftiger und starkwirkender Stoffe oder 
anderer, diesen gleichwertiger Hilfsmittel enthält. Und das ist im 
Interesse der Volksgesundheit aufrichtig zu bedauern. Denn die Ge­
fahren, die der Allgemeinheit und dem Einzelnen von seiten der Kur­
pfuscher drohen, werden durch das Verbot des Gebrauches giftiger 
Stoffe und anderer starkwirkender Hilfsmittel, deren sich übrigens 
der Laie in medizinischen Dingen erfahrungsgemäss so gut wie nie 
bei seinen Heilversuchen bedient, keineswegs hinreichend gebannt. 
Wie schon des öfteren erklärt und heute noch einmal kurz wiederholt 
werde, ist die Gefährlichkeit des Kurpfuschers überhaupt gar nicht 
durch sein Tun, d. h. durch die von ihm zur Anwendung gebrachten 
Heilbehelfe bedingt, sondern vielmehr durch sein Nichttun, durch 
die Unterlassung dessen, was zurZeit im einzelnen Falle getan werden 
müsste. Ein im Gesetz ausgesprochenes Verbot des Gebrauches be­
stimmter „Mittel" trifft also gar nicht das Wesen der Sache und schützt 
darum die Volksgesundheit nur ganz unvollkommen vor dem gefähr­
lichen Wirken der Kurpfuscher. Dem Gemeinwohle wäre einzig und 
allein durch das Verbot jeglicher gewerbs- und erwerbsmässiger 
Laientätigkeit auf medizinischem Gebiete ohne Rücksichtnahme auf 
die dabei verwendeten Methoden gedient. 

So dass wir wieder für unser seinerzeitiges, bereits mehrfach 
publiziertes Projekt werben wollen und müssen, für ein Projekt, das 
nur eines kleinen Zusatzes bedarf, will man in ihm ähnlich wie im 
§ 218 des Gesetzes vom Jahre 1933 zum Ausdruck bringen, dass dem 
Laien in Hinkunft der Heilversuch mit Giften ganz unabhängig davon, 
ob er dafür entschädigt wurde oder nicht, versagt ist. Bevor jedoch 
unser Vorschlag in seiner endgültigen Fassung gebracht werde, sei 
noch im Hinblick auf die Redaktion des §218 im Gesetz vom Jahre 
1933 bemerkt, dass mir die Worte „gewerbsmässig in gewinnsüchtiger 
Absicht" als eine Tautologie erscheinen. Meiner Meinung nach 
schliesst der Begriff des Gewerbsmässigen bereits die gewinnsüchtige 
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Absicht in sich ein, denn „gewerbsmässig handelt, wer sich durch 
wiederkehrende Begehung eine Einnahmsquelle schaffen will"3). 
Ferner vermisse ich im Gesetze bei der Aufzählung der Personen mit 
einem beschränkten Praxisrechte die Zahnärzte, die Zahntechniker 
und Masseure. Warum diese Personen ausgelassen wurden, weiss ich 
nicht Offenbar hat man sie vergessen. Dass sich der Gesetzgeber 
etwa gar gescheut haben sollte, in einer für Laienmediziner bestimm­
ten Norm der Zahnärzte Erwähnung zu tun, trifft sicherlich nicht 
zu, figuriert doch, wie wir bald hören werden, im gleichen Paragraphen 
neben dem Kurpfuscher sogar der staatlich approbierte Vollarzt. 

In Berücksichtigung des bisher Gesagten komme ich zu folgendem 
Vorschlage, zu dessen näherer Begründung ich auf meine obzitierten 
Veröffentlichungen verweise: 

§218. Wer ohne zur Krankenbehandlung oder zur Ge­
burtshilfe berechtigt zu sein (oder nach Aberkennung dieser 
Berechtigung)4) jemanden mittels giftiger oder starkwirken­
d e r  S t o f f e  b e h a n d e l t  o d e r  s i c h  g e w e r b s m ä s s i g  m i t  d e r  K r a n -
kenbehandlung oder Geburtshilfe befasst hat, wird be­
bestraft. 

Der gleichen Strafe verfallen Zahnärzte, Zahntech­
niker, Hebammen, Feldschere, Sanitäre, Krankenschwestern, 
Krankenpflegerinnen und Masseure, die ihre durch die 
Approbation erlangten Befugnisse ohne triftigen Grund über­
schritten haben. 

So hätte unserer Meinung nach die Bestimmung zu lauten. So 
gefasst, würde sie der staatlichen Gesundheitsverwaltung und dem 
Strafrichter eine brauchbare Handhabe bieten, um wenigstens mit den 
ärgsten Schädlingen im Rahmen der Kurpfuscherei, d. h. mit denjeni­
gen, die sich, ohne eine genügende Bildung zu besitzen, durch ihre 
Heilversuche eine Einnahmsquelle sichern wollen, fertig zu werden. 
Ist diese Forderung an das Gesetz denn wirklich so ungeheuerlich? 
Gewiss nicht! Verlangen wir Ärzte im Interesse der Volksgesundheit 
doch im Wesen nicht mehr, als was der Gesetzgeber z.B. im § 189 als 
Selbstverständlichkeit zur Abwehr des Winkeladvokatentumes vorge­

s) Vgl. die Begründung zu einem Strafgesetzbuch über Verbrechen und Ver­
gehen. Vorlage der österreichischen Bundesregierung, Wien, 1927, Seite 1P8. Im 
Lettischen wäre dieser Sinn leicht durch die Bezeichnung „aroda veida" oder „arod-
veidigi" zu erreichen. 

4) In Klammern, weil eigentlich überflüssig. Denn, wem eine Berechtigung ab­
erkannt wurde, der besitzt sie ebensowenig, wie derjenige, der sie gar nie gehabt hat. 
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kehrt hat: eine Strafdrohnung gegen den, der sich gewerbsmässig 
einer Beschäftigung ergibt, für die er nicht geschult ist, und der da­
durch dem Einzelnen und der Allgemeinheit schaden kann und muss. 

Damit wäre eigentlich in Kürze alles gesagt, was wir sinngemäss 
bei der Besprechung eines Gesetzes, das der Bekämpfung der Quack­
salberei dienen soll, zu erörten hätten. Wenn wir uns trotzdem noch 
nicht der Kritik des zweiten, heute zur Diskussion stehenden Paragra­
phen zuwenden können, so ist dies dadurch bedingt, dass sich im §218 
noch eine Bestimmung vorfindet, die wohl mit dem Hauptthema nichts 
gemein hat, darum aber für uns Ärzte nicht weniger wichtig und be­
deutungsvoll ist. Und zwar handelt es sich um den Zusatz, in dem 
von der „eigenmächtigen ärztlichen Behandlung" die Rede 
ist. Nach dem Entwürfe soll nämlich in Hinkunft mit der gleichen 
Strafe wie der Kurpfuscher auch der Arzt belegt werden, der einen 
Kranken ohne seine Einwilligung oder, falls er unzurechnungsfähig 
ist, ohne die Einwilligung seiner Eltern oder deren Vertreter behandelt 
hat, sofern nicht eine im Gesetz oder in einer verbindlichen Ver­
ordnung vorgesehene Zwangsbehandlung vorgelegen hat oder das 
Eingreifen des Arztes aus Mitleid mit den Kranken erfolgt ist. 

Gegen diese Bestimmung als solche lässt sich nun eigentlich 
nicht sehr viel einwenden. Denn ohne Zweifel besteht, abgesehen 
von einigen, in besonderen Gesetzen stipulierten Ausnahmefällen, 
keine Heilpflicht des Patienten. Im allgemeinen kann sicherlich nie­
mand verhalten werden, sich gegen seinen Willen gesund machen zu 
lassen. Dies hat ja auch die Ärzteschaft bei uns und anderwärts 
stets anerkannt und sich darum zu Eingriffen in die Körpersphäre 
ihrer Patienten nur nach Erhalt einer entsprechenden Ermächtigung 
entschlossen. Ob es nur bei dieser Sachlage notwendig und zweck­
mässig ist, eine besondere Norm ins Gesetz aufzunehmen, die im 
Wesen nicht mehr besagt, als was im Regelfalle ohnehin bereits ge­
übt wird, ist allein schon mit Rücksicht auf die zahlreichen Schikanen, 
die sich der Arzt heute sowieso schon von Seiten missvergnügter 
und unzufriedener Patienten gefallen lassen muss, zu mindest 
kontrovers. Keine Frage aber kann es sein, dass die Bestimmung 
nicht unter die zum Schutze der Volksgesundheit erlassenen Ver­
ordnungen gehört. Denn das Rechtsgut, das hier vor Angriffen be­
wahrt werden soll, ist natürlich nie und nimmer die Volksgesundheit, 
sondern das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, die Verfügungs­
freiheit des Kranken über seinen Körper. Der Zusatz zum § 218 ist 
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daher im 13. Kapitel unseres Strafgesetzbuches fehl am Ort, er ge­
hört in das 29. Kapitel, das sich mit den verbrecherischen Handlungen 
gegen die Freiheitsrechte der Person befasst. Aber nicht nur 
darum müssen wir seine Versetzung verlangen. Es gibt dafür noch 
einen zweiten Grund: Die Gleichschaltung des Arztes mit dem nicht 
approbierten Heilbehandler, wie sie im § 218 des Entwurfes erfolgt 
ist. Ich meine, auch für den Juristen reinster Prägung dürfte doch 
ein gewisser Unterschied zwischen Arzt und Kurpfuscher bestehen 
und dem müsste wenigstens insoweit Rechnung getragen werden, 
dass in einer Strafsanktion, die zur Bekämpfung der Quacksalberei 
erlassen ist, nicht auch der staatlich approbierte Arzt figurierte. Die 
Gleichsetzung mit dem Laienbehandler empfindet die Ärzteschaft als 
beleidigend, sie muss daher dagegen aufs schärfste protestieren. 

Nachdem wir die Motive aufgezeigt haben, die uns zur Forde­
rung nach Verlegung des Zusatzes zum § 218 in das 29. Kapitel 
unseres Strafgesetzbuches nötigen, wollen wir noch einige Details 
aus dem grossen Fragenkomplexe, der sich bei näherer Befassung 
mit der projektierten Verfügung ergibt, herausgreifen und einer 
kurzen Besprechung unterziehen. So werde zunächst einmal auf die 
Tatsache verwiesen, dass bis heute sämtliche Kulturstaaten der Erde 
ohne eine Strafdrohung gegen die eigenmächtige Heilbehandlung aus­
gekommen sind5), was zweifellos dafür zeugt, dass man ihrer in der 
Praxis nicht allzu dringend bedarf. Nur in den Entwürfen einiger 
weniger Staaten aus der jüngsten Zeit finden sich entsprechende 
V e r o r d n u n g e n .  U n d  z w a r  i s t  d i e  A n r e g u n g  d a z u  v o n  d e r  d e u t s c h e n  
Ärzteschaft ausgegangen. In ihr wurde der Wunsch laut, der Ge­
setzgeber möge durch eine ausdrückliche Bestimmung der durchaus 
abwegigen Ansicht des deutschen Reichsgerichtes, dass der zu Heil­
zwecken kunstgerecht erfolgende ärztliche Eingriff eine objektiv 
rechtswidrige Körperverletzung sei, deren Rechtswidrigkeit nur durch 
die Einwilligung des Kranken oder seines gesetzlichen Vertreters 
beseitigt werde, die Berechtigung entziehen. Der den Zustand des 
Kranken angemessene ärztliche Eingriff solle nicht unter den Be­
griff der Körperbeschädigung gebracht werden; dagegen wäre die 
Behandlung wider den Willen des Patienten oder seines gesetzlichen 
Vertreters als Delikt gegen die Freiheit zu bestrafen. Diesen be­
rechtigten Wünschen ist als erster der österreichische Entwurf vom 

6J Der § 69 des Neuseeländischen Strafgesetzbuches vom Jahre 1893 gehört 
nämlich streng genommen nicht hierher! 
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Jahre 1912 (in § 325) nachgekommen. Er hat das Problem der straf­
rechtlichen Behandlung des eigenmächtigen ärztlichen Eingriffes auf­
gerollt und nach reiflicher Überlegung6) einer den Forderungen des 
Lebens durchaus angepassten Lösung zugeführt. Er kann und sollte 
uns darum bis zu einem gewissen Grade vorbildlich sein. Insbe­
sondere gestatte ich mir unseren Gesetzgeber darauf aufmerksam zu 
machen, dass er in weiser Zurückhaltung ebenso wie der deutsche 
u n d  ö s t e r r e i c h i s c h e  E n t w u r f  v o m  J a h r e  1 9 2 7  ( i n  § 2 8 1 )  n u r  d a s  g e g e n  
den Willen des Kranken erfolgte Eingreifen des Arztes ge­
straft wissen will und nicht schon, wie das lettländische Gesetz, die 
B e h a n d l u n g  o h n e  E i n w i l l i g u n g  d e s  P a t i e n t e n .  „ S o s e h r  
darf," wie die erläuternden Bemerkungen zum österreichischen Ent­
würfe vom Jahre 1912 ausdrücklich besagen7), „die Bewegungs­
freiheit des Arztes nicht eingeschränkt werden." Und das ist zweifels­
ohne richtig. Der Jurist ahnt ja gar nicht — leider würde es viel zu 
weit führen, das im einzelnen zu beweisen—, welch'peinliche Folgen 
sich in der Praxis herausbilden können, wenn der strafbare Tatbe­
stand so weit gespannt ist. Um diese meine allerdings nur apodiktisch 
gehaltene Behauptung zu entkräften, komme man mir nicht mit dem 
§ 57 des tschechoslowakischen Entwurfes eines Ubertragungsge-
setzes vom Jahre 1926, mit dem § 57, der unserer Verordnung einge-
standenermassen zum Muster gedient hat und der gleichfalls von 
einer Behandlung ohne Einwilligung des Patienten spricht/Denn mit 
einem Gesetz, das so oberflächlich wie der § 57 gearbeitet ist, lässt 
sich die wohldurchdachte Fassung der österreichischen und deutschen 
Entwürfe sicherlich nicht widerlegen. Die Begründung zum tschecho­
slowakischen Entwurf schreibt8): „Die persönliche Freiheit kann 
auch durch einen Akt der Heilbehandlung verletzt werden, wenn er 
g e g e n  d e n  W i l l e n  d e s  B e h a n d e l t e n  e r f o l g t .  U m  d i e s e  F ä l l e  
nicht etwa unter die als Verbrechen oder Vergehen strafbaren Fälle 
der Freiheitsbeschränkung, Nötigung oder des Missbrauches der 
Macht einzubeziehen, wurde für sie eine besondere Übertretungs­
norm gebildet." Und was lesen wir im Gesetz? „§ 57. Eigenmächtige 
H e i l b e h a n d l u n g .  W e r  a n  e i n e m  a n d e r e n  o h n e  s e i n e  E i n w i l l i ­
gung. . . . einen Akt der Heilbehandlung vornimmt. ..." Ja sind 
denn das die in der Begründung zitierten Fälle? Keineswegs, sondern 

6) Wie die eingehenden Erläuterungen zum Entwurf zeigen. 
7) Seite 290 
8) Seite 262 
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ganz andere! Ich glaube, nach dem Vernommenen9) wird man mir 
Recht geben, wenn ich in der konkreten Frage die Berufung auf das 
tschechoslowakische Projekt ablehne und es dem Gesetzgeber emp­
fehle, sich tunlichst an den alten österreichischen Entwurf zu halten 
und eine Behandlung von seiten des Arztes als eigenmächtige nur 
dann zu bestrafen, wenn sie gegen den Willen des Kranken er­
folgt ist. 

Dies wäre der zweite Wunsch, den ich mich in meiner Eigen­
schaft als Arzt anlässlich der Kritik des Zusatzes zum § 218 zu 
äussern verpflichtet fühle. Ein dritter bezieht sich auf eine Änderung 
bei der Umschreibung der Bedingungen, die eine Stellvertretung in 
der Willenserklärung des Patienten notwendig machen. Das Gesetz 
verlangt die Vertretung, wenn sich der Kranke in einem die Zu­
rechnungsfähigkeit ausschliessenden Zustande befindet10), d. h. wenn 
für ihn die Voraussetzungen der §§ 38 oder 39 gegeben sind. Beim 
Kinde bis zum 12. Lebensjahre ist die Sache klar; da habe ich mich 
wegen der Einwilligung zur Behandlung an die Eltern oder deren 
Vertreter zu halten. Auch beim Geisteskranken oder Bewusstlosen 
dürften sich in der Praxis bei der Entscheidung der Frage, ob er 
selbst oder ein anderer zur Erteilung der Einwilligung berechtigt ist, 
kaum allzu grosse Schwierigkeiten ergeben. Aber wie steht es mit 
den Minderjährigen (von 12—18 Jahren)? Nach dem Gesetze wird dem 
Jugendlichen eine strafbare Handlung nicht zugerechnet, wenn er bei 
ihrer Begehung seiner geistigen oder sittlichen Reife nach unfähig war 
die Natur und die Bedeutung seines Tuns zu verstehen oder seinen 
Willen dieser Einsicht gemäss zu bestimmen. Da wir die Einsichts­
und Willensfähigkeit nicht in abstrakto, sondern stets im Hinblick 
auf eine konkrete Tat zu prüfen haben, so kann es sich ereignen und 
ereignet sich auch tatsächlich, dass wir einen Jugendlichen, wenn 
er z. B. einen Diebstahl begangen hat, für zurechnungsfähig erklären, 
während wir über ihn im Falle eines Sittlichkeitsverbrechens zum ent­
gegengesetzten Urteile kommen. Es gibt eben für den Minderjährigen in 

B) Dabei will ich die theoretische Möglichkeit zugeben, dass die Diskrepanz 
zwischen Gesetz und Begründung nur in der mir zur Verfügung stehenden deutschen 
Ubersetzung aufscheint. Praktisch halte ich sie allerdings kaum für gegeben, da auch 
die deutsche Ubersetzung des Entwurfes vom Prager Justizministerium herausge­
geben ist. 

10) Nebenbei bemerkt, sind die Bildungen „wenn er unzurechnungsfähig ist" 
oder „wenn er sich im Zustande der Unzurechnungsfähigkeit befindet" sprachlich 
falsch. Man kann nur von einem die Zurechnungsfähigkeit ausschliessenden oder 
bedingenden Zustande sprechen. 
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der genannten Altersstufe keine absolute „Unzurechnungsfähigkeit," 
sondern nur eine relative, abhängig von seiner sittlichen und geisti­
gen Reife in Bezug auf eine bestimmte strafbare Tat. Ich will 
diesen Gedanken nicht weiter ausspinnen; denn das Gesagte erhellt 
bereits zur Genüge, dass die Berufung auf die Zurechnungsfähigkeit 
bei der Umschreibung der Bedingungen, die eine Vertretung in der 
Willenserklärung des Kranken erfordern, nicht angängig ist. Um 
alle Fährnisse, die sich aus dieser unpräzisen Formulierung ergeben 
können, zu beseitigen, sollte sich der Gesetzgeber, meiner Meinung 
nach, entschliessen, die Beziehung auf die §§ 38 und 39 aufzugeben, 
und dafür taxativ die Fälle anführen, in denen der Patient nicht 
selbst über seinen Körper frei bestimmen darf. Etwa so, wie es der 
österreichische Entwurf vom Jahre 1912 gemacht hat, welcher Mangel 
an Verfügungsfähigkeit des Kranken annimmt, wenn er „das sechs­
zehnte Lebensjahr nicht vollendet hat oder mangels geistiger Reife 
oder Gesundheit oder wegen Störung des Bewusstseins die Notwen­
digkeit der Behandlung nicht zu beurteilen vermag." 

Und zum Schluss nur noch zwei Kleinigkeiten. Im Gesetz ist 
g e s a g t ,  d a s s  z u r  W i l l e n s e r k l ä r u n g  a n s t e l l e  d e s  K r a n k e n  d i e  E l t e r n  
oder deren Vertreter befugt sind. Wäre es da nicht besser 
und auch richtiger nur den gesetzlichen Vertreter des Kranken 
überhaupt oder, wenn schon auf die Eltern nicht verzichtet werden 
soll, die Eltern und den gesetzlichen Vertreter des Kranken namhaft 
z u  m a c h e n ?  F e r n e r  s p r i c h t  u n s e r e  V o r s c h r i f t  n u r  v o m  K r a n k e n  
d. h. sie bezieht sich nur auf Personen, die im medizinischen Sinne 
krank sind. Eingriffe und Behandlungen zur Beseitigung von körper­
lichen Mängeln, zum Beispiel Beseitigung von Leberflecken, Schielen, 
Entstellungen, bedürfen also nach dem Wortlaute unseres Gesetzes 
keiner Zustimmung von seiten des Behandelten. Ob der Jurist das 
wirklich so beabsichtigt hat, erscheint mir wohl fraglich. Ich glaube 
vielmehr, dass ihm diese Lücke in seiner Textierung einfach ent­
gangen ist. Will man konsequent sein, so darf man nicht von einem 
„Kranken" sprechen, sondern nur von „einem anderen" oder von 
„jemanden," der ohne seine Einwilligung oder besser gegen seinen 
Willen ärztlich behandelt wurde. 

Fasse ich nunmehr abschliessend das Ergebnis unserer medizini­
schen Kritik am Zusatz zum § 218 kurz zusammen, so komme ich zu 
folgenden Vorschlägen: Am besten wäre es, wenn der Gesetzgeber 
auf die Verordnung, die praktisch überflüssig ist und nur die Stellung 
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des Arztes erschwert, überhaupt verzichtete. Glaubt er aber, ohne 
eine Strafbestimmung gegen die eigenmächtige ärztliche Behandlung 
in foro nicht auskommen zu können, so wäre sie aus dem §218 zu 
entfernen und als Nachsatz an den §471 anzufügen, wo sie sinngemäss 
hingehört. Bei dieser Transferierung wäre die augenblicklich geltende 
Vorschrift in der Weise umzugestalten, dass nicht schon der ohne 
Einwilligung des Behandelten erfolgte ärztliche Eingriff, sondern erst 
die gegen den Willen des Patienten vorgenommene Verarztung mit 
einer Strafe bedroht werde. Ferner sollten im Interesse einer grösseren 
Klarheit die Voraussetzungen, unter denen der zu Behandelnde des 
Verfügungsrechtes über seinen Körper verlustig wird, unter Verzicht 
auf die Zitation der §§38 und 39 im Gesetze genau bezeichnet werden. 
Da endlich im Hinblik auf § 42 die einschränkende Bestimmung, die 
sich auf die gesetzlich verankerte Zwangsbehandlung bezieht, völlig 
überflüssig ist und wir Ärzte bei der weiten Fassung unseres Not-
standsparagraphen (§ 45) auf den Zusatz, der vom Mitleid spricht, 
gerne verzichten, so könnte und hätte, wie wir meinen, die ganze Ver­
ordnung folgendermassen zu lauten: 

§ 471. . . . oder mit einer Geldstrafe nicht höher als 300 Lats. 
Mit der gleichen Strafe wird ein Arzt bestraft, der je­

manden wider seinen (erklärten oder aus den Umständen zu 
erschliessenden) Willen oder, falls er das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder mangels geistiger Reife oder Gesund­
heit oder wegen Störung des Bewusstseins die Notwendigkeit 
der Behandlung nicht zu beurteilen vermag, wider den (er­
klärten oder aus den Umständen zu erschliessenden) Willen 
(seiner Eltern oder) seines gesetzlichen Vertreters behan­
delt hat. 

Mit obigem Abänderungsvorschlage will ich die Besprechung des 
§ 218 beschliessen und mich der zweitenBestimmung11), die ich heute 

") Sie lautet in deutscher Übersetzung: 
§ 219. Ein Arzt oder eine Hebamme, die jemanden nachlässig oder aus 

Unkenntnis ihres Faches ungeschickt behandelt haben, werden, sofern die 
Tat nicht mit einer schwereren Strafe bedroht ist, bestraft: 

mit Arrest bis zu 3 Monaten oder mit einer Geldstrafe nicht höher als 
300 Lats. 

Mit der gleichen Strafe wird eine Hebamme bestraft, die es ohne be­
achtlichen Grund in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen unterlassen 
hat, einen Arzt zur Kindbetterin zu rufen. 

Ausserdem kann das Gesetz in den im ersten Teil dieses Paragraphen 
vorgesehenen Fällen dem Schuldigen die Ausübung der Praxis untersagen, 
bis er nicht neuerdings eine entsprechende Prüfung bestanden hat. 
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zu kritisieren habe, — dem § 219 zuwenden12). Wie ich hoffe, werde 
ich mich da kürzer fassen können, wenngleich wir es hier mit einem 
Novum in der Gesetzgebung zu tun haben. Allein die Verordnung 
ist derartig ungeheuerlich, dass es gewiss nicht vieler Worte bedarf, 
um ihre Unmöglichkeit zu erweisen. Ich sagte „ungeheuerlich". Und 
wahrlich, das stimmt. Denn wie sollte man anders eine Vorschrift 
bezeichnen, die wie der § 219 den Arzt (und mit ihm die Hebamme) 
f ü r  j e d e  n a c h l ä s s i g  o d e r  a u s  U n k e n n t n i s  s e i n e s  F a c h e s  
u n g e s c h i c k t  g e l e i s t e t e  H i l f e ,  s e l b s t  w e n n  s i e  o h n e  
Folgen für den Behandelten geblieben ist, vor dem 
Strafrichter zur Verantwortung ziehen will? Also nicht wie bisher 
nur wegen einer fahrlässigen Tötung oder Körperverletzung, die er 
sich bei Ausübung seiner Berufspflichten zu schulden kommen liess, 
soll der Arzt in Hinkunft bestraft werden, nein, schon wegen „Un-
fleiss" und „Unkunst" schlechthin, um mit denWorten der altehr­
würdigen C a r o 1 i n a13) zu reden. Allerdings scheint schon die Carolina 
gewusst zu haben, dass Strafdrohungen gegen Ärzte „wegen Hand­
lungen oder Unterlassungen, die keinen wirklichen Schaden herbei­
geführt haben, in der Tat imstande wären, das ärztliche Handeln 
am Krankenbette sowohl in wissenschaftlicher wie auch in kurativer 
Beziehung geradezu lahmzulegen" 14), denn sie hat die Strafbarkeit 
auf jene Fälle beschränkten denen der Unfleiss oder die Unkunst des 
Arztes den Tod des Kranken verschuldet haben. Ähnliches finden 
wir auch in Osterreich, wo die §§ 356—358 StGB für den Arzt ein jus 
speciale stipulieren, das ihn nur für die von schweren Folgen 
begleitete Nachlässigkeit oder Ungeschicklichkeit verhältnismässig 
leicht bestraft und ihn so im allgemeinen vor der viel strengeren Ver­
urteilung wegen Fahrlässigkeit schützt. Sonst kenne ich keinen Kultur­
staat, der für den Ärztestand eine Sondernorm erlassen hätte. Mit 
Ausnahme von Osterreich sind die Ärzte durchwegs den Bestimmungen 
über die fahrlässige Tötung und Körperverletzung unterworfen, d.h. 
sie werden nur bestraft, wenn sie durch ihre Handlungsweise kulpos 
den Tod oder eine Körperverletzung des Patienten verursacht haben. 

ri) Dabei lasse ich den 2. Absatz des § 219, der sich mit der Vorschrift des § 196 
des Gesetzes vom Jahre 1903 deckt, ausser Betracht. 

1S) Vgl. Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V, von 1532 (Carolina) 
Herausgegeben und erläutert von G. Radbruch. Verlag von Ph. Reclam jun., Leipzig. 
Seite 63. 

14) So Haberda, wohl einer der besten Kenner der Materie, in seinem Lehr­
buche der gerichtlichen Medizin (XI. Aufl., Berlin und Wien, 1927) auf Seite 393. 
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Sodass sich die Frage erhebt, was unseren Gesetzgeber be­
wogen haben mag, von dieser bewährten, schon im russischen Gesetz 
vom Jahre 1903 vorgesehenen Ordnung abzugehen und die strafrecht­
liche Verantwortlichkeit des Arztes bis zur Haftung für jede Nach­
lässigkeit und durch Unwissenheit bedingte Ungeschicklichkeit aus­
zudehnen. Die überaus dürftigen Erläuterungen zum Entwürfe unseres 
§ 219 behaupten, dass durch die Einführung des Strafgesetzes vom 
Jahre 1903 eine Lücke im Gesetz entstanden sei, da der § 870 des 
Strafgesetzbuches vom Jahre 1885, welcher von den aus Unwissen­
heit begangenen Verstössen gegen die ärztliche Kunst handelt, ins 
n e u e  G e s e t z  n i c h t  ü b e r n o m m e n  w o r d e n  s e i .  I c h  m e i n e ,  T a g a n z e w  
und die Strafrechtskommission werden wohl gewusst haben, warum 
sie auf die Übernahme des betreffenden Paragraphen verzichtet ha­
ben. Und zwar, weil er sich wortwörtlich als § 59 dort vorfindet, wo 
er hingehört, nämlich im Ärzte-Ustaw (Ausgabe 1905), der bekannt­
lich auch in Lettland in Kraft ist. Wie man da von einer Lücke im Ge­
setz sprechen kann, ist mir schlechterdings unverständlich, kann 
doch jetzt dem Arzte genau so wie zur Zeit der Geltung des § 870 
zeitweilig das Praxisrecht zur Strafe entzogen werden, falls er sich 
aus Unkenntnis seines Faches gegen die Grundregeln der ärztlichen 
Kunst vergangen hat. Oder will man die Lücke darin sehen, dass das 
Berufsverbot in § 59 des Ärzte-Ustaw seinem Wesen nach nicht eine 
Strafe, sondern eine sichernde Massnahme ist, wie sich aus der Be­
stimmung ergibt, dass dem Arzte die Ausübung der Heilkunde nur 
solange zu untersagen ist, bis er die Mängel in seiner medizinischen 
Bildung behoben und sich in einer neuen Prüfung über seine Kennt­
nisse ausgewiesen hat? Das kann ich denn doch nicht glauben und 
muss daher feststellen, dass dem Juristen hier ein Irrtum unterlaufen 
ist. Faktisch besteht bezüglich der aus Unwissenheit begangenen 
ärztlichen Verstösse keine Lücke im Gesetze. Und was ists mit der 
Nachlässigkeit? Aus welchen Motiven die ins Gesetz gerutscht ist, 
darüber schweigen sich die erläuternden Bemerkungen gründlich aus. 
Leider besteht zu Recht, dass ursprünglich, d. h. im russisch abge-
fassten Vorentwurfe nicht von „Nachlässigkeit", sondern von „G e -
wissenlosigkeit"15) die Rede war und dass man erst anlässlich 
der Übersetzung in die Staatssprache — angeblich mangels eines ge­

15) „6e3COBtcTHO". Im § 189 ist dafür bei der Übersetzung ins Lettische die 
Bezeichnung „Jaunprätigi" gewählt worden. 
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eigneten Ausdruckes im Lettischen — die Bezeichnung „nachlässig" 
(nolaidigi) anstelle von „gewissenlos" gewählt hat 

Die Leichtigkeit — um nicht zu sagen Leichtfertigkeit, — mit 
der eine so einschneidende Veränderung in der Textierung vorge­
nommen wurde, lässt vermuten, dass der Autor unserer Verordnung gar 
nicht bemerkt hat, wie sehr er den Umfang des strafbaren Tatbestandes 
bei seiner Übernahme aus dem Gesetze vom Jahre 1885 erweitert hat. 
Laut § 870 der „Uloschenie o nakazanijach" soll das Berufsverbot nur 
verhängt werden, wenn die Medizinalobrigkeit erkannt hat, dass ein 
Arzt, Operateur, Geburtshelfer oder eine Hebamme aus Unkenntnis 
i h r e s  F a c h e s  o f f e n b a r e ,  m e h r  o d e r  m i n d e r  b e d e u t e n d e  
Kunstfehler begangen haben. Nicht minder vorsichtig spricht das 
ö s t e r r e i c h i s c h e  G e s e t z  i m  §  3 5 6  v o n  s o l c h e n  F e h l e r n ,  a u s  
welchen Unwissenheit am Tage liegt, und im § 358 von 
e i n e r  w e s e n t l i c h e n  V e r n a c h l ä s s i g u n g  d e s  K r a n k e n  z u m  
wirklichen Nachteile seiner Gesundheit. Also hier wie 
dort die Bedachtnahme darauf, dass durch die Rechtsnorm nur die 
schwersten Verstösse gegen die allgemein anerkannten Regeln der 
ärztlichen Kunst erfasst werden, um ja nicht die Entschlussfreiheit 
des Arztes bei der Erfüllung seiner verantwortungsvollen Berufs­
pflichten durch kleinliche Strafdrohungen allzusehr zu behindern. 
Derartige Erwägungen sind leider unserem Entwürfe völlig fremd 
geblieben, er will schon die Nachlässigkeit an sich und die Unge­
schicklichkeit, soweit sie auf Unkenntnis beruht, bestrafen. Und das 
ist für die Praxis ganz untragbar. Denn beim ärztlichen Handeln ist 
häufig genug keine Zeit zu gründlicher Überlegung, da heisst es 
schnell zugreifen und nicht lange denken. Ein kurzes, nach Sekunden 
währendes Zögern kann manchmal für das Leben des Kranken ent­
scheidend sein. Wie wird sich nun der Arzt in einer solchen Situa­
tion verhalten, wenn er weiss, dass ihm sein Tun selbst dann, wenn 
es für den Patienten keine üblen Folgen gezeitig hat, den Vorwurf 
der Nachlässigkeit oder Ungeschicklichkeit einbringen kann? Wenn 
er weiss, dass es eventuell zu einer hochnotpeinlichen Untersuchung, 
ja sogar zu einer Gerichtsverhandlung mit Zeitungsberichten und 
dergleichen schönem Beiwerk kommen kann? Das Vertrauen in die 
Einsicht seiner Richter, selbst die Versicherung, dass laut § 1175 
(1228) der Strafprozessordnung die oberste staatliche Gesundheits­
verwaltung vor Erhebung der Anklage um ihre Wohlmeinung ange­
gangen w'erden muss, wird ihm da kaum die nötige Beruhigung 
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schaffen. Er wird sich trotzdem in seinem Tun gehemmt fühlen. 
Allerdings nicht immer gerade aus Furcht vor Strafe; schon die Aus­
sicht, möglicherweise später mit den Gerichten in Berührung zu 
kommen, wird ihn unfrei machen und eventuell sogar zu einem be­
dächtigeren Vorgehen veranlassen, als es vielleicht im unmittelbaren 
Interesse des Patienten gelegen wäre. Wem die geschilderten Kon­
sequenzen übertrieben erscheinen, den verweise ich nochmals auf 
das oben zitierte Zeugnis Haberdas, der als guter Kenner der 
ärztlichen Seele die psychologische Wirkung einer Vorschrift vom 
Range des § 219 auf das praktische Handeln des Arztes ohne Zweifel 
richtig eingeschätzt hat. Weise ich schliesslich noch auf die Be­
lästigungen von Seiten hypochondrischer und querulierender Psycho­
pathen hin, die uns Ärzten unter der Herrschaft des § 219 sicherlich 
in reicher Fülle erblühen werden, so habe ich noch lange nicht 
alles erwähnt, was ich gegen die projektierte Bestimmung einzu­
wenden habe. 

Allein, wie mir dünkt, genügt das Gesagte, um dem Gesetzgeber 
zur Erkenntnis zu verhelfen, dass die Vorschrift des § 219 zumindest 
überflüssig ist, schützen doch die Bestimmungen über die fahrlässige 
Tötung (§ 437) und fahrlässige Körperverletzung (§ 447) im Verein 
mit dem §59 des Ärzte-Ustaw unsere Staatsbürger völlig ausreichend 
vor dem Wirken unwissender und nachlässiger Ärzte. Die Vorschrift 
ist aber nicht nur überflüssig, sie ist auch höchst gefährlich, weil 
sie durchaus geeignet ist, den Arzt in seiner Entschlussfreiheit am 
Krankenbette zu lähmen. Wir müssen daher im Interesse unserer 
Patienten die dringende Forderung nach Streichung16) des § 219 er­
heben. Nur so und nicht etwa durch irgendeine Abänderung können 
die Gefahren gebannt werden, die heute nun einmal heraufbeschworen 
sind. Dass sich der Gesetzgeber dazu bereit finden wird, hoffe ich 
mit meiner Kritik, die manchmal einer gewissen Schärfe nicht ent-
raten konnte, erreicht zu haben. Wenn nicht, dann muss eben der 
Kampf weiter gehen. Die Ärzteschaft darf und wird gewiss nicht 
eher ruhen, bis sie nicht den Sieg errungen hat! 

16) Das bezieht sich natürlich nicht auf den 2. Absatz, der von der Hebamme han­
delt, die es in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen ohne beachtlichen Grund 
unterlassen hat, einen Arzt zur Kindbetterin zu rufen. 
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Zur Auslegung des Art. 83 des B. P. R.1) 
Von Grundbuchrichter O. Zwingmann. 

Ein nicht unbeträchtliches Interesse hat unter den hiesigen Ju­
risten, insbesondere den Notaren und Anwälten, folgender Fall aus 
der Praxis des Riga-Wolmarschen Grundbuchamtes hervorgerufen: 

Ein gewisser I. A. hatte von einem in der Stadt Riga belegenen 
Immobil, das er käuflich erworben und grundbuchmässig auf seinen 
Namen hatte verschreiben lassen, die ideelle Hälfte durch Schenkung 
auf seine Frau als Sondergut übertragen und darnach eine Obligation 
auf die andere, im Grundbuche noch auf seinen Namen aufge-
tragene ideelle Hälfte ausgestellt. Das Grundbuchamt wies die In-
grossation dieser Obligation aus folgenden Gründen ab: Nach Art. 80 
des B. P. R. und dem in den Senatsentscheidungen ,von 1923 Nr. 177 
und 1930 Nr. 128 anerkannten Prinzip, dass auch nur einem Ehegatten 
aufgetragene Immobilien in die Gütergemeinschaft fallen, sei die in 
der Obligation verpfändete ideelle Hälfte des Immobils nicht alleiniges 
Eigentum des Mannes, sondern gemeinsames Eigentum beider Ehe­
gatten und zwar um so mehr als im Schenkungsvertrage keine Rede 
davon ist, dass diese ideelle Hälfte etwa Sonaergut des Mannes 
bilden solle. Wenngleich der Mann zufolge Art. 83 und 84 des B. P.R. 
über ihm allein aufgetragene Immobilien frei verfügen könne, so 
könne dieser Grundsatz doch nur dann zur Anwendung kommen, 
wenn das Grundbuchregister keinen Hinweis auf die Verheiratung 
des Eigentümers enthält, nicht aber im gegebenen Falle, weil hier 
infolge Übertragung der einen Hälfte des Immobils auf die Frau als 
Sondergut, das Bestehen der Ehe und daher auch die Gütergemein­
schaft in Bezug auf die andere Hälfte des Immobils aus dem Grund­
buchregister ebenso deutlich zu ersehen sei wie in dem im Art. 321, 
P. 1 der Notariatsordnung vorgesehenen Fall der direkten Eintragung 
des Bestehens der Gütergemeinschaft, denn Sondergut könne eben 
nur da vorkommen, wo Gütergemeinschaft vorhanden ist. Der Art. 83 
des B. P. R., der dem Manne verbietet Immobilien mit Hypotheken zu 
belasten, die während bestehender Ehe von beiden Ehegatten ge­
kauft sind, müsse im Zusammenhang mit Art. 340, P. 2 der Notariats-
Ordnung d. h. erweiternd interpretiert werden, sonst hätte eine Ein-

*) Abkürzung für „Baltisches Privatrecht", die Bezeichnung für das in Lettland 
geltende bürgerliche Gesetzbuch. 
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tragung der Gütergemeinschaft entsprechend Art. 321, P. 1 der Notar. 
Ordn. auf nicht von beiden Gatten gekaufte Immobilien gar keinen 
Sinn. Da die Eintragungsbewilligung seitens der Frau des I. A. ent­
gegen dem Art. 340, P. 2 der N. O.2) nicht beigebracht ist, sei die 
Ingrossation der Obligation nicht zulässig. 

Die abweisende Verfügung des Grundbuchamtes wurde im Be­
schwerdeverfahren von der II. Zivilabteilung des Rigaer Bezirks­
gerichts aufgehoben. Das Bezirksgericht erkannte zwar indirekt an, 
dass die in der Obligation verpfändete ideelle Hälfte des Immobils in 
die Gütergemeinschaft der beiden Ehegatten fällt, fand aber, dass der 
Ehemann über diese Hälfte nach Art. 83 und 84 des B. P. R. ohne Zu­
stimmung der Frau verfügen dürfe, weil dieselbe im Grundbuch ihm 
allein aufgetragen ist, dass dagegen die grundbuchmässige Ver-
schreibung der anderen Hälfte des Immobils auf den Namen der Frau 
keine entscheidende Bedeutung habe und die angezogenen Be­
stimmungen der N. O. keinen Anhalt für die Auffassung bieten, der 
Mann könne über das Immobil nur dann frei verfügen, wenn seine 
Frau im Grundbuchregister nicht genannt ist. 

Wie aus den obigen Entscheidungsgründen ersichtlich ist, waren 
im vorliegenden Falle zwei Fragen zu entscheiden, nämlich: 1. die 
Frage, ob die im Grundbuchregister noch auf den Namen des Mannes 
verzeichnete ideelle Hälfte des Immobils in die Gütergemeinschaft 
mit seiner Frau fällt, und 2. die Frage, ob, wenn das der Fall ist, der 
Mann diese ideelle Hälfte ohne Zustimmung der Frau verpfänden 
darf. Dass die erste Frage zu bejahen ist, kann nicht bezweifelt 
werden, da durch mehrfache Entscheidungen unserer ehemaligen 
Gerichte (Zwingmann, Entsch. B. I. Nr. 77, B. III. Nr. 292, B. V. Nr. 692 
u. B. VI Nr. 970) wie auch des lettl. Senats (1923 Nr. 177, 1928 Nr. 458, 
1930 Nr. 128) anerkannt worden ist, dass nach Livl. Stadtrecht die 
auf den Namen nur eines Ehegatten aufgetragenen Immobilien 
nicht als dessen Sondergut, sondern als gemeinsames Vermögen 
beider Ehegatten anzusehen sind, sofern das Immobil im Grundbuche 
nicht ausdrücklich als Sondergut bezeichnet ist. Von besonderem 
Interesse aber ist die zweite, weit kompliziertere Frage. Die Kom­
plikation entsteht dadurch, dass die Fassung des Art. 83 des B. P. R. 
nicht mehr dem geltenden Grundbuchsrecht entspricht. Der Artikel 
lautet: „Immobilien, welche in den Gerichtbüchern auf den Namen 

*) N. 0. = Notariatsordnung. 
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der Frau verzeichnet, desgleichen solche, welche während beste­
hender Ehe von beiden Ehegatten gekauft sind, darf der Ehemann 
ohne Genehmigung der Frau weder veräussern, noch mit Hypotheken 
und andern Lasten beschweren. Jede einseitig vom Ehemanne vor­
genommene Veräusserung oder Belastung ist wirkungslos." Wenn­
gleich dieser Wortlaut auf den ersten Blick ziemlich klar erscheint, 
so ist er es in Wirklichkeit doch keineswegs. Der Art. 83 hat daher 
schon öfters interpretiert werden müssen, und es ist insbesondere 
mehrfach die Frage aufgeworfen worden, was unter „von beiden 
Ehegatten gekauften" Immobilien zu verstehen ist. Während in den 
Präjudikaten unserer ehemaligen Gerichte die Anschauung vertreten 
wird, dass damit Immobilien gemeint sind, die beiden Ehegatten auf 
Grund eines von ihnen gemeinsam abgeschlossenen Kaufvertrages 
aufgetragen worden sind (Zwingmann, Entsch. B. IV, Nr. 483 u. B. VI 
Nr. 1007), ist von Gürgens unter Bezugnahme auf die als Quelle des 
Art. 83 angegebenen Rig. Stadtrechte die Ansicht ausgesprochen 
worden, dass unter diesen Artikel auch Immobilien fallen, die aus 
teils vom Manne, teils von der Frau herrührenden Mitteln gekauft 
sind (Gürgens, die Lehre von der ehel. Gütergem. nach livl. Stadt­
recht, S. 95). Ferner ist mit Recht darauf hingewiesen worden, dass 
der erwähnte Artikel nicht nur von beiden Ehegatten gekaufte, son­
dern auch auf von beiden Ehegatten auf anderer Grundlage, z. B. auf 
Grund eines Schenkungsvertrages, erworbene Immobilien zu be­
ziehen ist und dass der Ausdruck „gekaufte" im Gesetz deshalb ge­
braucht sei, weil er in der angezogenen Quellenstelle, den Rig. 
Stadtrechten, vorkomme, dass es aber nach dem allgemeinen Sinn 
der in der Quelle wie im Gesetz aufgestellten Regel hier nicht 
„gekaufte", sondern „erworbene" Immobilien hätte heissen müssen 
(Bukowskys Kom. zum B. P. R. Art. 83 P. „u"). Eine erweiternde 
Interpretation des Art. 83 in diesem Sinne ist auch dem formellen 
Grundbuchrecht zufolge erforderlich, da nach Art. 340, P. 2 der N. 0. 
jegliche Korroboration von dem zu bewilligen ist, gegen den sie ge­
richtet ist, mithin die Korroboration von Veräusserungen oder Be­
lastungen beiden Ehegatten aufgetragener Immobilien nur mit ihrer 
beider Einwilligung zugelassen werden kann. Vom Gesichtspunkte 
des Grundbuchrechts ist es undenkbar, dass von mehreren Eigen­
tümern einer allein über das ganze Immobil verfügt. 

Die Sache liegt nun ähnlich, wenn in dem Grundbuchfolium 
eines dem Ehemann A allein aufgetragenen Immobils gemäss 
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N. 0. Art. 321, P. 1 vermerkt wird, dass dasselbe in die Gütergemein­
schaft mit seiner Frau B fällt. Nach der gegenwärtig herrschenden 
Ansicht ist die eheliche Gütergemeinschaft nach livl. Stadtrecht nicht 
eine bloss formelle, äusserliche Gütergemeinschaft (Verwaltungs­
gemeinschaft) mit getrennten Eigentumsrechten der Ehegatten, wie 
man früher meinte (Siehe die oben erwähnten Entsch. bei Zwingmann 
und Gürgens a. a. 0. S. 45 ff.), sondern eine wirkliche, d. h. innere 
Gütergemeinschaft, als deren Folge ein Gesamteigeotum (Gesamthand­
verhältnis) der Ehegatten an den zur Masse gehörenden Immobilien 
erscheint (Gürgens a. a. O. S. 56 ff. u. Senatsentsch. 1923 Nr. 177 u. 1927 
Nr. 345). Ein solches Gesamteigentum der Ehegatten entsteht auch an 
einem dem Manne allein aufgetragenen Immobile, sofern es nicht sein 
Sundergut ist, laut Gesetz (B. P. R. Art. 80) und bedarf daher nach 
Art. 3004 Anm. nicht der Korroboration. Kommt es indessen darauf an 
das Gesamteigentum der Ehegatten an einem auf den Namen des 
Mannes verzeichneten Immobil grundbuchmässig festzulegen, so ge­
nügt die Eintragung gemäss N.O.Art. 321,P. 1, dass das Immobil in die 
Gütergemeinschaft des Mannes A und seiner Frau B fällt, denn durch 
diese Eintragung wird nicht nur die Voraussetzung des Gesamteigen­
tums der Ehegatten als gegeben anerkannt, sondern auch die Frau als 
Miteigentümerin namhaft gemacht, so dass damit das Gesamteigen­
tum der Ehegatten am Immobil wie bei einer Korroboration auf ihrer 
beider Namen im Grundbuch zum Ausdruck kommt. Auf Wunsch 
könnte die Eintragung sogar so formuliert werden, dass das Immobil 
in die eheliche Gütergemeinschaft fällt und daher den Ehegatten A 
und B gemeinsam gehört, wenngleich letzteres, auch wenn es nicht 
ausdrücklich gesagt ist, sich von selbst ergibt. In jedem Falle aber 
ist der Eintritt des Gesamteigentums der Ehegatten am Immobil 
nicht von der Gütergemeinschaftseintragung im Grundbuche abhängig, 
sondern erfolgt kraft Gesetz (Gürgens a. a. 0. S. 78). 

Der Gütergemeinschaftseintragung gemäss Art. 321 P. 1 der N. O. 
kommt meines Erachtens im Ergebnis die in dem vorliegenden Falle 
vollzogene, oben erwähnte Eintragung gleich, wie das in den Motiven 
der Verfügung des Grundbuchamts ausgeführt worden ist, denn auch 
sie weist auf das Bestehen der Ehe und infolge des Sondergutsvermerks 
hinsichtlich der einen ideellen Hälfte auch auf die Gütergemein­
schaft der Ehegatten in Bezug auf die andere ideelle Hälfte des Im­
mobils hin. Hierüber kann man indessen verschiedener Ansicht sein 
und es mag vom formellen Gesichtspunkt auch eine andere Auffassung 
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ihre Berechtigung haben. Von mehr allgemeiner Bedeutung und da­
her für die Praxis wichtiger ist die vom Bezirksgericht leider nicht 
erörtete Wirkung des im Art. 321 P. 1 der N. 0. vorgesehenen aus­
drücklichen Eintragung, dass ein dem Ehemanne A allein aufge­
tragenes Immobil in die Gütergemeinschaft mit seiner Frau B fällt, 
gegenüber den Art. 83 und 84 des B. P. R. 

Nach dem buchstäblichen Texte der Art. 83 und 84 kann in den 
Fällen einer solchen Eintragung der Mann ohne Zustimmung der Frau 
über das Immobil verfügen, nach Art. 340 P. 2 der N. 0. kann er es 
nicht, vielmehr muss der letzteren Gesetzbestimmung zufolge ange­
nommen werden, dass die Wirkung der Gütergemeinschaftseintragung 
gerade darin besteht die einseitige Disposition des Mannes über das 
ihm allein aufgetragene Immobil auszuschliessen. Ein solcher Wider­
spruch zwischen dem materiellen und formellen Recht muss ausge­
glichen werden, umsomehr als der Gesetzgeber abgesehen von dem 
unglücklichen Ausdrucke „gekaufte" bei Abfassung der in Rede 
stehenden Artikel des B. P. R. allem Anscheine nach sich um ihre 
Ubereinstimmung mit dem Grundbuchrecht bemüht hat und offenbar 
gerade vom Gesichtspunkt des Grundbuchrecbts die einseitige Ver­
fügung des Mannes über zur Masse gehörige Immobilien nur dann hat 
zulassen wollen, wenn diese im Grundbuch auf den Namen des 
Mannes allein verzeichnet sind, denn dann ist er eben formell der 
einzige Eigentümer und als solcher in der Disposition unbeschränkt. 
Mit einer Gütergemeinschaftseintragung nach Art. 321 P. 1 der N. 0. 
aber hat der Gesetzgeber begreiflicherweise gar nicht gerechnet, 
weil eine solche zur Zeit der Emanation des B. P. R. noch nicht 
üblich war, sondern erst bei Einführung der Justizreform von 1889 
im Gesetz vorgesehen wurde. Andererseits ist auch bei der in Ver­
anlassung der Justizreform vorgenommenen Umarbeitung des B. P. R. 
versäumt worden den Art. 83 entsprechend der Bestimmung des Art-
321 P. 1 der N. 0. zu ergänzen. Der notwendige Ausgleich ist vor 
allem auf dem Wege der Interpretation anzustreben und meines Er­
achtens auch auf diesem Wege möglich. Wenn man keine Bedenken 
trägt das im Art. 83 gebrauchte Wort „gekaufte" mit Hilfe der 
Interpretation durch das Wort „erworbene" zu ersetzen, so er­
scheint es aus den angeführten Gründen ebenso gerechtfertigt statt 
dessen das Verbot der einseitigen Veräusserung und Belastung durch 
den Mann für grundbuchmässig auf den Namen beider Ehegatten 
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v e r s c h r i e b e n e  I m m o b i l i e n  g e l t e n  z u  l a s s e n .  D a  d i e  G ü t e r g e m e i n ­
schaftseintragung, wie oben ausgeführt, im Effekt der Verschreibung 
des Immobils auf den Namen beider Ehegatten gleich kommt, so 
würde damit der Zwiespalt zwischen dem Privatrecht und dem Grund­
buchrecht beseitigt werden. Begründet ist eine solche erweiternde 
Auslegung des Art. 83 auch durch den offenbaren Zweck der Güter­
gemeinschaftseintragung, der doch wohl nur darin bestehen kann, die 
einseitige Verfügung des Mannes über das ihm allein aufgetragene 
Immobil zu verhindern. Andere Absichten der Ehegatten kommen 
dabei kaum in Frage, denn weder ist diese Eintragung Voraussetzung 
des Bestehens des Gesamteigentums der Ehegatten, das kraft Ge­
setzes eintritt, noch hat sie Bedeutung für die Gläubiger. Die Gläubi­
ger des Mannes können das Immobil sowieso in Anspruch nehmen 
und den Gläubigern der Frau ist die Pfändung derselben in jedem 
Falle verwehrt (wie sie den Gläubigern des Mannes ohne weiteres 
gestattet ist, wenn das Immobil der Frau allein aufgetragen ist (Vgl. 
Art. 85 und 91 des B. P. R.). Hält man eine derartige Auffassung des 
Art. 83 im Zusammenhang mit Art. 321 P. 1 der N. 0. de lege lata 
nicht für angängig, so bleibt nur eine Ergänzung des Art. 83 auf ge­
setzgeberischem Wege übrig. 

Gesetzgebung. 
Die Gesetzgebung Lettlands im L Quartal 1933. 

Von Rechtsanwalt W. M u e 11 e r. 

I. 
In völkerrechtlicher Hinsicht wurde in der Berichtsperiode lediglich das 

am 3. Juni 1931 unterzeichnete vorläufige Wirtschaftsabkommen mit 
Estland ratifiziert (Gbl- 1), durch welches für beide Vertragsstaaten ermäs-
sigte Zollsätze bzw. Befreiung vom Zoll hinsichtlich einer ganzen Reihe von 
Waren gewährt wurde. 

II. 

Von der Verfassung Lettlands wurden die Bestimmungen der Art. 74 
und 79 über die Volksabstimmungen geändert (Gbl. 82). Die Ab­
änderungen betreffen das Quorum derselben; während früher zur Gültigkeit 
einer Volksabstimmung die Teilnahme mindestens der Hälfte aller Wahlbe­
rechtigten verlangt wurde, sehen die neuen Bestimmungen vor, dass ein 
Gesetzprojekt beim Volksbegehren als angenommen gilt, falls an ihm minde­
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stens die Hälfte der bei der letzten Landtagswahl beteiligten Wähler teil­
genommen hat. Dasselbe gilt sowohl für die Aufhebung der vom Landtage 
angenommenen und vom Staatspräsidenten sistierten Gesetze (Art. 74), als 
auch für die Annahme neuer Gesetze (Art. 79, Abs. 2), unter Ausnahme 
von Verfassungsänderungen, bei welchen die alten Bestimmungen — Zu­
stimmung der Hälfte aller Wähler (Art. 79, Abs. 1) — in Kraft bleiben. 

Eine Verfassung erhielt das Innenministerium (Gbl. 71). Dem­
selben liegt die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und Sicherheit ob, 
sowie die Verwaltung der auf die Kommunen, den Kultus, die Konfessionen 
und die Bautätigkeit bezüglichen Angelegenheiten, ferner die Bewachung der 
Staatsgrenzen und die Erfüllung sonstiger — in Spezialgesetzen vorgesehenen 
Obliegenheiten (Art. 1). Der Innenminister ist im Rahmen dieser Obliegen­
heiten zum Erlass obligatorischer Verordnungen berechtigt (Art. 2). Das 
Ministerium zerfällt in 3 Departements — das Administrativ-, das Selbst-
verwaltungs- und das Baudepartement (Art. 3), die zentralen Institutionen 
des ersteren sind: die Verwaltungen der Kriminal- und der politischen Po­
lizei, die Abteilungen für inneren Schutz, für Presse- und Vereinansgelegen­
heiten, die Pass-, Ausländer-, Emigrations- und Touristenabteilungen und die 
Buchhaltung (Art. 6); dem Selbstverwaltungsdepartement ist auch die Ver­
waltung der geistlichen Angelegenheiten unterstellt (Art. 19). Angepasst 
diesen Bestimmungen wurde die Verfassung der Polizei (Gbl. 76). 

Die vielen Gesetze, welche sich mit der Lage der Staatsbeamten 
befassen und durch welche auf verschiedenen Gebieten Ersparnisse erzielt 
werden sollen (Gbl. 13, 16, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 49), haben wohl nur vor­
übergehende Bedeutung, so dass eine nähere Erörterung derselben sich er­
übrigt. 

Ebensowenig dürften die Abänderungen des Statuts des Konservato­
riums (Gbl. 29) sowie der Bestimmungen über die Rechte der Absolventen 
der Kunstakademie (Gbl. 28) allgemeines Interesse erwecken. Auch das 
Statut der im Jahre 1932 gegründeten Staatlichen Elektrotechnischen Fabrik 
erfuhr Abänderungen (Gbl. 50). 

Eine Notverordnung betraf private Bewachungsunternehmen, 
wie sie beispielsweise die Rigasche Wach- und Schliessgesellschaft ist (Gbl. 17). 
Sie können nur mit Erlaubnis des Innenministeriums begründet werden (Art. 1), 
dem auch eine recht eingehende Kontrolle derselben zusteht; obligatorisch 
ist die Einzahlung einer Kaution (Art. 2—6). Recht genaue Regelung erfährt 
unter anderem in diesen Bestimmungen die Haftpflicht dieser Unternehmen 
ihren Klienten gegenüber (bis zu Ls 1000.— für einen Einbruchsdiebstahl, 
falls nicht anderes vereinbart ist). 

Eine Notverordnung (Gbl. 40) war den Touristenführern gewidmet: 
als solche können nur Lettländer fungieren, die eine betreffende Bescheinigung 
über ihre Befähigung hierzu von der Touristenabteilung des Innenministeriums 
besitzen. 

Das Gesetz über die Landwege erfuhr eine geringfügige Abänderung 
(Gbl. 9) hinsichtlich der Berechtigung des Verkehrsministeriums zur Vor­
nahme von Reparaturen von Wegstrecken und Brücken in Städten (Art. 12), 
wobei verfügt wurde, dass die weitere Pflege der genannten Objekte auch 
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in diesen Fällen den betreffenden Kommunen obliegt. Gleichfalls abgeändert 
wurde das Gesetz über den Verkehr auf Landstrassen (Gbl. 31, 72), wobei 
die Registrationspflicht auch auf Fahrräder erstreckt (Art. 1) und der Kreis 
der Personen, welche zur Anhängigmachung eines Verfahrens gegen die 
Übertreter dieses Gesetzes berechtigt sind, erweitert wurde (Art. 26). 

Im Zusammenhang mit diesen Aenderungen erfuhr das Steuergesetz 
eine unsewentliche Abänderung (Gbl. 73) hinsichtlich der Steuerfreiheit für 
Militärpersonen gehöriger und vom Kriegsressort übernommener Verkehrs­
mittel. 

Wiederum abgeändert und ergänzt wurde das Gesetz über die Regi­
strierung der Zivilstandesakten (Gbl. 27). Neu hineingenommen 
wurden Bestimmungen hinsichtlich der Findlinge: bei einer späteren Adoption 
eines Findlings kann der Antragsteller verlangen, dass die Daten über den 
Findling, welche den in Normalfällen vorgeschriebenen nicht entsprechen, 
aus dem Register gelöscht werden (Art. 52, Anm.), und dem Findling, falls 
er das 6. Lebensjahr nicht überschritten hat, ausser dem eingetragenen noch 
einen neuen Vornamen geben (Art. 50, Abs. 2). Ferner wurden verschiedene 
Regeln für die Beseitigung von Abweichungen zwischen den Eintragungen 
in den Kirchenbüchern und den Standesregistern vorgesehen, sowie Bestim­
mungen zur Vermeidung solcher Abweichungen geschaffen (Art. 43). 

Eine neue Anmerkung zu Art. 411 erleichterte im Auslande lebenden 
Personen die Eintragungen in lettländische Standesregister, wobei gegebenen­
falls konsularische Hilfe vorgesehen wird. 

Obligatorisch gemacht wurde die Vorstellung statistischer Daten über 
Zwangsversteigerungen durch die Gerichtsvollzieher und andere Bei­
treibungsbeamte an das Staatliche Statistische Amt (Gbl. 38). 

Auf dem Gebiet des Kommunalrechts wurde das Gesetz über die 
Gemeindeselbstverwaltu n gen abgeändert (Gbl. 68). Die Aenderungen 
betreffen die Verbände der Kommunen, deren Gebiet erweitert wird (Art. 4), 
die Wahl und Entlassung der Geschäftsführer der Gemeinden, welche nun­
mehr vor der Wahl eine Prüfung beim Innenministerium abzulegen haben, 
verschiedene Details der Gemeindesteuerordnung (u. a. Ermässigung der 
Pön), die Ausstellung von Vollmachten zur Vertretung der Gemeinden, und 
verschiedene Formalitäten nicht wesentlicher Natur bei der Abhaltung von 
Sitzungen der Gemeindeorgane. 

Das Gesetz über die Wahlen der Gemeinderäte erhielt einen Zusatz 
(Gbl. 23), laut welchem bei Abänderung der Gemeindegrenzen unter Um­
ständen Neuwahlen auch vor Ablauf der Vollmachten der Gemeinderäte 
vorgenommen werden können (Art. I2), sowie Bestimmungen über die 
Neuwahl der Gemeinderäte bei Vereinigung mehrerer Gemeinden (Art. 7, 
Anm.). 

Die Bestimmungen über die Einnahmen, Ausgaben und Budgets 
der Städte erhielten einen Zusatz (Art. 49, Anm.), laut welchem lettländi­
sche Kulturfilme unter gewissen Bedingungen von der Vergnügungssteuer 
befreit werden (Gbl. 51). 

Festgelegt wurden die administrativen Grenzen der Stadt Goldingen 
(Gbl. 83). 
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III. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet ist folgendes zu erwähnen: Die Be­
stimmungen über die Postsparkassen wurden dahin abgeändert, dass 
dieselben nunmehr für Einlagen 4%, für laufende Rechnungen aber keine 
Zinsen zahlen (Gbl. 5). 

Einige Abänderungen erfuhren die Bestimmungen über die Regulierung 
des Imports von Waren und Zeitungspapier (Gbl. 45) hinsichtlich 
der Aufzählung der diesen Bestimmungen unterliegenden Waren. 

Erweiterungen erfuhren die Bestimmungen über die Einfuhr von Klee-
und Timotysaaten, deren Geltung auch auf andere ähnliche Saaten er­
streckt wurde (Gbl. 12). 

Im Gesetz über die Kontrolle von Exportbutter wurden die Voll­
machten des Landwirtschaftsministers beim Erlass von einschlägigen Instruk­
tionen erweitert (Gbl. 7). 

Hier wäre auch eine im Verwaltungswege auf Grund der Valuta­
b e s t i m m u n g e n  e r l a s s e n e  V e r o r d n u n g  d e s  F i n a n z m i n i s t e r s  ü b e r  l a u f e n d e  
Rechnungen von Ausländern (Gbl. 26) zu erwähnen, laut welcher 
die Valutakommission berechtigt wird, zu verfügen, dass Einzahlungen auf 
Girokonten bestimmter Ausländer nur mit Genehmigung dieser Kommission 
erfolgen können; solche Verfügungen der Valutakommission sind im Re­
gierungsanzeiger zu publizieren. Ausserdem enthält diese Verordnung Regeln 
über die Realisierung von Ausländern gehörigen inländischen Wertpapieren 
und langfristigen Anleihen, die einer verschärften Kontrolle der Valuta­
kommission unterstellt werden und für das Inland zu verwenden sind. 

Neugeregelt wurden die Bestimmungen über die Vorstellung von Ab­
rechnungen und Daten seitens der Kredit- und Versicherungsanstalten, 
Aktien- und Anteilgesellschaften und Kooperative (Gbl. 44). Im wesentlichen 
stellt diese Neuregelung jedoch nur eine Kodifikation der früheren Bestim­
mungen dar. Aenderungen sind hinsichtlich des Kreises der diesen Bestim­
mungen unterliegenden Gesellschaften vorgenommen ; neu vermerkt werden 
Versicherungsgesellschaften, sowie Verkehrs- und landwirtschaftliche Aktien­
gesellschaften. Neu sind ausserdem die Bestimmungen über Unternehmen, 
welche sich unter Administration befinden (Art. 5). Sonst sind die Ab­
änderungen nur redaktioneller Natur. 

Von Wichtigkeit waren die Bestimmungen in Versicherungsan­
gelegenheiten (Gbl. 46), welche die temporäre Verordnung vom Jahre 1920 
ersetzten. Sämtliche Versicherungsgesellschaften unterliegen der Kontrolle 
der Versicherungsabteilung des Finanzministeriums; bei derselben müssen alle 
in Lettland abgeschlossenen Versicherungen rückversichert werden, falls die 
Abteilung solches nicht ablehnt; ausserdem sind bei dieser Abteilung sämtliche 
auf Staatseigentum bezügliche Versicherungen vorzunehmen; in gewissen 
Fällen kann dort auch privates Eigentum, das staatlichen Institutionen ver­
pfändet ist, versichert werden (Art. 2, 4). In Lettland befindliches Vermögen 
darf nur in Lettland versichert werden ; Ausnahmen sind nur zulässig, falls 
lettländische Gesellschaften den Abschluss verweigern oder eine 6% des 
Wertes übersteigende Prämie verlangen (Art. 3). Die Tätigkeit ausländischer 
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Versicherungsgesellschaften in Lettland ist gänzlich untersagt (Art. 5); Über­
tretungen des Gesetzes werden laut Art. 1381 des Strafgesetzbuches bestraft. 

IV. 

Recht rege war die gesetzgeberische Betätigung auf steuerrechtlichem 
Gebiet. Zweimal wurde das Zollgesetz abgeändert, das erste Mal hinsichtlich 
des Bestandes der Plenarsitzung des Zollamtes (Gbl. 34), das zweite Mal 
hinsichtlich der zollfreien Rücksendung unverzollter Waren in das Ausland 
(Gbl. 53). Ebenfalls zweimal wurde auch der Zolltarif abgeändert: für die 
Anwendung der durch Verfügung des Ministerkabinetts zu bestimmenden 
Ausnahmetarife (Gbl. 133/1932) wurde als äusserste Frist der 31. März 1934 
festgesetzt (Gbl. 84) ; bis zum 1. Mai 1934 wurden bestimmte Holmaterialien 
vom Ausfuhrzoll befreit (Gbl. 75). 

Vollständig neugeregelt wurde der erste Abschnitt des Akzisesteuer­
gesetzes, da die alte russische Redaktion dem lettländischen Staatsaufbau 
und den hiesigen Verhältnissen in keiner Weise mehr entsprach. Laut den 
neuen Bestimmungen (Gbl. 21) werden sämtliche Akziseangelegenheiten vom 
Finanzministerium durch das Steuerdepartement verwaltet (Art. 1, 2), während 
die nähere Überwachung der Akziseeinnahmen den Steuerinspektoren, ihren 
Gehilfen und den Steuerkontrolleuren obliegt (Art. 4), welche die ehemaligen 
russischen Akzisebeamten ersetzen. Im Einzelnen werden dann die Funktionen 
und Vollmachten dieser Organe, sowie die Betätigung der Polizei auf diesem 
Gebiet geregelt. 

Abgeändert wurden ferner die auf Tabak und Streichhölzer bezüglichen 
Bestimmungen und Akzisegesetze (Gbl. 30, 42). 

Auch im Gesetz über die Besteuerung alkoholhaltiger Stoffe wurden 
umfangreiche Aenderungen vorgenommen (Gbl. 43, 70), ebenso in den Be­
stimmungen über die Teesteuer (Gbl. 15). 

V. 

Auf sozialpolitischem Gebiet sind keinerlei Neuerungen zu ver­
zeichnen. 

VI. 

I m  A g r a r r e f o r m g e s e t z  e r f u h r  A r t .  3  P k t .  d ,  w e l c h e r  s i c h  a u f  
städtisches Bauernland bezieht, das auf Verlangen der Pächter auf dem Aus­
tauschwege in den Staatsfond einzubeziehen und ihnen zuzusprechen ist, 
einige Abänderungen (Gbl. 58): in Ausnahmefällen können die Städte im 
Austausch gegen solche Ländereien mit Zustimmung des zentralen Land-
einrichtungskommittees auch ausserhalb der administrativen Grenzen der 
Städte belegenes Fondland erhalten, was früher nicht gestattet war. Auf 
Antrag der Städte können ferner auch ihnen gehörige landwirtschaftliche oder 
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Gärtnereigrundstücke gegen staatliches Fondland ausgetauscht werden. Der 
Termin, bis zu welchem die Pächter städtischen Bauernlandes ihre Anträge 
an die Stadtverwaltungen einzureichen haben, wurde bis zum 1. September 
1933 prolongiert, wobei die Anträge von den Städten bis zum 31. Dezember 
1933 zu entscheiden sind. 

Im Gesetz über die Bewertung von Fondlandstücken (Gbl. 49/1923) 
wurde festgesetzt, dass die Befreiung der Hinterbliebenen von Freiheits­
kämpfern und Invaliden von der Auskaufszahlung sich nur auf das Land, 
nicht aber auf andere Objekte bezieht. Erweitert wurden ferner die 
Möglichkeiten der Umwertung von auf Fondlandstücken befindlichem Wald 
(Gbl. 74). 

I m  B a u m s c h u t z g e s e t z  ( G b l .  1 1 4 / 1 9 3 1 )  w u r d e n  d i e  V o l l m a c h t e n  
des Landwirtschaftsministers hinsichtlich der Überwachung der Einhaltung 
des Gesetzes ein wenig erweitert und der Minister auch zur Publizierung 
der Kontrollergebnisse ermächtigt (Gbl. 48). 

Eine neue Notverordnung galt den staatlichen Rayon-Veterinarärzten 
und - Feldschern (Gbl. 47). Dieses neue Institut wird für ganz Lettland 
begründet und soll der Verhütung und Bekämpfung der Viehseuchen dienen; 
insoweit die Tätigkeit der Beamten diesem Zweck dient, hat sie unentgeltlich 
zu erfolgen. 

Die Abänderung des Statuts der staatlichen Agrarbank bezieht sich 
auf die Art der Publikationen der von der Bank beantragten Meistbote, welche 
jetzt nur im Regierungsanzeiger erfolgen (Gbl. 32). 

Eine besondere Notverordnung galt der Vereinigung zweier Semgalli­
scher landwirtschaftlicher Organisationen (Gbl. 52). 

Wie in früheren Jahren wurde auch für das Jahr 1933 durch Gesetz 
die Zuzahlungen des Staates für den der staatlichen Flachsmonopol­
verwaltung gelieferten Flachs festgesetzt und zwar im Betrage von 25% 
des Einkaufpreises (Gbl. 56). Ein anderes Gesetz (Gbl. 57) regelte die Preise 
für den Flachs der Ernte von 1933. 

VII. 

In das Gesetz über Aktien- und Anteilgesellschaften wurde 
eine neue Bestimmung aufgenommen (Gbl .6), laut welcher der Finanzminister 
zur Einsetzung einer Liquidationskommission einer Aktien- oder Anteil­
gesellschaft auch dann berechtigt wird, wenn die Gesellschaft die Erlaubnis 
zur Erneuerung ihrer Tätigkeit bezw. ihrer Liquidation wohl erhalten, dieses 
aber nicht durchgeführt hat. 

Im Gesetz über die Kooperativgenossenschaften wurden die 
Funktionen des Revisionsverbandes der Genossenschaften erweitert; letzterer 
wird berechtigt von dem Vorstand einer Genossenschaft die Einberufung 
einer Generalversammlung derselben zu verlangen, und kann auch durch 
seinen Bevollmächtigten selbständig eine Generalversammlung einer Genossen­
schaft einberufen, falls dieses die Organe der Genossenschaft entgegen ihrer 
Verpflichtungen nicht tun (Gbl. 14). 
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VIII. 

Einschneidende Aenderungen wurden in der Gerichtsverfassung 
v o r g e n o m m e n  ( G b l .  6 9 ) ;  s i e  b e t r a f e n  d i e  E r n e n n u n g  u n d  B e s t ä t i g u n g  
der Richter. Bezüglich der Friedensrichter wurde die Neuerung getroffen, 
dass bei Eintreten einer Vakanz die Kandidaten auf den freigewordenen 
Posten, wie bei der Ernennung der Bezirks- und Untersuchungsrichter, von 
der Plenarversammlung des betreffenden Bezirksgerichts dem Justizminister 
namhaft zu machen sind, welcher sie dann zusammen mit seinen eigenen 
Kandidaten dem Ministerkabinett in Vorschlag bringt. Der Friedensrichter 
tritt nach wie vor sein Amt nach seiner Ernennung durch das Minister­
kabinett an, muss aber von demselben im Laufe von 2 Jahren dem Land­
tage zur Bestätigung vorgestellt werden; befindet das Ministerkabinett die 
Tätigkeit eines Friedensrichters im Laufe dieser Frist für ungenügend, so 
ist derselbe vom Kabinett zu entlassen (Art. 18). 

Dieselben Bestimmungen hinsichtlich der Ernennung, Bestätigung und 
Entlassung werden auch auf die Untersuchungsrichter ausgedehnt (Art. 143, 
Abs. 2). 

Bezüglich der Richter der allgemeinen Gerichte wurde, in Abänderung 
der ehemals geltenden Regeln, bestimmt, dass dieselben ihr Amt erst nach 
ihrer Bestätigung durch den Landtag antreten können (Art. 143). 

Lehnt der Landtag die Bestätigung eines Richters (auch die eines 
Friedens- oder Untersuchungsrichters) ab, so kann derselbe Kandidat dem 
Landtage erneut erst in der nächsten Session desselben vorgestellt werden 
(Art. 1431). Ein Friedens- oder Untersuchungsrichter, dessen Bestätigung 
vom Landtage abgelehnt worden ist, hat sein Abschiedsgesuch einzureichen, 
widrigenfalls er ohne Gesuch entlassen wird (Art. 1571). 

Bezüglich derjenigen Richter, welche in ihrem Amt noch nicht be­
stätigt sind, verlangt die Novelle (IV) ihre Vorstellung zur Bestätigung. 
Wird dieselbe vom Landtag verweigert, so muss der Richter sein Amt 
niederlegen. 

Von Bedeutung ist ferner die Bestimmung, dass die Bestätigung für 
jeden Richter nur einmal zu erfolgen hat und bei Avancement bezw. Ver­
setzung nicht zu erneuern ist (Art. 143, Abs. 3). 

Die Grundbuchrichter werden hinsichtlich ihrer Ernennung, Bestätigung 
und Entlassung den Richtern der allgemeinen Gerichte gleichgestellt; die 
Gehilfen derselben, die früher den Friedensrichtern gleichgestellt waren, 
bleiben es nur hinsichtlich des Gehalts, unterliegen also nicht der Bestätigung 
(Art. 393). 

Im Zusammenhang mit diesen Neuerungen sind dann auch in anderen 
Artikeln der Gerichtsverfassung Aenderungen redaktioneller Natur vorge­
nommen worden. In der Frage der Entlassung von Richtern wird 
eine solche auch im Falle des Art. 171, Abs. 3 gestattet, d. i., falls der 
Richter ein mit seinem Beruf unvereinbares Nebenamt bekleidet (Art. 35). 

Aufgehoben wurde die Anm. zu Art. 359, laut welcher es temporär 
gestattet war, auch jüngeren Gerichtsamtskandidaten die Erfüllung der Ob­
liegenheiten eines Friedens- oder Untersuchungsrichters zu übertragen. 
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Einige Aenderungen grundbuchtechnischen Charakters wurden im Ge­
setz über das Dünaburg-Illuxtsche Grundbuchamt vorgenommen 
(Gbl. 11). 

I n  s t r a f r e c h t l i c h e r  H i n s i c h t  v e r m e r k e n  w i r  d i e  E r g ä n z u n g e n  z u  
dem Akzisenstrafgesetz (Gbl. 41); sie beziehen sich auf verschiedene 
Uebertretungen der im Jahre 1932 erlassenen Bestimmungen über die Ein­
führung der Akzise auf Parfümeriewaren und kosmetische Präparate, und 
waren durch dieselben notwendig geworden. 

Im Zusammenhang mit der im Jahre 1932 erlassenen auf Abort­
sachen bezüglichen Strafrechtsnovelle wurde in diesen Sachen eine weit­
gehende Amnestie gewährt (Gbl. 59). Sie umfasst alle Fälle, in welchen die 
Abtreibung nach den neuen Bestimmungen straflos wäre, ausserdem aber 
noch andere, in welchen die Abtreibung mit Einwilligung der Mutter vor­
genommen wurde. 

In demselben Zusammenhang wurde durch Ergänzung des Art. 40 der 
Kriminalprozessordnung verfügt, dass alle Abortsachen, auch solche, für die 
nach den neuen Bestimmungen nur Gefängnisstrafe vorgesehen ist, dem Be­
zirksgericht zuständig sind (Art. 55). 

I n  p r i v a t r e c h t l i c h e r  H i n s i c h t  i s t  d a s  G e s e t z  ü b e r  d i e  G r u n d ­
zins-, Erbzins- und Erbpachtnormen (Gbl. 81) von Bedeutung. In 
Abänderung der Notverordnung vom Jahre 1932 (Gbl. 183) bestimmt das 
neue Gesetz, dass die genannten Normen, welche in russischen Rubeln 
festgesetzt waren, beginnend mit dem 1. Januar 1933, in Lats umzurechnen 
und zu bezahlen sind, wobei ein Rubel russisch gleich einem Lat zu be­
rechnen ist; in Riga jedoch wird in den nach der städtischen Einteilung 
vorgesehenen Gruppen 1—12, 18—41, 43 und 49 für einen russischen 
Rubel Ls 2.50 berechnet. Ist die Zahlung in Albertusthalern bestimmt, gilt 
derselbe gleich IV3 russ. Rubeln. Im keinem Falle jedoch darf die jährliche 
Zahlung 1 °/o des Marktwertes des betreffenden Immobils überschreiten 
(Art. 1). 

Der Obereigentümer hat, falls er die ihm durch das Gesetz gewährten 
Vergünstigungen geniessen will, dem Grundzinsner resp. Erbpächter bis zum 
31. Dezember 1933 hierüber Mitteilung zu machen, bezw. falls das nicht 
möglich ist, im Regierungsanzeiger zu publizieren, widrigenfalls er seiner 
Rechte aus diesem Gesetz verlustigt geht (Art. 2). Befindet der Grund­
zinsner bezw. Erbpächter, dass die angeforderte Jahreszahlung 1% des 
Marktwertes des Immobils übersteigt, so kann er im Laufe eines Monats 
nach Empfang resp. Publikation der Mitteilung bei der Obertaxationskcm-
mission des Landwirtschaftsministeriums eine Bewertung des Grundstücks 
beantragen (Art. 3). Die neuen Normen sind auch ohne Eintragung in die 
Grundbücher verbindlich (Art. 4). Das Gesetz bezieht sich nicht auf die­
jenigen Verträge, in welchen die Zahlungen schon laut Einigung in lettländi-
scher Valuta festgesetzt worden sind (Art. 5). 

Abgeändert wurde das dem Art. 10331 des Privatrechts beigefügte 
Verzeichnis der öffentlichen Seen, indem eine ganze Reihe derselben ausge­
schieden wurden, andere dagegen neue Benennungen erhielten (Gbl. 24). 
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Aus dem Rechtsleben 
Der Al t. 5 der Sprachenverordnung. 

Die Notverordnung v. 18. Februar 1932 Art. 5 (Gbl. 54) verpflichtet 
u.a. Firmen, Privat- und juristische Personen, auf Verlangen der zuständigen 
Behörde, bei Einreichung der eingeforderten Auskünfte über ihre innere 
Geschäftsführung, der Berichte und Mitteilungen, den vorgelegten Original­
dokumenten, sofern diese in einer Fremdsprache abgefasst sind, eine Uber­
setzung in der Staatssprache beizufügen. Diese Vorschrift soll sich nicht auf 
„Bücher" beziehen. Die Frage, ob unter „Bücher" gerade Geschäfts- und 
Handelsbücher oder nur Bücher literarischen Inhalts zu verstehen sind, ist in 
der Literatur verschieden beantwortet worden. Nach der einen Ansicht1) ist 
die im Art. 5 statuierte Ausnahme einzig auf Handelsbücher zu beziehen. 
Andererseits ist die Ansicht vertreten worden'2), dass der Art. 5 eine Ausnahme 
nicht für Handelsbücher, sondern lediglich für Bücher literarischen Inhalts 
(literäriskas grämatas) festsetze. Darüber, dass die eingeforderten Auskünfte, 
Berichte und Mitteilungen als solche nur in der Staatssprache einzureichen 
sind, kann selbstverständlich ein Zweifel nicht bestehen; im gegebenen Fall 
handelt es sich aber nur darum, ob den als Beleg für die eingeforderten 
Auskünfte vorzulegenden „Büchern" Ubersetzungen in der Staatssprache bei­
zufügen sind. Auch darüber, dass Handelsbücher als solche in Lettland auch 
in einer Fremdsprache geführt werden dürfen, besteht kein Streit, und gerade 
von dieser Voraussetzung geht auch der Art. 5 aus. Wohl hat die Sprachen­
verordnung aber an einer anderen Stelle (Art. 4) für angezeigt gehalten, be­
sonders zu betonen, dass im Buchgewerbe (grämatniecibä) eine jede Sprache 
zulässig ist. Unter Buchgewerbe sind allerdings Bücher literarischen Inhalts 
mit zu begreifen. Geschäfts- und Handelsbücher dagegen gehören selbstver­
ständlich nicht dahin. Der Art. 4 berührt auch nicht die Frage, ob dem 
Büchertext eine Ubersetzung in der Staatssprache beizufügen sei. Unvollzieh­
bar wäre die Vorstellung, dass von den im Art. 5 erwähnten Organisationen 
etc. solche auf „ihre innere Geschäftsführung" bezügliche Auskünfte verlangt 
werden könnten, die aus diesen Organisationen etc. gehörigen Büchern lite­
rarischen Insalts ersichtlich wären, und dass mithin diese Organisationen etc. 
derartige Bücher als Belege für die eingeforderten Auskünfte etc. vorzulegen 
hätten. Schon die Aufzählung der im Art. 5 erwähnten Organisationen (gesell­
schaftliche, wirtschaftliche; ferner Firmen) beweist, dass es sich gerade um 
von ihnen selbst geführte, für ihre Geschäftsführung erforderliche Bücher, 
nicht etwa um von ihnen verfasste und herausgegebene Werke handeln kann. 
Es kann sich daher im Art. 5 gerade nur um Geschäfts- oder Handelsbücher 
handeln, die über die innere Geschäftsführung der in Frage kommenden 
Organisationen etc. Aufschluss zu geben vermögen. Nach dem obigen sind 
unter „Bücher" gerade die Geschäftsbücher oder Handelsbücher der ent­

') W. Müller, Die Gesetzgebung Lettlands im I. Vierteljahr 1932, in der Rig. Ztschr. 
f. Rechtsw. 1932/33, Heft 1, S. 29, II. 

2) J. Grünbergs im „Jurists" 1932, Nr. 3, S. 80 und Note 10. 

3* 231 



sprechenden Organisationen etc. zu verstehen, für welche alsdann der Art. 5 
die darin vorgesehene Ausnahme statuiert. Aus den Erläuterungen des 
Innenministers zur Sprachenverordnung ergibt sich, dass deren Zweck war, 
den allgemeinen Grundsatz zur Geltung zu bringen und durchzuführen, dass 
die lettische Sprache als Staatssprache zu gelten habe, was bisher im Gesetz 
allgemein nicht zum Ausdruck gelangt sei. In den Erläuterungen wird dann 
noch hervorgehoben, dass nur in Einzelgesetzen, beisp. für die Kreditanstalten, 
vorgeschrieben sei, die eingeforderten Auskünfte in der Staatssprache einzu­
reichen. Gerade hierin liegt also der Schwerpunkt auch des im Art. 5 vor­
gesehenen Ausnahmesatzes, nach welchem gerade den Geschäfts- und Handels­
büchern Ubersetzungen nicht beigefügt zu werden brauchen. Die durch die 
Sprachenverordnung neueingeführten Normen sind auf das Gerichtsverfahren 
und die Gerichtsverfassung nicht anwendbar, und zwar schon aus dem rein 
formellen Grunde, weil die Sprachenverordnung nicht auf gesetzgeberischem 
Wege erlassen worden ist (Verfassung Lettlands Art. 81, S. 2). Der Art. 261 
der ZPO, wonach Gesuche von Ausländern (gemeint Personen, die der 
russischen bzw. der Staatssprache nicht mächtig sind)3) in der Staatssprache 
zu schreiben und die fremdsprachigen Unterschriften mit amtlich bescheinigter 
Ubersetzung zu versehen sind, ist durch die Novelle vom 3. Juni 1931 
(Gbl. 137) aufgehoben worden. Der Art. 261 musste bereits vorher als nicht 
mehr zu Recht bestehend angesehen werden4). Gemäss Art. 10 S. 2 der 
Gerichtsverfassung hat das Gericht, je nach Umständen und Bedürfnis, in 
der Verhandlung („darisanä") auch die deutsche und russische Sprache zu­
zulassen. Tatsächlich nehmen unsere Gerichte von Privatpersonen (also aus­
geschlossen Rechtsanwälte und amtliche Institutionen) Gesuche und Urkunden 
auch in deutscher und russischer Sprache entgegen0). Der Unterschied in der 
Fassung dieses Art. 10 der jetzt geltenden Gerichtsverfassung, gegenüber dem 
russischen Text (nach der Ausgabe v. J. 1914: Art. 557 Anm.) besteht darin, 
dass der Art. 10 sich nicht mehr bloss auf die mündlichen Erklärungen der 
Parteien und nicht mehr bloss auf die Friedensgerichte (wie der russ. Text 
des Art. 557 Anm.) beschränkt6). Unter solchen Umständen müssten —wie 
in der Literatur bereits hervorgehoben7) — auch die Art. 367 (263) Pkt. 2 
und 629 (539) wenigstens in Ansehung der deutschen und russischen Sprache 
als nicht mehr geltend betrachtet werden. Nach dem Gesetz vom 12. März 
1920 Art. 8 S. 3 (Gbl. 166) dürfen auch solche Urkunden (sofern sie nicht 
gerade für die Grundbuchbehörde bestimmt sind) notariell attestiert werden, 
die in deutscher oder russischer Sprache abgefasst sind7). Hiervon ausgehend, 
können die in deutscher oder russischer Sprache geführten Geschäfts- oder 
Handelsbücher, soweit solche durch notarielle Auszüge ersetzt werden, auch 
bei den Gerichten durch notarielle Auszüge in deutscher oder russischer 

s) Tjutrjumoff, YcTaBT» rpaaytaHCKaro cyAonpoH3Bo4CTBa (1923) zu Art. 261 Nr. 5. 
4) Für die Aufhebung bereits B. Berent, Die Sprachenfrage in Lettland, in der Zeitschr. 

für Ostrecht 1929, Heft 1, S. 28 ff. 
6) Vgl. Beschluss der Plenarversammlung des Rigaschen Bezirksgerichts vom 24. Januar 

1931, mitgeteilt in der Rig. Zeitschr. f. Rechtsw. 1931, Heft 3. S. 181—182. 
6) Berent 1. c. S. 30 ff. 
7) Berent 1. c. S. 31, 32. 
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Sprache (also nicht notwendig in der Staatssprache) ersetzt werden. Die 
Gerichte sind somit befugt und gegebenenfalls verpflichtet, falls die in 
deutscher oder russischer Sprache geführten Originalbücher durch ent­
sprechende notarielle Auszüge ersetzt werden sollen, diese letzteren auch 
dann entgegenzunehmen, wenn sie in der gleichen Fremdsprache abgefasst 
sind. 

Prof. Dr. A.Loeber. 

Rechtsprechung. 
Lettland. 

Ausländische Autorenrechte in Lettland. 

In Jahrgang V, Heft 2 brachten wir auf S. 134 ff. zwei Entscheidungen 
des Kriminaldepartements des Lettländischen Senats in der Frage des 
Schutzes ausländischer Autorenrechte in Lettland. Der Senat kam hierbei 
zum Schluss, durch den Art. 14 des Handelsvertrages mit Frankreich habe 
der Gesetzgeber „inbezug auf die vertragschliessenden Staaten für den Schutz 
d e r  A u t o r e n r e c h t e  d i e  B e s t i m m u n g e n  d e r  B e r n e r  K o n v e n t i o n  i n  K r a f t  
gesetzt, welche daher auch bei der Urteilsfällung in Betracht zu ziehen waren 
nicht nur in der Rechtsfrage, sondern auch bei der Entscheidung über das 
subjektive Verschulden des Angeklagten." Weiter hiess es dort: „Alle diese 
Verträge und Konventionen sind, ebenso wie der Vertrag von 1926 mit dem 
Deutschen Reiche, vom Landtag angenommene und vom Staatspräsidenten 
veröffentlichte Gesetze, mit deren Unkenntnis oder Nichtverstehen sich nie­
mand entschuldigen kann, wie dieses das Gesetz über den Regierungs­
anzeiger (1925 Nr. 86) im Art. 2 bestimmt." Unter dieser Begründung wurde 
das freisprechende Urteil des Appellhofs i. Sa. der Klage des Ullstein­
verlages gegen O. Grobes u. a. aufgehoben. Bei der erneuten Verhandlung 
dieser Sache erfolgte die Verurteilung der Angeklagten durch den Appellhof, 
worauf die Sache dann nochmals in den Senat gelangte. Dieser kam dies­
mal zu einem anderen Schluss und hob unter der Motivierung, die Be­
stimmungen der Berner Konvention seien in Lettland auf gesetzgeberischem 
Wege nicht veröffentlicht worden, das Urteil auf. Es dürfte wohl ein seltener 
Fall sein, dass der Senat in derselben Sache seine grundlegende Ansicht 
ändert. Denn nur so kann doch die zweite Entscheidung verstanden werden. 
Wäre bei der Fällung der ersten Entscheidung der Senat der gleichen An­
sicht gewesen wie heute, so hätte es doch wohl keiner Aufhebung des ersten 
freisprechenden Urteils des Appellhofs bedurft, die von der Motivierung 
des Appellhofs abweichende Ansicht des Senats hätte ja trotzdem in 
der Begründung der Senatsentscheidung zum Ausdruck gebracht werden 
können. 
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Die Frage des Schutzes ausländischer Urheberrechte in Lettland müsste 
nun endlich auf gesetzgeberischem Wege klar geregelt werden, diese Ver­
pflichtung hat Lettland ja in den erwähnten Staatsverträgen übernommen. 

Die zweite Entscheidung lautet in der Übersetzung wie folgt: 
Der Senat hat bereits in seiner das Urteil des Appellhofs vom 8. Okt. 

1929 aufhebenden Entscheidung den Appellhof darauf hingewiesen, dass das 
frühere Russland, dessen Gesetze über das Autorenrecht in Lettland in Kraft 
sind, sich nicht der Berner Konvention angeschlossen hatte und dass dieser 
Umstand bei der Beurteilung der subjektiven Schuldfrage in Betracht zu 
ziehen sei. Desgleichen war auf die Ordnung der Veröffentlichung von Ge­
setzen verwiesen worden, auf das Gesetz über den Regierungsanzeiger. Diese 
Hinweise hat der Appellhof bei Fällung des zweiten Urteils nicht in Be­
tracht gezogen und die Angeklagten bestraft, ohne in seinem Urteil auf die 
Frage einzugehen, ob in den in Lettland publizierten Konventionen mit 
Deutschland und anderen Staaten auch der Text der Berner Konvention 
veröffentlicht worden ist, ob dieser den Angeklagten bekannt sein konnte 
und ob er den Angeklagten bekannt war, und ob er den Angeklagten auf 
Grund der in Lettland bestehenden Gesetze bekannt sein musste. Im Art. 
2956 des B. P. R. sind die Fälle vorgesehen, in denen der Schuldige aus­
nahmsweise die erforderliche Kenntnis des Gesetzes nicht erlangen konnte, 
und in diesem Falle die Unkenntnis nicht zur Schuld angerechnet wird, 
doch unterscheidet das Gesetz über das Autorenrecht (Ges. S. des fr. 
Russl. X. Band, I. Teil, Art. 695, 21—22) vorsätzliche und unbeabsichtigte 
Übertretungen des Autorenrechts und setzt für diese auch vom zivilrecht­
lichen Standpunkt eine verschiedene Verantwortlichkeit fest. Dagegen ver­
langt Art. 620 des St. G. B. die im Art. 48. I. Tl. des St. G. B. vorge­
sehene Schuldhaftigkeit — eine vorsätzliche bewusste Handlung. Die Fest­
stellung des Appellhofs, dass eine solche vorsätzliche Handlung im Verhalten 
der Angeklagten zu konstatieren sei, g*eht nicht aus der Begründung hervor, 
auf die der Appellhof in seinem Urteil hinweist: nämlich aus dem im 
Regierungsanzeiger veröffentlichten Text des lettländisch-französischen Han­
delsvertrages, denn in diesem Vertrage ist nicht der Text der Berner Kon­
vention enthalten, der den Angeklagten auf Grund des Gesetzes über den 
Regierungsanzeiger hätte bekannt sein müssen. Die Feststellung des Appell­
hofs über die vorsätzliche, bewusste Handlung der Angeklagten Grobes 
geht nicht aus den Erwägungen hervor, mit denen sie begründet wird, was 
auf eine Uebertretung des Art. 810 der St. P. O. hinweist, weshalb das 
Urteil aufzuheben ist. 

In Anbetracht dessen beschliesst der Senat im Einklang mit den Art. 
932 und 949 der St. Pr. O. das Urteil des Appellhofs aufzuheben und dem 
Appellhof vorzuschreiben, die Klag-e in anderem Gerichtsbestande von neuem 
durchzusehen. 

(Entsch. des Kriminal Kass.-Departements des Lettl. Senats vom 21. Mai 
1932 i. Sa. der Klage des Ullsteinsverlages gegen O. Grobips u. a., mitge­
t e i l t  v o n  v e r e i d .  R e c h t s a n w a l t  B .  B e r e n t ) .  
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Aus dem neuen Zivilrecht Spaniens. 
Eine Besprechung- zu : 

C a l i x t o  V a l v e r d e  y  V a l v e r d e  ( o r d e n t l .  P r o f e s s o r  d e r  U n i v e r s i t ä t  
Valladolid) Tratado de derecho civil espanol, Tomo —Apendice da la 3* ediciön 
Valladolid 1932, Verlag- der Talleres Tipograficos „Cuesta", 5 Teile mit 61,167, 

112, 104 und 45 Seiten. 

Prof. Valverde y Valverde, dessen zuletzt in 3. Aufl. (Valladolid 
1925 26) in 5 Bd. (Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Personen- und Obligationen­
recht, Familienrecht, Erbrecht) erschienener Tratado de derecho civil espanol 
allseits als eines der besten Werke über modernes spanisches Zivilrecht an­
erkannt wird, hat sich in dankenswerter Weise der Mühe unterzogen, die seit 
der spanischen Revolution vom Frühjahr 1931 eingetretenen Aenderungen 
zusammen mit sonstigen Ergänzung-en in einem Nachtragsband vorzulegen1). 
Dass dieses Werk einem in Spanien und auch im Ausland empfundenen Be­
dürfnis entgegenkommt, wird besonders klar, wenn man sich den Charakter 
des spanischen Publikationsorgans, der Gaceta de Madrid, vergegenwärtigt. 
Sie enthält nämlich nicht nur, wie das deutsche Reichsgesetzblatt, die eigent­
lichen Gesetze und Verordnungen, sondern dient zugleich als Amtsblatt für 
die verschiedenen Ministerien und zwar nicht nur für generelle Normen, sondern 
auch für Verfügungen im Einzelfalle, z. B. öffentliche Zustellungen, Ernennung 
und Entlassung- von Beamten usw.; auch die Entscheidungen der Zivil-, Straf-
und Verwaltungssenate des Kassationshofs, des Tribunal Supremo werden 
hier veröffentlicht. Hält man sich ferner vor Augen, dass, um ein Beispiel 
einer mir vorliegenden Gaceta herauszugreifen, die Gaceta de Madrid es im 
Jahre 1930 Mitte Aug-ust auf 229 Nummern und ohne die Anhänge auf 1096 
Seiten gebracht hatte, so sieht man, dass es nicht einfach ist, sich die für ein 
Gebiet, wie das Zivilrecht einschlägigen Normen herauszusuchen. Man könnte 
fragen, weshalb Valverde nicht eine Neuauflage veranstaltet hat; abgehalten 
haben ihn wohl zwei Gedankengäng-e; einesteils ist die ausserordentlich frucht­
bare, aber nicht immer mit dem sacro piombo langer Überlegung ausgestattete 
Gesetzgebung Spaniens auch auf den wichtigstenjGebieten z. B. in der Agrar­
reform noch nicht zu endgültigen ;oder dauernden Formulierungen gelangt; 
andernteils hat man sich bei dieser etwas eiligen Gesetzgebung, worauf Valverde 
mehrfach hinweist, auch nicht immer genau die Auswirkungen der neuen Normen 
auf das bisherige Recht vergegenwärtigt. Ja, man hat — vergl. das Beispiel I, 
S. 23 — sich nicht einmal immer an den im Art. 5 CCfniedergelegten Grund­
satz gehalten, dass ein Gesetz nur wieder durch ein Gesetz, also nicht durch 
eine Verordnung (decreto) aufgehoben werden kann. 

A. Bei einem Überblick über das neue spanische Zivilrecht2) richtet man 

*) Der Nachtragsband zerfällt wieder in 5, den Hauptbänden entsprechende Teile, 
im nachfolgenden zitiert als I, II usw. Die Abkürzung CC bedeutet Codigo Civil von 1889. 

2) Zur ersten Einführung F. W. v. Rauchhaupt, Die Rechte Europas, München 1932, 
B d. II, S. 40 ff. ; recht gut ist die Übersicht von Moneva y Puyol und L. Per eis im 1. Band 
des Rechtsvergleichenden Handwörterbuchs, Berlin 1929, S. 245 ff. 
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sein Augenmerk zunächst auf die neue Verfassung vom 9. Dez. 19313); tat­
sächlich enthält diese einschlägige Normen und zwar im Titel II (Art. 23 und 24) 
über Staatsangehörigkeit — schon Art. 17 ff. CC hatte dieses Gebiet in diesem 
Rahmen geregelt — und ganz besonders in Titel III über die Grundrechte und 
Grundpflichten der Spanier. Gerade dieser dritte Titel der Verfassung weist 
ersichtliche Anlehnungen an das Vorbild der deutschen Reichsverfassung vom 
14. Aug. 1919 auf4). Während aber die in der Reichsverfassung niedergelegten 
Grundrechte, soweit sie das bürgerliche Recht betreffen, nämlich Garantie der 
persönlichen Freiheit (RV 114), der freien Vereinsbildung (124), der Vertrags­
freiheit (152), der Unverletzbarkeit des Privateigentums (153, Abs. I) grössten­
teils Niederschläge der bestehenden Rechtskultur sind, geht die spanische Ver­
fassung, welche übrigens die Vertrags-, Eigentums- und Erbrechtsgarantie nicht 
ausdrücklich formuliert hat, hier teilweise neue Wege. Wir finden also auch 
Programmsätze und neues unmittelbar anwendbares Recht. 

Wir versuchen eine kurze Ubersicht über diese verfassungsmässigen 
Grundlagen des spanischen Privatrechts zu geben. 

I. Was das Personenrecht angeht, so formuliert Art. 25 den Grundsatz 
der Gleichheit vor dem Gesetz; Staatsangehörigkeit, Abstammung, Geschlecht, 
Stand, Vermögen, politische oder religiöse Uberzeugung sollen keine ver­
schiedene rechtliche Behandlung der Personen mehr rechtfertigen. Adelsvor­
rechte und Adelstitel erkennt der Staat nicht mehr an. Valverde I, S. 15 
misst zwar diesem Gleichheitsgrundsatz jedenfalls für das bürgerliche Recht 
keine erhebliche Bedeutung zu, da hier schon bisher Privilegien nicht bestanden 
hätten. Aber er muss selbst zugeben, dass Art. 25 doch einige Änderungen 
zur Folge hat. So regelt sich von jetzt ab die Vermögensfähigkeit der Ordens­
leute nicht mehr nach kanonischem Recht, sondern eben nach dem allgemeinen 
Privatrecht; die Ordination oder feierliche Profess wird vom Staat nicht mehr 
als Ehehindernis anerkannt, und auch die in Spanien weitgehend üblichen 
Unterschriften mit dem Adelsprädikat haben forthin in zivilistisch erheblichen 
Urkunden dem eigentlichen Namen zu weichen. 

Von Persönlichkeitsrechten werden besonders hervorgehoben die 
Garantie gegen willkürliche Verhaftung (Art. 29), Gewissens- und Meinungs­
freiheit (Art. 27, 32 und 34), Freiheit der Wohnstätte (Art. 31 Abs. III), 
Freizügigkeit und Gewerbefreiheit (Art. 31 Abs. I und 33). 

!) Vgl. F. W. Rauchhaupt, Die Entstehungsgeschichte der republikanischen Verfassung 
Spaniens, SA. aus Iberoamerikanisches Archiv Bd. IV (Berlin 1932) Heft 1. 

4) Dieser Einfluss zeigte sich beinahe noch deutlicher in dem konservativeren, noch 
unter der Diktatur von Primo de Rivera durch eine Juristenkommission ausgearbeiteten Ver­
fassungsentwurf: Anteproyecto de la Constituciön de la Monarquia Espanola (veröffentlicht 
Madrid 1929); über seine Entstehung Rauchhaupt, Entstehungsgeschichte S. 2 ff. Mit 
dieser Betonung der Grundrechte hat übrigens, um das nebenbei zu erwähnen, Spanien eine 
grosse Tradition wiederaufgenommen. Neuere Studien — Robert von Keller, Freiheits­
garantien für Personen und Eigentum im Mittelalter (Eine Studie zur Vorgeschichte moderner 
Verfassungsgrundrechte), Heidelberg 1933, und mein Aufsatz: Importancia de Espana en la 
historia de los derechos fundamentales, Madrid 1930 —haben gezeigt, dass die Kolonitations-
privilegien der spanischen Reconquista die ersten uns bekannten Beispiele grundrechtsartiger 
Formulierungen enthalten, und dass Spanien iq der Geschichte der Grundrechte überhaupt 
eine führende Rolle zukommt. 
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Für Personenmehrheiten gilt Versammlung^- und Vereinsfreiheit.6) 
II. Teilweise neue Wege geht der für das Sachenrecht grundlegende 

Art. 44 der Verfassung. Der Gedanke der deutschen Reichsverfassung, dass 
der Gebrauch des Eigentums Dienst sein soll zum gemeinen Besten, hat 
hier eine ziemlich radikale Weiterführung erfahren (vgl. dazu auch Valverde II, 
S. 77 ff.). Nach Absatz I hat das gesamte Nationalvermögen, in wessen 
Eigentum es auch stehen möge, nach Massgabe der Verfassung und der 
Gesetze den Interessen der nationalen Wirtschaft zu dienen und zu den 
öffentlichen Lasten beizutragen. In Abs. II ist neben der normalen Ent­
eignung aus Gründen des „sozialen Besten" und gegen angemessene Ent­
schädigung auch eine entschädigungslose Enteignung vorgesehen. Abs. 
III—V sehen Sozialisierungsmöglichkeiten vor. Der Reichtum des Landes 
an Denkmälern der Kunst und der Geschichte steht unter dem besonderen 
Schutz des Staates, der insbesondere Veräusserung und Ausfuhr verbieten 
kann (Art. 45). 

III. Für das Familienrecht entfaltet Art. 43 ein Programm für 
eine Reihe von Neuerungen (vgl. auch die Bemerkungen bei Valverde IV, 
S. 68 ff. und 77 ff.). Was das Eherecht angeht, so soll sich die Ehe künftig 
auf die Gleichheit der Rechte von Mann und Frau aufbauen. Sie soll ge­
löst werden können durch gegenseitige Uebereinstimmung oder auf Antrag 
auch eines Ehegatten, wenn ein gesetzlicher Grund vorliegt. (Näheres 
unten unter C.) Für das Kindschaftsrecht wird besonders die Verpflichtung 
der Eltern betont, für Unterhalt, Erziehung und Unterricht der Kinder zu 
sorgen. Der Staat wacht über die Erfüllung dieser Pflichten und ver­
pflichtet sich seinerseits, sie subsidiär zu übernehmen (Art. 43 Abs. II). 
Ueberhaupt werden Mutterschaft und Jugend unter den Schutz des Staates 
genommen (Art. 43 Abs. VI). Dem ausserehelichen Kind gegenüber haben 
die Eltern die gleichen Verpflichtungen wie gegenüber den ehelichen 
Kindern (Art. 43 Abs. III). Das bürgerliche Recht wird auch die Nach­
forschung nach der Vaterschaft regeln (Art. 43 Abs. IV).6) In öffentlichen 

5) Übrigens können nach Art. 42 die in den Art. 29,31,34, 38 und 39 niedergelegten 
Grundrechte in Fällen der Not durch Verordnung der Regierung zeitweilig, jedoch nicht über 
die Dauer von 30 Tagen hinaus, ausser Kraft gesetzt werden. 

8) Diese Bestimmung der Verfassung wendet sich offenbar gegen Art. 141 CC. Dieser 
bezieht sich auf diejenigen ausserehelichen Kinder, welche nicht als natürliche Kinder ange­
sehen werden; als natürliche Kinder gelten nach Art. 119 Abs. II solche, deren Eltern zur 
Zeit der Empfängnis, wenn sie hätten heiraten wollen, kein Ehehindernis oder jedenfalls nur 
ein dispensables entgegengestanden hätte. Die Rechtsverhältnisse der natürlichen Kinder sind 
geregelt in Art. 129—-138 CC und hier können nach Art. 135 und 136 Vater oder Mutter 
auch zu Anerkennung gezwungen werden. Nach der Anerkennung hat das natürliche Kind 
gegen den Anerkennenden a) das Recht auf den Namen, b) das Recht auf Unterhalt, c) das 
Recht auf einen Erbteil nach Massgabe der Art. 840 ff. CC. Die nicht natürlichen ausser­
ehelichen Kinder — darunter fallen hauptsächlich solche, die im Ehebruch erzeugt sind, — 
haben dagegen nur das Recht auf Alimente (Art. 139) und auch dieser Anspruch kann nur 
durchgeführt werden 1. wenn die Vaterschaft oder Mutterschaft sich aus einem rechts­
kräftigen Urteil in einem Zivil- oder Strafprozess ergibt, 2. wenn die Vaterschaft oder 
Mutterschaft aus einer ausdrücklichen Anerkennungsurkunde erhellt, 3. wenn die Mutter­
schaft durch die Tatsache der Geburt und die Identität des Kindes voll bewiesen ist (Art. 
140). Wenn dagegen keiner der oben genannten Fälle des Art. 140 Ziff. 1 und 2 vorliegt, 
so ist eine gerichtliche Nachforschung nach der Vaterschaft solcher Kinder unzulässig. 
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Urkunden sollen fortan Vermerke über die eheliche oder uneheliche Abstam­
mung einer Person nicht mehr aufgenommen werden (Art. 43 Abs. V). 

IV. Eine Erbrechtsgarantie hat die spanische Verfassung nicht auf­
genommen; dagegen befasst sie sich mit dem Recht der Arbeit. Zunächst 
sagt Art. 46 Abs. I: Die Arbeit in ihren verschiedenen Formen ist eine 
soziale Verpflichtung und geniesst den Schutz der Gesetze. Art. 46 Abs. II 
verzeichnet die Hauptgegenstände einer neuen arbeitsrechtlichen und sozial­
politischen Gesetzgebung.7) Ebenfalls programmatischen Charakter trägt 
Art. 47 über die Rechtsverhältnisse der Landarbeiter und Fischer. 

Der CC von 1839 war ein sehr konservatives Gesetzbuch. So greifen 
diese neuen, von liberalen und stark sozialistischem Geiste getragenen Grund­
sätze der Verfassung teils direkt, wie z. B. im Eherecht, teils indirekt, wie 
im Eigentumsrecht tief in sein Gefüge ein. 

B. Wenden wir uns nun einzelnen Fragen zu, so ist klar, dass neben 
d e n  d u r c h  d i e  R e p u b l i k  n e u g e s c h a f f e n e n  N o r m e n  a u c h  d i e  a l l g e m e i n e  
Entwicklung des Zivilrechts8) in Spanien ihre Auswirkungen zeigt. 
Und es muss hier betont werden, dass gerade der spanischen Rechtswissen­
schaft jede Einkapselung fremd ist; mit ausserordentlichem Eifer bemühen 
sich die spanischen Juristen, von der französischen, italienischen und seit 
neuerer Zeit besonders auch von der deutschen Rechtswissenschaft zu lernen. 

Valverde stellt I, S. 7 f. als Hauptmerkmale der inneren Umbildung der 
des Zivilrechts heraus: 

I. Das Gemeinschaftsprinzip, welches das Privatrecht des individuali­
stischen Geistes entkleidet, der es in früherer Zeit beherrschte. Dass dieses 
Prinzip auch im spanischen Recht lebendig ist, dürften schon die oben gege­
benen Hinweise auf die Bestimmungen der Verfassung über Eigentum und 
Arbeit gezeigt haben. Aber unschwer lassen sich aus Valverde noch weitere 
Beispiele sammeln. Da treten zunächst Eigentumsbeschränkungen in unser 
Blickfeld. 

Der CC hat somit — allerdings in beschränktem Umfange — das Prinzip des früheren 
Art. 340 Code civil franjais: „La rechsrche de la paternite est interdite" übernommen. Be­
kanntlich ist dieser Grundsatz unterdessen in Frankreich durch das Gesetz vom 16. Nov. 1912 
aufgehoben worden (vgl. Code Civil, Collection Dalloz, 29. ed., Paris 1929, zu Art. 340). 
Dringend notwendig wäre es aber gewesen, dass, wenn die spanische Verfassung hier den 
CC ändern wollte, auch die einschlägigen Artikel des CC neugefasst worden wären. 

7) Bereits am 23. Aug. 1926 hatte Spanien ein Arbeitsgesetz erlassen, den Cödigo de 
Trabajo (offizielle Ausgabe: Madrid 1926). Er handelte in seinen 4 Büchern vom Arbeits­
vertrag, Lehrlingsverhältnis, Betriebsunfällen und von der Arbeitsgerichtsbarkeit. Da das 
Gesetz aber als unzulänglich empfunden wurde, ist das spanische Arbeitsministerium, das 
unterdessen auch eine organisatorische Umbildung erfahren hat, 1931 sofort daran gegangen, 
eine Reihe von Gesetzentwürfen auszuarbeiten (über Arbeitsvertrag, Schlichtungswesen, 
öffentliche Arbeitsvermittlung, Reorganisation des Arbeitsministeriums, Berufsverbände, Be­
triebsräte, Genossenschaften und Provinzialarbeitsdelegationen), die unterdessen teilweise 
bereits Gesetz geworden sind. Näheres in: „Sozialpolitik unter der spanischen Republik, 
Denkschrift des spanischen Arbeitsministeriums, Madrid 1932. 

8) Vgl. darüber Nipperdey in Enneccerus Kipp-Wolff, Lehrbuch des bürger­
lichen Rechts Bd. I, Allgemeiner Teil, 13. Aufl., Marburg 1931, S. 53 ff. und 138 ff., ferner 
J u s t u s  W .  H e d e m a n n ,  D a s  b ü r g e r l i c h e  R e c h t  u n d  d i e  n e u e  Z e i t ,  J e n a  1 9 1 9 ,  u n d  K a r l  
Heinsheimer, Lebendiges Recht, Heidelberg 1929. 
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Hier muss vor allem eine meines Wissens bisher im Zivilrecht anderer 
Länder noch nicht vertretene Rechtsfigur erwähnt werden, nämlich der sog1, 
„laboreo forzoso" (vgl. II, S. 16 ff.). Am 23. Septbr. 1931 bestimmte ein 
bereits im Mai vorher angekündigtes und seither mehrfach ergänztes Gesetz, 
dass die Regierung ermächtigt sein solle, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses die zwangsmässige Bewirtschaftung von Grundstücken in jenen 
Gegenden anzuordnen, in welchen das Aufhören der Bewirtschaftung zu­
sammenfalle mit dem Vorhandensein von Arbeitslosen. Diese Regelung er­
klärt sich aus den besonderen Verhältnisssen Spaniens, wo, besonders im 
Süden, einesteils seit der Weltkrise der Landwirtschaft infolge Kapital­
mangels manche Grundbesitzer ihre Grundstücke nicht oder nur unzuläng­
lich bewirtschaften und wo andernteils grosse Massen von Landarbeitern 
ohne Beschäftigung sind. Das Gesetz ist übrigens jetzt im ganzen Staats­
gebiet anwendbar. Das Verfahren gestaltet sich im allgemeinen so: Steht 
fest, dass ein landwirtschaftlicher Besitz nicht in sachgemässer Weise („al 
uso de buen labrador") bewirtschaftet wird, so setzt auf entsprechende In­
formation durch die lokalen Behörden hin die Landwirtschaftskammer der 
Provinz dem Eigentümer oder seinem Pächter eine kurze Frist. Wenn er 
nicht innerhalb dieser Frist selbst zur entsprechenden Bewirtschaftung schrei­
tet, wird diese von Amts wegen unter Heranziehung der Arbeitslosen durch­
geführt. Für die Finanzierung ist ebenfalls durch öffentliche Kredite Sorge 
getragen. Über die gesamte Wirtschaftsführung wird eine Abrechnung er­
stellt, als deren Aktivposten hauptsächlich der Erlös für die landwirtschaft­
lichen Produkte, als deren Passivposten Aufwendungen, z. B. für Saatgut, 
Arbeiten usw. in Frage kommen. Dann wird die Verteilung des Über­
schusses vorgenommen. V3 erhält die mit der Durchführung betraute Orga­
nisation, Va erhalten die Arbeiter nach Massgabe der von ihnen geleisteten 
Arbeitstage, V3 erhält die Ortsgemeinde, zunächst zur Bildung eines Grund­
stockes für den Ausgleich von Defiziten bei anderen derartigen Unter­
nehmungen. Ergibt sich nach Abrechnung über alle Zwangsbewirtschaftungen 
bei der Gemeinde ein Überschuss, so muss dieser für Zwecke der Arbeits­
losenfürsorge verwendet werden. 

Es ist ein interessanter und auf den ersten Blick bestechender Ge­
danke, in dieser Weise die Probleme der landwirtschaftlichen Kultivierung 
und der Arbeitslosigkeit miteinander zu verknüpfen und sie gemeinsam einer 
Lösung entgegenzuführen. Aber die Sache hat, wie Valverde in eingehender 
Kritik zeigt, auch ihre Schattenseiten. Sehen wir selbst ab davon, dass 
solche Bestimmungen in dem kleinbäuerlichen Kreis der Dorfbewohner, die 
natürlich immer den Grossgrundbesitzer mit einem gewissen Neid betrachten, 
einen Herd von Erregung schaffen, was dann wieder zu Denunziationen und 
unliebsamen Auseinandersetzungen führt. Man kann doch sehr verschiedener 
Meinung darüber sein, was unter sachgemässer Bewirtschaftung zu verstehen 
ist; nicht jede extensive Wirtschaft muss auch schon unsachgemäss sein. Und 
dann — das ist das juristisch Wichtige — hier liegen doch ausserordentlich 
starke Eingriffe in das Recht des Eigentümers vor. Valverde sagt richtig, 
dass, wenn sich dieser nicht freiwillig entschliesst, die Bewirtschaftung durch­
zuführen, dies eben aus dem Mangel an hinreichenden Mitteln zu erklären 
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ist (II, S. 27). Als ungerecht wird man es wohl empfinden, dass der Eigen­
tümer an dem Überschuss gar nicht beteiligt werden soll; denn, wenn auch 
v o n  a n d e r e r  S e i t e  d i e  A r b e i t  g e s t e l l t  w i r d ,  s o  i s t  e s  d o c h  s c h l i e s s l i c h  s e i n  
Grund und Boden, auf dem die Erträgnisse gewonnen werden. Und wer 
soll, so fragt Valverde, wenn die Finca verpachtet war, dem Eigentümer die 
Pacht entrichten ? 

Leider ist es mir nicht gelungen zu erfahren, welche praktischen Er­
fahrungen man mit diesen Normen gemacht hat. 

Die einschneidendste praktische Anwendung des neuen Begriffes des 
Eigentums als sozialer Funktion bildet die spanische Agrarreform. Sie ist 
auch ein politisch heiss umkämpftes Gebiet. Als hauptsächlichste Unterlagen 
dienten mir einesteils die stark kritischen Ausführungen von Valverde II, 
S. 75—161, andernteils eine mir vom spanischen Arbeitsministerium zugäng­
lich gemachte Denkschrift: Die spanische Agrarreform, ihre wirtschaftliche 
und soziale Notwendigkeit, ihre sozialen und kulturellen Auswirkungen; diese 
Denkschrift vertritt natürlich den Standpunkt der Regierung. 

Spanien ist eines der wenigen Länder, welche bis in die neueste Zeit 
keine Bodenreform durchgeführt hatten9). Wenn auch feststehen dürfte, dass 
man der spanischen Landwirtschaft, die infolge der ungünstigen geologischen 
und klimatischen Verhältnisse mit aussergewöhnlichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen hat, nicht allein mit einer Agrarreform helfen kann, so bestreitet 
doch niemand, auch Valverde nicht (vgl. II, S. 90), die Notwendigkeit der 
Agrarreform. Ich kann nicht nachprüfen, ob es richtig ist, wenn die Denk­
schrift behauptet, dass noch im Septbr. 1932 68% des spanischen Grund­
besitzes in Händen des Adels und der Kirche waren und zwar rund 51,5°/'o 
als Feudallehen und 16,5% als kirchliches Lehensgut. Andererseits ent­
spricht dem Charakter Spaniens als eines vorwiegenden Agrarlandes 10) auch 
die Zahl der Landwirte und unselbständigen Landarbeiter, welche beinahe 
*V4 der ganzen Bevölkerung ausmachen, übrigens Unverdientermassen im Ruf 
der Trägheit und Nachlässigkeit stehen. Auf die wirtschaftlich ungünstige 
Lage der Landarbeiter führte man auf kulturell unerfreuliche Erscheinungen, 
wie das weitverbreitete Analphabetentum zurück. Zu diesen wirtschaftlichen 
und sozialen Gründen der Agrarreform trat natürlich seit der Revolution 
auch ein politischer; gerade durch die Befriedigung des Landhungers breiter 
Volksschichten sollten diese für den neuen Staat gewonnen werden. Die 
alsbald einsetzenden Vorarbeiten in der Regierung und im Parlament führten 
zu einem Agrargesetz vom 15. Septbr. 1932, veröffentlicht in der Gaceta de 
Madrid vom 21. Sept. (auch bei Valverde II, S. 104 ff.). Es ist ein Rahmen­
gesetz; das kommt schon äusserlich darin zum Ausdruck, dass sich seine 
einzelnen Abschnitte — es sind im ganzen 24 — als „Bases" (Grundsätze) 

ö) Vgl. für die europäische Entwicklung Justus W. Hedemann, Die Fortschritte 
des Zivilrechts im 19. Jahrh., 2. Teil, Die Entwicklung des Bodenrechts von der französischen 
R e v o l u t i o n  b i s  z u r  G e g e n w a r t ,  1 .  H ä l f t e ,  D a s  m a t e r i e l l e  B o d e n r e c h t ,  B e r l i n  1 9 3 0  ( d a z u  D ü l l  
in Kritische Viertel Jahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Bd. XXVI (München 
1933) S. 223 ff.). 

10) Vgl. Götz Briefs, Über den Wirtschaftsgeist Spaniens, Spanische Forschungen 
der Görresgesellschaft, Bd. III (Münster 1931) S. 237 ff. 
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bezeichnen. Es soll durch neue und weitere Gesetze noch ausgestaltet 
werden. Ubiigens kommt ihm rückwirkende Kraft bis zum 14. April 1931, 
dem Tage der Proklamation der Republik zu (Base 1). 

Wir können hier nur einige der wichtigsten Punkte aus dem Inhalt 
herausgreifen. Die Durchführung des Gesetzes obliegt den neugeschaffenen 
Instituto de reforma agraria, einer mit juristischer Persönlichkeit und Auto­
nomie ausgestatteten Behörde, der wieder besondere Provinzialausschüsse 
und auch die bäuerlichen Genossenschaften unterstehen (Base 3 und 4). Zu 
Zwecken der Agrarreform werden Grundstücke herangezogen 1. wenn sie 
freiwillig zur Verfügung gestellt sind, 2. wenn mit Recht angenommen 
werden kann, dass sie der Bodenspekulation dienen, 3. wenn sie unbewirt-
schaftet oder schlecht bewirtschaftet sind, 4. wenn die Pachtzeit mehr als 
12 Jahre beträgt, 5. wenn der in der Hand eines Eigentümers vereinigte 
Grundbesitz ein gewisses Höchstmass überschreitet usw. (Base 5). 

Aus dem Grundbesitz dieser Art wird das zur Durchführung der Sie-
delung notwendige Land gewonnen durch Enteignung, die im allgemeinen 
gegen Entschädigung erfolgt; ohne Entschädigung dann, wenn es sich han­
delt um Fideikommissgüter oder Besitz des spanischen Hochadels, es sei 
denn, dass besondere nationale Verdienste der betreffenden Familie eine 
Entschädigung rechtfertigen. — Als Verwendungsmöglichkeiten sieht das 
Gesetz u. a. vor: 1. Aufteilung und Verteilung an angesiedelte Bauern; 
2. Überlassung an Arbeitervereinigungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung; 
3. Bildung neuer Siedlungsmittelpunkte auf hierzu geeignetem Land durch 
Schaffung von Heimstätten; 4. Schaffung von Landheimen in der Nähe der 
grossen Städte usw. (Base 12). Zu Siedlungszwecken können die der Ent­
eignung fähigen Grundstücke auch vorläufig in Besitz genommen werden, 
bis die Enteignungsfrage endgültig geklärt ist (Base 9). Die in Spanien heute 
noch bestehenden Grundlasten werden abgeschaft (Base 22). 

Selbstverständlich Hesse sich zu den einzelnen Normen viel Kritisches 
sagen. Wir können hier auf Valverdes sachkundige Ausführungen verweisen. 
Jedenfalls sieht man, dass die privatrechtliche Bedeutung des Gesetzes hin­
ausgeht über die Umgestaltung des alten Eigentumsbegriffs; es mussten 
auch neue Rechtsformen, z. B. des Siedelungs- und Heimstättenrechts und 
für den landwirtschaftlichen Kredit geschaffen werden. 

Eine weitere, lange nicht so einschneidende, doch sachlich nach den 
Erfahrungen, welche man mit dem spanischen Kunstbesitz gemacht hatu), 
durchaus gerechfertigte Massnahme ist es, wenn das Gesetz vom 10. Dez. 
1931 die Veräusserung von Kunstwerken und archäologisch oder historisch 
interessanten Gegenständen, sofern sie mehr als hundert Jahre alt sind, 
abhängig macht von der vorherigen Genehmigung des Ministeriums, die in 
Schriftform zu erteilen ist (Valverde II, S. 29). Diese für den Inlandsverkehr 
geltende Norm, die natürlich keine Anwendung findet bei Veräusserungen 

11) Aus der weltberühmten Bibliothek des Domkapitels von Sevilla, der sog. Colombin« 
sind im 19- Jahrh. wertvollste Handschriften verschwunden und waren einige Zeit darnach in 
Paris zu verkaufen. Die Frauenbüste von Elche, ein herrliches und ganz einzigartiges Werk 
keltiberischer Kunst, (gute Abbildung bei Max v. Boehn, Spanien, Geschichte, Kultur, 
Kunst. Berlin 1924, nach S. 32) steht nicht in einem spanischen Museum, sondern im Louvre. 
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an Museen, Archive oder Bibliotheken, wird ergänzt durch ein striktes Verbot 
der Ausfuhr solcher Gegenstände ins Ausland. 

Ausserordentlich tiefgreifend und heute in ihrer ganzen Auswirkung 
noch nicht übersehbar sind die neuen Enteignungsmassnahmen der Republik 
gegenüber den kirchlichen Instituten und den Ordensniederlassungen; wir 
können hier auf Einzelheiten nicht näher eingehen; mit dem sonst freiheit­
lichen Charakter der Verfassung wollen diese einseitig kulturkämpferischen 
Massnahmen nicht zusammenstimmen. 

II. Weiterhin erscheint Valverde charakteristisch für die neuere Ent­
wicklung des Privatrechts der starke Einfluss der „Moral" auf das Recht. 
Der Ausdruck ist nicht ganz glücklich gewählt, denn Valverde meint damit 
die Milderung der starren Normen durch Grundsätze der Gerechtigkeit oder 
Zweckmässigkeit. Als Beispiele zählt er auf: 1. Das Verbot von Wucher­
geschäften, 2. den Grundsatz der ungerechtfertigten Bereicherung, 3. die 
Durchführung der Erfolgshaftung im bürgerlichen Recht12), 4. die Lehre vom 
Rechtsmissbrauch und der Gesetzesumgehung13) (vgl. auch I, S. 50 f.), 5. die 
Lehre von der „imprevision" (Unvorhersehbarkeit) im Obligationenrecht. Wie 
sich aus den Ausführungen III, S. 1 ff. (vgl. auch über Revision von Ver­
trägen III, S. 13 f.) ergibt, meint Valverde damit das Recht, wegen ver­
änderter Umstände vom Vertrage zurückzutreten14). 

III. Als drittes hauptsächlich bestimmendes Merkmal des modernen 
Zivilrechts bezeichnet Valverde den Kollektivismus (corporatismo), der nicht 
nur im öffentlichen, sondern auch im privaten Recht immer weitere An­
wendungsmöglichkeiten finde. 

IV. Diese Aufzählung der umgestaltenden Kräfte des Zivilrechts durch 
Valverde könnten den Anschein erwecken, als ob hier ausschliesslich oder 
vorwiegend Ideen bestimmend seien. Dem gegenüber muss nachdrücklich 
betont werden, dass natürlich den Bedürfnissen und Interessen wenigstens 
ein ebenso entscheidender Einfluss auf die Fortbildung des bürgerlichen 
Rechts zukommt15). Freilich, wir haben kaum Anlass, aus der Unterlassung 
eines diesbezüglichen Hinweises Valverde einen Vorwurf zu machen; denn 
sein ganzes Werk zeigt das Bestreben, gerade für neue Bedürfnisse und 
Interessen eine zweckentsprechende juristische Form zu finden. 

Greifen wir einige Punkte heraus. Er befasst sich u. a. mit den 

12) Dazu nenne ich 2 grundlegende Arbeiten aus neuerer Zeit: R. Müller-Erzbach, 
Gefärdungshaftung und Gefahrtragung, Archiv für zivilistische Praxis, Bd. 106, S. 309 ff. und 
Bd. 109, S. 1 ff. und Erwin Riezler, Haftung für Schädigungen durch Sachen im franzö­
sischen und englischen Recht, Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht Bd. V 
(1931) S. 567 ff. (dort auch weitere Literaturangaben). 

1S) Das Werk von Alexandre Ligeropoulo, Le probleme de la fraude ä la loi 
Paris 1929 hat eine kritische Würdigung erfahren durch H. Würdinger, Kritische Vierteljahrs­
schrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft Bd. XXVI (München 1933) S. 267 ff. 

14) Dazu jetzt ausgezeichnet H. Lehmann in Enneccerus-Lehmann, Lehrbuch des 
bürgerlichen Rechts, II. Bd., Recht der Schuld Verhältnisse, 11. Aufl., Marburg 1930, S. 139 ff. 

15) Das lehrt vor allem die Schule der Interessenjurisprudenz, deren Programm 
R. Müller-Erzbach, (Wohin führt die Interessenjurisprudenz? Tübingen 1932) klar heraus­
gestellt hat; weitere Literatur dortselbst. 
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Rechtsproblemen der Elektrizitätswirtschaft (I, S. 42 f. und III, S. 25)16), 
mit dem Pfandrecht an Luftfahrzeugen (II, S. 57), mit dem jus ad rem 
(II, S. 1 ff.) und dem Wesen des Optionsrechts (III, S. 16 f.), ferner mit 
dem Kauf auf Eigentumsvorbehalt, der in Spanien, da dem CC eine dem 
§ 455 BGB entsprechende Vorschrift mangelt, zahlreiche Schwierigkeiten 
bereitet1'). — Recht beachtlich ist, was Valverde im Anschluss an die fran­
zösische Rechtslehre I, S. 44 ff. und III, S. 20 ff. über die Frage ausführt, 
ob Immobilien oder besser gesagt Bestandteile von solchen durch Partei­
willen den Regeln über Mobilien unterworfen werden können. Er denkt bei 
diesen „muebles par anticipacion" natürlich an Fälle, wo eine Mobilie, die 
noch Bestandteil eines Grundstücks ist, verkauft wird und demnächst ge­
trennt werden soll, also z. B. Kauf von Holz auf dem Stamm, Ankauf eines 
fest in eine Hausmauer eingefügten historischen Bildwerks durch ein Mu­
seum usw. Während im deutschen Recht der starre Bestandteils-Grundsatz 
der § 93 ff. BGB18) in solchen Fällen bekanntlich erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet, ist einer sachgemässeren Lösung für Spanien schon vorgearbeitet 
durch eine Bestimmung (Art. 48) des 1926 veröffentlichten Foralrechts-
Anhangs für Argon19), welcher für gewisse Zwecke eine Ent- oder Verliegen-
schaftung zulässt, was freilich in einer öffentlichen Urkunde zum Ausdruck 
kommen muss. In Ubereinstimmung mit der französischen Rechtslehre for­
dert Valverde (I, S. 45 f.) für derartige Massnahmen: 1. dass der ver­
äusserte Bestandteil zur Trennung von Grundstücken bestimmt ist, 2. dass 
die darauf gerichtete Absicht ernsthaft und nicht bloss fingiert sei, 3. dass 
die Trennung demnächst und zu bestimmter Zeit zu erfolgen habe.— Aus 
dem ausgeprägten Familiensinn des Spaniers20) heraus erklärt es sich, wenn 
Valverde V, S. 28 ff. die Frage aufwirft, was bei einer Erbschaftsteilung 
unter Miterben mit Familienandenken, wie z. B. Adelsbriefen, Familien­
urkunden, unveröffentlichten Manuskripten, mit Waffen, die einem berühmten 
Familienmitglied gehört haben, usw. geschehen soll. Während Art. 842, 
Abs. III des Code Civil frangais und § 2047 Abs. II BGB wenigstens teil­
weise Anhaltspunkte für die Behandlung solcher Gegenstände geben, fehlt 

16) Dazu jetzt auch die ergebnisreiche Studie von H. K. Nipperdey, Stromsperre, 
Zulassungszwang und Monopolmissbrauch, Mannheim 1929, wo der Verfasser Gedanken 
seines bekannten Werkes über Kontrahierungszwang (1920) weiterführt. Über den Kontra­
hierungszwang im spanischen Recht auch Valverde III, S. 15. 

17) Vgl. meinen Aufsatz: Der Kauf mit Eigentumsvorbehalt und das Abzahlungsge­
schäft nach spanischem Zivilrecht, Kritische Vierteljahrschrift für Gesetzgebung und Rechts­
wissenschaft, Bb. XXIV (München 1931) S. 371 bis 437. 

18) Er ist übrigens jetzt durchbrochen durch Notverordnungsrecht; die Not-VO v. 23. 
I. 1931 § 31 lässt für Forderungen aus Lieferung von Düngemitteln und Saatgut ein zeitlich 
begrenztes Pfandrecht an Früchten des Grundstückes auch dann zu, wenn diese Früchte noch 
nicht getrennt sind (Fischer-Henle-Titze, BGB, Handausgabe, München 1932, Anhang 
nach § 1296, Bemerkung IV, 2 S. 656). 

19) Der CC ist nämlich mit Ausnahme des einleitenden Teils und des Eherechts, die 
im ganzen Staatsgebiete gelten, primäre Rechtsquelle nur in den 40 Provinzen Kastiliens 
und des Südens; in den übrigen 10 sog. Foralprovinzen gilt er nur subsidiär hinter den 
dortigen Foralquellen. Freilich besitzt bisher nur Aragon eine durchgearbeitete Zusammen­
fassung seines Foralrechts. 

20) Dazu Götz Briefs a. a. O. S. 242. 
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es daran völlig im spanischen Recht. Valverde fordert daher mit Recht eine 
gesetzliche Regelung. 

C. Die neben der Agrarreform augenfälligste Neuerung im spanischen 
Zivilrecht ist völlige Umgestaltung des Eherechts. Und während z. B. das 
Agrargesetz den CC nur indirekt beeinflusst, greifen die neuen Ehegesetze 
tief in das Gefüge des CC selbst ein, welcher in Buch I, Titel 4 das Ehe­
recht behandelt hatte. Im 1. Kapitel (allgemeine Vorschriften) sagte zunächst 
Art. 42 CC: „Das Gesetz anerkennt zwei Formen der Ehe, die kanonische, 
welche alle Personen zu schliessen haben, welche die katholische Religion 
bekennen, und die Zivilehe, welche in der vom Gesetz besonders geregelten 
Form geschlossen wird". Die weiteren Abschnitte dieses ersten Kapitels 
(Art. 43—74) behandeln das Verlöbnis, das Erfordernis der elterlichen Ein­
willigung, das Verbot der Bigamie, den Beweis der Ehe, Rechte und Pflichten 
der Ehegatten, Wirkungen der Ehenichtigkeit und der Trennung der Ehe­
gatten. Diese Trennung war auch bei Zivilehe nur als Trennung von Tisch 
und Bett, nicht als Lösung des Ehebandes möglich. Dann handelte Kap. 2 
(Art. 75—82) unter ausdrücklichem Hinweis auf die Normen des kanonischen 
Rechts, besonders des Tridentinums, von der kanonischen Ehe und Kap. 3 
(Art. 83—107) von der Zivilehe. 

In offenem Gegensatz zu diesem alten System treten nun die neuen 
Gesetze über die Einführung der obligatorischen Zivilehe und über die Ehe­
scheidung. Es ist bedauerlich, dass der Gesetzgeber sich nicht dazu ent-
schliessen konnte, die neuen Normen mit dem, was vom Eherecht des CC 
noch in Geltung ist, zu einem organischen Ganzen zu verarbeiten. 

Spanien ist also, wie schon angedeutet, mit dem Gesetz über Zivilehe 
vom 28. Juni 1932 (vgl. bes. Art. I) zum System der obligatorischen Zivilehe 
übergegangen, das übrigens schon einmal, nämlich in den Jahren 1870—1875 
dort gegolten hatte. Was die Formen der Eheschliessung anbelangt, so ist 
die der Zivilehe nach Art. 100 CC übernommen — Konsenserklärung vor 
dem zuständigen Bezirksrichter in Gegenwart von 2 volljährigen und im Be­
sitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen Zeugen — allerdings mit 
einer Reihe von Änderungen. Von diesen interessieren hier; die Aufhebung 
des mit Recht schon früher als überflüssig und lästig empfundenen Erforder­
nisses des elterlichen Rates, dessen auch Volljährige bedurften (Art. 45 und 
47 CC), dessen Verweigerung übrigens den Abschluss der Ehe nicht hin­
derte, sondern nur aufschob; die Aufhebung des Ehehindernisses aus Ordi­
nation oder feierlicher Profess, die Beschränkung des Ehehindernisses aus 
Verwandtschaft und Schwägerschaft auf den 3. Grad der Seitenlinie. Ferner 
soll die früher vorgeschriebene Verlesung des Art. 57 CC unterbleiben. 
Dieser sagte: „Der Mann soll die Frau schützen und diese soll dem Mann 
gehorchen". Valverde IV, S. 17 fragt mit Recht, ob der Art. 57 damit als 
aufgehoben zu gelten habe. Dass er dem in Art. 43 der spanischen Ver­
fassung ausgesprochenen Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter 
nicht entspricht, ist wohl klar. Meine Ansicht ist, dass Art. 57 bereits durch 
die Verfassung aufgehoben wurde und dass das Gesetz über die Zivilehe 
lediglich die Folgerung daraus gezogen hat. 

Auf eine ernst zu nehmende Gesetzeslücke macht Valverde IV, S. 15 f. 
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aufmerksam. In Deutschland verbietet der § 67 des Reichspersonenstands­
gesetzes von 1875 dem Religionsdiener, eine kirchliche Trauung vorzu­
nehmen, bevor der Nachweis der standesamtlichen Trauung erbracht ist. 
Das neue spanische Gesetz kennt keine derartige Bestimmung. Wie soll es 
nun mit der Gültigkeit rein kirchlich geschlossener Ehen künftig gehalten 
werden? Kann, so fragt Valverde, jemand, nachdem er sich kanonisch mit 
der A hat trauen lassen, sich nachher standesamtlich mit der B trauen 
lassen, ohne der Strafe der Bigamie zu verfallen? Valverde scheint der 
Ansicht zu sein, dass der Staat in solchen Fällen nicht wegen Bigamie ein­
schreiten könne. Natürlich weist er darauf hin, in welchem Widerspruch das mit 
den spanischen Auffassungen über gute Sitte stehen würde. Immerhin scheint 
es in der Zeit nach 1870 Fälle gegeben zu haben, wo Beamtenwitwen, die 
ihren zivil angetrauten Gatten durch Tod verloren hatten, hernach zu einer 
kirchlichen Ehe schritten, ohne dadurch ihrer Pension verlustig zu gehen. 

Beinahe noch deutlicher treten die säkularisierenden Tendenzen der 
modernen spanischen Ehegesetzgebung hervor im Gesetz über die Ehe­
gesetzgebung vom 2. März 1932 (Valverde IV, S. 24 ff.). 

Ehescheidung ist darnach möglich: 
I. Auf Grund gegenseitiger Uebereinstimmung. Die Scheidungsklage 

kann allerdings erst angestrengt werden, wenn 2 Jahre seit der Eheschliessung 
verflossen sind (Art. 4). 

II. Auf Antrag eines Gatten aus folgenden Gründen: 
1. Ehebruch, vorausgesetzt, dass der die Scheidung betreibende Gatte 

dem Ehebruch nicht zugestimmt und ihn nicht erleichtert hatte. 
2. Bigamie, unbeschadet der Nichtigkeitsklage, die jeder Gatte anstren­

gen kann. 
3. Der Versuch des Mannes, seine Frau der Unzucht auszuliefern, der 

Versuch des Mannes oder der Frau, die Kinder zu einem lasterhaften Leben 
zu verleiten oder die Unterstützung lasterhaften Lebenswandels der Kinder. 

4. Unberechtigtes Im Stiche-Lassen der Familie (desamparo). 
5. Bösliche Verlassung, wenn sie ein Jahr gedauert hat. 
6. Verschollenheit eines Gatten, wenn 2 Jahre seit der amtlichen Ver­

schollenheitserklärung vergangen sind. 
7. Nachstellung nach dem Leben des anderen Ehegatten oder ge­

meinsamer Kinder oder deren Kinder, Misshandlung und schwere Beleidigung. 
8. Verletzung einer der ehelichen Pflichten, unmoralisches und ehrloses 

Verhalten eines Gatten, welches eine solche Zerrüttung des ehelichen Ver­
hältnisses mit sich bringt, dass dem anderen Gatten die Fortführung der Ehe 
nicht mehr zugemutet werden kann. 

9. Schwere und ansteckende Geschlechtskrankheiten, wenn in ausser-
ehelichem Geschlechtsverkehr nach der Eheschliessung erworben, oder eine 
bereits vor der Ehe bestehende Geschlechtskrankheit, wenn sie schuldhaft 
bei der Eheschliessung verheimlicht wurde. 

10. Schwere Krankheit, wenn begründete Befürchtung besteht, dass sie 
schliesslich zur endgültigen Unfähigkeit in der Erfüllung einer der ehelichen 
Pflichten führen wird, ferner ansteckende Krankheit, beide, wenn vor der 
Ehe bestehend und bei der Eheschliessung schuldhaft verheimlicht. 
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11. Verurteilung eines Ehegatten zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
10-jähriger Dauer. 

12. Tatsächliche Trennung mit getrenntem Aufenthalt der Gatten, 
wenn sie einem freiwilligen Uebereinkommen der Ehegatten entspricht und 
3 Jahre gedauert hat. 

13. Geisteskrankheit eines Gatten, wenn sie die geistige Gemeinschaft 
in einer der Familie schädlichen Weise hindert und wenn nach vernünftiger 
Voraussicht eine völlige Wiederherstellung ausgeschlossen ist. Die Schei­
dung aus diesem Grunde kann jedoch nur beantragt werden, wenn die 
Betreuung des Kranken sichergestellt ist. 

Unschwer erkennt man in diesem Katalog von Ehescheidungsgründen 
den starken Einfluss der ausländischen Scheidungsgesetzgebung; so ist die 
bösliche Verlassung (Grund 5) und die schuldhafte Ehezerrüttung (Grund 8) 
zweifellos dem deutschen Recht entlehnt. Auch sonst hat Valverde auf 
zahlreiche ausländische Vorbilder aufmerksam machen können. Uebrigens 
sieht man, dass vieles, was wir als Anfechtungsgründe betrachten, hier unter 
den Scheidungsgründen aufgeführt ist. 

Wohl noch keine Gesetzgebung dürfte in dieser Form das tatsächliche 
Getrenntleben von 3 jähriger Dauer als Scheidungsgrund anerkannt haben. 
Immerhin kann man gewisse Teilanklänge auch hier nicht verkennen. So 
könnte teilweise als Vorbild gedient haben eine Regelung der skandinavi­
schen Staaten: Ehegatten, die wegen tiefer Abneigung das Zusammenleben 
unerträglich finden, können bei Einigung darüber zunächst Trennung von 
Tisch und Bett fordern und nach einigen Jahren kann jeder Teil die Schei­
dung dem Bande nach begehren.21) Auch der Kahl'sche Vorschlag zum 
deutschen Recht, die Ehescheidung bei objektiver Zerrüttung zuzulassen, 
wenn die Ehegatten seit einem Jahre getrennt leben, enthällt einen ähnlichen 
Gedanken.22) Mit Recht frägt allerdings Valverde für das spanische Recht, 
ob dieser Ehescheidungsgrund noch notwendig war, nachdem das Gesetz ja 
eine Ehescheidung auf Grund gegenseitiger Uebereinstimmung zugelassen hat. 

Neben der eigentlichen Ehescheidung kennt das Gesetz auch die Tren­
nung von Tisch und Bett (Art. 38). Es behandelt weiterhin die Scheidungs­
klage, die Wirkung der Scheidung hinsichtlich der personenrechtlichen und 
güterrechtlichen Beziehungen der Gatten und hinsichtlich der Kinder und 
endlich den Scheidungsprozess. 

Oft nur mit wenigen Strichen, konnten wir die interessanten und 
wichtigen Umbildungen andeuten, welche das spanische Zivilrecht in den 
letzten Jahren erfahren hat. Wir haben schon eingangs gesagt, dass wahr­
scheinlich noch weitere Änderungen zu erwarten stehen. Zu wünschen wäre 
dann allerdings, dass der spanische Gesetzgeber, wenn einmal seine grossen 
Pläne in Einzelgesetzen Normengestalt gewonnen haben, sich auch dazu 
entschliessen könnte, eine dem neuen Rechtszustand entsprechende Neufas­
sung des CC vorzunehmen. ^ . , _ _ , ,, 

Privatdozent Dr. E. Wohlhaupter. 

21) Wolff in Enneccerus-KippWolff, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Bd. IV 
Familienrecht, 6. Aufl., Marburg 1928, S. 161. 

22) Wolff a. a. O. S. 161, Note 13. 
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In diesem stattlichen Bande hat der Autor mit bewundernswerter 
Sorgfalt alles zusammengetragen und verarbeitet, was im Zusammenhang mit 
den international-privatrechtlichen Problemen des E. G. zum deutschen 
B. G. B. steht. Das Werk ist seiner Anordnung nach in Form eines Kom­
mentars gehalten, vorausgeschickt ist dabei als Einleitung eine kurze syste­
matische Darstellung der wichtigsten Probleme des I. P. R. Seine Methode 
der Arbeit bezeichnet Raape im Vorwort dabei „als angewandte Methode 
auf rechtsvergleichender Grundlage" wobei „die Grenze zwischen syste­
matischer und kommentarischer Behandlung naturgemäss verschwimmt." 
Infolgedessen beschränkt sich der Autor nicht bloss auf das deutsche Recht, 
sondern bringt auch, von diesem ausgehend, die Probleme des I. P. R. in 
anderen Staaten zur Darstellung. Er ist dabei bemüht sich von „unduldsamem 
Doktrinarismus" fernzuhalten, den er selbst als eine ganz besondere und 
dabei internationale Gefahr für das I. P. R. bezeichnet. Sehr treffend ist, 
was Raape in dieser Hinsicht anlässlich der Auslegung der Bestimmungen 
über die Vorbehaltsklausel über das I. P. R. überhaupt sagt: „Wer allzu 
schnell mit der Vorbehaltsklausel bei der Hand ist, versündigt sich an dem 
Grundgedanken des I. P. R., an dem Geiste der internationalen Rechts­
gemeinschaft. Hier heisst es, „weltmännisch sein", sich freihalten von juristi­
schem Chauvinismus, von vanite nationale" (S. 802). Nicht immer ist der 
Autor selbst frei von dieser Sünde. So z. B. wird auf S. 372—373 der Fall 
erörtert, dass Eheleute eine andere Staatsangehörigkeit erwerben, um sich 
leichter scheiden lassen zu können. Als Grundsatz wird dabei ganz richtig 
aufgestellt, dass es auf die Motive des Staatswechsels nicht ankommt. 
Dieses soll auch gelten, falls die deutsche Reichsangehörigkeit zu diesem 
Zwecke erworben wird. Anders aber für den umgekehrten Fall, d. h. wenn 
deutsche Reichsangehörige die ausländische Staatsangehörigkeit erwerben 
um sich leichter scheiden zu können. 

Das Beispiel, dass zu diesem Zwecke die ukrainische Staatsangehörig­
keit erworben wird, ist ungenau, denn für die Scheidung als solche wäre 
ein Wechsel der Staatsangehörigkeit nicht erforderlich, ein solcher kann eine 
Rolle spielen nur in der Frage der Anerkennung der bereits erfolgten 
Scheidung. Hier holt nun plötzlich der Autor die „Allgemeine Vorbehalts­
klausel" hervor, allerdings mit der etwas verlegenen Erklärung, „die russi­
sche Staatsangehörigkeit der Parteien werde damit nicht bestritten, lediglich 
eine international-privatrechtliche Konsequenz derselben abgelehnt". Es ist 
nicht verständlich, welches Interesse daran bestehen soll, dass solche Per­
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sonen, welche die Rechte eines Staatsbürgers aufgegeben haben und auch 
der staatsrechtlichen Pflichten enthoben sind, noch weiter privatrechtlich 
geradezu verfolgt werden sollen. Es ist eben wieder einmal der Gedanke 
von der Unübertrefflichkeit und der Unentrinnbarkeit des eigenen Rechts, 
der im Nationalitätsprinzip steckt. 

Auf diese Weise, indem man mit zweierlei Mass misst, kann man 
natürlich ernsthaft derartige Probleme nicht lösen. 

Dieses Buch wird einem jeden, der sich mit Fragen aus dem I. P. R. 
zu befassen hat, jedenfalls als überaus reichhaltige Materialsammlung von 
unersetzlichem Werte sein. Ein Sachregister, dass allerdings bei der Menge 
des Stoffs nicht erschöpfend sein kann, erleichtert wesentlich die Orientierung. 

B .  B e r e n t .  

Magnus. Tabellen zum Internationalen Recht. 
Erstes Heft: Zivilprozessrecht. Zweite Auflage. 1931. Preis Rmk. 18.— 
Zweites Heft: Staatsangehörigkeitsrecht. 1926. Preis Rmk. 10.20. 

Verlag von Franz Vahlen in Berlin. 

Diese von Justizrat Dr. Dr. J. Magnus in Berlin unter Mitarbeit nam­
hafter Juristen aller Länder herausgegebenen Tabellen geben eine ausge­
zeichnete kurze Ubersicht über die wichtigsten Fragen, die in der Praxis bei 
der Anwendung fremden Rechts auftauchen können. „Angesichts des Steigens 
des internationalen Verkehrs und mit ihm des internationalen Rechtsverkehrs" 
heisst es im Vorwort, „angesichts vor allem auch der Schwierigkeit, das 
zerstreute und schwer auffindbare auch in den besten Kommentaren noch 
nicht vollständig verarbeitete Material zu erlangen, erwies es sich als not­
wendig, die Tabellen als selbständiges Werk herauszugeben. Der Praktiker 
soll in der durch die Tabellenform gewährleisteten bequemen Weise sofort 
die Antwort auf die in der Ueberschrift gestellte, knapp formulierte Frage 
finden, zugleich aber auch das Material, auf Grund dessen er die in der 
Tabelle gegebene Antwort sofort selbst nachprüfen kann." 

Das erste Heft, das Zivilprozessrecht behandelt, ist bereits in zweiter 
erweiterter und verbesserter Auflage erschienen: es umfasst die Tabellen für 
63 Staaten. Ausgangspunkt ist das Verhältnis zum deutschen Recht. In der 
wichtigen Frage der Anerkennung ausländischer Urteile wird für jeden Staat 
nur das Verhältnis zum Deutschen Reich angegeben, inbezug auf Rechts­
hilfeersuchen nur der Weg für Erledigung von Ersuchen preussischer Ge­
richte. Insofern ist der Anwendungsbereich des ersten Heftes der Tabellen 
speziell auf Deutschland begrenzt, was ja schon infolge räumlicher Be­
schränkung schwer anders möglich erscheint. Die übrigen 5 Spalten der 
Tabellen dagegen enthalten zum grossen Teil allgemeines Material ; sehr 
praktisch sind die Literaturhinweise. 

Im Anhang werden die Haager Abkommen, verschiedene Rechtshilfe­
abkommen Deutschlands, wie auch einige einschlägige internationale Ab­
kommen gebracht. 

Das zweite Heft „Staatsangehörigkeitsrecht" ist in erster Auflage 1926 
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erschienen. Die Tabellen informieren über den Erwerb und den Verlust der 
Staatsangehörigkeit in 35 Staaten. Seine Verwendbarkeit ist nicht auf 
Deutschland beschränkt, denn das Heft stellt ein geschlossenes Rechts­
gebiet — das Staatsangehörigkeitsrecht — nach dem nationalen Recht der 
einzelnen Staaten dar. Durch die gleichmässig durchgeführte Systematik der 
Tabellenform ist eine schnelle Orientierung und Vergleichung möglich. 

B. B e re n t. 

Dr. jur. Wladimir Bukowski. Civilprocesa mäcibas grämata. 
Riga, 1933. Selbstverlag des Autors. 

Mit diesem Lehrbuch des Zivilprozesses hat Prof. Bukowski 
nicht nur eine der empfindlichsten Lücken der so überaus armen juristisch­
wissenschaftlichen Literatur in lettischer Sprache ausgefüllt. Es ist überhaupt 
das erste Werk, welches den gegenwärtig in Lettland geltenden Zivilprozess 
als Ganzes behandelt. Bisher war man auf die Arbeiten der russischen Pro­
zessualisten der Vorkriegszeit angewiesen. Trotz des zweifellos hohen Werts 
mancher dieser Arbeiten, genügten sie jedoch keineswegs den Anforderungen 
der Jetztzeit, namentlich was die hierzulande studierende Jugend betrifft. Schon 
die Justizreform vom Jahre 1889, durch welche die Gerichtsordnungen Kaiser 
Alexander II. im Baltikum eingeführt wurden, statutierte in mancher Hinsicht 
für dieses Gebiet so tiefgehende Abweichungen von dem im übrigen Russ­
land geltenden Prozesse, dass die Lehren der russischen Juristen, welche 
diesen Prozess im Auge hatten, in vielen Fragen nur mit Vorsicht auf das 
in Liv-, Est- und Kurland geltende Verfahren angewandt werden konnten. 
Diese Divergenz ist durch die Prozessnovellen aus der Zeit nach der Staats­
werdung Lettlands noch viel grösser geworden. Dazu kommt noch, dass die 
russische Sprache, in der alle diese Arbeiten geschrieben sind, von der jetzigen 
Generation, namentlich den jüngeren Leuten, nur mangelhaft oder auch 
gar nicht beherrscht wird. Sonst käme nur das in deutscher Sprache verfasste 
zweibändige Werk von Mag. jur. Th. von Bunge: „Der baltische Civilprozess 
nach der Justizreform vom Jahre 1889" in Frage, doch ist auch diese Arbeit, 
die übrigens nur das Verfahren in erster Instanz behandelt, stark veraltet. So ist 
denn das Standartwerk von Prof. Bukowski, das 792 Seiten umfasst und das 
einschlägige Gesetzesmaterial bis in die allerletzte Zeit berücksichtigt, für den 
lettländischen Juristen gegenwärtig das Lehrbuch des Zivilprozesses. 

Eine eingehende Besprechung des Buches bleibt vorbehalten. 
R. v. F. 

Die Notariatsordnung vom 14. April 1866, 
die bisher, abgesehen von der offiziellen Ausgabe vom Jahre 1914, nur in 
der (russischen) Bearbeitung von N. K. Martynow (neunte Auflage, her­
ausgegeben 1924 von E. I. Hei wich), vorlag, hat in allerjüngster Zeit zwei 
B e a r b e i t u n g e n  i n  l e t t i s c h e r  S p r a c h e  e r f a h r e n ,  e r s t e n s  v o n  c a n d .  j u r .  O l g a  J u r -
kowska unter der Redaktion von Prof. Dr. jur. W. Bukowski, und 
zweitens von Vilis Lukin, Notar in Smilten. 
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N o t a r i a t a  n o l i k u m s .  

Pärtulkojusi un sakopojusi cand. jur. Olga J u r k o ws ka, redigejis prof. Dr. jur. 
Vladimirs Bukowskis. Riga, 1933. g. Sastäditäju izdevums. Preis Ls 9.— 

Die Ausgabe umfasst 492 Seiten, von denen 164 auf den Text der 
Notariatsordnung, 307 auf die Beilagen und 21 auf das alphabetische Inhalts­
verzeichnis fallen. Dem Gesetzestext sind zahlreiche Auszüge aus Entschei­
dungen sowohl des russischen als auch des lettländischen Senats, legislato­
rische Motive nach Hassmann und Nolcken und Zitate aus A. Baschmakows 
Werken über die Prinzipien des Hypothekenrechts und das baltische Grund­
buchwesen angeschlossen. Die den Urtext der Notariatsordnung ergänzenden 
und abändernden Novellen (bis zum 31. März 1933) sind in den Text des 
Gesetzes verarbeitet und Bestimmungen, die, nach Ansicht der Autoren, auf 
Lettland nicht anwendbar sind, fortgelassen worden, so dass die Arbeit als 
eine private Kodifikation erscheint, eine Methode, die den Leser der Mühe 
überhebt die betreffenden Schlüsse selbst zu ziehen, ihm aber auch nicht die 
Sicherheit gibt, dass der ihm vorliegende Text wirklich der des Gesetzes 
ist. Im Anhange sind ausser den fünf Beilagen der offiziellen Ausgabe der 
Notariatsordnung unter 34 Nummern noch eine Menge zum Notariatswesen 
so oder anders in gewissen Beziehungen stehende Gesetze, Instruktionen, 
Formulare usw., teils in extenso, teils im Auszuge, gegeben, darunter das 
Agrargesetz mit den dasselbe ergänzenden Bestimmungen, das Gesetz über 
den Kauf- und Verkauf von Schiffen und das Schiffshypothekengesetz nebst 
Instruktion, das Gesetz vom 3. Juli 1916 über die Veräusserung von Handels­
und Industrieunternehmen, Auszüge aus dem Konsularreglement, dem Gesetze 
über die Gemeindegerichte, der Wechselordnung, die das Grundbuchwesen 
betreffenden Konventionen mit Estland und mit Litauen und manches andere. 

N o t o r i a t a  n o l i k u m s .  

Sastädijis Vilis Lükins, Smiltenes notärs. 1933. lzdevnieclba „Jurists". 
Preis Ls 6.—. 

Die Arbeit Lukins umfasst 223 Seiten, davon Text der Notariats­
ordnung 137, Beilagen — 63, Inhaltsverzeichnis — 19. Von Senatsentschei­
dungen sind nur diejenigen des Lettländischen Senats angeführt, die Gesetzes­
novellen bis zum 1. Mai 1933 berücksichtigt. Der Text der Notariatsordnung 
wird nach der offiziellen Ausgabe von 1914 ohne Aenderungen wieder­
gegeben; in den Fällen, wenn sich im Texte (von nicht durch besonderes 
Gesetz aufgehobenen oder nicht speziell abgeänderten Artikeln) Bestimmungen 
oder Ausdrücke finden, die auf Lettland nicht anwendbar sind, wird auf 
diesen Umstand in Anmerkungen des Verfassers hingewiesen. Die 8 Beilagen 
umfassen meist dieselben, wenn auch lange nicht alle Materien, wie die 
Edition von Olga Jurkowska; manches, wie z. B. Notariatsformulare und 
Auszüge aus dem Konsularstatut, ist im Anschluss an die Gesetzesartikel, 
zu denen es inhaltlich in Beziehung steht, gebracht. 

Eingehendere Besprechung der beiden Arbeiten bleibt vorbehalten. 

R. v. F. 
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Senator F. Conradi und Bezirksrichter A. Walter. 

Izvilkumi no Latvijas Senäta Civilä Kasäcijas Departamenta 
spriedumiem. 

Die alte Serie dieser Sammlung von Entscheidungen des Zivilkassations­
departements des Lettländischen Senats ist mit der VIII. Lieferung zum Ab-
schluss gelangt. 

Nunmehr ist eine 286 Seiten starke Sonderlieferung erschienen, welche 
fünf verschiedene, die ganze Sammlung umfassende, nach verschiedenen 
Gesichtspunkten geordnete Verzeichnisse enthält, und zwar: 

1. alphabethisch nach Materien S. 5 ff. 
2. alphabethisch nach Gesetzen „ 139 „ 
3. alphabethisch nach den Namen der Parten „ 193 „ 
4. chronologisch nach der Numeration der Senatsent­

scheidungen • . „ 255 „ 
5. zusammenfassende Wiederholung der den einzelnen 

Lieferungen beigegebenen Verzeichnisse „ 278 „ 
Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese vielseitigen Verzeichnisse viel 

zur Bequemlichkeit und Zeitersparnis beim Aufsuchen der nötigen Senats­
entscheidungen beitragen werden; gute Verzeichnisse erhöhen wesentlich den 
Wert eines Nachschlagewerkes. 

Die neue Serie, welche im Verlage des „Jurists" herauskommt, erscheint 
in monatlichen Lieferungen. Einige derselben enthalten, ausser dem üblichen 
Inhaltsverzeichnis für diese Lieferungen nach Materien, noch alphabetisch ge­
ordnete Verzeichnisse für je drei Lieferungen zusammen: 1. der in den Ent­
scheidungen angezogenen Gesetze, 2. der Namen der Parteien, in deren Rechts­
sachen die Entscheidungen ergangen sind, und 3. der Rechtsfragen, die in 
diesen Entscheidungen behandelt werden. 

Als besondere Gratisbeilage weiden den Abonnenten der Sammlung 
noch Verzeichnisse der zur Verhandlung im Zivilkassationsdepartement des 
Senats anberaumten Sachen mit Angabe der Sitzungstermine versandt. Für 
diese Beilage werden die Rechtsanwälte dankbar sein; werden sie doch 
dadurch der Mühe enthoben, monatelang die in den Räumen des Senats 
aushängenden diesbezüglichen Listen zu verfolgen, um nicht die Verhandlungs­
termine der sie interessierenden Sachen zu verpassen. Zu wünschen wäre nur, 
dass diese Verzeichnisse zeitiger ausgegeben würden und nicht, wie das 
vorgekommen ist, an den betr. Satzungstagen selbst oder gar später. 

R. v. F. 

Ich bitte ums Wort zur Geschäftsordnung! 

Von Chefredakteur E. Paquin. Selbstverlag des Verf. Hösel (Bez. Düsseid.) 
Preussenstr. 1. VI. Auflage 1932. Preis M 1.95. 

Der Verfasser, längjähriger politischer Redakteur im Deutschen Reichs­
tag und im preussischen Landtag und Dozent für Parlamentarismus, beab­
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sichtigt in seinem 62 Seiten umfassenden Werkchen mit dem originellen Titel 
Verbands-, Vereins-, Gewerkschafts- und Innungsvorsitzenden und sonstigen 
Versammlungsleitern einen praktischen Wegweiser in die Hand zu geben 
für korrekte Verhandlungsführung. Seiner Anleitung legt er das geltende 
Vereinsrecht Deutschlands, sowie die allgemeinen parlamentarischen Gepflogen­
heiten zu Grunde in sinngemässer Anpassung des parlamentarischen Regel­
werks an das Versammlungswesen sonstiger Organisationen. Wir finden da 
neben den allgemeinen Regeln des Vereins- und Versammlungsbetriebs eine 
grosse Fülle spezieller Anweisungen über Antragstellung, Abstimmung, Be­
schlussfassung und vieles andere, was in jeder Versammlung vorkommt oder 
vorkommen kann. Wenn man bedenkt, wie häufig Versammlungsleiter 
unerwarteten Erscheinungen des Vereinslebens ratlos gegenüberstehen und 
wie oft auch den erfahreneren unter ihnen die Kenntnis der hierbei anzu­
wendenden Technik mangelt, so kann man das Werkchen, welches in klarer, 
leichtverständlicher Sprache und in übersichtlicher Form über alle möglichen 
Einzelfragen Auskunft gibt, nur bestens empfehlen, wenngleich man auch nicht 
allen Ausführungen des Verfassers unbedingt beistimmen kann. Speziell in 
Lettland, wo weder die allgemeinen bürgerlichen Gesetze noch das Vereins­
gesetz etwas über die einschlägige Materie enthalten, kann der Ratgeber 
P a q u i n s  v o n  N u t z e n  s e i n .  R .  v .  F r e y m a n n .  

Eingegangene Bücher. 

(Besprechung vorbehalten) 

Kurt Armbruster, Oberregierungsrat in Merseburg—Grundfragen 
des Rechts und ihre praktische Bedeutsamkeit. 1932. Verlag von Fritz & Joseph 
Voglrieder, München und Leipzig. 

Dr. Teodor Pütz, Wirtschaftslehre und Weltanschauung bei Adam 
Smith. 1932. Verlag Fritz und Joseph Voglrieder, München und Leipzig. 

Wilhelm Glungler. Rechtspolitik und Kunst. 1932. Verlag Fritz & Joseph 
Voglrieder, München. 

Dr. Friedrich Bischoff, Krise oder Inflation? Wege der Konjunktur — 
Stabilisierung. Aus „Münchener Wirtschaftsbriefe" Heft 1. 

Gerhard L e i b h o 1 z, Die Auflösung der liberalen Demokratie in 
Deutschland und das autoritäre Staatsbild. Aus „Wissenschaftliche Abhand­
lungen und Reden zur Philosophie, Politik und Geistesg-eschichte" Heft XII, 
Duncker & Humblot. München 1933. 

Dr. Hans Meyer, Das Recht der religiösen Minderheiten in Polen. Aus 
„Öffentliches Recht. Steuerpolitik und Finanzwissenschaft", herausgegeben von 
Dr. Ludwig Waldecker, o. ö. Professor der Rechte an der Universität Breslau. 
Berlin-Grunewald, Dr. Walther-Rothschild. 1933. 

Dr. Erich Bernstein, Irrtum und Geschäftsgrundlage. Carl Hevmanns 
Verlag, Berlin 1933. 
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Zeitschriften. 
Tieslietu Ministrijas Vestnesis. 

1933 Nr. 1/2. O. Jurkovska, Notäru izglltlbas un amata stavoklis. — 
J -  G r l n b e r g s ,  R e v e r s i  k o n o s a m e n t u  p r a k s e .  —  J .  K l e s m e n t ,  
Igaunijas likumdosana par darba aizsardzlbu un zociälo apdrosinäsanu. — 
Zver. adv. M. Helm ans, Vai vajag grozlt likumu parpejpas uzpemumu 
administräciju? — Senäta Civllä Kasäcijas Departamenta spriedumi (1927). 
Senäta Administratlvä Departamenta spriedumi (1928). 

1933 Nr. 3. Zver. adv. D. Eljasevs, Sievietes zverinätä advokatörä. — 
P .  J a k o b i ,  L a t v i j a s  z v e r i n ä t o  t i e s u  l i k u m p r o j e k t s .  —  N o t a r s  G .  B r l v i ^ s ,  
Järeforme notäru registrs. — Tiesu prakse. — Pärskats par apzelosanas 
lietu gaitu 1932. gada. — Bibliografija. — Senäta Civllä Kasäcijas 
Departamenta spriedumi (1927). 

Jurists. 

1933 Nr. 1 (44). V. Sinaiskis, Fideikommisa fonds. — T. Udris, Vai 
kr. pr. lik. 352 p. nosacljumi nebütu piemerojami arl privätsödzlbäs 
lietu izbeigsanai ? — Latvijas zver. adv. padomes tezes un motlvi 
likumprojektam par advokatüru. 

1933 Nr. 2 (45). A. Loebers, Latvijas civillikumu 3482. pants (1925. g. red.)— 
K. Vikmanis, Saeimas piepemtie noteikumi par tiesnesu apstiprinäsanas 
kärtlbu. — Jaunäkie grozljumi sodu likumos ar kommentäriem. — Lat­
vijas kriminältiesibu biedrlba. 

1933 Nr. 3 (46). „Jurista" 5 gadi. — V. Sinaiskis, Civlltiesibu teorija un 
prakse. — R. Vikmanis, Tiesnesu biedrlba par prokuratüras neatkaribu.— 
H .  A p s i t s ,  P a r  a i z s a r g u  i e k ä r t u  u n  p o l i c e j i s k ä m  f u n k c i j ä m .  —  N .  V a l t e r s ,  
Aborta sodamiba pec Latvijas sodu likumiem. — Jaunäkie likumprojekti. 

3aKOHi> H cy/jT». 

Nr. 1 (31). ripo<J>. A. C p a T ' f c e B 'B, CTOAFETHIFI JOÖHACH IlepBaro üoAHaro 

CoöpamH 3aKOHOBi> h Cß04a 3aKOHOB"b PoccißcicoH MivmepiH. — 
A. Aa3apeHKO, Ilpoem-h 1917 r. o caMoynpaBAeHiH pyccKOH aABO-
KaTypw. — B. KayHeAbCOHi), KpeAHTopbi 3aAoro/nepjKaTeAH btj 
npHÖaATiÖCKOMTj KOHKypCHOMT» npoi^ecct. B. CppHÄinTeHHT), Pe-
(popMa aKijioHepHaro h öaHKOBCKaro 3aKOHO£aTeAbCTBa B-b TepMaHiH. — 
T a M a p a TayxMaH'B-HepHHKT), AneAAHijia H apÖHTpa^Hbie cy^bi. 
— rioacH. KT> 3aK0Honp. o6t> yqacTin CTopoHi» H WX-B noB"kp. BT> qacT-
HOCTH 3aiIJHTbI, Ha npe^BapHTeAbHOMt) CAt^CTB. Pa3CMOTpiHie BT> 
CeßNrk ^HcijHnA. YcTaßa. 

Nr. 2 (32). FIpo<J>. A. OaTeeBt, CTOAtTHifi loÖHAeß FlepBaro FIoAHaro 
Coöpama 3AKOHOBTB H Cß04A SAKOHOB-B PoccificKoS HMnepin (OKOHH.). 
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Flpocj). Hropb TroTpiOMOBT), O nOpHAK-fe B036yÄACHlH cnopoß-b 

npoTHBi) yKptnAeHin HMimH, npioöptTeHHaro CT> nyÖAHHHbjx-b Toproß-b. 
B. Kau,HeAbCOHT>, KpeAHTOpbl 3aAOrOAepaiaTeAH BT> ITpMÖaATlHCKOMb 
KOHKypcHOMt) npoyeccfe (OKOHH.). — B. CppHAUiTeHH'b, PecpopMa 

aK^OHepHaro H öaHKOBCKaro 3aKOHOAaTeAbCTBa BT> TepMaHin (OKOHH.). 
3a H npOTHBT) CyAa npHCHJK. — H3MtHeHiH Bis YrOAOBHOM'b YAO-

?KEHIN. — 3aKOHonpoeKTt) o6t> OTB^TCTB. Bpanefi. — 06t> OTADACHIH 
po3bicKa OTT> NPEAßAPHTEABH. CA^ACTB. — ÖpoeKTb 1917 r. o6i> ycTp. 

pyccKOH aABOKaT. (npoAOAJK.) (npHA. KTJ CTaTbfe B. Aa3apeHKo). 
Nr. 3 (33). O. rpy3eH6eprt>, H3TJ AHeBHHKa lopHCTa. — A. Aasa-

p e H K o ,  r i p o e K T b  1 9 1 7  r .  o  c y A e Ö H O H  C A y a t ö i .  —  B .  T p a x T e H -

6eprt>, BbicbiAKa BMHrpaHTOB-b.— A. Ba AHHCKÜ!, üpoÖAeMbi H He-
A O C T a T K H  H a r n e r o  a n u i o H e p H a r o  3 a K O H O A a T e A b C T B a .  —  B .  O p H A *  

uiTeÖHTj, Ha rpaHHU,t KOHCTHTyu,ioHHaro H cyAeÖHaro npaßa. — 3a 

H npoTHßt) cyAa npwc. (npoA-) — N. fl., O AeraAH3aijiH aöopTa. — 

ripoeKTb 1917 r. O6T> ycTp. pyccKOH aAßOK. (npoAOJK.) (npHAoas. Kb 

CTaTb-fe A. Aa3apeHKo). 
Nr. 4 (34). lipo#. Hropb T I O T P I O M O B T J ,  063opT> 3AKOHOAATEABCTBA 

ScTOHiw BI> oÖAacTH rpa?KAaHCKaro H Toproßaro npaßa H npo^cca. — 

A. Aa3apeHKO, IlpoeKTb 1917 r. o cyAeÖHOH CAyaiöi (npoAOAJK.). 
—  B .  T p a x T e H Ö e p n j ,  B b i c b i A K a  9 M H r p a H T 0 B i >  ( OKOHH.). — A. Ba-

A H H c K i H , FIpoÖAeMbi H HeAOCTaTKH Harnero aKyioHepHaro 3aK0H0-
AaTeAbCTßa (npoAOA».). — B. CppHAiuTeHHt», Ha RPAHHU.T KOHCTH-
TyyioHHaro H cyACÖHaro npaßa (OKOHH.). — üaMHTH C. K. ForoAa 
(HeKpoAons). — FI. H., 3a H npoTHB-b cyAa npHCHiK (OKOHH.).— FlpoeKTb 

1917 r. O6t> ycTpoHCTßt pyccKOH aABOKaTypbi (OKOHH.) (npHAOJK. KB 
CTaTbt A. Aa3apeHKo). 

Nr. 5 (35). lipo#. Hropb TK>TPK)MOBT>, 063opi» 3aK0H0AaTeAbCTßa 

ScTOHin BT> oÖAacTH rpa>KAaHCKaro H Toproßaro npaßa H npoyecca 

(npoAOAät.). — A. Aa3apeHKO, flpoeKTb 1917 r. o cyAeÖHofi 

CAyjn6t (npoAOAJK.). — nPo(J). C. Biahykhh'b, fIpo6AeMbi CyAa 

(Bbicmifi CyA"b)- — A. BaAHHCKiß, FIpoÖAeMbi H HeAOCTaTKH Harnero 

aKLjioHepHaro 3aKOHOAaTeAbCTßa (OKOHH.). — A. FI a in K H H AßCTpa-

AiHCKa« AOKTpHHa O cyAeÖHOH nOßtpKt K0HCTHTyyi0HH0CTH 3aK0H0Bb. 

— A. B., ,4ONYCTHMO AH npeA"bHBAeHie HCKa AHpeKTopa-pacnopHAHTeAH 
AKI^ioHepHaro OöiijecTBa OAHOßpeMeHHO KT> nocAtAHeMy U KT> „rAaßHOMy" 
aKyioHepy? — Hoßoe YroAOBH. YAO>K. H ^HcyHnAHHapHbifi YcTaBb.— 
PecJjopMa npeABap. CAiACTBia. — Bt> PyccKOMt» HDpHA- Oöiij. 

Nr. 6 (36). lipo#. Hropb T iotpioMOBT), Oö3opt> 3aKonoAaTeAbCTßa ScTOHin 
BTJ OÖAACTH RPAAIAAHCKARO H Toproßaro npaßa H npoyecca (OKOHH.). — 
A. AasapeHKO, ripoeKTt> 1917 r. o cyAeÖHOH CAYASÖT (OKOHH.). — 
ripocp. C. BiAflüKHH'b, FIpoÖAeMbi CyAa (Bbicuiifi CyA"b) (OKOHH.). — 
FI. HKOÖH, BpaneÖHaH OTB^TCTBeHHOCTb no Hoßoiny YROAOBHOMY 
YAOATEHIIO 1933. r. — M. KOCCOBCKÜI, KPHTHHECKI« 3AM"KHAHIFL KB 
3aKOHonpoeKTy o6i> aKyioHepHbix-b OEMECTBAX-B BT> AaTßiH. — 
A. FI a T K H H I), AßCTpaAiHCKan AOKTPHHA o CYAEÖHOH noBipKi KOHCTH-
TyüioHHQCTH 3aKOHOBT> (npOAOAÄ.). — B-b PyCCKOMl. lOpHA. OÖIIJ. 



Chronik. 
V. Internationaler Kongress für Verwaltungswissenschaften 

in Wien. 
Auf Einladung1 der österreichischen Bundesregierung findet in der 

Zeit vom 19.—24. Juni 1933 in Wien der V. Internationale Kongress 
für Verwaltungswissenschaften statt. Der Kongress steht in enger Verbindung 
mit dem Internationalen Institut für Verwaltungswissenschaften in Brüssel, an 
dessen Spitze der belgische Staatsminister Deveze steht und worin bereits 
eine ganze Reihe von Staaten offiziell vertreten sind. Die bisherigen Kon­
gresse fanden in Brüssel (1910 und 1923), in Paris 1927 und in Madrid 1930 
statt, sodass also der Wiener Kongress der erste Kongress auf mittel­
europäischem Boden und in einem Lande deutscher Zunge sein wird, wes­
halb auf eine besonders starke Teilnahme aus den mitteleuropäischen Län­
dern gerechnet werden darf. 

Der Kongress wird in drei Sektionen wichtige Themen des Verwal­
tungsrechtes auf Grund der Referate hervorragender Fachmänner behan­
deln u. s. w. das Verwaltungsstreit verfahren (Berichterstatter Staatsrat 
Universitätsprofessor Jose Gascon y Marin, Madrid, und Senatspräsident 
a. D., Universitätsprofessor Dr. Rudolf Herrnritt, Wien), das Dienstrecht 
der öffentlich Angestellten (Berichterstatter Dr. O. Leimgruber, Vizekanzler 
der schweizerischen Eidgenossenschaft, und Landesregierungs-Vizepräsident 
a. D. Dr. Alexander Zedtwitz, Wien) und endlich die Reorganisation der 
Arbeit in der öffentlichen Verwaltung (Berichterstatter Dr. Jan Kopczynski, 
Präsident des obersten Verwaltungsgerichtshofes in Warschau, und Senats­
präsident Dr. Egbert Mannlicher, Wien). 

Anmeldungen zum Kongress und zu den einzelnen Sektionen sind an 
das Sekretariat des Kongresses, Bundeskanzleramt. Wien I., Ballhausplatz 2, 
zu richten, das auch alle gewünschten Auskünfte zu erteilen bereit ist. 

Verantwortlicher Redakteur: vereid. Rechtsanwalt Senator R. v. Freymann 
Druck und Verlags-A.-G. Ernst Plates, Riga, kl. Münzstr. 18, bei der Petri-Kirche 
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524. Bezvests promesoso tiesa 
izsludina par rnirusu uz ieinteresetu 
personu, bet ja tädu nav, uz bez­
vests promesosä mantas aizgädna 
vai prokurätüras lügumu, kuru var 
iesniegt, tiklidz notecejusi desmit 
gadi no tä gada beigäm, kad par 
promesoso ienäkusas pedejäszinas. 
Säds lügums nav pielaizams, pirms 
promesosais bütu sasniedzis pilnu 
trlsdesmit viena gada vecumu. 

Ja bezvests promesosais, sanemot 
pedejäs zinas par viiju, bijis sa­
sniedzis septindesmit gadu vecumu, 
tad jau pec pieciem gadiem no so 
zinu sanemsanas var lögt izsludinät 
vinu par mirusu. 

1929 30. April (Gbl. 83) I, 524. 

Die gerichtliche Todeserklärung 
des Verschollenen erfolgt auf An­
trag der Interessenten oder, wenn 
solche nicht vorhanden sind, des 
Kurators über das Vermögen des 
Verschollenen oder derProkuratur; 
ein solcher Antrag kann gestellt 
werden, sobald zehn Jahre vom 
Ende des Jahres verflossen sind, 
in dem die letzten Nachrichten über 
den Verschollenen eingelaufen wa­
ren. Er ist nicht zulässig, bevorder 
Verschollene das Alter von einund-
dreissig Jahren erreicht haben 
würde. 

Falls der Verschollene bei Ein-
lauf der letzten Nachrichten über 
ihn das Alter von siebzig Jahren 
erreicht hatte, so kann der Antrag 
auf seine Todeserklärung schon 
nach Verlauf von fünf Jahren seit 
Empfang dieser Nachrichten ge­
stellt werden. 



525. Neatkarlgi no promesosä 
vecuma viiiu var atzit par mirusu: 

1) ja vins ir nozudis kaujas laukä 
un no tä laika nav zinu par vinu; 

2) ja vii^s atradies uz bojä gäjusa 
kuga vai lidmaslnas, vai no-
kluvis citäs nävesbriesmäs un 
no tä laika pazudis. 

Sinis gadijumos lügumus var ie­
sniegt pec trim gadiem no kara iz-
beigsanäs, vai no tä laika, kad kugis 
vai lidmaslna izgäjusi no pedejäs 
ostas vai apmesanäs vietas, vai no 
briesmu momenta citos näves 
briesmu gadijumos. 

1929 30. April (Gbl. 83) I, 525. 

526. Kad tiesa izsludinajusi 
bezvests promesoso par mirusu, 
vii^a manta, ja vins nav atstäjis 
testamentu, nododama tiem manti-
niekiem, kas prezumejamä näves 
dienä, ja tä fikseta tiesas lemumä, 
vai — ja so momentu nevar fikset, 
lietas ierosinäsanas momentä — 
bijusas par tuväkiem radiniekiem. 

Die Art. 524—528 sind auch 
1929 30. April (Gbl. 83) IV. 

Unabhängig vom Alter des Ver­
schollenen kann dieser für tot er­
klärt werden: 

1) wenn er auf dem Schlachtfelde 
verschollen ist und von der 
Zeit an keine Nachrichten über 
ihn vorhanden sind; 

2) wenn er sich auf einem unter­
gegangenen Schiff oder Flug­
zeug befunden hatte, oder in 
andere Todesgefahr geraten 
und von der Zeit an ver­
schollen war. 

In diesen Fällen kann der Antrag 
nach Verlauf von drei Jahren vom 
Ende des Krieges gestellt werden, 
oder von der Zeit an, als das Schiff 
oder das Flugzeug vom letzten 
Hafen oder Aufenthaltsort ausge­
gangen waren, oder vom Moment 
der Gefahr in Fällen anderer Todes­
gefahr. 

Wenn das Gericht den Verschol­
lenen für tot erklärt hat, wird sein 
Vermögen, falls er kein Testament 
hinterlassen hat, denjenigen Erben 
übergeben, welche am präsumtiven 
Todestage, falls dieser in der Ge­
richtsentscheidung fixiert ist, oder 
— falls dieser Moment nicht fixiert 
werden kann, im Moment der An­
tragstellung — seine nächsten Ver­
wandten waren. 
auf Lettgallen zu beziehen. 

t 



716. Vgl. die Notverordnung über den Elchschutz (Gbl. 1931 Nr. 12). 

725. Ipasuma tiesibas uz sav-
valä dzivojosäm bisu saimem pieder 
zemes Ipasniekam, uz kuya zemes 
saime atrodas. 

1931 23. Jan. (Gbl. 33) I, 725. 

726. Bisu ipasniekam ir tiesi­
bas sekot savam spietam arl uz vi-
nam nepiederosas zemes, pie kam 
vinam jäatlldzina svesas zemes 
ipasniekam nodarltie zaudejumi. 

1931 23. Jan. (Gbl. 33) I, 726. 

727. Spieta lpasnieks zaude 
ipasuma tiesibas uz aizlidojoso 
spietu, ja vins tarn neseko un ari 
24 stundu laikä pec spieta nome-
sanäs nepieteic savas tiesibas per­
sonal, kura spietu sanemusi vai 
pärzina zemi, uz kuras spiets no-
meties. 

1931 23. Jan. (Gbl. 33) I, 727. 

728. Ja spiets salaizas otra 
biskopja stropä pie tur esosäm bi-
tem, tad spieta lpasnieks zaude uz 
to savas tiesibas. 

1931 23. Jan. (Gbl. 33) I, 728. 

7281. Prasiba par ipasuma tie-
sibäm uz aizlidojusu spietu noilgst 
menesa laikä, skaitot no spietosa-
nas dienas. 

Das Eigentumsrecht an wilden 
Bienenvölkern steht dem Eigentü­
mer des Grundes zu, auf dem sich 
das Bienenvolk aufhält. 

Der Eigentümer der Bienen ist 
befugt, seinen Schwärm auch auf 
fremdem Grund und Boden zu ver­
folgen, jedoch hat er den hierbei 
dem fremden Grundeigentümer zu­
gefügten Schaden zu vergüten. 

Der Eigentümer des Schwarms 
verliert das Eigentumsrecht an dem 
verflogenen Schwärm, falls er ihn 
nicht verfolgt und auch nicht im 
Laufe von vierundzwanzig Stunden, 
nachdem der Schwärm sich nieder­
gelassen hat, seine Rechte der Per­
son anmeldet, welche den Schwärm 
an sich genommen hat oder über 
den Grund und Boden verfügt, auf 
dem sich der Schwärm niederge­
lassen hat. 

Falls sich der Schwärm in den 
Stock eines anderen Imkers zu 
dort befindlichen Bienen nieder-
lässt, verliert der Eigentümer des 
Schwarms sein Recht auf denselben. 

Die Eigentumsklage auf einen 
verflogenen Schwärm verjährt im 
Laufe eines Monats, gerechnet vom 
Tage des Ausschwärmens. 



992. Ietaisit jauncelamas sie-
näs logus uz blakus zemes gabala 
pusi atlauts tikai gadljumä, kad sis 
sienas atrodas ne mazäk kä 4 metri 
no robezas, vai lieläkä atstatumä, 
ja tädu prasa vietejie büvnotei-
kumi. 

Ietaisit logus uz blakus zemes 
gabala pusi jau pastävosäs sienäs, 
kas stäv pie pasas robezas vai tu-
väk par 4 metriem no robezas, at-
jauts tikai ar attieciga ipasnieka-
kaimina zemes grämatäs ierakstltu 
piekrisanu, nodrosinot siem logiem 
gaismas ieplüsanu vismaz 45°lenl^I. 

P i e z l m e .  S i s  ( 9 9 2 )  p a n t s  n e a t -
tiecas uz Rigas pilsetas pirmo möra 
eku rajonu, kas apzlmets Rigas 
pilsetas 1904. gada izdotos saisto-
sos büvnoteikamos. 

1932 3. Juni (Gbl. 122). 

In einer neu aufgeführten Wand 
oder Mauer dürfen Fenster nach 
der Seite des Nachbargrund­
stückes nur dann angelegt werden, 
wenn diese Wand oder Mauer nicht 
unter vier Meter entfernt ist oder 
mehr, falls es die örtlichen Bau­
regeln verlangen. 

Fenster nach der Seite des Nach­
bargrundstückes in einer bereits 
vorhandenen Wand oder Mauer, 
welche sich an der Grenze selbst 
oder näher als vier Meter von der­
selben befindet, ist nur mit der in 
die Grundbücher eingetragenen 
Erlaubnis des Eigentümers des 
Nachbargrundstückes gestattet, wo­
bei das Eindringen des Tageslichts 
in die Fenster unter einem Winkel 
von nicht weniger als 45° gewähr­
leistet sein muss. 

A n m e r k u n g .  D i e s e r  A r t i k e l  
(992) bezieht sich nicht auf den 
ersten Steingebäude-Rayon der 
Stadt Riga, der in den im Jahre 
1904 von der Stadt Riga heraus­
gegebenen obligatorischen Bau­
bestimmungen bezeichnet ist. 



1010 1m Bisu saimes var novie-
tot: uz laukiem — vismaz 15 metrus, 
bet pilsetas un citäs biezi apdzl-
votäs vietäs — vismaz 25 metrus 
no satiksmes cejiem vai kaimiiju 
zemes robezas, skaitot so atstatumu 
no stropa vidus lidz cela malai vai 
robezai. Ja drava iezogota, uz lau­
kiem visinaz ar 2 metri, bet pilsetas 
un citäs biezi apdzlvotäs vietäs — 
ar 2,5 metru augstu, ciesu setu vai 
dzlvzogu, tad bisu saimes var no-
vietot neatkarigi no augsä minetiem 
atstatumiem. 

1931 23. Jan (Gbl. 33) II, 10101. 

1011. panta beigas vardus „ti­
kai ar turpmäk (1032. p.) noteiktiem 
iznemumiem" atvietot ar„(sk. 1032. 
un 1033. p.)". 

1930 18. Juni (Gbl. 98) II. 

1014. panta vardu „Daugava 
un Gauja" vietä likt „Daugava, 
Gauja un Salace", bet värdus „un 
Auce" strlpot. 

1930 18. Juni (Gbl. 98) II. 

1015. panta stripot vardu 
„makskeresana". 

1930 18. Juni (Gbl. 98) II. 

Bienenvölker können unterge­
bracht werden: auf dem Lande — 
mindestens fünfzehn Meter, in 
Städten und anderen dichtbevölker­
ten Orten — mindestens fünfund­
zwanzig Meter von Verkehrswegen 
oder von der Grenze des benach­
barten Grundes, wobei diese Ent­
fernung von der Mitte des Stockes 
bis zum Wegrande oder bis zur 
Grenze gerechnet wird. Ist die Im­
kerei eingezäumt, auf dem Lande 
mit einem mindesten zwei Meter, 
in Städten und anderen dichtbe­
völkerten Orten — mit einem zwei­
einhalb Meter hohen dichten Zaun 
oder einer lebenden Hecke, so 
können die Bienenvölker unab­
hängig von den obengenannten Ent­
fernungen untergebracht werden. 

Die Worte am Ende des Artikels 
„wo nicht besondere Ausnahmen 
statuiert sind (Art. 1032)" sind durch 
„(s. Art. 1032 u. 1033)" zu ersetzen. 

Die Worte „die Düna und die 
Treider Aa" sind durch die Worte 
„die Düna, die Treider Aa und die 
Salis" zu ersetzen. 

Die Worte „das Fischen mit An­
geln" sind zu streichen. 



1030'. Zvejas tiesibas nosaka 
turpraäkie (1031.—10-34., 1036., 1037. 
un 1044.—1046.) panti, kä ari zvej-
niecibas likums un citi attieclgi 
noteikumi. 

1930 18. Juni (Gbl. 98) III, 10301. 
Vgl. Fischereigesetz (Gbl. 1931 Nr. 59). 

Dieser Artikel ist unter die Uberschrift „C. Fischerei", zu setzen. 
1930 18. Juni (Gbl. 98) III. 

Das Recht der Fischerei regeln 
die folgenden Artikel (1031—1034, 
1036, 1037 und 1044—1046), sowie 
das Fischereigesetz und andere 
diesbezügliche Bestimmungen. 

1031. Zvejas tiesiba pieder 
ikvienam sava ipasuma robezas, 
un ipasnieks var aizliegt, ciktäl li­
kums nenosaka citädi, tresäm per-
sonäm zvejot tajäs. 

P i e z l m e .  K o r r o b o r e t u  z v e j a s  
tieslbu svesä lpasumä sä panta no-
sacljumi neatcel. SI piezlme attie-
cas ar! uz 10331., 1034. un 1036. pantu 
ar piezimi. 

Das Recht der Fischerei steht 
einem jeden in den Grenzen seines 
Eigentums zu. Der Eigentümer 
kann, soweit das Gesetz es nicht 
anders bestimmt, dritten Personen 
das Fischen in diesen Grenzen 
untersagen. 

A n m e r k u n g .  D i e  B e s t i m m u n ­
gen dieses Artikels heben das auf 
ein fremdes Eigentum korrobo-
rierte Recht der Fischerei nicht 
auf. Diese Anmerkung bezieht sich 
auch auf die Artikel 10331, 1034 und 
1036 mit Anmerkung. 

1930 18. Juni (Gbl. 98) I, 1031 u. Anmerk. 

1032. Juras piekrastes ude- In den Gewässern des Meeres-
nos zveja ir briva katram Latvijas strandes steht die Fischerei jedem 
pilsonim zvejnieclbas likumä pa- Bürger Lettlands in der im Fische-
redzetä kärtibä. reigesetz vorgesehenen Ordnung 

zu. 
1930 18. Juni (Gbl. 98) I, 1032. 

Vgl. Fischereigesetz (Gbl. 1931 Nr. 59, Art. 2). 

1033h Vgl. Fischereigesetz (Gbl. 1931 Nr. 59). 
Die Anmerkung zu Artikel 1033 ist zu streichen. 
1930 18. Juni (Gbl. 98) IV. 

10331. Ezeros, kas uzskaitlti 
sim pantam pieliktä sarakstä, zve­
jas tiesiba visä to platlbä, iznemot 
sarakstä norädltäs dalas, pieder 
vienigi valstij. 

1930 18. Juni (Gbl 98> III, 10331. 

In den Seen, welche in dem zu 
diesem Artikel beigelegten Ver­
zeichnis aufgeführt sind, steht das 
Recht der Fischerei im vollen Um­
fang ausschliesslich dem Staate zu, 
ausgenommen die im Verzeichnis 
angegebenen Teile. 



1034. Kopejos udenos (1013. p.) 
zvejas tiesiba pieder katram pie-
krastes ipasniekam tajä üdens 
dajä, kas ir tuväk vina nekä cita 
ipasumam. 

1930 18. Juni (Gbl. 98) I, 1034. 

1036. Publiskas upes zvejas 
tiesiba pieder katram piekrastes 
ipasniekam gar vi$a ipasuma ro-
bezu tajä üdens dajä, kas ir tuväk 
vina nekä cita ipasumam. 

P i e z l m e .  U p e s ,  k a s  u z s k a i t i t a s  
sä panta pielikumä, zvejas tiesibas, 
sarakstä noräditäs dajäs, pieder 
vienlgi valstij. 

1930 18. Juni (Gbl. 98) 1, 1036. 

1037. Kam pieder zvejas tie­
siba, tas var lietot tauvas joslu 
zvejas vajadzlbäm. Tuväki nosacl-
jumi par tauvas joslu paredzeti 
attiecigos noteikumos, kas nosaka 
ari tauvas joslas platumu; kur tas 
nebütu noteikts, tur tas ir 4 m. 

1930 18. Juni (Gbl. 98) I, 1036. 
Inbezug auf den Leinpfad 

In den gemeinschaftlichen Ge­
wässern (Art. 1013) steht das Recht 
der Fischerei jedem Ufereigen­
tümer in dem Teil der Gewässer 
zu, welcher seinem Eigentum 
näher liegt, als dem eines anderen. 

In öffentlichen Flüssen steht das 
Recht der Fischerei jedem Ufer­
eigentümer den Grenzen seines 
Eigentums entlang in dem Teil der 
Gewässer zu, welcher seinem Ei­
gentum näher liegt, als dem eines 
anderen. 

A n m e r k u  n g .  I n  d e n  i n  d e r  B e i ­
lage zu diesem Artikel aufgeführ­
ten Flüssen steht das Recht der 
Fischerei, in den im Verzeichnis 
angegebenen Teilen, ausschliess­
lich dem Staate zu. 

Der zur Fischerei Berechtigte 
kann sich zu Fischereizwecken des 
Leinpfads bedienen. Die näheren 
Regeln über den Leinpfad sind in 
den diesbezüglichenBestimmungen 
enthalten, welche auch die Breite 
des Leinpfads angeben; wo diese 
nicht normiert sein sollte, beträgt 
sie vier Meter. 

, Gbl. 1929 N°75, III. 

Aufgehoben. 1930 18. Juni (Gbl. 98) IV. 
Die Art. 10301, 1031, 10331, 1034, 1036, 1037 und 1044—1046 sind 

auch auf Lettgallen zu beziehen. 
1930 18. Juni (Gbl. 98) V. 

10SÖ« Aufgehoben. 1930 5. Dez. (Gbl. 193) in fine. 

1061. S. auch die Notverordnung über den Elchschutz. (Gbl. 1931 Nr. 12). 



1117. Lauku servituti, kufiem 
pastäv sevis^i noteikumi,ir: 1. ce}a, 
2. ganibu, 3. plavu, 4. üdens lieto-
sanas un 5. koku cirsanas 

1931 23. Jan. (Gbl. 33) I, 1117. 

1176. 1178. und 1179. 
(Gbl. 33) III. 

Diejenigen Felddienstbarkeiten, 
für welche besondere Bestimmun­
gen gelten, sind: 1. die Wegege­
rechtigkeit, 2. das Hüt- und Weide­
recht, 3. die Heuschlagsservitut, 
4. die Wassergerechtigkeiten und 
5. die Hölzungsgerechtigkeit. An­
dere Felddienstbarkeiten usw. nach 
dem früheren Text. 

Aufgehoben. 1931 23. Jan. 



3398 
P i e  z i m  e .  A t l i d z i b a s  t a k s i  p a r  

nol^Iläto lopu un kustonu uzture-
sanu izdod un izsludina vispärejai 
zinäsanai zemkoplbas ministris sa-
zina ar iekslietu ministri. 

A n m e r k u n g .  D i e  T a x e  d e r  E n t ­
schädigung für den Unterhalt ge­
pfändeter Tiere wird vom Land­
wirtschaftsminister in Überein­
stimmung mit dem Innenminister 
erlassen und allgemein bekannt­
gegeben. 

1928 1. Nov. (Gbl. 214) I, 3398 Anmerk. 
Inbezug auf die Taxe s. Reg.-Anzeiger 1929 Nr. 119. 

3404 
P i e z l m e .  I £ i l a s  n a u d a  i s i e m a m a  

par katru apkiläto lopu vai kustoni 
pec takses, kuru katriem trim ga-
diem izdod un izsludina vispärejai 
zinäsanai zemkoplbas ministris sa-
zinä ar iekslietu ministri. 

Lopus vai kustonus neaplpläjot, 
kilas naudas vietä lopu vai kustonu 
ipasniekam caur tiesu uzliekama 
atlidzibas samaksa pec augsmine-
täs takses cietusam par labu. 

A n m e r k u n g .  D a s  P f ä n d u n g s ­
geld wird für jedes gepfändete Tier 
nach der Taxe genommen, welche 
alle drei Jahre ..vom Landwirt­
schaftsminister inÜbereinstimmung 
mit dem Innenminister erlassen und 
allgemein bekanntgegeben wird. 

Falls die Tiere nicht gepfändet 
worden sind, wird anstelle des 
Pfändungsgeldes dem Eigentümer 
der Tiere gerichtlich eine Entschä­
digungszahlung nach der obener­
wähnten Taxe zum Besten des Ge­
schädigten auferlegt. 

1928 1. Nov. (Gbl. 214) I, 3404 Anmerk. 
Inbezug auf die Taxe s. Reg.-Anzeiger 1929 Nr. 119. 

Die Anmerkungen zu Art. 3398 und 3404 sind auch auf Lettgallen 
zu beziehen. 

1928 1. Nov. (Gbl. 214) II. 



Beilage zu Art. 10331. 

Verzeichnis der Seen, in denen das Recht der Fischerei 
dem Staate zusteht: 

Nr. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 

19. 

20. 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 

27. 
28. 

30. 

31. 

Name des Sees. Gemeinde. 

K r e i s  L i b a u .  
Meges NIcas 
Papes Rucavas 
Reina Asites 
Sepenes Asites 
Täsu Täsu 
Ipkuru Klosteres 
Tida Kalvenes 

K r e i s  G o l d i n g e n .  

Nr. Name des Sees 

33. Laminu - Dzir-
ciema 

Gemeinde 

Dzirciema 

Brocenu 
Gulbju 
Ildzes 
Kerklinu 
Nabes 
Saldus 
Slujas 
Veikenieku 

Brocenu 
Rendas 
Brocenu 
Zvärdes 
Padures 
Saldus 
Rendas 
Lutrinu 

K r e i s  W i n d a u .  
Busnieku 
Ilziku 
Klänu 

Päces lielais 
dikis 

Pinku 
Puzes 
Sarnates-Diz-

ezers 
K r e i s  T a l s e n .  

Gulbju 
Kalvinu 
Kanu ar ezer 
starpu 
Laidzes 
Lubezeres 
Pluncu 
Sasmakas 

Spares 

Spares 
K r e i s  

Brandavu 
Kligu 

Spares un Sten 
des 

Laidzes 
Lubezeres 
Stendes 
Arlavas un 

demärpils 
setas rob. 

Spares 
Tu c k u m. 

Jaunpils 
Lestenes 

Sarkanrauizas 
Ugäles un Usmas 
Sarkanmuizas 

un Popes 

Dundagas 
Edoles 
Puzes 

Uzavas 

34. Liel-Apsauju Jaunpils 
35. Palansu Lestenes 
36. Pilsätas Semes 
37. Remtes Remtes 
38. Sekla Vecmoku 
39. Semes Semes 
40. Valguma Milzkalnes 
41. Zebrus Zebrenes 

K r e i s  Mi t a u. 
42. Lielauces Lielauces 
43. Spärnes Naudites 
44. Vilpedes lies 

K r e i s  B a u sk e 
45. Aklais Taurkalnes 
46. Väveres 5? 

K r e i s  J  a k o  b s t a d t  
47. Aizdumbles Elksnu 
48. Klaucänu Birzu 
49. Maz-Sunäk-

stes Sunäkstes 
50. Piksteres Sunäkstes un 

Varnavas 
51. Saukas Saukas 
52. Viesltes Viesites 

K r e i s  I l l u k s t .  

Val-
pil" 

53. Akmenka Demenes 
54. Azisku (Balu-

lovka) Prodes 
55. Be}äni Silenes 
56. Brunas Skrundalienas 
57. Ceri^avas Silenes 
58. Deglaja Demenes 
59. Demenes-Bri-

genes 
60. Dervaniski-

Ustjes Kurcuma 
61. Dunaklaja Salienas 
62. Dvietas I un II Dvietas 
63. Fabijanovo-

Janovka Demenes 
64. Gateni yy  



Nr. Name des Sees. Gemeinde. 

65. Chamcina-
Dolgojes 
Krivojes 
(Vilmsu) 

Ilga (Ilzes) 
Kamencas 
Kazimirvales 
Klepinu 
Kumbules 
Marijas 
Medema 
Melngausi 
Paberzu 
Peresvjata 
Rebezu 
Rica 
Saminkas 
Sila 
Sita 
Smilgini 
Subates liel. 

un mazais 
Sventes 

cesas 
Svi[u Bebrenes 
§arlotes (Kär-

66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 

84. 
85. 

Kaplavas 
Kurcuma 
Bebrenes 
Prodes 
Silenes 

99 

Raudas 
Laucesas 
Silenes 
Lasu 
Kaplavas 
Kurcuma 
Silenes 
Kurcuma 
Silenes 

Prodes 
Sventes un Lau-

87. 

90. 

91. 

93. 
94. 

96. 

97. 

98. 

klinu) 
Silovkas 
Varnovicu 

(Ventas) 
Zabolotas 
Zasales 
Zujes 

Raudas 
Kaplavas 

Silenes 
Pilskalnes 
AsaresunProdes 

K r e i s  R i g a  
Annas mui-

zas 
Asaru 
Ataru 
Baltezers 

lielais 
Baltezers 

mazais 
Düriu-Lila-
stes 

Dzirnu 

Gafais 
Jüga 

Kecu 
Nltaures 
Adazu 

Adazu (atskaitot 
privätipasuma 
dalu) 

Adazu 

Nr. Name des Sees. 

100. Kadagu 
101. Pecoru 

102. Plauzu (Plä­
teres) 

103. Ratnieku 
104. Seksu 
105. Sergu 
106. Slocenes 
107. Sudraba 
108. Sunlsu 

109. Uikas lielais 
110. „ mazais 
111. Ummas 
112. Vencu 

K r e i s  V  
113. Äkenu (Pul­

gas) 
114. Alauksta 
115. Araisu 
116. Araisis 
117. Auciema 

mazais 
118. Banuzu (Ku-

dlingas 
119. Bausklavu 

lielais un 
mazais (An-
denu) 

120. Brenküzu 

121. Dris^u (Dri-
skina) 

122. Dükas 
123. Inesa 
124. Jumurdas 

„Lielais" 
125. Juveru 
126. Kalmodu-Ja-

nelu 
127. Kapsetas 
128. Kosas 
129. Küduma 
130. Leimanu 

Spilvenu 
(Knetes) 

131. Lielraudas 
132. Lizdoles 

Gemeinde. 

Ädazu 
Keipenes un 

Suntazu 
Pläteres un Kei­

penes 
Llgatnes 
Adazu 

w 
Slokas 
Adazu 
Adazu un Ro-
_pazu 
Adazu 

Erglu 
Vecpiebalgas 
Drabesu 
Dzerbenes 

Raiskuma 

Sermuksu 

Lencu 
Taurenesun Ser­

muksu 

Küduma 
99 

Vecpiebalgas 

Jumurdas 
Dzerbenes 

Rankas 
Dzerbenes 
Kosas 
Küduma 

Vecpiebalgas un 
Skujenes 

Drustu 
Raunas 



Nr. Name des Sees. 

133. Lodes Rijas 

134. Lodes Skolas 
(Ilzes) 

135. Meinais 
136. Nedza 
137. Paksenu-

Taksenu 
138. Puricu 

(Ikuju) 
139. Raiskuma 

mazais 
140. Riebinu 
141. Ruckas 

(Vada) 
142. Rustäga(Un-

gura) 
143. Saruma 

144. Seisuma 
145. Slokas 
146. Startu mazais 

(Zalais) 
147. Stupenu 

148. Tauna 
149. Taurii^u 

(Taurenes) 
150. Vecäsmuizas 
151. Zobela 
152. Zusteju-

Bringu 

Gemeinde. 

Taurenes unSer-
muksu 

Taurenes unSer-
muksu 

Rankas 
Vecpiebalgas 
Jumurdas un 
Erglu 

Lielstraupes 

Raiskuma 
Mazstraupes 

Rozulas 
Küduma, Stalbes 

un Lielstraupes 
Mazstraupes un 

Umurgas 
(Valm. apr.) 

Drustu 

Nr. Name des Sees. 

Märsnenu 
Taurenes unSer-

muksu 
Vecpiebalgas 
Dzerbenes un 
Taurenes 

Erglu 
Vecpiebalgas 
Pavites un Vec­

piebalgas 

K r e i s  M o d o l i n  
153. Adstirna 
154. Baznlcas 
155. Berzones-

Baznlcas 
Salas 

156. Dämenu 
157. Dilukstes 

(Özol-
muizas) 

158. Dreimanu-
Lepes Vi-
dus 

159. Driksnas 
160. Düku 

Lielezeres 
Kaisnavas 

Praulienas 
Kaisnavas 

Lielezeres 

Vestienas unVe-
javas 

Laudonas 
taudonas un 

Märcienas 

161. Dzirnavu-Sila 
162. Galgauskas 

163. Gulberes 
„Lielais" 

164. Ilzenu 

165. Islienes 

166 Kal^isa Ve-
senbergTul-
deru-Vezu 

167. Kalna 

168. 
169. 

170. 
171. 

172. 
173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 
181. 
182. 
183* 

Kälu 
Kanepenu 

Savites 
Kurtavas 
Kuseja 

Labonu 
Laudonas-
Odzienas 
Lauteres ma­

zais (Kal-
ves) 

Lazdonas 
Baznlcas-
Düke9U 
(Räcenu) 

Lideres„Lie­
lais" 

LIderes „Ma­
zais" 

Liezeres 
(lielais) 

Ludzes 

Mezltes 
Moves 
Pogas 
Puduju 

184. Salajs 

Gemeinde. 

Jaungulbenes 
Galgauskas un 
Lejasciema 

Medzulas 
Sausnejas un Ju­

murdas (Cesu 
apr.) 

Metrienas un 
Barkavas (Re-
zeknes apr.) 

Viesienas 
Litenes, Stäme-

rienas un Ru-
gäju (Jaunlat-
gales apr.) 

Vestienas 

Berzaunes 
Metrienas 
Litenes un Stä-

merienas 
Märcienas 

Metrienas 

Viesienas 

Lazdonas 

Lubejas 

Liezeres 
Belavas-Stäme-

rienas (Kaln-
muizas)Litenes 

Vecgulbenes 
f f  

Stamerienas 
Märcienas un 

Kaisnavas 
Vestienas un 

Sausnejas 



185. Sävienas 
186. Sezeru 
187. Stämerienas 
188. Svetes 

(Dreimanu) 
189. Taleja 

190. Traksanu 
(Odzes) 

191. Uberu 
192. Usuru 
193. Valmes 

194. Visegales 

Gemeinde. 

Sävienas 
Lielezeres 
Stämerienas 
l^audonas un 

Märcienas 
Berzaunes un 

Vestienas 

Odzienas 
Medzulas 
Jaungulbenes 
Vecgulbenes un 

Galgauskas 
Meiränu 

K r e i s  W o l m a r  
195. Aijazu 

196. Augstrozes 
(Lielezers) 

197. Asteres 
198. Burtnieku 

Nabes, Ledurgas 
un Vidrizu 
(Rigas apr.) 

Augstrozes 
Päles 
Burtnieku, Selu 

un Baunu 
Daugnju 
DikluunPociema 

Nr. Name des Sees. Gemeinde. 

199. Daugulu 
200. Ezermuizas 

(Räl^a) 
201. Katvares Katvaru 
202. Mazezers 

(Mazjervs) Mazsalacas 
203. Lielezers 

(Reikuls) „ 
204. Nabes-Lädes Nabes (atskaitot 

Rigas pils. dalu) 
205. Ozolu Ozolu 
206. Vaidavas Kiegelu un Vai-

davas 
207. Ziluzis Jaunburtnieku 

Nr. Name des Sees. 

K r e i s  
208. Ädmii^u 
209. Alüksnes 

210. Augulienas 
(Dumpju) 

211. Cepsu 
212. Garulu 
213. Indzeru 

W a l k .  
Sinoles 
Alüksnes, Mär-

kalnesunBejas 
Lejasciema un 

Vecgulbenes 
(Madonas apr.) 

Ergemes 
Cirgalu 
Alsvika un Alük­

snes 

214. Kiploku 
215. Korelu 
216. Musteru 
217. Niedräja 
218. Patrazu 
219. Paulinu 
220. Pulänu 
221. Raipalu 
222. Salainu 
223. Spiciera 
224. Sudälu 

225. Vadainu 
226. Vaidavas 
227. Valzu 
228. Vederu 
229. Zvärtavas 

K r e i s  N e u l  
230. Balvu 
231. Dubuchno-

vas 
232. Gruzdovas 
233. 2 Judinu 
234. Kulpines 
235. Lazdaga 

236. Motrines 
237. Nastrovas 
238. Numernes 
239. Orlovas 
240. Perkona 
241. Ploskines 
242. Pokujevas 
243. Svatovnes 
244. Vi ja (Veja) 
245. Vilakas 

246. Avdoju 
247. Brigu 
248. Cirmas 
249. Dunaklu 

250. Dzilais 
251. Gordovoja 

Zeltinu 
Lejasciema 
Sinoles 
Smiltenes 
Zeltinu 
Alüksnes 

Veclaicenes 
Cirgalu 
Smiltenes 
Lejasciema, Zel­

tinu un Vecgul­
benes (Ma­
donas apr.) 

Cirgalu 
Yeclaicenes 
Ergemes 
Cirgalu 
Zvärtavas 

e t t g a l l e n .  
Balvu 

Kacenu 
Vilkas 
Liepnas 
Vilkas 
Balvu unRugäju, 
Vecgulbenesun 
Stämierienas 
(Madonas apr.) 

Baitinavas 
Vilakas 
Tiizas 
Baitinavas 
Balvu 
Baitinavas 
Balvu un Vilakas 
Baitinavas 
Berzpils 
Vilakas 

Istras 
Brigu 
Zvirgzdenes 
Zvirgzdenes (at-

skait. pils. dalu) 
Istras 
Skaunes 

K r e i s  L u d z e n .  



Nr. Name des Sees. 

252. 
253. 
254. 
255. 

256. 
257. 
258. 
259. 

260. 
261. 

262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 

270. 

271. 
272. 
273. 
274. 
275. 
276. 

Ilzas 
Istras 
I£Isa 
Krizutu 

Kurjanova 
Kurmas 
Lauderes 
Lielais Lusa 

Gemeinde. 

Istras 

Zvirgzdenes un 
Reznas (Rezek-
nes apr.) 

Ciblas 
Pildas 
Istras 
Ciblas un Zvirgz­

denes (atskai-
totzemniekuun 
pilsetas dajas) 

Skaunes Malovjas 
Marinovo-
Murzinovas Nirzas 
Nirzas Nirzas 
Pildas Pildas 
Pintes Skaunes 
Plusinas Istras 
Porkales Pildas 
Rogaizu „ 
Snidziijas „ 
Snidzi^as 
apalais „ 
Sredneja 
(videjais un 
mazais Zurza) „ 
Sh:aunas Pasienas 
Sesku Skaunes 
Zeilovu „ 
Zeilu Zvirgzdenes 
Zurzu-Lielais Pildas 
Zvirgzdenes Zvirgzdenes (at-

skait. pils. dalu) 

K r e i s  R o s i t t e n .  
277. Adamovas 

Lielais Berzgala 
278. Ba}inovas Kaunatas 
279 Bizu (Beiza-

vgola) Reznas 
280. Cernostje Maltas 
281. Cuminas Berzgala 
282. Dunakju Andrupenes 
283. Ezu Bukmuizas 
284. Feima^u Silajänu 
285. Gaigalu-

Bormu Ozolmuizas 
286. Garisnidzinu Kaunatas 

Nr. Name des Sees. Gemeinde. 
287. Gaveiku Kaunatas 
288. Idzipoles 95 
289. Ilzas I Andrupenes 
290. Ilzas III 

} f  

291. Ilzenbergas Berzgala 
292. Ivuskas 

Berzgala 

Lielais Reznas 
293. Izakovas Andrupenes 
294. Izmeras Reznas 
295. Kaugeru Andrupenes 
296. Kaunatu Kaunatas 
297. Kivrinu Gaigalavas 
298. Kovsevas Makasenu 
299. Kridzevu Andrupenes 
300. Labvärzu 

(Loborzu) Berzgala 
301. Losu Ozolmuizas 
302. Lubänas Varaklänu. Gai­

galavas un Lu­
bänas (Madonas 
apr.) 

303. Luknes Andrupenes 
304. Namjotu Kaunatas 
305. Ozolmuizas Ozolmuizas 
306. Partovas Kaunatas 
307. Poznänes Reznas 
308. Pudniku f f  

309. Pujatu lielais 
un mazais Makasenu 

310. Pusas Andrupenes 
311. Reznas Kaunatas,Andru­

penes, Maltas 
un Reznas 

312. Resetniku Andrupenes 
313. Rikapoles Kaunatas 
314. Sleinovas 
315. Snidzinu 
316. Solovjas Andrupenes 
317. Sederu Reznas 
318. Udrijas Bukmuizas 
319. Vecänu Kaunatas 
320. Viraudas Reznas un Berz­

gala 
321. Zosnes Maltas 
322. Zogobu Makasenu 
323. Zuguru Andrupenes 

K r e i s  D ü  n a b u r  g .  

324. Aksenevas 
(Asinimovas) Izvolta 



Nr. Name des Sees. 

325. Ardovas 

326. Asera 
327. Aulejas 
328. Balota 
329. Baltais 
330. Belojes 
331. Belojes 
332. Berzegoles 
333. Besenu 

334. Birzas 

335. Biza 
336. Bolta 
337. Corma^a 
338. Ceresa-

Cirisu 

339. Dagdas 

340. Dolgojas 
(Gayais) 

341. Dolgojes 
342. Dridzas 

343. Dubeju 
Lielais 

344. Eiksa 
345. Gausja 

Lielais 
346. Gejenovas 
347. Gulbinkas 
348. Idol-Glucho-

jes 
349. Ilza (Ildza) 
350. Ilzes 
351. Ilzes-Gerani-

movas 
352. Indras 

353. Izonas 
354. Izovas 

Gemeinde. 

Kräslavas un 
Aulejas 

Kräslavas 
Aulejas 
Krustpils 
Liksnas 
Pustinas 
Piedrujas 
Kapinu 
Aulejas, Izvolta 

un Kapinu 
Aulejas, Izvolta 

un Kapinu 
Dagdas 
Kräslavas 
Aulejas 

Kapi£u(atskaitot 
Aglonaklostefa 
Ipasumul52 ha) 

Dagdas un 
Asünes 

Piedrujas 
Pusti$as 
Kräslavas un 

Skaistas 

Kapinu 
Jäsmuizas 

Aulejas 
Kapinu 
Kräslavas 

Kapii^u 
Skaistas 
Kräslavas 

Kapinu 
Pustinas un 

Skaistas 
Skaistas 
Piedrujas un 

Pustinas 

Nr. Name des Sees. 

359. Kolupes 
360. Kombules 
361. Kosa 
362. Koskinas 
363. Kovsers 
364. Kuja 
365. Kurtoss 

Lielais 
366. Kustoss 
367. Lejas 

368. Lutoveea 
369. Nevlänu 
370. Okra 
371. Ormija 

372. Osva 
373. Ota (Vota) 
374. Plaudi^u 
375. Rusonu 
376. Saukas 
377. Sargovas 
378. Sila(Silovka) 

(Dorogpole) 
379. Sivers 

355. Jasinoka Aulejas 
356. Jasas-Bicänu Jasmuizas 
357. Kaires-

Kairlsu Asünes 
358. KaitraLielais 

380. Skaistas 

381. 
382. 
383. 
384. 
385. 
386. 

387. 

388. 

389. 

390. 

391. 

Solka I 
Soms 
Svätovas 
Savelu 
Savrisku 
Sünas 

Susta 

Terpja-
Cerpja 

Tisa-Sala-
mejs 
Uzeni (Guse-
noks) lielais 
Uzin-Lesin-
skojes 

Gemeinde. 

Kolupes 
Kräslavas 
Liksnas 
Kapi$u 
Preiju 
Skaistas 

Kapinu 

Aulejas un Krä­
slavas 

Asünes 
Pustinas 
Kapipu 
Pustinas un 

Asünes 
Asünes 
Kräslavas 
Aulejas 
Kapinu 
Ungurmuizas 
Izvolta 

Skaistas 
Kräslavas, Dag­

das un Skaistas 
(atskaitot pri-
vätipasnieku 
daju) 

Kräslavas, 
Skaistas 

Jäsmuizas 
Skaistas 
Kapi£U 
Aulejas 
Kapinu 
Liksnas (atskai­

tot Daugavpils 
pilsetas dalu) 

Värkavasun Jäs­
muizas 

Kapinu un Au­
lejas 

Preiju 

Pustii^as 

Kapinu 



Nr. Name des Sees 

392. Virognas-
Virocnas 

393. Visku 

Gemeinde. 

Jäsmuizas 
Visku (atskaitot 

Malinovas pa-
reizticlgodrau-
dzes ipasumu) 

1930 18. Jun. (Gbl. 98) III, 10331, Beil. 

Nr. Name des Sees. Gemeinde. 

394. Voitniku 
(Oitniku) Dagdas 

395. Zaguzes n 

396. Zolvas I, II 
un III Kapinu un Jäs 

muizas 



Beilage zu Art. 

Upju saraksts, kupu daläs zvejas 
tiesiba pieder vienlgi valstij: 

1. Salace no Korgu (Stelinu dzir-
navu) upes lidz jüj-ai; 

2. Gauja no Augsnieku taca pie 
Strelnieku tilta (taci neieskaitot) 
lidz jürai; 

3. Daugava no valsts robezas lidz 
jürai, tajä da}ä, kas saskana ar ag-
räräs reformas likumu ieskaitita 
valsts zemes fondä; 

4. Lielupe no Emburgas lidz jurai 
un attekas Drikse un Bullupe taja 
dajä, kas saskana ar agraras re­
formas likumu ieskaitita valsts ze­
mes fondä. 

5. Venta no Kuldigas (ieskaitot 
Rumbu), tajä dalä, kas saskana ar 
agräräs reformas likumu ieskaitita 
valsts zemes fondä. 

1930 18. Juni (Gbl. 98) I, 1036 Beil. 

1036 (Anmerk.) 

Verzeichnis der Flüssen in deren 
Teilen das Recht der Fischerei aus­
schliesslich dem Staate zusteht: 

1. Die Salis vom Korgenbach 
(Stellingmühle) bis zum Meer; 

2. die Treider Aa von derAugsch-
nieker Fischwehr bei der Strehl-
niek Brücke (die Fischwehr nicht 
eingeschlossen) bis zum Meer; 

3. die Düna von der Staatsgrenze 
bis zum Meer, in dem Teil, der auf 
Grund der Agrarreform dem staat­
lichen Landfond zugezählt ist; 

4. die Kurländische Aa von Annen­
burg bis zum Meer, der Flussarm — 
die Drixe und der Mündungsarm 
bei Bullen, in dem Teil, der auf 
Grund der Agrarreform dem staat­
lichen Landfond zugezählt ist; 

5. die Windau von Goldingen (ein­
geschlossen die Rummel), in dem 
Teil, derauf Grund der Agrarreform 
dem staatlichen Landfond zuge­
zählt ist. 



A n h a n g  N r .  1 .  

15. 
P i e z l m e .  S t e i d z a m o s  g a d i j u m o s ,  

raugoties pec lietas apstäkjiem, 
vietejam miertiesnesim ir tiesiba 
saisinät izsludinäsanas laiku pec 
saviera ieskatiem. 

1928 14. Dez. (Gbl. 230). 

Das Ehegesetz. 
A n m e r k u n g .  I n  e i l i g e n  F ä l l e n ,  

je nach den Umständen, hat der 
örtliche Friedensrichter das Recht, 
den Aufgebotstermin nach seinem 
Ermessen zu verkürzen. 

72. Aufgehoben. 1930 18. Juni (Gbl. 100) IV. 



A n h a n g  N r .  3 .  

Gesetz über die Registrierung von Zivil-Standsakten. 
VI. Par sl likuma un tarn pie-

likto noteikumu neieverosanu vai-
nigais attiecigos gadijumos atbild 
uz Sodu lik. 1381., 424., 425. un 426. 
panta pamata. 

P i e z l m e .  V a i  d z i m s a n a s  u n  
mirsanas gadijums likumä noteiktä 
laikä pazinots attieclgas konfesijas 
(Likuma par laullbu 231. p.) garidz-
niekam, dzimtssarakstu nodalas 
pärzinis nepärbauda. 

Für die Nichterfüllung dieses Ge­
setzes und der ihm beigefügten Be­
stimmungen hat sich der Schuldige 
in entsprechenden Fällen nach den 
Art. 1381, 424, 425 und 426 des Straf­
gesetzbuches zu verantworten. 

A n m e r k u n g .  O b  e i n  G e b u r t s ­
oder Todesfall innerhalb der im 
Gesetz vorgesehenen Frist dem 
Geistlichen der entsprechenden 
Konfession (Art. 231 des Ehege 
setzes) mitgeteilt worden ist, hat 
der Leiter des Standesamtes nicht 
nachzuprüfen. 

1929 15. Okt. (Gbl. 215) I. 

5m Der zweite Satz des Art. 5 ist mit den Worten „von denen einer 
ein Feiertag sein kann" zu ergänzen. 

1932 17. Febr. (Gbl. 49). 

11. Tuvaka uzraudziba par no-
daläm ir vietejiem miertiesnesiem. 
Viniem iesniedzamas südzlbas par 
dzimtsarakstu nodalas pärzina vai 
vina vietnieka rlclbu civilstävokla 
aktu registräcijas lietäs. 

Südzlbas par miertiesnesu rlclbu 
un lemumiem izskir tieslietu mi-
nistris. 

1931 15. Jan. (Gbl. 16) I. 

25. 
P i e z i m e .  R i g a s  p i l s e t a s  d z i m t ­

sarakstu nodalä pärziria vietnieks, 
ja pärzinis vinam to uzdod, var pa-
rakstlt dokumentus un ierakstus 
registros, ne tikai 8. pantä pare-
dzetos gadijumos, bet vispärigi, 
pie kam pärzina vietnieks pats at­
bild par likuma ieverosanu. 

1928 30. Okt. (Gbl. 200) I. 

Die unmittelbare Aufsicht über 
die Standesämter führen die ört­
lichen Friedensrichter. Ihnen sind 
Beschwerden über das Vorgehen 
des Leiters des Standesamtes oder 
seines Stellvertreters in Angelegen­
heiten der Registrierung von Zivil­
standsakten einzureichen. 

Beschwerden über das Vorgehen 
und die Entscheidungen der Frie­
densrichter entscheidet der Justiz­
minister. 

A n m e r k u n g .  D e r  S t e l l v e r t r e ­
ter des Leiters des Rigaschen städti­
schen Standesamtes kann im Auf­
trage des Leiters nicht nur in den 
im Art. 8 vorgesehenen Fällen, son­
dern überhaupt, Dokumente und 
Eintragungen in die Register unter­
schreiben, wobei der Stellvertreter 
des Leiters für Beobachtung der 
Gesetze selbst die Verantwortung 
trägt. 



33'. Pec 32. un 33. panta pa-
redzeto izlabojumu ievesanas grä-
matäs dzimtsarakstu nodaja pazino 
par to Iekslietu ministrijas garigo 
lietu pärvaldei. 

1929 15. Okt. (Gbl. 215) IL 

34. Tiesu un parvaldibas iesta-
dem uzlikts par pienäkumu pie-
sütlt kä attieclgäm dzimtsarakstu 
nodaläm, tä arl Iekslietu ministrijas 
garigo lietu pärvaldei pazinosanai 
attieclgo konfesiju garldzniekiem, 
norakstus no spriedumiem un lemu-
miem sin! pantä minetäs lietäs. 

Spriedumi un lemumi, kuri attie-
cas uz dzimsanas un mirsanas gadi-
jumiem, kas notikusi pirms likuma 
par civilstävokla aktu registräciju 
(Lik. kr. 1921. g. 47) spekä stäsanäs, 
piesütami tikai garigo lietu pär­
valdei. 

Zinas par izlabojumiem, kas iz-
darlti likuma par ärlaulibä dzimuso 
bernu registresanu (Lik. kr. 1924. g. 
42) 2. panta kärtlbä, dzimtsarakstu 
nodalas piesüta garigo lietu pär­
valdei. 

1929 15. Okt. (Gbl. 215) I. 

35. Tiesas spriedumu noraksti 
par laullbas neesamlbu vai skirsanu 
piesütami tai dzimtsarakstu nodalai, 
kufälaullba registreta, kä arl Ieks­
lietu ministrijas garigo lietu pär­
valdei attieclgas atzlmes ievesanai 
laulibu registrl. Spriedumi un le­
mumi, kuri attiecäs uz laullbäm, 
kas notikusas pirms likuma par 
civilstävokla aktu registräciju (Lik. 
kr. 1921. g. 47) spekä stäsanäs, pie­
sütami tikai garigo lietu pärvaldei. 

1929 15. Okt. (Gbl. 215) I. 

Nach Eintragung der in Art. 32 
u. 33 vorgesehenenVerbesserungen 
in die Bücher, macht das Standes­
amt der Verwaltung für geistliche 
Angelenheiten im Innenministerium 
darüber Mitteilung. 

Den Gerichten und Regierungsbe­
hörden wird es zur Pflicht gemacht, 
sowohl den zuständigen Standes­
ämtern, als auch, zwecks Mitteilung 
an die Geistlichen der entsprechen­
den Konfessionen, der Verwaltung 
für geistliche Angelegenheiten im 
Innenministerium, Abschriften von 
den Urteilen und Entscheidungen 
in den in diesem Artikel erwähnten 
Angelegenheiten einzusenden. 

Die Urteile und Entscheidungen, 
welche sich auf vor Inkrafttreten 
des Gesetzes über die Registrierung 
von Zivilstandsakten (Gbl. 1921 
Nr. 47) stattgefundene Geburts- und 
Todesfälle beziehen, sind nur der 
Verwaltung für geistliche Ange­
legenheiten einzusenden. 

Die Daten über Verbesserungen, 
welche laut Art. 2 des Gesetzes 
über Legitimierung unehelicher 
Kinder (Gbl. 1924 Nr. 42) gemacht 
worden sind, senden die Standes­
ämter der Verwaltung für geistliche 
Angelegenheiten ein. 

Die Abschriften der Gerichts­
urteile über die Nichtigkeit einer 
Ehe oder Scheidung sind dem Stan­
desamte einzusenden, in welchem 
die Ehe registriert worden ist, wie 
auch der Verwaltung für geistliche 
Angelegenheiten im Innenministe­
rium, zwecks Eintragung eines ent­
sprechenden Vermerks in das Ehe­
register. Die Urteile und Entschei­
dungen, welche sich auf vor In­
krafttreten des Gesetzes über die 
Registrierung von Zivilstandsakten 
(Gbl. 1921 Nr. 47) geschlossene Ehen 
beziehen, sind nur der Verwaltung 
für geistliche Angelegenheiten ein­
zusenden. 



37. 
P i e z i m e .  N e n o g a i d o t  i e i n t e r e -

seto personu lügumu, dzimtsarakstu 
nodalas nekavejoties pazino attie-
cigam konsulam resp. sütniecibas 
prieksniekam par ärvalstnieku 
dzimsanas, mirsanas un lauläsanas 
gadijumiem. 

1929 15. Okt. (Gbl. 215) I. 

41- Dzimsanas mirsanas un lau­
läsanas gadljumi, ja tie notikusi 
Latvijas territorijä, registrejami 
tan! nodalä, kuras apgabalä tie no­
tikusi, bet ja tie notikusi ärzemes, 
tie registrejami Rigas pilsetas 
dzimtsarakstu nodalä. 

1931 15. Jan. (Gbl. 16) I. 

41. 
P i e z i m e .  L a t v i j a s  p i l s o $ u  l a u -

libas, kas noslegtas Igaunijas Val-
kas robezäs esosä Jäna draudzes 
baznicä, ja täs ievestas Latvijas 
Valkas Jäna draudzes baznicas 
grämatäs, registrejamas Latvijas 
Valkas pilsetas dzimtsarakstu no-
dajä. 

1932 19. Jan. (Gbl. 18). 

A n m e r k u n g .  O h n e  e i n  G e s u c h  
der interessierten Personen abzu­
warten, teilen die Stamdesämter 
überGeburten,SterbefälleundTrau-
ungen vonAusländern unverzüglich 
dem zuständigen Konsul resp. Ge­
sandtschaftsleiter mit. 

Geburten, Todesfälle und Trau­
ungen sind, falls sie auf lettländi-
schem Gebiet stattgefunden haben, 
in dem Standesamt zu registrieren, 
in dessen Bezirk sie geschehen 
sind; falls diese aber im Auslande 
geschehen sind, so sind sie im Ri-
gaschen städtischen Standesamte 
zu registrieren. 

A n m e r k u n g .  D i e  E h e s c h l i e s ­
sungen lettländischer Bürger, wel­
che in der in den Grenzen von 
estnisch-Walk befindlichen Kirche 
der Johannis-Gemeinde vollzogen 
sind, müssen, falls sie in die Kirchen­
bücher der Johannis-Gemeinde von 
lettisch-Walk eingetragen sind, in 
dem städtischen Standesamt von 
lettisch-Walk registriert werden. 



41 l m  Dzimsanas, mirsanas un 
lauläsanas gadijumi, neatkarigi no 
so gadijumu notiksanas laika un 
vietas, ja tie kaut kädu iemeslu del 
triju menesu laikä nav registreti 
notikuma vietä, kä ari ja tie savä 
laikä gan ievesti dzimtsarakstu no­
dalas vai attiecigäs metriskäs grä-
matäs, bet sädas grämatas vai 
ieraksti gäjusi bojä, vai ja lüdzejam 
citu ieverojamu iemeslu de} nav 
iespejams dabüt attieclgas me­
triskäs aplieclbas, registrejami at-
tiecigä dzimtsarakstu nodalä (41.p.) 
ar tä miertiesnesa atlauju, kura 
iecirknl dzivo ieinteresetäs per-
sonas. 

P i e z l m e .  J a  p i l s e t ä ,  k u r ä  d z i v o  
ieinteresetä persona, ir vairäki 
miertiesnesi,tad sajä pantäminetäs 
atlaujas jälüdz no tä miertiesnesa, 
kuram piekrit uzraudzlda par vie-
tejo dzimtssarakstu nodalu. 

1931 15. Jan. (Gbl. 16) II. 

Wenn die Geburten, Sterbefälle 
oder Trauungen, unabhängig von 
der Zeit und dem Orte, wo diese 
stattgefunden haben, aus irgend­
welchen Gründen im Laufe dreier 
Monate am Ort des Geschehens 
nicht registriert worden sind, oder 
wenn sie seinerzeit wohl in die 
Bücher des Standesamtes oder die 
entsprechenden Matrikel eingetra­
gen worden waren, diese Bücher 
oder Eintragungen aber verloren 
gegangen sind, oder aber, wenn 
der Bittsteller anderer triftiger 
Gründe wegen die entsprechenden 
Matrikelbescheinigungen nicht be­
kommen kann, so sind die Geburten, 
Sterbefälle und Trauungen mit Ge­
nehmigung des Friedensrichters, 
in dessen Bezirk die interessierten 
Personen wohnen, im zuständigen 
Standesamte (Art. 41) zu registrie­
ren. 

A n m e r k u n g .  W e n n  s i c h  i n  d e r  
Stadt, wo die interessierte Person 
wohnt,mehrere Friedensrichter be­
finden, so ist die in diesem Artikel 
erwähnte Genehmigung von dem 
Friedensrichter zu erbitten, wel­
chem die Aufsicht über das örtliche 

I Standesamt zusteht. 



41-. Iepriekseja 411. panta pa-
redzetos gadijumos laulibä dzimuso 
bernu registräciju, abiem laulätiem 
dziviem esot, pedejie var praslt ti­
kai koplgi. Arlaullbä dzimuso bernu 
registräciju prasa mäte. Pasi berni 
vai vinu aizbildni, aizgadrii, adop-
tetäji un vispär täs personas, kuru 
gädlbä berni atrodas, var praslt 
dzimsanas registräciju tikai pec 
vecäku näves, vai kad vecäki savu 
vecäku varu zaudejusi. 

Mirsanas registräciju var praslt 
katra ieintereseta persona, kufas 
interesi atzinis miertiesnesis, kura 
iecirkni sl persona dzivo (411. p. 
piezime). 

Laullbas registräciju var prasit 
kä virs, tä arl sieva un, pec vinu 
näves, katra ieintereseta persona. 

Bez tarn, kad to prasa valsts 
intereses, dzimsanas, mirsanas un 
lauläsanas gadijumu registräciju 
var praslt prokurätüra. 

1931 15. Jan. (Gbl. 16) II. 

43 • Par katru piedzimusu bernu, 
to starpä arl pec sesiem grütnie-
clbas menesiem nedzivi dzimusu, 
japazino 14 dienu laikä vietejai 
nodalai vai attieclgas konfesijas 
garldzniekam (likuma par laulibu 
231. p.), kurs, büdams atbildigs pec 
Sodu likumu 1381. panta, 14 dienu 
laikä zino par to nodalai, kuras 
apgabalä dzimsana notikusi, ieve-
rojot visus likuma noteikumus. 

1931 15. Jan. (Gbl. 16) I. 

In den im vorhergehenden 411. Ar­
tikel vorgesehenen Fällen können 
bei Lebzeiten beider Ehegatten nur 
diese zusammen die Registrierung 
ihrer ehelich geborenen Kinder be­
antragen. Die Registrierung der 
unehelichen Kinder beantragt die 
Mutter. Die Kinder selbst oder de-
renVormünder, Kuratoren, Adoptiv­
eltern und überhaupt die Personen, 
in deren Fürsorge sich die Kinder 
befinden, können eine Registrie­
rung der Geburt nur nach dem Tode 
der Eltern beantragen, oder falls 
die Eltern ihre elterliche Gewalt 
verloren haben. 

Die Registrierung eines Sterbe­
falles kann jede interessierte Per­
son beantragen, deren Interesse 
daran vom Friedensrichter, in 
dessen Bezirk diese Person wohnt 
(Art. 411 Anrnerk.), anerkannt wor­
den ist. 

Die Registrierung einer Trauung 
kann sowohl der Mann, als auch die 
Frau und, nach dem Tode beider, 
eine jede interessierte Person be­
antragen. 

Ausserdem, falls es die Inter­
essen des Staates gebieten, kann 
die Prokuratur die Registrierung 
von Geburten, Sterbefällen und 
Trauungen beantragen. 

Über die Geburt eines jeden 
Kindes, darunter auch über nach 
sechsmonatiger Schwangerschaft 
erfolgte Totgeburten ist im Laufe 
von vierzehn Tagen dem örtlichen 
Standesamt oder dem Geistlichen 
der entsprechenden Konfession 
(Art. 231 des Ehegesetzes) Mittei­
lung zu machen. Dieser hat bei 
Beobachtung aller Bestimmungen 
des Gesetzes hierüber im Laufe 
von vierzehn Tagen dem Standes­
amt Mitteilung zu machen, in dessen 
Bezirk die Geburt geschehen ist, 
wobei er die Verantwortung ge­
mäss Art. 1381 des Strafgesetz­
buches trägt. 



4 7 .  Miertiesnesim, izdodot sa-
skanä ar likuma 411. un 42'2. pantu 
atlauju registret dzimsanu, jäno-
skaidro berna dzimsanas vieta un 
laiks (gads un menesis), vina dzi-
mums, värds un uzvärds, vecäku 
värds un uzvärds (ja berns dzimis 
ärlaullbä, noskaidrojams tikai mä-
tes värds un uzvärds). 

Ja sis zinas naz iespejams no-
skaidrot, atlauja nav izdodama. 

1931 15. Jan. (Gbl. 16) II. 

51. Kas atrod nezinamuvecaku 
bernu, nekavejoties pazino par to 
policijai, kupa izdara rakstisku iz-
zi£u un atradeni lldz ar izzinu no-
dod tuväkä attieclgä valsts bernu 
namä. 

1930 7. Okt. (Gbl. 154) I. 

52. Izziija jauzrada: 
a) atradena atrasanas vieta un 

laiks, kä ari apstäkli, kädos vins 
atrasts; 

b) vina dzimums un seviskas pa-
zlmes; 

c) apgerbaunpieatradei^aatrasto 
lietu apraksts; 

d) iestäde, kuras apgädibä at-
radenis nododams. 

1930 7. Okt. (Gbl. 154) I. 

521. Valsts bernu nams, kas 
pie^mis savä apgädibä atradeni, 
dod vinani värdu un nosaka dzim­
sanas dienu, menesi un gadu. 

Sis zinas rakstiskä veidä, kopä 
ar 51. un 52. pantä mineto poli-
cijas izzinu, bernu nams iesniedz 
vietejai dzimtsarakstu nodalai. 

Dzimsanas registrl par atradeni 
ievedamas sädas zinas: värds un 
uzvärds, gads, menesis un diena, 
kad atradenis dzimis. 

1930 7. Okt. (Gbl. 154) II. 

Bei Erteilung, auf Grund der Art. 
411 und 412 des Gesetzes, der Ge­
nehmigung zur Registrierung der 
Geburt, hat der Friedensrichter den 
Geburtsort und die Zeit der Geburt 
(Jahr und Monat) des Kindes, sein 
Geschlecht, Vor- und Familien­
namen und die Vor- und Familien­
namen der Eltern festzustellen 
(falls das Kind unehelich geboren 
ist, ist nur der Vor- und Familien­
name der Mutter festzustellen). 

Ist es nicht möglich, diese Daten 
festzustellen, so wird die Geneh­
migung nicht ausgereicht. 

Wer ein Kind unbekannter Eltern 
findet, hat darüber unverzüglich 
die Polizei zu benachrichtigen, die 
eine schriftlich aufzusetzende Er­
mittelung darüber macht und den 
Findling mit der Ermittelung dem 
entsprechenden nächstbelegenen 
staatlichen Kinderheim übergibt. 

In der Ermittelung ist anzugeben 
a) der Ort, an dem das Kind ge­

funden wurde, die Zeit, sowie die 
Umstände, unter denen es gefun­
den wurde; 

b) sein Geschlecht und besondere 
Merkmale; 

c) Beschreibung der Bekleidung 
und derbei ihm gefundenen Sachen; 

d) die Institution, deren Fürsorge 
der Findling zu übergeben ist. 

Das staatliche Kinderheim, wel­
ches denFindling in seine Fürsorge 
aufgenommen hat, gibt ihm Vor-
und Familiennamen und bestimmt 
Tag, Monat und Jahr der Geburt. 

Das Kinderheim sendet diese 
Daten in schriftlicher Form, zu­
sammen mit der in Art. 51 und 52 
erwähnten polizeilichen Ermitte­
lung, dem örtlichen Standesamt ein. 

In das Geburtsregister des Find­
lings werden folgende Daten ein­
getragen: Vor- und Familienname, 
Jahr, Monat und Tag der Geburt 
des Findlings. 



54. Par katru mirsanas gadi­
jumu jäpaz^o ne veläk kä septi^iu 
dienu laikä vietejai nodalai vai at­
tieclgas konfesijas garldzniekam 
(likuma par laulibu 231. p.), kufs, bü-
dams atbildlgs pec Soda iikumu 1381. 
panta, 14 dienu laikä zino par to 
nodalai, kuras apgabalä mirsana 
notikusi, ieverojot visus likuma 
noteikumus. 

1931 15. Jan. (Gbl. 16) I. 

59'. Miertiesnesim, izdodot sa-
skauä ar likuma 411. un 412. pantu, 
atlauju registret mirsanu, jänoskai-
dro mirsanas vieta un laiks (gads 
un menesis); mirusä dzimums, värds 
un uzvärds. Ja sis zinas nav iespe-
jams noskaidrot, atiauja nav izdo-
dama. 

1931 15. Okt. (Gbl. 16) II. 

651. Miertiesnesim, izdododsa-
skanä ar likuma 411. un 41'2. pantu 
atlauju registret laulibu. jänoskaidro 
abu lauläto värdi un uzvärdi, viriu 
gimenes stävoklis (vai neprecejies, 
vai atraitnis, vai skirts) un laulibas 
noslegsanas vieta un laiks (gads un 
menesis). Ja sis zinas nav iespe-
jams noskaidrot, atiauja nav izdo-
dama. 

1931 15. Okt. (Gbl. 16) II. 

Beilage 
1 
a) par laulibas ierakstu, ja lau-

llba noslegta dzimtsarakstu nodalä 
vai pie garldzniekiem, kuri nepie-
der pie likuma par laulibu 231. pantä 
(Lik. kr. 1928. g. 50) minetäm kon-
fesijäm. 

1929, 4. April (Gbl. 61). 

Über jeden Todesfall ist nicht 
später als im Laufe von sieben 
Tagen dem örtlichen Standesamt 
oder dem Geistlichen der ent­
sprechenden Konfession (Art. 231 

des Ehegesetzes) Mitteilung zu 
machen. Dieser hat bei Beobach­
tung aller Bestimmungen des Ge­
setzes hierüber im Laufe von vier­
zehn Tagen dem Standesamt Mit­
teilung zu machen, in dessen Be­
zirk der Todesfall geschehen ist, 
wobei er die Verantwortung ge­
mäss Art. 1381 des Strafgesetz­
buches trägt. 

Bei Erteilung, auf Grund des 
Art. 411 und 41'2 des Gesetzes, der 
Genehmigung zur Registrierung 
des Sterbefalles, hat der Friedens­
richter den Ort und die Zeit (Jahr 
und Monat) des Sterbefalles, sowie 
das Geschlecht und den Vor- und 
Familiennamen des Verstorbenen 
festzustellen. Ist es nicht möglich, 
diese Daten festzustellen, so wird 
die Genehmigung nicht ausgereicht. 

Bei Erteilung, auf Grund der Art. 
411 und 412 des Gesetzes, der Ge­
nehmigung zur Registrierung der 
Eheschliessung, hat der Friedens­
richter die Vor- und Familiennamen 
beider Ehegatten, ihren Familien­
stand (ob ledig, verwittwet oder ge­
schieden) und den Ort und die Zeit 
(Jahr und Monat) der Eheschlie­
ssung festzustellen.Ist es nicht mög­
lich, diese Daten festzustellen, so 
wird die Genehmigung nicht aus­
gereicht. 

u Art. 4. 
a )  f ü r  d i e  E i n t r a g u n g  d e r  E h e ,  

falls dieselbe im Standesamte oder 
bei Geistlichen vollzogen wurde, 
welche nicht zu den in Art. 231 des 
Ehegesetzes (Gbl. 1928 Nr. 50) er­
wähnten Konfessionen gehören. 



A n h a n g  N r .  4 .  

Gesetz über die Miet< 

25. 
P i e z i m e .  N a m a  l p a s n i e k s  n e -

var liegt irniekam ierikot savädzl-
vokli radiofona uztveroso iekärtu, 
izvilkt antenas vai ierikot telefonu, 
ja Irniekam ir attieclga pasta-
telegrafa virsvaldes atfauja un 
ierikosana notiek pec sis virsval­
des noteikumiem un aizrädljumiem. 

Irniekam uz savu relpnu jäsaved 
kärtibä visi ekas bojäjumi, kas 
celusies mineto iekärtu uzstädot 
vai noiiemot. Irnieks atbild par 
zaudejumiem, kas celusies izire-
täjam no nelikumigas, nepareizas 
vai neuzmanlgas iekärtas uzstädi-
sanas un lietosanas. 

1926 2. Sept. (Gbl. 125). 

34. 
Ja laika no sa likuma papildina-

juma spekä stäsanäs dienas lldz 
1932. g. 1. aprilim dzlvokla, istabas 
vai gultas vietas irnieks, kas ir 
darba apgäde resp. Tautas lab-
kläjibas ministrijä registrets bez-
darbnieks, pieräda, ka vins nav 
terminä samaksäjis ires maksu 
lidzeklu trökuma del, tad ires valde 
var noteikt laiku, ne garäku par 
3 menesiem, lidz kuram ires maksa 
irniekam jänomaksä, un aptur iz-
liksanu lidz tarn laikam. 

P i e z i m e .  S ä  ( 3 4 . )  p a n t a  t r e s ä s  
dalas noteikums neattiecas uz dzl­
vokla Irnieku, ja vins Ire dzivokli, 
kura dzivojamu istabu skaits, ne-
ierekinot apkalpotäja istabu, par-
sniedz 4 istabas. 

1931 18. Dez. (Gbl. 254). 

von Räumlichkeiten. 
A n m e r k u n g .  D e r  H a u s b e s i t z e r  

darf dem Mieter nicht verbieten, 
in seiner Wohnung Radioempfangs­
apparate einzurichten, Antennen 
aufzustellen oder Telephone einzu­
richten, falls der Mieter im Besitz 
der erforderlichen Erlaubnis der 
Post- und Telegraphenverwaltung 
ist und die Einrichtung gemäss den 
Verordnungen und Anweisungen 
dieser Verwaltung stattfindet. 

Der Mieter hat auf seine Rech­
nung alle durch Aufstellung oder 
Entfernung der erwähnten Einrich­
tungen entstandenen Beschädigun­
gen in Ordnung zu bringen. Der 
Mieter haftet für Schäden, die dem 
Vermieter durch ungesetzliche, 
falsche oder nachlässige Aufstel­
lung und Nutzung der Einrichtun­
gen erwachsen sind. 

Wenn in der Zeit vom Tage des» 
Inkrafttretens dieser Ergänzung 
zum Gesetz bis zum 1. April 1932 
ein Wohnungs-, Zimmer- oder 
Schlafstellenmieter, welcher im 
Arbeitversorgungsamt oder im 
Volkswohlfahrtsministerium als Ar­
beitsloser registriert ist, beweist, 
dass er die Mietzahlung zum Ter­
min wegen Mittellosigkeit nicht 
geleistet hat, dann kann das Miet­
amt einen Termin, nicht länger als 
drei Monate, bestimmen, bis zu 
welchem der Mieter die Mietzah­
lung zu leisten hat; bis dahin hält 
das Mietamt die Exmission auf. 

A n m e r k u n g .  D i e  B e s t i m m u n g  
des dritten Teils dieses (34.) Arti­
kels bezieht sich nicht auf Woh­
nungsmieter, welche Wohnungen 
mieten, deren Wohnzimmerzahl, 
ausgenommen das Bedientenzim­
mer, vier Zimmer überschreitet. 
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Regelmässige Schiffslisten und Kursnotierungen. 

Bezugspreis bei direktem Bezüge vom Verlag: monatlich 
mit 4 Beilagen Ls 4.60, mit 3 Beüagen Ls 4.25, ohne Beüagen 

Ls 3.25. 
Die Staatspostanstalten in Estland, Lettland, Deutschland, 
Danzig, Finnland, Schweden und Frankreich nehmen Abonne­

ments entgegen. 
Anzeigenpreis: für 1 mm Höhe der Spalte im Anzeigenteil 
für Estland 6 EMk., für Lettland 10 Sant., für Deutschland 

13 Goldpf., für das übrige Ausland 4 amerik. Cents. 
Zahlstelle in Lettland: Rigaer Kreditbank; in Deutschland: 

Postscheckkonto Berlin 122602. 
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